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Waltber L. Bernecker/Carlos Collado Seidel

Einleitung

Die Transiciön, der friedliche Übergang von einem fast vierzig Jahre währenden
autoritären Regime in eine liberal-parlamentarische Monarchie, hat in den Jahren nach
dem Tod des Diktators Francisco Franco (1975) die internationale Aufmerksamkeit
auf Spanien gelenkt und großes Interesse bei Publizisten und Sozialwissenschaftlern
gefunden. In den letzten Jahren

-

nach der Rückkehr der meisten lateinamerikanischen
Staaten zu demokratischen Verhältnissen und dem Zusammenbruch des Kommunis-
mus in Osteuropa und der Sowjetunion

-

hat dieses Interesse am spanischen Über-
gangsprozeß abermals zugenommen, wird der spanische Fall doch immer wieder als
Vorbild für einen friedlichen Regimewechsel diskutiert.

Im vorliegenden Sammelband analysieren spanische und deutsche Autoren die
wichtigsten Aspekte dieses Regimewechsels. Sie konzentrieren ihre Darstellungen
dabei auf die Phase der eigentlichen Transiciön, deren Anfangs- und Endpunkt aller-
dings unterschiedlich gesetzt werden. Die voneinander abweichenden Eckdaten erge-
ben sich nicht nur aus verschiedenartigen wissenschaftlichen Periodisierungskriterien,
sondern auch aus der politischen Rolle einzelner Autoren während der Transiciön.
Während nämlich die in diesem Sammelband vertretenen deutschen Verfasser nur Hi-
storiker und Politikwissenschaftler sind, die sich aus wissenschaftlichen Gründen mit
dem spanischen Regimewechsel beschäftigen, ist es den Herausgebern gelungen, von

spanischer Seite Autoren zu gewinnen, die zwar allesamt auch Wissenschaftler sind,
darüber hinaus jedoch im nachfranquistischen Spanien hohe und höchste politische
Ämter innehatten, von denen aus sie den Transiciön-Prozeß nicht unwesentlich mitbe-
stimmten. So war etwa Enrique Fuentes Quintana, der für den vorliegenden Band den
Wirtschaftsartikel geschrieben hat, in der ersten demokratisch legitimierten Regierung
Wirtschaftsminister und Stellvertretender Ministerpräsident für Wirtschaftsfragen.
Angel Vinas, der über die Außenpolitik schreibt, war zunächst Berater des Außenmi-
nisters, danach und bis heute in hohen Ämtern bei der Europäischen Gemeinschaft
und der UNO. Francisco Rubio Llorente, der den verfassunggebenden Prozeß analy-
siert, diente der Verfassungskommission des Parlaments, die den Verfassungsentwurf
ausarbeitete, als Rechtsberater. Später war er secretario general des Parlaments; außer-
dem arbeitete er zwölf Jahre lang als Verfassungsrichter und war drei Jahre lang Vize-
präsident des Verfassungsgerichts. Julio Busquets, der die Rolle des Militärs unter-

sucht, war selbst Offizier und wegen antifranquistischer Opposition wiederholt
inhaftiert. Seit 1977 ist er Parlamentsabgeordneter für die Sozialistische Partei, seit Jah-
ren Stellvertretender Vorsitzender der Parlamentarischen Kommission für Verteidi-
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gungsfragen. Javier Tusell schließlich, der sich mit dem Bereich Kultur beschäftigt, war

in der Regierung Suärez Generaldirektor für das Kulturwesen. Neben vielen anderen
Aktivitäten gelang ihm während seiner Amtszeit die Rückholung von Pablo Picassos
Guernica von New York nach Madrid.

Da diese spanischen Autoren ausnahmslos auch Universitätsprofessoren sind, stel-
len ihre Beiträge wissenschaftliche Analysen dar, in die zugleich ihre Kenntnisse als
Mitgestalter des Demokratisierungsprozesses eingeflossen sind. Als politisch Han-
delnde gehörten (und gehören) sie verschiedenen Parteien an. Ihre unterschiedlichen
Interpretationen lassen daher auch ein differenziertes Meinungsspektrum erkennen,
dessen gemeinsamer Nenner allerdings der übereinstimmende Wille zur Überwindung
des Autoritarismus und zur Demokratisierung des Landes war.

Spaniens Übergang von der Diktatur zur Demokratie

Versucht man, die wichtigsten Ergebnisse der Transiciön-Eorschung zusammenzu-

fassen, so wird zumindest auf folgende Aspekte verwiesen werden müssen: Das Beson-
dere des Regimewechsels bestand darin, daß er unter maßgeblicher Anleitung und
Kontrolle der franquistischen Institutionen und eines Teils der alten politischen Elite
durchgeführt wurde. Formal ging er somit innerhalb der von Franco errichteten Lega-
lität vor sich. Daß er nicht mit dem autoritären Verfassungsrecht des Franquismus
brach, war wohl der wesentliche Grund dafür, daß die Streitkräfte nicht eingriffen,
sondern die Veränderungen akzeptierten. Inhaltlich stellte der Wechsel jedoch nicht
eine Reform oder Revision des franquistischen Systems dar. Er bedeutete vielmehr

-

unter Bruch mit den Strukturprinzipien des autoritären Regimes
-

dessen Ersetzung
durch eine neue, auf demokratischen Prinzipien basierende Regierungsform.

Die Weichen für einen politischen Wandel waren lange vor Francos Tod gestellt
worden. Spätestens seit der Ermordung des engen Franco-Vertrauten Luis Carrero
Blanco (1973) durch die ETA war die Zukunft des Regimes ungewiß. Die letzte Phase
des Franquismus war politisch bereits von der Diskussion über die Zeit danach be-
herrscht. Zur Diskussion standen die vom reaktionären Regime-„Bunker" verfochtene
Fortsetzung des Franquismus (mit welchen Mitteln und in welcher Form auch immer),
die von reformwilligen Kräften des Systems propagierte allmähliche Veränderung der
Systemstrukturen und deren Anpassung an „europäische" Vorbilder, schließlich der
insbesondere von der demokratischen Opposition geforderte Bruch mit den Grund-
prinzipien des nicht-demokratischen autoritären Regimes. Die Jahre ab 1969 werden
inzwischen als „Vorphase des Übergangs" bezeichnet. Damals wurde in Spanien der
Ausnahmezustand verkündet, Prinz Juan Carlos de Borbön zum königlichen Nach-
folger Francos bestimmt, die Diskussion über „politische Assoziationen" als Parteisur-
rogate in Gang gesetzt. Die Maßnahmen lassen erkennen, daß das Regime für die Zeit
nach dem Ableben des Diktators eine modifizierte und vor allem von oben kontrollier-
te Form des „Franquismus nach Franco" anstrebte. Zaghafte Reformversuche der letz-
ten franquistischen Regierung unter Carlos Arias Navarro (1974) dürfen nicht daiüber
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hinwegtäuschen, daß das Regime zu Lebzeiten des Diktators nur unwesentliche Ver-
änderungen vornahm, in seinen Grundstrukturen aber gleichblieb.

Der Tod Francos bedeutete noch nicht das Ende des Franquismus, war aber Kataly-
sator der folgenden Reformen. Bereits in seiner Thronrede vom 22. November 1975
kündigte König Juan Carlos I. eine Öffnung und Demokratisierung des politischen
Systems an. Dieses Programm wurde dann in der Regierungserklärung von Dezember
1975 konkretisiert (Reform der repräsentativen Institutionen, Gewährung des Vereini-
gungsrechts, Ausweitung der Freiheiten und Rechte der Bürger), machte in der ersten

Hälfte von 1976 jedoch unter der noch stark dem alten System verpflichteten Führung
des aus dem Franquismus „übernommenen" Ministerpräsidenten Carlos Arias Navar-
ro nur wenig Fortschritte. Die Frage, die sich für den König und die politisch Verant-
wortlichen stellte, lautete: Bruch mit dem Franquismus oder Kontinuität bei unwe-

sentlichen Korrekturen am System? Der schließlich eingeschlagene Weg verzichtete
auf die abrupte Demontage des Franco-Systems, setzte statt dessen auf den langsamen
Wandel, auf das kompromißhafte Aushandeln von Änderungen, auf den „paktierten"
Übergang. Die Transiciön erfolgte als Reform, und ihre Originalität bestand darin, daß
sie politisch zwischen Regierung und Vertretern des alten Regimes einerseits und den
Kräften der demokratischen Opposition andererseits ausgehandelt wurde und daß sie
verfassungsrechtlich mittels der in den franquistischen „Grundgesetzen" vorgesehe-
nen Mechanismen stattfand. Die franquistische Legalität wurde also für ihre eigene Er-
setzung durch eine neue, demokratische Legalität instrumentalisiert.

Die erste entscheidende Maßnahme im Prozeß des Übergangs war die Ablösung von

Arias Navarro durch den ebenfalls aus dem alten Regime stammenden, aber reformfreu-
digen Adolfo Suärez im Amt des Ministerpräsidenten (Juli 1976). Suärez' Strategie, die
bereits im „Projekt für die politische Reform" (September 1976) zum Ausdruck kam,
zielte auf zweierlei: Einerseits mußte er die erforderliche Unterstützung seitens der Fran-
quistenfür die geplanten, als „Reform" dargestellten Änderungen erwirken, andererseits
wollte er die Duldung des eingeschlagenen, inhaltlich als „Bruch" dargestellten Prozes-
ses seitens der demokratischen Opposition erreichen. Die Dialektik Reform/Bruch be-
gleitete denn auch die gesamte Übergangsphase, deren Erfolg darin bestand, einen brei-
ten Konsens dieser sich eigentlich ausschließenden Positionen erreicht zu haben.

Daß die Kräfte des alten Regimes dem politischen Wandel schließlich zustimmten,
dürfte im wesentlichen auf vier Faktoren zurückzuführen sein: erstens auf die entschie-
dene Haltung von König Juan Carlos L, der den Demokratisierungsprozeß unterstütz-
te und vorantrieb, was vor allem die Haltung der Streitkräfte beeinflußte; zweitens auf
das (auch und besonders in den Massenmedien zum Ausdruck kommende) „politische
Klima", das eine demokratieorientierte Entwicklung als unausweichlich erscheinen
ließ; drittens auf die Überzeugung der traditionellen Elite, daß nur durch Preisgabe ge-
wisser Positionen eine Radikalisierung verhindert werden könne; viertens schließlich
auf die Interessen der westlichen Staaten, die der Errichtung einer „gemäßigten" libe-
ral-pluralistischen Demokratie Vorschub leisteten.

Im November 1976 stimmten die Cortes dem „Gesetz über die politische Reform"
zu, das die Ersetzung der Ständekammer durch ein allgemein gewähltes Zweikam-
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merparlament (mit verfassunggebenden Vollmachten) vorsah. Bei dem Referendum
(Dezember 1976) über das Gesetz sprachen sich bei einer hohen Wahlbeteiligung
(über 77 Prozent) mehr als 95 Prozent der Bevölkerung für das Reformprojekt aus,
obwohl die demokratische Opposition

-

da sie am Demokratisierungsprozeß nicht
beteiligt worden war

-

zur Stimmenthaltung aufgerufen hatte, die in den autonomi-
stisch orientierten Regionen besonders hoch ausfiel (Baskenland: ca. 50 Prozent). Mit
der Annahme des Reformgesetzes kann die erste Phase der Transiciön als beendet gel-
ten. Da in dieser Phase im wesentlichen die Regierung Suarez die Ereignisse voran-

trieb, kann 1976 auch als Jahr der „Demokratisierung ohne Demokraten" bezeichnet
werden.

In der danach beginnenden zweiten Phase hing die Dynamik des Wandels weit mehr
als zuvor vom (zuerst impliziten, später expliziten) Konsens zwischen Regierung und
demokratischer Opposition ab. Consenso wurde zum Schlüsselwort aller wichtigen,
den Übergang bestimmenden Entscheidungen. Die Hauptstationen in dieser zweiten
Phase waren die Zulassung von Parteien und Gewerkschaften, die Parlamentswahlen
von 1977, die soziopolitischen Moncloa-Pakte (Oktober 1977) und die Verfassung von

1978. Mittlerweile hatte sich die demokratische Opposition im Frühjahr 1976 zur De-
mokratischen Koordination zusammengeschlossen und ihre Absicht bekundet, Spa-
nien auf friedlichem Weg in einen demokratischen Staat umzuwandeln. Auch die 1977
wieder legalisierten Gewerkschaften forcierten durch massenhaften Basisdruck den
Demokratisierungsprozeß, dessen Geschwindigkeit nur aus der sich ergänzenden Dy-
namik von Reformwillen (von oben) und Veränderungsdruck (von unten) zu erklären
ist. Im publizistischen und kulturellen Sektor fand eine schnelle Liberalisierung statt,
die zwar nicht ohne Rückschläge und Konflikte vor sich ging, seit 1977 aber nicht
mehr aufzuhalten war. Sprachrohr für die politische und gesellschaftliche Wende
wurde die Tageszeitung El Pais.

Seit Consenso für die Politiker jeglicher Couleur auf der Tagesordnung stand, mach-
te sich bei vielen Enttäuschung (der viel zitierte desencanto) breit: Den Linken war die
politische Entwicklung nicht radikal genug, den Rechten ging sie viel zu weit, vielen
anderen brachte die Demokratie nicht die erhoffte materielle Besserstellung, was zu

Frustration und politischer Apathie führte. Parallel hierzu entwickelte sich, vor allem
in Madrid, eine neue Mischung aus Kunst (Photographie, Malerei, Musik, Mode, Film)
und apolitischer Boheme, die unter der Bezeichnung la movida mehr Jugendliche an-

lockte als die Tagespolitik.
Aus den Wahlen von 1977 ging die erst kurz zuvor gegründete Union des Demokra-

tischen Zentrums (UCD) von Ministerpräsident Adolfo Suärez mit 34,76 Prozent der
abgegebenen Stimmen als Siegerin hervor; die Sozialistische Partei PSOE kam (mit
29,21 Prozent) überraschend auf den zweiten Platz. Das neue Parlament hatte als wich-
tigste Aufgabe die Ausarbeitung einer Verfassung vor sich, nach deren Verabschiedung
im Dezember 1978 Neuwahlen stattfanden, die der UCD im März 1979 (mit 35 Pro-
zent) erneut die Mehrheit brachten. Äußerlich sichtbare Zeichen des Regimewechsels
waren vielerorts die Änderung der Straßennamen oder die Beseitigung franquistischer
Denkmäler. Feiertage des früheren Regimes wurden abgeschafft, demokratische Ge-
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denktage (Tag der Verfassung) eingeführt, zu Allerseelen gedenken die Militärs seither
aller Gefallenen im Bürgerkrieg, somit auch der Republikaner.

Während der ersten Jahre nach Francos Tod stand die Veränderung der politischen
Strukturen im Vordergrund; Sanierung und Modernisierung der Wirtschaft (vor allem
im Hinblick auf den angestrebten und 1986 schließlich vollzogenen EG-Beitritt) wurden
1976/77 vernachlässigt, obwohl das Land mit zweistelligen Inflationsraten, zahllosen
Konkursen, wilden Streiks und einem rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit zu kämpfen
hatte. Erst 1978 gab es im Anschluß an die Moncloa-Pakte zaghafte Versuche der Regie-
rung, im Schatten der die politische Szene beherrschenden Verfassungs- und Autono-
miedebatten ein Stabilisierungsprogramm aufzulegen. Charakteristisch für die parla-
mentarisch und ökonomisch labile Übergangssituation war die Tatsache, daß es sich bei
den Moncloa-Pakten um ein zwischen Regierung und Parlamentsparteien ausgehandel-
tes, von den Gewerkschaften akzeptiertes Abkommen handelte, dessen wirtschaftliche
Bestimmungen zwar keineswegs alle erfüllt wurden, das aber gewisse Verbesserungen
brachte. Insgesamt blieben die ökonomische Entwicklung und vor allem ihre sozialen
Auswirkungen äußerst kritisch: Arbeitslosigkeit und Drogenkonsum wurden zum

Hauptproblem der Jugend. Im Land mit der höchsten Arbeitslosenquote Westeuropas
hat heute nicht einmal die Hälfte der unter Zwanzigjährigen Aussicht auf eine Lehrstelle
oder einen Arbeitsplatz. In den Großstädten wurde die Zunahme von Delikten wie Stra-
ßenraub, Einbruch und Autodiebstahl zu einer alltäglichen Erscheinung.

Ein weiteres großes Problem der Transiciön war die Autonomiefrage, die sich (mit
der beängstigenden Zunahme an ETA-Attentaten) besonders dringlich im Baskenland,
aber auch in Katalonien und bald danach in anderen Regionen des Landes stellte. Nach
heftigen und jahrelangen Auseinandersetzungen erfolgte schließlich eine integrale Re-

gionalisierung des Landes, d. h. eine regionalpolitische Neuordnung Gesamtspaniens.
Heute besteht Spanien aus 17 Autonomen Gemeinschaften, deren Rechte und Pflich-
ten in Autonomiestatuten festgeschrieben sind.

Das Ende der Transiciön wird für viele mit der Verabschiedung der Verfassung Ende
1978 erreicht, für andere erst 1981, nachdem die spanische Demokratie in der Abwehr
des Tejero-Putsches (23. Februar 1981) ihre Bewährungsprobe bestanden hatte. Wieder
andere (wie auch die Herausgeber) bevorzugen 1982, als die Sozialisten die Regierung
übernahmen und damit ein in liberal-parlamentarischen Demokratien üblicher Wech-
sel zwischen „linken" und „rechten" Parteien begann. Im vorliegenden Sammelband
geben Enrique Fuentes Quintana und Angel Vinas aus der Perspektive der Wirtschaft
und der Außenpolitik als Ende der Transiciön die Mitte der achtziger Jahre an, An-
dreas Hildenbrand spricht im Hinblick auf die Regionalisierung von 1983, für Javier
Tusell schließlich dauerte der Übergangsprozeß auf dem kulturellen Gebiet ganze
zwanzig Jahre, von Mitte der sechziger bis Mitte der achtziger Jahre.

Als eigentliche Architekten des Übergangs zur Demokratie gelten vielen Beobach-
tern König Juan Carlos und Ministerpräsident Adolfo Suärez. Daß die Transiciön ge-
lang, ist in jedem Fall auch auf die politische Mäßigung des spanischen Volkes und die
Selbstverpflichtung der politischen Pole

-

der Rechten von Alianza Popular durch Ma-
nuel Fraga Iribarne und der Kommunisten durch Santiago Carrillo

-

auf das demokra-
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tische Reformprogramm zurückzuführen. Zwei wichtige Voraussetzungen waren für
das Gelingen des Ubergangs entscheidend: zum einen die strukturellen Veränderungen
der vorangegangenen Jahrzehnte, kurz: die Herausbildung einer „modernen" und
weitgehend säkularisierten Gesellschaft in den fünfziger und sechziger Jahren, zum an-

deren die nachwirkende traumatische Erfahrung mit der Gewalt, insbesondere wäh-
rend des Bürgerkrieges und in den ersten, stark repressiven Nachkriegsjahren, die bei
allen die Neigung zu Kompromissen deutlich steigen ließ.

Blickt man auf die letzten sechzig Jahre spanischer Geschichte zurück, auf die Zeit
der Republik, auf die lange Epoche der franquistischen Diktatur und auf die erregen-
den Jahre des friedlichen Übergangs zu einer parlamentarisch-demokratischen Monar-
chie, so präsentiert sich dem Betrachter ein merkwürdig widersprüchliches Bild: In den
Jahren der Zweiten Republik war Spanien in politischer Hinsicht ein modernes Land,
wenn man darunter ein aufgefächertes Parteien- und Verbandswesen, wirksame Ver-
tretungskörperschaften, ein differenziertes und unabhängiges Medienwesen und die
Chance zu direkter Einwirkung möglichst großer Bevölkerungskreise auf die Zusam-
mensetzung des Parlaments versteht. Im wirtschaftlichen Bereich wies es demgegen-
über noch alle Merkmale eines rückständigen, international nicht konkurrenzfähigen
Staates auf, und auch in gesellschaftlicher Hinsicht überwogen die Merkmale der Tra-
ditionalität, des Verhaftetseins in jahrhundertealten Strukturen. In der Schlußphase des
Franquismus, also rund vierzig Jahre später, hatte sich dies alles umgekehrt. Unabhän-
gig davon, welche der sozio-ökonomischen Modernitätsindices herangezogen werden,
war Spanien gesellschaftlich und wirtschaftlich ein modernes Land. Ganz anders sah
demgegenüber der Befund im politischen Bereich aus. Das autoritäre Herrschafts-
system des Franquismus, das wie eine eiserne Glocke über die Gesellschaft gestülpt
worden war, hatte nur wenige optische Retuschen erfahren, der Diktator war über
Jahrzehnte hinweg unangefochten im Besitz der politischen Macht geblieben. Der
autoritär-hierarchische Grundzug des Regimes hatte sich bis zuletzt nicht gewandelt.

Wiederum zehn Jahre später, also Mitte der achtziger Jahre, zeigte Spanien ein aber-
mals radikal verändertes Gesicht. Die Immobilität des Franquismus, seine Unfähigkeit,
politische Entwicklungen einzuleiten und das Land aus der politischen Totenstarre des
Bürgerkrieges herauszuführen, war nach dem Tod des Diktators schnell überwunden
worden und hatte einem dynamischen Reformismus Platz gemacht, der unter der be-
hutsamen Anleitung eines jungen Monarchen das Land innerhalb weniger Jahre zu

einer parlamentarischen Demokratie werden ließ.
Die letzten sechzigJahre spanischer Geschichte lassen erneut deutlich werden, was für

die iberische Geschichte des 19. Jahrhunderts schon wiederholt festgestellt worden ist:
daß nämlich die Entwicklung Spaniens sich durch Diskontinuitäten und Verwerfungen
auszeichnet, deren augenfälligste die Ungleichzeitigkeit der politischen und wirtschaft-
lich-sozialen „Verfassung" war, daß heterogene Elemente stets gleichzeitig anzutreffen
waren. Wie kaum ein anderer Staat war Spanien ein „Land der halben Entwicklungen".
In historischer Perspektive nun ist das Ergebnis der Transiciön die „Gleichziehung" der
politischen mit der ökonomischen Entwicklung. In diesem Sinne übernahm Spanien
durch den Übergang zur Demokratie die Strukturen der „westlichen" Welt.
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Spaniens Transition: Analyse-Ansätze und Modellcharakter

Im vorangegangenen Uberblick über Voraussetzungen und Rahmenbedingungen,
Hauptprobleme und Phasen, fördernde und retardierende Elemente im Prozeß der
Demokratisierung wurde nicht von bestimmten Theorien ausgegangen, wie sie von So-
zialwissenschaftlern in den letzten Jahrzehnten ausgearbeitet worden sind1; der Ver-
zicht auf eine explizite Theorie ist allerdings nicht mit Mangel an methodologischer
Reflexion gleichzusetzen. Wenn im folgenden zumindest ansatzweise der Frage nach-
gegangen wird, inwieweit der spanische Transiciön-Fall ein Modell für andere Regime-
Übergänge darstellen kann, dann soll damit nicht auf induktivem Wege eine Theorie-
bildung erfolgen.

Ausgangspunkt der Überlegungen ist vielmehr die in den letzten Jahren immer wie-
der anzutreffende Behauptung, die Transiciön sei derart geschickt bewerkstelligt wor-

den, daß sie als Muster für eine friedliche Ablösung der lateinamerikanischen Militär-
regime und neuerdings als Vorbild für den Systemwechsel in Ost- und Ostmittel-
europa dienen könne. In zahlreichen Medien wurde den Osteuropäern der spanische
Fall eines „sanften Harakiri" des Franquismus geradezu als Modell für den Übergang
von Diktaturen zu Demokratien empfohlen. So erklärte etwa General Jaruzelski im
April 1992 auf einer Tagung, die sich mit den Problemen und Aussichten der Über-

Vgl. etwa Guillermo O'Donnell/Philippe Schmitter/Laurence Whitehead (Hrsg.), Transitions from
Authoritarian Rule, 4 Bde. Baltimore 1986; David Collier/Julio Coder (Hrsg.), The New Authori-
tarianism in Latin America, Princeton 1979; Robert A.Dahl (Hrsg.): Regimes and Oppositions, New
Häven-London 1973; Amitai Etzioni, Die aktive Gesellschaft. Eine Theorie gesellschaftlicher und
politischer Prozesse, Opladen 1975; Martin Greiffenhagen (Hrsg.), Demokratisierung in Staat und
Gesellschaft, München 1973; Juan J. Linz/Alfred Stepan (Hrsg.): The Breakdown of Democratic Re-
gimes. Europe, Baltimore 1978; Guillermo O'Donnell, Modernization and Bureaucratic-Authori-
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gangsprozesse in Osteuropa beschäftigte: „Persönlich glaube ich, daß der Augenblick
gekommen ist, unter neuen Bedingungen einen neuen ,runden Tisch' zu bilden, zu

einem Konsens zu gelangen. Meiner Ansicht nach ist Spanien ein ausgezeichnetes Vor-
bild für einen solchen Weg. [...] Spanien hat besonders bittere Erfahrungen gemacht,
schaffte es aber, sich aufzuraffen und die alten Wunden zu schließen. Deshalb ist Spa-
nien heute dabei, sich zu entfalten."2 In Madrid und anderswo fanden immer wieder
hochkarätig besetzte Perestrojka-Tagungen statt, und auf internationalen Osteuropa-
Symposien wurde spanischen Referenten große Aufmerksamkeit geschenkt.

Mit unterschiedlichen Ansätzen verschiedener theoretischer Provenienz wird seit
den siebziger Jahren versucht, die verschiedenen transitions

-

sei es in Südeuropa,
Lateinamerika oder neuerdings in Osteuropa

-

zu erklären. Adam Przeworski3 z.B.
nennt vier grundsätzliche Ursachen, die zunächst zur Liberalisierung von autoritären
Regimen führen können: 1) Das autoritäre Regime hat seine selbstgesetzte Zielfunk-
tion realisiert und sich damit überflüssig gemacht; 2) Konflikte im herrschenden Block
führen dazu, daß eine Gruppierung innerhalb dieses Blocks sich außerhalb neue Un-
terstützung und Verbündete sucht; 3) das autoritäre Regime verliert an Legitimation
und zerfällt; 4) außenpolitischer Druck drängt auf demokratische Reformen. Das stra-

tegische Problem aller Übergänge sei es dann, zur Demokratie zu gelangen, ohne daß
die Reformer von den Inhabern der Produktionsmittel ausgehungert oder von der
Armee ausgeschaltet werden. Dieser Weg gleiche einem Minenfeld. Unterschiedliche
Faktoren (ökonomische, soziale und politische Problemlagen, innen- und außenpoliti-
sche Akteure, Machtressourcen, Handlungsoptionen, Handlungsstrategien, Politik-
folgen) bestimmen die verschiedenen Etappen eines Regimewandels und lassen keine
Voraussagen über das Endergebnis zu4. Dabei können die verschiedenen Etappen in
Übergangsprozessen verallgemeinernd charakterisiert werden:

Als Vorstufe von transitions lassen sich häufig Liberalisierungstendenzen innerhalb
des autoritären Regimes ausmachen. Die Führung Spaniens stellte beispielsweise eines
Tages die Unterdrückung der Comisiones Obreras ein; Pinochet ließ in Chile Parteien
zu; Jaruzelski erließ im Juli 1986 ein Amnestiegesetz, das eine De-Facto-Legalisierung
der polnischen Opposition signalisierte; Egon Krenz akzeptierte in der DDR die Exi-
stenz des gerade gegründeten Neuen Forums. Bei diesen Prozessen stößt die Wirkung
zweier entgegengesetzt gerichteter Kräfte aufeinander: „von unten" der Liberalisie-
rungsdruck und „von oben" die Kräfte, die diesen Druck unter Kontrolle halten wol-
len. Solche Liberalisierungsprozesse heißen dann apertura (Öffnung), distangao (Lok-
kerung), odnowa (Erneuerung) oder perestrojka (Umbau). In diesen Ausdrücken
spiegelt sich die Absicht der Herrschenden, diese ersten Reformprozesse zu begren-
zen. Grundsätzlich gilt nämlich: Während Demokratisierung auf die Überwindung

2 El Pais vom 28.5.1992 (Beilage S. 5).
3 Adam Przeworski, Problems in the Study of Transition to Democracy, in: O'Donnell/Schmitter/

Whitehead (Hrsg.), Transitions, S.47-63.
4 Adam Przeworski, Spiel mit Einsatz: Demokratisierungsprozesse in Lateinamerika, Osteuropa und

anderswo, in: Transit 1 (1990), S. 190.
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von Autoritarismus zielt, hebt Liberalisierung gerade auf seine Stabilisierung ab. Ent-
faltet sich die Liberalisierung allerdings in unkontrollierter Weise, kann dieser Prozeß
wie 1989 auf dem „Platz des Himmlischen Friedens" in Peking von den Machthabern
mit brutaler Repression beantwortet werden oder zu einer beschleunigten Demokrati-
sierung des Landes führen.

In diesen Demokratisierungsprozessen ringen verschiedene Kräfte (Hardliner und
Reformer im autoritären Block sowie Gemäßigte und Radikale in der Opposition) um

eine Übereinkunft. Eine friedliche Ablösung des überkommenen Regimes kann dabei
nur aus der Verständigung zwischen den Fraktionen der Reformer und der Gemäßig-
ten im jeweiligen Lager hervorgehen. Eine Ablösung scheint auch nur dann möglich zu

sein, wenn zum einen eine Vereinbarung zwischen Reformern und Gemäßigten zur

Einrichtung von Institutionen erreicht wird, die den sozialen Kräften, die sie repräsen-
tieren, signifikante politische Präsenz erlauben; und wenn zum anderen die Reformer
in der Lage sind, die Hardliner in ihrem Block zur Zustimmung zu bewegen oder sie
in ihrem Handeln zu neutralisieren; schließlich müssen auch die Gemäßigten die Radi-
kalen kontrollieren können. Im Zuge dieser Verhandlungen haben die Demokratisie-
rungskräfte in der Regel auch Zugeständnisse an den Machtblock zu machen. So ver-

langte Pinochet einen Preis für seine Zustimmung zu freien Wahlen; in Polen, wo der
Anstoß zu den Reformen vom Oberbefehlshaber der Streitkräfte ausging, gelang es

den Hardlinern ebenfalls, eine Reihe von Konzessionen zu erhalten.
Können nun Parallelen zwischen der Transiciön in Spanien und den Übergangspro-

zessen in anderen Ländern gezogen werden? Sind auftretende Gemeinsamkeiten auf
eine „Vorbildfunktion" des spanischen Falls zurückzuführen? Julio Busquets geht in
seinem Beitrag in diesem Sammelband von einer Art „Vorreiterrolle" Spaniens bei
friedlichen Regimeübergängen aus. „Die Transiciön ersetzt die Revolution", faßt er

diesen Gedanken zusammen. Der spanische Soziologe sieht in technologischem Fort-
schritt und in einer ausdifferenzierten Gesellschaft Faktoren, die einen friedlichen
Regimeübergang geradezu erzwingen. Diese Faktoren führten zu einem zunehmenden
Legitimitätsverlust autoritärer Regime, die über kurz oder lang einem breiteren, demo-
kratischen Repräsentationssystem weichen müßten. Eine moderne Gesellschaft läßt
aufgrund der in ihr bestehenden vielschichtigen Machtverteilung klassischen „coups
d'etat" möglicherweise ohnehin wenig Raum. Die relative Schwäche aller Beteiligten
erzwinge förmlich einen ausgehandelten Übergangsprozeß.

Sosehr Parallelen zwischen der spanischen Transiciön und anderen Demokratisie-
rungsprozessen ins Auge fallen mögen, es handelt sich dabei nahezu immer um Be-
trachtungen im nachhinein, die zudem stets nur die Kongruenz einzelner Ereignisse
oder bestimmter Abläufe nachzuweisen versuchen. Einen anderen Weg beschreitet der
Soziologe Juan Linz. Er sucht am Beispiel Spaniens nach Prozessen, die für andere Re-

gimeübergänge eine Vorbildfunktion haben können. Linz sieht es als durchaus sinnvoll
an, bei der Betrachtung von Übergangsprozessen auf die Erfahrungen zurückzugrei-
fen, die Spanien gemacht hat. Es sei angemessen, sich diese vor Augen zu führen, um

Lösungen für aktuelle Probleme bei Demokratisierungsprozessen zu finden. An erster

Stelle nennt Linz jenen Punkt, dem auch Jaruzelski große Bedeutung beimaß: den po-



16 Walther L.Bernecker/Carlos Collado Seidel

litischen Konsens5. Im spanischen Übergang war Consenso ein wichtiger Faktor.
Adolfo Suärez betonte seinerzeit immer wieder, daß gerade der Konsens die Vorausset-
zung sei, um neue Institutionen zu bilden. Und Guillermo O'Donnell macht diesen
Punkt sogar zur obersten Maxime erfolgreicher Regimeübergänge. „Wenn wir uns ge-
glückte Übergänge zur Demokratie anschauen, haben sie eines gemeinsam: eine von

einer hinreichend großen politischen Koalition getroffene informelle Vereinbarung
bzw. ein formelles politisches Abkommen, das die konkurrierenden Partialinteressen
für eine begrenzte Zeit dem gemeinsamen Ziel unterordnet, politische Institutionen
aufzu- bauen bzw. zu festigen."6

Im Hinblick auf die Entwicklung in Osteuropa ist zuerst festzuhalten, daß die Aus-
gangssituation grundsätzlich verschieden war von der, die in „westlichen" autoritären
Regimen bestand, mit denen sich zudem ein völlig anderes Selbstverständnis verband.
Und während für „westliche" Übergangsprozesse behauptet werden kann, daß die
Sorge vor dem „Getötetwerden von den Besitzern der Waffen" (Przeworski) im Vor-
dergrund stand, tritt in Osteuropa der Kampf gegen wirtschaftliches Chaos und Hun-
ger immer stärker in Erscheinung. Drei Hauptunterschiede lassen sich zwischen Über-
gängen im „Westen" und solchen im „Osten" beschreiben7: Während in Südeuropa die
Diktatur ein zunehmend dysfunktionaler Überbau über einer Marktwirtschaft war,

ging in Osteuropa die politische Revolution der wirtschaftlichen voran. Nur in Län-
dern, wo

-

wie in Polen und Ungarn
-

Ansätze einer privaten Kleinökonomie bestan-
den hatten, die die kommunistische Zeit überdauerten und Formen einer korporativen,
ausgehandelten „Revolution" möglich wurden, war die Ausgangslage günstiger. In
diesen Ländern standen Eliten bereit, die für den Brückenschlag von politischer De-
mokratie und Marktwirtschaft gewisse Voraussetzungen mitbrachten. Schließlich
wurde und wird der Transformationsprozeß Osteuropas durch ethnische Konflikte
belastet, die Westeuropa in diesem Ausmaß nicht kennt8.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten und ethnische Konflikte haben Reformprozesse in
den Staaten des ehemaligen „Ostblocks" immer wieder behindert. In der Sowjetunion
ist ein ursprünglich elitengesteuerter Wandel durch vielfältige ethnische Konflikte ge-
scheitert. Die Nachfolgestaaten des Sowjetreiches kämpfen ihrerseits mit elementaren

5 Juan J. Linz, Übergänge im Vergleich, in: Transit 1 (1990), S. 212.
6 Guillermo O'Donnell, in: ebenda, S.213.
7 Nach Klaus v. Beyme, Parteiensysteme im Demokratisierungsprozeß Osteuropas, in: Geschichte und

Gesellschaft 18(1992), S. 271 ff.
8 Nach Werner Weidenfeld/Manfred Huterer, Der Westen und die Stabilisierung der Demokratien in

Osteuropa, in: Europa-Archiv 12/1992, S. 325 f. sind die Schwierigkeiten der osteuropäischen Staaten
bei der Einführung von Privateigentum und Marktwirtschaft (völlig unterentwickelte Infrastruktur;
Mangel an einer stabilen Privatrechtsordnung; kein funktionierendes soziales Netz; Fehlen von aus-

gebildeter Verwaltungs- und politischer Elite) ein entscheidender Unterschied und Nachteil gegen-
über Übergangsprozessen, wie sie in Spanien oder Portugal stattfanden. Die wirtschaftliche Not wird
gleichzeitig zu einer Gefahr für die Fortentwicklung der Demokratisierung. Politikverdrossenheit in
der Bevölkerung kann dabei als Zeichen der Resignation und eines schwindenden Vertrauens in die
neuen politischen Entscheidungsträger und in das neue politische System gewertet werden.
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wirtschaftlichen Problemen. Offensichtlich können Erfahrungen bestimmter Regime-
übergänge nicht ohne weiteres in Form allgemeiner Rezepte für andere geordnete Re-
gimeübergänge verordnet werden, vor allem dann nicht, wenn außer dem politischen
Wandel noch eine grundlegende Umstrukturierung des Wirtschaftssystems erfolgen
muß. Ein Faktor allerdings, der im Übergangsprozeß der südeuropäischen Staaten
seine Wirkung tat und möglicherweise auch für das östliche Europa von Bedeutung
sein könnte, ist die Erweiterungsstrategie der Europäischen Gemeinschaft. Der Über-
gang von autoritären Systemen zu demokratischen Verfassungsstaaten in Griechen-
land, Spanien und Portugal hätte möglicherweise größere Schwierigkeiten bereitet,
wenn deren Einbindung in die EG nicht so konsequent vorangetrieben worden wäre.
Ansätze zu einer ähnlichen Entwicklung können bereits heute in Ungarn und der
Tschechischen Republik festgestellt werden. „Beim Aufbau demokratischer Institutio-
nen bedarf es auch äußerer Sicherungen, weil die Irreversibilität des Demokratisie-
rungsprozesses nicht ausschließlich von innen gesichert werden kann."9

Trotz aller Unterschiede in den Voraussetzungen und politischen Entwicklungen läßt
sich auch hier die Vorbildfunktion der von Linz beschriebenen Aspekte anführen: Kon-
sens und Mäßigung. Spanien hat die Transiciön ohne moralische Anklagen, ohne Schau-
prozesse, ohne Gerichtsurteile durchgeführt. Das Land hat sich eine „Generalamnestie"
verschrieben und den Mantel des Vergessens über die franquistischen Erfahrungen aus-

gebreitet10. Das war aber, wie Jorge Semprün ausdrücklich betont, keine Entscheidung
der politischen Eliten; das spanische Volk hat diesen Weg gewählt11. Die Oppositions-
führer hätten seinerzeit andere Vorstellungen über die Transiciön gehabt. Sie hätten eher
einen Bruch mit dem Regime als eine Reform angestrebt. Dieser Bruch implizierte
gleichzeitig, die Vergangenheit kritisch aufzuarbeiten. Die Entscheidungen der Wähler
hätten hingegen die Programmatik der Parteien umgestaltet. Die Sozialisten seien dazu
gebracht worden, den Reformprozeß zu akzeptieren und schließlich durchzuführen.
Andere Parteien (wie die kommunistische) seien im Verlauf der Demokratisierung un-

tergegangen, weil sie jenem Willen, das Vergangene zu vergessen, nicht entsprochen hät-
ten. Unabhängig davon, ob die Interpretation Semprüns zutrifft oder nicht, ein solcher
Weg des Konsenses und der Mäßigung läßt sich nicht verordnen. So kann die moralische
und juristische Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit (kurzfristig) zu einer erneuten

Polarisierung der Gesellschaft und abermals zu politisch-ideologischen Auseinander-
setzungen führen; der Umgang mit der Stasi-Vergangenheit in Deutschland oder die Be-
handlung der Diktaturverbrechen in Argentinien und Chile sind Belege dafür.

Diese Überlegungen haben einige Aspekte hervorgehoben, die bei der Analyse von

Demokratisierungsprozessen von Bedeutung sind. Sie haben auf gewisse Ähnlichkei-

9 Ebenda., S. 326 f.
10 Vgl. hierzu Walther L. Bernecker, Von der Differenz zur Indifferenz. Die spanische Auseinanderset-

zung mit dem Bürgerkrieg 1936-1939, in: Clemens Burrichter/Günter Schödl (Hrsg.), Ohne Erinne-
rung keine Zukunft! Zur Aufarbeitung von Vergangenheit in einigen europäischen Gesellschaften un-

serer Tage, Köln 1992, S. 169-186; sowie Gregorio Morän, El precio de la transiciön, Barcelona 1991.
" ElPaisvom28.5.1992 (Beilage, S. 8).
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ten, vor allem aber auf das Problem der Vergleichbarkeit und die zahlreichen Unter-
schiede zwischen Spanien einerseits und den lateinamerikanischen bzw. osteuropäi-
schen Staaten andererseits hingewiesen. Manche Problemlagen waren ähnlich, manche
Prozesse liefen auch ähnlich ab. Ein Modell im Sinne einer exportierbaren Blaupause
kann Spanien aber nicht sein; zu unterschiedlich sind letztlich die ökonomischen Rah-
menbedingungen, die politischen Ausgangssituationen, die sozialen oder ethnischen
Konfliktfelder, die Beziehungen der Akteure untereinander. Dieter Nohlen hat am

Beispiel Lateinamerikas wichtige Aspekte zusammengefaßt, die bei einer monogra-
phisch-empirischen Untersuchung von Demokratisierungsprozessen berücksichtigt
werden müssen: „Sozio-ökonomische Variablen strukturellen Charakters und langfri-
stiger Entwicklung müssen ebenso wie streng politische Variablen berücksichtigt wer-

den, vor allem Strategien und Entscheidungen, die die Akteure und Institutionen ange-
sichts solcher struktureller Faktoren und unmittelbarer konjunktureller Situationen,
die sich aus dem sozialen und politischen Konflikt ergeben, annehmen bzw. treffen.
Die Analyse muß dynamisch sein, Phasen und Sequenzen unterscheiden und die Viel-
falt der Optionen, die den politischen Akteuren in historischen Situationen offenste-
hen, berücksichtigen. Dies verhindert einen Determinismus, der unterstellt, daß politi-
sche Phänomene Ausdruck bestimmter sozio-ökonomischer Strukturen sind und
Regimewechsel geradezu automatisch eintreten, wenn sich neue Entwicklungen auf
der Ebene wirtschaftlicher und sozialer Variablen ergeben. Auch sollten die Risiken
und Gefahren, die in einem Prozeß der Demokratisierung auftreten und diesen Prozeß
abbrechen können, nicht übersehen werden."12

Auch wenn diese idealtypisch formulierte Forschungsstrategie im vorliegenden
Sammelband nicht konsequent durchgehalten werden konnte, so werden in den ein-
zelnen Beiträgen doch immer wieder die angesprochenen Aspekte thematisiert. Die
Autoren analysieren mit unterschiedlichen Ansätzen die zentralen Problemkomplexe
im ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Bereich und liefern damit ein
vielfältig ausdifferenziertes Bild der spanischen Transiciön.

Zum Aufbau des Bandes

Der Band beginnt mit den Beiträgen zu Wirtschaft und Arbeitsbeziehungen. Enri-
que Fuentes Quintana, der als Stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschafts-
minister in der ersten demokratisch legitimierten Regierung der Transiciön selbst maß-
geblich die Wirtschaftspolitik jener Jahre mitbestimmte, skizziert weniger die reale
Wirtschaftsentwicklung als vielmehr jene Aspekte, die für die Politiker nach 1975 von

Bedeutung waren, um den Übergang zur Demokratie sicherzustellen. Er betont die
große Bedeutung einer gesunden Ökonomie, wenn das riskante Experiment einer Re-
gimeveränderung gelingen soll. In den Jahren der Zweiten Spanischen Republik (1931—

12 Nohlen, Regimewechsel, S. 233.
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1936/39) war der Versuch, ein demokratisches Regime zu etablieren, mit den Auswir-
kungen einer Weltwirtschaftskrise zusammengefallen; wie in den dreißiger Jahren
mußten die Reformer nach Francos Tod abermals gegen eine schwere (teils von außen
induzierte, teils strukturell bedingte) Wirtschaftskrise ankämpfen. Vor allem dieses Zu-
sammenfallen einer politischen und einer wirtschaftlichen Herausforderung habe

-

auf
dem Hintergrund der Lehren, die aus dem Scheitern der Demokratie in den dreißiger
Jahren gezogen worden seien

-

zur Politik des Konsenses geführt, deren wirtschafts-
politisch sichtbarster Ausdruck die Moncloa-Pakte waren.

Die erste Etappe des Ubergangs endet für Fuentes Quintana 1979. Zum damaligen
Zeitpunkt waren die wichtigsten politischen Reformen abgeschlossen, und die Eckda-
ten der Wirtschaft ließen hoffen, daß die ökonomische Krise weitgehend überwunden
war. Vor diesem Hintergrund nahm die Bereitschaft der politischen Parteien ab, die
Politik des Konsenses fortzuführen. Die Opposition der Sozialisten nahm an Schärfe
zu, und auch die bis dahin überdeckten Konflikte innerhalb der UCD traten nun offen
zutage. Damit geriet aber die Regierung unter starken Druck; sie war immer weniger
in der Lage, eine konsequente Wirtschaftspolitik zu verfolgen, die angesichts der Erd-
ölkrise Vorrang hätte genießen müssen. Diese Konstellation führte zu einer weiteren
Verschärfung der Wirtschaftskrise. Erst mit der Machtübernahme der Sozialisten
(1982) waren wieder die Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Wirtschaftspo-
litik gegeben. Die unter Felipe Gonzalez nunmehr handlungsfähige Regierung war in
der Lage, die 1977 initiierte ökonomische Reformpolitik fortzusetzen und den Weg
Spaniens in die Europäische Gemeinschaft zu ebnen. Erst mit der Angleichung der
ökonomischen Institutionen und Mechanismen an westeuropäische Vorgaben war für
die spanische Wirtschaft der Transiciön-Prozeß vollendet.

Die Politik des Konsenses zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen und poli-
tischen Kräften äußerte sich im Bereich der Arbeitsbeziehungen vor allem in der
(nachträglich erstaunlich anmutenden) Zusammenarbeit zwischen den Tarifparteien.
Walther L. Bernecker legt in seinem Beitrag über die Rolle der Gewerkschaften im
Übergangsprozeß daher auch einen besonderen Schwerpunkt auf die Konzertations-
politik und die Sozialpakte, die nach 1975 zur Abstützung und Absicherung des De-
mokratisierungsprozesses geschlossen wurden. Daß diese konfliktmindernde Politik
in der Arbeiterschaft auf Akzeptanz stieß, belegten die Erfolge der (für Sozialpakte
eintretenden) sozialistischen Gewerkschaft Union General de Trabajadores (UGT) bei
Betriebsratswahlen, während die (damals weitaus radikaleren, kommunistisch beein-
flußten) Arbeiterkommissionen an Rückhalt verloren. Bis die Gewerkschaften als
Tarifparteien anerkannt waren, mußten in den ersten Jahren nach Francos Tod aller-
dings zahlreiche politische und juristische Hindernisse beiseite geschafft werden. Der
Beitrag skizziert daher einleitend die rechtliche sowie die reale Form der Arbeitsbezie-
hungen in der Franco-Ära, thematisiert dann die verworrene Ausgangssituation 1975
und analysiert die (zunächst mitunter revolutionär formulierten) Ziele der Arbeiteror-
ganisationen. Deren primäres Interesse bestand in ihrer Legalisierung und in der Ver-
ankerung der allgemeinen Gewerkschaftsfreiheit in der Verfassung. Nachdem diese
grundlegenden Ziele erreicht waren, betrieben die großen Gewerkschaften wieder un-
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terschiedliche Strategien: Die UGT war eher auf Kooperation mit den Arbeitgebern
und dem Staat eingestellt, die Arbeiterkommissionen hingegen hielten eine Politik der
harten Konfrontation für erfolgversprechender. Daß in der zweiten Hälfte der achtzi-
ger Jahre (auch von der UGT) die neokorporatistische Paktpolitik aufgegeben und im
Arbeitsbereich wieder zu einem Konfliktmodell übergegangen wurde, läßt erkennen,
daß auch auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen spätestens zu diesem Zeitpunkt die
Transiciön zu Ende war.

War zu Beginn des Übergangsprozesses schon das Verhalten der Arbeiterschaft nur

schwer vorherzusagen, so gilt eine solche Aussage besonders für das Militär. Der So-
ziologe Julio Busquets untersucht in seinem Beitrag zum einen die Frage, inwieweit
das Militär auf den Verlauf der Transiciön Einfluß nahm; zum anderen geht es ihm
darum, zu zeigen, wie sich der Übergangsprozeß innerhalb der Streitkräfte vollzog.
Aufgrund seiner Herkunft und Position ist der Autor zweifellos ein außergewöhnli-
cher Zeitzeuge, und so verwundert es auch nicht, daß in seinen Beitrag immer wieder
auch persönliche Erfahrungen mit einfließen. Busquets betont auch (als Stellungnahme
zu jüngsten Debatten über die Transiciön) die Bedeutung, die gerade die antifranqui-
stische Opposition (auch innerhalb des Militärs) auf den friedlichen Verlauf des Über-
gangs hatte.

In einem Rückblick auf die Franco-Ära skizziert der Autor einige soziologische
Grundzüge des Militärs und erklärt den extremen Konservativismus der Streitkräfte.
Ideologische Indoktrination, Depurationen liberal oder „links" gesinnter Militärs und
die soziale Isolation hatten nach 1939 aus den Streitkräften einen zuverlässigen
Streitarm des Franquismus geformt. Busquets erlebte und gestaltete seit der Wieder-
einführung der Demokratie den Übergangsprozeß in den Streitkräften mit. Dement-
sprechend liegt der Schwerpunkt seines Beitrages auf dem legislativen Reformwerk zur

Einfügung der Streitkräfte in ein demokratisches Spanien. Hinter diesem Programm
standen konkrete Befürchtungen der demokratischen Entscheidungsträger: Eine zu

schnelle und radikale Reform wäre von den Streitkräften wohl nicht akzeptiert worden
und mußte daher vermieden werden. Die Transiciön vollzog sich in den Streitkräften
daher, wie Busquets hervorhebt, nur sehr langsam. Sie fand nach der Reformierung
aller anderen Institutionen

-

zum großen Teil erst unter sozialistischen Regierungen
-

statt. Die Eingliederung des Militärs in das demokratische System war nicht ungefähr-
lich. In der Tat fanden nach 1975 auch mehrere Putschversuche statt (der bekannteste
war der Überfall auf die Cortes durch Oberstleutnant Tejero im Februar 1981). Die
Militärs hätten sich aber, so die Schlußüberlegungen des Autors, zu einem weitaus ge-
fährlicheren Verhalten hinreißen lassen können, wenn die Reformierung der Streitkräf-
te vor der Verankerung der Demokratie in Angriff genommen worden wäre.

Ebenso wie das Militär, hatte auch die Kirche eine zentrale Bedeutung für den Fran-
quismus. Sie stand für nationale Integrität, ihr Einfluß erstreckte sich auf die gesamte
Gesellschaft. Weit über seelsorgerische Aufgaben hinausgehend, hatte die Kirche vom

Staat die „Hoheit" über das Erziehungs- und große Teile des Bildungswesens übertra-
gen bekommen; sie wirkte mit ihren moralischen Kategorien und ethischen Konzepten
in nahezu alle Bereiche des sozialen Lebens hinein. Der Franquismus definierte sich als
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„national und katholisch", der katholische Glaube genoß staatlichen Schutz, die ka-
tholische Kirche war Staatskirche. Der Einfluß, den die Kirche in Politik und Gesell-
schaft hatte, machte die Haltung der kirchlichen Hierarchie zur Demokratisierung zu

einem bedeutenden Faktor während der Transiciön.
Die Kirche sah sich aber nicht erst 1975 mit einer völlig neuen Situation konfron-

tiert. Zum einen hatten sich die Veränderungen in der spanischen Gesellschaft, die
durch den Industrialisierungsprozeß der sechziger Jahre initiiert worden waren, auch
nachhaltig auf den Klerus ausgewirkt. Und zum anderen führten die Ergebnisse des
Zweiten Vatikanischen Konzils zu einem gewaltigen Umbruch innerhalb der kirchli-
chen Hierarchie. Aus diesem Grund beginnt der Beitrag von Carlos Collado Seidel mit
den damaligen Ereignissen, die zu einer Umorientierung der spanischen Kirche führ-
ten

-

ein Vorgang, der für die Hierarchie sehr schmerzhaft war und immer häufiger zu

Konflikten mit dem Regime führen sollte. Kardinal Enrique y Tarancön war über 1975
hinaus Motor dieses Wandels. Seit 1971 trat er als Vorsitzender der spanischen Bi-
schofskonferenz für eine Trennung von Staat und Kirche ein und verordnete der Kir-
che während der Transiciön Zurückhaltung in politischen Äußerungen.

Erst für die Zeit nach dem Ende der „inneren Transiciön", des Umbaus der staatli-
chen Institutionen, und zeitgleich mit dem Amtsantritt des neuen Papstes Johannes
Paul II. wurden in den achtziger Jahren von Seiten der Kirche Versuche gemacht, in der
Gesellschaft wieder an Einfluß zu gewinnen. In der Diskussion um konkrete gesell-
schaftspolitische Fragen (Erziehungswesen, Scheidung oder Abtreibungsrecht) kam es

zu immer heftigeren Auseinandersetzungen zwischen Legislative und kirchlicher
Hierarchie. Immer deutlicher zeigte die Kirche dabei ihren Willen, innerhalb einer
liberal-pluralistischen Gesellschaft die Re-Evangelisierungsarbeit kämpferisch voran-

zutreiben. Damit war die Ubergangsetappe des Konsenses und des Ausgleichs zwi-
schen Kirche und Politik an ihr Ende gekommen.

Auf die Analyse der drei gesellschaftlichen „Großgruppen" Gewerkschaften, Mili-
tär und Kirche folgt die Darstellung der beiden wohl sensibelsten Politikbereiche in
der Transiciön: zum einen des Regionalismus und der politischen Dezentralisierung,
zum anderen der Ausarbeitung einer Verfasssung. Andreas Hildenbrand liefert eine
historisch-deskriptive Analyse des Dezentralisierungsprozesses, der in Wechselbezie-
hung zum stark ausgeprägten Regionalismus der einzelnen Landesteile gesetzt wird.
Dabei werden deren spezifische Besonderheiten, die schließlich zu einer politischen
„Autonomie für alle" führten, diskutiert. Die Forderung nach Regionalautonomie war

nach 1975 zweifellos eines der politischen Schlüsselthemen. Die im antifranquistischen
Widerstand entstandene Verflechtung der Forderungen nach politischen Freiheiten,
Amnestie und Regionalautonomie blieb im Demokratisierungsprozeß bestehen und
wurde zu einer geradezu unauflöslichen Einheit. Demokratie wurde großenteils mit
Dezentralisierung gleichgesetzt. Die Vorreiterrolle in der Autonomiefrage spielten die
„historischen Nationalitäten" Baskenland, Katalonien und (weniger ausgeprägt) Ga-
licien. Der gesamte Dezentralisierungsprozeß hatte jedoch weitreichende Folgen auf
die Wahlergebnisse und (durch Entstehung vielfältiger Regionalparteien) auf das ge-
samtstaatliche Parteiensystem.
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Die Dezentralisierungsfrage war im Prozeß der Verfassunggebung höchst umstrit-
ten. Der Verfassungstext liefert auch keine klare und endgültige Lösung, sondern le-
diglich flexible und für spätere Interpretationen und weitere Verhandlungen offene
Regelungen. Wichtige Grundentscheidungen über die (letztlich politische) Dezentrali-
sierung des Staats wurden denn auch erst nach 1979, als bereits auf der Grundlage der
Verfassung regiert wurde, im Rahmen von Vereinbarungen zwischen den politischen
Kräften getroffen. Diese „Institutionalisierungsphase" gehört ebenso zur Transiciön,
die im Hinblick auf die Dezentralisierungsproblematik erst mit der Etablierung aller
17 Autonomen Gemeinschaften 1983 endet.

Auch Francisco Rubio Llorente betont in seinem Beitrag über den verfassunggeben-
den Prozeß, daß das schwierigste Problem die territoriale Aufteilung der Macht war:

Obwohl auf diesem Gebiet viele Fragen bewußt offen blieben und gewissermaßen der
zukünftigen Geschichte überantwortet wurden, lassen die bisher erzielten Ergebnisse
auf dem Sektor der Staatsorganisation einen vorsichtigen Optimismus zu. Auch hin-
sichtlich anderer Grundfragen der Verfassunggebung gelangt der Jurist zu einem zwar

nicht unkritischen, insgesamt aber überwiegend positiven Ergebnis. Einleitend stellt
Francisco Rubio Llorente fest, daß das franquistische Regime nie über eine fertige Ver-
fassung, sondern nur über Grundgesetze verfügte, die im Verlauf des längsten „verfas-
sunggebenden" Prozesses der spanischen Geschichte eine Art absolute Monarchie er-

gaben. Seit Mitte 1976 ging Adolfo Suärez dann energisch daran, die Einberufung einer
verfassunggebenden Versammlung vorzubereiten. Die Vorgehensweise mußte dabei
ambivalent sein, da formal das Verfassungsrecht des Franquismus nicht verletzt wer-

den durfte, inhaltlich aber eben dieses überwunden werden sollte. Im Verlauf dieses
Prozesses wurden schon früh einige Entscheidungen getroffen, die die zukünftige Ver-
fassung präjudizierten, etwa die monarchische Staatsform, das parlamentarische Sy-
stem, die überragende Rolle der Parteien im politischen Leben, die territoriale
Neugliederung des Staates. Rubio Llorente betont die große Bedeutung des Uberein-
kommens zwischen den beiden Hauptparteien (UCD und PSOE) und die zentrale
Rolle kleinster Zirkel während des verfassunggebenden Prozesses, während die parla-
mentarische Debatte des Verfassungsentwurfs mehr formalen Charakter hatte. Der
schließlich erzielte Kompromiß ist zwar nicht frei von Mängeln, besteht aber jeden
Vergleich sowohl mit früheren Verfassungen als auch auf internationaler Ebene.

Zu den Themen, die durch Vorentscheidungen aus der Verfassungsdiskussion ge-
wissermaßen herausgenommen worden waren, gehörte die monarchische Staatsform.
Walther L.Bernecker untersucht in seinem Beitrag über die Rolle des Königs im De-
mokratisierungsprozeß die Frage, wie ein Teil des politischen Systems

-

die Krone
-

zur Demokratisierung beitragen konnte. Einleitend skizziert er den langen und
schwierigen Weg „zurück zur Monarchie", der während des Franquismus durchlau-
fen werden mußte. Sodann geht es um die staatsrechtliche Position des Monarchen in
der Übergangsphase nach Francos Tod bis zur Verabschiedung der Verfassung von

1978. Die Frage, was eine selbst noch nicht konsolidierte Monarchie für die Festigung
der Demokratie leisten konnte, verweist auf den Beitrag der Krone zur Verringerung
der Legitimitätsdefizite, die andere Teile des politischen Systems aufwiesen. Dabei
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wird die politische Rolle des Königs als „Motor des Wandels" dargestellt, bevor die
Legitimitätsproblematik und die verschiedenen Legitimationsformen erörtert wer-

den. Schließlich geht es um die Stellung des Monarchen in der Verfassung und um das
Verhältnis von Monarchie und Demokratie in Spanien. Als Fazit läßt sich festhalten,
daß die von Juan Carlos eingeschlagene Strategie und die Erfolge im Demokratisie-
rungsprozeß das Gesamtsystem legitimierten und stabilisierten. Es war die Monar-
chie, die bei der Durchsetzung der Demokratie einen entscheidenden Beitrag leistete;
sie war ein nicht zu überschätzender Faktor bei der Uberwindung des autoritären
Systems.

Daß die Parteien im politischen Leben eine überragende Rolle spielen sollten, war

eine weitere Grundentscheidung, die schon vor der Verfassungsdiskussion gefallen
war. Völlig unklar war allerdings, welche neuen Parteien entstehen und welche Chan-
cen im politischen Wettbewerb bereits bestehende, aber nicht zugelassene (somit illegal
wirkende) Parteien haben würden. Das „bürgerliche" Parteienspektrum entstand wei-
testgehend erst im Verlauf des Demokratisierungsprozesses. Die wichtigste „bürgerli-
che" Partei war die Union de Centro Democrdtico (UCD), die mit Adolfo Suärez an

der Spitze die Partei der Transiciön darstellt. Berechtigterweise konzentriert sich die
Darstellung von Stefan Jost daher auch auf die Entstehungsgeschichte und die politi-
sche Funktion der UCD; von den übrigen Parteien der politischen Mitte werden noch
(knapp) die „Baskische Nationalistische Partei" und die katalanische Convergencia i
Uniö (CiU) angesprochen.

Die UCD war ein Sammelbecken für Politiker unterschiedlichster Provenienz (ka-
tholische Organisationen, Sozialdemokratie, reformorientierte Teile des franquisti-
schen Movimiento). Sie war auch nie eine „klassische" Einheitspartei, sondern sie
wurde vielmehr als Wahlkoalition gegründet, in der der Charakter der einzelnen Par-
teien stets präsent bleiben sollte. Familias und barones sind Bezeichnungen, die häufig
herangezogen werden, um den inneren Zustand der UCD zu umschreiben. Unter die-
sen Umständen konnte sich auch keine einheitliche programmatische Linie der Partei
herausbilden. Mehr als jede andere Partei war die UCD an ihrem charismatischen Füh-
rer, Adolfo Suärez, orientiert, so daß sogar behauptet worden ist, die Gründungs- und
Wahlkampfabsicht dieser Partei habe darin bestanden, die Politik des Ministerpräsi-
denten zur Konsolidierung der Demokratie zu unterstützen. Das verbindende Ele-
ment reduzierte sich schließlich auf das Ziel gemeinsamer Machtausübung.

Während sich in der Konsensphase (bis zu den Wahlen von 1979) eine gewisse Festi-
gung der Partei unter Adolfo Suärez feststellen läßt, die der UCD sowohl 1977 als auch
1979 den Wahlsieg brachte, führten innenpolitische Schwierigkeiten in den folgenden
Jahren (zunehmende Opposition der Sozialisten, wirtschaftliche Probleme) zu rapiden
Erosionserscheinungen. Auch divergierende Kräfte im Innern der Partei traten immer
stärker in den Vordergrund. Diese Auflösungstendenzen akzentuierten sich zusätzlich
nach dem Rücktritt von Suärez vom Amt des Regierungs- und Parteichefs (Januar
1981). Ganze „Parteiflügel" traten aus der UCD aus oder wechselten zu anderen poli-
tischen Gruppierungen. Nicht einmal der Putschversuch vom Februar 1981 konnte
den Zerfallsprozeß der UCD aufhalten. Auf das Wahldebakel von Oktober 1982 folgte
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bald die Auflösung der Partei. Die UCD war wohl nicht zuletzt an ihren Gründungs-
bedingungen gescheitert.

Eine weitere Partei, die mit dem Ende der inneren Transiciön ihre politische Rolle
fast ausgespielt hatte, war der Partido Comunista de Espana (PCE). Peter A. Kraus und
Wolfgang Merkel lassen in ihrem Aufsatz über die Linksparteien im Demokratisie-
rungsprozeß den „fundamentalen Beitrag" der Kommunisten und Sozialisten für den
Erfolg der Demokratie in Spanien deutlich werden. Allerdings spielten die beiden Par-
teien in den einzelnen Etappen des Systemwechsels unterschiedliche Rollen. So ist für
die Kommunistische Partei vor allem ihre zurückhaltende Politik, ihre Kooperations-
und Konsensbereitschaft in den Jahren 1977-1979 hervorzuheben, während die Be-
deutung der Sozialisten erst in der Überlappungsphase von Regime-Übergang und
demokratischer Konsolidierung wuchs. Das Verhältnis der Kommunisten zu den So-
zialisten war nach 1975 nicht komplementär, sondern von programmatischer und
wahltaktischer Konkurrenz bestimmt. Während die moderate Politik des PCE zu sei-
ner eigenen Schwächung beitrug, indem er seine Mobilisierungschancen zu Beginn des
Transiciön-Prozesses nicht nutzte, konnte sich der Partido Socialista Obrem Espanoi
(PSOE) als eine moderne und handlungsfähige Regierungsalternative präsentieren.
Von der Regierung aus trug die reformorientierte Politik der Sozialisten zur weiteren
Konsolidierung der Demokratie bei, wenn auch die Konsolidierungswirkung der ein-
zelnen policies unterschiedlich und nicht immer frei von Ambivalenzen war.

Ein Politikbereich, der in engem Zusammenhang mit dem innenpolitischen Wandel
stand, diesen förderte und flankierte, war die Außenpolitik. Angel Vinas macht in sei-
nem Beitrag deutlich, daß auf außenpolitischem Gebiet die Transiciön erst während
der Regierungszeit der Sozialisten Mitte der achtziger Jahre ihren Abschluß fand. Ein-
leitend skizziert der Autor die Erblast des Franquismus, die auch die Außenpolitik in
der nachfranquistischen Phase mitbedingte. Zugleich betont er aber, daß diese Erblast
von Einschränkungen und Mängeln eine moderne und offene Außenpolitik nach 1975
nicht unmöglich machte. Jose Maria de Areilza, der erste Außenminister der Monar-
chie, strebte sofort eine Verbesserung der Beziehungen zu demokratisch verfaßten
Ländern an; die gesamte Außenpolitik sollte den in Gang gekommenen Demokratisie-
rungsprozeß unterstützen. Während der Regierungszeit von Adolfo Suärez konnte
mit der Linksopposition in vielen Grundfragen Übereinstimmung erzielt werden. Dies
galt insbesondere für den beabsichtigten EG-Beitritt, nicht jedoch für die NATO-Mit-
gliedschaft. Insgesamt gelangt Vinas zu einer abgewogen-positiven Einschätzung der
Außenpolitik bis 1982. Für die sozialistische Phase danach spricht er von der bedeut-
samsten außenpolitischen Operation des neueren Spanien: Durch Veränderung der
Grundprinzipien der Friedens- und Sicherheitspolitik ist Spanien heute zum ersten

Mal in seiner neueren Geschichte in vielen multilateralen Bündnissen international fest
verankert. Daher läßt sich für die Zeit nach 1982 im Hinblick auf die Außenpolitik von

einem deutlichen Überwiegen der Elemente des Wandels gegenüber den Kontinuitäts-
strängen zwischen Autoritarismus und Demokratie sprechen.

Auch der kulturelle Bereich flankierte gewissermaßen die Transiciön. Nach Ansicht
von Javier Tusell und Genoveva Garcia Queipo de Llano erwachte das kulturelle



Einleitung 25

Leben Spaniens bereits Mitte der sechziger Jahre aus seinem „Dornröschenschlaf".
Anfänglich eher am Rande der Politik, später mit einem explizit politischen Anspruch
läßt sich bis in die achtziger Jahre hinein ein starkes gesellschaftliches Interesse des
Kulturlebens erkennen. Künstlerisches Schaffen wurde zum „metaphorischen Abbild"
der politischen Veränderungen. Außerdem war die Kultur Motor oder Schwungrad
der Transiciön und beeinflußte durch ihre Identifizierung mit „Freiheit" den politi-
schen und gesellschaftlichen Prozeß. Noch nie, so betonen die Autoren, habe der Be-
griff Kultur eine so große Bedeutung gehabt wie in den Jahren der Transiciön.

Für die Politik bestanden im kulturellen Bereich zwei Hauptaufgaben: Zum einen
mußte an jene Traditionen wiederangeknüpft werden, die in den 40 Jahren des Fran-
quismus unterbrochen worden waren. Im Mittelpunkt stand dabei die Rückholung
und Rehabilitierung jener intellektuellen Elite, die ins Exil gegangen war. Zum anderen
setzte sich die Politik die Aufgabe, das kulturelle Schaffen zu fördern, sei es durch Ein-
richtung neuer Institutionen, etwa eines Kulturministeriums, oder durch verstärkte
Vermittlung und Verankerung der Kultur innerhalb der Gesellschaft

-

eine aufgrund
der Vernachlässigung des Erziehungs- und Bildungswesens während des Franquismus
langwierige und schwierige Aufgabe. Dabei läßt sich eine Kontinuität in der Kultur-
politik zwischen den UCD- und den PSOE-Regierungen feststellen, wenn auch die
Schwerpunkte sich entsprechend der politischen und wirtschaftlichen Situation des
Landes verlagerten.

Der auf den vorangegangenen Seiten gegebene Uberblick über Aufbau und Inhalt
des vorliegenden Sammelbandes läßt deutlich werden, daß die Beiträge ein breites
Themenspektrum aus den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur
abdecken. Die unterschiedlichen Zugänge der verschiedenen Autoren stellen darüber
hinaus sicher, daß dem Leser ein wissenschaftlich fundiertes, gleichwohl pluralistisch
ausdifferenziertes Bild eines höchst komplexen Prozesses präsentiert wird. Natürlich
weist jeder Sammelband Lücken auf; auch im vorliegenden konnten nicht alle relevan-
ten Aspekte der Transiciön erfaßt werden. Eine Chronologie sowie eine knappe Bi-
bliographie sollen dafür die Weiterbeschäftigung mit hier nicht oder nur unzureichend
behandelten Aspekten erleichtern.

Abschließend einige Worte des Dankes: Dank sagen wir zuerst den Autoren, die
trotz ihrer teilweise extremen beruflichen Belastung bereit waren, an diesem Band mit-
zuwirken. Danken möchten wir sodann Herrn Dr. Hans Woller und Herrn Dr. Nor-
bert Frei, die frühere Fassungen der Originalmanuskripte und der Übersetzungen
äußerst gründlich gelesen und wertvolle Verbesserungsvorschläge gemacht haben. Zu
Dank verpflichtet sind wir den Herausgebern der Schriftenreihe der Vierteljahrshefte
für Zeitgeschichte für die Aufnahme dieses Bandes in ihre Reihe. Dank schulden wir
auch allen Personen, die „hinter den Kulissen" zum Gelingen des Werkes beigetragen
haben. Insbesondere sei auf die sorgfältige Arbeit von Frau Margit Boscher und Frau
Annemarie Rauscher sowie auf die Unterstützung von Herrn Klaus Roser verwiesen.



Enrique Fuentes Quintana

Wirtschaftspolitik im Übergang

Die wirtschaftliche Ausgangssituation: Die „Moncloa-Pakte"

In der neueren Geschichte Spaniens fielen Demokratisierungsprozesse stets mit einer
internationalen Wirtschaftskrise zusammen. Ein derartiges Zusammentreffen bedeutet
für eine entstehende Demokratie eine außergewöhnliche Schwierigkeit. In einem solchen
Fall ist es von besonderer Bedeutung, eine effiziente Wirtschaftspolitik zu betreiben, um

den gesamten Demokratisierungsprozeß nicht zu gefährden. Als mit den Parlaments-
wahlen im Juni 1977 die Demokratisierung einen entscheidenden Impuls erhielt, stand
Spanien vor dieser Situation. Um diesen Prozeß erfolgreich bestehen zu können, war die
Mitarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte, der Parteien und jedes einzelnen Bürgers not-

wendig. Gleichzeitig mußte man sich aber auch darüber im klaren sein, daß die Chance,
ein demokratisches Gemeinwesen aufzubauen, mit großen Problemen verbunden war.

1973 hatte die Weltwirtschaftskrise begonnen, vier Jahre später war ihr Ende noch
nicht abzusehen1. Somit wiederholte sich in gewisser Weise die Situation, die bereits
1931 eingetreten war, als die Zweite Spanische Republik die Demokratie einführte. Da-
mals fiel das Vorhaben mit den Auswirkungen der großen Depression zusammen, die
auch in der spanischen Wirtschaft zu spüren waren.

Der spanische Dichter und Philosoph Jorge de Santayana hat behauptet, daß ein
Volk, das seine Geschichte nicht vor Augen habe, dazu verdammt sei, sie zu wiederho-

1 Die Weltwirtschaftskrise der siebziger Jahre, deren Anfang üblicherweise mit der dem Yom-Kippur-
Krieg folgenden Preisexplosion des Rohöls datiert wird, wirkte sich auf Spanien sehr stark aus. Für die
„spanische Ausprägung" der Krise können drei Kennzeichen ausgemacht werden. Das erste ist die In-
tensität: Der Anstieg der Energiekosten hatte gravierende Auswirkungen auf eine Wirtschaft, die 70 %
ihres Energiebedarfs durch Importe decken mußte (der Durchschnitt in den OECD-Staaten lag bei
30 %); die Inflationsrate lag 1973 bei 14 % und hatte damit ein hohes Ausgangs-Niveau; das durch die
Krise hervorgerufene Handclsbilanzdefizit hatte 1974 bereits 3,268 Milliarden $ betragen, während
1973 noch ein Uberschuß von 500 Millionen $ erzielt worden war; die spanische Industrie wurde
zudem besonders in Mitleidenschaft gezogen, da die Belastung aufgrund der Preissteigerungen im
Energiesektor doppelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt war. Der zweite Faktor war die Passivität
der Wirtschaftspolitik im Zeitraum 1973-1977, als angesichts der Krise keinerlei Korrekturen vorge-
nommen und somit die Folgen weiter verschlimmert wurden. Der dritte und wichtigste Grund für den
Krisenverlauf in Spanien ist, daß die Erschütterung der Wirtschaft mit dem Aufbau eines demokrati-
schen Systems zusammenfiel. Vgl. Enrique Fuentes Quintana, La crisis econömica espanola, in: Pape-
les de Economia Espanola 1 (1980), S. 84 ff., sowie insgesamt Pensamiento Econömico Iberoamerica-
no 1 (1980).
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len. Um 1977 erfolgreich eine Demokratie zu errichten, war es von allergrößter Bedeu-
tung, die dreißiger Jahre in Erinnerung zu haben. Hierbei konnte auf die Erfahrungen
der Zeitzeugen jener Jahre zurückgegriffen werden. Die Politik konnte aber auch auf
historische Analysen zahlreicher Ökonomen zählen, denn angesichts der offensichtli-
chen Analogie der Situation beschäftigte sich damals die junge Generation spanischer
Wirtschaftshistoriker ausführlich mit der wirtschaftlichen Situation, die zwischen 1931
und dem Beginn des Bürgerkriegs (1936) geherrscht hatte2.

Dabei stellte sich heraus, daß die Wirtschaftsprobleme Spaniens in den dreißiger Jah-
ren besorgniserregende Dimensionen erreicht hatten. Das Land litt in jenen Jahren
zudem an hausgemachten Problemen, die nicht auf die Wirtschaftskrise zurückzufüh-
ren, durch diese aber zusätzlich verschärft worden waren. Die exportorientierten Teile
der Landwirtschaft sowie der Bergbau wurden durch den dramatischen Rückgang des
Welthandels stark in Mitleidenschaft gezogen. Strukturellen Defiziten in der Land-
wirtschaft sowie den weitverbreiteten Forderungen nach Landverteilung konnte nicht
mit der notwendigen Geschwindigkeit und Durchsetzungskraft durch eine Agrarre-
form nachgekommen werden. Das Produktionsvolumen wichtiger Industriezweige,
die von öffentlichen Aufträgen lebten, schrumpfte mit den Einsparungen im Staats-
haushalt. Die Tatenlosigkeit der Entscheidungsträger hatte wiederum zur Folge, daß
das Mißtrauen in breiten Schichten der Gesellschaft kontinuierlich zunahm. Tenor der
spanischen Politik in den dreißiger Jahren war die Hintanstellung oder Vernachlässi-
gung der Wirtschaft und ihrer drängenden Probleme3. Dieses Verhalten sowie die
Komplexität und Interdependenz der hier angeführten Probleme zog die Wirtschaft
immer stärker in Mitleidenschaft, was sich wiederum negativ auf den sozialen Frieden
auswirkte. Das war einer der Giünde, die den Versuch der Zweiten Spanischen Repu-
blik, eine Demokratie zu errichten, zum Scheitern brachten.

Lehren aus der Vergangenheit müssen stets behutsam gezogen werden, denn die Ge-
schichte wiederholt sich nie auf gleiche Art und Weise. Das Spanien des Jahres 1977
glich nicht dem des Jahres 1931, und die internationale Wirtschaftskrise der siebziger
Jahre kann nicht mit der der dreißiger Jahre gleichgesetzt werden. Beide historischen

2 Vgl. besonders Gabriel Tortella, Los problemas econömicos en la II Repüblica, in: Revista de Estudios
Politicos 31/32 (1983); Pedro Tedde, Laeconomia espanola en la II Repüblica, in: La II Repüblica y la
Guerra, Madrid 1986; Jordi Palafox, Atraso econömico y democracia, la II Repüblica y la economia
espanola, Barcelona 1991; ders., La crisis de los anos 30: sus orfgenes, in: Papel es de Economia Espa-
hola 1 (1980); ders., La gran depresiön de los anos 30 y la crisis industrial espanola, in: Investigaciones
Econömicas 2 (1980); Francisco Comin, La economia espanola en el periodo de entre-guerras (1919—
1935), in: Jordi Nadal/Albert Carreras/Carlos Sudriä (Hrsg.), La economia espanola en el siglo XX,
Barcelona 1987; Pedro Martin Acena, La politica monetaria en Espana 1919-1935, Madrid 1982; Juan
Hernandez Andreu, Depresiön econömica en Espaha (1925-1934), Madrid 1980. Eine ausführliche
Bibliographie bietet Francisco Comin, Una guia bibliogräfica para el estudio de la economia en la
Segunda Repüblica espanola, in: Revista de Estudios Politicos 31/32 (1983).

3 Ähnlich äußerte sich Indalecio Prieto, erster Finanzminister der Zweiten Republik, in seinen Memoi-
ren: „Auf politischer Ebene die Hintergründe der Wirtschaftskrise nicht verstanden und damals keine
in sich kohärente Wirtschaftspolitik betrieben zu haben", sei einer der Gründe gewesen, die die Zweite
Republik zum Scheitern brachten; vgl. Indalecio Prieto, Convulsiones en Espana, Mexico 1967.
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Prozesse waren voneinander sehr verschieden, die Verantwortlichen standen vor un-

terschiedlichen Problemen. Beide Krisen zeitigten aber soziale und politische Konse-
quenzen, und es war gerade diese politische Wirkung, die zweifellos einen merklichen
Einfluß auf das Handeln der politischen Entscheidungsträger hatte, die den Wirt-
schaftsproblemen der Transiciön gegenüberstanden. Die Angst vor einer Wiederho-
lung der historischen Ereignisse war eines der grundlegenden Momente bei den politi-
schen Entscheidungen, die der Abschwung der Konjunktur in den Monaten nach den
Wahlen vom 15.Juni 1977 provozierte.

Eine Volkswirtschaft, die sich in einer Krise befindet, stellt ein gravierendes politi-
sches Problem dar. Wenn eine treffende Antwort auf die Probleme einer Wirtschafts-
krise fehlt, entstehen ernsthafte Legitimationsprobleme für ein politisches System.
Darauf haben Juan Linz und Alfred Stepan in ihrer Darstellung der Erschütterung und
des Zusammenbruchs von Demokratien hingewiesen4: Die Kräfte, die Demokratien
zusammenhalten, lägen im Glauben der Mehrheit der Bevölkerung an die Legitimität
der Regierung. Dieser Faktor stehe aber gleichzeitig in Wechselwirkung mit zwei wei-
teren, zum einen mit der Handlungsfähigkeit der Regierung (d.h. der Fähigkeit, die
von der Gesellschaft empfundenen Probleme mit Geschick zu erspüren und sich ihnen
zu stellen und Konzepte zu ihrer Lösung zu entwickeln), zum anderen mit der Effek-
tivität der Regierung (d.h. der Fähigkeit, die entwickelten politischen Konzepte in die
Tat umzusetzen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen).

Der Bestand einer demokratischen Regierungsform wird somit von Variablen be-
dingt, die wiederum davon abhängen, wie die Bevölkerung das politische Handeln und
die Folgen der Politik beurteilt. Die Auswirkungen einer Wirtschaftskrise stellen ein
Problem dar, dessen politische Relevanz nicht hoch genug eingeschätzt werden kann
und mit dem das Regime gleichzeitig seine Legitimität aufs Spiel setzt. Denn die sicht-
baren Folgen der Wirtschaftskrise forderten

-

angesichts der Bedeutung, die ihnen von

der spanischen Gesellschaft beigemessen wurde
-

Tag für Tag eine politische Antwort.
Wie sollte eine Regierung an Legitimität gewinnen und wie sollte eine stabile Demo-
kratie errichtet werden, wenn zur gleichen Zeit eine Inflationsrate toleriert wurde, die
in den entscheidenden Monaten (Juli und August 1977) 42% erreichte und damit die
Einkünfte schrumpfen ließ, und außerdem kein Ende der Preissteigerungen abzusehen
war? Wie sollte eine stabile Demokratie aufgebaut werden, wenn diese nicht in der
Lage war, den Außenhandel aufrechtzuerhalten, wodurch nach den Wahlen von 1977
jeden Tag 100 Millionen US-$ an Devisen verlorengingen, nachdem bereits in den vor-

angegangenen Jahren ein Defizit von fünf Milliarden US-$ in der Zahlungsbilanz er-

reicht worden war und sich in vier Krisenjahren (1973-1977) über zwölf Milliarden
US-$ an Auslandsschulden angehäuft hatten? Wie konnte das Wirtschaftsleben einer
Gesellschaft gesichert werden, die die gigantische Energiekrise, die in allen westlichen
Ländern ein Umdenken im Energieverbrauch hervorgerufen hatte, einfach ignorierte?
Auf welche Weise sollte ein stabiles Gemeinwesen auf einer Produktionsstruktur auf-

4 Vgl. Juan J. Linz/Alfred Stepan, The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis, Breakdown & Re-
equilibrium, Baltimore 1978.
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gebaut werden, die durch die Krise in vielen industriellen Sektoren bereits irreparable
Schäden aufwies und umstrukturiert werden mußte? Wie sollte schließlich eine moder-
ne demokratische Gesellschaft geschaffen werden, solange ein Wirtschaftssystem be-
stand, das eigentlich recht wenig mit einer sozialen Marktwirtschaft westlicher Prä-
gung zu tun hatte?

Es war offenkundig, daß
-

falls die wirtschaftlichen Probleme nicht durch adäquate
politische Konzepte und Strategien angegangen werden konnten und die Regierung
sich nicht der Sorgen der Gesellschaft annahm

-

die Legitimität der Regierung derart
untergraben würde, daß die demokratische Entwicklung in Gefahr geraten konnte.
Diese Überlegungen weisen auf die Größe der Aufgaben hin, denen sich Demokratien
in ihrer Konsolidierungsphase stellen müssen, zumal dann, wenn diese mit einer
schweren Wirtschaftskrise einhergeht. In einer solchen Situation spielt der Faktor Zeit
eine entscheidende Rolle, da sich die junge Demokratie gerade in den ersten Monaten
oder Jahren die nötigen Spielräume erarbeiten muß, die ihre Überlebensfähigkeit ge-
währleisten. Die Suche nach Lösungen für die Probleme der Wirtschaft wird somit zu

einer vorrangigen und brennenden politischen Aufgabe der Regierung, um sich das nö-
tige Maß an Legitimität zu sichern.

Die besondere Problematik bestand im spanischen Fall darin, daß die Herausforde-
rung von allen demokratischen politischen Kräften akzeptiert werden mußte. Und ge-
rade hier erwuchsen die größten Schwierigkeiten, da häufig nicht zwischen der demo-
kratischen Regierungsform und dem gesellschaftlichen Modell unterschieden wurde,
das die im politischen Wettstreit befindlichen unterschiedlichen politischen Kräfte an-

strebten. Wie Antonio Hernändez Gil betont, fehlte in der spanischen Geschichte wie-
derholt die Einsicht der politischen Akteure, daß die Demokratie ihrem Wesen nach
keine Vereinnahmung durch eine einzige Ideologie verträgt5. Diese Haltung hat stets

zwei Konsequenzen gehabt: Zum einen verspricht sich jede politische Partei von der
einzurichtenden Demokratie in utopischer Weise die Lösung aller sozialen Probleme
und identifiziert die Demokratie mit der angestrebten Gesellschaftsordnung, zum an-

deren schlägt die „Demokratie-Euphorie" in eine „Demokratie-Enttäuschung" um, da
diese Identifikation nicht in Form eines offenen Wettbewerbs mit anderen Ideologien
stattfindet. Das führt dann in letzter Konsequenz zu der von Linz diskutierten de-
struktiven Folgerung: Wozu für eine Regierungsform eintreten, die nicht die dauerhaf-
te Etablierung jener Ideen zuläßt, an die man glaubt? Mit solchen ideologischen Aus-
gangspositionen kann keine Demokratie gefestigt werden. Außerdem muß die Politik
eine weitere Tatsache berücksichtigen: Die Festigung einer jungen Demokratie interes-
siert lediglich eine Minderheit, der eine Mehrheit von Gleichgültigen oder Gegnern ge-
genübersteht. Letztere finden sich zum einen in der Bevölkerung, zum anderen aber
auch in den kleinen Führungsgremien des Verwaltungsapparates, der Industrie, des Fi-
nanzwesens und der Streitkräfte. Deswegen besteht die Gefahr, daß keine tragfähigen
Lösungen erreicht werden, wenn nicht eine Zusammenarbeit aller demokratischen

5 Vgl. Hernandez Gil, El cambio politico.
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Kräfte stattfindet, um die pluralistische Demokratie zu verteidigen. Darüber hinaus
besteht auch die Gefahr, daß sich zu der Ernüchterung vieler Bürger, die sich aus ihren
frustrierten utopischen Vorstellungen von Demokratie ergibt und die durch die fortbe-
stehenden und noch wachsenden wirtschaftlichen und sozialen Probleme zusätzlich
verstärkt wird, Gleichgültigkeit und sogar Feindseligkeit gegenüber dem neuen politi-
schen System gesellen kann. Aus all diesen Gründen erfordert eine Demokratie in ihrer
Entstehungsphase ein Mehr an Staats- und ein Weniger an Parteidenken, um die Pro-
bleme zu lösen, die ihre Legitimität betreffen.

Die Wirtschaftsprobleme waren der politische Anlaß für die im Herbst 1977 zwi-
schen der Regierung und der demokratischen Opposition geschlossenen Pactos de la
Moncloa. Diese bauten auf zwei grundlegenden Prinzipien auf: 1. Von jeder gesell-
schaftlichen Gruppierung wurde die Bereitschaft erwartet, Verantwortung zu über-
nehmen. Die Krise würde in Spanien keine Lösung finden, wenn nicht alle Bürger
damit anfingen, im gleichen Maße ihre Pflichten zu erfüllen, wie sie ihre Rechte ein-
klagten, denn die Regierung hatte keine Zauberformel parat. Es war notwendig, die
fälligen Opfer gleichmäßig aufzuteilen. 2. Keine Ideologie verfügte über die nötige
Durchsetzungskraft, um ihre politischen Rezepte der Gesellschaft aufzudrücken und
die Krise zu überwinden. Nur eine gemeinsame Anstrengung aller gesellschaftlichen
Kräfte konnte eine Lösung der Krise herbeiführen. Das erforderte sowohl Opfer als
auch Verantwortungsgefühl. Das demokratische System würde nur dann Wirklichkeit
werden, wenn zuallererst an die zu errichtende demokratische Gesellschaftsordnung
und erst an zweiter Stelle an die eigenen Interessen gedacht wurde.

Die für die Ausarbeitung der Pactos politisch Verantwortlichen waren sich darüber
im klaren, daß es die Geschichte sein würde, die über sie urteilen würde, je nach
Erfolg oder Mißerfolg der politischen Aufgabe, die sie übernommen hatten: die Er-
richtung einer stabilen und pluralistischen Demokratie. Diesem vordringlichen Ziel
mußte alles andere untergeordnet werden. Politisch mußte Zeit gewonnen werden,
um zu einer Verfassung gelangen zu können, die in der Lage war, allen Spaniern ein
Dach zu bieten. Die Wirtschaftsprobleme durften dabei nicht störend wirken oder
gar die Chance zur Demokratisierung zunichte machen. Im Zeichen dieser Zielset-
zung mußten viele Entscheidungen getroffen und Veränderungen in der Wirtschafts-
politik durchgeführt werden, um das Wachstum der spanischen Ökonomie zu för-
dern und ein marktwirtschaftliches System im Einklang mit der angestrebten
Demokratie entstehen zu lassen. Nötig waren eine allgemeine Sanierung und konkre-
te Reformen.

Grundlage dieser Politik war die Uberzeugung, daß für Folgeerscheinungen der
Krisensituation (geringes Wirtschaftswachstum, besorgniserregende Inflation, entmu-

tigende Arbeitslosigkeit) keine dauerhaften Lösungen gefunden werden könnten,
wenn die kränkelnde Ökonomie nicht das nötige Gleichgewicht wiedererlangte.
Dabei spielten zwei Indikatoren eine wichtige Rolle: die Inflationsrate und die Zah-
lungsbilanz. Die Überlegungen gingen davon aus, daß eine Inflation auf längere Sicht
verheerende Folgen für die Gesellschaft haben würde. Daraus resultierte das vorran-

gige Ziel, die Inflation in den Griff zu bekommen; sie wurde mit vier Instrumenten be-
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kämpft6: 1. die Anwendung einer restriktiven Geldpolitik. Dabei ging man davon aus,
daß

-

welcher Grund auch immer für die Inflation verantwortlich war
-

eine Geldpo-
litik, die den Preis- und Kostenanstieg bremste, keinen weiteren Nährboden für eine
inflationäre Entwicklung schaffen würde7. 2. die Anwendung einer Haushaltspolitik,
die den Anstieg der konsumtiven Staatsausgaben im Rahmen des Möglichen kontrol-
lierte und reduzierte. Damit sollten die Staatsausgaben in den Bereich der Investitions-
güter gelenkt werden, um auf diese Weise der Krise entgegenzuwirken. Außerdem
sollte die Staatsverschuldung begrenzt werden, indem eine Mäßigung bei den öffentli-
chen Ausgaben stattfand und eine Steuerreform8 durchgeführt wurde, die sich an den
europäischen Praktiken orientierte. 3. die Festsetzung eines realistischen und „floaten-
den" Wechselkurses für die spanische Pesete, um die Außenhandelsströme zu kanali-
sieren. 4. die Gestaltung einer Politik der Einkommensverteilung nach folgenden
Prinzipien: Die Erhöhung der Löhne und Gehälter sollte anhand der zu erwartenden
und nicht der bereits eingetretenen Inflation bemessen werden, wodurch die Kauf-
kraft der Bevölkerung entsprechend den voraussichtlichen Preissteigerungen gesichert
würde. Die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer sollten gesenkt werden. Es
sollte versucht werden, den Anstieg der Finanzierungskosten zu begrenzen, indem der
Kapitalmarkt sowohl liberalisiert als auch dem Ausland gegenüber geöffnet und die
Wettbewerbsfähigkeit erhöht wurde9. Durch eine weitere Liberalisierung des Waren-
und Dienstleistungsverkehrs sollten freie Marktpreise erzielt werden; die staatliche
Preislenkung wurde für einige grundlegende Güter beibehalten, um in derartigen Fäl-
len ungerechtfertigten Preissteigerungen vorzubeugen.

Die Reformmaßnahmen der Pactos de la Moncloa verfolgten fünf Hauptziele: 1. die
Reform des Staatshaushaltes und der öffentlichen Ausgaben, um den Haushalt in allen
Bereichen zu sanieren und die Ausgaben besser kontrollieren zu können; damit sollte
der Haushalt der einzelnen Ressorts zur Grundlage für die Planung und Ausgabendis-
ziplin der öffentlichen Hand werden10. 2. eine Steuerreform, die das antiquierte spani-
sche Abgabenerhebungssystem auf den europäischen Standard heben sollte und in die
außerdem eine Reform der Steuer- und Abgabenverwaltung mit eingeschlossen war,
um die effektive Durchführung zu gewährleisten. 3. eine Reform des Kapitalmarktes

6 Vgl. Ministerio de Economia, Programa de Saneamiento y Reforma Econömica, Pacto de la Moncloa,
Madrid 1977.

7 Die spanische Geldpolitik, die in die Pactos de la Moncloa miteinbezogen wurde, war unter tatkräfti-
ger Beteiligung durch den Servicio de Estudios del Banco de Espana unter der Leitung von Angel Rojo
festgelegt worden. Zwei grundlegende Publikationen dazu: Angel Rojo, Las reformas del sistema
financiero espahol, in: VI Jornadas de Mercado Monetario, Intermoney, Madrid 1978; ders./Jose
Perez, La politica monetaria en Espana: objetivos e instrumentos, Madrid 1977.

8 Vgl. dazu Enrique Fuentes Quintana, Los principios de la imposiciön espanola y los problemas de su

reforma, Madrid 1975.
9 Vgl. Enrique Fuentes Quintana, Sistema Financiero y crisis econömica: balance y ensenanzas de la ex-

periencia espanola, in: Papeles de Economia Espanola 18(1984).
10 Vgl. die ursprünglichen Konzepte von J. Barea, Las cuentas del Sector Püblico del ano 1962, in: Infor-

maciön Comercial Espanola 372 (1964). Die hier enthaltenen Vorschläge wurden schließlich umge-
setzt, als Barea 1977 an der Spitze der Haushaltskommission stand.
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mit einer dreifachen Zielsetzung: einer aktiven und kontinuierlichen Kontrolle der
Geldmenge, einer Liberalisierung des Finanzsystems sowie der Aufsicht über die Zah-
lungsfähigkeit der Kreditinstitute. 4. die Festlegung eines neuen Rahmens für Arbeits-
beziehungen durch das „Arbeiterstatut" (Estatuto de los Trabajadores), demzufolge
die Anstellungsverhältnisse so flexibel wie möglich gestaltet wurden; die Schaffung
neuer Arbeitsplätze wurde mit einer einjährigen 50prozentigen Ermäßigung der So-
zialversicherungsbeiträge belohnt. 5. die Reform der öffentlichen Unternehmen durch
ein wirksames Kontrollsystem und die Pflicht zur Offenlegung ihrer Finanzen. Trotz
der zeitlichen Begrenzung des Programms konnten während seiner Laufzeit bis Ende
1978 einige Umstrukturierungen der Produktion im Energiesektor und in bestimmten
Industriebereichen vorgenommen werden. Außerdem wurden Reformen in der Land-
wirtschaftspolitik durchgeführt, die eine bessere Ausnutzung der Ressourcen des
Landes ermöglichten. Die Sanierungs- und Reformmaßnahmen bildeten somit ein
Entscheidungspaket, dessen einzelne Teile stark aufeinander bezogen waren. Sie
umzusetzen, erforderte ein Höchstmaß an Anstrengungen, die durch die Gesellschaft
zu leisten waren".

Angesichts der unterschiedlichen Wirtschaftskonzepte der verschiedenen Parteien
schien es unwahrscheinlich, daß ein Konsens gefunden werden könnte, um zu einer
politischen Übereinkunft zu gelangen. Diese geringe Hoffnung auf Konsens war wohl
auch dafür verantwortlich, daß die Einberufung eines Allparteiengesprächs auf sich
warten ließ. Seit Juli 1977 drängte ich Präsident Suärez, eine solche Runde einzuberu-
fen, doch folgte er erst im September diesem Rat. Die Regierung war über die Zweck-
mäßigkeit dieses Vorhabens gespalten. Weshalb sollte das wirtschaftliche Reform- und
Sanierungsprogramm nicht einfach in die Cortes eingebracht und dort verabschiedet
werden, lautete damals die Frage. War es nicht Aufgabe der Regierung, zu regieren und
dem Land eine adäquate Wirtschaftspolitik zu verordnen, statt einen Allparteienpakt
anzustreben? Warum sollte ein Sozialpakt nicht

-

wenn überhaupt
-

zwischen den Ta-
rifparteien anvisiert werden, statt zwischen den politischen Parteien? Auf diese wichti-
gen Fragen sollte ein im Wirtschaftsministerium erarbeitetes Dokument Antworten
formulieren, das zur Diskussion an alle politischen Parteien gesandt wurde. Für diese
Politik des Konsenses sprachen vier Argumente12: 1. Die Krise hatte bedrohliche Aus-
maße erreicht. Keine politische Partei konnte die wirtschaftlichen Probleme alleine be-
wältigen, selbst wenn sie (was bei der damaligen Regierungspartei UCD ohnehin nicht
der Fall war) über eine ausreichende parlamentarische Mehrheit verfügt hätte. 2. Die
einschneidende Bedeutung der fälligen Reformen, die notwendigerweise eine ausglei-
chende Wirkung haben mußten. Da sehr unterschiedliche Interessen betroffen waren,
bedurfte es zwingend des Willens zur Übereinkunft, ohne den eine Lösung der Krise

Diese Quintessenz der Pactos de la Moncloa wurde von Jordi Pujol in einer Rede im Abgeordneten-
haus besonders hervorgehoben; vgl. Ministerio de Economia, Pacto Moncloa, S. 133 ff.
Indem sich die spanische Politik für die Alternative eines Paktes entschloß, trat sie in die „zweite Phase
der ausgehandelten Demokratien" ein; J. Garcia Pelayo, Segundo circulo y decision consensuada, in:
Documentaciön Administrativa 188 (1980).
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nicht erreicht werden konnte. 3. Ein Land ohne Verfassung, wie es Spanien Mitte 1977
war, mußte zu einem Konsens gelangen, der die Entscheidungsträger in die Lage ver-

setzte, die gravierenden wirtschaftlichen Probleme zu entschärfen, um über genügend
Zeit für die Ausarbeitung der Verfassung zu verfügen. 4. Die Pactos de la Moncloa
waren deutlich mehr als ein Sozialpakt zwischen Unternehmern und Gewerkschaften.
Sie schlössen politische Reformen mit ein, die weit über soziale und wirtschaftliche
Fragen hinausgingen. Der Sozialpakt hätte zudem von Gewerkschaften und Unter-
nehmern zu einem Zeitpunkt, zu dem diese sich erst selbst konstituieren mußten, nicht
erreicht werden können. Im August 1977 hatten die Regierung und die Gewerkschaf-
ten in einer Reihe von ausgedehnten Sitzungen über dieses Thema verhandelt. Dabei
war nur allzu deutlich geworden, daß die Gewerkschaften kurz vor den Betriebsrats-
wahlen nicht in der Lage waren, einer durch die kritische Situation des Landes zwin-
gend notwendigen Mäßigung bei Tarifabschlüssen zuzustimmen.

All diese Gründe führten zu den Pactos de la Moncloa. Das Dokument, das als
Grundlage diente, wurde im September und Anfang Oktober 1977 in langen Sitzungen
mit dem Regierungschef, dem Kabinett und den Parteien Punkt für Punkt besprochen.
Auf den Sitzungen wurde immer wieder die Notwendigkeit eines Sanierungs- und Re-
formprogramms deutlich. Aufgrund des von allen politischen Parteien bewiesenen
Willens zum Konsens wurde es möglich, in kurzer Zeit einen Entwurf des Abkom-
mens zu verfassen, der dann in verschiedenen Arbeitsgruppen weiter Gestalt annahm.
Am 25. Oktober 1977 konnte das Abkommen im Palacio de la Moncloa, dem Amts-
und Wohnsitz des Regierungschefs, schließlich unterzeichnet werden. Das Abgeord-
netenhaus verabschiedete am 27. Oktober bei nur einer Gegenstimme eine Erklärung,
die das Abkommen guthieß. Der Senat stimmte dieser Resolution bei drei Gegenstim-
men und zwei Enthaltungen am 11. November zu13. Damit stand die Wirtschaftspoli-
tik zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens auf einer von allen politischen Kräften
festgelegten Grundlage, von der aus ein Wirtschaftsprogramm zur Anwendung gelan-
gen konnte, das die grundlegenden Wirtschaftsprobleme zu lösen versuchte, die die
erst entstehende Demokratie bedrohten.

Das spektakulärste Ergebnis der Pactos de la Moncloa wurde bei den Bemühungen
erzielt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder ins Lot zu bringen. Die Infla-
tionsrate, die in den entscheidenden Monaten des Jahres 1977 40 Prozent überschritten
hatte (und somit im Vergleich zum Durchschnitt der übrigen OECD-Länder um

14 Prozentpunkte höher lag), betrug am Ende des Jahres 26,4 Prozent und sank im
darauffolgenden Jahr auf 16 Prozent. Die durchgeführten Maßnahmen hatten somit
das hohe Inflationsniveau auf moderate Werte gesenkt14. Im Bereich der Außenwirt-
schaft konnte ein Ausgleich der Zahlungsbilanz erreicht werden. Das Zahlungsbilanz-
defizit, das Mitte 1977 einen besorgniserregenden negativen Saldo von fünf Milliarden
US-$ befürchten ließ, betrug Ende des Jahres etwa 2,2 Milliarden US-$ und war somit

1 Zur parlamentarischen Debatte siehe Ministerio de Economia, Pacto Moncloa, S. 95 ff.
14 Eine detaillierte Darstellung des Verlaufs der spanischen Wirtschaft für die Zeit vom Abschluß der

Pactos de la Moncloa bis 1984 in Fuentes Quintana/Requeijo, La larga marcha.
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mehr als halbiert worden. 1978 und 1979 wurde sogar ein Überschuß erzielt, der es er-

möglichte, die Devisenreserven wieder zu vermehren; sie stiegen von vier Milliarden
US-$ Mitte 1977 auf über zehn Milliarden US-$ Ende 1978 an.

Die Maßnahmen der Pactos zielten nicht nur darauf ab, das makroökonomische
Gleichgewicht wiederherzustellen. Auch die wirtschaftliche Situation der Unterneh-
men sollte verbessert werden. Zu den negativsten Daten der Wirtschaftskrise müssen
die seit 1974 kontinuierlich schrumpfenden Gewinne der Unternehmen gezählt wer-

den. Diese Ausgangssituation hatte unweigerlich zu einem Rückgang der privaten In-

vestitionstätigkeit geführt. Die Erschütterung der Unternehmen war damals nicht als
Gefahr empfunden worden, obwohl gerade die Vitalität von Unternehmen und ihre
Ertragskraft den einzigen kreditwürdigen Faktor darstellen, der private Investitionen
und die Schaffung von Arbeitsplätzen nach sich zieht. Letztlich ging es in den Pactos
de la Moncloa auch darum, die Unternehmer besserzustellen und in der Gesellschaft
eine Änderung der Einstellung zu den Unternehmensgewinnen zu erreichen. Diese
Überschüsse waren von grundlegender Bedeutung für die Wirtschaft des Landes.
Rückblickend betrachtet, kann seit 1978 eine Trendwende festgestellt werden, denn
zwischen 1978 und 1985 durchliefen die Unternehmensgewinne eine positive Ent-
wicklung15.

Die Wirtschaft erreichte allmählich eine größere Stabilität. Außerdem wurden wich-
tige und lange vernachlässigte Reformen durchgeführt. So wurde eine Steuerreform in
Angriff genommen, durch die die Einnahmen erhöht und die Lasten gerechter verteilt
werden sollten. Gleichzeitig wurde eine Reform des Kapitalmarktes und eine Moder-
nisierung seiner Institutionen eingeleitet. Das „Arbeiterstatut" schuf einen neuen Rah-
men, der die Beziehungen zwischen den Tarifparteien regelte.

Das Klima des Konsenses, das die Pactos de la Moncloa ermöglicht hatte, führte auch
zu einer grundlegenden Wende im politischen Umgang miteinander. Auf diese Weise
konnte im Dezember 1978 die demokratische Verfassung von allen im Parlament ver-

tretenen Kräften verabschiedet werden. Heute erkennt man, daß das Schicksal der Pac-
tos mit dem der Verfassung eng verknüpft war. Die Verfassung von 1978 war für den
Übergang Spaniens zur Demokratie eine Errungenschaft ersten Ranges. Viele Autoren
sehen sogar in ihrem Inkrafttreten den Schlußpunkt des politischen Übergangs zu

einer pluralistischen Demokratie.
Zwei Herausforderungen waren allerdings noch zu bewältigen: Zum einen mußte

sich die Akzeptanz und Lebensfähigkeit der neuen Verfassungsordnung zeigen, indem
ein Regierungswechsel nach freien demokratischen Wahlen erfolgen konnte. Zum an-

deren stand die Vervollständigung der mit den Pactos de la Moncloa begonnenen wirt-
schaftlichen Reformen auf dem Programm. Das Ziel sollte eine möglichst enge Anglei-
chung der spanischen Wirtschaftsordnung an die der europäischen Demokratien sein.
Beide Ziele sollten erst nach Jahren erreicht werden.

Ebenda.
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Die Gefahren einer Politik des Dissenses und
die Verschärfung der Wirtschaftskrise (1979-1982)

Die Verabschiedung der Verfassung war das entscheidende Ereignis der Transiciön.
Gleichzeitig ging damit aber auch die Politik des Konsenses zu Ende. Das wiederum
sollte weitreichende Folgen für den weiteren Verlauf des Demokratisierungsprozesses
und die wirtschaftliche Entwicklung haben.

Das Dokument, das die Grundlage für die Pactos de la Moncloa bildete, besagte:
„Abgesehen von der Überwindung der konjunkturbedingten Probleme zielen die
geplanten Maßnahmen darauf ab, die Grundlagen für ein stabiles Wirtschafts- und
Sozialsystem zu schaffen. Dadurch soll die vom Franquismus übernommene ange-
spannte Situation allmählich abgebaut werden; ein Ordnungsgefüge soll geschaffen
werden, das Änderungen erlaubt und fördert, statt sich ihnen zu verschließen; ein po-
litisches System soll geschaffen werden, das in der Lage ist, die Gesellschaft in allen Be-
reichen zu innerer Reife zu führen."16 Die Umsetzung dieser Absichten erforderte die
Durchführung von Wirtschaftsreformen, die in den Pactos de la Moncloa zwar ange-
sprochen wurden, deren vollständige Realisierung aber mehr Zeit in Anspruch neh-
men würde, als im Abkommen vorgesehen war. Aus diesem Grund war ursprünglich
auch vorgeschlagen worden, die Pactos de la Moncloa statt nur bis Ende 1978 für einen
Zeitraum von zwei Jahren zu schließen. Dieses Vorhaben scheiterte aber schließlich an

der politischen Opposition.
Wie läßt sich das Ende der Konsenspolitik 1978 erklären? Auf diese entscheidende

Frage gibt es zwei Antworten. Die erste bezieht sich auf den Umgang der Regierungs-
partei UCD mit den Pactos de la Moncloa; die zweite betrifft den Argwohn der Oppo-
sitionsparteien, die das Abkommen mit beschlossen hatten. Die doppelte Zielsetzung
der Pactos de la Moncloa war die Sanierung und Reform der Wirtschaft. Diese beiden
Vorhaben wurden aber durch die UCD-Regierungen nicht mit gleicher Intensität an-

gepackt. Die schnellen und spektakulären Erfolge bei der Sanierung der Wirtschaft
führten zu großem Optimismus innerhalb des Regierungslagers. Da es einerseits keine
Wirtschaftsdaten gibt, die Politiker mehr erschrecken als eine negative Zahlungsbilanz,
andererseits aber ein Zahlungsbilanzüberschuß geradezu zur Blendung der politisch
Verantwortlichen führt, sank automatisch die Bereitschaft der Regierung, die Politik
des Konsenses mit der Opposition fortzuführen, als die Zahlungsbilanz 1978 Über-
schüsse zeigte. Darüber hinaus legte die Regierung bei der Durchführung von Refor-
men, von denen sie eine Beeinträchtigung der eigenen Klientel befürchtete, eine auf-
fällige Langsamkeit an den Tag17. Gleichzeitig führte der Erfolg der gemeinsam
beschlossenen Politik bei der Opposition zur Überzeugung, daß sie nicht mehr zur

Stärkung der Demokratie, sondern zur Kräftigung der Regierungspartei beitrug. Eine
politische Übereinkunft, die zum Erfolg führt, läuft paradoxerweise Gefahr, sich selbst

16 Ministerio de Economia, Pacto Moncloa, S. 56.
17 Vgl. dazu meinen Aufsatz: Balance deun ano, in: Actualidad Econömica vom 8.7.1978, S. 15 ff.
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aufs Spiel zu setzen, wenn sie bei der Regierung Siegesstimmung und bei der Opposi-
tion Mißgunst und Argwohn hervorruft. So entstand ein Klima des Mißtrauens zwi-
schen den politischen Parteien, die an den Pactos beteiligt waren, das schließlich ihre
Fortführung in Frage stellte.

Diese Situation zeigte zwei Auswirkungen: Zum einen neigte die Regierung dazu,
ihre Verpflichtungen bei der Durchführung von Reformen zu vernachlässigen. Sie
erlag der Versuchung, die Erfolge bei der Sanierung der Wirtschaft durch kurzfristig
angesetzte Parlamentswahlen in politisches Kapital umzumünzen. Zum anderen ver-

minderten der Aufschub einiger Reformprojekte, deren verspätete Durchführung und
vor allem wahltaktische Überlegungen die weitere Bereitschaft der Linken zur Unter-
stützung der gemeinsam beschlossenen Politik. Daraus erklärt sich auch die Absage
der Parteien und Gewerkschaften, Ende 1978 ein neues Abkommen einzugehen, das
die Moncloa-Pakte ersetzen sollte. Die Politik des Konsenses gelangte somit 1978 an

ihr Ende. Die wirtschaftliche Situation hatte sich zwar deutlich verbessert, doch war

die Wirtschaftsreform nur teilweise in Angriff genommen worden, und die Produk-
tionsstruktur machte nach wie vor einschneidende Umstrukturierungsmaßnahmen er-

forderlich.
Der Übergang zur Demokratie trat im März 1979 mit der Ausschreibung von Parla-

mentswahlen in eine neue Phase. In diesen Wahlen erlitt die stärkste Oppositionspar-
tei, der PSOE, eine Niederlage; die Regierungspartei konnte aber auch keinen Sieg fei-
ern. Die UCD verfehlte ihr Wahlziel, die absolute Mehrheit. Ab 1979 sahen sich die
geschwächten UCD-Regierungen zudem mit einer besonders schwierigen Lage kon-
frontiert: Die Oppositionspolitik des PSOE und der anderen Parteien wurde immer
härter, gleichzeitig ergaben sich aus der wirtschaftlichen Entwicklung immer größere
Probleme, da Anfang 1979 die zweite Ölkrise begann18. Dies erforderte eine Anpas-
sung der Wirtschaftspolitik, da sich die Vereinbarungen der Pactos de la Moncloa auf
die Folgen der Ereignisse von 1973/74 bezogen hatten. Die Wirtschaftspolitik stand
vor neuen und schwierigen Aufgaben: Einige der beschlossenen notwendigen Refor-
men des Wirtschaftssystems und der Produktionsstruktur waren noch nicht durchge-
führt worden. Jetzt kamen weitere Probleme in Form der sich daraus ergebenden An-
passung der Preise und Einkommen hinzu. Diese Aufgaben konnten nur schlecht von

einer (durch die Preisgabe der Konsenspolitik bedingten) geschwächten Regierung er-

füllt werden, die der ökonomischen Problematik damit begegnete, daß sie unumgäng-
liche Entscheidungen aufschob und eine richtungslose Wirtschaftspolitik betrieb.

Die politische Schwäche der UCD-Regierungen hatte eine Reihe gravierender Kon-
sequenzen: Die aus den Wahlen von 1979 hervorgegangene schwache Regierung und
die schlagkräftige Opposition trugen ihre Auseinandersetzungen natürlich vornehm-
lich auf dem Gebiet der Haushaltspolitik aus. Damit ging die politische Basis, die nötig
gewesen wäre, um das 1977 in Angriff genommene Projekt der Steuerreform vollenden

Diese führte zu einer starken Belastung der spanischen Zahlungsbilanz (mit entsprechenden Folgen
für die inländische Preisentwicklung), da die Ausgaben für Rohöl um mehr als zwei Milliarden $ stie-
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zu können, verloren. Das wirkte sich nachhaltig auf die finanzielle Situation des Staates
aus". Für die Staatsausgaben und den Haushalt hatte diese Situation zur Folge, daß ein
schwacher Finanzminister dem äußeren Druck nachgeben und bedeutende Zugeständ-
nisse machen mußte. Die Steigerung der Staatsausgaben konnte nicht verhindert wer-

den, wobei sich die Ausgaben für die Altersrenten und die Arbeitslosenunterstützung
zu den wichtigsten Faktoren eines zunehmenden Haushaltsdefizits entwickelten.
Auch die Mechanismen zur Erstellung und Verwaltung des Staatshaushaltes wurden
nicht modifiziert, was zu neuen Staatsausgaben führte, die zuvor nicht auf ihre Ratio-
nalität und ihre ökonomische Effizienz hin überprüft worden waren.

Auch die in den Pactos de la Moncloa vorgesehene Reform des Steuersystems kam
nicht zustande, Flüchtigkeitsfehler der ersten Reformfassung blieben unberichtigt. Die
Gesetzentwürfe zur Verteilung der neuen Steuerlasten blieben liegen und verstaubten
im Parlament. Anwendung fanden nur einige wenige Maßnahmen, die allerdings das
Steuersystem weder stärkten noch verbesserten, da sie lediglich Konzessionen an ver-

schiedene Ressorts darstellten. Das führte insgesamt dazu, daß die Steuermoral, deren
Verbesserung das Ziel der Reform von 1977 gewesen war, sank. Die Auswirkungen
dieser wankelmütigen Politik auf die Staatsfinanzen zeigten sich schließlich in der
wachsenden Staatsverschuldung, die von einer Größenordnung von 1,6 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts im Jahr 1979 auf 6 Prozent zum Zeitpunkt der Wahlen von

Oktober 1982 stieg. Diese Staatsverschuldung sollte sich in negativer Weise auf das
spanische Wirtschaftsleben auswirken20.

Strukturanpassungen im industriellen Sektor stellen bedeutende Anforderungen an

die Wirtschaftspolitik und können schwerwiegende soziale und politische Konflikte
hervorrufen21. Das zögerliche Verhalten der Politik und deren Zugeständnisse verdeut-
lichen die Schwäche der politischen Führung, die den Anpassungsprozeß im industri-
ellen Sektor über 1982 hinaus verzögerte. Die Schwäche der Wirtschaftspolitik war

kaum dazu geeignet, die Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation und beim Er-
reichen des außenwirtschaftlichen Gleichgewichts voranzutreiben. Daraus ergaben
sich weitreichende Folgen22. Die Inflationsrate sank nicht unter 14 Prozent, und das
Zahlungsbilanzdefizit stieg wieder auf etwa fünf Milliarden Dollar an. Daß sich die Si-
tuation nicht noch weiter verschlechterte, ist sowohl auf die restriktive Geldpolitik
(obwohl diese zunehmende Kosten verursachte, da sie die einzige stabilisierende Maß-
nahme blieb) als auch auf die Tarifpolitik zurückzuführen. Dank zweier Sozialabkom-

19 Siehe dazu meinen Beitrag: Hacienda democrätica y reforma fiscal, in: Estudios en Homenaje a Diego
Mateo del Peral, Madrid 1983.

20 Vgl. Papeles de Economia Espanola 11 (1982), sowie meinen Beitrag: Deficit Public. L'Experience
espagnole, in: Revue Franpaisede Finances Publiques 16 (1986) und M. Lagares, Deficit püblico y cri-
sis econömica. Un anälisis de la situaciön espanola, Madrid 1982.

21 Vgl. Julio Segura, La industria espanola en la crisis: 1978-1984, Madrid 1989; außerdem Papeles de
Economia Espanola 15 (1983).

22 Zur Entwicklung des wirtschaftlichen Gleichgewichts in diesem Zeitraum vgl. Luis M. Linde, La
profundizaciön de la crisis econömica, in: Jose Luis Garcia Delgado (Hrsg.), Economia espanola de la
transiciön y la dcmocracia, 1973-1986,Madrid 1990,S.35-57.
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men, dem Acuerdo Marco Interconfederal2} (sektorenübergreifendes Rahmenabkom-
men) und dem Acuerdo Nacional del Empleo24 (nationales Beschäftigungsabkommen),
fielen die Lohnsteigerungen gemäßigt aus, obgleich ein Anstieg der Löhne nicht ver-

hindert werden konnte. Gleichzeitig wurde im Rahmen dieser Abkommen erreicht,
daß Gewerkschaften und Unternehmer den Dialog als einen wichtigen und positiven
Teil des globalen Krisenmanagements akzeptierten. Um diesen Erfolg zu erzielen,
mußten aber den Gewerkschaften tarifpolitische Zugeständnisse gemacht werden, die
eine zusätzliche Belastung des Staatshaushalts mit sich brachten.

Das Ausbleiben der notwendigen wirtschaftlichen Korrekturen hatte außerdem
weitreichende Auswirkungen auf das Spar- und Investitionsverhalten25. Die landes-
weite Sparquote fiel von 21 Prozent des verfügbaren Volkseinkommens 1978 auf
17,8 Prozent im Jahr 1982. Die Hauptursache für diesen Rückgang war das Nachlassen
der Spartätigkeit der öffentlichen Hand, die von einer positiven Sparquote von

1,2 Prozent (1978) auf -1,3 Prozent (1982) fiel. Außerdem schrumpfte das Investi-
tionsvolumen als Folge der Verringerung des Wirtschaftswachstums und des Vertrau-
ensverlusts der Unternehmer in die zukünftige Entwicklung (eine Einstellung, die
durch die Verringerung der Gewinne der Unternehmen und das Fehlen klarer Per-
spektiven in der Wirtschaftspolitik bedingt war) um mehr als zwei Prozentpunkte am

Anteil des Bruttoinlandsprodukts.

Von der ersten Legislaturperiode der Sozialisten bis zum EG-Beitritt

Der politische Niedergang der UCD sowie der Autoritätsverlust der Regierung
machten es praktisch unmöglich, den Staatshaushalt für 1983 zu verabschieden. Diese
Unregierbarkeit, gepaart mit fortschreitenden Auflösungserscheinungen der Regie-
rungspartei, brachte Regierungschef Leopoldo Calvo-Sotelo am 27. August 1982 dazu,
vorgezogene Parlamentswahlen für den 28. Oktober anzuberaumen. Das Wahlergeb-
nis wurde zu einem Triumph des PSOE, der über zehn Millionen Stimmen und damit
die absolute Mehrheit in beiden Parlamentskammern erreichte. Die UCD erlebte dem-
gegenüber einen Einbruch ungeahnten Ausmaßes.

Der überwältigende Sieg der Sozialisten wurde zu einem historischen Eckpfeiler im
Übergang zur Demokratie. Viele Autoren sind sogar der Meinung, daß im Regierungs-
wechsel der Abschluß des Übergangsprozesses in Spanien zu sehen sei. Diese Ein-
schätzung ist darauf zurückzuführen, daß der politische Führungswechsel die Stabili-
tät der 1978 eingerichteten verfassungsmäßigen Ordnung erwies. Die Übergabe der
Regierungsgeschäfte von der UCD an den PSOE vollzog sich problemlos, was letzt-
lich auch bewies, daß die Verfassung in der spanischen Gesellschaft verankert war.

23 Zu Inhalt und Auswirkung siehe ebenda, S.45.
24 Vgl. ebenda, S. 51, sowie den Beitrag von Walther L. Bernecker in diesem Band.
23 Das Spar- und Investitionsverhalten 1979-1982 wird detailliert analysiert in den Informes Anuales del

Banco de Espana.
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Der Wechsel stellte aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt einen tiefen Ein-
schnitt dar. Denn damit war eine Partei an die Macht gekommen, die ein „linkes" Pro-
gramm in den Bereichen der Wirtschafts- und der Sozialpolitik vertrat. Das Programm
sollte gerade in einer für die Wirtschaft äußerst schwierigen Phase zur Anwendung
kommen, nachdem die spanische Ökonomie die sogenannten „schwarzen Jahre
1981/82" mit großen Problemen überstanden hatte. Diese Situation umschrieb der
Banco de Espana in seinem damaligen Jahresbericht folgendermaßen: „Die Entwick-
lung der wichtigsten Daten der spanischen Wirtschaft spiegelt das Bild einer festgefah-
renen Ökonomie wider, die allein durch die Ausgaben der öffentlichen Hand ein ge-
ringes Wirtschaftswachstum aufweisen kann. 1982 kam es zu einer bescheidenen
Steigerung des privaten Konsums; die Investitionstätigkeit, insbesondere im Bereich
der Investitionsgüter, verzeichnete allerdings gleichzeitig einen anhaltenden Rück-
gang. Die schwache Investitionstätigkeit in der Wirtschaft scheint lediglich bei Ratio-
nalisierungsinvestitionen eine stärkere Ausprägung zu finden, um Produktionskosten
und Belegschaften zu verringern. Mit Ausnahme der im Energiesektor erreichten Fort-
schritte verstärkt die Wirtschaft ihre Neigung, Importe zu steigern. Insgesamt hat die
Ökonomie mit einem stark gestörten Gleichgewicht auf den Gebieten der Preisbil-
dung, Beschäftigung, Zahlungsbilanz und Staatsverschuldung zu tun."26

Welche Auswirkung hatten der politische Wechsel von 1982 und die Machtüber-
nahme durch den PSOE auf die Wirtschaft? Diese Frage ist wiederholt gestellt und ent-

sprechend viele Antworten sind seither gegeben worden27. Drei Aspekte lassen sich
herausgreifen: 1. der deutliche Unterschied zwischen dem Wahlprogramm des PSOE
und der tatsächlichen Politik der nach den Wahlen gebildeten Regierung28. 2. die Leh-
ren aus dem Mißerfolg der ersten sozialistischen Regierung Frankreichs als Prämisse
für das Regierungshandeln der Sozialisten in Spanien29. 3. die unter der unbestrittenen
Führung von Felipe Gonzalez fast vollständige Unabhängigkeit der Regierung von der
aus den Wahlen siegreich hervorgegangenen Partei.

Das häufigste Argument verweist auf die Divergenz zwischen dem Wahlprogramm
des PSOE und den Entscheidungen, die später durch die sozialistischen Regierungen
getroffen wurden. Diese Abweichungen, die in den Demokratien unserer Zeit eine
häufig anzutreffende politische Unsitte darstellen, erreichten in diesem Fall ein außer-
gewöhnliches Ausmaß. Der PSOE ließ sich vor der Wahl zu nicht einlösbaren Verspre-
chen hinreißen (wie beispielsweise der Schaffung von 800000 Arbeitsplätzen in einer
Legislaturperiode), um Wählerstimmen zu gewinnen. Obwohl die Vorschläge Ana-
chronismen darstellten und für die Lösung der wirtschaftlichen Probleme des Landes

Vgl. Banco de Esparia, Informe Anual, Madrid 1982, S.56f.
Die Wirtschaftspolitik des PSOE ist vielfach untersucht worden. Als Zusammenfassung vgl. Fuentes
Quintana/Requeijo, La larga marcha. Siehe ferner Julio Scgura, Del primer gobierno socialista a la in-
tegraciön en la CEE. 1983-1985, in: Garcia Delgado, Economia espaiiola, S. 59-77.
Allein auf diese Diskrepanz sollte sich im Parlament die Kritik an der Politik der Sozialistischen Partei
beschränken.
Vgl. Jaime Requeijo, Francia: lapolitica econömica de la tercera via, in: Papeles de Economia Espanola
25 (1983), S. 126 ff.
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ungeeignet waren, versuchte die Partei gleichzeitig mit der Ankündigung von Maß-
nahmen, die auf eine sozialistische Tradition verweisen (etwa die Verstaatlichung von

Unternehmen), diejenigen an sich zu binden, die sich aufgrund solcher Aussagen von

jeher mit der Sozialistischen Partei identifiziert hatten. Diese Versprechen konnten
durch die sozialistischen Regierungen nicht umgesetzt werden

-

zum Glück für die
Demokratie, kann hinzugefügt werden, denn die Erfüllung dieser Versprechen hätte
negative und schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt, und ihre nega-
tiven Folgen hätten auf das politische Leben zurückgeschlagen.

Die Regierung Gonzalez, so die Erklärungsansätze, zog mit ihrer Wirtschaftspolitik
die Lehren aus dem Fiasko der ersten sozialistischen Regierung in Frankreich. Diese
hatte das radikale Reformprogramm von Frühjahr 1981 aufgegeben, nachdem sich der
Zustand der französischen Wirtschaft in spektakulärer Weise verschlechtert hatte30.
Diese negativen Auswirkungen eines Programms, das dem Wahlprogramm des PSOE
sehr ähnlich war, brachten die Regierung Gonzalez dazu, pragmatisch und nicht ideo-
logisch zu handeln. Der Ministerpräsident konnte sich diese Abweichungen vom Par-
teiprogramm außerdem erlauben, weil

-

wie etwa Julio Segura ausführt
-

die Regie-
rung vollkommen unabhängig von der Partei war31. Diese Autonomie läßt sich aus der
unangefochtenen Führungsposition von Felipe Gonzalez ableiten. Der Regierungs-
chef war in der Lage, sich jene Fachleute auszusuchen, die er für die fähigsten hielt, um

seiner Wirtschaftspolitik eine bestimmte Ausrichtung zu verleihen und diese auch
durchzusetzen. Die Entscheidung bei der Besetzung des Wirtschaftsministeriums fiel
auf Miguel Boyer, einen kompetenten Ökonomen, dem der Regierungschef großes
Vertrauen entgegenbrachte und eine weitreichende Machtfülle zugestand, indem er

unter der Führung des neuen Ministers das Wirtschafts- und das Finanzressort verei-
nigte.

Wie Miguel Boyer später selbst betonte, war bei der Machtübernahme durch den
PSOE die Wirtschaft wegen ihrer außerordentlichen Probleme ein besonders heikles
Feld32. Die Ähnlichkeit

-

fast könnte man von Übereinstimmung sprechen
-

zwischen
dem wirtschaftspolitischen Konzept der sozialistischen Regierung und dem der Pactos
de la Moncloa von 1977 ist dabei bemerkenswert. 1977 hatte die Etablierung der demo-
kratischen Ordnung politische Priorität vor der Lösung der wirtschaftlichen Pro-
bleme. Diese Ausgangssituation wiederholte sich 1982. Gleichzeitig wiederholte sich
die Notwendigkeit, eine Situationsanalyse zu erstellen, um die Interdependenz und
Rangordnung der Probleme zu untersuchen und die beste Strategie zu ihrer Lösung zu

finden. Schließlich war es unerläßlich, die nötige politische Macht zu besitzen, um die
Konzepte umzusetzen. Hier bestand ein wichtiger Unterschied zu 1977: Damals
mußte die Minderheitsregierung der UCD die nötige Autorität zur Umsetzung von

Beschlüssen über den Weg von Abkommen und Pakten zwischen den im Parlament

Vgl. ebenda.
Vgl. Segura, Del primer gobierno, S. 62.
Miguel Boyer, Diez anos de politica econömica espanola, in: Conmemoraciön del X aniversario del
Circulo de Empresarios, Madrid 1978, S.37ff.
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vertretenen politischen Parteien suchen. 1982 verfügte die Regierung hingegen über
eine absolute Mehrheit in beiden Kammern; sie hatte außerdem größeren zeitlichen
Spielraum, um die durch die Krise hervorgerufenen Probleme angehen und die
wirtschaftspolitischen Entscheidungen durchführen zu können. Die politische
Rückendeckung sollte sich als entscheidend herausstellen, um zwischen 1982 und 1985
zu erreichen, was 1977/78 nicht durchgesetzt werden konnte.

Eine angemessene Diagnose der wirtschaftlichen Situation war die notwendige Vor-
aussetzung für die Lösung der Probleme33. Das „Mittelfristige Wirtschaftsprogramm"
(Programa Econömico a Medio Plazo. 1983-1986), mit dem die PSOE-Regierung eine
Strategie zur Lösung der Probleme entwarf, ähnelte dem „Wirtschaftlichen Reformpro-
gramm" (Programa de R eforma Econömica), welches seinerzeit den Pactos de la Moncloa
vorausgegangen war. Vier grundlegende Zielvorstellungen wurden hervorgehoben34:
die Senkung der Inflationsrate auf EG-Niveau; die Steigerung der Unternehmensge-
winne zur Ankurbelung der Investitionstätigkeit; die Liberalisierung und Flexibilisie-
rung des Wirtschaftslebens, indem das marktwirtschaftliche System eingeführt wurde;
und die Anpassung der vorhandenen Produktionsstruktur an die wirtschaftliche Krisen-
situation durch strukturelle Reformen. Diese vier Ziele sollten durch Sanierungs- und
ökonomisch-institutionelle Reformmaßnahmen erreicht werden, die konzeptionell in
ähnlicher Form schon den Pactos de la Moncloa zugrunde gelegen hatten35.

Durch die Sanierungsmaßnahmen wurden entscheidende Fortschritte bei der Stabili-
sierung der Wirtschaft erzielt. Die Inflationsrate, die 1982 bei 14,2 Prozent lag, sank bis
1985 auf 8,1 Prozent; der negative Saldo der Zahlungsbilanz belief sich 1982 auf 2,3 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts. Bis 1985 betrug dieser Saldo wieder einen positiven
Wert in Höhe von 1,8 Prozent des BIP. Diese Fortschritte im binnen- und außenwirt-
schaftlichen Bereich konnten bei Produktionssteigerungen erzielt werden, die jene von

1982 übertrafen: Das Wachstum des BIP betrug 1985 2,3 Prozent gegenüber seinerzeit
1,2 Prozent. Ein Ergebnis, in dem sich vor allem die deutliche Erholung im industriellen
Sektor widerspiegelt, war der Anstieg der industriellen Wertschöpfung von einem „ne-

gativen Wachstum" von -1,2 Prozent im Jahr 1982 auf 2,2 Prozent im Jahr 198536.
Zu dieser Gesundung hatten verschiedene Faktoren beigetragen. Die Inflation

konnte dank der restriktiven Geldpolitik und den maßvollen Lohnsteigerungen ge-
dämpft werden. Die Ausgabefreudigkeit des Staates, die sich in einer gestiegenen
Staatsverschuldung niederschlug, trug hingegen nicht nur nichts Positives zu einer
wirtschaftlichen Stabilisierung bei, sondern erschwerte diese noch37. Das bessere Er-

Ebenda; siehe außerdem Fuentes Quintana/Requeijo, La larga marcha.
Vgl. Boyer, Diez aiios; ferner Segura, Del primer gobierno; Fuentes Quintana/Requeijo, La larga mar-

cha, S.29ff.
So der treffende Hinweis bei Segura, Del primer gobierno, S. 63.
Diese und andere Eckwerte finden sich in den Berichten der Banco de Espana für 1982-1985. Eine Zu-
sammenfassung bietet Segura, Del primer gobierno, S. 64.
Zur Problematik der Haushaltspolitik siehe Segura, Del primer gobierno, S. 65; sowie Enrique Fuen-
tes Quintana, La crisis econömica espanola y las politicas de ajuste: balance de una experiencia, Madrid
1986,S.29ff.
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gebnis im außenwirtschaftlichen Bereich, das in dem deutlichen Überschuß in der Zah-
lungsbilanz 1982 festzustellen ist, kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt wer-

den: die Abwertung der Pesete im Dezember 1982; die schwache Inlandnachfrage in
jenem Jahr, die die Unternehmen dazu zwang, nach Absatzmärkten im Ausland zu su-

chen; und eine spürbare Erholung der Weltwirtschaft und des Welthandels. Diese Er-
holung ging 1983 von den USA aus, weitete sich 1984 auf Europa aus und erfaßte 1985
schließlich den spanischen Außenhandel38.

Die wichtigste negative Folge der Sanierungspolitik war der Anstieg der Arbeits-
losigkeit, deren Quote 1985 22,1 Prozent betrug (im Vergleich zu 16 Prozent 1982).
Diese Entwicklung hat die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie die Schaffung
neuer Arbeitsplätze zur wichtigsten wirtschaftlichen Aufgabe und zur Hauptsorge der
spanischen Politik werden lassen39. Wenn man sich die zahlreichen Analysen zu diesem
Thema vor Augen führt, wird deutlich, daß die hohe Arbeitslosenquote auf viele und
miteinander verwobene (demographische, soziale, wirtschaftliche) Ursachen zurück-
zuführen ist, zu deren wichtigsten eine besondere Inflexibilität des spanischen Arbeits-
marktes zählt.

Die Umsetzung des „Mittelfristigen Wirtschaftsprogramms" führte zu bedeutenden
Reformen. Vor allem wurden die Strukturreformen in der Industrie und die Anpassun-
gen auf dem Energiesektor entschieden angegangen. Dabei wurde auch erreicht, daß
die Bevölkerung die Notwendigkeit dieser Maßnahmen akzeptierte. Infolgedessen
konnten die augenscheinlichsten Mängel im Bereich der Kapazitäten und der Kosten-
struktur der verschiedenen produktiven Sektoren korrigiert sowie eine Diversifizie-
rung der Energieversorgungsquellen und eine landesweite Energieeinsparung erreicht
werden. Es ist mit Recht Kritik daran geübt worden, daß diese Politik insgesamt viel
zu langsam vonstatten ging und ihre Kosten für die Staatskasse zu hoch gewesen seien.
Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß solche Probleme grundsätzlich bei Um-
strukturierungsmaßnahmen der Produktion auftreten. Und im spanischen Fall ließen
sie sich schon deshalb nicht vermeiden, weil die Struktur der Industriewirtschaft und
des Energiesektors längst einer Modernisierung bedurft hätte.

Die Verankerung eines marktwirtschaftlichen Systems
-

das die Verfassung von

1978, wenn auch mit Vorbehalten und Einschränkungen, festgeschrieben hatte
-

war

im Hinblick auf den Demokratisierungsprozeß möglicherweise die wichtigste Maß-
nahme, die von den Sozialisten ergriffen wurde. Es war befürchtet worden, daß die
Machtübernahme durch den PSOE Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit,
Interventionismus und eine drastische Abschöpfung der Unternehmensgewinne mit
sich bringen würde. Das „Mittelfristige Wirtschaftsprogramm" hob hingegen die Be-
deutung von Liberalisierung, Flexibilisierung und Wettbewerb hervor. Es betonte au-

ßerdem die Notwendigkeit einer Erhöhung der Unternehmensgewinne als Motor des

Zu den Faktoren, die die spanische Außenwirtschaftpositiv beeinflußten, siehe Segura, Del primer go-
bierno, S. 65 ff.
Zu diesem Problem insgesamt Papeles de Economia Espanola 8 (1981), besonders Angel Rojo,
Desempleo y factores reales, S. 124ff.
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Wirtschaftswachstums. Zwischen 1982 und 1985 stiegen die Unternehmensgewinne
deutlich an. Dieser Umstand war, wie Miguel Boyer hervorhebt, „eine entscheidende
Voraussetzung, um die Investitionstätigkeit anzukurbeln und später, 1986, Arbeits-
plätze zu schaffen"40. Die Maßnahmen des Wirtschaftsprogramms blieben allerdings
im Hinblick auf Liberalisierung, Flexibilisierung und Förderung des Wettbewerbs hin-
ter dem zurück, was nötig gewesen wäre. Sie wurden zudem weder mit der erforderli-
chen Geschwindigkeit noch mit der notwendigen Beharrlichkeit durchgeführt. Auf
dem Arbeitsmarkt führten die Maßnahmen immerhin zu größerer Flexibilität, etwa

durch Erweiterung der Möglichkeiten für zeitlich begrenzte Arbeitsverträge bei der
Gründung neuer Unternehmen, der Herstellung neuer Produkte oder der Erschlie-
ßung neuer Produktionsbereiche, oder durch Ermöglichung eines größeren Spiel-
raums beim Abschluß von Teilzeit- und saisonalen Arbeitsverträgen. Außerdem wur-

den Reformen im Berufsbildungsbereich und bei Praktika durchgeführt. Auf den
Kapitalmärkten bedeuteten die Reformen eine Fortführung des 1977 begonnenen Li-
beralisierungsprozesses41.

Spaniens Wirtschaft war Mitte der achtziger Jahre nach wie vor mit deutlichen
Schwächen behaftet. Die Wirtschaftsordnung des Landes kam aber inzwischen derje-
nigen recht nahe, die in den EG-Ländern herrschte. Unter diesen Umständen befand
sich Spanien wirtschaftlich und politisch in der Lage, in die Verhandlungen über einen
Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft einzutreten. Diese kamen am 25.Juni 1985
zum Abschluß. Mit der feierlichen Unterzeichnung im Madrider Palacio Real wurde
Spanien in den Kreis der westlichen Demokratien aufgenommen. Das Land hatte in
den Jahren 1977 bis 1985 eine demokratische Ordnung errichtet; parallel dazu war der
wirtschaftliche Umstrukturierungsprozeß durchgeführt worden, dessen Ergebnis ein
System sozialer Marktwirtschaft ist.

Boyer, Diez Anos, S. 11.
Zu den Reformen auf dem Arbeitsmarkt vgl. Segura, Del primer gobierno, S. 70 f.
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Gewerkschaftsbewegung und Arbeitsbeziehungen

Syndikalismus und Arbeiterbewegung unter dem Franquismus

War die Zweite Republik durch intensive Spannungen und offene Konflikte gekenn-
zeichnet, so waren unter dem Franquismus nationale Einheit und soziopolitische Ein-
tracht die dominierenden Leitideen. Das Ende des Bürgerkrieges brachte die gewalt-
same Unterdrückung jeglicher freien gewerkschaftlichen Tätigkeit; die Interessen der
Arbeiterschaft konnten nicht legal zum Ausdruck gebracht werden. Francos „Neuer
Staat" richtete vertikale Zwangssyndikate ein, in denen unter Aufsicht der „national-
syndikalistischen Hierarchien" der Falange Arbeiter und Unternehmer zusammenge-
schlossen waren. Der Staat selbst behielt sich die Festsetzung von Löhnen und Preisen
vor, die Syndikate hatten lediglich die Funktion einer sozialpolitischen Beratungsstelle.
Streiks waren streng verboten, die Arbeiterschaft unterlag lange nahezu vollständig
staatlicher Kontrolle1.

Fast zehn Jahre lang herrschte nach dem Bürgerkrieg auf dem sozialen Sektor Gra-
besstille. Das Stillhalten der Arbeiterschaft war durch beispiellose Staatsrepression er-

zwungen worden: Die anarchistische Gewerkschaft Confederation National del Tra-
bajo (CNT) wurde nach 1939 ebenso zerschlagen wie die sozialistische Union General
de Trabajadores (UGT) und andere Arbeiterinteressenorganisationen, die im Unter-
grund allerdings fortbestanden. Ab Ende der vierziger Jahre spielten sie jedoch in der
Arbeiterschaft kaum mehr eine Rolle, nachdem die massive Verfolgung sie dazu ge-
zwungen hatte, ihre Zentralen nach Frankreich zu verlegen, wodurch sie allmählich
den Kontakt zur soziopolitischen Realität in Spanien und ihren Einfluß auf die neuen

Arbeiterorganisationen verloren. Während der fünfziger Jahre entstand dort eine
Reihe im Untergrund wirkender paragewerkschaftlicher Organisationen, deren
Hauptproblem allerdings in mangelnder Breitenwirkung und im Zwang zur illegalen
Arbeit lag. Lediglich die 1946 aus der Katholischen Aktion hervorgegangene Arbeiter-
bruderschaft (Hermandades Obreras de Action Catölica, HOAC) und ihre Jugendor-
ganisationen durften legal agieren und konnten in den beiden ersten Nachkriegsjahr-
zehnten eine umfassende Tätigkeit zugunsten der Arbeiterschaft entwickeln2.

' Manuel Ludevid, Cuarentaanos de sindicato vertical, Barcelona 1976; Juan Velarde Fuertes, El nacio-
nalsindicalismo, cuarenta anos despues. Anälisis critico, Madrid 1972; Bernecker, Gewerkschaftsbe-
wegung.

2 Hierzu ausführlich (mit weiterführender Literatur) Walther L.Bernecker, Die Arbeiterbewegung
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Die seit Ende der fünfziger Jahre intensivierten Prozesse der Industrialisierung, Ka-
pitalisierung und Urbanisierung des Landes trugen zu einer Verschärfung der bereits
bestehenden Gegensätze in der Gesellschaft bei, da zwar wirtschaftlicher Aufschwung,
nicht aber korrespondierender institutioneller Wandel oder grundlegende Umvertei-
lung von Macht und Einkommen stattfand. Sehr schnell wurde deutlich, daß die per
Dekret „abgeschafften" Konflikte zwischen Kapital und Arbeit durch staatliche Verfü-
gungen nicht aus der sozialen Realität verbannt werden konnten. Trotz des Streikver-
bots kam es wieder zu Arbeitskämpfen, bis sich schließlich auch die Unternehmer an

größerer Flexibilität gegenüber den Forderungen der Arbeiterschaft interessiert zeig-
ten. 1956 fiel das staatliche Lohndiktat, 1957 erhielten die Syndikate das Recht, Lohn-
und Arbeitsbedingungen in „Kollektivverträgen" weitgehend selbständig (wenn auch
nach wie vor unter staatlicher Kontrolle) zu regeln. Soziale Konflikte nahmen zu, und
in den folgenden Jahren erfolgte ein Aufschwung der Arbeiterbewegung, der ange-
sichts der politischen Umstände (staatliche Repressionen, Koalitions- und Streikver-
bot etc.) ein erstaunliches historisches Phänomen darstellt3.

Vor dem Hintergrund gewaltiger struktureller und demographischer Veränderun-
gen

-

letztere kamen vor allem in massenhaften Binnenwanderungen zum Ausdruck
-

ging aus den illegalen Arbeitskämpfen seit Ende der fünfziger Jahre eine neue und au-

thentische Form der Interessenvertretung der Arbeiterschaft hervor: die Arbeiterkom-
missionen (Comisiones Obreras, CCOO). Diese breiteten sich in der ersten Hälfte der
sechziger Jahre über das ganze Land aus. Ihre Stärke lag zweifellos darin, daß sie Ar-
beiter sämtlicher ideologischer Richtungen vereinigten. Neben den Kommunisten bil-
deten linkskatholische Strömungen den größten Anteil in den CCOO; viele ihrer Tref-
fen fanden in Kirchen und Klöstern statt. Schon bald zog das Industriemanagement bei
Streiks die Kommissionen den offiziellen Syndikatsvertretern vor, da die mit den
CCOO abgeschlossenen Abkommen von der Arbeiterbasis weit besser eingehalten
wurden. Die Regierung ihrerseits tolerierte anfangs die Kommissionen, da sie hoffte,
über die Mitarbeit der anerkannten Führer der Arbeiterbewegung die traditionelle
Gegnerschaft der Arbeiter gegenüber dem Regime überwinden und die CCOO als In-
strumente systemkonformer Konfliktregelung benutzen zu können4.

Die regierungsamtliche Tolerierungspolitik fand jedoch in dem Augenblick ein
Ende, als sich die Arbeiterkommissionen überregional und auf Branchenebene zu or-

ganisieren begannen und dazu übergingen, in ihren Programmen nicht mehr nur öko-
nomische und soziale, sondern auch politische Forderungen wie Gewerkschaftsfrei-
heit, Amnestie oder Streikrecht zu artikulieren. 1967 schließlich wurden die CCOO

unter dem Franquismus, in: Peter Waldmann u. a., Die geheime Dynamik autoritärer Diktaturen. Vier
Studien über sozialen Wandel in der Franco-Ära, München 1982, S. 61-198.

3 Amsden, Convenios colectivos; Jose Maria Maravall, Trabajo y conflicto social, Madrid 1968.
4 Die Literatur über die Arbeiterkommissionen ist sehr umfangreich, vgl. u. a. Juliän Ariza, Comisiones

Obreras, Barcelona 1976; Marcelino Camacho, Gespräche im Gefängnis. Die gewerkschaftliche Ar-
beiterbewegung in Spanien, Frankfurt 1976. Comisiones Obreras. Grundlegende Dokumente der
spanischen Arbeiterkommissionen, Paris 1971; Hans-Werner Franz, Klassenkämpfe in Spanien heute,
Frankfurt 1976.
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verboten, ihre Mitglieder diskriminiert oder ins Gefängnis geworfen. Damit wurde
diese neue „soziopolitische" Bewegung gegen ihren Willen in den Untergrund ge-
drängt, von wo aus sie in den letzten Jahren des Franquismus allerdings stetig an Be-
deutung gewann, so daß sie im Übergang von der Diktatur zur Demokratie eine ent-

scheidende Rolle spielen konnte.
Parallel zu den Arbeiterkommissionen entstand zu Beginn der sechziger Jahre noch

die Union Sindical Obrem (USO), die zwar sozialistisch ausgerichtet, aber parteiunab-
hängig war. Die USO war von Mitgliedern der katholischen Arbeiterorganisationen
gegründet worden, hatte jedoch bald die konfessionelle Orientierung abgelegt und be-
tonte ihren sozialistischen Charakter. Bis 1966 arbeitete sie aktiv am Aufbau der
CCOO mit, von denen sie sich aber lossagte, als die kommunistische Strömung allzu
dominant wurde5.

Seit der Entstehung autonomer Interessenvertretungen der spanischen Arbeiter-
schaft zu Beginn der sechziger Jahre läßt sich eine immer deutlichere funktionale Au-

ßerkraftsetzung des vertikalen Syndikalismus feststellen, dem schließlich jegliche Legi-
timität fehlte. Der Funktionsverlust erreichte 1975 einen Höhepunkt: Anfang Mai
wurden Syndikatswahlen durchgeführt, kurz danach durch Gesetzesdekret zum ersten

Mal seit 1939 der „Arbeitsstreik" (huelga laboral) genehmigt und die Benutzung der
Syndikatsbüros durch verschiedene Gruppen zugelassen, um die „Versammlungsfrei-
heit im Syndikatsbereich" zu ermöglichen. Als Franco starb, war die offizielle Syndi-
katsorganisation längst eine leere Hülle, die in keiner Weise die Arbeiter repräsentierte
und auch von den Unternehmern nicht genutzt wurde.

Als in den siebziger Jahren das Franco-Regime in Agonie lag und in allen oppositio-
nellen Kreisen des In- und Auslandes bereits über den Nach-Franquismus diskutiert
wurde, forderten die damals illegalen Gewerkschaften

-

allen voran die CCOO, die
UGT und die USO

-

die Bildung einer „einheitlichen Gewerkschaftsorganisation", die
nach dem Ableben des Diktators die Interessen der Arbeiterschaft vertreten sollte6. Das
Ziel einer Einheitsgewerkschaft wurde im Übergang zur Demokratie nicht erreicht.
Vielmehr bildeten sich erneut Richtungsgewerkschaften heraus: die kommunistischen
CCOO und die sozialistische UGT, die sich während der Transiciön unerbittlich ge-
genüberstanden, und als dritte Kraft die USO; hinzu kamen

-

mit starken regionalen
und branchenbedingten Differenzierungen

-

zahlreiche weitere Gewerkschaften7.
Die sich herausbildende Gewerkschaftsstruktur schien die spanische Tradition einer

über hundertjährigen Geschichte der Arbeiterbewegung wieder aufgegriffen zu haben:
Politische Richtungsgewerkschaften, im wesentlichen als Industrieverbände organi-

5 Reyes Mate, Una interpretaciön histörica de la USO, Madrid 1977.
6 Ronald Fräser, Spanien am Wendepunkt, in: Kritik der politischen Ökonomie Nr. 8/9/10.
7 Vgl. den Überblick über die zur ersten freien Wahl von Fabrikkomitees nach 40 Jahren antretenden

Gewerkschaften, Elecciones sindicales. Batalla decisiva, in: Cambio 16, Nr. 321 v. 29.1.1978, S. 6—13.
Im folgenden bleiben die regionalen (ELA-STV, LAB, SOC etc.) sowie die „unitarischen" (SU,
CSUT) Gewerkschaften unberücksichtigt. Zu diesen Organisationen vgl. als Überblick (bis 1978)
Jose Luis Guinea, Los movimientos obreros y sindicales en Espaha de 1833 a 1978, Madrid 1978.
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siert, vertreten die Position der Arbeiter. Bei näherem Zusehen werden allerdings auch
die Unterschiede zur „traditionellen" Orientierung der spanischen Arbeiterbewegung
deutlich: Stritten bis 1939 primär Anarchisten und Sozialisten um die Gunst der Arbei-
ter, so sind es heute vor allem Sozialisten und Kommunisten. Die parteipolitische und
gewerkschaftliche Spaltung der Arbeiterschaft ist erhalten geblieben, wenn auch die
ideologische Trennungslinie anders verläuft als früher. Noch ein weiterer Aspekt ist
auffällig: Zeichneten sich die Arbeitsbeziehungen bis zum Bürgerkrieg durch beson-
dere Konflikthaftigkeit und die Haltung der Gewerkschaften durch Radikalität aus, so

wich die klassenkämpferische Konfrontation von Kapital und Arbeit in der Über-
gangsphase einer Politik der Sozialpakte und der Konzertation. Beide Phänomene
werden in den folgenden Abschnitten analysiert.

Die Ausgangskonstellation des Jahres 1975

Wie gebannt wartete 1975 ganz Spanien auf Francos Tod. Kaum war er im Walle de
los Caidos beigesetzt, artikulierte die Linke ihre Hauptforderung: Bruch mit der Ver-
gangenheit, radikale Erneuerung des Staates. Unmittelbare Ziele waren die Freilassung
aller politischen Häftlinge, die Zulassung politischer Parteien, die Wiederherstellung
der Presse-, Gewerkschafts- und Versammlungsfreiheit, die Einsetzung einer Über-
gangsregierung und eine Volksabstimmung über die zukünftige Staatsform. Unter den
illegalen Gewerkschaften waren die Arbeiterkommissionen zweifellos die schlagkräf-
tigste Organisation. Ihre Bedeutung hatte in den letzten Jahren ständig zugenommen,
was sich nicht zuletzt an den Ergebnissen der Syndikatswahlen vom Sommer 1975, an

denen die CCOO auf der „Oppositionsliste" teilgenommen hatten, ablesen läßt8; zu-

gleich nahm aber auch der interne ideologische Differenzierungsprozeß in den Kom-
missionen

-

vor allem um die Frage ihrer kommunistischen Orientierung
-

zu und
strafte alle „kommissionsoffiziellen" Communiques über die angebliche Einheit und
Geschlossenheit der Bewegung Lügen. Der Kampf um die Beherrschung der Koordi-
nationsorgane der CCOO (und damit eines Großteils der Bewegung) endete erst, als
1976/77 klar wurde, daß eine Einheitsgewerkschaft auf der Grundlage der Erweiterung
der bestehenden Kommissionen nicht zu realisieren war9.

Bis Mitte 1976 priesen die Kommunisten die CCOO als „organisierte soziopoliti-
sche Einheitsbewegung der Arbeiter"l0, die die Strukturen der traditionellen Gewerk-

8 Die wichtigsten Ergebnisse dieser Wahlen bei Bernecker, Gewerkschaftsbewegung, S.250f.
9 Tribuna Obrera, Comisiones Obreras y Eurocomunismo, Madrid 1978 (heftige Vorwürfe gegen die

CCOO, eine „gelbe", d. h. eine von einer Partei abhängige Gewerkschaft zu sein); Asamblea General
de Comisiones Obreras, Barcelona 1976; Perspectivadel Movimiento Obrero (Desdela Camocha a la
Asamblea de Barcelona), Madrid 1976; Nicolas Sartorius, El sindicalismo de nuevo tipo. Ensayos
sobre Comisiones Obreras, Barcelona 1977; Franz, Klassenkämpfe; Bernecker, Arbeiterbewegung,
S. 174 ff.

0 Asamblea General de CCOO, Barcelona 1977, S. 105-110; dt. bei Bernecker, Gewerkschaftsbewe-
gung, S. 377-382.
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Schäften mit bürokratischem Apparat und Mitgliedsbüchern vermeiden könne. Sie
waren mit allen Mitteln bemüht, Divergenzen nicht an die Öffentlichkeit treten zu las-
sen und Spaltungen zu überwinden. Trotz mancher Erfolge auf diesem Gebiet wurde
jedoch in den ersten Monaten nach Francos Tod deutlich, daß eine neuartige Einheits-
gewerkschaft, wie sie vom kommunistischen Mehrheitsflügel der Kommissionen pro-
pagiert wurde, nicht möglich sein würde. Vor allem zwei Gründe sprachen dagegen:
Zum einen nahm die von der Regierung favorisierte (vorerst ebenfalls noch illegale,
wenn auch großzügiger tolerierte) UGT einen unerwarteten Aufschwung, der die
mögliche Neigung der Sozialisten, sich mit den CCOO zusammenzuschließen, sehr
bald auf den Nullpunkt sinken ließ; die UGT vertrat die Haltung, zuerst müßten die
Gewerkschaften legalisiert und gleichberechtigt konstituiert sein, bevor die Frage einer
Einheitsgewerkschaft (die unter damaligen Mehrheitsverhältnissen zweifellos kommu-
nistisch majorisiert gewesen wäre) diskutiert werden könne. Zum anderen traten An-
fang 1976 die unter Franco noch mühsam unterdrückten Divergenzen innerhalb der
Kommissionen massiv zum Vorschein und führten zu einer Krise der Bewegung.

Zu den am heftigsten umstrittenen Fragen gehörte jetzt die weitere Strategie der
Kommissionen. Es ging um die Alternative, die (nach wie vor „vertikalen") Syndikate
vollends zu erobern und in eine freie, unitarische Arbeitervertretung umzuwandeln
oder die Comisiones zu einer neuen Klassengewerkschaft umzustrukturieren. Vor
allem die katalanischen Kommunisten des Partit Socialista Unificat de Catalunya
(PSUC) propagierten die Auflösung der Kommissionen zugunsten der Arbeit im Syn-
dikat. Heftige Auseinandersetzungen führten sogar zu Parteiausschlüssen von Teilen
der unterlegenen Fraktion. Die schließliche Entscheidung für die Beibehaltung der
Kommissionen und ihre spätere Umwandlung in eine Gewerkschaft „neuen Typs"
hing primär mit der Entstehung „herkömmlicher" Gewerkschaften zusammen, die
sich nach der Wiedereinführung des Koalitionsrechts und im Zuge der Konstituierung
politischer Parteien parallel zu diesen herausbildeten und nicht bereit waren, einer Ein-
heitsgewerkschaft beizutreten. Die Weigerung der sozialistischen, anarchosyndikali-
stischen und zahlreicher anderer Gewerkschaften, sich in die Bewegung der CCOO
integrieren zu lassen, war einerseits durch die internen Richtungskämpfe des vorherge-
henden Jahrzehnts und die Befürchtung bedingt, bei einer „Erweiterung" der Kom-
missionen zu einer Einheitsgewerkschaft von der kommunistischen Führung an den
Rand gedrängt zu werden; sie hat andererseits durch die Gründung von Richtungsge-
werkschaften dazu beigetragen, die keineswegs ausschließlich kommunistisch orien-
tierten CCOO noch näher an die politische Linie des Partido Comunista de Espana
(PCE) anzunähern.

Angesichts des immer deutlicher werdenden gewerkschaftlichen Pluralismus änder-
ten die Kommissionen auf ihrer (noch illegalen) Generalversammlung im Juli 1976 in
Barcelona ihre Marschrichtung und riefen zur Umwandlung der bisherigen CCOO-
Strukturen sowie zur Gründung einer Klassengewerkschaft „neuen Typs" auf11. Der

" „Nationale Vollversammlung der Arbeiterkommissionen in Barcelona am 11. Juli 1976", in: Spanien
aktuell vom 30.10.1976, S. 9-12.
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Umwandlungsprozeß von der „soziopolitischen Bewegung" zum „Gewerkschafts-
bund der Arbeiterkommissionen" fand im Juni 1978 auf dem Ersten Kongreß der Ge-
werkschaft seinen Abschluß12. Bis die Comisiones jedoch ihre endgültige Konsolidie-
rung erfuhren, wurden sie wie keine andere Gewerkschaft im nachfranquistischen
Spanien von internen Krisen, Richtungskämpfen und Abspaltungen erschüttert. Vor
allem die marxistischen und maoistischen Tendenzen der „Versammlungsbewegung"
(movimiento asambleario) setzten ihren Kampf gegen die Hegemonie der Kommuni-
stischen Partei in den Kommissionen fort, traten massenweise aus und führten schließ-
lich Anfang November 1976, nachdem die CCOO ihre Umwandlung in eine Gewerk-
schaft beschlossen hatten, die Spaltung der Bewegung herbei. Aus der Abspaltung
entwickelten sich im Frühjahr 1977 die sogenannten Einheitsgewerkschaften13, die für
sich beanspruchten, die Ideale der früheren Arbeiterkommissionen zu tradieren.

Neben die Arbeiterkommissionen trat sofort nach Francos Tod die sozialistische
UGT, deren eigentlicher Wiederaufstieg erst jetzt einsetzte14. Die entscheidende
Wende in der Geschichte der Nachkriegs-UGT war auf ihrem 11. Exil-Kongreß 1971
in Toulouse erfolgt. Der Kongreß hatte beschlossen, den Gewerkschaftsvorstand
mehrheitlich zurück nach Spanien zu verlegen, um das gegenüber CCOO und USO
verlorene Terrain allmählich wieder aufzuholen. Nach wie vor orientierte sich die
UGT politisch am PSOE, und zwar seit der Parteispaltung 1972 am PSOE „renovado"
(Felipe Gonzalez, Pablo Castellano), nicht am PSOE „histörico" (Rodolfo Llopis) mit
Sitz in Toulouse. Trotz der Neuorientierung der siebziger Jahre, die seit 1973 wesent-

lich durch den neuen Generalsekretär Nicolas Redondo bestimmt wurde, war der
UGT-Einfluß auf die Arbeiter Spaniens jedoch im Vergleich zu den Organisationen,
die sich für eine Kombination legaler und extralegaler Gewerkschaftsstrategien ent-

schieden hatten, verschwindend gering geblieben. Von ausländischen sozialistischen
und sozialdemokratischen Gewerkschaften

-

allen voran den deutschen und britischen

-

kraftvoll unterstützt und von dem guten Abschneiden des PSOE bei den Parlaments-
wahlen profitierend, konnte die UGT ihren Mitgliederstand von bescheidenen 10 000
im Februar 1976 bis zu ihrem XXXI. Kongreß im Mai 1978 auf die beeindruckende
Zahl von angeblich über zwei Millionen erhöhen15 und damit die Stärke ihrer Rivalin
CCOO erreichen. 1977/78 verkündete die UGT ihre Prinzipien und Statuten, betonte

12 Vgl. die Grundsatzerklärung und die Statuten der neuen Gewerkschaft in Villa (Hrsg.): Materiales,
S. 135 f. bzw. in Guinea, Los Movimientos, S. 281-292.

13 Die eine dieser „Einheitsgewerkschaften" war der Sindicato Unitario (SU), die andere die Confede-
raeiön de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT); Statuten bei Guinea, Los Movimientos,
S. 329-340.

14 Allerdings spielte die UGT in gewissen traditionell sozialistischen Hochburgen auch unter dem Fran-
quismus eine Rolle. Vgl. Jose M. Maravall, Dictadura y Disentimiento Politico, Madrid 1978; Walther
L. Bernecker, Die spanische Arbeiterbewegung zwischen Republik und Monarchie: Kontinuitäten
und Diskontinuitäten, in: Peter Waldmann/ders./Francisco Löpez-Casero (Hrsg.), Sozialer Wandel
und Herrschaft im Spanien Francos, Paderborn 1984, S. 95-125.

15 UGT informa. XXXII Congreso, Periödico mural de la Comision Ejecutiva Confederal Nr. 1,
3. 4. 1980,o.S.
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erneut ihre „Autonomie" gegenüber dem Staat, den politischen Parteien und anderen
Gewerkschaften, hob ihre eigene Rolle im Demokratisierungsprozeß hervor und ließ
deutlich werden, daß sie die Einheitsappelle der CCOO als durchsichtiges Manöver
der Kommunisten nicht ernst nahm16.

Neben CCOO und UGT traten im nachfranquistischen Spanien noch weitere Ar-
beiterorganisationen; von diesen Gewerkschaften „im zweiten Glied" ist die Union
Sindical Obrem die wichtigste17. Als im Dezember 1975 unter der Regie von Syndikats-
minister Rodolfo Martin Villa die Diskussion über die Legalisierung bisher verbotener
Gewerkschaften einsetzte, erfuhr die USO zwar wie alle anderen einen großen Mitglie-
derzuwachs, beteiligte sich führend an allen soziopolitischen Auseinandersetzungen
der Ubergangsphase und konnte schließlich im April 1977 ihren vielbeachteten ersten

Kongreß unter dem Leitmotiv „Freiheit, Autonomie, Einheit" abhalten. Zugleich je-
doch geriet sie

-

trotz der heftigen Angriffe gegen die UGT
-

in eine tiefe Identitäts-
krise, die nach dem guten Abschneiden der PSOE-Sozialisten bei den Parlamentswah-
len vom 15. Juni 1977 noch verstärkt wurde und ihren Höhepunkt Anfang September
1977 mit der Spaltung der USO und dem Übertritt eines Teils ihrer Mitglieder in die
UGT erreichte. Im Dezember 1977 fand der Vereinigungskongreß USO-UGT statt;
der bisherige USO-Generalsekretär Jose Maria Zufiaur und die beiden Vorstands-
mitglieder Antonio Martinez Ovejero und Fernando Solano wurden in den UGT-Vor-
stand aufgenommen18. Neuer USO-Generalsekretär wurde Manuel Zaguirre.

Die Annahme, daß diese Teil-Verschmelzung das Ende von USO bedeutete, stellte
sich als irrig heraus; vor allem Führungskader der Gewerkschaft, weniger die Masse
der Mitglieder, scheinen zur UGT übergewechselt zu sein. Zumindest trat die Rest-
USO zu den Betriebsratswahlen Anfang 1978 mit der Parole „Wähle gewerkschaftliche
Autonomie: USO" an und konnte

-

nach CCOO, UGT und den Unabhängigen
-

den
vierten Platz in der Gunst der Arbeiter belegen. Mitte 1978 gab USO die Zahl ihrer
Mitglieder mit 560000 an19.

Im Laufe des Jahres 1979 kündigte sich eine weitere Krise der USO an: Auf ihrem
zweiten Kongreß im November 1979 sprach sie sich zwar mehrheitlich gegen die seit

Villa (Hrsg.), Materiales, S. 142-149; Resoluciones del XXXI Congreso; in: Union General deTraba-
jadores (Circular Nr. 1, 20.6. 1978), S. 3; Nicolas Redondo, Un discurso-programa, in: UGT (Boletin
de la Union General de Trabajadores) 399, Juni 1978, S.27-35; am ausführlichsten ist die UGT-Posi-
tion wiedergegeben bei Guindal/Serrano, La otra transiciön.

17 Vgl. den knappen historischen Abriß zur Geschichte der USO in der Eröffnungsrede auf dem Ersten
USO-Kongreß im April 1977 von GeneralsekretärJose Maria Zufiaur, in: Libertad, Autonomia, Uni-
dad (Primer Congreso Confederal de USO), Madrid 1977, S. 13-33; zum Verhältnis CCOO-USO vgl.
Reyes Mate, Una interpretaciön histörica de la USO (Por un socialismo autogestionario), Madrid
1977; Josefina de Silva, Informe Urgente, Barcelona 1977, S. 158 f.; zur neueren Entwicklung: III Con-
greso Confederal. Union Sindical Obrera. Ediciön a cargo de Mariano Espünez, Madrid 1982, bes.
S. 141-154.

18 Der Spaltungsprozeß (aus der Sicht der „Rest"-USO) wird rekonstruiert in: Atentado contra USO.
Desafio a la autonomia sindical, Barcelona 1977.

19 Vgl. USO, 1. Congreso Confederal. Resoluciones General es. Carta Financiera, Barcelona 1977; USO,
20 afios de Autonomia Sindical. Aniversario Carta Fundacional (1961-1981), Madrid 1981.
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einiger Zeit deutlich spürbaren „Liebeserklärungen" der Regierungspartei UCD aus,
konnte jedoch heftige interne Auseinandersetzungen nicht verhindern, die 1980 zu

einer zweiten Abspaltung führten: Diesmal verließ ein nicht unbedeutender Flügel
unter der Führung von Jose Maria Corell die Gewerkschaft und wanderte zu den
CCOO ab. Diese corriente integradora warf der alten USO Abgleiten ins rechte Fahr-
wasser und Unterwanderung durch die UCD und deren Parole der „dritten gewerk-
schaftlichen Kraft" vor20. Die Krisen und Spaltungen schwächten die USO zwar, zer-

störten sie aber nicht; bis heute nimmt sie, wenn auch deutlich abgeschlagen, den
dritten Platz in der Gunst der Arbeiter ein.

Die Gewerkschaftsstrategie: Reformdruck von unten

Die ersten anderthalb Jahre nach Francos Tod waren für die Gewerkschaften eine
Phase des massenhaften öffentlichen (wenn auch immer noch illegalen) Auftretens. Ihr
Hauptziel bestand in der Auflösung des vertikalen Syndikats, der Legalisierung freier
Gewerkschaften und der Garantierung des Streikrechts. In den Wintermonaten
1975/76 verdichteten sich die Streiks mit politischer Zielsetzung; allein im Januar 1976
streikten mehr Arbeiter als im gesamten Jahr 1975. Das primäre Ziel der Gewerk-
schaftsbewegung bestand in diesen Monaten darin, den politischen Wandel zu be-
schleunigen; die Aktivitäten der Arbeiterschaft verliehen dem gewerkschaftlichen Ver-
änderungsdruck eine Durchschlagskraft, die die Transformation erheblich gefördert
hat, da eine baldige „Reform von oben" der Regierung unausweichlich und immer
dringlicher erschien. Zwar kann man keine direkte kausale Beziehung zwischen dem
gesellschaftlichen Basisdruck und den politischen Veränderungen jener Monate her-
stellen; der Zusammenhang zwischen Streikbewegungen und politischen Vorgängen
fällt jedoch an vielen Punkten ins Auge21.

Die Verschärfung der Wirtschaftskrise nach 1975 sowie das deutliche Interesse der
politischen und gewerkschaftlichen Kräfte, die entstehende Demokratie zu festigen
und einen möglichen autoritären Rückschlag zu verhindern, führten bald zu einer Po-
litik der Pakte und Übereinkommen, die eine deutliche Bremswirkung auf die Streik-
freudigkeit ausübten. Nach den Parlamentswahlen vom 15. Juni 1977 nahm die Zahl
der Streikenden deutlich ab, stieg allerdings nach dem Auslaufen der Moncloa-Pakte
und der Verabschiedung der Verfassung, als die Verteilungskämpfe härter wurden und
die Demokratie gesichert schien, erneut deutlich an. Diese Streikaktivitäten waren aber
überwiegend wirtschaftlich bedingt und hielten sich zumeist im Rahmen üblicher Ar-
beitskampfmaßnahmen. Für die Zeit seit 1980 läßt sich feststellen, daß die soziale
„Konzertation"22 (Abschluß tariflicher Mantelverträge und Beschäftigungsabkom-

20 Unidad Obrera Nr. 27, April 1980, S. 8-10; Gaceta Sindical 1,1980, S. 27-29. Auf Betreiben der UCD
strich die USO damals die Formulierung socialismo autogestionario aus ihren Statuten.

21 Vgl. Maravall, Politica; und (in Anlehnung an Maravall) Traben, Politische Transformation, S. 234 f.
22 Vgl. hierzu S. 59.
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Tabelle 1: Arbeitslosigkeit und Streikbewegung 1974-1984

Arbeitslosenstatistik Streikstatistik

Jahr Arbeitslose Arbeitslosen- Anzahl
quote der
(in Prozent) Streiks

Anzahl der
Streikenden

Betroffene
Betriebe

Ausgefallene
Arbeitsstunden

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984

398 000
623 000
697000
832000

1083 000
1329000
1620000
1988 000
2235000
2434000
2 869 000

1,94
4,66
5,27
6,28
8,23

10,14
12,60
15,39
17,06
18,42
21,69

1193
855

1568
974

1356
1789
1315
1792
1743
1926
1941

625 971
556371

3638 957
2317026
3 633 004
5 752 304
1506324
1016221
1037 553
1215539
1654 289

1 132484
990424

5186351
3 006513
5634215

10068712
3 140485
1 748766
2788419
2233472
3229918

11 108 895
10355 170

110016240
92522050

128738978
171067049
57235591
34 800163
29853 063
38 762 560
49205 549

men) zu einem deutlichen Rückgang verlorener Arbeitsstunden geführt hat. Auch die
stets prekärer werdende Arbeitsmarktsituation dürfte zu einer Eindämmung der
Streikfreudigkeit beigetragen haben, wenn auch andererseits keine eindeutige Kor-
relation zwischen Arbeitslosenquote und Streikfrequenz hergestellt werden kann
(Tabelle l)23.

Trotz der gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung oder zumindest Er-
schwerung von Entlassungen ging die Gesamtbeschäftigung zurück. Die rasche Ab-
wanderung aus der Landwirtschaft hielt auch nach 1975 an, obwohl die Beschäfti-
gungsmöglichkeiten in anderen Wirtschaftszweigen abgenommen hatten. 1978 sank
sogar die Beschäftigtenzahl in der Industrie, dem Baugewerbe und im Dienstleistungs-
sektor. Seit Mitte der siebziger Jahre verstärkte sich der Abwärtstrend der Erwerbsquo-
te bei den männlichen Arbeitnehmern parallel zur Verschlechterung der Arbeitsmarkt-
lage, und seit 1975 begann auch die Erwerbsquote der Frauen wieder zu sinken24.

Für eine kraftvolle Gewerkschaftsbewegung waren die makroökonomischen Rah-
menbedingungen zweifellos ungünstig. Angesichts dieser Krise (die Inflationsrate er-

Die Arbeitslosenstatistik nach Juan Velarde Fuertes, La Seguridad Social cn la transiciön, in: Abella
u.a., Espana, S. 132 f.; die Streikstatistik für 1974/75 (auf der Grundlage von Quellen der Syndikatsor-
ganisation) nach Spanien aktuell Heft 10 v. 17.2.1977, S.2;für 1976-1984 nach Fernando Suarez Gon-
zalez, El trabajo, in: Abella u. a., Espana, S. 124. Auffallend sind die unterschiedlichen Streikangaben
bei Juan Antonio Sagardoy Bengoechea/David Leon Blanco, El poder sindical en Espana, Barcelona
1982, S. 161, die vor allem für 1980 fast doppelt so hoch liegen wie die von Suärez, während die Daten
für die übrigen Jahre nahezu übereinstimmen. Die außergewöhnlich hohen Streikzahlen von 1979 fin-
den ihre Erklärung wahrscheinlich darin, daß Ende 1978 die Verfassung das uneingeschränkte Streik-
recht festschrieb und die Arbeiter daraufhin die von der Regierung festgelegte Lohnerhöhungsmarge
mittels legalisiertem Basisdruck durchbrechen wollten.
Vgl. OECD-Länderbericht, Wirtschaftspartner Spanien, Stuttgart 1980, S.22.
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reichte 1977 nicht weniger als 24,4 Prozent) und der politisch prekären Lage wurde der
demokratischen Opposition bald klar, daß sie zur Erreichung ihrer politischen und ge-
werkschaftlichen Ziele geschlossen auftreten mußte.

Die Einheitseuphorie in der Aufbruchstimmung des bewegten Winters 1975/76 er-

faßte neben der politischen Opposition vor allem auch die (illegalen) Gewerkschaften.
Um den zahlreichen Widerständen von Verwaltungs- und Regierungsseite gegen eine
schnelle Liberalisierung und Demokratisierung des Arbeitsrechts wirkungsvoll entge-
gentreten zu können, schlössen sich CCOO, UGT und USO im Juli 1976 zur Coordi-
nadora de Organizaciones Sindicales (COS) zusammen, die zwei Monate später in
einem „Manifest an die Arbeiter" ihre politischen, gewerkschaftlichen und materiellen
Forderungen bekanntgab25. Dieses Koordinationsorgan zeitigte auf dem Weg zur Le-
galisierung der Gewerkschaften zwar beachtliche Erfolge, litt jedoch von Anfang an

unter deren Rivalität. Für die zunehmenden Spannungen zwischen den Gewerkschaf-
ten ist das Schicksal der Coordinadora symptomatisch: Die UGT beteiligte sich zwar

zunächst an dessen Arbeiten, trat jedoch im März 1977 wieder aus, als CCOO und
USO sich weigerten, ihre während des Franquismus gewählten Vertreter aus dem ver-

tikalen Syndikatsapparat zurückzuziehen26.
Die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung in den ersten anderthalb Jahren nach

Francos Tod läßt zweierlei deutlich werden: Einerseits scheiterte eine dauerhafte Zu-
sammenarbeit, die über vorübergehende taktische Allianzen hinausgegangen wäre, an-

dererseits traten die Gewerkschaften gegenüber der vorerst reformunwilligen Regie-
rung durchaus geschlossen auf und forcierten durch vielfältigen Basisdruck den
Demokratisierungsprozeß27. Die Aktionen der Arbeiter erreichten eine derartige
Durchschlagskraft, daß zweifelsfrei behauptet werden kann, daß die Geschwindigkeit
des Übergangs von der Diktatur zur Demokratie nur aus der sich ergänzenden Dyna-
mik von Veränderungsdruck von unten und dadurch beschleunigtem Reformwillen
von oben zu erklären ist. Ohne die massiven Pressionen der Basis wäre der rasche po-
litische Wandel nach Francos Tod nicht erfolgt.

Text in: Estudios sindicales 39,1977, S. 151-154.
Der halblegale XXX. UGT-Kongreß von April 1976 war mit einer klaren Ablehnung der von der Re-
gierung geplanten Syndikatsreform zu Ende gegangen; demgegenüber hatte die UGT den „gewerk-
schaftlichen Bruch" gefordert. Erst danach

-

und bei völliger Gewerkschaftsfreiheit
-

könne der Auf-
bau einer neuen freien Einheitsgewerkschaft beginnen. Die UGT forderte alle Gegner der Syndikate,
die aufgrund von Wahlen an der Basis Ämter in der vertikalen Zwangsorganisation hatten, auf, diese
Ämter demonstrativ niederzulegen; zugleich schlug sie eine „Arbeiterkoordinierung" (Coordinaciön
Obrera) vor, die gemeinsame Aktionen und Versammlungen gegen die fortbestehende Diktatur pla-
nen und vorbereiten sollte. Vgl. die wichtigsten Kongreßresolutionen „Union General de Trabajado-
res (Resoluciones. XXX. Congreso UGT, 15-18 Abril)", in: Estudios sindicales 39, 1977, S. 191-201;
zusammen mit den wichtigsten Reden: UGT: XXX. Congreso. Epilogo de Nicolas Redondo, Madrid
1976. Zusammenfassung: Erster Gewerkschaftskongreß in Spanien seit 37 Jahren, in: FAZ vom 20.4.
1976, S. 2; Colectivo sindicalista UGT, Union General deTrabajadores, Barcelona 1976. Zum Austritt
der UGT aus der COS: El Pais vom 18.3.1977, S. 44.
Zur Gewerkschaftsstrategie vgl. (aus UGT-Sicht) Ciriaco de Vicente, Trabajo y sindicatos (1974-
1977), Madrid 1977.
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Der erzwungene Bruch

Die nach dem Tode Francos nur allmählich einsetzende Reform läßt sich auf arbeits-
rechtlichem Gebiet in zwei Phasen unterteilen: Die erste reichte von November 1975
bis Juni 1977 und umfaßte vor allem die Einführung der Gewerkschaftsfreiheit bei
gleichzeitiger Abschaffung des vertikalen Syndikalismus; die zweite dauerte bis März
1980 und endete mit dem Erlaß des „Arbeiterstatuts", das die franquistische Arbeits-
gesetzgebung endgültig überwand. Dabei stellte für die von den Kabinetten
Arias/Fraga und Suärez 1976 beabsichtigte Reform das Vorhandensein der staatlichen
Zwangssyndikate und deren Verquickung mit den politischen Repräsentationskörper-
schaften durch das verfassungsrechtlich abgesicherte System der „organischen Demo-
kratie" ein rechtliches, wegen des Gewichts der großen Organisation aber auch ein po-
litisches Problem dar, das äußerst behutsam angegangen werden mußte.

Vorerst versuchte das syndikalistische Reformprogramm der Regierung, den Verti-
kalismus anzupassen, ohne ihn ganz aufzugeben. Der erste Syndikatsminister der
Monarchie, Rodolfo Martin Villa, legte das reformistische Gewerkschaftsprogramm
der Regierung Carlos Arias Navarro dar28: Oberstes Ziel war die Erhaltung der Ein-
heit; nur innerhalb dieser staatlich gezogenen Grenze sollte der „Pluralismus der
verschiedenen Bewegungen in der Arbeiterschaft" zum Tragen kommen. Ein gewerk-
schaftlicher „Bruch" dürfe nicht stattfinden; jede Änderung müsse „aus der Recht-
mäßigkeit, der Legalität und den Institutionen des Systems heraus" erfolgen. Zwar
war auch Martin Villa der Überzeugung, daß die Rolle des Staates im Arbeitsbereich,
die Funktion des Syndikatsministers und die Stellung der Syndikate im politischen
Leben neu definiert werden müßten; eine Legalisierung der Comisiones Obreras aber
schloß er im Februar 1976 noch aus. Ähnlich wie Martin Villa äußerten sich im ersten

Halbjahr 1976 auch andere Repräsentanten des Regimes, die alle übereinstimmend den
Reformcharakter der angestrebten Änderungen betonten.

Im Juni 1976 allerdings gab der „syndikalistische Bunker", von dem die größten Wi-
derstände gegen eine Liberalisierung der Strukturen erwartet worden waren, überra-
schend grünes Licht für grundsätzliche Reformen29. Der neue Syndikatsminister der
Regierung Suärez, Enrique de la Mata, nahm inoffiziell Gespräche mit der nach wie vor

illegalen „Gewerkschaftsopposition" (CCOO, UGT und USO) auf und ließ deutlich
werden, daß das Ergebnis der Reformen die Institutionalisierung der Gewerkschafts-
freiheit sein würde. Die nun einsetzende Diskussion drehte sich sehr bald um zwei
zentrale Aspekte des Übergangs vom Syndikalismus zur Gewerkschaftsfreiheit: Es
ging um die Frage, was aus den ungefähr 40 Milliarden Peseten Syndikatsvermögen
und den 32000 Funktionären werden sollte. Die Lösung bestand in der Schaffung
eines „autonomen Organs", der Administration Institutional de Servicios Socioprofe-
sionales (AISS), das als Anstalt des öffentlichen Rechts die gesamte Syndikatsbürokra-

Vgl. Die Zeit vom 20.2. 1976, S.20f. („Ende der spanischen Arbeitsfront?").
Julio Fernandez, Cede la oposiciön desde dentro a la reforma sindical, in: El Pais vom 23.6.1976, S. 37.
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tie übernahm und insofern die Auflösung der bisherigen Syndikatsorganisation einlei-
tete, als es deren eigentlich „gewerkschaftliche" Aufgaben von den bis dahin in großem
Umfang (und nicht ohne soziale Verdienste) betriebenen Sozialeinrichtungen trennte.

Diese Lösung überzeugte zwar weder die Gewerkschaftsopposition, die unüberhör-
bar ihren Anspruch auf das Syndikatsvermögen anmeldete, noch die Staatsbeamten, die
in der pauschalen Übernahme der Syndikatsfunktionäre in den Verwaltungsapparat des
Staates eine Gefährdung ihrer eigenen Position sahen, verlagerte jedoch den Schwer-
punkt der Diskussion in den folgenden Monaten auf die Erringung der Vereinigungs-,
konkret: der Gewerkschaftsfreiheit und auf die Neuregelung der Arbeitsbeziehungen.

Das Gesetzesdekret vom 4. März 1977 regelte sodann auch den künftigen Wirkungs-
bereich freier Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen im Hinblick auf Ar-
beitskonflikte, Kollektivverträge, Entlassungsmöglichkeiten, Aussperrung und Streik.
Vor allem der Streik wurde neu geregelt, nachdem das Gesetzesdekret vom 22. Mai 1975

-

den damaligen ideologischen Linien des Regimes folgend
-

es noch vermieden hatte,
den Streik als allgemeines subjektives Recht anzuerkennen30. Demgemäß hatte es scharf
zwischen legalen Streiks, die die Zustimmung von 60 % der Betriebsangehörigen in ge-
heimer Abstimmung finden mußten, und illegalen Streiks unterschieden. Zu diesen
zählten Streiks in öffentlichen Versorgungsbetrieben, Solidaritätsstreiks und nicht
durch die Arbeitsbedingungen begründete (sprich: politische) Streiks, die den Sanktio-
nen des Gesetzes über öffentliche Ordnung unterlagen. Das neue Gesetzesdekret von

1977 verstand Streik zum ersten Mal eindeutig als subjektives Recht31. Das Konzept des
illegalen Streiks wurde allerdings aufrechterhalten; dazu gehörten der politische oder
auf andere „als die beruflichen Interessen der betroffenen Arbeiter gerichtete" Streik,
der Solidaritätsstreik, der das „berufliche Interesse der Streikenden nicht direkt be-
trifft", sowie der auf Veränderung eines Kollektivvertrags während dessen Laufzeit ge-
richtete Streik. Das Streikrecht von Angestellten im öffentlichen Dienst wurde aner-

kannt, doch behielten die Behörden ein Interventions recht zwecks Aufrechterhaltung
wichtiger Dienste. Die aktive Teilnahme an illegalen Streiks war Entlassungsgrund32.

Parallel zur Diskussion des Gesetzesdekrets über Arbeitsbeziehungen wurde in der
zuständigen Cortes-Kommission ausführlich ein neues Gesetz über gewerkschaftliche
Vereinigungsfreiheit beraten. Am 30. März 1977 verabschiedeten die Cortes schließlich
mit 320 gegen 41 Stimmen (bei 41 Enthaltungen) das Gesetz über die Vereinigungsfrei-
heit im Gewerkschaftsbereich33. Es rief zwar weiterhin durch gewisse restriktive Mög-
lichkeiten

-

beispielsweise die Vorschrift, daß gewerkschaftliche Vereinigungen „nach

30 Text des Gesetzesdekrets in: Fernando Diaz-Plaja (Hrsg.), La Espana franquista en sus documentos,
Barcelona 1976, S. 573-586.

31 Text bei Villa (Hrsg.), Materiales, S. 101-108.
32 Die erste Reaktion der (illegalen) Gewerkschaften war äußerst kritisch. Auch Arbeitsrechtler gingen

hart mit dem Gesetzesdekret ins Gericht; El Pais vom 10.3. bzw. 12.4.1977, S.44 bzw. 45.
33 Text bei Villa (Hrsg.), Materiales, S. 113 f.; vgl. auch „Las Cortes aprobaron el derecho de asociaciön

sindical" und „Las centrales democräticas supeditan su legalizaciön al detenido conocimiento de la
ley", in: El Pais vom 31.3. 1977, S. 12 f. und S. 45.
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Wirtschaftszweigen" zu bilden seien
-

Kritik hervor, führte jedoch zur Legalisierung
der bestehenden illegalen Gewerkschaften.

Der vorletzte Schritt in diesem Prozeß wurde drei Wochen später getan: Am
22. April 1977 billigte der Ministerrat ein Dekret über die Regelung der Hinterlegung
von Statuten gewerkschaftlicher Zusammenschlüsse, das am 28. April 1977 in Kraft
trat. Auf Grund dieses Dekretes konnten nunmehr alle gewerkschaftlichen Zusam-
menschlüsse, vor allem die bisher mehr oder minder im Untergrund arbeitenden, sich
beim zuständigen Ministerium durch Hinterlegung ihrer Statuten legalisieren lassen.
Noch am 28. April erlangten CCOO, UGT und USO ihre Legalisierung. Der Staats-
anzeiger vom 2. Mai 1977 veröffentlichte eine Liste von 180 Gewerkschafts- und
Unternehmervereinigungen, die bereits ihre Statuten hinterlegt hatten. Da jedoch die
bisherige staatliche Syndikatsorganisation ohne Tarifautonomie und mit beitrags-
pflichtiger Zwangsmitgliedschaft aller Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht aufgeho-
ben wurde, erklärten Vertreter der legalisierten Gewerkschaften, es handle sich bei
dem Erreichten zwar um einen großen Schritt nach vorn, doch könne man den gegen-
wärtigen Zustand noch nicht als volle gewerkschaftliche Ereiheit bezeichnen, insbe-
sondere nicht, solange es noch an einem frei ausgehandelten Arbeits- und Tarifrecht
fehle. Schließlich zog ein Erlaß vom 2. Juni 1977 die Konsequenz aus der Zulassung der
positiven Vereinigungsfreiheit und hob die Pflichtzugehörigkeit zur Syndikatsorgani-
sation auf. Die Pflicht zur Zahlung der „Syndikatsquote" entfiel zum l.Juli 1977.
Damit war der vertikale Syndikalismus endgültig überwunden34.

Von der Konfrontation zur Konzertation

Bis Mitte 1977 verfolgte die Gewerkschaftsstrategie primär politische Ziele: Ab-
schaffung des autoritären und Erringung eines demokratischen Systems. Politisch mo-

tivierte Streiks und Massendemonstrationen waren in dieser Phase der Transiciön weit
häufiger als ökonomisch bedingte. Nachdem jedoch der inhaltliche Bruch mit dem
Franquismus erfolgt war und die ersten freien Parlamentswahlen stattgefunden hatten,
konnten sich die legalisierten Gewerkschaften deutlicher als vorher darauf konzentrie-
ren, in ihrer Funktion als Repräsentanten der Arbeiterschaft deren sozioökonomische
Interessen zu vertreten. Im Gegensatz zum staatlich-politischen Bereich waren in den
Jahren zuvor Sanierung und Modernisierung der Wirtschaft sträflich vernachlässigt
worden; der gesamte ökonomische Sektor, in der Endphase des Franquismus ohnehin
in einer tiefen Krise, bedurfte dringend einer Radikalkur.

War von der Arbeiterschaft zur Herbeizwingung politischer Reformen bis dahin im
wesentlichen eine Konfrontationsstrategie angewandt worden, die sich zumeist ererbter
antikapitalistischer Rhetorik bediente, so sollte die zweite Phase des Demokratisierungs-

Zum institutionellen Rahmen der Arbeitsbeziehungen und den gesetzlich noch nicht geregelten
Aspekten vgl. Fernando Suärez Gonzalez, El marco institucional de las relaciones laborales, in: Pape-
les de Economia Espanola 22,1985, S. 265-281.
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prozesses durch konzertierte Sozialpakte abgesichert werden. Der erste dieser Pakte war

der zwischen Regierung und Parteien
-

allerdings ohne Hinzuziehung der Gewerkschaf-
ten!

-

abgeschlossene „Pakt von Moncloa", der nach seiner Annahme durch die Cortes
Gesetzeskraft erlangte35. Das aus einem wirtschaftlichen und einem politischen Teil be-
stehende Abkommen verfolgte ein doppeltes Ziel: Zum einen war vorgesehen, die Wirt-
schaft mit kurzfristig durchgreifenden Maßnahmen möglichst rasch wieder ins Gleichge-
wicht zu bringen, zum anderen waren grundlegende Reformen struktureller Art geplant.

Die CCOO stimmten dieser „konzertierten Aktion" vorbehaltlos zu; die UGT
brachte Einwände vor, die aber nicht prinzipieller Natur waren. Die uneingeschränkte
Zustimmung der kommunistischen Gewerkschaft erklärt sich aus der Strategie des
PCE, die einerseits auf Etablierung und Konsolidierung der politischen Demokratie,
andererseits auf Durchsetzung einer Stabilitätspolitik orientiert war. Es ging den Kom-
munisten somit um die Errichtung demokratischer Strukturen, die Erhaltung der
Kaufkraft der Löhne und strukturverändernde Reformen im Austausch gegen die Ga-
rantie eines „sozialen Burgfriedens" und die Mitwirkung bei der Durchsetzung stabi-
litätspolitischer Maßnahmen36. Auch nach dem Auslaufen des auf ein Jahr befristeten
Moncloa-Paktes waren es die Kommunisten, die an seiner Verlängerung interessiert
waren. Da aber sowohl die Regierung als auch der PSOE und die Unternehmer keine
Neigung zu einer Neuauflage zeigten, außerdem ein Großteil der politischen Abma-
chungen inzwischen in der Verfassung kodifiziert war, wurde der Pakt nicht verlän-
gert. Seine Wirkungen waren ohnehin eher politischer als sozioökonomischer Natur:
Die im öffentlichen Sektor vorgesehenen Investitionen etwa unterblieben, die Maß-
nahmen im Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Inflation wurden nicht entschieden
angegangen, die wirtschaftliche Lage verbesserte sich nicht; dagegen fanden die po-
litischen Abmachungen ihren Niederschlag in der Verfassung. Wichtig waren die
Moncloa-Pakte vor allem auch deshalb, weil sie die gewerkschaftliche Ablehnung
einer Politik der „Sozialpakte" beendeten und den Übergang zu einer kooperativen
Haltung gegenüber sozioökonomischen Abmachungen bedeuteten.

Der ökonomische Teil der Verfassung geht zwar von einem eindeutig neokapitalisti-
schen Wirtschaftsmodell aus, sieht aber andererseits

-

als Ergebnis des consenso aller
politischen Kräfte

-

neben dem Schutz der Unternehmerfreiheit und des Privateigen-
tums an Produktionsmitteln auch die Möglichkeit staatlicher Wirtschaftstätigkeit und
der Verstaatlichung vor. Den Gewerkschaften räumte die Verfassung alle in westlichen
Demokratien üblichen Rechte ein37; darüber hinaus verpflichtete sie den Gesetzgeber,
einen Entwurf zur Regelung der industriellen Beziehungen vorzulegen.

Der regierungsamtliche Text: Servicio Central de Publicaciones, Los pactos de la Moncloa. Texto com-

plete del acuerdo econömico y del pacto politico, Madrid 1977; kritisch: Juan Martinez Alier, El Pacto
de la Moncloa. Lalucha sindical y el nuevo corporatismo, in: CuadernosdeRuedo Iberico 58/60,1977;
zusammenfassend: Bernecker, Spaniens Geschichte, S.234f.; vgl. auch J.C.Leal, Una politica
econömica para Espana, Barcelona 1982, S. 28.
Nach Werner Lang, Spanien nach Franco: Vom autoritären zum liberalen Korporatismus? in: Ulrich
von Alemann (Hrsg.), Neokorporatismus, Frankfurt 1981, S. 230-255, hier S.247.
Vgl. die detaillierte Analyse bei Jose Cabrera Bazän, Wirtschaftsordnung und Gewerkschaften in der
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Das schließlich verabschiedete „Arbeiterstatut"
-

eine Art Betriebsverfassungsge-
setz, das die franquistische Arbeitsgesetzgebung endgültig eliminierte

-

genügte zwar

keineswegs allen sozialistischen Ansprüchen, trägt aber deutlicher die UGT-Hand-
schrift als die irgendeines anderen Gewerkschaftsverbandes38. Während seiner parla-
mentarischen Behandlung in der Arbeitskommission legten PSOE/UGT 400 Abände-
rungsanträge vor; sie konnten wichtige Bestimmungen in den Gesetzestext einbringen,
die Stellung der Gewerkschaft im Betrieb stärken und die Aussperrungskompetenzen
der Unternehmer beschneiden. Der endgültige Gesetzestext ist in drei Titel unterteilt.
Titel I regelt die Fragen des individuellen Arbeitsvertrages, Titel II die Rechte kollek-
tiver Repräsentation und Versammlung in den Betrieben, Titel III enthält die Bestim-
mungen, nach denen sich Tarifabschlüsse richten müssen. Die UCD hatte ursprünglich
einen vierten Titel vorgesehen, der „Arbeitskonflikte" regeln sollte, doch der massive
parlamentarische Widerstand von PSOE/UGT verhinderte dies.

Die Strategie der kommunistischen Arbeiterkommissionen ging von anderen Bedin-
gungen aus. Nach dem

-

wie es schien: geglückten
-

Übergang zur Demokratie wurde
der PCE von der Regierung im Parlament ignoriert; auch das vorübergehende Zusam-
mengehen der UCD mit den kommunistischen CCOO-Abgeordneten zur Durch-
setzung von Betriebskomitees (anstelle der von den Sozialisten favorisierten Ge-
werkschaftssektionen) wich nach dem deutlichen Sieg der Kommissionen bei den
Gewerkschaftswahlen im Frühjahr 1978 kühler Distanz. Um nicht weiter in die Isolie-
rung zu gelangen, verfolgte der PCE eine Doppelstrategie: Parlamentarisch nur

schwach vertreten, bot er sich stets als Koalitionspartner einer Allparteienregierung an.

Gleichzeitig versuchte er, seine dominierende Rolle im sozialen Bereich über die Kom-
missionen durch Streikdrohungen und Mobilisierungen auszuspielen. Um diese Stra-
tegie glaubwürdig vertreten zu können, mußten die kommunistischen Abgeordneten
das Arbeiterstatut im Parlament ablehnen.

Die unterschiedliche Strategie von CCOO bzw. UGT manifestierte sich nicht nur

in ihrer Haltung zu Moncloa-Pakt, Verfassung und Arbeiterstatut, sondern auch und
insbesondere in der Verhandlungspraxis mit der Unternehmerseite (und der Regie-
rung). Seit 1978 praktizierte die UGT nämlich eine Politik der Sozialpakte und Wirt-
schaftsabsprachen, die zumeist die Opposition der CCOO hervorriefen und die un-

terschiedlichen Strategien von UGT bzw. CCOO festigten. Bevor auf der Grundlage
der Verfassung von 1978 die Arbeitsbeziehungen neu geregelt wurden, ging die UGT

spanischen Verfassung, in: Däubler (Hrsg.), Arbeitsbeziehungen, S. 166-193; Art. 28.1 der Verfassung
legt das Grundrecht fest, „sich frei zu Gewerkschaften zusammenzuschließen". Das Ausführungsge-
setz hierzu ist die Ley Orgänica de Libertad Sindical, die am 2.8.1985 in den Cortes verabschiedet und
am 8.8.1985 im Staatsanzeiger veröffentlicht wurde.
Deutscher Text des Arbeiterstatuts in Däubler (Hrsg.), Arbeitsbeziehungen, S. 238-297. Das Statut ist
1984 reformiert worden; eine ausführliche Diskussion der verschiedenen Gesetzesentwürfe (Regie-
rung, Gewerkschaften, Unternehmer) bei Pablo Francisco Schröder, Die Integration Spaniens in die
Europäische Gemeinschaft. Eine vergleichende Analyse der industriellen Beziehungen, Frankfurt
1982, S. 228-280; Text und Kommentar aus kommunistischer Sicht vgl. Fernando Suärez, Las nuevas

relaciones laborales yla Ley del Estatuto delosTrabajadores, Madrid 1980.
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Ende 1978 mit den CCOO ein „Abkommen über Aktionseinheit" ein39; beide
Gewerkschaftsverbände wollten die nach dem Auslaufen des Moncloa-Paktes fälligen
Tarifverträge gemeinsam aushandeln. Die UGT scheint nachträglich mit diesem
Abkommen unzufrieden gewesen zu sein; sie fühlte sich von den CCOO über-
vorteilt.

Sowohl um ihre Unabhängigkeit von den Arbeiterkommissionen unter Beweis zu

stellen, als auch um das in den Cortes bereits diskutierte Gesetzesprojekt zum „Arbei-
terstatut" in ihrem Sinne beeinflussen zu können, schloß die UGT im Juli 1979 im Al-
leingang ein Grundsatzabkommen mit dem Unternehmerverband CEOE, in dem
beide Seiten bindende Richtlinien für Tarifverhandlungen festgelegt wurden. Dieses
Grundsatzabkommen wurde im Januar 1980 durch ein Rahmenabkommen ergänzt,
das die 1978 von der Regierung verordnete Lohnleitlinie ablöste. Während die Arbei-
terkommissionen diese Abkommen scharf verurteilten, schloß sich USO noch im Ja-
nuar 1980 dem Rahmenabkommen an40. Parallel zu diesen Verhandlungen trat die
UGT mit dem Unternehmerverband in eine (von den CCOO ebenfalls scharf abge-
lehnte) Diskussion des UCD-Gesetzentwurfs für das „Arbeiterstatut" ein.

In den folgenden Jahren setzte die UGT die Politik der Sozialpakte fort: 1981 wurde
das Grundsatzabkommen modifiziert und verlängert; es verfolgte abermals das Ziel,
durch Lohnleitlinien zur Inflationsdämmung beizutragen41. Im selben Jahr kam es zu

einer umfassenden Übereinkunft zwischen Arbeitgebern (CEOE), den beiden Haupt-
gewerkschaften (CCOO und UGT) und der Regierung; das „Nationale Beschäfti-
gungsabkommen" enthielt nicht nur Vereinbarungen über Tarifverhandlungen, son-

dern schuf einen allgemeinen Rahmen für die Arbeitsbeziehungen. Es ging zwar auch
um Kaufkraftwahrung, primär jedoch um die Schaffung von Arbeitsplätzen und um

die Bewältigung der Wirtschaftskrise. Das bis 1982 in Kraft befindliche „Beschäfti-
gungsabkommen" wurde allerdings weder von Arbeitgeber- noch von Regierungsseite
erfüllt, was zu zahlreichen Arbeiterdemonstrationen führte42.

Mit der gemeinsamen Mitwirkung an dem „Beschäftigungsabkommen" signalisier-
ten UGT und CCOO ihre Bereitschaft, von ihrem „Radikalismus" abzulassen und
sich der reformistischen Verhandlungsstrategie der Sozialisten wieder anzuschließen.
(Sicherlich spielte dabei auch der Schock über den kurz zuvor fehlgeschlagenen Putsch
Tejeros eine Rolle.) Die Regierungsübernahme durch den PSOE im Oktober 1982
schuf sodann für alle Beteiligten neue Wirkungsbedingungen: Der Unternehmerver-
band mußte sich mit der ungeliebten neuen Exekutive arrangieren; die UGT durfte
nicht als Appendix der Regierungspartei erscheinen und mußte ihre Selbständigkeit

39 Unidad de acciön CCOO-UGT, in: Villa (Hrsg.), Materiales, S. 204 f.
40 Fundaciön Friedrich Eben, Balance del Acuerdo Marco Interconfederal, Madrid 1981.
4 Die wichtigsten gesetzlichen Texte zu den Arbeitsbeziehungen und Sozialpakten (bis 1981) sind ent-

halten in Fundaciön Friedrich Eben, Documentos y legislaciön laboral de la transiciön. Madrid 1982;
(bis 1984) in Villa, Los grandes pactos.

42 Vgl. aus sozialistischer Sicht: Union General de Trabajadores, Llevamos anos haciendo futuro, Madrid
1986, S. 107-113.
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unter Beweis stellen; die CCOO wiederum mußten fortan davon ausgehen, daß ihre
sozialistische Rivalin aus den neuen Machtverhältnissen Kapital schlagen würde.

Zwar handelten 1983 UGT und CCOO gemeinsam ein Tarifabkommen mit den Un-
ternehmern aus, das den spanischen Arbeitnehmern die 40-Stunden-Woche und einen
Jahresurlaub von 30 Tagen brachte; diese Aktionseinheit änderte aber nichts daran, daß
die Beziehungen zwischen beiden Gewerkschaften zusehends kälter wurden, nachdem
die Arbeiterkommissionen der UGT dauernd ihre Bevorzugung durch die Regierung
und ihre allmähliche „Gouvernementalisierung" vorhielten. Den l.Mai begingen die
beiden Gewerkschaften 1983 getrennt. Die Beschlüsse des 33. UGT-Kongresses im Juni
1983, die eine Mäßigung in den Lohnforderungen und eine Fortsetzung der bisherigen
Sozialpaktpolitik vorsahen, wurden von den CCOO heftig kritisiert. An den Diskus-
sionen über das Gesetz zur Umstrukturierung unrentabler Industrieunternehmen
konnten die CCOO nicht teilnehmen, da sie

-

unter Verletzung einer entsprechenden
Abmachung

-

während der ersten Gesprächsrunden zu Unternehmensbesetzungen
aufgerufen hatten und Industrieminister Carlos Solchaga sie daher vom Verhandlungs-
tisch ausschloß. Als bei der Tarifrunde 1984 die Arbeitgeberseite sich weigerte, die
CCOO-Forderung nach einer zehnprozentigen Lohnerhöhung in Betracht zu ziehen,
zogen sich die Arbeiterkommissionen zurück. Auch der wichtigste Sozialpakt kam bei
gespaltener Gewerkschaftsfront zustande: das „Wirtschafts- und Sozialabkommen"
von 1984, das für 1985/86 die ständige Zusammenarbeit zwischen Regierung, UGT
und den Unternehmerverbänden CEOE (Großunternehmer) und CEPYME (Mittel-
und Kleinunternehmer) vorsah. Hauptziele der UGT waren mehr Arbeitsplätze, weni-
ger Streiks und die Wahrung der Kaufkraft. Die sozialistische Gewerkschaft verzichtete
bewußt auf hohe Lohnabschlüsse; sie deutete diese weiche Haltung als praktische Soli-
darität mit den Arbeitslosen43. Erneut scherten die CCOO, die weit härtere Forderun-
gen vertraten, fiüh aus den komplizierten Verhandlungen aus.

In den letzten Jahren hat im Hinblick auf die Praxis der sozialen Konzertation im
nachfranquistischen Spanien unter Sozialwissenschaftlern eine Debatte darüber statt-

gefunden, ob die angewandten Regulierungspraktiken als Neokorporatismus bezeich-
net werden können oder nicht. Liberal- oder neokorporatistische Strukturen unter-

scheiden sich von autoritären vor allem dadurch, daß die Teilnahme der großen
Interessenvertretungen, insbesondere der Gewerkschaften, nicht erzwungen, sondern
freiwillig ist. Lehmbruch versteht dabei Neokorporatismus als die Übernahme wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischer Steuerungsfunktionen durch „Verbundsysteme"
von Staatsverwaltung, Unternehmerverbänden und Gewerkschaften44. Auf dem Hin-
tergrund dieser Neokorporatismusdiskussion haben einige Autoren die Behauptung
aufgestellt45, die soziale Konzertation nach 1975 habe nur zur Absicherung des politi-

Vgl. dazu im einzelnen Zufiaur, El sindicalismo espanol, S. 202-234, bes. S. 214f.
Gerhard Lehmbruch, Wandlungen der Interessenpolitik im liberalen Korporatismus, in: Ulrich von

Alemann/Rolf G.Heinze (Hrsg.), Verbände und Staat. Vom Pluralismus zum Korporatismus. Analy-
sen, Positionen, Dokumente, Opladen 1979, S. 50 ff.
Etwa Lang, Spanien nach Franco, S.250.
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sehen Demokratisierungsprozesses, nicht jedoch zur Regulierung des Verteilungskon-
fliktes zwischen Kapital und Arbeit geführt. Die Uneinigkeit der Gewerkschaftsbewe-
gung und die Konzentration auf die politischen Reformen hätten die längerfristige
Etablierung neokorporatistischer Strukturen in Spanien scheitern lassen, die sich
schon deshalb nicht festigen konnten, weil das erforderliche „Klassengleichgewicht"
fehlte, also ein Zustand, in dem die Kapitalseite auf die Mitwirkung der Organisatio-
nen der Arbeiterschaft bei der Systemsteuerung angewiesen ist.

Andere Autoren vertreten die Meinung, daß in Spanien „gerade im Verteilungskon-
flikt sehr wohl Anzeichen für eine dauerhafte Etablierung neokorporativer Strukturen
vorhanden sind"46. Diese Interpretation stützt sich auf die Kontinuität der Tarifab-
kommen seit 1978 und auf den andauernden Einfluß der Regierung auch auf bilaterale
Vereinbarungen zwischen Unternehmern und Arbeitern. Zur Durchsetzung ihres
wirtschafts- und sozialpolitischen Reformprogramms spiele für die Sozialisten die
Strategie der sozialen Konzertation, das heißt ein neokorporatistischer Prozeß, sowohl
im sozioökonomischen als auch im soziopolitischen Bereich eine entscheidende Rolle.
Indem sie die „Incentives" analysieren, die auf Gewerkschaftsseite die Durchführung
neokorporativer Strategien unterstützen (Machtkonzentration auf die Gewerkschafts-
spitze, starke Funktionszentralisierung, Partizipation an öffentlichen Institutionen),
gelangen diese Autoren zu einem positiven Schluß hinsichtlich der Realisierungschan-
cen einer Konzertation im ökonomischen und politischen Bereich, ohne die „ Con-
straints" auf dem Weg zur Etablierung neokorporativer Strukturen (Fehlen einer star-

ken Einheitsgewerkschaft, Demobilisierung der Arbeiter und Schwächung der
Gewerkschaften, Persistenz ideologisch motivierter gewerkschaftlicher Konfliktstra-
tegie) zu übersehen.

Bis 1986 wurde die Politik der Sozialabkommen fortgesetzt; die UGT machte aus

der Institutionalisierung des Klassenkompromisses unter direkter oder indirekter Ein-
beziehung des Staates die Gewerkschaftsstrategie schlechthin. Durch die Konkurrenz
der beiden großen Gewerkschaften wurde der Konsens zwar immer wieder gefährdet
-

je sozialpartnerschaftlicher sich die UGT verhielt, desto maximalistischer war die
Haltung der CCOO -, in der Praxis schlössen sich aber die Arbeiterkommissionen oft
genug den von den Sozialisten ausgehandelten Lohnleitlinien an. 1980 etwa bewegten
sich 80 Prozent aller Lohnabschlüsse innerhalb des von UGT und CEOE abgesteckten
Verhandlungsrahmens. Insgesamt wird man somit eher von einem imperfekten als von

einem voll ausgebildeten Neokorporatismus im Übergang zur Demokratie sprechen
können47.

Z.B. Roland Schütz, Neokorporatismus-Tendenzen in Spanien, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen
3,1984, S. 391-403.
Später sah auch Lang

-

unter deutlicher Modifizierung seiner früheren Position
-

in der spanischen
Entwicklung deutliche Anzeichen für die Implementierung neokorporatistischer Strukturen. Vgl.
Werner Lang, Labour Relations in Spain. Paper for ECPR Joint Sessions (Workshop: Industrial De-
mocracy), Salzburg, 13.-18. April 1984 (Hektogramm).

-

Die Neokorporatismusdebatte ist in Spa-
nien intensiv geführt worden. Die Hauptorgane waren die Zeitschriften Papers (vgl. die Sondernum-
mer 24, 1985, Neocorporatisme) und Revista Espanola de Investigaciones Sociolögicas (vgl. die Son-
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Der Kampf um die Gunst der Arbeiter

Die Konkurrenzsituation zwischen UGT und CCOO machte sich nicht nur in der
Praxis der Tarifverhandlungen oder bei den divergierenden Strategiekonzepten be-
merkbar; am deutlichsten ließ sich die Rivalität bei Betriebsratswahlen feststellen.
Diese erlangten Bedeutung nicht nur im Hinblick darauf, daß sie die relative Stärke der
Gewerkschaften und ihre Verankerung in den Betrieben zum Ausdruck brachten; zu-

gleich ging es darum, angesichts einer schier unüberschaubaren Zahl neu gegründeter
Gewerkschaften (1977 waren es 2814, zwei Jahre später schon fast 5000!) diejenigen
herauszufiltern, die als repräsentativ für die Mehrheit der Arbeiter gelten konnten48.
Nach dem „Arbeiterstatut" kann eine Gewerkschaft im Namen der abhängig Beschäf-
tigten auf überbetrieblicher Ebene nur dann Tarifverträge abschließen, wenn sie im
entsprechenden Geltungsbereich des Vertrages mindestens 10 Prozent der Betriebs-
komiteemitglieder stellt.

Seit dem allmählichen Ubergang zu demokratischen Verhältnissen im Arbeitsbe-
reich forderten die Gewerkschaften Neuwahlen zu den Betriebskomitees. Nach lan-
gem Zögern der Regierung wurden die Wahlen endlich für das Frühjahr 1978 fest-
gesetzt. Sie fanden unter mannigfachen Behinderungen statt: So mußten die
Belegschaften ihre Abhaltung mindestens 20 Tage vor dem Wahltag fordern. Ein nicht
unbeträchtlicher Teil der Lohnabhängigen war von Anfang an von den demokrati-
schen Vertretungsstrukturen ausgeschlossen: Beschäftigte in Unternehmen mit weni-
ger als sechs Lohnabhängigen, Staatsbeschäftigte, Arbeitslose, Soldaten, Teilzeitbe-
schäftigte. Das Ergebnis war ein deutlicher Sieg der CCOO vor der UGT: Nach den
Statistiken des Arbeitsministeriums errangen die CCOO etwa 42 Prozent der Sitze,
die UGT etwa 27 Prozent; die Nachrichtenagentur EFE rechnete den CCOO 38 Pro-
zent, der UGT 31 Prozent zu. Die inzwischen am ehesten akzeptierten Zahlen spre-
chen von 34,5 Prozent für CCOO und 21,7 Prozent für UGT. Die Gewerkschaften
selbst erkennen sich jeweils höhere Anteile zu. Die CCOO weisen wohl zu Recht dar-
auf hin, daß viele ihrer Mitglieder in Firmen mit weniger als 250 Beschäftigten, die die
große Mehrheit ausmachen, individuell, das heißt nicht über die CCOO-Liste gewählt
wurden49.

Das gemischte Wahlsystem
-

eine Verbindung von offenen und von den Gewerk-
schaften vorgelegten Listen

-

hatte wahrscheinlich Einfluß auf den Wahlausgang: Die

dernummer 31,1985, Corporatismo). Vgl. auch Perez Diaz, Gobernabilidad,S. 40-76 sowie Federico
Durän Lopez, Sindicatos y salida concertada de la crisis, in: Papeles de Economia Espanola 22,1985,
S.316-327.
Zufiaur, El sindicalismo espanol.
Zu den (von einer Quelle zur anderen sehr abweichenden) Ergebnissen vgl. Victor Perez Diaz,
Elecciones sindicales, afiliaciön y vida sindical local de los obreres espanoles de hoy, in: Revista
Espanola de Investigaciones Sociolögicas 6, 1979, S. 13; ders., Clase Obrera, Partido; ders., Clase
Obrera, Orden; am ausführlichsten Robert M. Fishman, The Labor Movement in Spain. From Autho-
ritarianism to Democracy, in: Comparative Politics, April 1982, S. 281-305.
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CCOO waren in Kleinbetrieben (5-10 Arbeiter) überdurchschnittlich erfolgreich,
während die UGT in Großbetrieben (über 1000 Arbeiter) fast an die Stärke ihrer Riva-
lin heranreichte. Zweifellos sprachen sich die Arbeiter insgesamt für die persönliche
Vertrauenswahl und gegen die von der UGT favorisierte Listenwahl aus50. Sowohl im
Hinblick auf die Mitgliederstärke wie auf die Ergebnisse der Delegiertenwahlen läßt
sich eine relative Vorherrschaft von CCOO in Neukastilien (Castilla-La Mancha, ein-
schließlich Madrid), Katalonien und Valencia sowie eine deutlichere Verankerung der
UGT in Extremadura, Leon und Altkastilien (Castilla-Leön) feststellen. In Asturien,
Andalusien und dem Baskenland51 hielten sich beide Gewerkschaften in etwa die
Waage. Interessanterweise hatte die UGT in PSOE-Hochburgen keineswegs den Stim-
menanteil erhalten, den die sozialistische Orientierung der politischen Wähler hätte er-

warten lassen, während die CCOO in PCE-starken Gegenden eindeutig dominierten.
Allerdings bestand in beiden Fällen keine eindeutige Korrelation zwischen Gewerk-
schafts- und Parlamentswahlen; rund 45 Prozent der CCOO-Mitglieder und etwa

72 Prozent der UGT-Mitglieder stimmten bei der Parlamentswahl für die Sozialisti-
sche Partei, während umgekehrt keineswegs die große Mehrheit von PSOE-Sympathi-
santen bei Gewerkschaftswahlen für die UGT stimmte.

Die beiden folgenden Betriebsratswahlen brachten erhebliche Veränderungen: 1980
konnten UGT und CCOO zusammen rund 60 Prozent der Stimmen, 1982 sogar
70 Prozent auf sich vereinigen. Die Wahlen von 1980 führten die UGT fast an die Stär-
ke der CCOO heran, die deutliche Stimmeneinbußen hinnehmen mußten (vgl. Tabel-
le 2). Die besten Resultate erzielte die UGT in Asturien, Kantabrien, Extremadura,
Andalusien, Murcia und den beiden Kastilien, während die Hochburgen der CCOO
in Madrid, Katalonien und Valencia sowie, etwas weniger ausgeprägt, in Asturien, An-
dalusien und Kastilien-La Mancha lagen. Insgesamt ergab sich eine Art dualer Hege-
monie von CCOO und UGT.

Die Wahlen von 1982 bewirkten eine weitere deutliche Machtverschiebung: Die
UGT ging daraus als eindeutige Siegerin hervor. Insgesamt trug die UGT in 39 Provin-
zen den Sieg davon; in Madrid und Barcelona setzten sich allerdings die CCOO durch
(im Baskenland wieder ELA-STV). Sektoral führte die UGT in den Branchen Chemie
und Energie, Transportwesen, Bergbau, Handel und Hotelgewerbe, Banken und Ver-
sicherungen, Büroangestellte, Landarbeiter; die CCOO erhielten die Mehrheit bei
Holz, Textil, Metall und im graphischen Gewerbe. Zwischen 1978 und 1982 konnte die
UGT die Zahl ihrer Gewerkschaftsdelcgierten um 15 Prozent von 41 897 auf insgesamt
51 672 erhöhen, während die der CCOO von 66540 auf 47016 fiel.

Ein Vergleich der drei Wahlergebnisse legt die Frage nahe, wie die Verschiebungen
zu erklären sind. Die Antworten sind noch sehr vorläufig: Der deutliche Sieg der

Hierzu Victor Perez Diaz, Clase obrera y organizaciones obreras en la Espana de hoy: politica y vida
sindical, in: Sistema 32,1979, S.3-17; Maravall, La alternativa socialista, S. 3-48; ders., Transiciön de-
mocracia, S. 65-105.
Die stärkste Gewerkschaft im Baskenland war die (nur regional auftretende) ELA-STV, die hier nicht
näher berücksichtigt wird; an zweiter Stelle folgte die UGT.
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Tabelle 2: Ergebnisse der Betriebsratswahlen 1978-198252
1978 1980 1982

CCOO 34,5 30,9 32,8
UGT 21,7 29,3 36,7
USO 3,8 8,7 5,1
Regionalgewerkschaften 1,0 3,5 4,8
„Unabhängige" 4,0 8,8 9,2
Ohne Gewerkschaftsmitgliedschaft 30,4 17,2 12,0

CCOO 1978 erklärt sich wohl aus ihrer soliden, damals bereits 20jährigen Veranke-
rung in der Arbeiterschaft. Die UGT kam demgegenüber aus dem organisatorischen
Nichts. 1980 verfügte die UGT bereits über eine solidere Organisationsstruktur.
Wichtiger für ihre Gewinne dürften aber zwei andere Aspekte gewesen sein: Offen-
sichtlich profitierte die sozialistische Gewerkschaftszentrale von einem südeuropäi-
schen Trend, der in diesen Jahren zu Lasten der Kommunisten ging. Des weiteren
haben die Untersuchungen von Victor Perez Diaz deutlich gemacht, daß in diesen
Jahren konservatives Gedankengut unter den spanischen Arbeitern zunahm; sie
waren weniger streikfreudig als früher, verhielten sich der Regierung und den Unter-
nehmern gegenüber weniger aggressiv, hatten eine weniger klassenkämpferische Sicht
der Verhältnisse, übernahmen immer häufiger sozialpartnerschaftliche Attitüden.
Dieser Gesinnungswandel von eher radikalen zu sozialdemokratischen Positionen
kam zweifellos der UGT, der USO und gewissen unabhängigen Gewerkschaften zu-

gute, während sie den CCOO schadete. Grundlage dieser Einschätzung sind die un-

terschiedlichen Strategien, mit denen die Gewerkschaften auf die Wirtschaftskrise, die
enorme Inflation und den Verlust an Arbeitsplätzen reagierten. Während sich näm-
lich die CCOO für eine harte Konfrontationsstrategie und gegen eine reformistische
Politik der kleinen Schritte entschieden, verfolgte die UGT genau diesen gemäßigten
Kurs.

Die vergleichsweise radikale Haltung der CCOO dürfte mit dem Traditionsüber-
hang aus der Zeit des antifranquistischen Kampfes zu erklären sein. Druck und Mobi-
lisierung der Basis in einer Auseinandersetzung, die primär unter klassenkämpferi-
scher und systemoppositioneller Perspektive betrieben wurde, waren die unter Franco
angewandten Strategien, von denen die Arbeiterkommissionen sich auch nach 1975
vorerst nicht lossagten. Demgegenüber konnte die UGT, die an der antifranquistischen

Quellen zu Tabelle 2: Maravall, Politica, S. 199; Gary Prevost, Change and Continuity in the Spanish
Labour Movement, in: West European Politics 7, 1984, S. 80-94; (für 1978): Fishman, Labor Move-
ment. In keinem der drei Jahre ergibt die Summe der Einzelanteile 100 %, was auf Inkonsequenzen in
der Rubrikeinteilung (vor allem zwischen „Unabhängigen" und denen „ohne Mitgliedschaft") und im
Auszählungsmodus zurückzuführen ist. Auf eine detaillierte Diskussion dieser Problematik wird hier
verzichtet. Zu den Wahlen von 1980 vgl. Fundaciön Friedrich Eben, Elecciones 1980; zu denen von

1982 vgl. Fundaciön Francisco Largo Caballero, Elecciones sindicales de 1982, und Fundaciön Fried-
rich Eben, Elecciones 1982.
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Konfrontationsstrategie der illegalen Arbeitskämpfe seit 1960 fast nicht beteiligt war,
schneller und leichter von maximalistischen Positionen absehen53.

Für die Boomjahre 1977/78 sprachen die CCOO von knapp zwei Millionen Mit-
gliedern; 1981 soll ihre Zahl knapp 390000, zwei Jahre später nur mehr 378000 betra-
gen haben. Die UGT rechnete sich 1978 bis 1980 über zwei Millionen Mitglieder zu;
1986 sprach Jose Manuel Arija bewußt unpräzise von einer „Halbierung" der Mit-
gliedschaft, während einer insgesamt niedrigeren Berechnung Tezanos' zufolge die
UGT 1984 etwas über 600000 Mitglieder hatte. Die USO schließlich, die 1978 an die
560 000 Mitglieder gehabt haben wollte, sprach 1986 von nur noch 58 00054. Desencan-
to, Wirtschaftskrise und sinkende Kampfmoral hatten eine allgemeine Demobilisie-
rung der Arbeiterschaft zur Folge. Mit geschätzten acht bis zehn Prozent (andere
Quellen sprechen von 20 bis 30 Prozent) dürfte der Organisationsgrad der spanischen
Arbeiter seit Jahren zu den niedrigsten in Westeuropa gehören55. Auf die 1982 gestellte
Frage nach den Gründen für den Mitgliederrückgang antworteten 29,5 Prozent der
Befragten, die Gewerkschaften entsprächen eher den Interessen von Parteien als denen
ihrer Mitglieder; 28,3 Prozent sahen keinen Vorteil darin, gewerkschaftlich organisiert
zu sein; 17,9 Prozent wollten einfach „keine Scherereien"; 14,8 Prozent führten den
Rückgang auf die Auseinandersetzungen zwischen den Gewerkschaften zurück, und
9,5 Prozent vermißten in den Gewerkschaften den erforderlichen ideologischen Plura-
lismus, der auch Andersdenkenden ausreichende Freiräume zubillige56. Negativer
hätte das Gesamturteil über die Gewerkschaften kaum ausfallen können.

Sozialpakte und Demokratie

Die Haltung der Tarifpartner spielte im Übergang zur Demokratie eine kaum zu

überschätzende Rolle. Der Radikalismus der spanischen Arbeiterschaft in den dreißi-
ger Jahren war im kollektiven Gedächtnis durchaus noch präsent, und die Konflikte
der Jahre 1975 bis 1977 schienen schlimmen Befürchtungen recht zu geben. Statt je-
53 Vgl. hierzu Paramio, Perspectivas econömicas, S. 57-73.
54 Quellen: (für CCOO) Gaceta Sindical. Numero Extraordinario. III Congreso Confederal de CCOO,

Madrid 1984, S. 60; (für UGT) Union General de Trabajadores: Llevamos airos haciendo futuro, Ma-
drid 1986, S. 171 bzw. Tezanos, Continuidad y cambio, S. 24; (für USO) Gespräch des Verfassers mit
USO-Bundessekretär Carlos Solas Ruiz in Madrid (September 1986).

55 Die Schätzung von 8-10 % stammt von UGT-, CCOO- und USO-Sekretären dem Verfasser gegen-
über. Vgl. auch Representatividad y organizaeiön de CCOO y UGT: una comparaeiön europea, in:
Papeles de Economia Espahola 22,1985, S. 235-243.

56 Die Angaben nach Villa, Panorama, S. 69. Weitere Ergebnisse der Umfrage, die ursprünglich von der
Friedrich-Ebert-Stiftung veröffentlicht wurden: 36,8% der berufstätigen Bevölkerung sollen 1982
gewerkschaftlich organisiert gewesen sein (die Schätzung dürfte viel zu hoch sein); die CCOO sollen
damals 897000, UGT 806000 und USO 225000 Mitglieder gehabt haben (ebenda). Eine andere Um-
frage hatte für das Jahr 1980 bereits einen durchschnittlichen Organisationsgrad von nur 24% (1979:
noch 37 %) ergeben. Hierzu Francisco Alvira/Jose Garcia Lopez, Las relaciones industriales: Un pro-
blema a la paz laboral, in: Papeles de Economia Espanola 4,1980, S. 55-68.
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doch auf eine gesellschaftliche Polarisierung hinzusteuern, haben die Arbeiter und ihre
Vertreter

-

ebenso wie die Unternehmer
-

durch ihr Verhalten den Übergang zur De-
mokratie erst ermöglicht. Mit gutem Grund wird daher auf die positiven Effekte der
Konzertation, der Sozialpartnerschaft, der neokorporativen Praktiken verwiesen57:

Die Pakte zwischen Regierung, Unternehmern und Gewerkschaften haben vor

allem den marktwirtschaftlichen, von sozialen Komponenten durchdrungenen Kapita-
lismus in Spanien legitimiert; sie haben bewirkt, daß die Arbeiter das bestehende Wirt-
schaftssystem akzeptierten (was anfangs überhaupt nicht klar war). Die Gewerkschaf-
ten waren bestrebt, die Rolle „ihrer" Parteien zu stärken und den konstitutionellen
„Pakt für den Übergang" zu konsolidieren. Daß die Arbeiter während der Transiciön
die Marktwirtschaft zu akzeptieren begannen, läßt sich in der Bevorzugung der gemä-
ßigten UGT und dem vollständigen Positionsverlust revolutionärer Gewerkschaften
erkennen; je näher eine Gewerkschaft den Pakten stand, desto mehr stieg sie in der
Gunst der Arbeiter58. Die Pakte und die quasi mit den Tarifpartnern vereinbarte Wirt-
schaftspolitik haben wesentlich zur Konsolidierung der liberalen Demokratie beige-
tragen; in Übereinstimmung mit Schmitter und Lehmbruch läßt sich daher argumen-
tieren, daß der Neokorporatismus zur besseren Regierbarkeit fortgeschrittener
kapitalistischer Gesellschaften führt59.

Diese Feststellung umschreibt aber nur die eine Seite der neokorporatistischen
Pakte. Victor Perez Diaz hat die Hypothese aufgestellt, daß hinter der Konzertation im
weitesten Sinne ein impliziter „contrat social" zwischen den Arbeitern auf der einen
und den Unternehmern bzw. der Regierung auf der anderen Seite steht: Die Arbeiter
stimmen dem wirtschaftlichen und politischen System zu und erhalten als Gegenlei-
stung gewisse Grundforderungen (Gewerkschaftsfreiheit, soziale und Arbeitsplatzsi-
cherheit etc.) erfüllt. Der Kern der Abmachungen besteht in Lohnmäßigung und Kon-
fliktreduzierung auf Seiten der Arbeiter, wofür die Gegenseite sich zu einer
Begrenzung der Inflationsrate verpflichtet, so daß die Reallöhne zumindest nicht sin-
ken. Um diesen Kern herum gruppiert sich jedoch eine ganze Reihe ebenfalls ausge-
handelter Punkte, die die problematische Seite des Neokorporatismus darstellen60.

Der negativste Aspekt der Sozialpaktkonzertierung waren die Starrheit und die Ver-
zögerung der spanischen Wirtschaft bei der erforderlichen Anpassung an die Krise.

Zum folgenden vgl. Victor Perez Di'az, Politicas econömicas y pautas sociales en la Espaha de la tran-

siciön: la doble cara del neocorporatismo, in: Linz u. a., Espana, Bd. 1, S. 21-55; ders. Gobernabilidad,
S. 40-76.
Vgl. die Ergebnisse einer Umfrage unter Arbeitern bei Fundaciön Friedrich Ebert, Los trabajadores;
vgl. auch die skizzenhaften Anmerkungen von Salvador Aguilar u. a., Notes on the economy and po-
pular movements in the transition, in: Abel/Torrents (Hrsg.), Spain, S. 125-135.
Philippe Schmitter/Gerhard Lehmbrach (Hrsg.), Trends toward Corporatist Intermediation, Beverly
Hills 1979.
Auch Garcia de Blas, Negociaciön colectiva, S.329-342 sieht in der „kollektiven Tarifverhandlung"
Vorzüge (Reduktion der Inflation und der Konfliktivität) und Nachteile (zu starre Einheitlichkeit in
der Lohnverbesserang; ausschließliche Konzentration auf Lohnangelegenheiten; geringe Beachtung
der Faktoren, die auf die Produktionskosten einwirken und dadurch die Arbeitslosigkeit erhöhen).
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Nach dem Ölschock hätten die Arbeitskosten so niedrig wie möglich gehalten werden
müssen, um die gesunkene Investitionsneigung zu aktivieren; statt dessen stiegen zwi-
schen 1973 und 1979 die Lohnkosten um 40 Prozent mehr als die Produktivität. Auch
die aus dem Franquismus übernommene Starrheit des Arbeitsmarktes wurde nicht we-

sentlich gelockert; in der Krise nach 1975 wollte kein Politiker eine Deregulierung
oder Flexibilisierung des Arbeitsmarktes vornehmen. (Gerade dieser Punkt wird von

den Gewerkschaften grundsätzlich anders gesehen: Zwischen 1980 und 1985 wurden
2130000 Arbeiter entlassen

-

ein deutlicher Hinweis darauf, daß der spanische Ar-
beitsmarkt durchaus flexibel ist. Die von der Unternehmerseite stereotyp wiederholte
Forderung nach Erleichterung der Entlassungsmöglichkeiten als Allheilmittel zur Sa-
nierung der Wirtschaft stelle eine den Arbeitern aufzubürdende soziale Regression dar;
der internationale Vergleich zeige deutlich, daß Flexibilisierung des Arbeitsmarktes
keine Lösung des Arbeitslosenproblems bewirkt habe61. Insgesamt fand ein Umvertei-
lungsprozeß zugunsten der Arbeiter statt, der die unternehmerische Investitionsnei-
gung weiter sinken ließ oder dazu führte, Arbeit durch Kapital zu ersetzen. Die öffent-
lichen Ausgaben wiederum nahmen gleichzeitig in spektakulärer Weise zu. Sie stiegen
zwischen 1975 und 1983 von 25 auf 38 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, wurden
aber nicht in öffentlichen Investitionen angelegt, sondern dienten primär der Finanzie-
rung der Arbeitslosigkeit, der Erhöhung der Pensionen, dem Anstieg der Sozialversi-
cherung und der Subventionierung defizitärer (besonders öffentlicher) Unternehmen.
Der Verwaltung ging es also darum, die sozialen Kosten der Krise in der Übergangs-
phase erträglich zu gestalten. Diese Politik führte zwischen 1973 und 1982 zur Zerstö-
rung von 1,8 Millionen Arbeitsplätzen vor allem im traditionellen Industriesektor.

Zu den negativen Folgen zählt auch
-

als Antwort auf die Rigidität der durch die
Pakte festgeschriebenen Wirtschaftsstrukturen

-

die Entstehung einer Schattenwirt-
schaft, die gigantische Ausmaße erreichte. Daß der große Personenkreis der Arbeits-
losen nicht ins radikale Lager abwanderte, hängt wohl damit zusammen, daß es neben
der „sichtbaren" (Steuern und Sozialleistungen entrichtenden, der Starrheit des
Systems ausgesetzten) eine „unsichtbare" Wirtschaft gibt, die all jene durch die neo-

korporativen Praktiken festgelegten Auflagen unberücksichtigt lassen kann.
Der spanische Fall rät somit zur Vorsicht bei der Einschätzung von Sozialpakten. Ihr

positivster Effekt lag darin, die Legitimität des politischen und wirtschaftlichen Sy-
stems gesteigert und damit die nationale Integration gefördert zu haben; Verhandlun-
gen, Kompromisse, Mäßigung, Dialogbereitschaft und Konsens sind Werte, die durch
die Politik der sozialen Konzertation ins Allgemeinbewußtsein der Spanier eingedrun-
gen sind und heute als selbstverständlich gelten; auch das wechselseitige Vertrauen der
Partner

-

eine für das Gelingen des Demokratisierungsprozesses entscheidende Vor-
aussetzung

-

nahm zu. Die verschiedenen Pakte (Verfassung, Autonomien oder Wirt-
schaftsordnung können als Ergebnisse derartiger Pakte betrachtet werden) bildeten
jenen „contrat social", auf dem das demokratische Spanien ruht. Der negative Aspekt

Vgl. hierzu die Artikelserie vonJose Maria Zufiaur, Polemica sobre la contrataciön de los trabajadores,
in: El Paisvom 15.9. 1986, S. 46; vom 16.9. 1986, S. 48; vom 17.9. 1986, S. 44.
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der Pakte liegt in ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft insgesamt: Segmentierung,
mangelhafte Anpassung an die Weltmarktbedingungen, Zunahme des Staatsinterven-
tionismus und vor allem die Herausbildung einer Schattenwirtschaft waren ihre Fol-
gen. Die damit zusammenhängenden Probleme könnten längerfristig

-

ganz im Ge-
gensatz zu den kurzfristigen Legitimierungseffekten des Neokorporatismus

-

zu einer
Entlegitimierung des liberaldemokratischen Systems führen.

Möglicherweise ist diese Gefahr in den letzten Jahren von gewerkschaftlicher Seite
erkannt worden; vielleicht ist das NichtZustandekommen von Pakten in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre aber auch nichts anderes als der Beginn normaler Arbeitsbe-
ziehungen in marktwirtschaftlichen Ländern. Jedenfalls ist es bezeichnend für die Mä-

ßigung und das gesamtgesellschaftliche Engagement der Tarifpartner, daß das korpora-
tistische Verhandlungsmodell gerade in jenen Jahren der Transiciön funktionierte, in
denen es, während der Wirtschaftskrise, um die Verwaltung der Austerität ging (1977
bis 1984), während nach dem Beginn des wirtschaftlichen Aufschwungs (ab 1986), als
die Gewerkschaften einen größeren Teil des Wachstums für die Arbeitnehmer bean-
spruchten, keine Neuaullage der Sozialkonzertierung mehr erfolgte und die histori-
sche Zusammenarbeit zwischen sozialistischer Gewerkschaft und PSOE ihr Ende
fand. Der Ubergang vom Konzertations- zu einem neuen Konfliktmodell im Arbeits-
bereich und die Beendigung der engen Bindung zwischen Parteien und Gewerkschaf-
ten, die in der Phase des Übergangs konfliktmindernden Charakter hatte, lassen erken-
nen, daß auch auf dem Gebiet der Arbeitsbeziehungen spätestens in der zweiten Hälfte
der achtziger Jahre die Transiciön zu Ende war.
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Die Streitkräfte zwischen Diktatur und Demokratie

Bis in die siebziger Jahre galt es nahezu als ein Axiom, daß Diktaturen ein gewaltsa-
mes Ende finden müssen

-

etwa durch einen Staatsstreich, eine Revolution oder durch
die Ermordung des Diktators. Der friedliche Ubergang von der Diktatur zur Demo-
kratie erschien als unmöglich. Sicherlich, es gab die eine oder andere Ausnahme: die
Militärregierung unter Kemal Atatürk, die sich zu einer (allerdings kurzlebigen) De-
mokratie entwickelte, die Lage in Venezuela 1958 oder die Regierung Lanusse in Ar-
gentinien. In den beiden zuletzt genannten Fällen ereigneten sich jedoch Staatsstreiche
vor Beginn oder als Startschuß eines politischen Überganges, die die Durchführung
freier Wahlen erst ermöglichten. Sie können daher nicht als typische Regimeübergänge
bezeichnet werden, und was sich in der Türkei nach dem Ende der Diktatur Kemal
Atatürks abspielte, war ein sich über einen langen Zeitraum hinziehender Prozeß, ein
völlig außergewöhnlicher Einzelfall. So stellte Maurice Duverger bei einem Vortrag in
Madrid 1976, als die spanische Transiciön noch in ihren Anfängen steckte, fest, „daß,
falls glücken sollte, was man in Spanien vorhat, viele politikwissenschaftliche Bände
gefüllt werden müßten, um es zu analysieren, weil das Beabsichtigte so gut wie un-

durchführbar ist"'.
Nun, die Transiciön ist geglückt, und sie hat sich seitdem in anderen Ländern wie-

derholt. Die besten Beispiele finden sich in Südamerika: Argentinien und Uruguay,
auch Brasilien und Bolivien sowie jüngst Chile und Paraguay. Regimeübergänge konn-
ten ebenso in Mittelamerika und im afroasiatischen Raum beobachtet werden. Schließ-
lich sind Analogien zwischen den Übergängen von Militärdiktaturen zu Demokratien
und den „Perestrojkas" festzustellen, die die Abkehr von den kommunistischen Re-
gimen in Osteuropa einleiteten. Damit scheint sich eine allgemeine Annahme in ihr
Gegenteil verkehrt zu haben: Heute finden sich mehr Beispiele von Diktaturen, die
sich in einem Übergangsprozeß langsam in Demokratien verwandeln, als solche, die
durch einen Volksaufstand oder einen Staatsstreich gewaltsam zu Fall kommen. Einige
Indizien deuten sogar darauf hin, daß die gewaltsame Beseitigung eines Regimes nicht
mehr möglich ist.

Mit der technologischen Entwicklung ist das Gewaltmonopol des Staates Wirklich-
keit geworden, wie es im 19. und noch zu Beginn des 20.Jahrhunderts nicht gegeben
war. Damals konnte sich die aufständische Bevölkerung einer Armee entgegenstellen,

1 Vgl. auch Francesc Cambö, Las Dictaduras, Madrid 1929.
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da diese hauptsächlich aus Soldaten bestand, die mit Waffen ausgerüstet waren, die
denen ähnelten, die das Volk aufzutreiben vermochte. Heute hingegen ist ein militäri-
scher Aufstand des Volkes gegen gepanzerte Fahrzeuge und moderne Waffen undenk-
bar. An der Ausrüstung, die reguläre Streitkräfte inzwischen besitzen, wären wahr-
scheinlich selbst die „großen" Revolutionen der Geschichte (in England, Frankreich,
Rußland, China) gescheitert. Gleichzeitig kann sich aber, wie S. E. Finer schon Vorjah-
ren feststellte2, eine Diktatur auf Dauer nicht halten, wenn die wirtschaftliche und kul-
turelle Entwicklung eines Landes ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Dann nämlich
wächst in der Bevölkerung das Bewußtsein für die Illegitimität der Regierung. Diese
Entwicklung greift sogar auf die Führungsspitze der Diktatur über, da auch ihr die all-
gemeine Ablehnung des Regimes deutlich wird. Die politischen Eliten beginnen, an

ihren Überzeugungen zu zweifeln, werden sich immer stärker ihrer Illegitimität be-
wußt und verlieren den ideologischen Fanatismus, der nötig ist, um ein Volk gewalt-
sam zu unterdrücken und sich an der Macht zu halten. Die Ereignisse vom Au-
gust 1991, als sich die russische Armee nicht dazu entschloß, das „Weiße Haus" in
Moskau zu stürmen, und somit Jelzin den Sieg überließ, sind hierfür ein deutliches
Beispiel.

In der 40jährigen Franco-Diktatur gaben verschiedene Sektoren der Gesellschaft,
die das Regime ursprünglich unterstützt hatten, namentlich die Bourgeoisie und der
Mittelstand, ihre Hilfestellung nach und nach auf. In den letzten Jahren des Franquis-
mus setzten schließlich sogar Teile der Kirche, der Beamtenschaft, der Banken und der
Unternehmer auf die Demokratie. In einigen Sektoren, etwa an den Universitäten (teil-
weise sogar an den Schulen), an Berufsbildungsanstalten, in der Kirche (hauptsächlich
beim jüngeren Klerus), in der Presse oder bei Bürgerinitiativen ging diese Ablehnung
mit der Zeit sogar in aktiven Widerstand über. Die breite Oppositionsbewegung gegen
die Diktatur umfaßte schließlich alle Bereiche der Gesellschaft, selbst die Verwaltung,
die Justiz und die Streitkräfte. So entstanden die Union de Funcionarios Democrdticos
(Vereinigung Demokratischer Beamter), Justicia Democrdtica (Demokratisches Justiz-
wesen) und die Union Militär Democrdtica (Militärische Demokratische Vereini-
gung)3, die die Einheitsschablone des Franquismus gerade in jenen Bereichen der Ge-
sellschaft aufbrachen, in denen sich die Diktatur am stärksten präsentierte. Selbst
innerhalb der konservativsten politischen Gruppierungen, etwa den Karlisten oder der
Falange, die von Beginn des Bürgerkrieges an die Militärdiktatur unterstützt hatten,
tauchten Kräfte auf, die sich vom Diktator abwandten.

Bei Francos Tod 1975 war die Regierung nicht mehr stark genug, eine Opposition zu

unterdrücken, die sogar einheitliche Führungsorgane hervorgebracht hatte (auf der
politischen Ebene etwa die Platajunta), in denen die wichtigsten politischen Parteien
vertreten waren. Die Verwurzelung dieser Organe in der Bevölkerung nahm ständig zu

und war schließlich in allen Bereichen des politischen und sozialen Lebens zu bemer-

2 S. E. Finer, Los militares en la politica mundial, Buenos Aires 1969, S.221 ff.
3 Die UMD (Union Militär Democrdtica) wurde am 1.9.1974 durch zwölf Militärangehörige des Stand-

ortes Barcelona gegründet, darunter der Autor dieses Beitrages, der damals Major im Generalstab war.
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ken. Damit wurde die Regierung, deren Schwäche und ideologische Unsicherheit stän-
dig zunahmen, an den Verhandlungstisch gezwungen. Um dies zu verdeutlichen, reicht
es aus, sich vor Augen zu führen, daß die Cortes am 18. November 1976 die Ley de Re-
forma Politico, verabschiedeten (was das Ende des Franquismus bedeutete), weil sich
die Mitglieder der Ständeversammlung bewußt waren, daß sie nicht mehr über genü-
gend Kraft verfügten, um sich an der Macht zu halten. Wenn die Franquisten noch
genügend Rückhalt gespürt hätten, hätten sie versucht, die griechischen Obristen
nachzuahmen, die König Konstantin stürzten, als dieser den Militärs 1967 die
Wiedereinführung der Demokratie auferlegen wollte. Der grundsätzliche Unterschied
zwischen Juan Carlos I. und Konstantin II. lag darin, daß Konstantin sich auf keine
günstige Kräfteverteilung stützen konnte. Der spanische König hingegen konnte, dank
der jahrzehntelangen politischen Vorarbeit der demokratischen Opposition, die die
Diktatur langsam geschwächt hatte, die Transiciön vorantreiben.

Wie verhielten sich nun die spanischen Streitkräfte während der Transiciön? Waren
sie Hemmschuh oder Motor des Übergangsprozesses? Die Antwort ist klar: Wie in
Uruguay, Argentinien, Brasilien oder Chile wirkten die Streitkräfte in Spanien als
bremsender Faktor. Eigentlich kann nur im Fall von Portugal und Paraguay gesagt
werden, daß die Streitkräfte die Dinge beschleunigt haben. In diesen beiden Ländern
verlief der Übergang aber ohnehin in einer atypischen Weise, da er dort durch einen
Staatsstreich initiiert worden war. Warum aber waren die Militärs in Spanien wie auf
dem südamerikanischen Kontinent ein hemmender Faktor? Um diese Frage beantwor-
ten zu können, soll im folgenden zunächst auf die Soziologie des Militärs, insbesonde-
re auf die Streitkräfte unter Franco, eingegangen werden4.

Das Militär in Franco-Spanien

Streitkräfte sind im allgemeinen konservativ eingestellt. Von dieser Regel mag es

Ausnahmen geben, die Regel aber ist, daß Angehörige von Streitkräften eine konserva-
tive Gesinnung an den Tag legen, da ihr täglicher Dienst die Potenzierung autoritärer
Verhaltensweisen und eine starke Kultivierung bestimmter Werte mit sich bringt: In
einem Krieg

-

jedes Heer existiert letztlich für eine militärische Auseinandersetzung
und bereitet sich darauf vor

-

ist der Kampf die erste Pflicht des Soldaten. Das impli-
ziert die Bereitschaft zu sterben und zu töten. Diese Einstellung ist nur bei kategori-
schen, manichäischen, undifferenzierten Grundanschauungen möglich, die die Men-
schen in gute und böse, in Freunde und Feinde aufteilt. In Friedenszeiten bestimmen
Begriffe wie Hierarchie, Kraft, Härte, Autorität, Ordnung, Ehre, Tapferkeit, Patriotis-
mus und Disziplin das militärische Leben. Da diese Werte zwar nicht ausschließlich
auf die politische Rechte zutreffen, von ihr jedoch in besonderer Weise verherrlicht

4 Zur konservativen Gesinnung des Militärs vgl. Julio Busquets, El militar de carrera en Espana, Barce-
lona 1983, S. 247-277; in den während des Franquismus erschienenen Auflagen war eine solche Dar-
stellung aus einsichtigen Gründen nicht möglich.
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werden, läßt sich festhalten, daß die Ideologie des Militärs mit der eines Rechten ten-

denziell übereinstimmt. Deshalb neigen Militärs im allgemeinen dazu, konservativ
oder, um diese Aussage etwas abzustufen, konservativer zu sein, als es die breite Masse
der Gesellschaft ist. Dieses vorherrschende Verhalten ist normal und verständlich.

Bei den spanischen Streitkräften hatte aber darüber hinaus eine weitere Entwicklung
stattgefunden. Hier herrschte eine politische Ideologie betont konservativer und reak-
tionärer Prägung vor, da die Armee aus einem langen und grausamen Bürgerkrieg
hervorgegangen war, in dem die demokratische Linke (liberaler oder sozialistischer
Orientierung) besiegt und vernichtet worden war. Die ideologisch motivierten Kriegs-
handlungen führten zudem zu einer weitgehenden Identifikation des Ejercito National
(Nationale Streitkräfte) mit den von Franco vertretenen politischen Zielen. Außerdem
muß ein weiterer Faktor berücksichtigt werden: Im und nach dem Bürgerkrieg wurden
etwa 5000 Berufssoldaten, die auf der Seite der Republik gekämpft hatten, füsiliert, ins
Exil getrieben, eingekerkert oder aus der Armee ausgestoßen. So schrumpfte nach dem
Bürgerkrieg der „linke Flügel" der spanischen Streitkräfte, die nunmehr zu einem
Ejercito seminacional, einem „halbnationalen Heer", verkümmerten. Diese Rechts-
lastigkeit wurde noch zusätzlich verstärkt, als nach dem Bürgerkrieg über 10000 „pro-
visorische Fähnriche", die während der Kampfhandlungen kurzerhand zu Offizieren
ernannt worden waren und hauptsächlich den Karlisten oder der Falange, also
rechtsextremen Parteien, entstammten, ins Offizierkorps aufgenommen wurden. (1969
waren noch 3710 von ihnen im aktiven Dienst.)

Nach dem Bürgerkrieg machte der Diktator diese Streitkräfte seinem politischen
Regime dienstbar. Neben den unterschiedlichen Polizeikräften (Cuerpo General de
Policia, Politia Armada, Guardia Civil), die für die Aufrechterhaltung der inneren
Ordnung und der üblichen polizeilichen Aufgaben zuständig waren, wurde auch den
Streitkräften der Schutz der Staatssicherheit, der öffentlichen Institutionen und der ge-
sellschaftlichen Ordnung übertragen. Die Militärgerichtsbarkeit etwa erstreckte sich
auch auf zivile (politische) Vergehen. Somit wurden die Streitkräfte instrumentalisiert,
um jeden sozialen oder politischen Protest aus den Reihen der Arbeiterschaft oder der
Studenten zu unterdrücken. Von den vielen Studenten, die durch Militärgerichte
wegen ihres Eintretens für eine Rückkehr zur Demokratie abgeurteilt worden sind,
seien Jordi Pujol, Vorsitzender der konservativen Convergencia Democrdtica de Cata-
lunya und derzeitiger Ministerpräsident Kataloniens, sowie Jordi Sole Tura, einer der
sieben Verfassungsväter und späterer Kulturminister der Regierung Gonzälez, ge-
nannt. Ersterer wurde gefoltert und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, letzte-
rer saß ein Jahr hinter Gittern.

Franco konnte sich dabei auf die Loyalität der Militärs verlassen. Diese Loyalität
war nicht zuletzt durch bestimmte Privilegien gewährleistet. Die militärische Führung
genoß ein hohes Sozialprestige; ranghohe Generäle wurden auch mit Kabinettsposten
oder Adelstiteln ausgezeichnet. Außer den Ministerien der drei Teilstreitkräfte (Heer,
Luftwaffe, Marine) haben hohe Offiziere zeitweise auch das Innen-, Außen-, Indu-
strie- und Transportministerium geführt. Von den 114 Ministern Francos waren

40 Militärs, und die Zahl der aus dem Militär stammenden Ständeabgeordneten, der
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procuradores, betrug insgesamt 955. Nach Beendigung der Dienstzeit erhielten führen-
de Generäle gutbezahlte Posten in den Verwaltungs- und Aufsichtsräten der staatli-
chen Unternehmen, etwa beim Fernmeldeunternehmen Telefonica, beim staatlichen
Erdöl-Monopolunternehmen Campsa oder bei der staatlichen Fluggesellschaft Iberia.
Auf diese Art wurde das Militär immer stärker dem Franquismus verpflichtet.

Die politische Einstellung der Offiziere, die im Spanischen Bürgerkrieg an der Seite
Francos gekämpft hatten, wurde auch nachfolgenden Generationen an den Militäraka-
demien vermittelt. Zudem waren drei Viertel derer, die die militärische Laufbahn ein-
schlugen, Söhne von Offizieren, die am Bürgerkrieg teilgenommen hatten, was wieder-
um zur Folge hatte, daß sie aufgrund ihres familiären Umfelds grundsätzlich
pro-franquistisch eingestellt waren. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch
die Herkunft der jungen Kadetten. Die überwiegende Mehrzahl stammte aus Madrid,
ferner aus Zaragoza, Burgos und La Coruna. Es finden sich kaum Offiziersanwärter,
die aus dem Baskenland oder Katalonien kamen. Diese Tatsache verweist auf die ver-

breitete Ablehnung der Streitkräfte bei der Bevölkerung jener Regionen, die durch das
Franco-Regime am stärksten unterdrückt wurden.

Das heutige Offizierskorps ist nach dem Ende des Bürgerkrieges in die Streitkräfte
eingetreten. Diese Militärs wurden aber von den Siegern des Bürgerkrieges erzogen,
und diese versuchten natürlich (und erreichten es auch), den Zöglingen ihre Ideologie
und ihre persönliche Sicht der Dinge zu vermitteln. Den Offiziersanwärtern wurden
dabei eigenwillige historische und politische „Erklärungen" nahegebracht: So wurde
die „Ideologie der Demokratie" für das Chaos verantwortlich gemacht, in das Spanien
während der Republik gestürzt worden war. Aus diesem Chaos sei das Land erst durch
den von Franco geführten „Nationalen Kreuzzug" herausgeführt worden. Verant-
wortlich für alle politischen Übel waren außer der Demokratie selbstverständlich auch
der Liberalismus, der Sozialismus, der Kommunismus, die Freimaurerei, das Juden-
tum, der Protestantismus usw.

Die Ideologie oder Weltanschauung, die sich hinter diesem Denken verbirgt, läßt
sich in den Streitkräften bis zum Ende des Franquismus (und darüber hinaus) feststel-
len. Damit steht die politische Einstellung der Militärs in ausgesprochenem Gegensatz
zu der progressiven Entwicklung, die innerhalb der spanischen Gesellschaft stattfand.
Die Gründe für diesen ideologischen Immobilismus liegen in der sozialen Isolation, in
der die Militärs in Spanien lebten5.

Die Isolation der Militärs hatte verschiedene Gründe. So war der Selbstrekrutie-
rungsgrad außergewöhnlich hoch. Er betrug in den Jahren 1964 bis 1968 beim Heer
79,6 Prozent, bei der Marine 65,8 Prozent und bei der Luftwaffe 56,2 Prozent, wobei
die Kinder von Offizieren und Unteroffizieren zusammengefaßt sind. Diese Quote re-

duziert sich auf die Hälfte, wenn die Unteroffiziere nicht berücksichtigt werden
-

eine
Tatsache, die eine Folge der sozialen Dynamik innerhalb der Streitkräfte ist: Obgleich
sich das Offizierskorps nach wie vor hauptsächlich aus Kindern von Militärs rekrutier-

5 Vgl. hierzu Busquets, El militar, S. 209-247.
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te, waren es vornehmlich die Kinder von Unteroffizieren, die eine Militärlaufbahn ein-
schlugen. Dies läßt sich aus dem Wunsch nach Verbesserung des sozialen Status erklä-
ren. Analog dazu bevorzugten (nach der Änderung der Karrierebedingungen aufgrund
der wirtschaftlichen Modernisierung Spaniens) die Söhne hochrangiger Militärs zu-

nehmend eine Karriere im zivilen Leben. 1964 waren bereits die Hälfte der neuen Ka-
detten der Escuela del Ejercito de Tierra (Heeresschule) Söhne von Unteroffizieren
oder Offizieren niederer Ränge. Somit läßt sich feststellen, daß die Anziehungskraft
des Offiziersstandes für die oberen Gesellschaftsschichten erheblich zurückging, wäh-
rend sie für die unteren Schichten zunahm. Diese Entwicklung fand vor allem im Heer
statt. Bei der Luftwaffe und insbesondere bei der Kriegsmarine ging dieser Prozeß nur

in abgeschwächter Form vonstatten. In den Jahren 1971 bis 1975 belief sich der
Selbstrekrutierungsgrad für die drei Teilstreitkräfte auf 68,8 Prozent (Heer), 82,4 Pro-
zent (Marine) bzw. 45,1 Prozent (Luftwaffe). Nach 1975 nahmen diese Prozentsätze
für das Heer und die Marine ab, obwohl die Quote in der Marine zwischen 1978 und
1981 noch 74,5 Prozent betrug. In manchen Einheiten wie beispielsweise bei der Guar-
dia Civil blieb der Anteil an Selbstrekrutierungen sehr hoch. Zu dem Phänomen der
Selbstrekrutierung trug auch der hohe Grad an sozialer Endogamie bei, der sich darin
zeigt, daß viele Militärs die Töchter von Waffenbrüdern heirateten.

Ein weiterer Grund zur Erklärung der sozialen Isolation der Streitkräfte ist die be-
reits angesprochene Erziehung der angehenden Offiziere. Sie fand in der Abgeschie-
denheit von Internaten durch Lehrer statt, die dem zukünftigen Militär Wünsche, Kri-
terien und Werte eintrichterten, die sich von denen unterschieden, die man an

Universitäten oder in anderen pädagogischen Anstalten vermittelt bekam. Der Dienst
in Kasernen ist zudem von nichtmilitärischen Arbeitsverhältnissen grundverschieden
und verläuft ohne Kontakt mit der Öffentlichkeit. Dabei vereitelt auch die Existenz
von Wohnungen und ganzer Wohnblöcke für Militärs jede Möglichkeit des Zusam-
menlebens mit anderen Gruppen der Gesellschaft. Ledige Offiziere sahen sich (u. a. aus

finanziellen Gründen) dazu veranlaßt, in Offiziersheimen zu leben, Verheiratete in
Wohnhäusern für Militärs. 1976 lebten 40,21 Prozent der Berufssoldaten in solchen
Wohnhäusern. 1983 war dieser Prozentsatz zurückgegangen, betrug aber immer noch
37 Prozent.

Abgesehen vom Dienst findet das militärische Leben auch in vielen anderen Berei-
chen getrennt von der zivilen Gesellschaft statt. Militärs haben Zugang zu besonderen
Konsumvereinen (cooperativas mÜitares), die Lebensmittel und andere Güter des täg-
lichen Bedarfs zu niedrigen Preisen anbieten. Auch die medizinische Versorgung durch
Apotheken oder in Militärkrankenhäusern findet abseits der übrigen Gesellschaft statt.

Gleiches läßt sich bezüglich der Militärseelsorge oder etwa darüber sagen, daß für den
Nachwuchs von Militärs eigens Kinderhorte, Kindergärten, Universitätswohnheime
und unlängst sogar eigene Schulhäuser für den Primär- und Sekundarunterricht einge-
richtet wurden. 1982 bestanden 40 Schulanstalten, die dem Verteidigungsministerium
unterstanden. In ihnen wurden 15196 Kinder im Alter zwischen vier und 15 Jahren
unterrichtet. In Universitätswohnheimen, für die dieses Ministerium zuständig war,
lebten im gleichen Jahr 3072 Kinder von Militärs. Schließlich dürfen auch die Auswir-
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kungen der geographischen Mobilität in Zusammenhang mit Dienstortversetzungen
nicht außer acht gelassen werden. In Spanien kommt ein Soldat in 35 Dienstjahren im
Durchschnitt auf 13 Bestimmungsorte. Das verhindert oft eine lokale Eingewöhnung
und erzwingt einen sozialen Umgang, der nahezu ausschließlich berufsbedingt ist.
Diese soziale Isolation, gepaart mit einem sehr eingeschränkten intellektuellen Leben,
führte dazu, daß viele Militärs mit Vergnügen Pamphlete lasen, in denen die Demokra-
tie in tendenziöser und abschätziger Weise kritisiert wurde; die Soldaten glaubten
schließlich an die verzerrten Aussagen, die sich darin fanden. Das wiederum trug dazu
bei, daß die Militärs Standpunkte, Ideologien und Werte vertraten, die von denen der
übrigen Gesellschaft differierten und die im großen und ganzen manichäisch, konser-
vativ und einfältig waren.

Die Schwäche der Demokratie: Umsturzversuche und erste legislative Reformen

Als 1977 die ersten demokratischen Wahlen stattfanden, brach für viele Militärs, die
ehrlich geglaubt hatten, daß der Franquismus gut und von der Mehrheit der Bevölke-
rung erwünscht war, eine Welt zusammen. Diese Verwirrung hätte die Regierung
Suärez nutzen können, um den Militärs zu erklären, was Demokratie ist, daß man als
„Linker" wie als „Rechter" in gleicher Weise Patriot ist, daß die Freiheiten und die
Menschenrechte keine Gefahr für das Land darstellen. All das aber geschah nicht, und
damit ging eine großartige Gelegenheit ungenutzt vorüber.

Da Juan Carlos zunächst Carlos Arias Navarro im Amt beließ, blieb der Demokra-
tisierungsprozeß anfangs blockiert. Der Beginn der Transiciön setzte erst mit der Er-
nennung von Adolfo Suärez zum Regierungschef am 7.Juli 1976 ein, betraf aber nicht
die Streitkräfte, da an der Spitze der Ministerien der drei Teilstreitkräfte nach wie vor

jene Militärs standen, die bereits unter Arias Navarro das Amt übernommen hatten:
General Fernando de Santiago y Diaz de Mendivil blieb Stellvertretender Ministerprä-
sident, die Generäle Felix Alvarez-Arenas und Franco Iribarnegaray sowie Admiral
Gabriel Pita da Veiga standen unverändert den drei Militärministerien vor. Unter ihrer
Führung gab es keine Veränderung.

Im Bewußtsein, daß die politische Reform auf den Widerstand der Streitkräfte stieß,
beriet sich Suärez im September 1976 mit den obersten Befehlshabern, die den Consejo
Superior del Ejercito bildeten. Diese Institution verstand sich eigentlich als ausschließ-
lich berufsbezogen, hatte aber im Franquismus häufig zu politischen Angelegenheiten
Stellung bezogen. Bei diesem Treffen erläuterte Suärez sein Reformprogramm, verwäs-
serte es aber gleichzeitig: Es heißt, der Ministerpräsident habe den Militärs versprochen,
die Kommunistische Partei nicht zu legalisieren. Die Militärführung gab ihrerseits ihr
Einverständnis zu dem Reformvorhaben, das im Oktober 1976 begann, als General
Manuel Gutierrez Mellado zum Stellvertretenden und für Verteidigungsfragen zustän-
digen Ministerpräsidenten ernannt wurde; General de Santiago war zurückgetreten,
nachdem die Regierung die Absicht erkennen lassen hatte, die gewerkschaftliche
Freiheit anzuerkennen und die Gewerkschaften zu legalisieren. Diese Neubesetzung
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des wichtigsten militärischen Amtes sollte sich als entscheidend herausstellen, da Gu-
tierrez Meilado somit in der Lage war, die Streitkräfte zu kontrollieren und Angriffe aus

den Reihen der Militärs gegen die Transiciön zu verhindern. Hierzu ging er die schwie-
rige Aufgabe der Umbesetzung der höchsten Militärposten an und besetzte Schlüssel-
positionen mit Militärs, die der Demokratie nicht ablehnend gegenüberstanden.

Am 18. November 1976, ein Jahr nach dem Tod Francos, erreichte Suärez die Verab-
schiedung des „Gesetzes über die politische Reform", was dazu führte, daß sich die
Cortes künftig nicht mehr korporativ zusammensetzen, sondern aus demokratischen
Wahlen hervorgehen würden. Das Abstimmungsergebnis lautete: 425 Stimmen für
und 53 gegen das Reformgesetz bei 13 Enthaltungen. Bezeichnend ist dabei, daß sich
unter den Gegnern des Gesetzes 15 Militärs, sieben davon in höchsten militärischen
Rängen, befanden. Dieser überproportional große Anteil an Nein-Stimmen aus den
Reihen der Streitkräfte ließ klar erkennen, daß das Militär einer jener Bereiche sein
würde, in dem die politische Reform auf die größten Schwierigkeiten stoßen würde.

Am 9. November 1977 entschloß sich die Regierung zu einem weiteren Schritt, um

die Streitkräfte zu entpolitisieren und ihre franquistischen Strukturen aufzulösen.
Durch die Real Decreto Ley 10/77 war es den Angehörigen der Streitkräfte fortan ver-

boten, sich politisch oder gewerkschaftlich zu betätigen. Als unmittelbare Folge muß-
ten einige Militärs von ihren Ämtern als Zivilgouverneure zurücktreten. Außerdem
wurde durch dieses Dekret verhindert, daß Militärs bei Parlamentswahlen als Kandi-
daten aufgestellt werden konnten. Damit wurden entsprechende Absichten rechts-
extremer Parteien durchkreuzt.

Die Regierung war sich der Spannungen bewußt, die die Legalisierung der Kommu-
nistischen Partei in den Streitkräften auslösen könnte. Deshalb nutzte sie dazu die
Osterferien. Der 14. April 1977 sollte als der „rote Ostersamstag" in die Geschichte
eingehen. Die Rechnung ging jedoch nicht ganz auf: Der Consejo Superior del Ejercito
trat zusammen und verabschiedete eine harte Protestnote, die durch das Presseamt des
Heeresministeriums veröffentlicht wurde; der Marineminister Admiral Pita da Veiga,
letztes Kabinettsmitglied, das noch von Franco ernannt worden war, trat von seinem
Amt zurück. Um seinen Posten neu besetzen zu können, war es sogar nötig, auf einen
Reserveoffizier, Admiral Pery Junquera, zurückzugreifen, da kein Admiral mit Trup-
penbefehl bereit war, dieses Amt zu übernehmen.

Die Existenz von drei militärischen Ministerien war nicht nur dysfunktional, sie
schaffte auch handfeste politische Probleme, da die Amtsinhaber immer Militärs waren

und ihre Beteiligung an den Kabinettsberatungen den Fortschritt des politischen Re-
formprozesses behinderte. Infolgedessen faßte Suärez nach den ersten demokratischen
Wahlen diese drei Ministerien in einem einzigen zusammen und ernannte am 7. Juli
1977 seinen Stellvertreter General Gutierrez Meilado zum Verteidigungsminister.

Das Ergebnis der Juni-Wahlen und die allgemeine politische Entwicklung in Spani-
en ließen erkennen, daß eine liberal-demokratische Ordnung schrittweise entstand
und gleichzeitig jene politischen Maximen aufgegeben wurden, die 40 Jahre lang be-
standen hatten. Diese Tatsache schmerzte die Generalität außerordentlich, zumal die
höchsten Ränge an Francos Seite im Bürgerkrieg gekämpft hatten. Die Mehrzahl dieser
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Generäle verfolgte die Veränderungen mit großem Argwohn und tat immer wieder
ihren Unmut kund. Im September 1977 versammelten sich in Jätiva neun hochrangige
Generäle (darunter de Santiago, Iniesta, Pita da Veiga, Milans del Bosch), um ein Ma-
nifest zu verfassen, in dem sie ihre Unzufriedenheit mit der politischen Entwicklung
bekundeten. Dieses Manifest sollte dem König zugeleitet und den Streitkräften be-
kanntgegeben werden. Das Vorhaben scheiterte aber, nachdem die Versammlung
durch die Presse aufgedeckt worden war.

Wenig später, im Oktober 1977, übte das Militär erneut Druck auf die Regierung
aus. Der damalige Vorfall muß als schwerwiegend angesehen werden, da er durch Gu-
tierrez Mellado selbst ausgelöst wurde. Der durch das Offizierskorps unter Druck ge-
setzte General verhinderte, daß ein Amnestieprojekt des Parlaments auch die ehemali-
gen Kämpfer der republikanischen Armeen während des Bürgerkrieges mit einschloß.
Außer Betracht blieb auch eine Handvoll jüngerer Militärs, die aus dem Dienst ent-
fernt worden waren, weil sie eine Vereinigung demokratieorientierter Militärs gegrün-
det hatten (Union Militär Democrdtica). Beide hier erwähnten Personengruppen blie-
ben von den Streitkräften ausgeschlossen, obgleich gerade sie Demokratie und Freiheit
verteidigt hatten.

Auch in anderen Fällen übten die Militärs Druck auf die politische Führung aus. So
mußte etwa der Text des Verfassungsentwurfes in drei Artikeln abgeändert werden.
Diese Modifizierungen bezogen sich auf die Abschaffung der Todesstrafe (Art. 15), die
Bildung von Ehrengerichten (Art. 26) sowie die Wehrdienstverweigerung aus Gewis-
sensgründen (Art. 30.2). Der Artikel über die Abschaffung der Todesstrafe konnte im
Abgeordnetenhaus nicht eingebracht werden, nachdem es hieß, daß sich die Streitkräf-
te gegen einen solchen Artikel wehrten. Nichts geschah aber, nachdem der Senat eine
entsprechende Änderung des ursprünglichen Textes vornahm. Das Recht auf Wehr-
dienstverweigerung aus Gewissensgründen wurde im Gesetzesprojekt an herausragen-
der Stelle festgeschrieben. Im endgültigen Verfassungstext trat dieser Passus jedoch
stärker in den Hintergrund. Schließlich erwies es sich als unmöglich, die Ehrengerichte
in den Streitkräften abzuschaffen, weder durch die Verfassung noch bei der Reform der
Militärgerichtsbarkeit. Der Druck auf die Legislative von Seiten der Streitkräfte zeigte
sich aber nicht nur bei der Ausarbeitung der Verfassung, sondern auch hinsichtlich der
einfachen Gesetzgebung. So beabsichtigte beispielsweise das Abgeordnetenhaus, die
vom liberalen Parlamentarier Joaquin Satrüstegui neuentworfene Fassung des Textes
für die Vereidigung der Rekruten zu verabschieden. Der Druck aus den Reihen des Mi-
litärs verhinderte jedoch, daß dieser Entwurf zur Abstimmung gelangte.

Alle diese Beispiele können einerseits als negatives Indiz für den Machtverlust der
zuständigen Organe der politischen Gewalten gewertet werden. Auf der anderen Seite
können sie aber auch als Zeugnisse der Umsicht der politischen Entscheidungsträger
angesehen werden. Wie auch immer das Verhalten der politischen Führung letztlich
gewertet wird, unzweifelhaft bleibt, daß das Militär auf die Politik Druck ausübte und
versuchte, den Demokratisierungsprozeß zu bremsen. Diese Tatsache wurde einmal
mehr deutlich, als im Dezember 1978 die Verfassung vom Senat nahezu einstimmig
verabschiedet wurde, aber jene drei Senatoren dagegen stimmten, die ranghöchste Ge-
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neräle waren und vom König in den Senat berufen worden waren, um den Militärstand
zu vertreten.

Natürlich mußten die Streitkräfte der neuen politischen Situation angepaßt werden.
Deshalb wurden im Abgeordnetenhaus verschiedene Gesetze verabschiedet, um die
militärische Symbolik und die ethischen Verhaltensregeln der Militärs zu ändern.
Diese Modifizierungen betrafen das spanische Staatswappen, den Fahneneid, die
Dienstvorschriften und das Militärstrafgesetzbuch. Das Gesetz über die Änderung des
spanischen Staatswappens (Ley 33/81 vom 5. Oktober 1981) führte dazu, daß auf län-
gere Sicht gesehen die Fahnen aller militärischen Einheiten ausgewechselt werden
mußten. Dieser Vorgang war von großer Relevanz, da die Symbolik im militärischen
Leben eine besonders stark legitimierende Bedeutung hat, und der Austausch der Fah-
nen den Militärs vor Augen führte, daß sich ein grundlegender Wandel vollzogen hatte.
Das wichtigste Reformgesetz betraf die Neufestlegung des Fahneneides (Ley 79/80
vom 24. Dezember 1980), der nun auch den Treueschwur auf die Verfassung vorsah.
Diese Maßnahme war besonders wichtig in einer Zeit, in der in den Streitkräften kon-
tinuierlich Pläne gegen den Reformprozeß vorbereitet wurden. Das Gesetz über neue

militärische Dienstvorschriften (Ley 85/78 vom 28. Dezember 1978) legte unter ande-
rem den Vorrang der Verfassungstreue und, was weitaus größere Bedeutung hatte, die
Grenzen der Gehorsamspflicht fest6. Dem traditionellen Verständnis nach war der mi-
litärische Gehorsam prinzipiell unbegrenzt. 1978 wurde somit diese überlieferte Auf-
fassung geändert und an die Grundsätze des Nürnberger Gerichtshofes angepaßt, wo-

nach Befehle, deren Ausführung eine Straftat bedeutet, nicht befolgt werden müssen.
Das Gesetz über die Reform des Standrechts (Ley 9/80 vom 6. November 1980) war

aus verschiedenen Gründen sehr relevant: Zum einen schaffte es das Gesetz über die
Gerichtsbarkeit von 1906 ab, welches den Militärs erlaubt hatte, über bestimmte poli-
tische Handlungen der Zivilbevölkerung zu richten. Zum anderen wurde der Staatsan-
waltschaft ermöglicht, gegen Urteile von Militärgerichten vor dem Obersten Gerichts-
hof Berufung einzulegen. Damit wurde der Autonomie der Militärjustiz ein Ende
bereitet.

Diese Reform war entscheidend, denn schon drei Monate nach ihrer Verabschiedung
fand der Putschversuch vom 23.Februar 1981 (23-F) statt. Damals kam es zu einer
ernsten Gefährdung der demokratischen Ordnung, als zwei Hundertschaften der Guar-
dia Civil unter der Führung von Oberstleutnant Antonio Tejero die Cortes besetzten
und alle Regierungs- und Parlamentsmitglieder als Geiseln nahmen. Diese Aktion
wurde durch führende Offiziere des Generalstabes und unterschiedlicher Territorial-

6 Artikel 34 der militärischen Dienstvorschriften besagt, daß kein Angehöriger der Streitkräfte dazu
verpflichtet ist, Befehlen zu gehorchen, die die Ausführung von Taten zum Inhalt haben, die in augen-
scheinlicher Weise Gesetzen zuwiderlaufen. Dies bezieht sich insbesondere auf Anschläge gegen die
Verfassung. Abschließend heißt es: „Auf alle Fälle wird jeder für seine Taten zur Verantwortung gezo-
gen werden" (militärrechtlich und strafrechtlich). Dahinter steht der Gedanke, daß der Gehorsam ge-
genüber einem militärischen Vorgesetzten seinen Ursprung darin hat, daß die Person, die den Ober-
befehl hat, diesen vom Staat übertragen bekam. Dieser wiederum findet in der Verfassung seine
höchste juristische und politische Verkörperung.
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kommandos (u.a. durch den Oberbefehlshaber der Militärregion Valencia, General
Jaime Milans del Bosch, und den stellvertretenden Chef des Generalstabes des Heeres,
General Alfonso Armada Comyn) unterstützt. Der Putsch scheiterte aber schließlich
am König, der zugunsten der verfassungsmäßigen Ordnung intervenierte, und aufgrund
der Tatsache, daß sich die überwiegende Mehrheit des Offizierskorps und der Oberbe-
fehlshaber (auch wenn sie dem Demokratisierungsprozeß kritisch gegenüberstanden)
dem Aufstand nicht anschloß. Sowohl die veränderten Bestimmungen zur Gehorsams-
pflicht bei Befehlen zu strafbaren Handlungen als auch die Möglichkeit zur Berufung
vor dem Obersten Gerichtshof machten nach dem Putschversuch die Verhängung von

empfindlichen Strafen möglich, die andernfalls nicht ausgesprochen worden wären. Das
wiederum hätte zu Unmut und Resignation bei den demokratiefreundlichen Teilen der
Bevölkerung geführt sowie für Aufwind bei den Umstürzlern gesorgt.

Diese Gesetzesreformen hatten praktisch keine Auswirkung auf die Situation in den
Kasernen, wo alles seinen gewohnten Gang ging. Damit wuchs natürlich die Entfrem-
dung zwischen einer im Umbruch befindlichen demokratischen Gesellschaft und den
Streitkräften, die noch immer vom Franquismus geprägt waren und sich allen Verände-
rungen verschlossen. Nachdem als logische Konsequenz dieser Spannungen Disziplin-
losigkeit zu verzeichnen war, reagierten die Vorgesetzten mit außergewöhnlicher Tole-
ranz7. Dieser Umstand war zum einen wohl darauf zurückzuführen, daß sich die
höchsten militärischen Befehlshaber, die bis zum Beginn der Transiciön Franquisten
gewesen waren, moralisch nicht berechtigt fühlten, diese Vergehen zu ahnden. Zum
anderen ist darauf zu verweisen, daß die Aufrührer normalerweise die Begräbnisse der
Opfer des Terrorismus zum Anlaß nahmen, um die Disziplin zu mißachten und die
Obrigkeit zu beschimpfen.

Das Verhalten der Militärjustiz entsprach dieser Grundtendenz in den Streitkräften.
Die Verschwörung, die unter dem Namen Operation Galaxia Bekanntheit erlangte
und Ende 1978 durch Oberstleutnant Tejero angeführt worden war, wurde vom ober-
sten militärischen Gerichtshof beispielsweise lediglich mit einer Minimalstrafe geahn-
det; Tejero erhielt sechs Monate Haft. Für die Durchführung des Coups sollte die La-
teinamerika-Reise des Königs im November 1978 genutzt werden. Kurz nach der
Aufdeckung der Operation Galaxia fand eine weitere gravierende Auseinanderset-
zung zwischen einem ranghohen Militär und einem Mitglied der Regierung statt. Wäh-
rend eines Besuchs von Gutierrez Mellado bei verschiedenen Einheiten in Cartagena

7 Einige der bezeichnendsten Ereignise seien hervorgehoben: Korvettenkapitän Camilo Melendez
Vives stritt sich während einer Begräbnisfeier in aller Öffentlichkeit mit General Gutierrez Mellado.
Ein Major im Generalstab weigerte sich, Ministerpräsident Adolfo Suärez die Hand zu schütteln. In
Pamplona und an zwei Orten des Baskenlandes, Basauri und Renteria, meuterte die bewaffnete Poli-
zei. In Mälaga griff Tejero eine genehmigte Demonstration an. General Torres Rojas plante kurz vor

dem 23-F einen Staatsstreich; er wurde abgesetzt, beim offiziellen Abschied von seiner Division fand
er aber den stürmischen Beifall seines Offizierskorps. Gleichzeitig wurde dem Journalisten Miguel
Angel Aguilar der Prozeß gemacht, weil er in diesem Zusammenhang Fakten berichtet hatte, die sich
später als wahr herausstellten. Hauptmann Juan Milans del Bosch, der wegen schwerer Beleidigung
des Königs vor Gericht stand, wurde zu einer Mindeststrafe verurteilt.
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sah sich der General gezwungen, den General der Guardia Civil Juan Atares Pena fest-
nehmen zu lassen, weil dieser den Verteidigungsminister beleidigt hatte. Auch in die-
sem Fall wurde der Angriff auf einen Vertreter der demokratischen Ordnung nur mit
einem kurzen Arrest geahndet.

Als 1981 die Zahl der Terroranschläge abnahm, gingen die Bemühungen der Gegner
der Demokratie in zwei Richtungen. Zum einen versuchten sie, Zwischenfälle zu in-
szenieren, um zwischen die Bevölkerung und die Streitkräfte einen Keil zu treiben.
Zum anderen waren sie darauf aus, die Meinung in den Streitkräften zu vergiften,
indem von rechtsextremen Zeitungen wie El Alcazar, El Imparcial oder El Heraldo
Espanol und Militärzeitschriften wie Reconquista die Autonomen Gemeinschaften, die
Presse oder die Demokratie als solche angegriffen wurden8. Gleichzeitig wurden die
vereinzelten Stimmen demokratiefreundlicher Militärs unterdrückt, die sich für die
Verfassung, die Demokratie oder schlicht für die Aussöhnung der Spanier untereinan-
der aussprachen9. Zusammenfassend kann somit gesagt werden, daß während der
Transiciön (in etwa der Zeit der UCD-Regierungen) in den Streitkräften mit zweierlei
Maß gemessen wurde. Die Befehlshaber, die aus dem Franquismus stammten und für
diesen größtenteils Nostalgie empfanden, gingen mit Härte gegen Militärs vor, die die
Demokratie guthießen. Gleichzeitig aber übten sie exzessive Toleranz gegenüber den
umstürzlerischen, demokratiefeindlichen Militärs. Das kann auch einer der Gründe für
den Aufruhr innerhalb der Streitkräfte gewesen sein, der sich in fünf versuchten oder
gescheiterten Staatsstreichen niederschlug, von denen 23-F der bekannteste und bei-
nahe erfolgreiche war.

Die Annahme der Demokratie durch die Streitkräfte
und der Beginn der sozialistischen Reform

Beim Ubergang von einer Diktatur zu einer Demokratie bedarf es eines längeren
Zeitraums, ehe die diversen Institutionen demokratisiert sind. Zuerst werden verständ-
licherweise jene Institutionen umgestaltet, in denen dies am einfachsten erscheint. Am
Ende erst vollzieht sich die Demokratisierung in jenen Bereichen, die aufgrund ihrer

8 Im Leitartikel von Reconquista Nr.375 (1981) wurde eine unter dem Namen Manifiesto de los cien
(weil sie von 100 Militärs unterschrieben worden war) bekanntgewordene umstürzlerische Erklärung
um zwei Monate vorweggenommen. Interessanterweise waren dem chilenischen Heer in der gleichen
Ausgabe fünf anerkennende Seiten gewidmet, obwohl es zu jener Zeit für seine harte und antidemo-
kratische Einstellung bekannt war.

9 So z. B.: Der Oberst im Generalstab Alvaro Graino kam vor Gericht, weil er in einem Artikel die De-
mokratie verteidigt hatte. Major Monge wurde verhaftet und von seinem Lehrstuhl an der General-
stabsakademie entfernt, nachdem er erklärt hatte, daß er der UMD (Militärische Demokratische Ver-
einigung) angehörte. Major Perinat erhielt fünf Monate Haft für einen Zeitungskommentar über die
Mehrfachanstellung von Militärärzten (eine während des Franquismus gängige Praxis). Hauptmann
Pitarch mußte für ein halbes Jahr ins Gefängnis, weil er der Zeitschrift Interviü Erklärungen abgege-
ben hatte.
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Eigenart bei der Annahme der Veränderungen mehr Schwierigkeiten erwarten lassen.
Auch in Spanien fand die Transiciön in einer klaren Reihenfolge statt: Zunächst erfolg-
te durch die Wahlen vom 15. Juni 1977 die demokratische Legitimierung der exekuti-
ven und der legislativen Gewalt. Anschließend wurden im April 1979 demokratisch
gewählte Stadtverwaltungen gebildet. Durch die Wahlen, die zwischen 1980 und 1982
stattfanden, etablierten sich ferner die verschiedenen Autonomen Gemeinschaften. Als
am 28. Oktober 1982 eine neue Führungselite, die nicht aus dem Franquismus stamm-

te, die Macht übernahm, wurde schließlich die mit Adolfo Suärez begonnene Demo-
kratisierung der Staatsorgane abgeschlossen. Im Anschluß daran vollzog sich dann
auch der Reformprozeß innerhalb der Streitkräfte.

Der Grund dafür, daß der Wandel in den Streitkräften erst zum Schluß stattfand, lag
darin, daß es ratsam ist, beim Militär Veränderungen erst dann vorzunehmen, wenn der
politische Übergangsprozeß bereits abgeschlossen und ein Zurück unmöglich ist. In
diesem Zusammenhang muß auch berücksichtigt werden, daß sich das Militär als Insti-
tution von sich aus für gewöhnlich nur sehr langsam verändert, da weder die konserva-
tive Einstellung noch die autoritären Verhaltensschemata, die hierarchischen Struktu-
ren oder die soziale Isolation Öffnungsprozesse fördern, sondern ganz im Gegenteil
die Kontinuität stärken. Um in einer Armee Veränderungen hervorzurufen, muß ent-

weder eine revolutionäre Veränderung in der Gesellschaft, eine radikale Zäsur, voran-

gegangen sein, oder es muß ein entschiedener politischer Wille vorhanden sein, die
Streitkräfte umzustrukturieren. Während der Transiciön war weder das eine noch das
andere gegeben. Es fand kein plötzlicher Wechsel, kein Bruch mit der Vergangenheit
statt, sondern es vollzog sich ein „paktierter Übergang".

Obwohl dieser Vorgang, nachdem die Verfassung von 1978 angenommen worden
war, vom politischen und juristischen Standpunkt aus einen Bruch darstellte, bedeutete
er aus soziologischer Sicht Kontinuität auf allen Ebenen, besonders in jenen Institutio-
nen, in denen unverändert die gleichen Beamten, Militärs und mit der UCD sogar die
alte politische Elite vertreten waren. Es gab aber auch keinen politischen Willen, eine
Militärreform ähnlich jener durchzuführen, die Manuel Azana beabsichtigte, als er

1931 den Wahlsieg der Republikaner nutzte, um in den ersten vier Monaten seiner Re-
gierung eine Reform der Streitkräfte einzuleiten.

Nichts dergleichen geschah während der Transiciön. Die demokratischen Kräfte
hatten gleich drei Gelegenheiten, Reformen in den Streitkräften vorzunehmen: nach
dem Sieg der Demokratie bei den Wahlen vom 15. Juni 1977, nach dem Fehlschlag des
Staatsstreichs vom 23. Februar 1981 und nach den Wahlen vom 28. Oktober 1982, als
die Sozialisten die absolute Mehrheit im Parlament erhielten. Jede dieser drei Gelegen-
heiten bedeutete einen Rückschlag für die Kräfte, die dem Franquismus nachtrauerten,
und es wäre kaum Widerstand zu erwarten gewesen, wenn in einer dieser Situationen
radikale Veränderungen in den Streitkräften vorgenommen worden wären. Damals
wollte man aber die moralische Überlegenheit nicht ausnutzen. Man wollte es nicht,
konnte es nicht

-

oder man wußte nicht, wie man es hätte anstellen sollen. So konnte
der Generalstabschef des Heeres feststellen: „Hier hat sich nichts verändert." In das
gleiche Horn stieß 1983 Verteidigungsminister Narcis Serra, als er sagte: „Es mißfällt
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mir, von einer Reform zu sprechen; ich rede lieber von Modernisierung." Beide Sätze
wurzeln in einer identischen politischen Motivation: Während eines Übergangspro-
zesses ist es unangebracht, die Streitkräfte zu reformieren, denn jede Reform bringt
Veränderungen sowie Einschränkungen von Rechten mit sich und beunruhigt die Mi-
litärs.

Obwohl die Einfügung der Streitkräfte in die neue demokratische Gesellschaft be-
reits unter den UCD-Regierungen begann, wurde sie erst durch den Verteidigungs-
minister der PSOE-Regierung, Narcis Serra, abgeschlossen. Dieser Prozeß verlief auf
verschiedenen Ebenen:

1. Symbolische Veränderungen: Die Fahnen mit dem franquistischen Staatswappen
wurden durch solche mit dem neuen Wappen Spaniens ersetzt. Der 20. November, To-
destag von Franco und Jose Antonio Primo de Rivera, dem mythisierten Gründer der
Falange, wurde als offizieller Feiertag gestrichen. Statt dessen wurden der 12. Oktober
(Tag der Entdeckung Amerikas) und der 6. Dezember (Tag der Verfassung) zu Feierta-
gen erklärt. Außerdem wurden die Namen von Franco, Carrero Blanco und anderer
aus der Armeeliste gestrichen. Im Rahmen dieser symbolischen Veränderungen muß
auch die Rehabilitierung jener Militärs erwähnt werden, die während des Bürgerkrie-
ges die Republik verteidigt hatten. Diese erhielten per Gesetz [Ley 37/84 vom 22. Ok-
tober 1984) ihre Uniform zurück, und ihnen wurde eine Pension gewährt, als seien sie
während der vierzig Jahre Franco-Herrschaft im Dienst gewesen (allen ehemaligen Of-
fizieren wurde der Dienstrang eines Oberst zugestanden). Die Mitglieder der UMD
wurden 1986 schließlich wieder in ihr altes Dienstverhältnis aufgenommen. Dieses Ge-
setz war allerdings besonders heikel und nahm erst am Weihnachtstag die letzte parla-
mentarische Hürde (Ley 24/86 vom 24. Dezember 1986).

2. Veränderungen bei der Militärmoral und Militärjustiz: Nach der Abschaffung des
Gesetzes über die Gerichtsbarkeit von 1906 und der Neudefinition der Gehorsams-
pflicht bei Befehlen zu strafbaren Handlungen wurde unter der sozialistischen Regie-
rung die Militärgesetzgebung dann weiter reformiert, indem die Militärgerichtsbarkeit
in Einklang mit der Verfassung gebracht wurde und sich nur noch auf militärische Be-
lange bezog10. Im Hinblick auf Veränderungen in der „Moral" der Streitkräfte muß die
Umgestaltung der Fachzeitschriften Erwähnung finden. So wurden etwa Redaktions-
räte abgeschafft, deren Tätigkeit oft subversiv gewesen war und die Gift in die Streit-
kräfte getragen hatten. Im März 1988 erschien erstmals die Fachzeitschrift Defensa, die
relativ niveauvoll ist und durch Personen geleitet wird, die der Mannschaft des Vertei-
digungsministers nahestehen.

3. Veränderungen in der Personalpolitik: Die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte
lag 1975 bei 303000 Mann (220000 im Heer, 37000 in der Luftwaffe, 46000 in der
Kriegsmarine). Darunter befanden sich etwa 34 000 Offiziere. Unter den UCD-Regie-

Hierzu wurden verschiedene Gesetze verabschiedet: Das Militärstrafgesetz für militärische Vergehen
wie Feigheit, Desertion usw. (Ley 13/85 vom 9.12.1985); das Gesetz über disziplinarische Dienstver-
gehen (Ley 12/85 vom 27.11. 1985); das Gesetz über die Zusammensetzung der Militärtribunale
(Ley 4/87 vom 15.7.1987); das Gesetz zur Militärprozeßordnung aus dem Jahr 1989.
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rungen wurden verschiedene Gesetze verabschiedet, um das System der Beförderun-
gen und Pensionierungen zu reformieren. Damit sollte das Militär verjüngt werden
(insbesondere durch die Ley 20/81 vom 6. Juli 1981 und die Ley 48/81 vom 21. Dezem-
ber 1981). Um dies zu erreichen, ersetzte man das bis dahin angewandte System der Be-
förderung bei Vakanz durch die automatische Beförderung nach einer bestimmten An-
zahl von Dienstjahren. Um das Problem des Uberhangs an Offizieren in den Griff zu

bekommen, wurde außerdem das RealDecreto 1000/85 vom 19. Juni 1985 über die Re-
serva Transitoria verabschiedet. Dieses Dekret ermöglichte es 6933 Offizieren, verteilt
über einen Zeitraum von vier Jahren (1985-1989) in den Ruhestand zu treten. Um das
Offizierskorps zu verkleinern, wurde außerdem die Zahl von Kadetten reduziert, die
jährlich Aufnahme in die Militärakademien finden. So nimmt die Militärakademie in
Zaragoza (die bedeutendste Offiziersschule in Spanien) heute nur noch 190 Kadetten
pro Jahr an, während in den fünfziger Jahren über 400 nicht unüblich waren. Durch die
Ley 19/84 vom 8. Juni 1984 wurde die Dauer des obligatorischen Militärdienstes redu-
ziert und unabhängig von der Teilstreitkraft auf ein Jahr festgesetzt. Damit fand auch
die unterschiedliche Behandlung der Kriegsmarine ein Ende, in der die Dienstzeit der
Wehrpflichtigen länger war als in den anderen Teilstreitkräften. Außerdem wurde ver-

fügt
-

und das war von weitaus größerer Bedeutung -, daß der Militärdienst in jenem
Territorialkommando geleistet werden muß, in dem der Rekrut auch seinen Wohnsitz
hat. Damit sollen die Verbindung zwischen dem Soldaten und seinem sozialen Umfeld
erhalten bleiben11.

4. Strukturelle Veränderungen: Als Folge der zahlenmäßigen Verkleinerung der
Streitkräfte wurde die Zahl der Militärregionen drastisch gesenkt. Allein beim Heer
schrumpfte sie von elf auf fünf12. Außerdem modifizierte die Exekutive die regionale
Aufstellung der Einheiten, denn während der Diktatur war der „innere Feind" das Kri-
terium für die Standortwahl gewesen. Damals waren die besten Einheiten zur Verhin-
derung eventueller Aufstände um die Großstädte herum postiert worden. Gleichzeitig
ging man daran, anstelle der drei Militärministerien, die es während der Diktatur gege-
ben hatte, ein einheitliches Verteidigungsministerium zu schaffen. Unter Narcis Serra
erwarb das mit dem Real Decreto 1558/77 vom 4. Juli 1977 neugeschaffene Ministeri-
um dann auch die notwendigen Kompetenzen, um die Streitkräfte in den Verwaltungs-
und Führungsapparat des Ministeriums einzugliedern13. Die parallelen Strukturen
wurden beseitigt und in einen einheitlichen hierarchischen Aufbau umgestaltet. Neben
einer Neubesetzung der gesamten Junta de Jefes de Estado Mayor (Rat der Oberkom-
mandierenden der drei Teilstreitkräfte) wurde dieses Organ im Januar 1984 gleichzeitig
dem Vorsitz des Chefs des Estado Mayor de la Defensa (Generalstab für Verteidigung)

11 Erst kürzlich hat die Ley Orgdnica 13/91 vom 20.12.1991 die Dauer des Militärdienstes nochmals her-
abgesetzt; sie beträgt nun neun Monate. Zudem sind weitere bedeutende Reformen des Wehrdienstes
vorgenommen worden.

12 Real Decreto 1451/84 vom 1. 8. 1984.
13 Dies geschah ursprünglich durch das Real Decreto 135/84 vom 25.1. 1984 und konkreter durch das

Real Decreto 1/87 vom 1.1.1987.
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unterstellt. Dieses neugeschaffene Amt zur Beratung des Ministers bei der Planung
und Durchführung der Militärpolitik wurde mit Admiral Angel Liberal Lucini, einem
früheren engen Mitarbeiter von Gutierrez Mellado, besetzt. Gleichzeitig wurde der
Junta de Jefes de Estado Mayor ihr Charakter als Führungsorgan genommen; sie wurde
in ein Beratungsorgan des Verteidigungsministeriums umgewandelt. Schließlich trat

auch eine nichtmilitärische Mannschaft an die Spitze des Ministeriums. Damit war eine
"Struktur geschaffen worden, die der eines jeden anderen Ministeriums entspricht und
in der Lage ist, tatsächlich Verteidigungspolitik zu betreiben.

Kriterien, die während der Transition die Politik gegenüber den
Streitkräften bestimmten

Die Politik, die während des Zeitraums, den man im weiteren Sinne als Transiciön
betrachten kann, gegenüber dem Militär verfolgt worden ist, war von bestimmten Kri-
terien geleitet. Es ging darum, eine reibungslose Integration des Militärs in die demo-
kratische Ordnung zu erreichen. So fand etwa die Durchführung der Reformen
schrittweise und über einen Zeitraum von mehreren Jahren statt, um die Militärs an die
neue Lage zu gewöhnen und die Annahme der Reformen zu erleichtern. Anfangs führ-
te man lediglich die Reformen durch, die unbedingt notwendig waren, um die Demo-
kratie auf den Weg zu bringen, während bis zum Schluß all jene Reformen aufgescho-
ben wurden, die die Struktur der Streitkräfte betrafen und somit bis dahin bestehende
Privilegien des Militärs beschnitten. Gleichzeitig versuchte man, alles zu unterlassen,
was die Militärs hätte beunruhigen können. Dabei wurde sogar auf die Wortwahl ge-
achtet, beispielsweise sprach nicht einmal der Verteidigungsminister von „Militärre-
form", sondern von „Modernisierung". Insbesondere ist alles vermieden worden, was

von den Militärs als Angriff gegen die Mehrheit oder die Institution der Streitkräfte
aufgefaßt werden konnte. Infolgedessen sind auch keine Säuberungsaktionen vorge-
nommen worden, ganz im Gegenteil sprach sich das Abgeordnetenhaus 1977 für eine
weitgehende Amnestie für politische Vergehen während der Franco-Zeit aus. Damit
verfolgte Spanien eine Politik, die sich von der anderer Länder unterschied: In Uru-
guay fand beispielsweise über das Amnestiegesetz eine Volksabstimmung statt; in Ar-
gentinien begab sich die Legislative in dieser Frage auf einen Zickzackkurs. Hierbei
muß aber berücksichtigt werden, daß in Spanien die großen Massaker während oder
als unmittelbare Folge des Bürgerkrieges stattgefunden hatten: Die Erinnerung an jene
Ereignisse war inzwischen verblaßt, außerdem waren viele der Verantwortlichen be-
reits gestorben.

Bei der Reformierung der Streitkräfte bediente sich die Regierung meist des Mittels
von Dekreten (besonders in den Anfangsjahren der Transiciön); auf Gesetze ist weitge-
hend verzichtet worden. Die Gründe hierfür liegen in der größeren Geschwindigkeit,
der höheren Effizienz und im geringeren politischen Preis von Dekreten. Außerdem
legte die Regierung besonderen Wert auf überlegte Entscheidungen bei der Ernennung
von militärischen Oberbefehlshabern. Insgesamt ist darauf geachtet worden, die Streit-
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kräfte wieder in ihre traditionellen Aufgabenbereiche zurückzuführen und sie von po-
litischen, polizeilichen und richterlichen Tätigkeiten, die sie während der Diktatur
übernommen hatten, zu entbinden. In diesem Zusammenhang sind auch die notwen-

digen Reformen in den Bereichen der Symbolik, der Moral und der Militärjustiz
durchgeführt worden.

In jüngster Zeit sind zwei bedeutende militärpolitische Gesetze erlassen worden:
1989 wurde die Ley Reguladora de la Profesion Militär (Gesetz zur Regelung des Mi-
litärberufes), 1991 ein neues Gesetz zum obligatorischen Militärdienst verabschiedet.
Sie waren jedoch nicht mehr dem Ubergangsprozeß zuzuordnen, sondern vielmehr
Ausdruck einer bereits gefestigten Demokratie.



Carlos Collado Seidel

Kirche im Wandel

Die katholische Kirche war zweifellos eine der Hauptsäulen des Franquismus in sei-
ner fast 40jährigen Geschichte. Neben dem Militär war sie der Ausdruck für die natio-
nale Integrität Spaniens. Nahezu alle spanischen Bischöfe hatten den, wie es in der of-
fiziellen Terminologie hieß, „Kreuzzug gegen den gottlosen Kommunismus" im
Spanischen Bürgerkrieg unterstützt, und für die Zeit nach Ende der faschistischen
Epoche in Europa ist der Begriff „Nationalkatholizismus" besonders treffend, um das
politische System in Spanien zu beschreiben. Das Fundament dazu bildete das Kon-
kordat von 1953. Darin wurden die Rahmenbedingungen für eine im modernen Euro-
pa gänzlich unübliche Vernetzung zwischen Staat und Kirche geschaffen. Die Kirche
erhielt vom spanischen Staat Privilegien, und dieser bekannte sich ausdrücklich und
ausschließlich zur katholischen Kirche als Staatsreligion: „Der apostolische, römisch-
katholische Glaube ist und bleibt das einzige Bekenntnis der spanischen Nation und
genießt die Rechte und Prärogativen, die ihm im Einklang mit dem Göttlichen Gesetz
und dem kanonischen Recht zukommen."1 Im Gegenzug behielt sich Franco als
Staatsoberhaupt das Recht vor, die Besetzung von Bischofsstühlen mitzubestimmen2.
Staat und Kirche sollten im franquistischen Spanien eine Einheit darstellen. Diese ar-

chaische Konstruktion geriet aber in der letzten Phase des Franquismus arg ins Wan-
ken, als die spanische Gesellschaft in Bewegung kam und im Vatikan gewaltige Verän-
derungen stattfanden3.

Das Vatikanische Konzil und die Konfrontation mit dem Franquismus

„An die Erschießungswand mit Tarancön", skandierten im Mai 1973 Teilnehmer
einer Demonstration. Vicente Enrique y Tarancön war der Primas der Kirche in Spani-
en. Zur gleichen Zeit wurden Spruchbänder wie „Aufs Schafott mit den roten Bischö-

1 Concordato entre la Santa Sede y Espana de 27 de agosto de 1953, Art.I. Im Artikel VI des 1967 mo-

difizierten Fuero de los Espanoles hieß es noch immer: „Das Bekenntnis zum katholischen Glauben,
dem Religionsbekenntnis des spanischen Staates, sowie die Ausübung dieses Glaubens genießen offi-
ziellen Schutz."

2 Concordato entre la Santa Sede y Espana, Art. VII, sowie Acuerdo sobre el modo de ejercicio del pri-
vilcgio de presentaciön entre el Gobierno espanol y la Santa Sede, de 7 de junio de 1941.

3 Feliciano Montero (UNED) danke ich für wichtige Anregungen.
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fen!", daneben die Umrisse eines am Galgen hängenden Männchens mit Soutane,
durch die Straßen von Madrid getragen, ohne daß die Polizei einschritt. Die Polizeibe-
amten, die die Kundgebung begleiteten, erweckten sogar den Eindruck, diese Angriffe
auf die Kirche zu schützen4. Was war seit den „glorreichen" Tagen der Eintracht bei
der Unterzeichnung des Konkordats geschehen?

Die sechziger Jahre konfrontierten die Hierarchie in Spanien mit einer Reihe von

Ereignissen, die ihr Selbstverständnis nachhaltig erschütterten und schließlich zum

Auseinanderbrechen des scheinbar soliden Gerüsts der Beziehungen Kirche
-

Staat
führten. Hinter der Fassade einer gleichsam „äußerlichen" Religiosität (feierliche Zere-
monien, Routine-Kirchgang, regelmäßiges Empfangen von Sakramenten), einer „bür-
gerlichen oder folkloristischen Scheinreligiosität", entstand im Klerus eine Bewegung,
die zu aufrichtiger religiöser Überzeugung, zu tiefer Glaubensempfindung aufrief.
Diese neue Orientierung kam aus den Reihen der jüngeren Mitglieder des Klerus, die
nicht mehr der Generation des „Kreuzzuges" angehörten. Sie hatten die Ereignisse des
Bürgerkrieges nicht miterleben und -erleiden müssen und fühlten sich dieser Zeit nicht
bedingungslos verpflichtet. Für das gewandelte Bewußtsein dieser neuen Generation
spielte ein weiterer Faktor eine bedeutende Rolle: Diese jungen Kleriker waren seit den
fünfziger Jahren immer stärker in Kontakt mit Mitgliedern der katholischen Kirche in
anderen europäischen Ländern getreten. Damals brachen junge Theologen in europäi-
sche Metropolen auf, um ihre Studienarbeit zu vertiefen. Aber in Städten wie Paris,
München oder Innsbruck „kontrastierte die geistige Armut und die Isoliertheit der
spanischen Neoscholastik sowie die traditionelle Prägung der Glaubensausübung sehr
stark mit der Dynamik der neuen theologischen Strömungen und dem Prozeß der li-
turgischen Erneuerung"5. Auch lernten sie dort einen für sie völlig unbekannten Um-
gang der katholischen Kirche mit der Gesellschaft und dem Staat kennen.

Die neuen Ideen innerhalb des jungen Klerus waren auch eine Reaktion auf die so-

zialen Veränderungen, als Spanien versuchte, den wirtschaftlichen Anschluß an Euro-
pa zu finden. Zuwanderung in die Ballungsräume und die Entstehung von Industrie-
vorstädten waren die unmittelbare Folge. Hier sahen die jungen Kleriker ihre Aufgabe,
sich der Belange der Menschen und ihrer sozialen Situation anzunehmen. Katholische
Arbeiterorganisationen wie HOAC (katholische Bruderschaft) oder JOC (katholische
Arbeiterjugend) fanden Zuspruch und gewannen zunehmend an Bedeutung. Laien-
organisationen und Seelsorger gerieten aber schnell in ein politisches Fahrwasser, das
über kurz oder lang zum Konflikt mit dem Regime führen mußte. HOAC-Mitglieder
halfen der im Untergrund tätigen Kommunistischen Partei beim Aufbau von re-

gimeunabhängigen Gewerkschaften; Priester und Laien waren immer öfter an der Or-
ganisation von Streiks beteiligt.

Staatliche Gegenmaßnahmen ließen nicht lange auf sich warten. So wurde beispiels-
weise 1962 der Präsident der HOAC wegen Verbreitung illegaler Propaganda zu einer
Geldstrafe verurteilt. Zunächst versuchte die Kirchenführung zwar, sich vor diese ka-

4 Siehe Martin Descalzo, Tarancön, S. 187 ff.
5 Perez Diaz, El retorno, S. 447 ff.
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tholischen Vereinigungen zu stellen (etwa als 1960 der Primas bei Franco vorsprach,
um gegen das polizeiliche Vorgehen gegen die HOAC zu protestieren und die Tätig-
keit der Arbeiterorganisationen zu verteidigen6), doch letztlich war sie nicht bereit,
einen Konflikt auf breiter Front anzusteuern. Angesichts der zunehmenden Politisie-
rung dieser Bewegungen

-

1965 ging die von JOC herausgegebene Zeitschrift Signos
sogar so weit zu postulieren, daß politische Aktivität für Christen ein Gebot sei

-

sah
sich die Kirchenführung zum Eingreifen genötigt; 1967 wurde Signos verboten. Nach-
dem auch die Leitung von Acciön Catölica, mit eineinhalb Millionen Mitgliedern die
größte katholische Laienorganisation, regimekritische Töne angeschlagen hatte, wur-

den ihre führenden Köpfe beseitigt; die Acciön versank in der Bedeutungslosigkeit7.
Die progressiven Tendenzen im Klerus waren in jenen Regionen, in denen die Re-

pression als besonders drückend empfunden wurde, besonders stark. Im Baskenland
und in Katalonien entwickelte sich die Kirchenbasis zum Sprachrohr der Forderungen
nach nationaler und kultureller Identität. Im Baskenland ging der Anstoß zu dieser
Protestbewegung von einem offenen Brief aus, den 339 baskische Priester 1960 an die
Bischöfe der Region sandten und in dem sie gegen das Bündnis der Kirche mit Franco
und gegen die kulturelle Unterdrückung protestierten. Der Brief wurde von der Hier-
archie zwar zurückgewiesen, doch war der Grundstein für weitere Aktionen gelegt.
Von nun an engagierten sich einzelne Priester oder gar ganze Klöster (etwa Aränzazu)
gegen das Regime; einzelne Kleriker boten sogar Mitgliedern der ETA Unterschlupf8.

In Katalonien war das Benediktinerkloster Montserrat, Mittelpunkt der Marienver-
ehrung und Symbol katalanischer Tradition, der Ausgangspunkt klerikaler Opposition
gegen das Regime in Madrid. Im November 1963 lancierte Aureli Escarre, der betagte
Abt des Klosters, einen Angriff gegen das Regime, indem er anläßlich der Vorbereitun-
gen zur 25-Jahres-Feier des Sieges Francos in der französischen Tageszeitung Le
Monde das Regime anprangerte; es war der erste offene Affront aus den Reihen der
Kirchenobrigkeit. Der Abt wurde in den Ruhestand versetzt9. Durch solche Maßnah-
men wurden allerdings nur die Symptome einer durch den wirtschaftlichen Aufbruch
in Bewegung geratenen Gesellschaft beseitigt.

Die Basis der Kirche war in Bewegung gekommen, die Kirchenführung hingegen
sollte erst durch die „revolutionären" Vorgänge im Vatikan tief erschüttert werden. Li-
turgische Erneuerung und Ökumene waren Themen des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, die für die gesamte katholische Kirche grundlegende Veränderungen mit sich

6 Franco, so der Primas, könne zwanzig Jahre nach Ende des Bürgerkrieges nicht mit unverändert re-

pressiven Methoden weiterregieren. Die Arbeit der HOAC sei zudem notwendig, um die Hinwen-
dung der Arbeiterschaft zum Marxismus zu verhindern; vgl. Payne, Spanish Catholicism, S. 193 f. Zu
den christlichen Arbeiterbewegungen siehe Ruiz Gimenez, Iglesia, S. 306 ff.

7 Payne gibt für 1972 ca. noch 100000 Mitglieder an. Ebenda, S. 198.
8 Guy Hermet, Los precursores de la oposiciön clerical a Franco (1958-1969), in: Historia 16, 6, 58

(1981),S.24f. Auf die Frage, ob es auch Priester gab, die Mitglieder der ETA waren, antwortete Taran-
cön: „Ausübende Priester waren es, glaube ich, nur sehr wenige; Säkularisierte oder ehemalige Semi-
naristen offenbar mehr." Vgl. Martin Descalzo, Tarancön, S. 148.

9 Carr/Fusi, Dictatorship, S. 151.
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brachten10. Für die Kirche in Spanien indes bedeutete das Konzil noch mehr, nämlich
eine umfassende Abkehr von bis dahin gültigen Maßstäben. Auch von der höchsten
kirchlichen Instanz wurden nun die Beziehungen der spanischen Kirche zum Staat in
Frage gestellt. Im Vatikan wurden Dokumente verabschiedet, durch die sich das Re-
gime angegriffen fühlen mußte. Die Enzyklika Pacem in Terris mahnte Menschenrechte,
Meinungs- und Versammlungsfreiheit an und sprach sich für eine freie Äußerung poli-
tischer Uberzeugungen aus; Dignitatis Humanae sprach von Religionsfreiheit; in Gau-
dium et Spes ging es um die Trennung von Staat und Kirche. Darin wurde festgestellt,
daß die Kirche weder an eine Gesellschaftsordnung noch an ein bestimmtes politisches
System gebunden sei. Ferner erklärte der Text die politische Gemeinschaft und die Kir-
che als in ihren jeweiligen Sphären voneinander unabhängig und selbstbestimmend1

In Christus Dominus konnte sich Franco direkt angesprochen sehen. Dieses Doku-
ment drängte, wie Payne es ausdrückt, „mit allem Feingefühl darauf, daß die Staats-
macht sich selbst zur Ehre gereiche, indem sie freiwillig auf Rechte oder Privilegien bei
Wahl, Ernennung, Vorschlag oder Bestimmung bischöflicher Ämter verzichte"12. Hier
war die Trennung von Kirche und Staat an einem konkreten Aspekt ausdrücklich an-

gesprochen
-

an einem Punkt, dem Franco seit der Errichtung seines Regimes große
Bedeutung beigemessen hatte.

„Das Konzil erwischte uns auf dem falschen Bein, könnte man sagen, und rief in uns

allen Bestürzung hervor"13, gestand rückblickend Kardinal Tarancön, und Jose Maria
Bueno Monreal, Kardinal-Erzbischof von Sevilla, wohl etwas wehmütig: „Ich übte da-
mals bereits dreißig Jahre lang das Priesteramt aus und hatte inzwischen alle meine
theologischen, liturgischen und pastoralen Maßstäbe ausgebildet. Plötzlich sah ich
mich all jenen neuen Leitlinien gegenüber, die das Konzil hervorgebracht hatte, und
das rief in mir ein befremdendes und schmerzhaftes Gefühl hervor."14 Die spanische
Kirche, die bis dahin im Glauben gelebt hatte, das Idealbild katholischen Daseins zu

verkörpern15, wurde mit einem Mal aus der Bahn geworfen. „Hieraus versteht sich der
Widerstand der einen und die Begeisterung der anderen

-

und damit die Trennung der
Kirche in zwei Blöcke; dazwischen eine stark durcheinandergeworfene Mehrheit. Den
progressiven Klerikern stellten sich die Traditionellen entgegen, die sich in den Her-
mandades Sacerdotales und anderen konservativen Zirkeln sammelten; und die Span-
nung zwischen ihnen allen wuchs und wuchs."16 Fast resignierend klingt in diesem Zu-

10 „Jeder Versuch einer Deutung der spanischen Kirche in der heutigen Zeit muß ihren Anfang bei der
Berücksichtigung der entscheidenden Bedeutung haben, die das Vatikanische Konzil für uns hatte und
auch heute noch besitzt." Tarancön während eines Vortrages am 28.6.1978; ders. Laiglesia en Esparia
hoy, in:Tarancön/Gonzälez/Jubany, Iglesia y politica, S.65.

11 Gaudium et spes (La Iglesia y la comunidad politica) (7.12. 1965), in: Documentos del Concilio Vati-
cano II,Madrid 1966, S. 139.

12 Payne, Spanish Catholicism, S. 195.
13 Merida, Entrevista, S. 66 f.
14 Ebenda, S.48f.
15 Tarancön während eines Vortrages,28.6.1978; ders. u.a., Iglesiay politica, S.66.
16 Perez Diaz, El retorno, S.451. „Mit Trient hatten wir's besser", pointiert Alberto Iniesta, der „rote Bi-
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sammenhang die Erklärung des spanischen Episkopats, die nach dem Abschluß des
Konzils herausgegeben wurde: „Wir alle haben mit der Kirche zu fühlen. Und mit der
Kirche zu fühlen heißt in diesem Fall, all das zu akzeptieren, was das Konzil aufgezeigt
und bestimmt hat, und es als Zeichen der wahren Liebe zu dieser Kirche mit vollkom-
mener Folgsamkeit und Obedienz auszuführen."17 Der Kirche in Spanien stand eine
schwierige Wegstrecke gewaltiger Änderungen und Umstrukturierungen bevor18.

Das Durcheinander innerhalb der Kirche war offenkundig. Eine 1970 im Klerus
durchgeführte Umfrage zeigte, daß die Meinungen zu den politischen Problemen weit
auseinandergingen. Die Trennlinie war leicht auszumachen: Die ältere Generation war

für die Aufrechterhaltung des Status quo, die Jüngeren traten dem entgegen19. Darüber
hinaus zeigte diese Umfrage aber auch, daß innerhalb des Klerus eine außergewöhnli-
che Unsicherheit bestand, was die Lehrsätze der Kirche anbelangte. „Schon in den
fünfziger Jahren waren einige Kleriker von der Leere im offiziellen Katholizismus be-
unruhigt. Außerdem wurde immer deutlicher, daß die Verwirklichung des Projekts der
,Katholisierung' Spaniens, der lückenlosen Durchdringung des Landes, auf sich warten
ließ. Aber was bei den Klerikern der fünfziger Jahre angesichts des drohenden Fehl-
schlags für Verwirrung sorgte, schlug Ende der sechziger Jahre in ein Gefühl von allge-
meiner Konzeptlosigkeit um."20 Zwei Fünftel des Klerus fühlten sich unsicher, was das
theologische Wissen, die Hälfte, was die Morallehre anging. Drei Viertel der Kleriker
sahen sich nicht in der Lage, ihre Gemeinden in sozialen und politischen Fragen anzu-

leiten; folgerichtig beurteilten sie auch ihre Ausbildung überwiegend negativ21. In Ver-
bindung mit einer Flut plötzlich bestehender neuer Aussichten für die Gestaltung eines
weltlichen Lebens (verbesserte Wirtschaftslage, intellektuelle Entfaltungsmöglichkei-
ten, politischer Handlungsraum, soziales Leben) machte sich diese Unsicherheit in
einem deutlichen Rückgang der Entscheidungen für das Priesteramt bemerkbar. Auch
die Zahl derjenigen, die das Priesteramt aufgaben, nahm stark zu; zwischen 1966 und
1971 waren es im Schnitt jährlich an die 450 Priester. Ebenso sank die Zahl der Semina-
risten drastisch. Gab es in den fünfziger Jahren an die 8000 Besucher höherer Semester,
fiel diese Zahl bis 1972/73 auf 1800. Eine ähnliche Entwicklung kann auch für die Mit-
gliederstärke der geistlichen Orden festgestellt werden. Besonders stark war hiervon
die Gesellschaft Jesu betroffen: Zwischen 1966 und 1975 verließ ungefähr ein Drittel
der spanischen Jesuiten ihren Orden22.

schof", die Einstellung der reaktionären Gruppen im Klerus; Alberto Iniesta, La religion, para ir mäs
lejos, in: Luis Carandell (Hrsg.), Espana, sin ir mäs lejos, Barcelona 1982, S. 70.

17 Declaraciön colectivadel Episcopado espanol parala etapapostconciliar(8.12.1965), in: Documentos
del Concilio Vaticano II, S.241.

18 Tarancon u. a., Iglesia y politica, S.68.
19 Jose Maria Martin Patino, La Iglesia en la sociedad, in: Espana, un presente para el futuro, Bd. I, Ma-

drid 1984,S.160ff.
20 Perez Diaz, El retorno, S. 452.
21 Martin Patino, La Iglesia, S. 16.
22 Informe sociolögico sobre el cambio social de Espana 1975/1983 (IV Informe FOESSA), Bd.2, Ma-

drid 1983, S. 561 f.; siehe auch Payne, Spanish Catholicism, S. 199ff.
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Die Aussagen des Konzils über die „Kollegialität der Bischöfe" führten zur Schaf-
fung der Spanischen Bischofskonferenz. Diese Institution, die 1966 zum ersten Mal
tagte, war schließlich das Forum, in dem die Kirchenführung die Vorgaben des Vati-
kans in die Tat umsetzen mußte. Waren schon die Beziehungen Francos zu Papst Jo-
hannes XXIII. problematisch gewesen, verschlechterten sich die Kontakte zum Vati-
kan weiter, als Paul VI. zum Papst gewählt wurde23. Bereits 1962 hatte Kardinal
Montini, damals Erzbischof von Mailand, in scharfer Form gegen die Hinrichtung von

Jordi Conill protestiert24. Nun, als Papst, wich er der Konfrontation mit Franco nicht
aus. Da dieser beispielsweise nicht bereit war, sein Vorschlagsrecht bei der Ernennung
von Bischöfen aufzugeben

-

wohl erst recht nicht angesichts der aufziehenden Stür-
me -, umging Paul VI. das Problem, indem er Weihbischöfe ernannte. Insgesamt be-
gann er damit, die Struktur und die Mehrheitsverhältnisse in der Spanischen Bischofs-
konferenz zu verändern. Ältere konservative Prälaten wurden in den Ruhestand
versetzt und hatten fortan in der Bischofskonferenz nur noch Rede-, jedoch nicht
mehr Stimmrecht.

1966 waren zwei Drittel der spanischen Bischöfe älter als 60 Jahre, und in einem
Kollegium von 77 Mitgliedern fanden sich lediglich fünf Weihbischöfe. Sieben Jahre
später war der Anteil der über 60jährigen auf 40 Prozent geschrumpft und die Zahl der
Weihbischöfe auf 17 angestiegen25. Bereits 1971 war das Kräfteverhältnis in der Bi-
schofskonferenz so, daß Tarancön, ein Erzbischof, der treu die Linie des Vatikans ver-

trat und Kandidat Montinis war, zum Vorsitzenden ernannt und später durch die Bi-
schofskonferenz in seinem Amt bestätigt wurde26. Diese Wahl war ein Einschnitt in der
Geschichte der spanischen Kirche, und sie markierte das Ende einer Phase in den Be-
ziehungen zwischen Kirche und Regime. Was bis dahin noch eine in sich gespaltene
und desorientierte Kirche gewesen war, entwickelte sich in den siebziger Jahren zu

einer Kirche, die eine Öffnung der Gesellschaft und Distanz zum franquistischen Re-
gime anstrebte.

Sichtbar wurde diese neue Etappe, als im gleichen Jahr ein für die Kirche äußerst be-
merkenswertes Vorhaben durchgeführt wurde: die Asamblea Conjunta de Obispos y
Sacerdotes. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte versammelten sich Bischöfe und
Priester bei Gleichberechtigung der Teilnehmer (etwa bei der Stimmabgabe), um über
Kirchenfragen zu debattieren. Im Hintergrund dieser Versammlung standen die be-
sorgniserregenden Ergebnisse der bereits erwähnten Umfrage. Den Priestern sollten
hier neue Orientierungshilfen vermittelt werden, und die spanische Kirche sollte ge-
ordnet in die neue Dynamik eingebunden werden, die vom Konzil ausgegangen war27.

Zu den Beziehungen zwischen Franco und Paul VI. vgl. Martin Descalzo, Tarancön, S. 236 ff.
Es heißt, der Bruder des Papstes sei als Kämpfer der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürger-
krieg gefallen.
Perez Diaz, El retorno, S.453. Zu der Entwicklung siehe Ruiz Gimenez, Iglesia, S. 261 ff.
„Man wird Sie in den nächsten Wahlen zum Vorsitzenden der Bischofskonferenz wählen, und es ist
gut, daß der Präsident in Madrid residiert", soll Paul VI. zu Tarancön gesagt haben, als er den spani-
schen Kardinal von Toledo nach Madrid versetzte; Martin Descalzo, Tarancön, S.237.
Secretariado Nacional del Clero (Hrsg.), Asamblea conjunta Obispos-Sacerdotes. Historia de la
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Auf dieser Versammlung, die keine bindenden Beschlüsse fassen konnte, wurde der
neue Kurs der spanischen Kirche deutlich. So forderten die Resolutionen etwa strikte
Trennung von Staat und Kirche; Priester sollten alle politischen Mandate aufgeben. Die
Asamblea sprach sich aber ebenso für die Achtung von Grundrechten und für freie po-
litische Entfaltungsmöglichkeiten aus. Und es geschah dort etwas ganz Unerwartetes:
Die Kirche bat um Vergebung für ihre bedingungslose Allianz mit Franco. Das zeigte
ein Antrag, der allerdings die notwendige Zweidrittelmehrheit verfehlte: „So erkennen
wir demütig an und bitten deshalb um Vergebung, das wir versagten, zur rechten Zeit
inmitten unseres Volkes, das durch einen Krieg zwischen Brüdern geteilt war, wahre
Anwälte der Versöhnung zu sein."28

Die Kirche hatte es in den letzten Jahren des Franquismus nach wie vor mit internen
Kämpfen zu tun, doch blieb sie unter Tarancön auf Distanz zum Regime. Staatliche und
kirchliche Institutionen gerieten immer öfter aneinander. 1970 waren bei einem Prozeß
in Burgos zwei Priester angeklagt, denen Mitarbeit in baskischen Terrororganisationen
vorgeworfen wurde. In der eigens für Mitglieder des Klerus eingerichteten cdrcel con-

cordatoria befanden sich in dieser Zeit über 20 Häftlinge, von denen einige dort einsa-
ßen, weil sie in Predigten Foltermethoden der Sicherheitskräfte angeprangert hatten29.
Kirchen wurden zu Versammlungsorten oppositioneller Gruppen; Priester beteiligten
sich an Demonstrationen gegen das Regime. Die Dramatik der Ereignisse nahm ständig
zu. 1973 führte der Bischof von Bilbao, Msgr. Antonio Anoveros, ein Exkommunikati-
onsverfahren gegen zwei Polizeibeamte durch, die einen Priester seiner Diözese zusam-

mengeschlagen hatten30. Ende des Jahres fand eine Meuterei in der cdrcel concordatoria
statt. Höhepunkt der Auseinandersetzungen aber war der Fall Anoveros31. Der Bischof
von Bilbao hielt im Februar 1974 eine Predigt, in der er für eine eigenständige und un-

abhängige baskische Kultur eintrat. Das Regime reagierte darauf mit drastischen Mit-
teln; Anoveros wurde unter Hausarrest gestellt und sollte aus Spanien ausgewiesen
werden. Die Kirchenführung stellte sich jedoch hinter den Bischof. Die Angelegenheit
entwickelte sich zu einer Machtprobe, bei der sogar die Exkommunizierung von Regie-
rungsmitgliedern vorbereitet wurde, während die Regierung über den Abbruch der di-
plomatischen Beziehungen zum Vatikan nachdachte. Schließlich gab das Regime aller-
dings doch nach, und der offene Konflikt konnte abgewendet werden.

Trotz aller Konflikte fand ein vollständiger Bruch zwischen Staat und Kirche nie
statt. Eine Großzahl der Mitglieder der Hierarchie spielten bis zum Ende die gleichen
Rollen, die sie bei feierlichen Anlässen immer gespielt hatten. Auch in den letzten fran-
quistischen Cortes hatten noch drei Prälaten politische Mandate inne32.

Asamblea. Discursos. Texto integro de todas las ponencias. Proposiciones. Conclusiones. Apendices,
Madrid 1971, S. 740ff.; Olegario Gonzalez de Cardedal, Iglesia ypoliticaen Espana, in: Tarancön u. a.,
Iglesia y politica, S. 37; Martin Descalzo, Tarancön, S. 165 ff.
Secretariado Nacional del Clero, Asamblea, S. 170f.
Share, Spanish Democracy, S. 43.
Payne, Spanish Catholicism, S. 204.
Ausführliche Beschreibung in Martin Descalzo, Tarancön, S. 203-217.
Payne, Spanish Catholicism, S. 208.
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Die Kirche und der Regimeumbau: aktive Neutralität

Auf die Frage, was geschehen wäre, wenn das II. Vatikanum nicht stattgefunden
hätte, antwortete Msgr. Joan Marti Alamis, Bischof von Seo de Urgel, daß dann wäh-
rend der Transiciön keine positive Kooperation von Seiten des Klerus zu erwarten ge-
wesen wäre

-

zum Nachteil Spaniens und der Kirche33.
Es können viele Gründe angegeben werden, um die zurückhaltende Rolle der spani-

schen Kirchenführung während des institutionellen Umwandlungsprozesses zu erklä-
ren. Immer wieder wird angeführt, daß sich die Kirche dadurch vor einer Welle des
Antiklerikalismus habe schützen wollen und zu vermeiden suchte, was ihr nach Aus-
rufung der Republik 1931 widerfahren war34. Auch wurde der Kirche ein rein takti-
sches Kalkül im Umgang mit den neuen Machthabern vorgeworfen, eigentlich habe sie
dem Ancien regime nachgetrauert. Das dürfte auf manchen Prälaten durchaus zutref-
fen, doch das Konzil und die Direktiven aus dem Vatikan waren zweifellos der Haupt-
grund dafür, daß sich die Bischofskonferenz und der Klerus insgesamt während der
Transiciön so weit im Hintergrund des Geschehens hielten.

Kardinal Tarancön war nach wie vor die bestimmende Kraft. 1975 wurde er mit gro-
ßer Mehrheit (nur 20 von 80 Stimmen gingen an seinen konservativen Herausforde-
rer)35 als Vorsitzender der Bischofskonferenz wiedergewählt. Sorgsam vermied er nun

Konfrontationen mit der Regierung oder anderen politischen Institutionen36. Anläß-
lich der feierlichen Krönungsmesse zur Inthronisation Juan Carlos' I. hielt der Kardi-
nal eine später vielzitierte und kommentierte Rede, die als Programm der Kirche für
die bevorstehende Zeit des Umbaus angesehen werden kann. Er zog eine klare Tren-
nungslinie zwischen Politik und Kirche: „Weder begünstigt die Botschaft Christi [...]
ein bestimmtes Gesellschaftsmodell, noch will sie ein solches durchsetzen. Der christ-
liche Glaube ist keine politische Ideologie und kann mit keiner identifiziert werden
[...]. Es gehört nicht zur Aufgabe der Kirche, in den weltlichen Arbeitsfeldern der So-
zial-, Wirtschafts- und Politikwissenschaften Alternativen oder konkrete politische
Lösungen vorzuschlagen." Tarancön verpflichtete die Kirche zur Selbstbeschränkung
auf seelsorgerische Aufgaben: „Es sind derer viele, die ihre Hand nach der Kirche
strecken und von ihr Dinge erbitten, die sie nicht hat und die nicht zu ihrer Aufgabe
gehören. [...] Die Kirche hat lediglich die Botschaft Christi und das Gebet." Die Kir-
che wollte also politische Neutralität wahren und ordnete sich der politischen Macht
unter. In moralischer Hinsicht stellte sie aber Forderungen an den Staat: „Die Kirche

Merida, Entrevista, S.228.
Laurent Boetsch, The Church in Spanish Politics, in: Thomas D. Lancaster/Gary Prevost (Hrsg.), Po-
litics and Change in Spain, New York 1985, S. 152.
Payne, Spanish Catholicism, S.213.
Gonzalez de Cardcdal über Tarancön: „Er ist kein tiefgründiger Theologe. Er ist ein Mann mit In-
stinkt für die Geschichte. Diejenigen, die diesen Levantiner von nahem kennen, behaupten, er sei ein
richtiger alter Phönizier, mit dem Verstand eines nach langen Geschäftsjahren scharfsinnigen Händ-
lers." Gonzälez de Cardedal, Iglesia en Espana, S. 39.
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wird von allen Herrschenden verlangen, daß sie im Dienste der gesamten Gemein-
schaft stehen, die Grundrechte der Menschen ohne Diskriminierungen oder Privile-
gien respektieren, alle in der Ausübung einer angemessenen Freiheit schützen sowie
die notwendige Beteiligung der Allgemeinheit an gemeinsamen Problemen und den
Entscheidungen der Regierung fördern, die Gerechtigkeit als Ziel und Norm anerken-
nen und sich entschlossen für eine gerechte Verteilung der Schätze dieses Landes ein-
setzen." Sehe die Kirche die Realisierung dieses Forderungskataloges in Gefahr, werde
sie ihre „Waffen" ziehen und „all das, was dem Evangelium entspringt, predigen. Und
die Kirche wird es brüllen, falls nötig, aus Treue zu diesem Evangelium und aus Treue
zu dem Vaterland, in dem sie ihre Aufgabe erfüllt."37

Damit machte Tarancön den Versuch, pastorale und politische Wirkungsbereiche
voneinander zu trennen. Es war das erklärte Ziel der Kirche, auf direkte politische
Macht zu verzichten, doch wollte sie als Pressure-group für ihre Vorstellungen eintre-
ten. „Ni partidismo, ni neutralidad", hieß es in Kirchenkreisen38. Der Soziologe und
Philosoph Jose Luis Aranguren, der die Unabhängigkeit von Kirche und Staat grund-
sätzlich in Frage stellt, faßte die Erklärung Tarancöns in seiner Kritik der Transiciön al-
lerdings in folgende Worte: „Anstatt ein Requiem für das Ende der politischen Macht
der Kirche anzustimmen, predigte Kardinal Tarancön dem König, was alles getan wer-

den müßte."39 Aranguren zweifelte an der freiwilligen Selbstbeschränkung der Kirche.
Ganz im Rahmen der neuen „Kompetenzverteilung" verzichtete König Juan Carlos

im Juli 1976 auf sein Vorschlagsrecht bei der Ernennung von Bischöfen. Im Gegenzug
wurden die Sonderrechte für Mitglieder des Klerus abgeschafft40. Dieses Übereinkom-
men war der Auftakt zu Gesprächen zwischen dem Vatikan und der spanischen Regie-
rung über weitere Aspekte der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, deren Ergeb-
nisse das Konkordat von 1953 ablösen sollten.

Während des Wahlkampfes 1977 zeigte die Kirche ihrerseits exemplarisch, was sie
unter politischer Neutralität verstand: Sie blieb im Hintergrund getreu ihrer Aussage,
„daß kein einziges gesellschaftliches oder politisches System den Reichtum des Evan-
geliums ausschöpfen könne und es kein politisches Programm und keine Ideologie
gebe, deren Verwirklichung vom christlichen Glauben gefordert werde"41. Lediglich
ein einziges Mal, im Februar 1977, ließ die Bischofskonferenz verlauten, daß Christen
darauf achten sollten, keine Gruppen zu unterstützen, „die mit dem Glauben unver-

Vicente Enrique y Tarancön, El compromiso de la iglesia con la patria (Homilia pronunciada el dia 27
de noviembre de 1975 ante su majestad el rey Juan Carlos I en la iglesia de sanjerönimo el Real), in:
ders. u.a., Iglesiay politica, S. 138ff.
Dokument der Spanischen Bischofskonferenz vom Dezember 1975, La Iglesia ante el momento ac-

tual; zit. nach Recio/Una/Diaz-Salazar, Para comprender, S. 14.
Jose Luis L. Aranguren, La democracia, S. 73.
Carlos Corral, Regimen juridico de la Iglesia en Espana, in: Carvajal/Corral (Hrsg.), Iglesia y Estado,
S. 73-95.
Kardinal Narciso Jubany, Erzbischof von Barcelona, während eines Vortrages am 21.6. 1979; ders.,
Neutralidad politica de la iglesia: Fundamentos y consecuencias, in: Tarancön u. a., Iglesia y politica,
S.124.
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einbar seien, insbesondere solche, die ein Gesellschaftsmodell vertreten, in dem
Grundrechte unterdrückt würden"42. Damit war wohl die Kommunistische Partei ge-
meint.

Besonders augenscheinlich wurde die Zurückhaltung der Kirche darin, daß sie sich
mit aller Vehemenz dagegen wehrte, von Parteien direkt oder indirekt in Anspruch
genommen zu werden. Das bezog sich in erster Linie auf die Izquierda Democrätica
unter der Führung von Joaquin Ruiz-Gimenez und auf die Federation Popular De-
mocrätica von Jose Maria Gil Robles. Schon in seiner Erklärung vom November 1975
hatte Tarancon verkündet: „Weder unterstützt die Kirche ein politisches Konzept
noch eine Ideologie. Und wenn jemand ihren Namen benützt und auf seine Fahnen
schreibt, dann usurpiert er ihn."43 Beide Parteien hatten ursprünglich die Bezeich-
nung „christlich" in ihrem Namen geführt, dann aber aus Rücksicht auf die Kirche
herausgenommen. Die spanischen Kirchenoberen mögen hier interveniert haben

-Einmischung in die Politik, um Politisierung zu vermeiden? Ramön Chao führt den
Verzicht der christdemokratischen Parteien darauf zurück, daß die Kirche immer,
selbst in den schwärzesten Zeiten der Repression, zum Franquismus gehalten habe
und so eine unliebsame Hypothek hätte bedeuten können44. Paul Preston kommt zu

einem ähnlichen Ergebnis; er behauptet, daß hinter dem Verhalten dieser Parteien
lediglich Taktik stand, um auf diese Weise einen „progressiven" Namen zu führen
und nicht gar zu konfessionell zu erscheinen45. Das Debakel, das sie bei der Juni-
wahl 1977 erlebten (sie errangen lediglich 2 Prozent der Stimmen), wurde später aber
immer wieder auf die mangelnde Unterstützung durch die Kirche zurückgeführt46.

Im Lager derer, die sich dem Christentum und der Kirche verpflichtet fühlten, ist
vor allem eine Gruppierung zu nennen, deren Wurzeln auf Action Catolica zurückge-
hen: die Tdcitos. Diese hatten sich der UCD unter Adolfo Suärez angeschlossen und
verfügten dort über beträchtlichen Einfluß (Marcelino Oreja oder Alfonso Osorio
werden dieser Gruppe zugeordnet)47. Der Einfluß der Tdcitos oder anderer christlich
inspirierter Entscheidungsträger wurde beispielsweise im Ausarbeitungsprozeß der
Verfassung deutlich. Zu einem besonderen Zankapfel wurde Art. 16.3, der die konfes-
sionelle Neutralität des Staates festschreibt. Im ursprünglichen Entwurf wurde kein
Glaubensbekenntnis ausdrücklich erwähnt. Aufgrund der tatsächlichen Bedeutung
der katholischen Kirche bewerteten Teile der mit der Ausarbeitung der Verfassung be-
schäftigten Gremien diesen Entwurf als bewußte Herabwürdigung. Sie wollten die
Kirche im Verfassungstext berücksichtigt sehen, wogegen sich weite Teile der Linken

Payne, Spanish Catholicism, S.214.
Tarancon, El compromiso, S. 139.
Chao, Apres Franco, S. 119.
Paul Preston, The Triumph of Democracy in Spain, London u. a. 1986, S. 86.
Auch Tarancon selbst ist davon überzeugt. Trotzdem fand er das damalige Verhalten der Kirche rich-
tig, obwohl er gleichzeitig feststellte, „daß ebensolche Parteien zu anderen Zeiten in vielen Ländern
einen wohltuenden Einfluß gehabt hatten"; Merida, Entrevista, S. 63.
Preston, The Triumph, S. 93.
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stemmten. Schließlich kam ein Kompromiß zustande, um den offenbar lange gerungen
werden mußte; er erwähnt die Kirche zumindest beiläufig48.

Auch in anderen Angelegenheiten, die wie das Erziehungswesen die Kirche direkt
betrafen, prallten bei der Ausarbeitung der Verfassung stark divergierende Vorstellun-
gen der Rechten und Linken aufeinander. Das Ergebnis war in diesem Fall ein über-
frachteter, langer und inhaltlich vager Artikel 27, dessen Konkretisierung in den fol-
genden Jahren noch zu heftigen Disputen führen sollte.

Die Kirche hat den Entstehungsprozeß der Verfassung aufmerksam verfolgt, doch
zumindest öffentlich nicht direkt in ihn einzugreifen versucht49. Der schließlich verab-
schiedete Verfassungstext stieß in der Bischofskonferenz dann aber bei einer Minder-
heit auf Ablehnung. Diese Prälaten wandten sich insbesondere gegen die ihrer Ansicht
nach unzureichende Verankerung der Kirche in der Verfassung (Art. 16.3). Zu diesem
Kreis gehörte Kardinal Marcelo Gonzalez Martin, der Erzbischof von Toledo. Im
Mai 1979 bedauerte er in einem Vortrag, daß sich der Staat nicht mehr ausdrücklich zur

katholischen Kirche bekannte: „Die Geschichte wird uns zeigen, ob es glücklich war,
den konkreten Punkt über die Konfession des Staates zusammen mit allen anderen
Normen und Grundsätzen den Spaniern zur Abstimmung vorzulegen."50

Für die Mehrheit des Episkopats war aber auch Art. 16 eine vertretbare Lösung. Der
Erzbischof von Valladolid sah darin das Bemühen um „ein stabiles Gleichgewicht zwi-
schen dem Prinzip der Religionsfreiheit und dem eines konfessionslosen Staatswesens.
Damit wurden alte und entgegengesetzte Tendenzen überwunden: zum einen die der
übermäßigen Bindung der Kirche an die weltliche Ordnung und zum anderen jene ra-

biat antiklerikale Einstellung, die vollständige Unabhängigkeit voneinander forderte,
was, von sehen der feindseligen Macht, die gerade ,dran' war, oftmals zu einer offenen
Opposition gegen die Kirche geführt hat."51

Nach der Verabschiedung der Verfassung fanden auch die 1976 begonnenen Gesprä-
che über die Umgestaltung des Konkordats ihren Abschluß. Am 3. Januar 1979 wur-

den in der Vatikanstadt vier Abkommen, die sog. „concordaticulos", unterzeichnet.
Diese ergänzten den Acuerdo Bdsico aus dem Jahr 1976. In diesen Abkommen wurden
die Rahmenbedingungen geschaffen, die die Interferenzbereiche zwischen Staat und
Kirche (juristischer Status der Kirche in Spanien; kulturelle Fragen; finanzielle Angele-
genheiten; Klerus und Streitkräfte) regelten, um später durch nationale Gesetzgebung

„Es gibt keine Staatsreligion. Die öffentliche Gewalt berücksichtigt die religiösen Anschauungen der
spanischen Gesellschaft und unterhält die entsprechenden kooperativen Beziehungen zur katholi-
schen Kirche und den sonstigen Konfessionen." Verfassung des Königreichs Spaniens vom 29.12.
1978, Art. 16(3).
Obwohl die Kirche zu den einzelnen Aspekten während der Verfassungsentstehung keine Position
bezog, läßt sich in offiziellen Stellungnahmen die Sorge vor staatlich verordnetem Antiklerikalismus
und Verdrängung der Kirche erkennen. Siehe Erklärung der Spanischen Bischofskonferenz vom

26.11. 1977: Los valores morales y religiosos en la Constituciön, in: VidaNueva, 1.107 (1977), S. 14f.
Marcelo Gonzalez Maitin, <Que queda de la Espana catölica? ;Que puede quedar a final de siglo?
(Vortrag vordem „Club Siglo XXI",22.5.1979), in: Tarancön u.a., Iglesiay politica, S.98ff.
Msgr. Delicado Baeza, Erzbischof von Valladolid, in: Merida, Entrevista, S. 160.
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kodifiziert zu werden. Grundtenor der „concordaticulos" war auch diesmal die Re-
spektierung der jeweiligen Betätigungsfelder52. Solange aber Bereiche wie die Finanzie-
rung der Kirche oder staatliche Subventionen für kirchliche Lehranstalten nicht im
Detail

-

also durch Gesetzesvorhaben
-

angegangen wurden, und solange Themen wie
die ethischen und moralischen Konzepte der Kirche (Ehescheidung; Abtreibung) nicht
berührt wurden, stand die Feuerprobe in den Beziehungen zwischen Staat und Kirche
noch bevor.

Die Re-Evangelisierung Spaniens

Mit den Wahlen nach Inkrafttreten der Verfassung war 1979 die erste Phase der
Transiciön abgeschlossen. Nun vollzog sich ein Machtwechsel auch innerhalb der Kir-
chenführung. Tarancön stand 1981 für die Wiederwahl als Vorsitzender der Spanischen
Bischofskonferenz nicht mehr zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde Msgr. Ga-
bino Diaz Merchän gewählt. Mit dieser Wahl deutete sich vorerst kein grundlegender
Kurswechsel an53. Gonzalez de Cardedal zufolge stand aber eine Umorientierung
bevor; nachdem sich die Kirche mit der neuen Gesellschaftsordnung arrangiert hatte,
sollten pastorale Aufgaben in den Vordergrund rücken: „In jenen Tagen [..,] mußte die
spanische Kirche einen Abschnitt ihrer eigenen Geschichte für abgeschlossen erklären.
Die Kirche mußte sich eingestehen, daß sie Abstand vom Weltlichen und tatsächliche
politische Abstinenz einhalten mußte. Das war die psychologische und historische Be-
dingung, um die neuen drängenden Probleme und vordringliche Aufgaben erkennen
zu können, die einer Etappe der Re-Evangelisierung, des Wiederaufbaus der eigenen
kirchlichen Struktur, eigen sind. Es sollte klarer, wirksamer und dauerhafter Dienst am

Evangelium geleistet werden, um den Glauben der verwirrten Menschen zu festigen,
deren Vertrauen in die Bedeutung, die der Glaube für das Leben hat, wiederzugewin-
nen, sowie neue Formen und Entfaltungsmöglichkeiten des Evangeliums zu bilden."54
Innere Sammlung und Stärkung waren die neuen Leitgedanken. Diaz-Salazar erblickt
darin allerdings eine neue „Agressivität" der Kirche: „In dem Maße, wie die Säkulari-
sierung voranschreitet, entwirft die Institution Kirche diverse ideologische, ethisch-
kulturelle sowie symbolische Schlachtpläne und entfaltet einen Kampf um die Hege-
monie. Das will heißen, daß die Kirche Anstrengungen unternimmt, um die Führung
der moralischen und kulturellen Ordnung in der Gesellschaft zu übernehmen oder um

zumindest daran mitzuwirken."55
Zu diesem Zeitpunkt schien der Höhepunkt der Säkularisierung allerdings bereits

überwunden zu sein. Die Zahl der Kirchenaustritte nahm wieder ab. Anlaß zur Beru-
higung hatte die Kirchenführung aber nicht. Auch bei sich stabilisierenden Zahlen im

Carvajal/Corral, Iglesia y Estado, S.29ff.
Martin Descalzo, Tarancön, S.274.
Gonzalez de Cardedal, Iglesia en Espana, S. 57f.
Rccio u. a., Para comprender, S. 19.
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Klerus war die Situation noch lange nicht entschärft: 1981 etwa überstieg die Zahl der
neuen Ordinationen zwar die der Säkularisierungen mit 163 zu 135, doch reichte sie
bei weitem nicht aus, um die 324 Todesfälle auszugleichen. Das Durchschnittsalter im
Klerus betrug 1982 bereits 49 Jahre, und ein weiterer Anstieg war unvermeidbar56.

Diese Entwicklung innerhalb des Klerus spiegelte Tendenzen der Gesamtgesell-
schaft wider. Allerdings kann, was oft undifferenziert dargestellt wird, nicht von einer
allgemeinen starken Abnahme der Religiosität in Spanien gesprochen werden. Eine
1979 durchgeführte Untersuchung ergab, daß 83 Prozent der Befragten an die Existenz
Gottes glaubten. Werden diese Angaben nach Altersgruppen oder Geschlecht der Be-
fragten aufgeschlüsselt, ergeben sich Verschiebungen, doch bekundeten auch hier noch
über drei Viertel der Jugendlichen, an Gott zu glauben57. Diese Zahlen bestätigten sich
in den folgenden Jahren immer wieder und erweisen sich für die achtziger Jahre als re-

lativ konstant. Während aber ein sehr großer Prozentsatz der Bevölkerung als grund-
sätzlich gläubig angesehen werden kann, war die Zahl derer, die als praktizierende Ka-
tholiken bezeichnet werden können, deutlich gesunken. So kann nach Angaben von

Jose R. Montero für 1983 von lediglich 31 Prozent praktizierenden Christen ausgegan-
gen werden

-

im Gegensatz zu 56 Prozent noch 197658. Wenn auch das religiöse Emp-
finden nur relativ wenig abgenommen hatte, so war die Abwendung von katholischen
Riten und Dogmen doch deutlich59. Der Soziologe Juan J. Linz umschreibt die neue Si-
tuation folgendermaßen: „Es gibt keinen Zweifel darüber, daß Spanien heutzutage ein
Land ist, das überwiegend nominell katholisch ist, mit einer mehr oder minder prakti-
zierenden Mehrheit und einer bedeutenden Minderheit, die der Kirche treu ist

-

auch
wenn sie sich, in ihrer Bereitschaft, den Weisungen der Kirche Folge zu leisten, selektiv
verhält."60 Diaz Merchän, nach Antiklerikalismus gefragt, drückte dieses „selektive
Verhalten" etwas anders aus: „Das neue Phänomen ist, daß sich heutzutage der Anti-
klerikalismus innerhalb der Kirche befindet. Er ist zwischen den Katholiken, die aus

Schuldgefühlen einen Minderwertigkeitskomplex empfinden, der sich äußert, indem
sie gegen die öffentliche Präsenz der Kirche reagieren, oder, immer wenn Bischöfe für
bestimmte Themen eintreten, protestieren und anderer Meinung sind."61 Hier versuch-
te die Kirche, durch Re-Evangelisierungsarbeit wieder an Terrain zu gewinnen.

Waren die siebziger Jahre durch Konzessionsbereitschaft von Seiten der Kirche be-
stimmt gewesen, so klang diese Etappe, in der die Hierarchie immer wieder um „Verge-

Zahlenangaben nach Payne, Spanish Catholicism, S.220.
Zahlenangaben ebenda, S.218f. Eine länderübergreifende europäische Studie hatte ergeben, daß in
Spanien mehr als in jedem anderen der untersuchten Staaten an die Existenz Gottes, des Teufels und
der Hölle geglaubt wurde. Ebenda, S. 227; Informe FOESSA, Informe sociolögico, S. 545 f.
Angaben nach Recio u. a., Para comprender, S. 53 ff. Diese Daten widersprechen sich teilweise mit an-

deren Erhebungen, doch kann übereinstimmend festgestellt werden, daß konkret in den Jah-
ren 1977/78 die zahlenmäßig stärkste Abkehr von der katholischen Kirche stattgefunden hatte.
Ebenda, S. 64 ff.; Payne, Spanish Catholicism, S.218.
Juan J.Linz, Reflexiones sobre la sociedad espanola, in: Salvador Giner (Hrsg.), Espana, Sociedad y
Poh'tica, Madrid 1991, S.672.
Interview mit Msgr. Gabino Diaz Merchän, VidaNueva, 1.317 (1982), S.22.



Kirche im Wandel 99

bung" gebeten hatte, in den achtziger Jahren langsam aus. Genug der Demut: Jetzt ging
die Kirche wieder in die Offensive. Konflikte mit der Politik sollten nicht mehr um

jeden Preis vermieden werden. Aus dem Vatikan kamen offensichtlich neue Direktiven.
Mit Johannes Paul II. war das Ende der Weiterentwicklung der Reformen des Zweiten
Vatikanum gekommen. Tarancon faßte die neue Orientierung folgendermaßen zusam-

men: „Der Papst ist davon überzeugt, daß er die Aufgabe hat, dort Klarheit zu schaffen,
wo Verwirrung besteht, und Disziplin einzuführen, wo Anarchie herrscht."62 Mit die-
ser Leitlinie und dem tiefen traditionellen Bewußtsein Kardinal Wojtylas trat eine star-

ke konservative Tendenz in den Vordergrund. Diese neuen Vorgaben konnten aber
schnell zu Reibungspunkten mit der Politik führen, wenn die Kirche sich legitimiert
glaubte, ihre Stimme zu erheben. Moralische Vorstellungen weiter Teile einer säkulari-
sierten Gesellschaft und die Doktrin der katholischen Kirche gerieten nun aneinander.

Mit zunehmender Konsolidierung der Demokratie mußten viele konkrete Fragen
geregelt werden, die im Konstituierungsprozeß lediglich aufgeworfen worden waren.

Das erste Problem, das hier Erwähnung finden soll, betraf die Finanzierung der Kir-
che. Diese Angelegenheit barg noch am wenigsten Konfliktstoff in sich. In einem der
„concordaticulos" hatten sich beide Seiten darauf geeinigt, daß das Postulat der Unab-
hängigkeit von Staat und Kirche auch für den finanziellen Sektor gelten sollte. Die Kir-
che erklärte sich also bereit, in diesem Bereich Selbständigkeit zu erreichen. Konkret
sollte das darauf hinauslaufen, daß sie ihre Einnahmen grundsätzlich durch direkte
Beiträge ihrer Gemeindemitglieder erzielen mußte. Gleichzeitig verpflichtete sich der
Staat, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieser Zustand erreicht wäre, für die Ausgaben der
Kirche aufzukommen63. In der Folgezeit sind verschiedene Übergangspläne aufgestellt
worden, die die Finanzierung der Kirche durch den Staat regelten (periodische Aus-
handlung des Budgets der Kirche; Erhebung einer Art Kirchensteuer ähnlich dem bun-
desrepublikanischen Modell). Die finanzielle Autarkie der Kirche ist allerdings bis
heute noch nicht erreicht. Bereits 1980 wagte Antonio Mostaza vorauszusagen, daß
jenes Ideal der selbständigen Finanzierung, für das sich die Kirche „mit einer gewissen
Blauäugigkeit" im Finanzabkommen entschieden hatte, noch lange Jahre auf sich war-

ten lassen würde
-

falls es sich überhaupt verwirklichen ließe64.
Fanden Kirche und Staat in der Frage der Finanzierung bald einen wenigstens

grundsätzlichen Konsens, so war die Neuregelung des Erziehungswesens eine weit-
aus schwierigere Aufgabe. Im Franquismus waren Erziehung und Bildung weitge-
hend der Kirche überlassen worden, die diese Aufgabe bereitwillig übernommen
hatte. So besuchten Ende der siebziger Jahre, je nach Schulsystem, zwischen 20 und
25 Prozent aller Schüler kirchliche Lehranstalten65. Wie bereits geschildert, beschrieb

62 Martin Descalzo, Tarancon, S.245.
63 Carvajal/Corral, Iglesia y Estado, S.30; Antonio Mostaza Rodriguez, Sistema espanol de dotaciön

estatal a la iglesia, in: ebenda, S. 165 ff.
64 Mostaza, Sistema espanol, S. 181.
65 Siehe Zahlenangaben bei Jose Luis Santos Diez, Educaciön y asuntos culturales, in: Carvajal/Corral,

Iglesia y Estado, S. 237.
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Art.27 der neuen Verfassung mit vagen Formulierungen die Rahmenbedingungen für
das zukünftige Erziehungswesen. Darin stand der Kirche nach wie vor die Möglich-
keit offen, eigene Lehranstalten zu unterhalten (Art. 27.6). Die Kontroverse entspann
sich um Art. 27 Abs. 9, der zwar staatliche Subventionen auch für private Schulen in
Aussicht stellte, die Konkretisierung jedoch der künftigen Gesetzgebung übertrug.
Als die Ausarbeitung dieser Gesetze in Angriff genommen wurde, trat die Kirche ve-

hement für den Erhalt ihrer Lehranstalten ein. Ihre Argumentation bezog sich dabei
vor allem auf die Bedeutung kirchlicher Schulen und Bildungsanstalten, durch die
den Eltern ihr in der Verfassung garantiertes Recht auf „eine religiöse und moralische
Erziehung ihrer Kinder" gesichert werden sollte66. Teile der Linken protestierten
gegen eine Fortführung des kirchlichen Einflusses auf das Erziehungswesen, doch
stieß die Kirche mit ihren Vorstellungen bei einer breiten Bevölkerungsmehrheit auf
Zustimmung. Nach Angaben von Linz unterstützten Anfang der achtziger Jahre le-
diglich an die 40 Prozent der Bevölkerung und nicht einmal die Hälfte der PSOE-
Wähler das von der Sozialistischen Partei vertretene Konzept der Einheitsschule, das
öffentliche kirchliche Lehranstalten ablehnte67. Schließlich, wohl nicht zuletzt auf-
grund der faktisch großen Bedeutung, die von der Kirche getragene Lehranstalten
hatten, und der Schwierigkeiten, die deren Beschränkung mit sich gebracht hätte,
fand sich 1980 ein Kompromiß, der den Wünschen der Kirche Rechnung trug und
ihren Schulen

-

allerdings unter bestimmten Bedingungen- staatliche Unterstützung
sicherte68.

Hatte die Kirche im Streit um das Erziehungswesen einen Sieg davongetragen, so er-

lebte sie bei der Regelung des Ehescheidungsrechts eine Niederlage. 1981 zog sie öf-
fentlich gegen den Entwurf zu Felde, der unter der Federführung von Justizminister
Francisco Fernändez Ordonez entstanden war. Die Kirche war sich dabei allerdings
durchaus bewußt, daß sie auf den legislativen Prozeß keinen direkten Einfluß haben
würde. Schon Mitte 1979 hatte Kardinal Jubany die Position der Kirche erläutert: „Ob
Ehescheidung das kleinere Übel ist oder nicht, ist eine Angelegenheit, die nicht mit den
Anforderungen des Glaubens in Zusammenhang gebracht werden darf, sondern die
der [...] politischen Umsicht obliegt. Dennoch, für Katholiken behält das Sakrament
der Ehe all den Reichtum jenes unauflösbaren Bandes zwischen den Gatten, das Zei-
chen der tiefen und unzerstörbaren Liebe ist, die zwischen Christus und der Kirche be-
steht. Man darf die kirchliche Eheschließung nicht mit der zivilen verwechseln. Der
Staat seinerseits hat keinerlei Kompetenz über die Natur und Auswirkung der nach ka-
nonischem Recht geschlossenen Ehe."69

Art.27.3. Siehe ferner Dokumente der Spanischen Bischofskonferenz: „Posiciones del Episcopado
sobre educaciön y ensenanza (18.5. 1978)" und „Dificultades graves en el campo de la ensehanza
(Nov. 1979)"; vgl. dazu: Recio u.a., Para comprender, S. 15ff.
Ebenda, S. 61.
Maria Miclescu, Das Bildungswesen in Spanien, in: Bernecker/Oehrlein (Hrsg.), Spanien heute,
S. 281 ff.
Jubany, Neutralidad politica, in: Tarancönu. a., Iglesiay politica, S. 132f.
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Mit dem Argument, daß Auflösung der Ehe für Katholiken nicht denkbar sei, wand-
te sich die Kirche gegen die „Ley Ordonez". Hauptziel der Kritik war dabei eine Pas-
sage der Gesetzesvorlage, derzufolge die Scheidung auch im beiderseitigen Einverneh-
men der Ehepartner, also ohne Schuldzuweisungen, möglich sein sollte

-

eine für die
Kirche unannehmbare Regelung70. Schließlich wurde das Gesetz nach monatelangen
hitzigen Debatten verabschiedet, in denen sich die Kirche immer wieder dem Vorwurf
ausgesetzt sah, sich in staatliche Angelegenheiten einzumischen71. Die Kirche fühlte
sich brüskiert: Der Primas verweigerte dem „Hauptverantwortlichen", Fernandez Or-
donez, das traditionelle Privileg der Justizminister, die Fronleichnams-Prozession an-

zuführen72.
Noch weitaus aggressiver als beim Scheidungsrecht sollte die Reaktion der Kirche

sein, als nach der Übernahme der Regierung durch die Sozialisten Pläne zu einem Ab-
treibungsgesetz bekannt wurden. Mit offener Unterstützung durch den Vatikan lehnte
die spanische Kirchenführung jede wie auch immer geartete gesetzliche Regelung für
Abtreibungen entschieden ab. In ihrem Kampf gegen das Vorhaben versuchte sie einen
breiten Widerstand in der Bevölkerung zu mobilisieren. Diesmal fand der Klerus die
Unterstützung, die ihm beim Scheidungsrecht verweigert worden war, und erstmals
seit dem Ende der Diktatur konnten Kirche und kirchennahe Organisationen große
Menschenmassen ansprechen, die gegen das Regierungsvorhaben auf die Straße gin-
gen. 1982 sprach sich eine sehr breite Mehrheit gegen gesetzliche Regelungen für Ab-
treibungen aus oder wollte der Legalisierung von Abtreibungen nur bei Gefahr für das
Leben der Mutter oder bei Mißbildungen des Fötus zustimmen73.

Die Diskussion um die Abtreibungsgesetzgebung kann allerdings nicht allein als ein
Konflikt zwischen Kirche und Staat angesehen werden, wenn erstere auch zum Haupt-
sprachrohr der Gegner einer gesetzlichen Regelung wurde. Weite Teile der Gesell-
schaft beteiligten sich an dieser Debatte. Zwischen den politischen Parteien und selbst
innerhalb der Parteien entbrannte ein heftiger und lang andauernder Streit. Die parla-
mentarische Opposition rief das Verfassungsgericht an und erzwang im April 1985
eine Änderung des Gesetzes. Schließlich sah der revidierte Gesetzestext nur für kon-
krete Ausnahmefälle (wie gravierende physische oder geistige Schäden des Fötus,
Schwangerschaft als Folge einer Vergewaltigung oder ernste Gefahr für das Leben der
Mutter) Straffreiheit nach einer Abtreibung vor74.

70 Vgl. Ausführungen des Erzbischofs von Valladolid, Msgr. Delicado Baeza; Merida, Entrevista, S. 178.
Siehe ferner Dokumente der Spanischen Bischofskonferenz, Instrucciones sobre el divorcio civil
(Nov. 1979); Sobre la regulaciön del matrimonio en el Cödigo Civil (3.2. 1981); Nota sobre el matri-
monio y el divorcio (27.6.1981); vgl. dazu Recio u.a., Paracomprender, S. 16f.

7 Cebriän, La Espana, S. 97.
72 Beschrieben bei Audrey Brassloff, The Church and Post-Franco Society, in: Abel/Torrents (Hrsg.),

Spain, S. 69.
7 Nach Recio u. a., Para comprender, S. 61.
74 Anfang September 1992 machte die Regierungerneut den Versuch, das Abtreibungsrecht weiter zuli-

beralisieren
-

und erntete dafür Angriffe, wie sie in den ersten Jahren der Transiciön so wohl nicht
stattgefunden hätten.
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Kirche und Gesellschaft in Spanien heute

Nach den turbulenten Jahren, die dem Zweiten Vatikanischen Konzil und dem
Ubergang vom Franquismus zu einem demokratischen Regime folgten, versucht die
Kirche wieder an Boden zu gewinnen. Sie strebt nach einem herausragenden Platz in-
nerhalb der Gesellschaft und will ihre Position so weit wie möglich zementieren. Die
spanische Gesellschaft befindet sich aber nach wie vor in einem beschleunigten Wand-
lungsprozeß. Dieser ist 18 Jahre nach dem Ende des Franquismus noch lange nicht ab-
geschlossen; viel zu grundlegend haben sich die politischen Rahmenbedingungen seit
1975 verändert. So ist zwar Meinungsumfragen zufolge die Mehrheit der Bevölkerung
für eine strikte Trennung von Staat und Kirche, und nur eine kleine Minderheit scheint
es für richtig zu halten, daß sich die Kirche direkt an der Politik beteiligt, um in der Ge-
sellschaft „moralisierend" zu wirken; aber manche tradierte, von katholischen Moral-
vorstellungen geprägte Vorstellungen (was beispielsweise das Sexualverhalten oder die
Frage der Abtreibung anbelangt) sind in der Bevölkerung nach wie vor stark verwur-

zelt75. Und wenn eine pauschale Einflußnahme der Kirche auf die Gesellschaft auch
grundsätzlich abgelehnt wird, so wird ihre gesellschaftliche Bedeutung doch überwie-
gend als positiv bewertet (52 Prozent). Nur eine Minderheit (24 Prozent) trat laut einer
Umfrage von „Demoscopia" aus dem Jahr 1988 dafür ein, den Einfluß der Kirche wei-
ter zurückzudrängen, und auch aus anderen Studien wird deutlich, daß ihr als Institu-
tion großes Vertrauen entgegengebracht wird.

Die Kirche weiß auch, daß sie immer noch starken Einfluß auf breite Schichten der
Gesellschaft besitzt. Diesen will sie erklärtermaßen behaupten und ausbauen. Diaz Sa-
lazar begründet diesen Vorgang damit, daß sich die Kirche plötzlich in einem Wett-
streit ideologischer und ethischer Ideale sehe, der sie daran hindere, ihr Monopol im
Angebot und in der Vermittlung moralischer Grundsätze aufrechtzuerhalten. Es falle
der Kirche schwer, sich bewußt zu machen, daß noch andere Instanzen im Bereich der
Morallehre existierten und bestimmte politische Kräfte auf legalem Wege moralische
Verhaltensmuster und Handlungen, die in der Kirche ihren Ursprung hätten, zu regeln
versuchten. In dem Maße, in dem sich dieser Laizismus ausbreite, werde die Kirche
den Kampf um die Hegemonie aufnehmen. Ihr Ziel sei es, die Führungsposition in mo-

ralischen und kulturellen Angelegenheiten wiederzuerlangen. Auch kirchennahe Au-
toren stimmen dem zu.

Martin Patino sieht diesen Kampf um die Hegemonie in der Gesellschaft als etwas
Selbstverständliches und Legitimes an: „Es wäre naiv, nicht wahrzunehmen, daß die
Einrichtungen der Kirche, allein durch ihre Verwurzelung in der Struktur unserer neo-

kapitalistischen Gesellschaft, Macht besitzen. Und die Kirche wird nicht so einfach auf
diese Macht verzichten, wenn sie sich durch andere ähnlich wirkende Institutionen, die
allein an die Wirksamkeit von Macht glauben, herausgefordert sieht." Dieser neue Mis-

Dieseund die folgenden Überlegungen nach den Angaben von Linz und den Umfrageergebnissen des
Centra de Investigaciones Sociolögicas in Recio u.a., Para comp render, S.60f.
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sionierungsdrang der Kirche hat, wie beschrieben, seinen Ursprung im Pontifikat von

Johannes Paul II. In dieses Bild paßt beispielsweise die kürzlich verkündete Seligspre-
chung von Jose Maria Escrivä de Balaguer, dem Gründer des Opus Dei, oder der Be-
such von Johannes Paul II. in Spanien 1982. Diese Reise fand, wie Perez Diaz heraus-
hebt, unmittelbar nach dem Wahlsieg der Sozialisten statt.

In einer pluralistischen und liberalen Gesellschaft ist ein solches Kräftespiel inner-
halb der etablierten demokratischen Grundordnung eigentlich selbstverständlich und
unumstrittene Praxis. Religion und Kirche stoßen aber auf besondere Sensibilität, wie
der Vorsitzende der Bischofskonferenz bemerkte: „Erstaunlicherweise ruft alles
Unmut hervor. Wenn die Kirche das Wort erhebt, stört es, weil sie so handelt, und
wenn die Kirche den Mund hält, ärgert es aus dem gleichen Grund."76 Auffällig ist die
Aggressivität, die sich in solchen

-

sowohl von der Kirche als auch aus der Gesellschaft
heraus geäußerten

-

Anklagen immer wieder findet. Folgender Gedanke kann so na-

türlich nur schwer ein Echo finden: „Die spanische Gesellschaft muß lernen, das Ver-
halten oder die Reaktionen der Kirche in politischen Angelegenheiten richtig einzu-
ordnen. Sie darf dabei nicht die Bedeutung leugnen, die Interventionen einer so starken
Einflußgruppe nun einmal haben. Sie darf diese Stellungnahmen aber auch nicht als
zwingende Gefahr für jene Institutionen werten, die ihre Legitimität aus den Wahl-
urnen und nicht von einer wundersamen Vermittlung von Macht erhalten."77 Wenn
dieser Gedanke Wurzeln schlägt, dann erst ist die Trennung von Staat und Kirche
vollzogen.

Interview mit Msgr. Gabino Diaz Merchän, Vida Nueva, 1.317 (1982), S. 21.
„El Pais" vom 27.7. 1982.
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Das Regionalismusproblem

Im spanischen Demokratisierungsprozeß bildete die Forderung nach regionaler Au-
tonomie eines der Schlüsselthemen. Sie wurde nach Francos Tod in fast allen Landes-
teilen erhoben, nicht nur von der Bevölkerung und den regionalen, sondern auch von

gesamtspanischen Parteien (PCE und PSOE). Letztere hatten sich bereits in der End-
phase des Franco-Regimes die Vertretung regionaler Interessen als Baustein ihrer Op-
positionsstrategie zu eigen gemacht. Die im antifranquistischen Widerstand entstande-
ne Verbindung der Forderungen nach politischer Freiheit, Amnestie der politischen
Häftlinge und Autonomie für die Regionen blieb im Demokratisierungsprozeß beste-
hen und verwob sich zu einer geradezu unauflöslichen Einheit, indem man Dezentra-
lisierung mit Demokratie gleichsetzte.

Besonders stark kamen die regionalistischen Kräfte in Katalonien und im Baskenland
zum Vorschein. Dort hatte der Regionalismus die längste und stärkste Tradition, und au-

ßerdem bildeten die Beseitigung der in der Zweiten Republik erworbenen Autonomie
und die systematische Unterdrückung ihrer kulturellen Identität durch das zentralisti-
sche Franco-Regime einen Katalysator, der die Virulenz der regionalistischen Forde-
rungen verstärkte. So war es kein Wunder, daß die beiden Regionen eine Vorreiterfunk-
tion einnahmen, die die Dynamik des Regionalisierungsprozesses und die Gestaltung
der Autonomiestatute anderer Regionen in erheblichem Maß beeinflußte.

Auch wenn für viele Betrachter der Endpunkt des Demokratisierungsprozesses
durch das Inkrafttreten der neuen Verfassung am 29. Dezember 1978 markiert wird,
muß für die Analyse der Autonomiefrage eine längere Zeitspanne berücksichtigt wer-

den1. Denn gerade für diese im Prozeß der Verfassunggebung höchst umstrittene Frage
lieferte der Minimalkonsens des Verfassungstextes keine klaren und endgültigen Lö-
sungen, sondern äußerst flexible und für spätere Interpretationen und Aushandlungen
offene Regelungen. Dies hatte zur Folge, daß wichtige Grundentscheidungen über die
(letztlich politische) Dezentralisierung des Staates erst zwischen 1979 und 1983 getrof-
fen wurden.

Die Dezentralisierung war nicht nur eng mit der Redemokratisierung verbunden
sowie deren Bedingungen unterworfen, sondern hatte auch entscheidende Wirkungen
auf die gesamtspanische Politik. Deutlich zeigte sich dies in der stark von den Umstän-
den des andalusischen Autonomieprozesses mitbestimmten Ablösung der UCD durch

1 Vgl. Rafael Arias-Salgado, Planung und Improvisation im Prozeß des Übergangs zur Demokratie in
Spanien, in: Zeitschrift für Parlamentsfragen H. 3,1988, S. 315.
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den PSOE in der Regierung nach den Parlamentswahlen vom 28. Oktober 1982. Der
aus 17 Autonomen Gemeinschaften (Comunidades Autönomas) bestehende und des-
halb als Autonomiestaat bezeichnete Staat ist ohne Zweifel eines der herausragenden
Ergebnisse des Demokratisierungsprozesses. Mit ihm hat Spanien zu einer territorialen
Organisationsform gefunden, die seiner geographisch-ökonomischen, sprachlich-kul-
turellen und politisch-historischen Vielfalt Rechnung trägt. Angesichts des seit Beginn
des 18. Jahrhunderts dominierenden Zentralismus, der nur zweimal durch kurzfristige
„dezentralisierende Intermezzi" (Erste Republik 1873/74, Zweite Republik 1931—
1936) unterbrochen wurde, bedeutet dies eine tiefgreifende Wandlung. Doch darf nicht
vergessen werden, daß der Autonomiestaat im Rahmen einer parlamentarischen Mon-
archie steht. Das bedeutet, daß die verschiedenen Nationalitäten und Regionen, aus

denen sich die spanische Nation zusammensetzt, unter einer Krone zusammenleben.
Auch dies hat in Spanien eine lange Tradition, wie die Respektierung der regionalen
Besonderheiten unter den Habsburger-Königen im 16. und 17. Jahrhundert zeigte. Es
hat den Anschein, als ob sich in diesem Punkt der Kreis der Geschichte schließt2.

Der Regionalismus nach dem Tode Francos (1975-1977)

Nach dem Ableben Francos am 20. November 1975 kam es zunächst zu einer kultu-
rellen Lockerung. In Katalonien und im Baskenland wurden recht bald auch politische
Forderungen erhoben. Immer stärker wurde die Schaffung einer regionalen Autono-
mie (oder gar die Erzielung vollständiger Unabhängigkeit) verlangt. In einem „regel-
rechten Dezentralisierungsmythos" wurde die Dezentralisierung „fast schon als ein
Synonym der Demokratie" begriffen3.

Die 1976/77 zum Vorschein kommenden regionalistischen Kräfte hatten recht un-

terschiedliche Begründungen und Stoßrichtungen. Diese ergaben sich aus Besonder-
heiten der Regionen, aus geographisch-ökonomischen (Nachteile der Insellage auf den
Kanarischen Inseln und den Balearen), historisch-politischen (Katalonien, Baskenland,
Galicien, Navarra, Aragonien), sprachlich-kulturellen (Katalonien, Baskenland und
Galicien, aber auch Valencia, Balearen und Asturien) sowie aus sozio-ökonomischen
(die Unterentwicklung als Triebkraft des Regionalismus, v. a. in Andalusien, Galicien,
Extremadura und Murcia) Bestimmungsfaktoren4. Von Katalonien und dem Basken-
land ausgehend, entstand sogar in Kastilien-Leon, Madrid und Kastilien-La Mancha

2 Zu den historischen Wurzeln des Regionalismus in Spanien siehe Nohlen/Hildenbrand, Spanien. Zur
Vertiefung vgl. Ignacio Olabarri Gortäzar, La cuestiön regional en Espana, 1808-1939, in: Acosta
Espaha u. a., La Espana, S. 111-199, sowie Valentin Vazquez de Prada, La epoca moderna: los siglos
XVI a CIC, in: ebenda, S. 75-110.

3 Jose Juan Gonzalez Encinar, Ein asymmetrischer Bundesstaat, in: Dieter Nohlen/Jose Juan Gonzalez
Encinar, Der Staat, S.218.

4 Vgl. Dieter Nohlen, Regionalismen in Spanien, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 22.3.1980, S. 39-60
und Dieter Nohlen/Andreas Hildenbrand, Regionalismus und politische Dezentralisierung in Spani-
en, in: Nohlen/Gonzalez Encinar, Der Staat, S. 10-21.
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-

Gebieten, die nur eine äußerst schwache Tradition des politischen Regionalismus be-
saßen

-

im Rahmen eines „induzierten Regionalismus" ein subjektives regionales Be-
wußtsein, das die Forderung nach regionaler Autonomie laut werden ließ5.

Der „Regionalismus der Unterentwicklung" war angesichts des in Spanien beson-
ders extrem ausgeprägten Entwicklungsgefälles ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Auch hierbei zeigt sich die Hinterlassenschaft des Franco-Regimes, das durch eine pri-
mär am nationalen Wachstum interessierte und die Bedürfnisse der Regionen vernach-
lässigende Politik zur Verschärfung dieser Problematik beigetragen hatte6. Trotz Ver-
bots feierten die Katalanen und Basken in Demonstrationen ihre nationalen Feiertage
(Diada bzw. Aberri Eguna). Nachdem bereits am 24. April 1977 (Tag des heiligen
Georg, des Schutzpatrons Kataloniens) 100 000 Menschen in Barcelona die Autonomie
gefordert hatten, feierten am 11. September 1977 eineinhalb Millionen in Barcelona die
Diada. Während der Kundgebungen im ganzen Baskenland am 10. April anläßlich des
Aberri Eguna kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen; der vor den Parlaments-
wahlen am 15.Juni 1977 veranstaltete Generalstreik endete infolge des harten Durch-
greifens der Sicherheitskräfte mit dem Tod von vier Demonstranten. Dennoch mußte
die unter Druck geratene Regierung von Adolfo Suärez, der am 8.Juli 1976 Carlos
Arias Navarro abgelöst hatte, das Ziel des Generalstreiks (Freilassung der baskischen
politischen Häftlinge) erfüllen7. Schon 1976 war es durch den Zusammenschluß von

fünf der ETA-poUtico militar nahestehenden baskischen Regionalparteien zur Grün-
dung der Baskischen Linken (Euskadiko Eskerra, EE) gekommen, die im Vergleich
zur später gebildeten Wahlkoalition Volksunion (Herri Batasuna, HB) gemäßigtere
und pragmatische Positionen vertritt. Den Terror von ETA-militar lehnt sie entschie-
den ab.

Auch in anderen Regionen ging die Bevölkerung mit ihrer Forderung nach Autono-
mie auf die Straße. So forderten in Valencia am 9. Oktober 1977, dem valencianischen
Nationaltag, etwa 800000 Menschen regionale Autonomie für das „Land Valencia".

5 Vgl. einführend Nohlen, Regionalismen, und Nohlen/Hildenbrand, Dezentralisierung, S. 21-25; für
die Zeit der Transition sei verwiesen auf Manuel Garcia Ferrando, Regionalismo y Autonomia en

Espana 1976-1979, Madrid 1982. Die Entwicklung nach 1979 analysieren Juan Jose Linz, De la crisis
de un estado unitario al Estado de las Autonomias, in: Fernando Fernandez Rodriguez (Hrsg.), La
Espana de las Autonomias, Madrid 1985, S. 527-672 und Francisco Alvira Martin/Jose Garcia Lopez,
Los espanoles y las autonomias, in: Papeles de Economia Espanola35, 1988, S.42GM21. Neueste
Daten liefert Manuel Garcia Ferrando, Nacionalismos incluyentes y excluyentes, in: El Pais vom

28.11. 1992, S. 12.
6 Vgl. Andreas Hildenbrand, Regionale Entwicklungsdisparitäten und Regionalpolitik in Spanien, in:

Dieter Nohlen/Rainer-Olaf Schultze (Hrsg.), Ungleiche Entwicklung und Regionalpolitik in Südeu-
ropa, Bochum 1985, S. 113-137; Juan Ramön Cuadrado Roura, La poh'tica regional en los Planes de
Desarrollo, in: Rafael Acosta Espana u.a., La Espana de las autonomias. Pasado, prescnte y futuro,
Bd. 1, Madrid 1981, S. 547-611; Harry W.Richardson, Poh'tica y planificaciön del desarrollo regional
en Espana, Madrid 1976.

7 Die nicht von der Regierung Suärez freigelassenen baskischen Häftlinge wurden schließlich nach
Osterreich, Belgien und Norwegen ausgewiesen; vgl. Peter Thiery, Der spanische Autonomiestaat,
Saarbrücken 1989, S. 76.
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Träger der Forderungen war hier ein Oppositionsbündnis der regionalen Parteien, die
Taula de Forces Politiques i Sindicals del Pals Valencia?. Am 4. Dezember 1977, dem
Dia de Andaluda, demonstrierten über eine Million Andalusier in mehreren Städten
für die Autonomie und ein Ende des gravierenden Problems der Arbeitslosigkeit. Die
Forderung wurde generell mit der Unterentwicklung der Region begründet. Andalu-
sien verkörpert das Paradebeispiel für einen primär in der relativen Unterentwicklung
der Region wurzelnden Regionalismus'; die regionale Autonomie wurde und wird als
Voraussetzung und Instrument für die Lösung der Entwicklungsprobleme begriffen.
Am deutlichsten wurde diese ökonomische Begründung von dem Partido Socialista de
Andaluda (PSA) vertreten. Ausgehend von der Dependenztheorie, interpretierte diese
regionale Partei die Unterentwicklung Andalusiens als das Ergebnis einer systemati-
schen Benachteiligung und Ausbeutung durch die drei ökonomischen Zentren Barce-
lona, Bilbao und Madrid. Das regionalistische Bewußtsein war bei der Bevölkerung
Andalusiens 1975/76 zunächst relativ schwach entwickelt, wurde aber während des
Wahlkampfes durch praktisch alle Parteien (ausgenommen die AP) popularisiert.

Die separatistische ETA verübte 1977/78 insgesamt 21 Attentate, die 29 Todesopfer
forderten; die Aktionen beeinflußten auch die baskischen Parteien. So trat unter dem
Druck der Attentate auch Javier Arzallus, der Präsident des PNV, für die politische
Souveränität des Baskenlandes ein10. Ein Herd des Terrorismus schien auch auf den
Kanarischen Inseln zu entstehen. Die Volksbefreiungsfront für die Unabhängigkeit der
Kanarischen Inseln (MPAIAC) versuchte, ihr Ziel mit Bombenanschlägen und bewaff-
netem Kampf durchzusetzen. Sie wurde von einigen afrikanischen Staaten unterstützt,
vor allem von Algerien, wo sich seit 1963 ihre Führung aufhielt, fand aber in der kana-
rischen Bevölkerung kaum Anklang11.

Sozialisten und Kommunisten, die im Rahmen der Coordination Democrdtica (be-
kannter unter dem Namen Platajunta) miteinander kooperierten, favorisierten zu-

nächst die bereits im antifranquistischen Widerstand eingenommene Position zugun-
sten einer Bundesrepublik. Doch bereits Anfang 1977 einigten sich die Regierung und
Vertreter der wichtigsten Oppositionsparteien im Rahmen der Neunerkommission auf
gewisse Grundlinien der demokratischen Neuordnung Spaniens, die zu einer
Kurskorrektur der linken Parteien führten: Sie gaben die Forderung nach Republik
und Bundesstaat sowie nach dem Recht auf Selbstbestimmung der Nationalitäten und
Regionen auf und akzeptierten die Einführung einer parlamentarischen Monarchie.
Bezüglich der territorialen Neuordnung strebte man eine „adäquate Lösung" an, die
der nationalen und regionalen Vielfalt Rechnung trug12. Eine etwaige Lösung des Bas-

8 Vgl. Schütz, Valencia.
9 Vgl. Geiselhardt, Andalusien, S. 194 f.; Lieben, Neue Autonomiebewegung. Einen konzisen Über-

blick liefert Eduardo Sevilla Guzman, Estructura social e identidad andaluza, in: Francesc Hernän-
dez/FranccscMercade (Hrsg.), Estructuras, S.283-300.

0 Cambiol6,Heft242v.26.7.1976.
1 Vgl. Juan Hernandez Bravo, El nacionalismo canario: su entorno social y politico, in: Hernän-

dez/Mercade, Estructuras, S.404-435.
2 Geiselhardt, Andalusien, S. 199.
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kenlandes von Spanien, auf dem Exil-Parteitag des PSOE in Suresnes 1974 noch als
denkbar erachtet, wurde auf dem Parteitag 1976 verworfen13.

Als Juan Carlos I. am 22. November 1975 in den Cortes zum König proklamiert
wurde, griff er in seiner Inthronisationsrede auch das Regionalismusproblem auf: „Eine
gerechte Ordnung, gleich für alle, erlaubt im Rahmen der Einheit des Königreichs und
des Staates die Anerkennung regionaler Eigentümlichkeiten als Ausdruck der Verschie-
denheit der Völker, die die geheiligte Realität Spaniens darstellen. Der König wünscht,
König aller zu sein, und zugleich jedes einzelnen in seiner eigenen Kultur, Geschichte
und Tradition."14 Damit war ein wichtiges Zeichen für die Zukunft gesetzt.

Dennoch zeigten die Regierungen unter Carlos Arias Navarro und Adolfo Suärez
bei diesem Thema zunächst wenig Aktivität. Das hatte sicherlich gute Gründe. Das
Militär und die franquistischen Beharrungskräfte in Polizei, Guardia Civil, Verwal-
tung, Justiz und Cortes standen dem Demokratisierungsprozeß argwöhnisch gegen-
über. Vor allem das Militär hielt als „faktische Macht" die Furcht vor einem Putsch
wach, die die Regierung, die auf die Integrationskraft des Königs als Oberkommandie-
rendem der Streitkräfte bauen konnte, zu ständigem Dialog und vorsichtigem Taktie-
ren zwang. Gerade in der heiklen Frage der regionalen Autonomie durfte die Regie-
rung nicht zu weit vorpreschen15. So kann von einer klaren Initiative der Regierung

-der Einrichtung der Präautonomien
-

erst nach den Parlamentswahlen vom 15. Juni
1977 die Rede sein.

Zuvor hatte sie einen Minister (Manuel Clavero Arevalo) für die Beziehungen mit
den Regionen eingesetzt, und ab November 1976 mit den katalanischen und baski-
schen Politikern im Inland, vor allem aber mit den Präsidenten der baskischen (Jose
Maria Leizaola) und katalanischen (Josep Tarradellas) Exilregierungen, Kontakte auf-
genommen. Dies kann als Absicht verstanden werden, die Autonomieforderungen auf
die „historischen Nationalitäten" zu beschränken und den nationalistischen Forderun-
gen im Rahmen der traditionellen Institutionen zu entsprechen16. Die Strategie des
Exilpräsidenten der Generalität wich stark von der des Rates der Politischen Kräfte
Kataloniens (Consejo de Fuerzas PoMticas de Cataluna) ab, in dem sich seit Anfang
1976 die nationalistische und linke Opposition versammelt hatte. Die im Februar 1977
durch Gesetzesdekret geschaffenen Institutionen, der Katalanische Generalrat und die
Generalversammlungen in den Provinzen des Baskenlandes, deren Bestellungsverfah-
ren zu einer starken Präsenz franquistischer Amtsträger geführt hätte, fanden wenig
Anklang. So konstituierten sich am 25. Juni 1977 die in Katalonien gewählten Vertreter
aller Parteien zu einer Regionalversammlung und forderten die Abschaffung des Ge-
neralrats und die Wiedereinführung des Autonomiestatuts von 193217.

13 Michael Richter, Sozialistische Autonomieprogrammatik und -politik bis zum 31. Parteitag des
PSOE, in: Nohlen/Gonzälez Encinar, Der Staat, S.55.
Zit. nach Walther L. Bernecker, Spaniens Geschichte, S. 208.

15 Thiery, Autonomiestaat, S. 68.
6 Santos Julia, Sociedad y politica, in:Tunön de Lara u.a., Transition, S.98.

17 Geiselhardt, Andalusien, S. 198.
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Die Einrichtung der Präautonomien und die Ausarbeitung der Verfassung (1977/78)

Nach der ersten demokratischen Wahl von 1977, bei der die regionalen Parteien nur

einen relativ bescheidenen Erfolg und die von Regierungschef Adolfo Suärez geführte
Union des Demokratischen Zentrums (UCD) zwar regional unterschiedliche, aber
insgesamt erstaunlich gute Resultate erzielte18, wurde die erneut von Suärez geführte
Regierung in der Autonomiefrage aktiv. Nach Verhandlungen mit den aus Vertretern
aller Parteien zusammengesetzten Parlamentarierversammlungen in den einzelnen Re-
gionen entschloß sich die Regierung, in fast allen Teilen des Staatsgebietes durch Ge-
setzesdekrete vorläufige Autonomieregime bzw. Präautonomien einzurichten. Die
Gründe hierfür waren vielfältiger Natur. Zum einen war man angesichts der in De-
monstrationen immer massiver vorgetragenen Forderungen zum Handeln gezwungen.
Zum anderen wollte man gegenüber den linken, die Autonomieforderungen kräftig
unterstützenden Oppositionsparteien in dieser wichtigen Frage die Initiative behalten.
Ferner ist denkbar, daß durch die Einbindung Kataloniens und des Baskenlandes in ein
generelles System der Präautonomien die franquistischen Beharrungskräfte be-
schwichtigt werden sollten, da eine allzu starke Begünstigung beider Regionen ihr
Mißtrauen geweckt hätte19.

Insgesamt wurden zwischen November 1977 und Oktober 1978, also parallel zum

verfassunggebenden Prozeß, 13 Präautonomien konstituiert, wobei mit der Wieder-
herstellung der Selbstregierungs-Institutionen in Katalonien (Generalität, 29. Septem-
ber 1977) und der Einrichtung des Baskischen Generalrats (Consejo General delPais
Vasco, 4. Januar 1978) begonnen wurde. Nur die Provinzen Navarra, Madrid, Leon,
Santander und Logrono sowie die auf nordafrikanischem Territorium liegenden spani-
schen Städte Ceuta und Melilla wurden aus verschiedenen Gründen nicht in das Sy-
stem der Präautonomien einbezogen20. Jede Präautonomie hatte als Organe einen Prä-
sidenten und einen Exekutivausschuß, der aus den in der betreffenden Region
gewählten Mitgliedern der Provinzialräte bestand. Die lediglich im Bereich der Ver-
waltung angesiedelten Kompetenzen der Präautonomien wurden von der Zentralre-
gierung festgelegt.

In Katalonien wurden die Verhandlungen zur Wiedereinsetzung der Generalität
zwischen der Regierung einerseits und dem Präsidenten der katalanischen Exilregie-
rung, Josep Tarradellas, sowie dem permanenten Ausschuß der katalanischen Parla-
mentarierversammlung unter Führung des Sozialisten Joan Reventos andererseits ge-
führt. Sie waren besonders spannungsreich, und zwar auch hinsichtlich der
unterschiedlichen Interessen der beiden katalanischen Repräsentanten. Tarradellas
konnte sich mit seinen Vorstellungen durchsetzen und wurde von der Regierung zum

18 Nohlen, Regionalismen, S. 56.
9 Die von verschiedenen spanischen Autoren erwogenen möglichen Gründe für die Einrichtung der

Präautonomien kommentiert zusammenfassend Thiery, Autonomiestaat, S. 82 f.
20 Vgl. Nohlen/Hildenbrand, Spanien, S. 311 f.
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Präsidenten der Generalität ernannt, der über die Zusammensetzung der Regierungs-
organe frei entscheiden konnte. Dieses Resultat stand nicht in Einklang mit dem poli-
tischen Ergebnis der Parlamentswahlen, bei denen der PSOE mehr Mandate als alle
Regionalparteien zusammen erzielt hatte21.

Im Baskenland ergab sich eine umgekehrte Situation. Hier bevorzugte es der Präsi-
dent der Exilregierung, Jose Maria Leizaola, daß die Verhandlungen von der Versamm-
lung der baskischen Parlamentarier und dem Minister für die Regionen, Manuel Cla-
vero, geführt wurden. Letzterer war ein Befürworter der Generalisierung des Systems
der Präautonomien22. Aber auch im Baskenland, dessen Generalrat den Sozialisten
Ramön Rubial zu seinem Präsidenten wählte, kam es bei der Einrichtung der Präauto-
nomie zu Konflikten. Sie standen im Zusammenhang mit Navarra, das sich nicht der
Präautonomie des Baskenlandes anschloß, da die von der UCD gestellten parlamenta-
rischen Vertreter (6) dieser Provinz im Gegensatz zu den Repräsentanten des PSOE (2)
und des PNV (1) dagegen stimmten. Zudem hatte die Regierung am Tag der Verab-
schiedung des Gesetzesdekretes über die Einrichtung des baskischen Generalrates ein
zweites Gesetzesdekret verabschiedet, gemäß dem die Entscheidung über eine mögli-
che Eingliederung Navarras in die baskische Präautonomie nur dann gültig sein konn-
te, wenn sie durch ein ergänzendes Referendum der Bevölkerung Navarras ratifiziert
würde. Ab diesem Zeitpunkt waren somit die Weichen gestellt, daß Navarra eine vom

Baskenland getrennte Entwicklung nahm und sich später als eigene Autonome Ge-
meinschaft konstituierte23. Nicht übersehen werden darf, daß die Regierung nach
Schaffung der baskischen Präautonomie vorübergehend erwog, den weiteren Präauto-
nomieprozeß einzufrieren; diese Überlegung wurde aber nach der Kabinettsumbil-
dung am 25. Februar 1978 wieder aufgegeben24. Sie wäre politisch kaum durchsetzbar
gewesen, denn die Einrichtung der Präautonomien in Katalonien und im Baskenland
hatte in den anderen Regionen regionalistische Forderungen geweckt oder erheblich
verstärkt.

Mit der Einrichtung von 13 vorläufigen Autonomieregimen am Vorabend des In-
krafttretens der Verfassung hatte die Regierung eine wichtige politische Ausgangskon-
stellation für die Dezentralisierung geschaffen. Die Präautonomien haben die Inhalte
der Verfassung zum Thema Dezentralisierung sowie die spätere Ausgestaltung der ver-

fassungsrechtlichen Bestimmungen maßgeblich beeinflußt. So wurde etwa den Präau-
tonomien in der ersten und zweiten Übergangsbestimmung der Verfassung das Recht
auf Einleitung des Autonomieprozesses in dem betreffenden Landesteil zugesprochen;
ein Recht, das sie sich gemäß Art. 143 und 151 der Verfassung mit den Provinzialräten
und Gemeinden teilen mußten. Allerdings stellte die Verfassung in ihrer siebten Über-
gangsbestimmung (Auflösung der präautonomen Organe) klar, daß den Präautono-
mien nur ein provisorischer Charakter zugedacht war. Eine der wichtigsten Konse-

21 Juliä,Sociedad,S.99f.
22 Clavero Arevalo, Espana desde el centralismo.
23 Julia, Sociedad,S. 100.
24 Manuel Clavero Arevalo, El ser andaluz, Madrid 1984, S. 108.
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quenzen der Präautonomien war aber, daß sie eine Grundlage für die Zahl und räum-
liche Abgrenzung der Autonomen Gemeinschaften schufen, die sich nach Verabschie-
dung der Verfassung konstituieren sollten.

Nachdem sich die Präautonomien konstituiert hatten, war der weitere Verlauf der
Dezentralisierung in entscheidendem Maße von den künftigen Verfassungsbe-
stimmungen abhängig. Während der Verfassungstext im Landesdurchschnitt mit
87,78 Prozent der abgegebenen Stimmen angenommen wurde, ergab sich im Basken-
land, wo die Abgeordneten und Senatoren des PNV die Stimmenthaltung empfohlen
hatten, ein völlig anderes Bild. 55 Prozent der Stimmberechtigten enthielten sich der
Stimme, und nur 31 Prozent stimmten für die Verfassung. Die Empfehlung des PNV
zur Stimmenthaltung war das Resultat der Zwietracht, die im verfassunggebenden
Prozeß zwischen den baskischen Nationalisten und den übrigen Gruppen über die
Wiederherstellung des „Foralregimes" herrschte. Die baskischen Nationalisten gingen
davon aus, daß in Spanien verschiedene Völker leben und jedes von ihnen Träger von

Souveränität sei, woraus sich ein Recht auf Selbstbestimmung ableite. Deshalb sollte
die Wiederherstellung des „Foralregimes" auf einem Pakt zwischen den repräsentati-
ven Institutionen des spanischen Staates und des Baskenlandes beruhen. Dies hätte be-
deutet, daß die spätere Entwicklung der baskischen Nation nicht dem verfassungs-
rechtlichen Rahmen, sondern stets dem Einvernehmen zwischen der Zentralregierung
und den baskischen Institutionen unterworfen gewesen wäre. Die Position war nicht
konsensfähig, wobei die ETA-Attentate und die Gegnerschaft gewisser Teile der Poli-
zei und Guardia Civil den Handlungsspielraum zusätzlich begrenzten25.

Weite Teile des Militärs standen einer territorialen Organisation des Staates durch
autonome Regionen ablehnend gegenüber. Nur eine verschwindend geringe Minder-
heit befürwortete eine Dezentralisierung; die Mehrheit der Generäle sah in autonomen

Regionen eine Gefahr für die Einheit des Vaterlandes. Besonders an dem bereits im
Verfassungsvorentwurf auftauchenden Begriff „Nationalitäten" wurde von verschie-
denen höheren Offizieren in der rechten Presse heftige Kritik geübt26. Bei der am

31. Oktober in beiden Kammern der Cortes getrennt durchgeführten Abstimmung
über die Verfassung stimmten im Kongreß zwei der acht Repräsentanten des Militärs
mit nein; im Senat stimmte von den drei vom König ernannten Senatoren des Militärs
einer dagegen, die beiden anderen enthielten sich der Stimme27. Kurze Zeit vor dem
Referendum über die Verfassung wurde im November 1978 sogar ein Putschversuch
(Operation Galaxia) aufgedeckt. Auch der Bombenterror der ETA nahm auf die zeit-
liche Dynamik der Arbeiten der Verfassungsväter nicht unerheblichen Einfluß. Gerade
auf die Abfassung des Titels VIII der Verfassung, der in den Artikeln 137 bis 158 die
Grundprinzipien der Dezentralisierung enthält, sollte sich dies in besonderem Maße
auswirken. 1978 verübte die ETA 58 Attentate, die 65 Todesopfer forderten. Das be-
deutete gegenüber dem Vorjahr ungefähr eine Versechsfachung.

SoleTura, Nacionalidades, S. 103.
Zu den Äußerungen der höheren Offiziere siehe Beneyto, Las autonomias, S. 294.

Thiery, Autonomiestaat, S.92.
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Angesichts dieses feindlichen Kontextes und aufgrund der sehr unterschiedlichen
Positionen der am Verfassungsprozeß beteiligten Kräfte zur territorialen Neuordnung
war es nicht verwunderlich, daß nur ein Minimalkonsens zustande kam, der weniger
technisch perfekte, als vielmehr offene und flexible Regelungen enthielt.

In der mit der Ausarbeitung des Verfassungsvorentwurfs beauftragten Arbeitsgrup-
pe war der baskische Nationalismus nicht direkt vertreten28. Dem Katalanen Miquel
Roca, der die Basken mitvertreten sollte, sprach der PNV rasch die Legitimation ab29.
Nach Auffassung von Jordi Sole Tura stellte die fehlende Vertretung der Basken einen
Faktor dar, der sich auf die Debatte des Autonomiethemas und den Verfassungskon-
sens äußerst negativ auswirkte30. Gregorio Peces-Barba allerdings meint, daß ange-
sichts der vom PNV vertretenen Positionen seine Beteiligung an der Arbeitsgruppe
letztlich nicht zu einer veränderten Haltung geführt hätte31. Miguel Herrero wiederum
ist der Auffassung, daß der Ausschluß des PNV auf einer gemeinsamen Strategie von

UCD und PSOE beruhte, die nationalistischen Kräfte in die Enge zu treiben und die
politische Landschaft des Baskenlands unter den zwei gesamtspanischen Kräften auf-
zuteilen32.

Die drei genannten Verfassungsväter und Manuel Fraga Iribarne33 schildern in ihren
Veröffentlichungen

-

mit unterschiedlichen Bewertungen -, wie extrem gegensätzlich
die in der Verfassungs-Arbeitsgruppe vertretenen Positionen waren. Auch wird sicht-
bar, daß man sich für die territoriale Neuorganisation des Staates nicht nur an der Ver-
fassung der Zweiten Republik orientierte, sondern darüber hinaus Anregungen aus der
(Regionen vorsehenden) italienischen Verfassung von 1949 und dem föderalen Bonner
Grundgesetz von 1949 bezog34. Nach Jordi Sole Tura lassen sich die verschiedenen Po-
sitionen folgendermaßen charakterisieren35: 1. PSOE und PCE/PSUC vertraten ein fö-
derales Staatsmodell mit dem Ziel der Schaffung politisch autonomer Regionen im
gesamten Staatsgebiet, umfassender und klar abgegrenzter Kompetenzen für die
Autonomen Gemeinschaften sowie der Einrichtung von Kooperations- und Koordi-

28 Vgl. hierzu den Beitrag von Francisco Rubio Llorente im vorliegenden Band.
29 Julia, Sociedad,S. 94.
30 Sole Tura, Nacionalidades, S. 92.
31 Peces-Barba, Constitution de 1978, S.20.
32 Miguel Herrero y Rodriguez de Minön, La elaboration de la Constitution, in: Cuenta y Razön 41,

1988,S.67.
33 Fraga Iribarne, En busca.
34 Speziell zu den Einflüssen des Bonner Grundgesetzes siehe Pedro Cruz Villalön, Landesbericht Spa-

nien, in: Christian Starck, Grundgesetz und deutsche Verfassungsrechtsprechung im Spiegel ausländi-
scher Verfassungsentwicklung, Baden-Baden 1990, S. 193-223. Einen interessanten Vergleich des ver-

fassunggebenden Prozesses in Spanien mit den entsprechenden Prozessen in Portugal, Brasilien und
Chile unternehmen Jose Juan Gonzälez Encinar/Jorge Miranda/Bolivar Lamounier/Dieter Nohlen,
El proceso constituyente. Deducciones de cuatro casos recientes: Espana, Portugal, Brasil y Chile, in:
Revista de Estudios Politicos 76,1992, S. 7-27. Eine Bilanz der spanischen Verfassung nach zehn Jah-
ren liefert Pedro Cruz Villalön, Zehn Jahre spanische Verfassung, in: Jahrbuch des Öffentlichen
Rechts der Gegenwart 37, 1988, S. 87-114.

35 Sole Tura, Nacionalidades, S. 92 ff.
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nationsmechanismen zwischen diesen und dem Staat. 2. Die katalanischen Nationali-
sten der CDC verlangten für die drei „historischen Nationalitäten" (Katalonien, Bas-
kenland und Galicien) eine möglichst umfassende politische Autonomie, wollten aber
die übrigen Regionen auf das Niveau einer zweitrangigen Autonomie, nämlich einer
rein administrativen Dezentralisierung, beschränkt sehen. Gemeinsam mit den Kom-
munisten kämpften sie besonders stark für die verfassungsrechtliche Verankerung des
Begriffs der „Nationalitäten" (nacionalidades). 3. Die rechte Alianza Popular (AP) op-
tierte für eine rein administrative Dezentralisierung und widersetzte sich heftig einer
politischen Dezentralisierung sowie der Anerkennung des Begriffs nacionalidades.
4. Die UCD schließlich war wenig festgelegt, wenngleich sich allmählich die Tendenz
einer Verständigung mit den katalanischen Nationalisten und eine Ablehnung des fö-
deralen Modells der Linken abzeichnete.

Der Verfassungsvorentwurf entsprach der föderalen Position von PSOE und
PCE/PSUC. Er sah die Schaffung von regionalen Parlamenten und diesen verantwort-

lichen Regionalregierungen vor, enthielt eine klare Kompetenzabgrenzung in Form
von drei Listen (ausschließliche Kompetenzen des Staates, ausschließliche der Autono-
men Gemeinschaften und geteilte Kompetenzen) und fixierte an mehreren Stellen den
überaus umstrittenen Begriff nacionalidades. Hinsichtlich der künftigen territorialen
Organisation des spanischen Staates herrschte ein relativ klares Bild. In den abschlie-
ßenden Etappen der Verfassunggebung verwischte dieses Bild als Folge des Versuchs,
Kompromisse zu schließen und ein möglichst hohes Maß an Zustimmung zu errei-
chen. Der Kompromiß kam zunächst durch eine Verständigung der UCD mit den ka-
talanischen Nationalisten zustande. Danach ergab sich ein Konsens zwischen UCD
und PSOE36, dem sich später auch CDC und PCE/PSUC anschlössen.

Äußerst konfliktreiche Themen waren die Kompetenzen und Finanzen der Autono-
men Gemeinschaften, die Wege zur Erlangung der Autonomie, der Senat, die Frage der
Wiederherstellung des „Foralregimes" im Baskenland und der Begriff nacionalidades,
gegen den die rechte Presse eine heftige Polemik entfachte; sie geißelte ihn als eine
„Konzession an den Separatismus" und als „Attentat auf die Einheit der Nation". Aus
dem schließlich erzielten Kompromiß ergaben sich u.a. folgende Konsequenzen: 1. die
Einführung von zwei verschiedenen Modellen von Autonomen Gemeinschaften; 2. die
Verwandlung der klaren Kompetenzenaufteilung in ein jetzt aus zwei Listen bestehen-
des „Labyrinth"; 3. die Aufgabe der Konzeption des Senats als einer echten „Kammer
der Nationalitäten und Regionen" mit von deren Parlamenten gewählten Senatoren;
4. die Streichung des Begriffs „Nationalitäten" im Text, ausgenommen in Art. 2 der
Verfassung.

Die ursprüngliche Fassung des Art. 2 lautete: „Die Verfassung gründet sich auf die
Einheit Spaniens und die Solidarität zwischen seinen Völkern und anerkennt das Recht
auf Autonomie der Nationalitäten und Regionen, aus denen es besteht." Jordi Sole
Tura zufolge entsprach diese Formulierung einem föderalen Staatsverständnis. Die

Julia, Sociedad, S. 95; vgl. auch Peccs-Barba, Constituciön de 1978, S. 125 f.; Fraga Iribarne, En busca,
S. 113; Herrero y Rodriguez de Minön, La elaboration, S. 68.
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endgültige Fassung lautete: „Die Verfassung gründet sich auf die unauflösbare Einheit
der spanischen Nation, gemeinsames und unteilbares Vaterland aller Spanier, und an-

erkennt und garantiert das Recht auf Autonomie der Nationalitäten und Regionen, aus

denen sie besteht, und auf die Solidarität zwischen ihnen." Diese Ergänzungen bedeu-
teten einen Rückschlag in Richtung Zentralismus; zugleich drücken sich in ihnen die
Widersprüche der Transiciön und die damals bestehende Kräftekonstellation aus37.

Der sprachlich-kulturellen und politisch-historischen Vielfalt der Teilgebiete Spani-
ens Rechnung tragend, wurde in Art. 2 verankert, daß sich die verschiedenen Nationa-
litäten und Regionen einer einzigen (der spanischen) Nation einfügen, die als eine zu-

sammengesetzte (compuesta) oder komplexe (compleja) Nation gedacht wird38. Diese
„Nation der Nationen" ist

-

wie Miguel Herrero zu Recht betont
-

im Zusammenhang
mit der Monarchie zu sehen39. Das bedeutet, daß verschiedene Nationalitäten und Re-
gionen unter einer Krone zusammenleben, wie es schon einmal in der Geschichte Spa-
niens, während des 16. und 17. Jahrhunderts, der Fall war.

Die Weichen-Stellungen der Verfassung für die Dezentralisierung
Was die territoriale Gliederung des Staates betrifft, sucht man im Verfassungstext

vergeblich nach einer präzisen Definition. Auch die Zahl der Autonomen Gemein-
schaften und ihre räumliche Abgrenzung wird mit keinem Wort erwähnt. Freilich war

bei dieser Frage durch die Existenz der Präautonomien bereits eine Vorentscheidung
getroffen. Darüber hinaus sollte nach dem Wunsch der Verfassunggeber die endgültige
Gliederung des Staatsgebietes aus dem Zusammenspiel zweier Faktoren hervorgehen:
einerseits aus den Verfassungsnormen über die verschiedenen Wege (hauptsächlich die
der Art. 143 und 151), Möglichkeiten und Grenzen der Dezentralisierung, andererseits
aus dem „dispositiven" Prinzip, d.h. der Initiative jener Gebietseinheiten, die künftig
ihren aktiven Willen nach Selbstregierung bekunden würden.

Die Kompetenzverteilung zwischen Staat und Autonomen Gemeinschaften zeigt
viele Widersprüche und Unklarheiten, die auch dazu beigetragen haben, daß es in die-
sem Bereich zu einer Flut von Konflikten gekommen ist, die vom Verfassungsgericht
zu lösen waren. Sie läßt sich aus dem Verfassungstext allein nicht begreifen und wird
nur verständlich aus der Synopse und kombinierten Interpretation von Verfassung,
jedem einzelnen Autonomiestatut, den Dekreten zur Übertragung der Kompetenzen
und vor allem der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes40.

Sole Tura, Nacionalidades, S. 100 f.
Pedro Cruz Villalön, Die Neugliederung des Staates durch die Autonomen Gemeinschaften, in: Jahr-
buch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart 34,1985, S. 199.
Miguel Herrero y Rodriguez stellt diesen Zusammenhang in seinem Buch El principio monärquico
her; zitiert nach Morodo, La transiciön, S. 204 f.
Vgl. Nohlen/Hildenbrand, Spanien, S. 318-323. Zur Vertiefung vgl. Javier Perez Royo, Die Verteilung
der Kompetenzen zwischen Staat und Autonomen Gemeinschaften, in: Nohlen/Gonzälez Encinar,
Der Staat, S. 103-124.
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Auch für die wichtige Frage der Finanzen der Autonomen Gemeinschaften sind
etwa im Vergleich zum Bonner Grundgesetz die Verfassungsbestimmungen knapp und
wenig präzise. Die „eigentliche Finanzverfassung" der Autonomen Gemeinschaften
sollte erst das am 22. September 1980 verabschiedete Organgesetz über die Finanzie-
rung der Autonomen Gemeinschaften werden. Die wichtigsten Regelungen enthalten
die Art. 133 (Steuererhebungsgewalt), 156 (Finanzautonomie der Autonomen Ge-
meinschaften), 157 (finanzielle Ressourcen der Autonomen Gemeinschaften) und 158
(Interterritorialer Ausgleichsfonds). Von Interesse ist ferner die erste Zusatzbestim-
mung der Verfassung, welche die historischen Rechte der „Foralgebiete", also der drei
baskischen Provinzen und Navarras, „schützt und achtet" und somit die Grundlage
für das besondere Finanzierungssystem der Autonomen Gemeinschaften41 Baskenland
und Navarra schuf. Schließlich weist die dritte Zusatzbestimmung auf das spezielle
wirtschaftliche und steuerliche System der Kanarischen Inseln hin.

Die genannten Beispiele zeigen, daß wichtige Grundentscheidungen über die künf-
tige territoriale Organisation des Staates in der Verfassung ausgeklammert und auf die
Zukunft verschoben, somit in den Aushandlungsprozessen zwischen den politischen
Kräften entschieden wurden. Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist damit die Regelung
der Dezentralisierung „kein juristisches Meisterstück" (Sole Tura), sondern in weiten
Teilen ein „fauler Kompromiß" (Gonzalez Encinar). Dennoch war sie aus politischer
Sicht die einzig mögliche Lösung, d.h. der einzig durchsetzbare Minimalkonsens, der
bei extremen Interessengegensätzen erreicht werden konnte. Ganz im Sinne des Ver-
fassungsverständnisses Rudolf Smends („Anregungen und Schranken") hat es der Ver-
fassunggeber vorgezogen, unter Inkaufnahme von Ungereimtheiten und Widersprü-
chen in etlichen Bereichen keine eindeutigen und endgültigen, sondern vielmehr
flexible und für spätere Interpretationen und Aushandlungen offene Regelungen zu

treffen.
Artikel 2 der Verfassung definiert, daß „innerhalb der unauflöslichen Einheit der

spanischen Nation, dem gemeinsamen und unteilbaren Vaterland aller Spanier", den
nacionalidades und regiones das Recht auf Autonomie anerkannt und garantiert wird.
Ferner wird durch Art. 137 festgelegt, daß sich der Staat in Munizipien, Provinzen und
die sich konstituierenden Autonomen Gemeinschaften organisiert und all diesen terri-
torialen Einheiten Autonomie bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Interessen zu-

steht. Die Anerkennung dieses Pluralismus zeigt sich auch darin, daß Art. 3 neben dem
Kastilischen, als „offizieller spanischer Sprache des Staates, deren Beherrschung bzw.
Benutzung eine Pflicht und ein Recht aller Spanier ist", auch den „anderen spanischen
Sprachen" in den betreffenden Autonomen Gemeinschaften offiziellen Status zuer-

kennt.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß die Verfassung diesem Autonomieprinzip

als notwendiges Gegenstück das Prinzip der Solidarität zwischen den Nationalitäten

Vgl. dazu Andreas Hildenbrand, Die Finanzierung der Autonomen Gemeinschaften, in: Noh-
len/Gonzälez Encinar, Der Staat, S. 125-176; speziell zum Baskenland und zu Navarra siehe Manuel
Medina Guerrero, Los regimenes financieros forales en la Constituciön de 1978, Onate 1991.
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und Regionen hinzufügt. Dieses Solidaritätsprinzip ist (wie das Autonomieprinzip)
ein Leitmotiv der Verfassung, wie seine Verankerung in den Art. 2 (Solidarität zwi-
schen den Nationalitäten und Regionen), 138 (Solidarität und territorial ausgewogene
Entwicklung), 156 (Finanzautonomie) und 158 (Interterritorialer Ausgleichsfonds) be-
stätigt. Mit ihm wird jede aus der territorialen Neuorganisation resultierende Un-
gleichheit oder Diskriminierung abgelehnt und zugleich (v. a. durch Art. 138 und 158)
dem Staat der Auftrag gegeben, im Rahmen der Regionalpolitik und anderer policies
die in Spanien besonders stark ausgeprägten regionalen Entwicklungsdisparitäten aus-

zugleichen42.
Von zentraler Bedeutung war die verfassungsrechtliche Verankerung zweier grund-

verschiedener Modelle von Autonomen Gemeinschaften: Bei dem „gewöhnlichen"
Modell des Art. 143 können die auf diesem Weg sich bildenden Autonomen Gemein-
schaften in ihren Autonomiestatuten innerhalb der Materienliste des Art. 148 der Ver-
fassung Kompetenzen übernehmen. Dieses durch ein niedrigeres Kompetenzniveau
gekennzeichnete gewöhnliche Modell konnte die Grundlage sowohl für eine rein ad-
ministrative wie für eine politische Dezentralisierung liefern. Die Verfassung ließ
offen, ob es sich bei den (nicht näher gekennzeichneten) Kompetenzen um legislative
oder verwaltungsmäßige Befugnisse handelt. Ebenso sollten erst die von den politi-
schen Kräften auszuhandelnden Autonomiestatute festlegen, ob die Autonomen Ge-
meinschaften dieses Modells auch Parlamente und Regierungen als Organe einer poli-
tisch autonomen Gebietskörperschaft besitzen würden.

Das „außergewöhnliche Modell" des Art. 151 beinhaltet eine politische Autonomie,
da die Autonomen Gemeinschaften in diesem Fall Parlamente und Regierungen
(Art. 152 der Verfassung) sowie legislative Kompetenzen besitzen. Außerdem ist das Ni-
veau ihrer Kompetenzen höher, da diese im Rahmen eines umfangreicheren Materienka-
talogs ausgeübt werden können. Die Bildung einer Autonomen Gemeinschaft dieses
Modells wurde den drei „historischen Nationalitäten" wesentlich leichter gemacht als
anderen Gebieten, die sich möglicherweise auf diesem Weg zu einer Autonomen Ge-
meinschaft konstituieren wollten. Gemäß der zweiten Übergangsbestimmung der Ver-
fassung mußten die drei „historischen Nationalitäten" Katalonien, Baskenland, Galicien
ihren in der Zweiten Republik bereits manifestierten Autonomiewillen nicht mehr er-

neut zum Ausdruck bringen. Von den anderen Regionen dagegen verlangte die Verfas-
sung die Beschreitung eines Weges, der mit zahlreichen Hindernissen gepflastert war .

Auch für die Ausarbeitung der Autonomiestatute hat die Verfassung deutliche
Unterschiede zwischen den beiden Modellen verankert. Beim gewöhnlichen Modell

Vgl. Andreas Hildenbrand, Die Reform der Regionalförderung in Spanien, in: Raumforschung und
Raumordnung 5-6,1988, S. 270-276; ders., EL FEDER y Andalucia: anälisis de las primeras acciones
de la polftica regional comunitaria, in: Revista de Estudios Andaluces 9,1987, S. 111-148.
So müssen zusätzlich zur Initiative der Provinzialräte in jeder Provinz drei Viertel der Gemeindever-
tretungen (Ayuntamientos) die Konstituierung einer Autonomen Gemeinschaft beantragen, und an-

schließend muß die absolute Mehrheit der Wahlberechtigten einer jeden Provinz in einem Referen-
dum einem solchen Antrag zustimmen.
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wurde das Autonomiestatut von einer Versammlung ausgearbeitet, die aus den Mit-
gliedern der Provinzialräte und den für die jeweiligen Provinzen gewählten Mitglie-
dern der Cortes bestand. Danach konnte das Autonomiestatut von den Cortes als Or-
gangesetz verabschiedet werden. Beim außergewöhnlichen Modell hingegen gestaltete
sich die Ausarbeitung des Statuts weitaus komplizierter. Verlangt wurde vor allem die
Zustimmung der absoluten Mehrheit der gültigen Stimmen in jeder Provinz, bevor das
Statut von den Cortes verabschiedet werden konnte.

Trotz aller Unterschiede hat die Verfassung die Möglichkeit einer späteren Gleich-
stellung des gewöhnlichen mit dem außergewöhnlichen Modell berücksichtigt.
Art. 148.2 der Verfassung eröffnet nämlich den Autonomen Gemeinschaften des ge-
wöhnlichen Modells die Möglichkeit, fünf Jahre nach Inkrafttreten ihrer Autonomie-
statute ebenfalls das höhere Kompetenzniveau zu übernehmen. Da dieses höhere oder
quantitativ umfangreichere Niveau auch legislative Kompetenzen enthält, können jene
Autonomen Gemeinschaften letztlich ebenfalls die politische Autonomie mit der ent-

sprechenden Organstruktur erhalten. Deshalb spricht man vom Art. 143 auch als dem
„langsamen Weg" zur politischen Autonomie. Hervorzuheben ist, daß man den drei
„historischen Nationalitäten" in der Verfassung von 1978 eine Sonderstellung einge-
räumt hat. Von Anfang an waren für sie gemäß der zweiten Übergangsbestimmung die
politische Autonomie und das höhere Kompetenzniveau vorgesehen. Außerdem ist
von Interesse, daß mit der Verfassung auch eines der wichtigen Verfassungsorgane Spa-
niens, die Krone, eine neue Bedeutung erhielt. Sie ist einerseits das Symbol der Einheit
des Staates, andererseits wird sie aber auch als Integrationsfaktor der Regionen begrif-
fen. So schwört der König bei seiner Proklamation, die Rechte der Autonomen Ge-
meinschaften zu achten (Art. 61).

Regionalismus und Dezentralisierung des Staates (1979-1983)

Mit der Konstituierung der Autonomen Gemeinschaften des Baskenlandes und Ka-
taloniens begann 1979 die Institutionalisierung des Dezentralisierungsprozesses.
Bevor die konkreten Verhandlungen über die Autonomiestatute beider Regionen auf-
genommen werden konnten, wurde die politische Dynamik zunächst durch die am

l.März 1979 abgehaltenen Parlamentswahlen beeinflußt. In einigen Regionen schnit-
ten die regionalen Parteien relativ gut ab. Die Wahlergebnisse signalisierten einen wei-
teren Anstieg des Regionalismus. Mehrere regionale Parteien waren nun im Abgeord-
netenhaus vertreten. Bemerkenswert waren zum einen der Zuwachs, den die radikale,
für die Unabhängigkeit des Baskenlandes eintretende und ETA-militar nahestehende
Herri Batasuna (HB) erhielt, zum anderen der Erfolg des Partido Socialista de Anda-
lucia, der im Parlament eine eigene Fraktion bilden konnte. Ferner bestätigte sich der
Wahlerfolg der regionalen Parteien auch bei den ersten demokratischen Kommunal-
wahlen am 3. April 1979.

Neben dem Ergebnis der Parlamentswahlen war für die weitere Entwicklung wich-
tig, daß in einigen anderen Regionen auf die in der Verfassung vorgenommene „Bevor-
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zugung" der „historischen Nationalitäten" mit einer Verstärkung der Autonomiean-
sprüche reagiert wurde. In Valencia, Aragonien, auf den Kanarischen Inseln und in An-
dalusien wollte man sich nicht mit einer Autonomie zweiter Klasse begnügen. Dieser
Anspruch wurde vor allem dadurch untermauert, daß man in der regionalen Geschich-
te eifrig nach Besonderheiten suchte, die es zu rechtfertigen schienen, die eigene Regi-
on ebenfalls als eine „Nationalität" einzustufen. Dies geschah insbesondere in Andalu-
sien und in Valencia, weshalb es nicht erstaunt, daß in den später verabschiedeten
Autonomiestatuten beider Regionen der Begriff „Nationalität"erscheint. Auf der an-

deren Seite legte der Präsident der Generalität, Josep Tarradellas, Wert darauf, „daß
Katalonien nicht das gleiche ist wie die Mancha"44.

In diesem politischen Kontext begannen die Verhandlungen um die Autonomiesta-
tute des Baskenlandes und Kataloniens. Aufgrund ihrer Langwierigkeit verlagerten
sich beide Aushandlungsprozesse aus dem Parlament und wurden schließlich direkt
von den politischen Führern zu Ende gebracht. Uber den Entwurf des baskischen Au-
tonomiestatuts (Estatuto de Guernica) wurde im Juli 1979 zwischen Ministerpräsident
Adolfo Suärez (UCD) und Carlos Garaikoetxea (PNV), dem neuen Präsidenten des
Consejo General Vasco, eine Einigung erzielt. Die bei den Verhandlungen auftauchen-
den Konflikte kreisten um die ökonomischen Kompetenzen, das baskische Fernsehen
und die baskischen Polizeikräfte; des weiteren um die vom PNV geforderten Rechte auf
Souveränität und Selbstbestimmung, die freilich

-

da inkompatibel mit der spanischen
Verfassung

-

letztlich nicht in das Autonomiestatut aufgenommen wurden. In Art. 2
wurde festgelegt, daß auch Navarra das Recht habe, Bestandteil des Baskenlandes zu

werden, wobei auf das in der vierten Zusatzbestimmung der Verfassung vorgesehene
Verfahren (u.a. Referendum) der möglichen Eingliederung verwiesen wurde. Diese ist
aber äußerst unwahrscheinlich, da die Forderungen der baskischen Nationalisten bei
der nicht-baskischen Bevölkerungsmehrheit Navarras auf Ablehnung stoßen.

Im August 1979 verständigten sich dann auch die Zentralregierung und die Reprä-
sentanten der drei wichtigsten Parteien der damaligen katalanischen Regierung (CiU,
PSUC, PSC) über einen Entwurf, der sich am Autonomiestatut von Sau aus dem Jahr
1932 orientierte. Besonders hart wurde um die Regelungen der Kompetenzen im Be-
reich des Erziehungswesens und des Fernsehens gerungen, doch der zuvor über das
baskische Statut erzielte Konsens erleichterte die Einigung45.

Nach Billigung durch die baskischen und katalanischen Wähler in den Referenden
vom 25. Oktober 1979

-

mehr als 90 Prozent der abgegebenen Stimmen waren für die
Annahme

-

wurden beide Autonomiestatute am 18. Dezember 1979 verkündet. Im
Gegensatz zum Verfassungsreferendum hatte der PNV der Bevölkerung dieses Mal die
positive Stimmabgabe empfohlen. HB und ETA, die durch Attentate (mit 78 Todesop-
fern allein 1979) die Ausarbeitung der Statute überschattet hatten, blieben bei ihrer ab-
lehnenden Haltung. Durch die Wahlen zu den ersten autonomen Parlamenten im Bas-

Beneyto, Las Autonomias, S. 303.
Vgl. Julia, Sociedad, S. 115; Villalön, Die Neugliederung, S.214. Die Ausarbeitung des baskischen Au-
tonomiestatuts schildert Virginia Tamayo Salaberria, Genesis del Estatuto de Gernika, Onate 1991.
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kenland (9. März 1980) und in Katalonien (20.März 1980) fand die Institutionalisie-
rung dieser Autonomen Gemeinschaften ihren formellen Abschluß. In beiden Wahlen
konnten die bürgerlichen regionalen Parteien (PNV bzw. CiU) Siege erringen, wohin-
gegen die gesamtspanischen Parteien UCD und PSOE relativ schlecht abschnitten.

In dem Bestreben, eine der baskischen und katalanischen ebenbürtige Autonomie zu

erlangen, beschlossen in der zweiten Jahreshälfte 1979 Andalusien, Valencia, Arago-
nien und die Kanarischen Inseln, den Weg des Art. 151 zu beschreiten. Andere Territo-
rien wie Asturien, Kantabrien und La Rioja interpretierten das über den Weg der
Art. 143 und 146 erreichbare gewöhnliche Modell politisch und versuchten, auf diese
Weise eine politische Autonomie zu erreichen. Von Interesse ist, daß man in Kreisen
der regierenden UCD damals die später für Andalusien relevant werdende Vorstellung
hatte, daß die politische Autonomie zumindest in den ersten fünf Jahren allein für die
drei „historischen Nationalitäten" reserviert sein sollte. Der Weg des Art. 151 sollte
dementsprechend nur die Funktion haben, „die formelle Verankerung einer Ungleich-
behandlung zu verhindern"46.

In zwei Autonomen Gemeinschaften (Baskenland, Katalonien) konnte die UCD die
Regierungsgewalt nicht ausüben, und die Wahlerfolge der regionalen Parteien in ande-
ren Regionen, insbesondere in der bevölkerungsstärksten und deshalb politisch wich-
tigen Region Andalusien, ließen in der UCD Befürchtungen aufkommen, daß mögli-
cherweise durch Paktieren der regionalen Parteien mit der Linken die UCD bei
künftigen Regionalwahlen in die Minderheit geraten könnte. Vor allem in Andalusien
und Valencia, wo der PSOE besonders stark vertreten war, witterte man die Gefahr des
Machtverlusts durch künftig von der Linken gestellte Regionalregierungen.

Aus Gründen des Machtkalküls legte deshalb die UCD-Regierung nun im Dezen-
tralisierungsprozeß den Rückwärtsgang ein. Im Fall Andalusiens versuchte sie, in
Konfrontation mit dem PSOE sowie Teilen der eigenen Partei das Autonomieverfah-
ren gemäß Art. 151 zu verhindern und durch das Verfahren nach Art. 143 und 146 zu

ersetzen. In der durch eine eigene Sprache und Kultur geprägten „historischen Natio-
nalität" Galicien, wo die zweite Übergangsbestimmung der Verfassung die Konstituie-
rung einer Autonomen Gemeinschaft des politischen Modells vorsah, besaß die UCD
durch ihre absolute Mehrheit eine Hochburg und konnte unter weitgehender Aus-
schaltung der übrigen politischen Kräfte den Entwurf des Autonomiestatuts in eigener
Regie ausarbeiten. In dieser konservativ orientierten Region, deren regionalistische
Kräfte traditionell schwach sind und sich im Demokratisierungsprozeß fast aus-

schließlich auf dem linken bis ultralinken Flügel des politischen Spektrums verorte-

ten47, zielten die Bemühungen der UCD darauf ab, die Stellung des Staates gegenüber
der künftigen Autonomen Gemeinschaft zu stärken.

Villalön, Die Neugliederung, S. 217.
Vgl. Ramön Maiz, El nacionalismo gallego: apuntes para una hegemom'a imposible, in: Hernän-
dez/Mercade, Estructuras, S. 186-243; Cesar E.Diaz Lopez, The Politization of Galician Cleavages,
in: Stein Rokkan/Derek W.Urwin (Hrsg.), The politics of territorial identity, London/Beverly Hills
1982, S. 38SM-24.
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In den Entwurf des Autonomiestatus Galiciens, dessen parlamentarische Verhand-
lung im Oktober 1979 begonnen worden war, hatte die UCD allein mit ihren Stimmen
eine auf der Theorie der „Horizontalgesetze" basierende Klausel eingebaut, die im
Endergebnis eine Unterordnung der autonomen legislativen Gewalt unter die gesetz-
gebende Gewalt des Staates bedeutete. Die besondere politische Brisanz dieser Klausel,
die für das galicische und alle noch folgenden Autonomiestatute Geltung haben sollte,
bestand darin, daß hierdurch zwei Klassen von Autonomen Gemeinschaften geschaf-
fen wurden: einerseits das Baskenland und Katalonien, wo diese Klausel keine Geltung
haben sollte, andererseits die restlichen Autonomen Gemeinschaften. Gegen die Klau-
sel erhab sich heftiger Protest der linken und regionalen Parteien Galiciens, der sich in
der „Einheitskampagne gegen das UCD-Statut" formierte. Da die UCD unter diesen
Umständen bei einem Referendum über den Entwurf eine Niederlage befürchtete,
wurde er nicht zur Abstimmung gestellt. Der galicische Autonomieprozeß blieb bis
Ende 1980 blockiert. Erst nachdem der Verfassungsausschuß entsprechende Verände-
rungen des Entwurfs vorgenommen hatte, wurde er schließlich im Referendum vom

21. Dezember 1980 gebilligt. 73 Prozent der abgegebenen Stimmen waren dafür, doch
war mit nur 29 Prozent die (in dieser Region stets niedrige) Abstimmungsbeteiligung
äußerst gering. Aus den Wahlen zum autonomen Parlament ging die rechte Alianza
Popular (AP) am 20. Oktober 1981 als Siegerin hervor.

In Andalusien hatten sich im Dezember 1978 die wichtigsten politischen Kräfte der
Region und die vom PSOE geführte präautonome Regierung (Junta de Andalucia) im
Autonomiepakt von Antequera auf die Konstituierung einer Autonomen Gemeinschaft
des politischen Modells gemäß Art. 151 geeinigt. Verschiedene Vorschriften dieses Arti-
kels waren bereits erfüllt, das Datum für das erforderliche Referendum bereits einver-
nehmlich zwischen Madrid und Sevilla festgelegt, als die weitere Entwicklung Neuüber-
legungen der UCD zur „Rationalisierung der Autonomien" unterstellt wurde48. Dem
neuen Konzept zufolge sollten nur die drei „historischen Nationalitäten" die politische
Autonomie unmittelbar erhalten, die künftigen Autonomen Gemeinschaften aber sich
nur auf dem langsamen Weg der Art. 143 und 146 konstituieren können. Für Valencia,
Aragonien und die Kanarischen Inseln, die ebenso wie Andalusien das Verfahren bereits
eingeleitet hatten, bedeutete dies einen Rückschlag. Große Entrüstung gab es vor allem
in Andalusien, nicht nur bei der Bevölkerung und den politischen Gegnern der UCD,
sondern auch in deren eigenen Reihen. Am deutlichsten kam dies im Parteiaustritt des
Vorsitzenden der andalusischen UCD, des früheren Regionen- und amtierenden Kul-
tusministers Manuel Clavero Arevalo, zum Ausdruck, der sich später in der Referen-
dumskampagne für die Autonomie nach Art. 151 engagierte. Die UCD unternahm eine
massive Propaganda für die Stimmenthaltung beim Referendum und versuchte mit viel-
fältigen technischen Tricks, das Abstimmungsergebnis zu beeinflussen .

Hierzu Andreas Hildenbrand/Dietcr Nohlen, Regionalismus und politische Dezentralisierung in
Spanien nach Franco, in: Bernecker/Oehrlein (Hrsg.), Spanien heute, S. 63 f.
Beispielsweise war die Formulierung der Frage auf den Wahlzetteln des Referendums verwirrend und
erwähnte die Begriffe Autonomie und Andalusien nicht; vgl. Geisclhardt, Andalusien, S.225.
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Am 23.Juni 1979 hatte die präautonome Junta de Andalucia mit den Stimmen der
UCD einstimmig beschlossen, für Andalusien die Autonomie nach Art. 151 anzustre-

ben, und ihr am 15. August 1979 vorgelegter Entwurf des Autonomiestatuts (Estatuto
de Carmona) entsprach diesem Ziel. Schließlich sprach sich im Referendum vom

28. Februar 1980 die Mehrheit der Wahlberechtigten in Andalusien eindeutig für die
Autonomie nach Art. 151 aus; dennoch fehlten in einer der am wenigsten bevölkerten
Provinzen (Almeria) am Ende ca. 20 000 Stimmen, um auch in dieser Provinz die von

der Verfassung für jede der acht Provinzen Andalusiens verlangte Mehrheit der Wahl-
berechtigten zu erzielen50. Trotz des „Scheiterns des Referendums" bedeutete das
Ergebnis

-

55,8 % der Wahlberechtigten hatten für die Autonomie gestimmt
-

eine
politische Niederlage der UCD-Regierung. Gleichwohl war der andalusische
Autonomieprozeß nach diesem Resultat für längere Zeit blockiert.

Der Weg zum Kompromiß und zur Lösung sollte acht Monate dauern; er war durch
hartnäckige Auseinandersetzungen und viele Zwischenvorschläge gekennzeichnet.
Hervorzuheben ist hierbei das überraschende Paktieren des PSA mit der UCD-Regie-
rung. Für die Unterstützung in der Vertrauensfrage am 16.September 1980 hatte die
UCD-Regierung in geheimen Verhandlungen dem PSA zugestanden, über den Weg
des Art. 144 die Konstituierung der Autonomen Gemeinschaft Andalusien auf den
Weg zu bringen, wobei diese mit denselben Institutionen und Kompetenzen wie nach
Art. 151 ausgestattet sein könne. Freilich hatte die UCD bei dieser Absprache auch
machtpolitische Erwägungen im Auge: eine Stärkung des PSA auf Kosten des PSOE.
Die endgültige Lösung der andalusischen Autonomiefrage wurde erst durch die Eini-
gung zwischen UCD und PSOE im Oktober 1980 ermöglicht. Die aus verfassungs-
rechtlicher Sicht nicht unbedenkliche Lösung bestand darin, mittels einer Novellie-
rung des Gesetzes über die Regelung der Referenden zu erlauben, daß Andalusien im
folgenden Jahr die zur Konstituierung als Autonome Gemeinschaft noch fehlenden
Prozeduren des Art. 151 absolvieren konnte.

Nach der Billigung des Entwurfs des Autonomiestatuts durch die Versammlung der
andalusischen Parlamentarier im April 1981 wurde das Statut im Referendum vom

20. Oktober 1981 bei einer Stimmenthaltung von 47 Prozent mit 90 Prozent der abge-
gebenen Stimmen angenommen und am 30. Dezember verkündet. In den ersten anda-
lusischen Parlamentswahlen errangen die Sozialisten am 23.Mai 1982 einen überwälti-
genden Wahlsieg (52 Prozent der Stimmen). Andalusien sollte die einzige Autonome
Gemeinschaft bleiben, die nach Art. 151 gebildet wurde. In den drei anderen Regionen,
die für diesen Weg optiert hatten, war es der UCD unter großen Schwierigkeiten ge-
lungen, die jeweiligen Autonomieprozesse zum Stillstand zu bringen.

Der andalusische Autonomieprozeß hatte für die gesamtspanische Politik eine her-
ausragende Bedeutung. Erstens schaufelte sich die zusehends durch interne Zwistig-
keiten geschwächte UCD in der bevölkerungsreichen Region durch ihr Taktieren
selbst ihr politisches Grab. Zweitens, eng damit zusammenhängend, begann der Auf-

Zu Hintergründen und den nach Teilräumen desaggregierten Ergebnissen siehe Antonio Porras Na-
dales, El referendum, in: Revista de Estudios Politicos 15,1980, S. 175-194.
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stieg des PSOE, der nach den Siegen bei den andalusischen und den gesamtstaatlichen
Parlamentswahlen 1982 zum ersten Machtwechsel in der Demokratie führte. Drittens
mußte die andalusische Regionalpartei PSA für ihr von den Wählern nur wenig ver-

standenes Paktieren mit der UCD einen hohen Preis bezahlen: Mit lediglich drei Par-
lamentssitzen blieb sie weit hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Viertens wurde
in Andalusien für die späteren Autonomie-Vereinbarungen zwischen UCD und PSOE
insofern die politische Vorentscheidung getroffen, als man eine gleichförmige Interpre-
tation des Titels VIII der Verfassung in dem Sinne vornahm, daß letztlich alle Autono-
men Gemeinschaften ein Parlament und legislative Kompetenzen haben sollten. Mit
dem Referendum vom 28. Februar 1980 verwandelte Andalusien in eine Regel, was

man zuvor nur als Ausnahme anwenden wollte51.
Was die Konstituierung der restlichen Autonomen Gemeinschaften betraf, blieb der

Autonomieprozeß bis zum gescheiterten Staatsstreich vom 23. Februar 1981 blockiert.
Die interne Krise der UCD, die Aufgabe der Konsenspolitik seitens des PSOE und die
neue Strategie dieser Oppositionspartei, sich als Alternative zur UCD-Regierung zu

profilieren, verhinderten eine Verständigung zwischen den beiden größten Parteien,
von der ein Ende der Blockierung abhing.

Mit dem Scheitern des Staatsstreichs wenige Tage nach dem Rücktritt von Regie-
rungschef Adolfo Suärez am 29. Januar 1981 sollte sich die Situation jedoch schlagartig
ändern. Jetzt wurde die Bekämpfung des ETA-Terrorismus

-

1980 hatte die ETA
72 Attentate verübt, die 96 Todesopfer forderten

-

mit verstärkter Beteiligung des Mi-
litärs intensiviert. Die nunmehr von Calvo-Sotelo geleitete UCD-Regierung brachte
einen (letztlich nie als Gesetz verabschiedeten) Gesetzentwurf in den Cortes ein, der
eine Reihe von Fragen hauptsächlich symbolischer Natur betraf, gegenüber denen die
Streitkräfte besonders sensibel zu sein schienen. Andererseits verkündete ETA-polüico
müitar die Beendigung ihres bewaffneten Kampfes. Die für die Dezentralisierung des
Staates aber weitaus wichtigste Konsequenz des Putschversuches war, daß unter dem
Schock dieses Ereignisses UCD und PSOE nun aufeinander zugingen und sich um

eine Verständigung in der Frage der Autonomie bemühten.
Die Verhandlungen, an denen sich die regionalen Parteien Kataloniens, des Basken-

landes und Andalusiens von Anfang an nicht beteiligten und aus denen sich später die
Kommunisten und die damalige Rechtskoalition (Coaliciön Demoerätica) zurückzo-
gen, endeten im Juli 1981 mit den von der UCD-Regierung und dem PSOE allein un-

terzeichneten Autonomievereinbarungen (Acuerdos Autonömicos). UCD und PSOE
hatten daran ihr je spezifisches Interesse: Die UCD war an einem wohlgeordneten und
von oben gesteuerten Autonomieprozeß interessiert und wollte Konflikte vermeiden,
wie sie in Andalusien aufgetreten waren. Der PSOE hingegen war bestrebt, sich als po-
litische Alternative zu konsolidieren. Ferner kam als den Konsens erleichternde Rah-
menbedingung hinzu, daß beide Parteien in den noch zu schaffenden Autonomen Ge-
meinschaften über die Mehrheit verfügten.

51 Javier Perez Royo, La centralidad de Andalucia, in: Diario 16vom28.2.1992, S.53.
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Die Autonomievereinbarungen sahen für die Konstituierung der künftigen Autono-
men Gemeinschaften nicht mehr den Weg nach Art. 151, sondern generell und allein
den Weg nach Art. 143 vor. Mit der Entscheidung für diesen Weg wurde aber zugleich
eine politische Interpretation des gewöhnlichen Modells vorgenommen, denn alle sich
auf diese Weise bildenden Autonomen Gemeinschaften sollten von Anfang an über
politische Autonomie verfügen. Diese Entscheidung zugunsten einer politischen Au-
tonomie für alle war das wichtigste Element der Vereinbarungen, deren Inhalt aus den
Vorschlägen zweier Expertenkommissionen hervorgegangen war52. Es wurde außer-
dem vereinbart, daß die politische Dezentralisierung das gesamte Staatsgebiet betref-
fen, nach Möglichkeit die Entstehung von Ein-Provinz-Gemeinschaften vermeiden
und bis zum 1. Februar 1983 abgeschlossen sein sollte. Von Bedeutung war auch die
Vereinbarung einer Sonderregelung für Valencia und die Kanarischen Inseln, die bei-
den Gebieten sofort das höhere bzw. umfangreichere Kompetenzniveau ermöglichen
sollte, wie sie die Autonomen Gemeinschaften der drei „historischen Nationalitäten"
und Andalusien besaßen. Ferner gab es Bestimmungen zur Bildung der Ein-Provinz-
Comunidad Autonoma von Madrid und über die Wiederherstellung des traditionellen
„Foralregimes" der künftigen Autonomen Gemeinschaft Navarra, die auch das höhere
Kompetenzniveau erhalten sollte. Schließlich enthielten die Vereinbarungen zwei Ge-
setzentwürfe, welche den in Art. 158 vorgesehenen Interterritorialen Ausgleichsfonds
(FCI) und das bereits erwähnte Organgesetz zur Harmonisierung des Autonomiepro-
zesses (LOAPA) zum Gegenstand hatten.

Auf der Grundlage der Acuerdos Autonomicos konstituierten sich 13 weitere Auto-
nome Gemeinschaften. Noch unter der letzten UCD-Regierung unter Leopoldo
Calvo-Sotelo und mit Rafael Arias-Salgado als Minister für territoriale Verwaltung tra-

ten zwischen Januar und September 1982 die Autonomiestatute von Andalusien, Astu-
rien, Kantabrien (Provinz Santander), La Rioja (Provinz Logrofio), Murcia, Valencia,
den Kanarischen Inseln, Navarra, Kastilien-La Mancha und Aragonien in Kraft. Die
Statute für die Balearen, Kastilien-Leon, Extremadura und Madrid wurden nach dem
Wahlsieg des PSOE am 28. Oktober 1982 bereits durch die Regierung von Felipe Gon-
zälez erlassen.

Die Institutionalisierung dieser 13 Autonomen Gemeinschaften wurde durch die am

8. Mai 1983 abgehaltenen Wahlen zu den autonomen Parlamenten und die anschließen-
den Regierungsbildungen abgeschlossen. Bei diesen und den am gleichen Tag stattfin-
denden Gemeinde- und Provinzwahlen konnte der PSOE seinen Sieg bei den Parla-
mentswahlen vom 28. Oktober 1982 bestätigen. Ausnahmen bildeten allein Kantabrien
und die Balearen, wo Coalition Popular bzw. Alianza Popular gewannen.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, daß ein Element der Autonomievereinba-
rungen, das Organgesetz, durch das Urteil des Verfassungsgerichts vom 5. August 1983
(STC 76) in wesentlichen Teilen zu Fall gebracht wurde. Es beabsichtigte, der gesetz-

' Presidenciadel Gobierno, Informe de laComisiön deExpertos sobre Autonomias, Madrid 1981; dies.,
Informe de la Comisiön de Expertos sobre Financiaciön de las Comunidades Autonomas, Madrid
1981.
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gebenden Gewalt der Cortes gegenüber der Legislativgewalt der Autonomen Gemein-
schaften eine stärkere Position zu geben, so daß „die vom Staat aufgrund seiner Kom-
petenz aus Art. 149 Abs. 1 der Verfassung erlassenen Normen Vorrang vor den Nor-
men der Autonomen Gemeinschaften haben" sollten (Art. 4). Letztlich hätte dies
bedeutet, die in Art. 149 Abs. 1 enthaltene Rahmengesetzgebungskompetenz des Staa-
tes in eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz mit Verdrängungsbefugnis zu

verwandeln. Ferner war vorgesehen, die Regelungen der LOAPA nachträglich auch in
den Autonomen Gemeinschaften der drei „historischen Nationalitäten" und in Anda-
lusien für gültig zu erklären.

Beides mußte selbstverständlich heftigen Widerstand hervorrufen. In Katalonien
und im Baskenland kam es zu Demonstrationen gegen die LOAPA. Außerdem wurde
ihr Inkrafttreten dadurch verhindert, daß seitens der Parlamente und Regierungen des
Baskenlandes und Kataloniens sowie einer Gruppe von 50 Parlamentariern des Abge-
ordnetenhauses zahlreiche Verfassungsbeschwerden eingelegt worden waren. Das Ur-
teil des Verfassungsgerichts erklärte sieben Artikel vollständig und sieben weitere teil-
weise für verfassungswidrig. Ganz entschieden sprach das Verfassungsgericht dem
staatlichen Gesetzgeber die Möglichkeit ab, per Gesetz den Titel VIII der Verfassung
und die Autonomiestatute zu verändern bzw. zu interpretieren. In Anlehnung an ein
früheres Urteil stellte es ferner fest, daß die in Art. 149 Abs. 1 enthaltenen Rahmenge-
setzgebungskompetenzen des Staates geteilte Kompetenzen (competencias comparti-
das), nicht aber konkurrierende sind, welche gegenüber der Gesetzgebung der Auto-
nomen Gemeinschaften eine Verdrängungsbefugnis gehabt hätten. Die vom

Verfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärten Teile der LOAPA erhielten
am 14. Oktober 1983 als Gesetz über den Autonomieprozeß (Ley del Proceso Au-
tonomico, LPA) rechtliche Geltung. In ihm ist unter anderem auch davon die Rede, die
aus dem deutschen kooperativen Föderalismus bekannten Konferenzen der Fachmini-
ster einzurichten und als Instrumente der vertikalen und horizontalen Kooperation
und Koordination zu nutzen53.

Die Autonomen Gemeinschaften nehmen heute einen festen Platz in der politischen
Landschaft Spaniens ein. In allen Gemeinschaften wurden bisher mindestens dreimal
Wahlen zu den autonomen Parlamenten abgehalten und die jeweiligen autonomen Re-
gierungen gebildet. Die bisherige Praxis zeigt, daß sie ihre politischen Möglichkeiten
im Rahmen ihrer Kompetenzen, die

-

im Fall des höheren Niveaus
-

denen der deut-
schen Länder durchaus ebenbürtig sind, weitgehend ausschöpfen. Deutlich läßt sich
dies an der regen Gesetzesproduktion der autonomen Parlamente ablesen, die mittler-
weile 1765 Gesetze (1980-1992) verabschiedet haben54. In der Exekutive einer Auto-

Vgl. Nohlen/Hildenbrand, Politische Dezentralisierung, S.41 f.
Einen Uberblick geben Francisco Rubio Llorente, El procedimiento legislativo en Espaiia, in: Revista
Espanola de Derecho Constitutional, Januar-April 1986 und das von den Cortes Generales herausge-
gebene Boletin de Legislation de las Comunidades Autonomas. Eine der wenigen bislang existieren-
den Fallstudien zu den autonomen Parlamenten liefern Javier Perez Royo/Antonio Porras Nadales
(Hrsg.), El Parlamente de Andalucia. Anälisis de laprimera legislature (1982-1986), Madrid 1987.
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nomen Gemeinschaft verdient ihr Präsident besondere Aufmerksamkeit. Er ist nicht
nur Regierungschef, sondern zugleich oberster Repräsentant sowie Vertreter des Ge-
samtstaates. Wie auf gesamtstaatlicher Ebene (Defensor del Pueblo), existiert auch in
einigen Autonomen Gemeinschaften als parlamentarisches Kontrollinstrument ein
Ombudsmann, der in seinen Bezeichnungen (z.B. ElJusticia de Aragon) an historische
Vorbilder anknüpft. Umfragen und die Wahlbeteiligung bestätigen, daß die Autono-
men Gemeinschaften von der überwiegenden Mehrheit der Spanier positiv bewertet
werden. Man schätzt die möglichen Vorteile der Dezentralisierung (mehr Partizipati-
on, größere Bürgernähe, problemadäquatere Entscheidungen „vor Ort"), und prak-
tisch hat niemand Sehnsucht nach den alten Zeiten des Zentralismus. Dennoch gibt es

Defizite in der Bürokratie, die sich in vielen Fällen als Erbkrankheiten der zentralisti-
schen Verwaltungstradition und -kultur eingeschlichen haben.

Die Hauptprobleme des Autonomiestaates zeigen sich heute vor allem dort, wo es

um Machtfragen im System der vertikalen Gewahenteilung geht. Dazu gehören: die
Kompetenzverteilung, die Finanzierung der Autonomen Gemeinschaften, die Partizi-
pationsmöglichkeiten an der Willensbildung des gesamtstaatlichen Gesetzgebers und
die Koordination und Kooperation einerseits zwischen dem Gesamtstaat und den Au-
tonomen Gemeinschaften (vertikale Kooperation), andererseits zwischen den Autono-
men Gemeinschaften (horizontale Kooperation).

Die überaus hohe Zahl von Konflikten zwischen Staat und Autonomen Gemein-
schaften im Bereich der Kompetenzverteilung war die achtziger Jahre hindurch eine
große Belastung für den Autonomiestaat, da der zuständige „Schiedsrichter", das Ver-
fassungsgericht, hierdurch stark beansprucht wurde. Ohne Zweifel haben die diesbe-
züglichen Unklarheiten, vor allem was den „semantischen Exzeß" ausschließlicher
Kompetenzen anbelangt, in der Verfassung und den Autonomiestatuten für diese Kon-
flikte einen Nährboden geschaffen. Ihre eigentliche Ursache ist aber politischer Natur,
denn es ist kein Zufall, daß die meisten Konflikte zwischen der Zentralregierung und
den beiden historischen Nationalitäten Katalonien und Baskenland entstanden sind.
Die politischen Gegensätze wurden infolge des gegenseitigen Mißtrauens und der
mangelnden Kooperationsbereitschaft oft nicht auf dem Verhandlungsweg bereinigt,
sondern als verfassungsrechtlicher Streit ausgetragen. Seit den Wahlen von 1989 aller-
dings sind die Konflikte erheblich zurückgegangen55. Stärker als bisher bemüht man

sich nun, die Probleme politisch zu lösen, wozu mit Sicherheit die Tatsache beigetragen
hat, daß der seither nur noch mit einer prekären Mehrheit regierende PSOE in der letz-
ten Legislaturperiode generell eine Verständigung mit dem baskischen PNV und der
katalanischen CiU gesucht hat.

Mit der stärksten Oppositionspartei, dem PP, schloß die PSOE-Regierung am

28. Februar 1992
-

ganz nach dem Vorbild der seinerzeit zwischen UCD-Regierung
und dem PSOE geschlossenen Vereinbarungen

-

einen Autonomiepakt, der die Erwei-

Die Entwicklung der Konfliktivität kommentiert das Kapitel „Convivir en ladiversidad: el Estaclo de
las Autonomias" in: Zaldivar/Castells, Espana fin de siglo, S. 152 f.; siehe auch die Daten in El Pais vom

18.7.1992, S. 13.
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terung der Kompetenzen der zehn über den Art. 143 gebildeten Autonomen Gemein-
schaften vorsieht. Künftig werden also nicht nur die „historischen Nationalitäten"
sowie Andalusien, Navarra, Valencia und die Kanarischen Inseln das höhere Kompe-
tenzenniveau besitzen, sondern auch alle anderen Autonomen Gemeinschaften. Ledig-
lich im Bereich des Gesundheitswesens, der Sozialen Sicherheit und der Polizei bleiben
noch gewisse Unterschiede bestehen. Der Autonomiepakt zeigt, daß die beiden stärk-
sten Parteien Spaniens in der Lage sind, in vitalen Fragen der Staatsordnung ihre Aus-
einandersetzungen zurückzustellen und zu einem Konsens zu gelangen. Allerdings
darf nicht übersehen werden, daß der Pakt dadurch erleichtert wurde, daß alle von ihm
betroffenen Autonomen Gemeinschaften vom PSOE oder PP (zum Teil in Koalition
mit regionalen Parteien) regiert werden.



Francisco Rubio Llorente

Der verfassunggebende Prozeß

Das aus dem Spanischen Bürgerkrieg (1936-1939) hervorgegangene politische Re-
gime war nie in der Lage, eine Legitimation zu erlangen, die Grundlage eines sozialen
Konsenses hätte sein können, der dem System eine über den Tod seines Schöpfers hin-
ausreichende Stabilität verliehen hätte. Wenn auch nicht behauptet werden kann, daß
der Ursprung des Bürgerkrieges in der Gegnerschaft zwischen den Katholiken und
den nicht-religiösen Kräften der Gesellschaft lag, so ist andererseits doch unbestritten,
daß die Allianz der katholischen Kirche mit den konservativen Schichten die fort-
schrittlichen Kräfte zu einer laizistischen und häufig antikirchlichen Haltung nötigte,
die wiederum für die Aufständischen um Franco ein ausgezeichnetes Propagandamit-
tel und die Grundlage der eigenen ideologischen Rechtfertigung darstellte. Die Religi-
on sollte für das Regime bis in seine Schlußphase eine wichtige Legitimationsquelle
sein. Die religiöse Legitimation war eng mit einem überzogenen nationalistischen Ge-
fühl verbunden, das die Vergangenheit mythisierte, dabei allerdings ganze Jahrhunder-
te

-

vor allem das 19., in dem das politische Leben Spaniens (mit Einschränkungen) auf
der Volkssouveränität beruhte

-

ausblendete. Dieser „Nationalkatholizismus" stellte
zwar den eigentlichen Kern der politischen Doktrin des Franquismus dar, konnte aber
keinen Rahmen für die Organisation des politischen Lebens bieten. Er ging von der
Existenz einer absoluten Wahrheit aus, die sich nicht so sehr als religiöses Dogma, son-

dern vielmehr in einer Weise präsentierte, in der das Nationale und das Religiöse un-

entwirrbar verschmolzen waren. Diese Einstellung bedeutete zugleich die entschie-
dene Ablehnung des Liberalismus, der politischen Parteien und vor allem der autono-

mistischen Bestrebungen bestimmter spanischer Regionen (vor allem Kataloniens und
des Baskenlandes).

Diese Grundüberzeugungen des franquistischen Regimes sollen hier nicht im ein-
zelnen einer Kritik unterzogen werden. Hinzuweisen ist nur darauf, daß in Spanien
nach dem Bürgerkrieg Ausschau nach politischer Orientierung gehalten werden mußte
und daß schließlich die politischen Vorstellungen des Faschismus, die in Spanien über
die Falange eingeführt wurden, sowohl aus äußeren wie aus inneren Gründen zu wich-
tigen Bausteinen bei der Errichtung des Staates wurden. Zu programmatischen Prin-
zipien und Strukturelementen wurden so die Ablehnung des Individualismus, die
Überwindung von Kapitalismus und Marxismus durch eine korporativistische
Organisation der Wirtschaft und der Arbeitsbeziehungen und vor allem die Idee des
Führertums (Caudillaje). Diese Elemente wurden von den aufständischen Generälen
übernommen, wodurch die Einheitspartei Falange (Espanola de las JONS) eine voll-
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ständig neue Funktion erhielt. Die durch das Vereinigungsdekret vom April 1937 ge-
schaffene „Bewegung" umfaßte nicht nur verschiedene politische Kräfte, sondern
automatisch auch alle Offiziere, was nicht eine Beherrschung des Staates durch die Par-
tei zur Folge hatte, sondern zu einer Bürokratisierung der Partei führte, deren Fähig-
keit zur Mobilisierung von Massen und zur Dynamisierung des politischen Lebens
damit noch weiter nachließ. Das franquistische Regime war somit eigentlich nicht ein
Einparteien-Regime, sondern ein Regime ohne Parteien.

Die erste Verfügung, die materiell Verfassungscharakter hatte, galt der Reformierung
der noch nazi-faschistisch inspirierten korporativistischen Organisation der Wirt-
schaft und der Arbeitsbeziehungen. Mit dem absehbaren Niedergang der faschisti-
schen Mächte in Europa erließ Franco eine Reihe von „Grundgesetzen", die im Verlauf
des längsten „verfassunggebenden" Prozesses der spanischen Geschichte eine Art ab-
solute Monarchie ergaben, die aber paradoxerweise bis zum Tod des Diktators ein
Reich ohne König war. 1975 glaubte niemand in Spanien ernsthaft daran, daß die von

Franco geschaffene Struktur ohne tiefgreifende Veränderungen beibehalten werden
könnte. Schon in den letzten Lebensjahren Francos war die Unfähigkeit der Regierung
deutlich geworden, mit den durch den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft hervor-
gerufenen Spannungen fertig zu werden.

Der Entschluß zur Verfassunggebung
Nach der Ermordung von Regierungschef Admiral Luis Carrero Blanco (1973)

übernahm Carlos Arias Navarro die Regierungsgeschäfte. Er strebte zwar angeblich
eine „Öffnung" an, mehr als halbherzige Schritte aber tat er nicht. Nach Francos Tod
wurde Arias Navarro vom König im Amt bestätigt, und erst jetzt kam es zu den ersten,
ängstlichen Versuchen eines Wandels. Dies war vor allem das Werk zweier energischer
und reformwilliger Personen, die er in seine Regierung aufnahm: Manuel Fraga Iribar-
ne und Jose Maria de Areilza, die sich lange Zeit zum Franquismus bekannt, während
der vorangegangenen Jahre aber (in unterschiedlichem Maße) von diesem distanziert
hatten. Neben diesen beiden sollte die Leitung des Übergangsprozesses in den Händen
des neuen Cortes-Vorsitzenden Torcuato Fernandez Miranda liegen, der als früherer
Lehrer des Königs dessen Vertrauen genoß und über eine bemerkenswerte Fähigkeit
zum politischen Manövrieren verfügte.

Diese Männer befanden sich im Dienste eines Königs, der seine Macht aus den Hän-
den Francos erhalten hatte1, ganz offensichtlich aber nicht gewillt war, den Franquis-

1 Juan Carlos de Borbön wurde durch das Gesetz 62/1969 vom 22.7.1969 in Übereinstimmung mit dem
Nachfolgegesetz (vom26.7. 1947 in der Neufassung vom 20.4.1967) zum „Nachfolger mit dem Titel
König" als Staatschef proklamiert. Erbestiegam22.11.1975 den Thron; damals leistete er vor den spa-
nischen Cortes und dem Rat des Königreiches seinen Eid. Die Übertragung der dynastischen Rechte
durch seinen Vater, den Grafen von Barcelona, erfolgte am 14.5. 1977. Vgl. hierzu auch den Beitrag
von Walther L. Bcrneckcr in diesem Band.
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mus fortzusetzen. Die Neuerer wurden einerseits von der alten Oligarchie bearg-
wöhnt, die zu einem Gutteil den Staatsapparat kontrollierte und den Status quo auf-
rechterhalten wollte, andererseits sahen sie sich einer von Tag zu Tag aktiveren und
mächtigeren Opposition gegenüber. Die einzige Stütze für eine Veränderung, selbst für
eine leichte Reform des Systems, war der König selbst, der eine fast allumfassende
Machtfülle geerbt hatte, aber doch gegenüber den Angriffen harter Franquisten äu-
ßerst verwundbar war. Diese holten sich ihre Argumente paradoxerweise aus der Dok-
trin des liberalen Parlamentarismus, um die von ihnen beherrschten Institutionen zu

stärken, die natürlich alles andere als parlamentarisch oder liberal waren und von der
Opposition heftig angegriffen wurden.

In dieser schwierigen Situation gelang es dem Kabinett Arias Navarro, indem es das
von Fernändez Miranda entwickelte „Eilverfahren" anwandte und das traditionell
zahme Verhalten der Cortes gegenüber der Regierung ausnutzte, eine Reihe von Ge-
setzen verabschieden zu lassen, die die Abhaltung von Versammlungen und die Schaf-
fung von Assoziationen mit politischer Zielsetzung möglich machten2. Die Struktur
der Institutionen wurde allerdings nicht verändert, was vor allem daran lag, daß die Re-
gierung gar keine substantielle Änderung wollte. Die Entwürfe zur Reform der
„Grundgesetze" beschränkten sich im wesentlichen auf die Schaffung einer zweiten,
aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen Kammer, die zusammen mit der ersten

Ständekammer die Legislativgewalt ausüben sollte, allerdings ebensowenig wie diese
über wirksame Mittel zur Kontrolle der Regierung verfügt hätte. Diese sollte weiterhin
nur dem König verantwortlich sein, in der Praxis also zum Instrument eines neuen

Diktators oder zur Repräsentantin einer über Kooptationsverfahren erneuerten Olig-
archie werden3. Der Kurs von Arias Navarro wurde sowohl von den Franquisten, die
um den Bestand des ganzen Systems fürchteten, als auch von der demokratischen Op-
position abgelehnt, die ihn verdächtigte, radikale Veränderungen unmöglich zu ma-

chen oder zumindest zu erschweren. Nicht einmal die Regierung stand geschlossen zu

diesem Kurs, denn der Regierungschef hintertrieb die Ideen seiner fortschrittlichen
Minister ständig4.

Den Schlußpunkt unter diesen mißlungenen Versuch einer „Öffnung ohne Wandel"
setzte Anfang Juni 1976 der König. Die Regierungskrise wurde noch nach den alten
Methoden des Franquismus gelöst. Höchstwahrscheinlich war es Juan Carlos selbst,
der den Rücktritt von Arias Navarro erwirkte und der dem „Rat des Königreiches" na-

helegte, Adolfo Suärez in den Dreiervorschlag aufzunehmen, der ihm zur Benennung
des neuen Regierungschefs unterbreitet wurde. Das Ziel, das mit diesem Vorschlag und
dieser autoritäten Vorgehensweise verfolgt wurde, war (paradoxerweise) der Bruch mit

2 Gesetz 17/1976 vom 29.5. 1976 über das Versammlungsrecht; Gesetz 21/1976 vom 14.6. 1976 über
das Vereinigungsrecht; Gesetz 23/1976 vom 19.7. 1976 über Reform des Strafgesetzbuches.

3 Die Grundgedanken dazu sind in der Rede vom 26.1. 1976 von Arias Saigado vor den Cortes enthal-
ten.

4 Vgl. hierzu die Erklärungen von Arias Saigado gegenüber der Zeitung ABC (22.3.1976) und den Brief
von Girön de Velasco an die Zeitung (25.4.1976).
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dem Autoritarismus. Der neue Regierungschef war in der vorangegangenen Regierung
Generalsekretär des Movimiento, also der früheren Falange, gewesen. Seine Ernen-
nung wurde von den liberaleren Kräften des Regimes und von der gesamten Oppositi-
on außerordentlich skeptisch aufgenommen. Von Anfang an bekräftigte Suärez aller-
dings seine Absicht

-

etwa in der Fernsehrede vom 10. Juli 1976 -, Spanien künftig mit
Zustimmung der Regierten zu regieren. Diese Behauptung war zwar nicht neu, wohl
aber der ernste Wille dazu. Weit davon entfernt, eine Reform der franquistischen
„Grundgesetze" vorzunehmen oder eine neue Verfassung auszuarbeiten, die (unab-
hängig von ihrem Inhalt) stets den Anschein einer oktroyierten Charta gehabt hätte,
machte sich die Regierung sofort daran, die Einberufung einer verfassunggebenden
Versammlung vorzubereiten.

Das „Gesetzesprojekt über die politische Reform", in dessen Bezeichnung schon
seine Zielsetzung zum Ausdruck kam, wurde im September 1976 bekanntgegeben. Es
rief sowohl in der alten „politischen Klasse" des Franquismus als auch in der Opposi-
tion eine gewisse Ratlosigkeit hervor, die vor allem aus seiner Ambivalenz resultierte.
Der Rückgriff auf unklare Zielformulierungen, der sich bei vielen weiteren Maßnah-
men wiederholen sollte, war die einzig mögliche Vorgehensweise, um Kräfte überwin-
den zu können, mit denen sich die Regierung nur dann offen hätte anlegen können,
wenn sie sich auf die demokratische Opposition gestützt hätte. Diese konnte aber von

der Regierung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht offen zur Zusammenarbeit heran-
gezogen werden.

Die Ambivalenz des „Gesetzes über die politische Reform" lag nicht nur in der Art
begründet, wie es der Öffentlichkeit präsentiert wurde, sondern auch in der Prozedur,
mit der es in den Cortes verabschiedet wurde. Formal war das Gesetz ein neues (das 8.)
„Grundgesetz", das keines der alten „Grundgesetze" abschaffte oder ausdrücklich mo-

difizierte. Es ist allerdings offensichtlich, daß das Gesetz nicht nur das komplexe und
unpraktikable System der „Grundgesetze" eliminierte, sondern sich auf ein neues Sou-
veränitätsprinzip stützte, das dem gesamten zuvor gültigen System widersprach: auf
das Prinzip der Volkssouveränität, das der erste Artikel5 in umständlichen Formulie-
rungen zum Ausdruck brachte. Außerdem beabsichtigte es die Schaffung eines Parla-
ments (der Cortes), das aus allgemeinen Wahlen hervorgehen sollte. Dem Anschein
nach blieb damit die institutionelle Struktur des Franquismus bestehen; das Gesetz
schien sogar einige grundlegende Institutionen des alten Systems (etwa den Rat des
Königreiches6) in das neue System integrieren zu wollen, aber es war klar, daß mit der
Verabschiedung des neuen Gesetzes Francos Herrschaftssystem beseitigt wurde. Da
aber an die Stelle des Alten noch nichts Neues getreten war, setzte damit notwendiger-
weise eine verfassunggebende Phase ein, in deren Verlauf sich die Beziehungen zwi-
schen den obersten Staatsorganen aus dem Zusammenwirken der verschiedenen Kräfte
ergaben. Das Gesetz sah die Schaffung eines aus zwei Kammern bestehenden Parla-

5 „Die Demokratie beruht im spanischen Staat auf der Vorherrschaft des Gesetzes, die Ausdruck des
souveränen Willens des Volkes ist."

6 Zweite Übergangsbestimmung.
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ments vor
-

eine für die Ausarbeitung einer Verfassung wenig geeignete Struktur. Es
regelte die Formalitäten bei „Initiativen zur Reform der Verfassung", hob diese aber
gegenüber den regulären Gesetzgebungsverfahren nicht besonders hervor. Es gab kei-
nen Hinweis auf eine neue Verfassung, sondern nur auf mögliche „Gesetze zur Reform
der Verfassung", die einem Referendum unterworfen werden mußten.

Auch das ganze Gesetzgebungsverfahren wies die schon erwähnte Ambivalenz auf,
die mit stillschweigender Duldung nahezu aller Beteiligter beibehalten wurde. Der Ge-
setzestext wurde vom „Nationalrat der Bewegung" entworfen, er wurde in den fran-
quistischen Cortes diskutiert und verabschiedet, als handle es sich tatsächlich darum,
die „Grundgesetze" des Franquismus zu reformieren, und nicht darum, sie zu zerstö-
ren7. Auch die antifranquistischen Parteien behandelten das Gesetz, als gehe es um eine
reine Reform; entgegen ihren eigenen Interessen empfahlen sie beim Referendum vom

15. Dezember 1976 die Stimmenthaltung. Das Gesetz wurde allerdings mit 72,38 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen bei 23,18 Prozent Enthaltungen (und 1,97 Prozent aus

der franquistischen Rechten kommenden Nein-Stimmen) angenommen.

Die Ausarbeitung der neuen Verfassung

Nachdem der institutionelle Rahmen geschaffen war, mußte die politische Betäti-
gung ermöglicht werden. Dies bedeutete, daß sich einerseits die Kräfte, die den Prozeß
des Wandels vorangetrieben hatten, zu Parteien zusammenschließen mußten, und an-

dererseits jene Kräfte sich in das politische Leben eingliederten, die sich diesem von

rechts oder von links widersetzten.
Die erste dieser Aufgaben war schon vor dem Regierungswechsel in Angriff genom-

men worden. Der Prozeß der Parteiengründung wurde vor allem von einer christ-
demokratischen Gruppe vorangetrieben, die zuerst die Volkspartei (Partido Popular)
gründete, aus der im März 1977, nach der Aufnahme kleinerer liberaler und sozialde-
mokratischer Gruppen, das Demokratische Zentrum (Centro Democrdtico) hervor-
ging. Im Mai 1977, kurz vor den Wahlen, trat Suärez dieser Gruppierung bei und
wurde sofort zu ihrem unbestrittenen Vorsitzenden. Obwohl es sich formal um eine
Parteienkoalition handelte, trat die Union des Demokratischen Zentrums (UCD) fak-
tisch als einzelne Partei auf. Die Identifizierung dieser Partei mit der Regierung und
vor allem mit dem damals bereits sehr populären Regierungschef führte 1977 ebenso
wie 1979 zum Wahlsieg der UCD. Zugleich war diese Identifizierung aber ein unüber-

In dem Maße, in dem ihre Reform möglich wurde (formal betrachtet waren die „Grundgesetze" un-

abänderlich), erforderte eine Änderung die Zustimmung von zwei Drittel der Cortesmitglieder. Das
„Gesetz über die politische Reform", das zweifellos jene unveränderlichen Prinzipien grundlegend
veränderte, wurde mit einer Mehrheit verabschiedet, die deutlich das Quorum überstieg (425 Stim-
men dafür, 54 dagegen, 13 Enthaltungen). Es ist nicht leicht auszumachen, in welchem Maße dieses
überraschende Ergebnis Folge des fehlenden Glaubens der Cortesmitglieder an das System, dem sie
selbst angehörten, war, oder des von der Regierung und speziell dem Regierungschef ausgeübten
Drucks oder anderer Faktoren, wie z. B. Patriotismus.
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windliches Hindernis, um aus der UCD eine Partei mit solider Verankerung im Volk
und einem auch nur rudimentären inneren Zusammenhalt werden zu lassen.

Die Eingliederung der Oppositionskräfte in das politische Leben war kein organisa-
torisches Problem, sondern eine Frage des politischen Ausgleichs. Es mußten ihnen
Bedingungen für legales Handeln geboten werden, die sie für akzeptabel hielten, ande-
rerseits aber im noch immer mächtigen Lager des Franquismus nicht Widerstände pro-
vozierten, die den gesamten Ubergangsprozeß gefährdeten. Das Problem stellte sich
nur für die Parteien der Linken und die Vertretungen des katalanischen und baskischen
Nationalismus, deren Mitwirken unabdingbar für die demokratische Legitimierung
des Prozesses war. (Die Rechtsopposition, die Manuel Fraga Iribarne in der Volksalli-
anz [Alianza Popular] zusammengeschlossen hatte, war, da sie von den altfranquisti-
schen Kräften akzeptiert wurde, kein Problem.)

Zur Linksopposition gehörten vor allem die Sozialistische (PSOE) und die Kommu-
nistische (PCE) Partei, die für einen „Bruch" plädiert hatten, d. h. für einen verfassung-
gebenden Prozeß unter einer provisorischen Regierung bei Verzicht auf jeglichen
Rückbezug auf die franquistische Legalität. Noch in der Regierungszeit von Arias Na-
varro wurden Anstrengungen unternommen, um die Sozialistische Partei zu „legalisie-
ren", während die Kommunistische Partei

-

die für den Franquismus die Verkörpe-
rung des absolut Bösen war

-

ganz ausgeschlossen blieb. Diese Bemühungen, die eine
Zeitlang auch von Suärez fortgesetzt wurden, mußten freilich erfolglos bleiben, da für
die Sozialisten aus verschiedenen Gründen ein System inakzeptabel war, das die Kom-
munisten ausgrenzte. Im Frühjahr 1977 wurden diese schließlich mittels eines wenig
eleganten juristischen Manövers als Partei lizenziert, womit die gesamte demokratische
Opposition legal am politischen Leben partizipierte8.

Mit den Kommunisten waren all jene Kräfte legalisiert, die nach allgemeiner Ansicht
die wichtigsten Akteure des politischen Lebens werden sollten. Hierzu gehörte auch
ein Bund christdemokratischer Parteien, dem zwei Parteien angehörten, die sich der
UCD nicht hatten anschließen wollen: die „Baskische Nationalistische Partei" (PNV)
und die kurz zuvor gegründete und weniger nationalistisch ausgerichtete katalanische
Gruppierung „Demokratischer Pakt für Katalonien". Die genannten waren bei weitem
nicht die einzigen bestehenden politischen Parteien, wohl aber diejenigen, die sich rea-

listischerweise Erfolgschancen bei zukünftigen Wahlen ausrechnen konnten.
Bevor verfassunggebende Cortes einberufen werden konnten, mußte ein Wahlgesetz

erlassen werden. Hierüber hatte die Opposition schon vor der Legalisierung der Par-
teien mit der Regierung in einer Kommission verhandelt. Die Verhandlungen waren

nicht schwierig. Einerseits gab es gewisse Systemelemente (etwa die Provinz als Wahl-
kreis, das Proportionalsystem für den Kongreß und das Mehrheitswahlsystem für den
Senat), die im „Gesetz über die politische Reform" bereits festgelegt worden waren.

Andererseits bestand grundsätzliche Übereinstimmung darüber, eine Regelung zu

8 Vgl. Francisco Rubio/M. Aragon, La legalizaciön del Partido Comunista y su incidencia sobre el esta-

tuto juridico de los partidos politicos en Espana, in: Revista Espanolade la opinion publica 48 (April-
Juni 1977), und Joaquin Bardavio, Säbado santo rojo, Madrid 1980.
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treffen, die die „Sauberkeit" der Wahlen sicherstellte und die Aufsplitterung der Stim-
men verhinderte, wodurch ja nur den großen Parteien geholfen worden wäre. Man ei-
nigte sich auf die Anwendung des d'Hondtschen Systems in relativ kleinen Wahlkrei-
sen, wobei die Reststimmen nur innerhalb des Wahlkreises aufgeteilt wurden;
außerdem wurde die 3 Prozent-Sperrklausel eingeführt.

Die Wahlen vom 15.Juni 1977 brachten von niemandem angezweifelte Ergebnisse,
die im wesentlichen mit den vorangegangenen Umfragen übereinstimmten. Die Regie-
rungspartei UCD erhielt für den Kongreß, somit für die entscheidende Kammer,
34,76 Prozent der Stimmen und mit 165 Sitzen 47,14 Prozent der Mandate; ihr folgten
der PSOE mit 29,21 Prozent der Stimmen und (bei 118 Sitzen) 33,71 Prozent der Man-
date sowie

-

deutlich abgeschlagen
-

die Kommunistische Partei (mit 9,24 Prozent der
Stimmen und 20 Sitzen), die Volksallianz (mit 8,21 Prozent der Stimmen und 16 Sit-
zen) sowie die nationalistische katalanische und baskische Gruppe mit 11 bzw. 8 Sit-
zen. Überraschend waren nur das schlechte Abschneiden der Volksallianz und die
vollständige Niederlage der Christdemokratie, die kein Mandat erlangte.

a) Der implizite verfassunggebende Prozeß
Der Erlaß des „Gesetzes über die politische Reform" war faktisch der Beginn eines

verfassunggebenden Prozesses gewesen. Alle Parteien hatten explizit die Vorstellung
akzeptiert, daß die aus den Wahlen hervorgehenden Cortes verfassunggebenden Cha-
rakter haben würden. Während aber für die Linksparteien, die ihre Forderung nach
völligem Bruch mit dem Franquismus fallengelassen hatten, nur der verfassunggeben-
de Charakter die Cortes akzeptabel und legitim erscheinen ließ, war für die Volksalli-
anz und (in geringerem Maße) für die UCD die verfassunggebende Funktion nur eine
(zugegebenermaßen wichtige) Aufgabe eines Parlaments, dessen Legalität seine Legiti-
mität bestimmte. Allerdings waren sowohl das Insistieren der einen Seite auf der Not-
wendigkeit, sofort an die Ausarbeitung einer Verfassung zu gehen, als auch das Bemü-
hen der anderen, die Kontinuität zu betonen, insofern überflüssig, als die neuen Cortes
allein durch ihre Existenz die Machtstruktur verändert hatten; letztlich bildeten sie den
Ausgangspunkt einer neuen Verfassung. Der verfassunggebende Prozeß fand daher auf
zwei Ebenen statt: zum einen auf der expliziten, die zur Abfassung und formalen Ver-
abschiedung eines Verfassungstextes führte, und zum anderen auf der sozusagen impli-
ziten, auf der eine Reihe von Entscheidungen fielen (die z.T. gar keine Gesetzesform
erlangten), die formal nicht auf die Schaffung einer neuen Verfassung hinorientiert
waren, die aber die Machtstruktur im Staat, die Beziehung zwischen den obersten
Staatsorganen und sogar die Grundrechte entscheidend prägten.

Die Entscheidungen, die die zukünftige Verfassung bedingten, bezogen sich auf drei
verschiedene Sektoren; der erste waren die Befugnisse und Beziehungen der obersten
Staatsorgane zueinander, einschließlich des Königs. Dieser hatte den Thron nicht auf-
grund eigener dynastischer Rechte erlangt

-

diese hatte weiterhin sein Vater, Don Juan
de Borbön, als Erbe des letzten herrschenden Monarchen inne -, sondern durch die



134 Francisco Rubio Llorente

von Franco erlassenen „Grundgesetze"9. Juan Carlos' Lösung von dieser Vergangen-
heit (die wiederum unerläßlich war, um einen Ubergang ohne Bruch der Legalität zu

ermöglichen) machte es erforderlich, ihm einen Thronanspruch zu geben, der sich
nicht einfach aus den „Grundgesetzen" des Franquismus ableitete; zugleich mußte er

derjenigen Gewalten entkleidet werden, die eben diese Gesetze ihm übertrugen, die
aber mit einer auf demokratischer Legitimität basierenden Machtstruktur völlig unver-

einbar waren. Sowohl das eine wie das andere wurde mittels symbolischer Akte er-

reicht: Kurz vor Beginn des Wahlkampfes verzichtete Don Juan de Borbön am 14. Mai
1977 feierlich auf seine dynastischen Rechte zugunsten seines Sohnes Juan Carlos, der
von da an auch als legitimer Erbe der in Spanien bis 1931 herrschenden Dynastie König
war. Damit erhielt das neue System den Charaker einer „Restauration", was zur Si-
cherstellung der Loyalität der Armee und eines Gutteils der Rechten von großer Be-
deutung war. Andererseits stellte der nunmehr mit einer verstärkten, nicht mehr allein
vom Franquismus abgeleiteten Legitimität versehene König in seiner Rede zur Eröff-
nung der neuen Cortes am 22.Juli 1977 klar, daß dieser Akt „die Anerkennung der
Souveränität des spanischen Volkes" bedeute und es ihm „als verfassungsmäßigem
Monarchen" nicht zustehe, den Cortes ein konkretes Arbeitsprogramm vorzuschlagen
oder Orientierungen zu geben, „da dies Aufgabe der politischen Gewalten" sei. Damit
hörte die Krone auf, eine Institution mit eigenen Gewalten zu sein. Allenfalls könnte
man von einer „schiedsrichterlichen Gewalt" sprechen, die aber offensichtlich nicht zu

den „politischen Gewalten" zählt, die das Leben des Staates bestimmen.
Diese Selbstbeschränkung der Krone zog notwendigerweise eine vollständige Neu-

definition der Beziehung zwischen Regierung und Parlament nach sich. Wenn nämlich
die Krone nicht länger eine „politische Gewalt" darstellte, konnte die Regierung nicht
mehr

-

wie in den franquistischen „Grundgesetzen" vorgesehen
-

ein Instrument sein,
dessen sich der Staatschef bediente, um das Reich zu regieren, und das nur von seinem
Vertrauen und nicht dem der Cortes abhing. Die neue Ordnung des Abgeordneten-
hauses vom 17. Oktober 1977 spiegelte diese Realität bereits wider, enthielt sie doch (in
Kapitel IV, Titel VII) einen ausdrücklichen Hinweis auf die Regelungen (Mißtrauens-
antrag, Vertrauensfrage), die üblicherweise die parlamentarische Abhängigkeit der Re-
gierung festschreiben; die konkrete Ausführung sollte in einem gesonderten Gesetz ge-
regelt werden. Dieses Gesetz wurde bereits am 14. November 1977 verabschiedet und
war deutlich von der französischen Fünften Republik beeinflußt. Obwohl es nie ange-
wandt wurde und in vielen Studien zum verfassunggebenden Prozeß in Spanien unter-

schlagen wird, handelt es sich zweifellos um eine Verfassungsnorm ersten Ranges, die
eine Beziehung (und Abhängigkeit) zwischen Regierung und Cortes festschrieb, die
sich von der bis dahin bestehenden fundamental unterschied und entscheidend die zu-

künftige Verfassung bedingte.
Auch andere, scheinbar rein technische Maßnahmen, die nur das Funktionieren der

neuen Institutionen ermöglichen sollten, oder Initiativen der Regierung ohne offen-

9 Vgl. hierzu den Beitrag von Walther L. Bernecker in diesem Band.
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sichtliche Beziehung zum verfassunggebenden Prozeß wirkten sich auf die Neujustie-
rung der Gewalten aus. Von besonderer Bedeutung waren etwa die „Vorläufigen Nor-
men", die anfangs das Funktionieren der neuen Cortes ermöglichen sollten, und die
Moncloa-Pakte. Die einen wie die anderen hatten dasselbe Ergebnis: Sie unterstrichen
die Rolle der politischen Parteien als privilegierte, fast einzige Protagonisten des politi-
schen Lebens. Die „Vorläufigen Normen" begründeten ein System, demzufolge Abge-
ordnete und Senatoren sich zu parlamentarischen Fraktionen zusammenschließen
konnten. Außerdem wurde eine enge Verbindung zwischen parlamentarischer Frakti-
on und politischer Partei begründet. Schließlich wurde die Geschäftsführung des Parla-
ments der „Sprecher-Junta" der Fraktionen übertragen, d. h. den Parteichefs oder ihren
Beauftragten10. Auch die Moncloa-Pakte, die im Herbst 1977 zur wirtschaftlichen Stabi-
lisierung abgeschlossen wurden, zielten darauf ab, die Rolle der Parteien zu verstärken.
Sie wurden von den Führern der wichtigsten Parteien ausgehandelt und unterzeichnet;
erst danach wurde das Parlament informiert, das nur noch zustimmen konnte11.

Auch auf der „impliziten" Ebene gab es Maßnahmen, die den verfassunggebenden
Prozeß mitbestimmten. Die wichtigsten waren wohl die Maßnahmen, die

-

ohne legale
Absicherung, häufig sogar im Gegensatz zu noch gültigen Gesetzen

-

nahezu täglich
getroffen wurden, um bis dahin verbotene Aktivitäten zu genehmigen. Hervorzuhe-
ben sind zwei normative Entscheidungen: das Gesetz, das die Gründung und die Betä-
tigung freier Gewerkschaften erlaubte12, und vor allem das Amnestiegesetz vom Okto-
ber 1977, das von den neuen Cortes als Abschluß einer langen Reihe von Amnestien
verabschiedet wurde, die mit der Thronbesteigung des Königs begonnen hatte. Mit
diesem Gesetz sollten möglichst alle Sanktionen eliminiert werden, die seit Beginn des
Bürgerkrieges13 wegen „politisch motivierter Taten" verhängt worden waren; implizit
wurde damit allen Beschränkungen der politischen Betätigung die Legitimität entzo-

gen. Zu den Hauptnutznießern dieser Amnestiegesetzes zählten einige wegen terrori-
stischer Akte verurteilte ETA-Mitglieder, auf die das Gesetz euphemistisch unter Hin-
weis auf Personen Bezug nahm, deren Motivation in ihrem Bestreben lag, „die
Autonomie der Völker Spaniens zu fordern". Dieses für die neue Verfassung entschei-
dende Thema der Autonomien wurde ebenfalls zu einem Großteil durch Regelungen
gelöst, die am Rande des formalen Verfassungsprozesses getroffen wurden.

Die Erhaltung der staatlichen Einheit ist zweifellos das schwierigste politische Pro-
blem, das sich Spanien im 20. Jahrhundert stellte. Die allmähliche Auflösung des alten
Imperiums, die Ende des 19.Jahrhunderts mit dem Verlust Kubas, Puerto Ricos und

10 Vgl. Boletm Oficial de las Cortes, Nr. 1 vom 12.7. 1977. Die Einheitspartei (Movimiento Nacional)
war durch das Gesetzesdekret 23/1977 vom 1.4. 1977 aufgelöst worden.

11 Vgl. Congreso de los Diputados, Diario de Sesiones vom 27.10. 1977; vgl. auch den Beitrag von En-
rique Fuentes Quintana in diesem Band.

12 Gesetzesdekret 19/1977 vom 1.4.1977. Kurz zuvor hatte das Gesetzesdekret 17/1977 den juristischen
Rahmen der Arbeitsbeziehungen grundlegend verändert. Die Auflösung der vertikalen Syndikate er-

folgte kurz danach durch das Gesetzesdekret 31/1977 vom 2.6.1977.
13 Vor dem im Text kommentierten Gesetz (48/1977) war die wichtigste Amnestiemaßnahme die durch

das Gesetzesdekret 19/1977 vom 14.5.1977 verfügte gewesen.
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der Philippinen ihren Höhepunkt erreichte, fand im Aufkommen spezifischer Natio-
nalismen unter den Völkern nichtkastilischer Sprache auf der Halbinsel selbst ihre
Fortsetzung. Diese Nationalismen strebten danach, eigene Staaten zu schaffen. Zumin-
dest forderten sie eine tiefgehende Veränderung des spanischen Staates, dem man vor-

hielt, sich mit Kastilien identifiziert zu haben und von Kastilien dominiert zu sein. Die-
ser zentrifugale Nationalismus, der vor allem in Katalonien und im Baskenland, den
beiden reichsten und industrialisiertesten Regionen Spaniens, vorherrschte, hatte in
der Zweiten Republik eine gewisse Befriedigung erfahren. Die Verfassung von 1931 er-

öffnete die Möglichkeit, daß die Regionen sich eigene politische Institutionen gaben.
General Franco hingegen unterdrückte diese Nationalismen mit Härte, was zur Folge
hatte, daß im öffentlichen Bewußtsein eine Verbindung zwischen der Idee der Demo-
kratie und der Idee der Autonomie von Katalanen und Basken hergestellt wurde.

Die Regierung Suärez war sich dieser Zusammenhänge durchaus bewußt. Außer-
dem war sie dem Druck sowohl der nationalistischen Parteien aus Katalonien und dem
Baskenland als auch der Linksparteien (PSOE und PCE), die zum Föderalismus kon-
vertiert waren, ausgesetzt. In dieser Lage traf sie eine ihrer gewagtesten Entscheidun-
gen, die vielerlei Folgen für die zukünftige Verfassung haben sollte: den autonomen
Status Kataloniens und des Baskenlandes „provisorisch" wiederherzustellen und die-
sen Status auf die übrigen spanischen Regionen auszudehnen, die bis dahin größten-
teils keinerlei diesbezügliche Wünsche geäußert hatten. Der schon in der Zweiten Re-
publik verfolgte Grundgedanke war klar: Einerseits ging es darum zu verhindern, daß
die Autonomieregelung für die Katalanen und Basken nicht in das schiefe Licht einer
einseitigen Privilegierung geriet. Andererseits sollten Katalanen und Basken ihre An-
sprüche reduzieren, die nicht mehr als Ausnahme betrachtet werden konnten. Zwi-
schen September 1977 und Oktober 1978 schuf die Regierung mittels Dekreten eine
neue Landkarte Spaniens. Die neuen territorialen Einheiten erhielten politische Auto-
nomierechte, die die Verfassungsväter dann nur noch sanktionieren konnten.

Die Schöpfer der Verfassung sahen sich so mit einer Reihe bereits getroffener Ent-
scheidungen konfrontiert, denen sie nur noch Verfassungsform verleihen konnten: Der
Staat würde kein zentralistischer Einheitsstaat sein; als Regierungsform mußte die par-
lamentarische Monarchie festgeschrieben werden; das Parlament hatte aus zwei Kam-
mern zu bestehen; das politische Leben würde von den Parteien beherrscht werden;
zumindest die in westlichen Demokratien üblichen Rechte und Freiheiten mußten an-

erkannt und garantiert werden.

b) Protagonisten und Etappen des verfassunggebenden Prozesses

Das „Gesetz über die politische Reform" führte dazu, daß die aus den Wahlen Quni
1977) hervorgegangenen Cortes verfassunggebenden Charakter hatten. Es legte aller-
dings nicht fest, daß das Verfassungswerk in einem einzigen Text zusammengefaßt wer-

den mußte, und es löste auch nicht die Frage, wer die Verfassung ausarbeiten sollte. Diese
Frage war aber insofernvon besonderer Bedeutung, als vorauszusehen war, daß die Kam-
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mern nur geringe substantielle Änderungen an den
-

von wem auch immer
-

vorgelegten
Texten vornehmen würden. Die Entscheidung für einen einzigen Verfassungstext (und
damit gegen eine Aufeinanderfolge verschiedener Verfassungsgesetze) fiel ohne Diskus-
sion; außerdem konnte die Sozialistische Partei durchsetzen, daß derVerfassungsentwurf
von einer Corteskommission und nicht von der Regierung ausgearbeitet wurde.

Diese Entscheidung bestimmte den gesamten verfassunggebenden Prozeß und zu

einem guten Teil auch sein Ergebnis. Die Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs durch
die Cortes selbst bedeutete, daß der Text nicht nur von der Mehrheitspartei formuliert
wurde

-

dann hätte man die Aufgabe gleich der Regierung überlassen können -, sondern
von allen im Parlament vertretenen politischen Kräften. Hier nahm die „Konsens" ge-
nannte Methode bei den Verfassungsberatungen ihren Anfang. Natürlich hatte diese
„auf Einstimmigkeit ausgerichtete" Arbeitsweise etwas von einer ideologischen Kon-
struktion an sich. Der „Konsensgeist" machte die Verabschiedung von Texten mit den
Stimmen der Rechten (AP) und der rechten Mitte (UCD) unmöglich, obwohl beide Par-
teien zusammen eine „mechanische Mehrheit" hatten. Auf der anderen Seite konnten die
Beschlüsse des Zentrums und der Linken der Rechten (und möglicherweise einer regio-
nalen Minderheit) „aufgezwungen" werden. Im Grund ging es darum, die Legalität und
die Macht, die bei der Regierung und der Regierungspartei lagen, mit der demokratischen
Legitimität in Ubereinstimmung zu bringen, die trotz der Wahlergebnisse von der frühe-
ren antifranquistischen Opposition beansprucht wurde. Dieser aus der konkreten Situa-
tion resultierende Grund

-

und nicht der Gedanke einer „Konsensdemokratie"
-

be-
stimmte im wesentlichen die von den Verfassungsvätern gewählte Vorgehensweise.

Dem Erfordernis, zu einvernehmlichen Regelungen gelangen zu müssen, ist der
Hauptvorzug der Verfassung von 1978 zuzuschreiben: ihre Eigenschaft eines gemein-
sam ausgearbeiteten Werkes. Im Gegensatz zu anderen Verfassungen der spanischen
Geschichte war sie nämlich nicht Ergebnis des Willens einer Partei, der den anderen
aufgezwungen wurde. Diesem Erfordernis sind aber auch ihre größten Schwächen zu-

zuschreiben: die technische Unvollkommenheit und vor allem die völlig unzureichen-
de Lösung, die sie für das Hauptproblem der territorialen Machtverteilung bereithält.

Nachdem die Entscheidung getroffen worden war, daß der Verfassungsentwurf von

den Cortes selbst ausgearbeitet werden sollte, wurde auf Vorschlag aller politischen
Fraktionen14 eine Verfassungskommission gebildet, die wiederum eine Unterkommis-
sion wählte, der die Redaktion des Textes aufgetragen wurde. Dieses Verfahren hatte
zur Folge, daß die Protagonisten des verfassunggebenden Prozesses in der Realität aus-

schließlich die politischen Parteien waren und die Rolle der „Verfassungsväter" nahezu
darauf beschränkt blieb, als reine Parteiensprecher aufzutreten; der Einfluß, den sie auf
den schließlich verabschiedeten Text hatten, hing ganz von ihrer Fähigkeit ab, ihre
Vorstellungen in der eigenen Partei durchzusetzen.

Im Kongreß hatten sich sieben parlamentarische Fraktionen gebildet: UCD (166 Sitze), Sozialisten
des Kongresses (103), katalanische und baskische Minderheit (21), Kommunisten (20), AP (16), Sozia-
listen Kataloniens (15), Gemischte Fraktion (9). Letztere Fraktion hatte sich vor allem aus Mitgliedern
des „Partido Socialista Popular" gebildet, der schließlich vom PSOE fast ganz aufgesogen wurde.
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Nicht einmal die Zahl der Vertreter einer Partei in der Verfassungskommission war

für die Verfassunggebung von Bedeutung, da ja letztlich die Partei als solche handelte.
Nach einigen schwierigen Verhandlungen zwischen den Parteien wurde festgelegt, daß
die Redaktionskommission sieben Mitglieder umfassen sollte: drei von der UCD, je ein
Mitglied von PSOE, PCE, AP und eines für die katalanische und die baskische Minder-
heit. Diese Lösung sah keine eigene Vertretung des PNV vor, dessen Anliegen

-

ebenso
wie die der katalanischen Nationalisten

-

vom Katalanen Miquel Roca Junyent mitver-
treten werden mußten15. Für den verfassunggebenden Prozeß brachte diese Regelung
Störungen mit sich, und sie bedingte auch die Distanz, die der PNV dem ganzen Prozeß
gegenüber beibehielt. Diese Form der Ausgrenzung sagt freilich nichts über die wirkli-
che Rolle des PNV, der nicht nur über Roca Junyent an der Ausarbeitung der Verfassung
mitwirkte. Er war außerdem sehr aktiv an den vertraulichen Treffen beteiligt, die außer-
halb des Parlaments stattfanden und bei denen die wichtigsten Entscheidungen fielen.

Die sieben „Verfassungsväter" verfügten in sehr unterschiedlicher Form über die Fä-
higkeit, die Haltung ihrer jeweiligen Parteien zu bestimmen. Diese Fähigkeit war um

so eingeschränkter, je größer die Partei und je ausgeprägter deren Wille war, zu einem
Verfassungskonsens zu gelangen. Am stärksten war diese Fähigkeit bei Manuel Fraga
Iribarne, einer starken Persönlichkeit mit langer politischer Erfahrung, vorhanden,
dessen Aktionsradius noch dadurch erweitert wurde, daß seine Fraktion relativ klein
war und im Prozeß der Verfassunggebung nur marginale Bedeutung hatte. Am
schwächsten war die Fähigkeit beim Vertreter des PSOE und den drei UCD-Vertre-
tern ausgeprägt, die häufig eine laufende Verhandlung unterbrachen, um Rücksprache
mit ihren Parteien zu nehmen. Bei allen wichtigen Fragen überließen sie die Entschei-
dung informellen Gremien, die in Restaurants oder in Privatbüros zusammentrafen. In
letzter Instanz schließlich entschieden die beiden Männer, denen ihre jeweiligen Partei-
en offensichtlich die umfassendsten Kompetenzen übertragen hatten: dem Stellvertre-
tenden Regierungschef Fernando Abril (UCD) und dem stellvertretenden PSOE-
Generalsekretär Alfonso Guerra. Da diese oberste Autorität allerdings nur ins Spiel
gebracht wurde, wenn die Verhandlungen auf der Ebene der „Verfassungsväter" sta-

gnierten, kann man nicht sagen, daß eigentliche Verfassungsgrundsätze auf sie zurück-
gingen; sie fand vielmehr Formulierungen, deren Konsensfähigkeit in vielen Fällen nur

um den Preis von Unbestimmtheit zu haben gewesen war.

Während Abril und Guerra Ingenieurwissenschaft studiert hatten, waren alle sieben
Mitglieder der Verfassungs-Redaktionskommission Juristen und (mit Ausnahme von

Roca Junyent) Beamte. Fraga Iribarne (AP) und Jordi Sole Turä (PCE) waren Profes-

15 Die Redaktionskommission, die den „Vorentwurf der Verfassung" ausarbeitete, setzte sich zusammen

aus drei Mitgliedern von UCD (Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodriguez de Minön, Jose Pedro
Perez-Llorca), einem des PSOE (Gregorio Peces-Barba), einem der katalanischen und der baskischen
Minderheit (Miquel Roca Junyent von der katalanischen „Convergencia y Union"), einem der Kom-
munistischen Partei (Jordi Sole Tura) und einem von Alianza Popular (Manuel Fraga Iribarne). In ihr
waren weder die Sozialisten Kataloniens, die ein integraler Bestandteil des PSOE waren, noch die Ge-
mischte Fraktion vertreten.
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soren für Verfassungsrecht, als Spezialisten für Verfassungsrecht sind auch Jose Pedro
Perez Llorca (UCD) und Miguel Herrero Rodriguez de Minön (UCD) zu bezeichnen.
Gregorio Peces Barba (PSOE) war Professor für Rechtsphilosophie, Miquel Roca

Junyent Anwalt und Gabriel Cisneros Laborda (UCD) Journalist. Politisch hatte
(außer Fraga Iribarne) nur letzterer eine Bindung an das Franco-Regime gehabt, dem
sich alle anderen in der einen oder anderen Form widersetzt hatten. Nur Fraga Iribarne
war älter als 50, die übrigen kamen kaum an die 40 Jahre heran.

Die Redaktionskommission hielt ihre Sitzungen zwischen August und Dezember
1977 ab. Die Verhandlungen liefen (von der Presse häufig kritisiert) im halbgeheimen
ab. Ende November wurden einer Zeitschrift die ersten 40 Artikel des Entwurfs zuge-
spielt, kurz danach brachte die Presse den Gesamttext16, aber erst am 5. Januar 1978
konnte der offizielle Verfassungsentwurf publiziert werden. Er war von allen Kom-

missionsmitgliedern unterzeichnet und enthielt als Anlage die Modifizierungsvor-
schläge der einzelnen Parteien. Die bedeutendsten waren zweifellos die Vorschläge von

AP, PSOE und katalanischer Minderheit in bezug auf die territoriale Organisation des
Staates und die des PSOE über die monarchische Staatsform.

Der Entwurf wurde dann von den Abgeordneten geprüft, die ihre Änderungsvor-
schläge schriftlich einzureichen hatten. Es gab 779 Vorschläge

-

einige von ihnen
waren sehr umfangreich und bezogen sich auf mehrere Artikel -, die aber keine große
Bedeutung erlangten, da die grundsätzliche Haltung der Parteien ja schon im publi-
zierten Teil (einschließlich der Modifizierungsvorschläge) zum Ausdruck gebracht
worden war. Sie boten allerdings eine neue Gelegenheit zu weiteren Verhandlungen,
die sich bis Anfang April 1978 hinzogen17.

Mit der Veröffentlichung des neuen und endgültigen Entwurfes (17. April 1978) be-
gann die öffentliche parlamentarische Debatte, die wegen des vorgeschriebenen Ver-
fahrens (je zwei Lesungen im Kongreß und im Senat) eher langweilig war und das ge-
ringe Niveau der politischen Redekunst in Spanien dokumentierte (was wiederum
nach 40 Jahren erzwungenen Schweigens nicht verwundert). In den ersten Tagen gin-
gen die Diskussionen reichlich zäh voran. Die Diskrepanzen wurden häufig dadurch
entschieden, daß die UCD mit der Unterstützung durch die AP ihre Vorstellungen
durchsetzte. Zu Beginn der 11.Sitzung am 23. Mai 1978 verkündete der Kommissions-
vorsitzende, die politischen Fraktionen hätten über die ersten 50 Artikel des Verfas-
sungsentwurfes Übereinstimmung erzielt. Das Übereinkommen war tags zuvor zwi-
schen Abril und Guerra erreicht worden. Die baskischen Abgeordneten, die sofort
heftig protestierten, und die AP, die vorübergehend sogar die Kommission verließ,
wurden nicht befragt. Es handelte sich hierbei insofern um einen Wendepunkt des Ver-
fahrens, als nun ein grundsätzlicher Konsens zwischen den beiden großen Parteien ge-

16 CuadernosparaelDiälogoNr.239vom26.11.1977.
17 Im Zuge dieser Verhandlungen zog sich Peces-Parba

-

unter Hinweis auf „Bruch des Konsenses"
-vorübergehend aus der Kommission zurück. Der Anlaß für diesen Rückzug war ausgesprochen ge-

ring und dürfte auf Spannungen zwischen Peces-Barba und seiner Partei (PSOE) zurückzuführen ge-
wesen sein; er hatte keine weiterreichenden Auswirkungen.
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funden worden war, deren Differenzen den weiteren Verlauf des verfassunggebenden
Prozesses nicht mehr gefährdeten. Auch innerhalb der Regierungspartei kam es jetzt
zu einer Kräfteverschiebung. In der Kommission hatte für die UCD bis dahin Justiz-
minister Landelino Lavilla die Hauptrolle gespielt, der wichtigste Sprecher war He-
rrero Rodriguez de Minön gewesen; beide neigten zu einer Verständigung mit Fraga
Iribarne. Künftig lag die Leitung der Verfassungsaufgaben bei Fernando Abril, und die
Verhandlungen wurden vor allem von Perez Llorca geführt. Beiden ging es, anders als
ihren Vorgängern, primär um einen Ausgleich mit der Sozialistischen Partei.

Die Sitzungen der Verfassungskommission des Kongresses fanden zwischen dem
11. Mai und dem 20. Juni 1978 statt. In ihnen wurde ein Text beschlossen, der

-

mit
Ausnahme der Bemühungen, den baskischen Ansprüchen nachzukommen

-

nicht
mehr verändert, sondern nur mehr in Kleinigkeiten korrigiert wurde. Was vom juristi-
schen Standpunkt aus das wichtigste Element des gesamten verfassunggebenden Pro-
zesses hätte sein sollen, nämlich die Diskussion im Plenum des Parlaments, wurde in
20 Tagen, zwischen dem 1. und dem 21. Juli, erledigt. In diesen Wochen hatte die Kam-
mer außerdem noch genügend Zeit, ein umfangreiches und wichtiges Gesetz zur Ver-
änderung der Einkommenssteuer zu verabschieden. Dem Verfassungstext wurde am

letzten Tag der Debatte nur eine Präambel hinzugefügt18.
Im Senat, der den Entwurf in einer Kommission und im Plenum beriet, wurden

1133 Abänderungsanträge eingebracht. Dies war zu einem Gutteil sicher auf die Nai-
vität vieler Senatoren zurückzuführen, die sich noch nicht bewußt waren, daß ihre De-
batten nach dem Kompromiß zwischen allen Parteien nahezu ausschließlich deklama-
torischen Charakter hatten. Gleichwohl führten die Senatsdebatten, die von Ende
August bis Anfang Oktober stattfanden, zu einigen Verbesserungen in der Redaktion
und der Systematik des Verfassungstextes.

Die Differenzen zwischen dem vom Kongreß und dem vom Senat verabschiedeten
Text sollte eine gemischte Kommission aus Mitgliedern beider Kammern ausräumen,
in der auch Abril und Guerra vertreten waren. Die beiden Chefunterhändler konnten
so auch umstandslos selbst Texte verändern, die der Senat gar nicht umformuliert hatte
und bei denen somit gar nichts anzupassen war. Die Kommission war reiner Schein;
den Ausschlag gaben also auch hier Abril und Guerra, die sich häufig

-

wenn es zu

einer Auseinandersetzung kam
-

zurückzogen, dann manchmal erst nach Stunden ge-
meinsam wiederkamen und der Kommission, deren Mitglieder in der Zwischenzeit
untätig gewesen waren, die Lösung des Streitfalles präsentierten, die ohne weitere Dis-
kussion Eingang in den Verfassungstext fand. Erfreulicherweise gab es aber wenige
Auseinandersetzungen, die Grundsatzentscheidungen waren ja getroffen, und die
Korrekturen waren zumeist redaktioneller Art. Mitunter konnte die Redaktion aber
zu einem politischen Problem werden, beispielsweise bei der Frage der Bezeichnung
der offiziellen Sprache des Staates

-

Kastilisch oder Spanisch -, bei der eine Lösung

Die Präambel geht auf Enrique Tierno Galvän, den Vorsitzenden des „Partido Socialista Popular", zu-

rück, der auf diese Weise an der Redaktion des Verfassungstextes beteiligt wurde; Mitglied der Redak-
tionskommission war er nicht.
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(Art. 3 der Verfassung) gefunden wurde, die als Vorbild für viele andere Lösungen
diente: nämlich die Preisgabe der Logik und der Grammatik zugunsten der Politik.

Der von der gemeinsamen Kommission redigierte Text wurde von beiden Kammern
des Parlaments am 31. Oktober 1978 verabschiedet, am 6. Dezember durch ein Volks-
referendum angenommen und durch den König in einer gemeinsamen Sitzung von

Kongreß und Senat am 27. Dezember 1978 verkündet. Die Schlußabstimmung in den
Cortes erbrachte überwältigende Mehrheiten für die Verfassung. Nur die äußerste
Rechte (5 Stimmen im Kongreß, 2 im Senat) und die äußerste Linke (1 Stimme im Kon-
greß, 2 im Senat) stimmten dagegen. Das Auffälligste und Bedenklichste war die
Stimmenthaltung der baskischen Abgeordneten und Senatoren, deren Haltung sich
auch in den Ergebnissen des Referendums widerspiegelte. Obwohl es auch in den drei
baskischen Provinzen mehr Ja- als Nein-Stimmen gab, waren die Zahl der Nein-Stim-
men und die Zahl der Enthaltungen viel höher als im übrigen Spanien. Im gesamten
Land beliefen sich die ablehnenden Stimmen nur auf 7,83 Prozent der abgegebenen
Stimmen; sie waren Ausdruck der Ablehnung des demokratischen Systems".

In den abschließenden Reden vor den Cortes wurde vor allem der Gedanke der Ein-
tracht und der paktierten Verfassung betont, die auf dem Wege des Konsenses erreicht
worden sei. Dessen schädliche Wirkungen

-

die Unklarheit und Unbestimmtheit vieler
Ausführungen

-

wurden von den Hauptrednern, etwa Felipe Gonzälez (PSOE) und
Jose Pedro Perez Llorca (UCD), heruntergespielt. Die einzige Partei, die nicht in den
Chor der Zufriedenen einstimmte, war der PNV, dessen Vertreter betonten, daß wie-
der einmal eine Chance zur Lösung eines säkularen Problems vertan worden sei.

c) Vorbilder und Einflüsse

Die Autoren des Verfassungstextes sahen es als vordringliches Ziel an, eine „Anpas-
sung an Europa" zu erreichen, d. h. ein Vorbild nachzuahmen, das freilich nicht näher be-
stimmt wurde, weshalb es auch in die Irre führen würde, irgendeine konkrete Formulie-
rung im Verfassungstext im Hinblick auf dieses Vorbild zu deuten. Europa war das, was

jede Fraktion sich darunter vorstellte, und weder die Organisation des parlamentari-
schen Systems noch die Verankerung von Rechten, schon gar nicht die territoriale Auf-
teilung der Macht lassen sich unter Bezugnahme auf dieses Vorbild erklären. Allerdings
diente der Wunsch nach „Europäisierung"

-

ein altes Thema der spanischen Politik
-dazu, das „Entwicklungsland-Denken" (tercermundismo) oder einfach die „sozialisti-

19 In ganz Spanien gaben 67,11 % der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab. Die Ja-Stimmen beliefen sich
auf 15 706 078 (87,78 % der abgegebenen Stimmen, 58,97 % der Wahlberechtigten), die Nein-Stimmen
auf 1 400505 (7,83 % der abgegebenen Stimmen, 5,25% der Wahlberechtigten). In den drei baskischen
Provinzen, dessen wahlberechtigte Bevölkerung sich damals auf 1 552737 belief, gaben nur
694310 Personen (44,71 %) ihre Stimme ab; 479205 waren Ja-Stimmen (30,86% der Wahlberechtig-
ten und 69,01 % der abgegebenen Stimmen), 163 193 (10,51% der Wahlberechtigten und 23,50 % der
abgegebenen Stimmen) waren Nein-Stimmen. Außerdem gab es eine überdurchschnittlich hohe An-
zahl von ungültigen und leeren Stimmzetteln.
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sehen" Bestrebungen einigerpolitischer Gruppen zurückzudrängen. Er lenkte die Suche
nach Formeln auf einige konkrete Systeme hin, deren „Europäertum" eine Garantie für
Perfektion darstellte, und er legte eine internationalistische Ausrichtung der ganzen Ver-
fassung fest, die sich etwa im hohen Stellenwert, den internationale Verträge erhielten
(Art. 96.1), oder darin niederschlug, daß die internationalen Menschenrechtskonventio-
nen quasi Verfassungsrang erhielten, denn sie stellen das Kriterium für die Interpretation
der in der Verfassung enthaltenen Grundsätze über Menschenrechte dar20.

Innerhalb dieses allgemeinen Rahmens lassen sich am deutlichsten die Vorbilder der
Verfassungen der Bundesrepublik Deutschland und Italiens ausmachen. Manche Vor-
schriften waren auch von den Verfassungen Portugals und Griechenlands inspiriert,
die zeitlich der spanischen näherliegen. Der deutliche Einfluß Deutschlands

-

direkt
dem deutschen Grundgesetz entnommen sind das konstruktive Mißtrauensvotum und
die Regelung der Verfassungsgerichtsbarkeit

-

und Italiens
-

dem italienischen Beispiel
entstammen einige allgemeine Grundsätze und bestimmte Definitionen von Rechten

-

ist nicht nur dem bewährten Wert dieser Verfassungen oder ihrem unbezweifelbaren
„Europäertum" zuzuschreiben, sondern auch der auf altverwurzelte kulturelle Bin-
dungen zurückgehenden Tatsache, daß die Rechtslehre dieser Länder in Spanien hohes
Ansehen genoß. Die frühere spanische Orientierung an den Lehren des französischen
öffentlichen Rechts ist schon lange vorbei.

Schwieriger als die Bestimmung der Vorbilder ist die Verortung der konkreten Inter-
essen, die auf die Redaktion des Verfassungstextes Einfluß genommen haben mögen.
Zum heutigen Zeitpunkt läßt sich nicht feststellen, welcher Art etwa die Einflüsse an-

derer Staaten waren
-

wenn sie denn bestanden haben; andererseits ist es selbstver-
ständlich, daß die internationalen Machtkonstellationen von den Parteien berücksich-
tigt werden mußten. In einigen Fällen läßt sich auch ein direktes Eingreifen
ausländischer Parteien feststellen, nicht so sehr um zu helfen (und Einfluß auf ihre spa-
nischen Partnerorganisationen auszuüben), sondern um direkt auf bestimmte soziale
Gruppen einzuwirken, die ihrerseits den Verfassungsprozeß mitbestimmen konnten.
Man wird diesen Initiativen, die als technische Hilfe durchaus fruchtbar waren, aller-
dings nur schwerlich großen politischen Einfluß zusprechen können. Unter den Pres-
seorganen übte die Madrider Tageszeitung El Pms den größten Einfluß aus. Ihre von

der „politischen Klasse" vielgelesenen Leitartikel hatten sich die Aufgabe gestellt, stän-
dig zu definieren, was das eigentlich „Europäische" und „Moderne" und was das „An-
tiquierte" und „Keltiberische" war. Von den anderen großen Tageszeitungen war nur

die der katholischen Kirche nahestehende Ya Sprachrohr bestimmter Interessen, die
auf die Verfassung einwirken wollten.

Die einzelnen sozialen Gruppen nutzten in der Regel ihre Beziehungen zu politi-
schen Parteien. Sie schritten nur dann zur direkten Äußerung ihrer Wünsche, wenn

Dieser Wille zum Anschluß an Europa wird vor allem in Art. 93 deutlich, der die Möglichkeit zuläßt,
daß über ein Verfassungsgesetz die Ratifizierung von Verträgen erfolgen kann, durch die internationa-
len Organisationen oder Institutionen die Ausübung von Kompetenzen zugestanden wird, die sich
aus der Verfassung ableiten.
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eine solche Beziehung nicht bestand oder unzureichend war. Es gab daher keine Inter-
ventionen der Gewerkschaften, die ja eng mit der Sozialistischen (UGT) bzw. Kom-
munistischen (CCOO) Partei verbunden waren, und die Initiativen der Unternehmer
(vor allem die des CEOE-Verbandes) ließen in dem Maße nach, in dem ihre Kommu-
nikation mit den Parteien der Rechten oder der rechten Mitte besser wurde. Die Kirche
äußerte sich direkt (etwa in der Erklärung der Bischofskonferenz vom 26. November
1977) oder über die von ihr beeinflußten gesellschaftlichen Organisationen (z.B. den
Katholischen Elternverband, der am 6. Dezember 1977 in Madrid 30 000 Personen mo-

bilisierte), um ihre Positionen bezüglich der Scheidung, der Abtreibung oder der Lehr-
freiheit zu Gehör zu bringen. Diese Positionen wurden auch von den Parteien der
Rechten oder der rechten Mitte übernommen, die zwar den Grundsatz der Trennung
von Staat und Kirche akzeptierten, aber (in Art. 16.3) eine besondere Erwähnung der
katholischen Kirche in der Verfassung durchsetzten, mit der „Zusammenarbeit" ver-

einbart wurde. Diese Parteien fügten in den Verfassungstext (Art. 8) auch einen anson-

sten unüblichen Hinweis auf die Streitkräfte ein, der im Hinblick auf die Staatsorgani-
sation nicht erforderlich gewesen wäre, der aber als symbolische Anerkennung ihrer
Bedeutung und ihrer Funktion diente. Damit sollten Befürchtungen im Heer ausge-
räumt werden, die die Änderung des politischen Regimes hatte entstehen lassen und
die durch eine Reihe blutiger Attentate gegen Offiziere geschürt worden waren.

Schließlich müssen noch die terroristischen Aktionen während des gesamten verfas-
sunggebenden Prozesses erwähnt werden. Die Attentate gingen zum Teil auf das
Konto von nationalistischen Organisationen (vor allem

-

aber nicht ausschließlich
-der baskischen ETA), z.T. auch von anderen Gruppierungen, die sich zumeist äußerst

links gaben, wenn ihre tatsächliche Orientierung auch nicht immer klar war. Die Ak-
tionen dieser Gruppen verstärkten sich in den jeweils entscheidenden Phasen des ver-

fassunggebenden Prozesses; daß dieser trotz dieser „Politik der Morde" vorangetrie-
ben und schließlich erfolgreich beendet werden konnte, verdient bei der Bewertung
des Verfassungswerks besondere Berücksichtigung.

Der Verfassungstext
Der Verfassungstext hat einen mäßigen Umfang von 159 Artikeln, vier Zusatz- und

neun Übergangsbestimmungen sowie einer Aufhebungs- und einer Schlußbestim-
mung. Sein Wortschatz ist beschränkt, bei einigen Prinzipien emphatisch, bei der Auf-
zählung bestimmter Rechte rhetorisch. Diese Mängel sind vor allem der „konsensua-
len" Ausarbeitung und einer „verbalistischen", im Franquismus noch verstärkten
Tradition der spanischen Politik anzulasten. Sie dürfen jedoch nicht den Blick für die
große Bedeutung der Verfassung verstellen, die zunächst darin besteht, als eine juristi-
sche Norm entworfen und verabschiedet worden zu sein, die die Gewalt nicht nur or-

ganisiert, sondern sie auch effizient beschränkt, indem sie ein in der spanischen Ge-
schichte beispielloses verfassungsgerichtliches System vorsieht, das sicherstellen soll,
daß alle Staatsorgane innerhalb der von der Verfassung vorgesehenen Grenzen agieren.
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Neben diese neue Vorstellung von der Bedeutung einer Verfassung als Pakt zwischen
verschiedenen politischen Kräften trat eine ebenfalls neue Konzeption der Beziehun-
gen zwischen Gesellschaft und Staat. Der Staat, der sich deshalb auch (in Art. 1.1) als
„sozialer und demokratischer Rechtsstaat" definiert, muß eine aktive Rolle überneh-
men, wenn es um die Beseitigung der Widerstände gegen die Umsetzung der Freiheit
oder Gleichheit der Bürger (Art. 9.2) geht. Es ist daher gerechtfertigt, von einer ange-
messenen Realisierung der Idee von Modernität in der Verfassung zu sprechen.

Die Verfassung, die (mit wechselhaftem Erfolg) versucht hat, einen gewissen Kon-
sens-Geist herzustellen und aufrechtzuerhalten, indem sie für bestimmte Gesetze (die
nach Art. 81 „organisch" genannt werden) und Ernennungen (etwa die zu Verfassungs-
richtern) „qualifizierte" Mehrheiten vorschreibt, muß im Hinblick auf die Auflistung
von Rechten und auf die monarchische Staatsform als außerordentlich rigide bezeich-
net werden. Jede Reform, die sich auf diese beiden Bereiche bezieht, muß in zwei auf-
einanderfolgenden Legislaturperioden mit Zweidrittelmehrheit beschlossen und da-
nach einem Referendum unterworfen werden. Auch die übrigen Reformen erfordern
besondere Mehrheiten (2/3- oder V5-Mehrheiten, vgl. Art. 167) und die Abhaltung eines
Referendums, sie machen aber nicht die Auflösung der Cortes erforderlich.

a) Grundrechte und zentrale Staatsgewalten
Titel I der Verfassung führt die Grundrechte (Kap. II) und ihre Garantien (Kap. IV)

auf. Er enthält außerdem „Prinzipien der Sozial- und Wirtschaftspolitik" (Kap. III). In
diesem Teil sind die erwähnten Mängel wohl am deutlichsten feststellbar: leeres Gedröh-
ne und doktrinäre Pedanterie. Dies beeinträchtigt allerdings nicht die Bedeutung dieses
Verfassungsteils. Die Liste der in Kap. II enthaltenen Grundrechte ist umfangreich und
erschöpfend, die Formulierung der Rechte ist ausreichend, die Garantien sind so weit wie
möglich gefaßt. Die Grundrechte sind vor allen Gerichten einklagbar (Art. 53.1); die
Freiheitsrechte (einschließlich der politischen Partizipationsrechte und des Rechtes auf
Bildung) werden außerdem durch ein Sonderverfahren und in letzter Instanz durch das
Verfassungsgericht (Art. 53.2) geschützt, das allen Bürgern zugänglich ist. Außerdem ist
in der Verfassung ein Ombudsman (Art. 54 „Volksverteidiger") als Beauftragter der Cor-
tes für die Verteidigung der Grundrechte eingeführt worden. Allerdings hat die Praxis
dieser Institution die ursprüngliche Konzeption mittlerweile verändert.

Titel VI der Verfassung zielt darauf ab, die Unabhängigkeit der Judikative sicherzu-
stellen. Sie wurde von der Exekutive völlig getrennt; ihre Leitung und Verwaltung
wurden, dem italienischen Vorbild gemäß, einem Generalrat (Art. 122) übertragen21.
Die Verankerung der Grundrechte in der Verfassung führte

-

außer im Falle des Rechts
auf Bildung

-

zu keinen größeren Auseinandersetzungen. Die Linke akzeptierte ohne
Umstände die Verfassungsgarantie für Privateigentum (Art. 33) und die unternehmeri-

Diese Verfassungsregel hat zwei aufeinanderfolgende, durchaus unterschiedliche Entwicklungen er-

fahren; vgl. die Verfassungsgesetze 1/1980 vom 10.1. 1980 und 6/1985 vom 1.7.1985.
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sehe Freiheit (Art. 38), während die politische Rechte der Beschränkung des Privat-
eigentums „in Übereinstimmung mit seiner sozialen Funktion", der Bindung der un-

ternehmerischen Freiheit an die „soziale Marktwirtschaft" und ihrer möglichen Ab-
stimmung mit planwirtschaftlichen Elementen (Art. 38) oder der Anerkennung der öf-
fentlichen Initiative und der Möglichkeit, dem öffentlichen Sektor „wesentliche
Ressourcen oder Dienstleistungen vorzubehalten, vor allem im Falle von Monopolen"
(Art. 128), keinen Widerstand entgegensetzte.

Traditionellerweise war das Recht auf (Aus-)Bildung, vor allem die Freiheit zur Er-
richtung von Lehranstalten, einer der größten Streitpunkte zwischen den eng mit der
Kirche verbundenen konservativen Gruppen und den laizistischen Kräften der Er-
neuerung. Die Verfassung der Zweiten Republik (1931) formulierte dieses Recht in
einer für die Kirche unannehmbaren Weise. Bis dahin war die kirchliche Doktrin obli-
gatorischer Lehrstoff gewesen, von der Kirche hingen direkt oder indirekt die meisten
Lehranstalten des Sekundarschulbereichs (für Schüler zwischen 10 und 17 Jahren) ab.
Das franquistische Regime überließ den Bildungssektor der Kirche, der er die morali-
sche Orientierung der gesamten Lehre anvertraute und die er dadurch privilegierte,
daß die Finanzressourcen des Staates mehr in die Förderung privater als in die Schaf-
fung öffentlicher Lehranstalten flössen. Die Veränderungen in der spanischen Gesell-
schaft während der 40 Jahre franquistischer Herrschaft, das aggiornamento der Kirche
und der neue Pragmatismus der Sozialistischen Partei

-

die offensichtlich weder die
Absicht hatte, den privaten Bildungssektor zu eliminieren, noch die öffentlichen Sub-
ventionen streichen wollte

-

linderten das Problem zwar beträchtlich, hatten aber das
alte Mißtrauen nicht aus der Welt schaffen können. Die Verständigung über diesen
Punkt war daher besonders schwierig, und die endlosen Verhandlungen führten
schließlich zu einer außerordentlich langen und überladenen Regelung (Art. 27).

Vorgesehen ist in der Verfassung auch die Möglichkeit (Art.55.1), vorübergehend
-

allerdings nur im Falle eines Ausnahmezustandes, der vom Kongreß genehmigt wer-

den muß (Art. 116)
-

die Ausübung einiger Rechte (Unverletzlichkeit der Wohnung,
Meinungs-, Versammlungs- und Bewegungsfreiheit, Streik, Aussperrung usw.) aufzu-
heben. In konkreten Fällen (Art. 55.2) kann ein Richter im Hinblick auf bestimmte
Personen, die mutmaßlicher Verbindungen zu terroristischen Aktivitäten verdächtigt
werden, auch das Postgeheimnis und die Unverletzlichkeit der Wohnung aufheben22.

Die ausdrückliche Verankerung der Monarchie stieß lediglich auf den (rein deklama-
torischen) Widerstand der Sozialistischen Partei. Die Arbeit der Cortes wurde hier al-
lerdings durch die pragmatische Einstellung erleichtert, daß es sich um einen bereits
entschiedenen Konflikt handelte, der nicht mehr neu aufgerollt werden durfte, ohne
den gesamten verfassunggebenden Prozeß zu gefährden. Auch die wiederholten Be-
kundungen des Königs zugunsten einer Änderung des alten franquistischen Systems

Diese Regelung wurde ursprünglich durch das Verfassungsgesetz 9/1984 festgelegt; einige der in die-
sem Gesetz enthaltenen Regelungen wurden durch das Urteil 199/1987 des Verfassungsgerichts als
verfassungswidrig deklariert. Das heute gültige Recht ist in den Vorschriften enthalten, die das Verfas-
sungsgesetz 4/1988 vom 25.5.1988 in die Strafprozeßordnung einfügte.
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erleichterten die Entscheidung des Parlaments. Die Haltung des Königs, der ohne
Zweifel starken Druck hätte ausüben können, darauf aber verzichtete und sich von den
verfassunggebenden Arbeiten fernhielt, kam auch der konkreten Ausgestaltung der
Rechte der Krone zugute; zuerkannt wurden dem König nur die Befugnisse eines par-
lamentarischen Staatschefs, dessen Funktion fast ausschließlich symbolischer Art ist
und dessen Autorität nur von seinen persönlichen Fähigkeiten abhängt.

Die parlamentarische Regierungsform, die mit der Option für die Monarchie ver-

bunden war, gehörte ebenso wie die Strukturierung des Parlaments in zwei Kammern
zu den impliziten Entscheidungen. Vor allem Fraga Iribarne setzte sich vehement für
ein Zwei-Kammer-System ein. Er brachte dabei Argumente vor, die in der Rechtslehre
immer wieder vertreten werden (Wirkung des Oberhauses als Bremse des Radikalis-
mus; konservative Tendenz der ländlichen Stimmen, die im Senat über mehr Gewicht
als im Kongreß verfügen), die aber im Lichte der spanischen Erfahrung nicht unbedingt
überzeugten. Für die übrigen Kommissionsmitglieder (und ihre Parteien) scheint das
Hauptproblem darin bestanden zu haben, die Zusammensetzung und Funktion des Se-
nats so zu regeln, daß seine Existenz gerechtfertigt war. Nach der öffentlichen Debatte
in der Verfassungskommission des Kongresses kristallisierte sich der Senat allmählich
als „territoriale Vertretungskammer" (Art. 69.1) heraus, in der allerdings die Vertretung
der Provinzen (die reine Verwaltungsbezirke sind) von größerer Bedeutung ist als die
der Autonomen Gemeinschaften; deren Vertreter kommen im günstigsten Fall auf ein
Fünftel aller Senatorensitze (Art. 69.2-5). Der Senat verfügt nicht über die Befugnis, die
Regierung politisch zur Verantwortung zu ziehen. Im legislativen Bereich hat er nur ein
aufschiebendes Veto, das durch den Kongreß leicht übergangen werden kann. Obwohl
er im Hinblick auf die Autonomen Gemeinschaften einige spezifische Funktionen aus-

übt (vgl. etwa Art. 155), reicht dies für eine tatsächliche Gewaltausübung aber nicht aus.

Auf Drängen der Sozialisten, die sich in dieser Hinsicht gegen den Widerstand der
Rechten durchsetzten, wurden in die Verfassung auch die Grundlagen des Wahlsy-
stems (Art. 68.2 und 69.2) aufgenommen. Der Kongreß muß nach dem Verhältniswahl-
recht gewählt werden, für den Senat ist dieses System nicht zwingend vorgeschrieben
(z. Zt. ist es ein eingeschränktes Mehrheitswahlrecht)23.

Die Rechte der Regierung und die Beziehungen zwischen Exekutive und Legislative
wurden nach deutschem Vorbild gestaltet. Spanien hat so eine „Kanzlerregierung",
wobei der König dem Kongreß den Regierungschef vorschlägt; der Kongreß wählt
dann den „Kanzler" nach Anhörung seiner Regierungserklärung, ohne daß die von

ihm später präsentierte Regierung der parlamentarischen Ernennung bedürfte. Dieses
Ubergewicht des Regierungschefs über das Kabinett sollte, ebenso wie die verschiede-
nen Techniken zur „Rationalisierung" des Parlamentarismus (konstruktives Mißtrau-
ensvotum, automatische Auflösung des Parlaments im Fall einer anhaltenden Krise
usw.), die Exekutive stärken, garantiert aber faktisch nur ihre Stabilität.

Das Wahlrecht, das im wesentlichen dem (vor Verabschiedung der Verfassung) durch das Gesetzes-
dekret 20/1977 vom 18.3. 1977 eingeführten Recht entspricht, wird z.Zt. durch das Verfassungs-
gesetz 5/1985 vom 19.6.1985 geregelt.
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b) Die territoriale Organisation des Staates

Das Problem der territorialen Aufteilung der Macht
-

das schwerwiegendste in der
Verfassunggebung

-

war bereits durch eine „implizite Entscheidung" geklärt worden,
die festlegte, daß der neue Staat nicht zentralistisch organisiert sein dürfte. Sie präzisier-
te aber nicht die konkrete Ausgestaltung der Autonomierechte der einzelnen Regionen.

Die Verfassungslösung mußte notgedrungen zwei verschiedene Aspekte berück-
sichtigen: zum einen die Frage nach dem Ursprung des „Rechtes auf Autonomie", zum

anderen die Frage nach dem konkreten Verhältnis zwischen den zentralen oder allge-
meinen Gewalten des Staates und denen der Autonomen Gemeinschaften. Hinsicht-
lich der ersten Frage standen sich die Ansichten der katalanischen und besonders der
baskischen Nationalisten

-

die in Katalonien und im Baskenland ebenso wie in Kasti-
lien Nationen mit dem Recht erblicken, in völliger Freiheit ihr politisches System fest-
zulegen

-

und die im übrigen Land vorherrschende Meinung gegenüber, für die es nur

eine Nation
-

die spanische
-

und daher auch nur eine verfassunggebende Gewalt gab.
Die regionalen Nationalisten forderten nicht unbedingt die Unabhängigkeit Katalo-
niens und Euskadis, verlangten aber, daß der spanische Staat (und somit auch seine
Verfassung) als Ergebnis des freien Zusammenwirkens verschiedener Willensbekun-
dungen verstanden wird. Die im übrigen Spanien vorherrschende Meinung, die selbst
von den Linksparteien (zumindest vom PSOE, während die kommunistische Haltung
ambivalenter war) akzeptiert wurde, die ursprünglich eine föderale Lösung angestrebt
hatten, spricht die verfassunggebende Gewalt dem spanischen Volk in seiner Gesamt-
heit zu und hält den spanischen Staat für den politischen Ausdruck einer einzigen, aber
spanischen Nation.

Die Verfassung entschied sich (Art. 2) für die letztere Option, ist aber auch in diesem
Punkt nicht ganz klar. Selbst der Grundsatz, der die Verfassung auf der „unteilbaren
Einheit der spanischen Nation" ruhen läßt, schreibt das Recht auf Autonomie der
„Nationalitäten und Regionen [fest], die sie [die Nation] bilden". Damit wurde der Be-

griff „Nationalitäten" eingeführt, der
-

abgesehen davon, daß er im Spanischen keine
konkrete Bedeutung hat

-

für die einen (d. h. für die, die in Spanien einen Staat mit
mehreren Nationen erblicken) völlig unzureichend, und für die anderen, die sich seiner
Einfügung in den Verfassungstext widersetzen, inakzeptabel war. Diese Mehrdeutig-
keit, die noch dadurch erhöht wurde, daß nirgends spezifiziert wird, was die „Natio-
nalitäten" und was die „Regionen" sind, übertrug sich unweigerlich auf die Organisa-
tion und die Teilung der Macht zwischen dem Zentrum und den Autonomen
Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften wurden nicht durch die Verfassung geschaf-
fen, die nichts über ihre Anzahl und ihre Grenzen aussagt und sie formal nur als ein
mögliches, aber nicht notwendiges Element der Ausübung des Autonomierechts be-
trachtet. Schon zuvor war beschlossen worden, daß das spanische Staatsgebiet in Au-
tonome Gemeinschaften aufgegliedert sei, wobei den Cortes paradoxerweise die Fä-
higkeit zugesprochen wurde, das „Recht auf Autonomie" für jene Teile des Landes
auszuüben, die es nicht wahrnehmen wollten (Art. 144 c).
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Die 1981 von den beiden damals größten politischen Parteien (der regierenden UCD
und dem opponierenden PSOE) unterschriebenen Autonomie-Pakte schufen eine ver-

nünftige Lösung, die die potentielle Komplexität des Systems etwas reduzierte. Alle
Regionen, die noch über keine Autonomie verfügten (d.h. alle außer dem Baskenland,
Katalonien, Galicien und Andalusien), erhielten das niedrigste „Autonomieniveau"24
zugesprochen, das im Falle Valencias und der Kanarischen Inseln durch ein Transfer-
gesetz erweitert wurde; eine derartige Erweiterung war hier erforderlich, um ein Ver-
fahren nach Art. 151 der Verfassung zu verhindern. Diese Lösung sah für alle Gemein-
schaften des niedrigeren Niveaus dieselbe Behandlung vor; in Übereinstimmung mit
der Verfassung handelte es sich notwendigerweise um eine reine Übergangslösung,
denn fünf Jahre nach Annahme des Statuts konnten diese Gemeinschaften die Reform
ihrer Statute vorschlagen, um alle Kompetenzen zu übernehmen, die Art. 149 nicht
ausschließlich dem Zentralstaat vorbehält.

Obwohl diese Frist 1988 auslief und zumindest in einigen Autonomen Gemein-
schaften eine gewisse Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation zu herrschen
schien, wurde entweder gar keine Initiative zur Reform der Statuten ergriffen oder die
Reform hinausgezögert. Ein weiteres, im Februar 1992 erzieltes Abkommen zwischen
dem regierenden PSOE und dem oppositionellen Partido Popular sah eine neue Lö-
sung vor, die am 23.Dezember 1992 Gesetzeskraft erlangte (Verfassungsgesetz 9/1992
über den Kompetenztransfer auf Autonome Gemeinschaften, die nach Art. 143 einge-
richtet worden sind). Das neue Gesetz überträgt diesen Gemeinschaften einen Groß-
teil der Kompetenzen, über die die Gemeinschaften des „höheren Niveaus" bereits
verfügen. Diese neue Lösung kann zwar sicherlich dazu beitragen, das System der
Machtverteilung zu rationalisieren. Von einem streng juristischen Standpunkt aus ist es

aber ebenso provisorisch wie das vorhergehende, wenn es auch die politischen Span-
nungen verringern kann, die auf die zwischen den einzelnen Teilen des Staatsgebietes
bestehenden Ungleichheiten zurückzuführen sind. Zum einen handelt es sich natürlich
nur um eine Annäherung, nicht um eine Gleichsetzung. Die Differenz ist zwar gerin-
ger geworden, besteht aber fort, und mit ihr die Möglichkeit, daß die mit weniger
Kompetenzen ausgestatteten Gemeinschaften von ihrem Recht Gebrauch machen, die
Reform ihrer Statuten zu erwirken. Zum anderen weckt die Annäherung der Kompe-
tenzen der „Regionen" an die der „Nationalitäten" bei letzteren das Bedürfnis, zusätz-
liche Kompetenzen an sich zu ziehen, so daß weiterhin eine Distanz (auf die sie An-
spruch erheben) erhalten bleibt; dies kann durch die Reform ihrer eigenen Statuten
oder über Art. 150 der Verfassung erfolgen.

Obwohl man abschließend zwar sagen kann, daß das durch die Verfassung geschaf-
fene System der territorialen Aufteilung der Macht einen deutlichen Fortschritt gegen-
über dem Zentralismus des Franquismus bedeutet, der die „natürliche" Form der spa-
nischen Gesellschaft vergewaltigte, bleibt doch die große Frage ungelöst, ob diese
Aufteilung im gesamten Staatsgebiet nach gleichen Maßstäben erfolgen oder vielmehr

Die Verfassung sieht zwei Typen von Autonomen Gemeinschaften vor: die mit „niedrigerem Niveau"
und die mit „höherem Niveau". Vgl. hierzu den Beitrag von Andreas Hildenbrand in diesem Band.
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heterogen sein soll, so daß die einzelnen Teile über verschiedene Autonomieregelun-
gen verfügen. Vielleicht ist es nicht falsch zu behaupten, daß die Autoren der Verfas-
sung in Anbetracht eines außergewöhnlich schwierigen Problems sich dazu entschlos-
sen, sich gewissermaßen an die Geschichte zu wenden, d.h. dieser die Aufgabe zu

übertragen, dem spanischen Staat seine endgültige Form zu geben. Für den Juristen ist
diese Lösung natürlich nur wenig befriedigend, da sie eine lang andauernde Vorläufig-
keit schafft. Das ist aber kein Grund, sie zu verurteilen. Und obwohl man ihre Wir-
kung noch nicht exakt einschätzen kann, lassen die bereits erzielten Ergebnisse einen
vorsichtigen Optimismus zu.



Walther L. Bernecker

Die Rolle von König Juan Carlos

Nahezu alle Darstellungen zum Übergang Spaniens von der Diktatur zur Demokra-
tie betonen die Bedeutung struktureller Aspekte: von Wirtschaft und Gesellschaft,
Armee und Arbeiterschaft, Kirche und Parteien, internationalen Beziehungen und su-

pranationalen Zwängen. Nur wenige Untersuchungen beschäftigen sich mit der Rolle
einzelner Persönlichkeiten. Mit diesem Beitrag über die Rolle des Königs wird nicht
der Anspruch erhoben, den dialektischen Problemzusammenhang von Persönlichkeit
und Struktur im Prozeß der Transiciön vollständig auszuloten. Wohl aber sollen der
politische Werdegang des Königs, seine sittlichen und normativen Grundüberzeugun-
gen sowie deren praktisch-politische Wirksamkeit vorgestellt werden. Der König, der
als neues Staatsoberhaupt institutionell und politisch eine herausragende Position ein-
nahm, wird in die Tendenzen und die Umgebung seiner Zeit gestellt, aus denen sein
Standort und sein Handeln zu verstehen sind.

Juan J.Linz hat zur Bedeutung der Führungsrolle einzelner Politiker als change
agents ausgeführt: „No sociological, structural or even political model is adequate to

explain such a process without reference to particular political actors making deci-
sions day by day, facing unexpected and disturbing crisis which could have derailed
the process, even if there had been a clearly conceived and premeditated political
plan. In such a context the question of leadership is central."1 In theoretischen Dis-
kussionen über postautoritäre Demokratisierungsprozesse wird ebenfalls hervorge-
hoben, daß unabhängig von der funktionalen Bedeutung „demokratiefreundlicher"
sozio- ökonomischer Entwicklungsfaktoren eine historisch-genetische und damit
stärker auf den Einzelfall abzielende Analyse ihre Berechtigung behält, daß somit
„das zielgerichtete, auf politischen Kalkülen beruhende Handeln interessengeleiteter
Akteure

-

das sind hier Regimeanhänger und -gegner mit konkurrierenden Absichten
und Strategien

-

als Motor einer Regimetransformation herausragende Bedeutung"
erhält2.

1 Juan J. Linz, Innovative leadership in the transition to democracy and a new democracy: the case of
Spain. Ms., (Jerusalem) 1987, S.2. Des weiteren führt Linz aus: „The Spanish case is clearly one in
which leadership emerges in response to a situation, a task, rather than through a slow process of se-

lection before the events, and certainly not on the basis of broad popular appeal pushing the leaders
into their position."

2 Peter A. Kraus, Elemente einer Theorie postautoritärer Demokratisierungsprozesse im südeuropäi-
schen Kontext, in: PVS 31 (1990), H.2, S. 191-213, Zit. S. 193.
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Die Re-Instauration der Monarchie

Der Tod Francos und die Proklamation von Juan Carlos zum spanischen König
standen am Anfang jener wechselvollen Transiciön, zu deren Hauptprotagonisten der
neue Monarch gehören sollte. Die Ausrufung von Juan Carlos zum König hatte eine
kompliziert-verschlungene Vorgeschichte, die es lange Zeit als eher unwahrscheinlich
erscheinen ließ, daß der Prinz je den spanischen Thron besteigen würde. In seiner
Inthronisationsrede vom 22. November 1975 sprach der Monarch selbst vom Zusam-
menwirken dreier Faktoren: der historischen Tradition, den Gesetzen des Staates und
dem Willen des Volkes. Damit deutete er den bis auf den Bürgerkrieg (1936-1939) zu-

rückreichenden Prozeß an, der mehrere deutlich voneinander abgrenzbare Phasen
aufweist: Die erste Phase reicht von 1939 bis 1947, als Spanien eine staatsrechtlich
nicht klar definierbare Diktatur unter General Franco war. Der frühere König Al-
fons XIII., der auf seine Thronrechte nicht verzichtet hatte, weilte im römischen Exil;
nach seinem Tod (1941) erbte sein Sohn, Don Juan de Borbön y Battenberg, sämtliche
dynastischen Rechte und Ansprüche auf den Thron. Die zweite Etappe setzte 1947
ein, als das „Nachfolgegesetz" angenommen und Spanien damit wieder zum „König-
reich" erklärt wurde. Der Träger der historischen Rechte auf die Krone, Don Juan,
blieb zwar weiter im Exil, sandte aber seinen 1938 in Rom geborenen Sohn Juan Car-
los zur Schul- und Ausbildung nach Spanien. Die dritte Phase schließlich begann
1969, als Juan Carlos zum königlichen Nachfolger Francos ernannt wurde. Die dyna-
stischen Rechte hatte zwar weiterhin Don Juan inne, er akzeptierte aber de facto die
neue Situation. Diese monarchische „Interimslösung" fand erst mit der Thron-
besteigung von Juan Carlos und dem Thronverzicht seines Vaters im Mai 1977 ihr
Ende.

Die Wiedereinführung der Monarchie 1947 ist keineswegs auf monarchistische
Grundüberzeugungen Francos zurückzuführen; eher das Gegenteil dürfte der Fall
sein. Wie neuerdings überzeugend herausgearbeitet worden ist, war Franco alles ande-
re als ein Monarchist. Die Monarchisten stellten vielmehr eine bedeutende Opposi-
tionskraft gegen seine personalistische Diktatur dar3. Als jedoch nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs das franquistische Sieger-Regime außenpolitisch in arge Bedrängnis ge-
riet und innenpolitisch der Guerilla-Kampf stärker als vorher um sich griff, war Franco
mit allen Mitteln bemüht, seine Position zu festigen und sich eine zumindest pseudo-
demokratische Legitimation zu verschaffen. Im Rahmen dieser Bemühungen ließ er

1947 das „Gesetz über die Nachfolge in der Staatsführung" durch Referendum billi-
gen. Mit diesem Gesetz gelangte die institutionelle Grundlegung des politischen Sy-
stems des „Neuen Staates" zum Abschluß. Spanien wurde zur Monarchie erklärt:
„Spanien, als politische Einheit, ist ein katholischer, sozialer und repräsentativer Staat,

Vgl. Jose Maria Toquero, Franco y Don Juan. La oposieiön monärquica al franquismo, Barcelo-
na 1989. Zu Recht ist in Rezensionen zu dieser Studie kritisiert worden, daß die Monarchisten (inner-
halb des Franquismus) allzu einseitig als die Haupt-Opposition gegen Franco dargestellt werden.
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der in Übereinstimmung mit seiner Tradition erklärt, als Königreich verfaßt zu sein."4
Die Staatsführung wurde Franco als persönliche, außerordentliche Magistratur mit
Ausnahmecharakter übertragen; ihm allein stand das Recht zu, seinen königlichen
Nachfolger zu bestimmen.

Zum damaligen Zeitpunkt war das Verhältnis zwischen Franco und Don Juan auf
einem Tiefpunkt angelangt. Der Sohn des letzten Königs hatte sich zwar anfangs mit
der Bewegung gegen die Republik identifiziert und im Bürgerkrieg General Franco
zweimal vergeblich seine Dienste als Soldat auf der Seite der Aufständischen angebo-
ten. Doch nach dem Krieg distanzierte sich der Thronprätendent immer deutlicher von

der Diktatur Francos; wie die meisten Monarchisten begrüßte er die Eliminierung der
Republik, wandte sich aber gegen die franquistische Herrschaft. Er setzte sich für die
Restauration der traditionellen Monarchie in seiner Person ein. Im März 1945 veröf-
fentlichte er in seinem Schweizer Exil die „Erklärung von Lausanne", in der es unter

anderem hieß: „Das nach dem Muster der totalitären Systeme der Achsenmächte er-

richtete Regime General Francos widerspricht [...] dem Charakter und den Traditio-
nen eines Volkes wie des unseren. [...] Einzig die traditionelle Monarchie ist imstande,
die Spanier wieder zu versöhnen und Frieden und Eintracht wiederherzustellen."5

Genauso deutlich wie die Diktatur Francos lehnte Don Juan 1947 das „Gesetz über
die Nachfolge in der Staatsführung" ab, das zwar die Monarchie wiederherstellte, aber
den Träger der Krone von allen Entscheidungen ausschloß6. Als das Nachfolgegesetz
mit der überwältigenden Mehrheit von 93 Prozent in einer Volksabstimmung

-

die im
Grunde genommen nichts anderes als ein Plebiszit zugunsten Francos darstellte

-

an-

genommen worden war und das Regime sich im Windschatten des Kalten Krieges zu-

sehends konsolidierte, begann Don Juan seine Haltung zu ändern und auf eine Ver-
ständigung mit Franco zuzusteuern. Im Sommer 1948 einigte er sich mit dem Diktator
darauf, daß sein Sohn Juan Carlos in Spanien erzogen werden sollte7. Bei späteren Ge-
sprächen (1954 und 1960) zwischen den beiden wurden zusätzliche Details des weite-
ren Ausbildungsweges des Prinzen festgelegt.

Franco nahm die Erziehung des Prinzen außerordentlich ernst. Seine (später reali-
sierten) detaillierten Vorstellungen legte der Diktator in einem Brief an Don Juan dar:
„Nichts ist patriotischer, pädagogischer und vorbildhafter als seine Ausbildung als Sol-
dat in militärischen Zentren [...] Daher erscheint seine zweijährige Teilnahme am Aus-
bildungsprogramm der Militärakademie von Zaragoza außerordentlich angemessen.
Dort wird er sich zum Mann entwickeln, er wird im Geiste von Befehl und Gehorsam
ausgebildet, er wird den Wert von Disziplin und militärischen Tugenden schätzen 1er-

4 Zit. nach Peter Cornelius Mayer-Tasch, Die Verfassungen Europas, München 1975, S. 551.
5 Der spanische Thronprätendent gegen das Regime Francos, in: Neue Zürcher Zeitung vom 23.3.1945.

Zu Don Juan vgl. auch die Biographien von Victor Salmador, Don Juan de Borbön, Madrid 1976 und
Francisco Gonzalez Doria, Don Juan de Borbön. El padre del rey, Madrid 1990.

6 Der Text der öffentlichen Zurückweisung des Gesetzes ist das „Manifiesto de Estoril"; vgl. Antonio
Maria Calero, Estudios de Historia, Madrid 1988, S. 111 f.

7 Zu den Kindheitsjahren von Juan Carlos vgl. Juan Antonio Perez Mateos, La infancia desconocida de
un rey, Barcelona 1980; ders., El rey que vino del exilio, Barcelona 1981.
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nen, er wird das Band von Kameradschaft und Kollegialität in einer Gemeinschaft füh-
len und erfahren und die Probleme der Ehre empfinden. Nach Abschluß dieser zwei-
jährigen Ausbildung wird er

-

schon mit dem Dienstgrad eines Leutnants versehen
-

einen Einführungskurs als Fähnrich in der Flottenschule und einen weiteren in der
Luftwaffenakademie durchlaufen [...] Diese Phase dürfte insgesamt ein Jahr betragen.
Nachdem sodann sein Charakter während dieser drei Jahre in den militärischen Zen-
tren geformt worden ist, wird der Zeitpunkt gekommen sein, ihn mit der Universität
in Kontakt zu bringen. Er wird dann eine zweijährige Ausbildung an der Rechts- und
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät absolvieren; ohne die Probleme im Detail zu

studieren, wird er sich allgemein über Aspekte von Politik und Wirtschaft informieren,
die er kennen muß. Diese zwei Universitätsjahre bringen ihn

-

über die Universitäts-
professoren

-

in Kontakt mit der spanischen Intelligenz; zugleich ermöglichen sie, daß
er vermittels eines Sonderprogramms die Doktrin der Nationalen Bewegung und ihrer
Organisationen sowie die modernen Lehren über ökonomische und soziale Themen
kennenlernt. Nach diesen Universitätsjahren erscheint es ratsam, daß er seine Kennt-
nisse zu den drei großen Bereichen der nationalen Produktion erweitert: dem land-
wirtschaftlichen, dem industriellen und dem Bergbausektor [...] Während dieses ge-
samten Programms erachte ich intensiven Kontakt mit dem Caudillo und direkte
Orientierung durch diesen als wesentlich. Ergänzt werden kann das Ganze später mit
einer praktischen Phase im Amt des Regierungschefs [Presidencia del Gobierno], wo er

den Aufbau der Verwaltung kennenlernt und engeren Kontakt mit dem Caudillo und
den nationalen Problemen hat. Ich halte es für wichtig, daß das Volk sich daran ge-
wöhnt, den Prinzen beim Caudillo zu sehen; mit Natürlichkeit und ohne nachteilige
Künsteleien soll deutlich werden, was er für die Nation darstellt."8

Der franquistischen Vorstellung entsprechend ging Juan Carlos zuerst in Madrid
und San Sebastiän zur Schule, dann besuchte er die verschiedenen Militärakademien,
schließlich hörte er Vorlesungen an der Philosophischen und der Rechtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Madrid. Dieser Werdegang entsprach zwar dem Pro-
gramm Francos, die Lösung der Nachfolgefrage war aber damit keineswegs präjudi-
ziert. Gerne verwies Franco in der Öffentlichkeit darauf, daß er an der Spitze des
Staates, an die ihn „Gott und die Vorsehung" gestellt hatten, bis zu seinem Tod aus-

harren werde. Die verschiedenen „politischen Familien", die sein Regime stützten,
drängten ihn aber unaufhörlich, einen Nachfolger zu bestimmen. 1968 verdichteten
sich die Gerüchte, daß eine Entscheidung unmittelbar bevorstehe. Am 22.Juli 1969
schließlich verkündete Franco vor den Cortes, daß er Prinz Juan Carlos de Borbön y
Borbon zu seinem königlichen Nachfolger ernennen wolle. Damit war jene Operaciön
Lucero vorerst erfolgreich beendet worden, die der Stellvertretende Regierungschef,
Admiral Luis Carrero Blanco, und der Minister für den Entwicklungsplan, das führen-
de Opus Dei-Mitglied Laureano Lopez Rodö, seit Jahren zugunsten des Prinzen be-
trieben hatten9.

8 Franco an Don Juan, 17.7.1954, zit. nach Mar Cernuda u.a., Todo un Rey, Madrid 1981, S. 154f.
9 Zur Operaciön Lucero vgl. Cernuda, Todo un Rey, S. 147-178; Charles T.Powell, El piloto del cam-
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Als Franco 1969 seinen Nachfolger von den Cortes bestätigen ließ, erklärte er: „Ich
halte es für notwendig, daran zu erinnern, daß das Königreich, das wir mit der Zustim-
mung der Nation errichtet haben, der Vergangenheit nichts schuldet; es entsteht aus

jenem entscheidenden Akt des 18. Juli [1936], der eine grundlegende historische Tatsa-
che darstellt, die weder Pakte noch Bedingungen zuläßt [...] Die Legitimität bei der
Ausübung stellt die Grundlage der zukünftigen Monarchie dar, bei der das Wichtige
nicht die Form, sondern der Inhalt ist."10 Für Juan Carlos als Thronfolger spreche, daß
er der bourbonischen Dynastie angehöre, den Prinzipien und Institutionen des Re-
gimes gegenüber Treue bewiesen habe, eng mit der spanischen Armee verbunden und
in den zurückliegenden zwanzig Jahren auf das hohe Amt vorbereitet worden sei. In
seiner Person könnten die Prinzipien der „Nationalen Bewegung" fortgeführt werden
und bleibe die Kontinuität gewahrt.

Die Abgeordneten der Cortes stimmten dann (in der ersten öffentlichen und nament-

lichen Abstimmung seit 30 Jahren) über Francos Vorschlag ab; von den 519 anwesen-

den Deputierten stimmten 491 mit Ja, 19 mit Nein, 9 enthielten sich der Stimme.
Juan Carlos erhielt den neugeschaffenen Titel eines „Prinzen von Spanien". Fortan soll-
te er „als Königliche Hoheit" behandelt werden, „mit allen Rechten und Pflichten, die
seiner hohen Würde zukommen". Am 23.Juli 1969 fand seine feierliche Vereidigung
statt. Die Eidesformel lautete: „Ich schwöre Loyalität gegenüber Seiner Exzellenz, dem
Staatschef, und Treue gegenüber den grundlegenden Prinzipien der Nationalen Bewe-
gung sowie gegenüber den anderen Grundgesetzen des Staates."11 In seiner Rede ließ
Juan Carlos keinen Zweifel daran, wem er die Krone verdankte: „Im vollen Bewußtsein
der von mir übernommenen Verantwortung habe ich soeben, als Nachfolger mit könig-
lichem Titel, Seiner Exzellenz dem Staatschef, den Prinzipien der Nationalen Bewe-
gung und den Grundgesetzen des Reiches Treue geschworen. An erster Stelle möchte
ich betonen, daß ich von Seiner Exzellenz dem Staatschef und Generalissimus Franco
die politische Legitimität übernehme, die am 18. Juli 1936 entstanden ist."12

Die Wiedereinführung der Monarchie war im Prinzip ein politischer Vorgang. Histo-
rische Rechte wurden vom Gesetz allenfalls indirekt, etwa in der Form dynastischer
Tradition, berücksichtigt. Durch die Wiedereinführung wurde die Kontinuität des fran-
quistischen Regimes nicht betroffen, im Gegenteil: Die Krone sollte die Verfas-
sungsstruktur vervollständigen und entwickeln, nicht jedoch verändern. Die politische
Rechtsgrundlage dieser Kontinuität war die Vereidigung auf die „Grundgesetze" und die
Treueerklärung gegenüber den grundlegenden Prinzipien der „Nationalen Bewe-
gung"13. Salvador de Madariaga kommentierte die Einsetzung von Juan Carlos bissig:

bio. El Rey, la monarqtria y la transiciön a la democracia, Barcelona 1991, S.23-52; Carlos Seco Se-
rrano, Juan Carlos I., el Rey que reencontrö America, Madrid 1988, S. 58-87.

10 Zit. nach Calero, Estudios de Historia, S. 114.
11 Zit. nach Walther L. Bernecker, Spaniens Geschichte seit dem Bürgerkrieg, München 1988, S. 187.
12 Zit. nach Calero, Estudios de Historia, S. 115.
1 Vgl. hierzu Luis Sanchez Agesta, Die Entwicklung der spanischen Verfassung in den Jahren 1960-

1970, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, N. F., 20 (1971), S. 135-168, bes. S. 148f.
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„Franco will seine absolute Macht über das Grab hinaus verlängern. Die Monarchie darf
nicht Restauriert' werden, weil das gewisse verfassungsmäßige Beschränkungen und
einen traditionellen Liberalismus mit sich bringen würde. Sie wird ,instauriert', das heißt
durch Franco gemacht, damit sie seinen Wünschen folge. Der Prätendent [Don Juan] ist
übergangen. [...] Die beiden Säulen jeder Monarchie, Kontinuität und Legitimität, sind
gebrochen. [...] Don Juan hätte vielleicht mit einiger Aussicht auf Erfolg versuchen kön-
nen, eine liberale Monarchie wiederherzustellen. Juan Carlos kann das nicht."14

Im Januar 1969 gewährte Juan Carlos, noch bevor er offiziell zum Nachfolger Fran-
cos avancierte, der staatlichen Nachrichtenagentur ein vielbeachtetes Interview, in dem
er erklärte: „Wir dürfen nicht vergessen, daß die Re-Instauration des monarchischen
Prinzips in Spanien erfolgte, nachdem die Monarchie eine schwere Krise durchlaufen
hatte, die ihr definitives Ende hätte bedeuten können. Die politische Situation, die die
Re-Instauration des monarchischen Prinzips ermöglicht hat, wurde durch die Zusam-
menarbeit vieler Monarchisten und das Opfer Hunderttausender spanischer Familien
erreicht. Es erscheint logisch, daß diese äußerst treuen Verfechter dynastischer Prinzipi-
en irgendein Opfer bei ihren Bestrebungen akzeptieren. [...] Blicken Sie in die Ge-
schichte: Keine Monarchie ist in rigider Weise und ohne Opfer re-instauriert worden."15

Juan Carlos deutete somit seine Bereitschaft an, sich unter Umgehung der regulären
Erbfolge

-

das hieß: seines Vaters
-

selbst auf Spaniens Thron berufen zu lassen, wäh-
rend er sich bis dahin immer nur als „Verbindungsmann" zwischen seinem Vater und
Spanien bezeichnet hatte. Die traditionellen Monarchisten hörten und verstanden die
Botschaft: Zum Wohle Spaniens, sagte Juan Carlos, solle sein Vater Don Juan auf den
Thron verzichten; das war das geforderte „Opfer". Der von Juan Carlos verwendete
Terminus „Re-Instauration" stellte eine sprachliche Neuschöpfung dar, die einen
Kompromiß zwischen den legitimistischen Monarchisten, für die nur eine Restaurati-
on der Monarchie in Frage kam, und den franquistischen Vorstellungen, die von einer
Instauration, also der Einsetzung einer neuen Monarchie ausgingen, ausdrücken sollte.

Die Annahme der franquistischen Nachfolgeordnung durch Juan Carlos führte zu

einem Konflikt im bourbonischen Königshaus. Der Prinz rechtfertigte seinem exilier-
ten Vater gegenüber seine Haltung mit dem Argument, nur durch die Annahme der
Nachfolge sei die Monarchie in Spanien wiederherzustellen. Erst viele Jahre später
sollte Don Juan sich diese Auffassung zu eigen machen". In den Jahren bis zu Francos
Tod war die Beziehung zwischen Don Juan und Juan Carlos öfters gespannt; die dyna-
stische Frage blieb in der Schwebe, wenn auch vermutet werden darf, daß es zwischen
Vater und Sohn im Hinblick auf die Wiederherstellung der Monarchie eine Art „Fami-
lienpakt" gab, der bei gleichlautender Zielsetzung eine duale Politik der Rollenvertei-
lung ermöglichte17.

14 Zit. nach Michael Bothe/Kay Hailbronner, Die neuere verfassungsrechtliche Entwicklung in Spanien,
in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, N. F., 21 (1972), S. 194.

15 Zit. nach Cernudau.a., Todo un Rey, S. 166 f.
16 Vgl. Pedro Sainz Rodriguez, Un reinado en lasombra, Barcelona 1981.
17 So die Interpretation von Javier Tusell im Vorwort zu Toquero, Franco y Don Juan, S. 16 f.
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Die staatsrechtliche Stellung des Monarchen in der Übergangsphase
Nach seiner Designation zum König von Spanien übernahm Juan Carlos immer

mehr staatliche Funktionen. Im Juli 1971 wurde er zum Stellvertreter Francos im Fall
von dessen Erkrankung bestimmt, ein Jahr später seine Nachfolge beim Ableben des
Diktators geregelt. In der spanischen Öffentlichkeit wurde der Prinz nicht sehr ernst

genommen; kaum jemand glaubte daran, daß er sich längere Zeit auf dem Thron würde
halten können. Allmählich aber gewöhnte man sich daran, zumindest für eine Uber-
gangszeit in ihm den Nachfolger des greisen Diktators zu sehen. Im Sommer 1974
übergab der schwer erkrankte Franco zum ersten Mal die Amtsgeschäfte vorüberge-
hend an Prinz Juan Carlos; vergeblich drängten die Reformer den Diktator, den Prin-
zen zum König auszurufen und durch sein, des Caudillos, Prestige den ruhigen Über-
gang zum Nachfranquismus zu gewährleisten. Im September, nach erfolgter
Genesung, ließ sich Franco zur Enttäuschung der Reformer die ganze Machtfülle zu-

rückgeben.
Am 30. Oktober 1975 wurde Juan Carlos von der Regierung Arias Navarro ein

zweites Mal zum amtierenden Staatschef ernannt. In Pressekommentaren hieß es,
Franco habe sich bis zuletzt geweigert, auf sein Amt als Staatschef zu verzichten, da er

im Amt habe sterben wollen; doch habe sich Juan Carlos gesträubt, das Amt des Staats-
chefs wie 1974 nur vorübergehend zu übernehmen, und sich erst dazu bereit erklärt, als
die Ärzte ihm versichert hatten, daß Franco nicht mehr genesen werde. Bei Francos
Tod, am 20. November 1975, trat automatisch, wie vorgesehen, die Nachfolgeregelung
in Kraft. Der Regentschaftsrat übernahm die Regierung, und am 22. November wurde
Juan Carlos in einer Zeremonie in den Cortes vor den Abgeordneten, den Mitgliedern
des Rates des Königreichs und zahlreichen Ehrengästen durch den Vorsitzenden des
Regentschaftsrates, Alejandro Rodriguez de Valcärcel, vereidigt und als Juan Carlos I.
zum König von Spanien proklamiert. Die Eidesformel lautete: „Ich schwöre bei Gott
und über den Evangelien, die Grundgesetze des Königreichs zu erfüllen und für ihre
Erfüllung zu sorgen sowie den Prinzipien der Nationalen Bewegung gegenüber Loya-
lität zu bewahren."

Bei Francos Tod trat zunächst eine „Machtaufteilung" zwischen den verschiedenen
staatlichen Stellen in Kraft, die noch Franco selbst ins Auge gefaßt hatte. Mitte 1973
hatte der Diktator den damaligen „Vizepräsidenten" Luis Carrero Blanco zum Regie-
rungschef ernannt, womit erstmalig die Ämter des Staats- und des Regierungschefs ge-
trennt wurden. Die Bestellung des Admirals zum Ministerpräsidenten war Teil eines
sogenannten Demokratisierungsprozesses gewesen, der für die Zeit nach Franco eine
Ausbalancierung der Macht zwischen mehreren Institutionen vorsah: zwischen König
Juan Carlos als Staatschef, dem Ministerpräsidenten und der Regierung, dem Rat des
Königreiches als oberstem Beratungsgremium und dem Ständeparlament. Franco hatte
Carrero Blanco als seinen „Hausmeier" betrachtet, der die Kontinuität des Regimes
und der Regierung in der Übergangszeit nach seinem Tod wahren sollte. Die Ermor-
dung des Ministerpräsidenten im Dezember 1973 hatte aber diese Vorbereitungen wie-
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der zunichte gemacht; die Ernennung von Carlos Arias Navarro zum Ministerpräsi-
denten war nur eine Notlösung.

Seit Beginn der siebziger Jahre hatten Verfassungsjuristen über die Kompetenzen
des künftigen Königs diskutiert. 1972 veröffentlichte Miguel Herrero y Rodriguez de
Minön eine Studie, deren Hauptargument besagte, daß die franquistischen „Grundge-
setze" keineswegs unabänderlich seien18. Der künftige Monarch würde Souverän des
Staates sein und seine Gewalt so ausüben können, daß die übrigen Staatsgewalten ihre
Kompetenzen auf ihn ausrichten müßten. Damit standen dem König aber auch jene
„Residualkompetenzen" zu, die keinem anderen Staatsorgan zugeordnet waren. Die
Regierung würde vom Vertrauen des Monarchen abhängen und Exekutivorgan könig-
licher Politik sein. Diese Interpretation sprach dem Monarchen zahlreiche Kompeten-
zen und die Berechtigung zu, sie relativ frei ohne institutionelle Hindernisse auszu-

üben. Sowohl überzeugte Franquisten wie Verfechter einer Demokratisierung
widersetzten sich allerdings dieser Deutung.

In jenen Jahren erschienen noch zahlreiche weitere Studien, die sich mit der Zukunft
des Systems und der Rolle des Staatsoberhauptes beschäftigten. Luis Garcia San Mi-
guel plädierte für eine evolutionäre Linie, für einen Prozeß der Selbstreform und des
legalen Reformismus, durch den das System sich überwinden könne19. Jorge de Este-
ban ging ebenfalls von einem „Mittelweg" zwischen Immobilismus und Bruch aus; die
Souveränität des Staates sei im Monarchen personifiziert und werde durch die Cortes
repräsentiert. Eine Monarchie mit schiedsrichterlichen Funktionen (Monarquia arbi-
tral) könne eine Demokratisierung einleiten, an deren Ende der König eine nur mehr
marginale Funktion einnehme20. Rafael Arias-Salgado kam zu dem Ergebnis, daß der
Motor der politischen Öffnung nicht der König und die Cortes, sondern die „doppelte
Exekutive" von Monarch und Regierung sei.

Unabhängig davon, wie die verschiedenen Autoren die Schwerpunkte setzten, war

allen „reformistischen" Interpretationen ein Aspekt gemeinsam: Das künftige Staats-
oberhaupt würde in der nachfranquistischen Übergangsphase eine herausragende, die
weitere Entwicklung wesentlich mitbestimmende Rolle spielen. Im Gegensatz zu die-
sen „reformistischen" Autoren, die dem Monarchen die Fähigkeit zur Generierung des
politischen Wandels vom Autoritarismus zur Demokratie zutrauten, betonten die po-
litischen Immobilisten die grundsätzliche Gültigkeit und Unveränderlichkeit der fran-
quistischen Grundgesetze.

Juan Carlos übernahm im November 1975 zwar nicht alle von Franco ausgeübten
Gewalten; er war aber weit mächtiger als jeder andere Monarch Europas. Die Rede war

von einer „eingeschränkten" (im Gegensatz zur absoluten) Monarchie, deren Haupt-
unterschied zum franquistischen System darin bestand, daß alle Verfügungen der

18 Miguel Herrero y Rodriguez de Minön, El principio monärquico. Un estudio sobre la soberam'a del
Rey en las Leyes Fundamentales, Madrid 1972.

19 Der ursprüngliche Artikel von 1973 (in: Sistema 1) ist wieder abgedruckt in Luis Garcia San Miguel,
Teoria de la transiciön. Un anälisis del modelo espanol, 1973-1978, Madrid 1981.

20 Jor8e de Esteban u. a., Desarrollo politico y Constitution espanola, Barcelona 1973.
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Krone der Gegenzeichnung durch eines der Staatsorgane (Regierung, Cortes, Rat des
Königreiches) bedurften. Juan Ferrando Badia hat darauf verwiesen, daß die franqui-
stischen Grundgesetze dem neuen Staatschef symbolische, exekutive, legislative und
judikative Gewalten übertrugen21. Symbolische Gewalten hatte der Monarch insofern,
als er die nationale Souveränität personifizierte und die höchste Vertretung der Nation
darstellte. Außerdem hatte er über die Kontinuität des Staates und der „Nationalen Be-
wegung" zu wachen. Des weiteren erhielt der König verfassunggebende Gewalten, da
ohne seine Zustimmung keine Verfassungsreform möglich war, er aber über das Mittel
des Referendums sich direkt an das Volk wenden konnte, um eine Reform der Grund-
gesetze zu initiieren.

Auch die exekutiven Gewalten des Königs waren weitreichend. Er leitete den politi-
schen Apparat, war für das Funktionieren der wichtigsten Staatsinstitutionen verant-

wortlich, sorgte für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, und er ernannte

und entließ den Regierungschef und den Cortes-Präsidenten. Er durfte den Ministerrat
leiten, stand dem „Rat des Königreiches" vor, ratifizierte völkerrechtliche Verträge und
verfügte über Notstandskompetenzen. Im legislativen Bereich sanktionierte der König
die Gesetze und überwachte ihr Inkrafttreten; er verfügte über ein suspensives Veto-
recht und konnte die Legislaturperiode verlängern. Mit Zustimmung der Cortes und
der Regierung konnte er außerdem Gesetzesverordnungen erlassen. Schließlich hatte
er den Oberbefehl über sämtliche Streitkräfte inne

-

nicht nur symbolisch, wie in par-
lamentarischen Monarchien, sondern real. Staatsrechtlich nahm der neue Monarch
somit eine zentrale Stellung ein, die ihm gewissermaßen ex officio die Funktion zu-

sprach, die Zeit nach Franco entscheidend zu beeinflussen. Vieles würde darauf an-

kommen, welche Absichten der König verfolgte und welche Schwerpunkte er setzen

würde.

Die politische Rolle des Königs als „Motor des Wandels"

Beim Tod des Diktators läßt sich das politische System des Franquismus als ein kon-
solidierter institutioneller Apparat beschreiben, der sich selbst perpetuieren wollte,
dessen Hauptglied allerdings, die Krone, weitgehend eine Unbekannte war. Juan Car-
los hatte wenige Wochen vor Francos Tod in einem Gespräch mit Newsweek einige sei-
ner politischen Grundüberzeugungen und Pläne für die nachfranquistische Zeit darge-
legt: „Die Regierung wird regieren, und Juan Carlos vertraut darauf, sie beraten sowie
ihre Initiativen und Schritte orientieren zu können. Er ist entschlossen, über der Partei-
politik stehend, König aller zu sein. [...] Die Wiederherstellung der echten Demokratie
ist eines der Ziele, aber Spanien darf keine Mühe scheuen, um Unordnung und Chaos
zu vermeiden. [...] Er glaubt mehr an die Reform als an die Repression, mehr an die de-

Vgl. die Systematisierung der königlichen Gewalten in der Übergangsphase bei Juan Ferrando Badia,
Teoria de la instauraciön monärquica en Espana, Madrid 1975, S. 271 ff.; vgl. auch Powell, El piloto,
S.127f.
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mokratische Evolution als an Revolution. Er beabsichtigt, eine moderne Regierung zu

bilden, die die Zukunft Spaniens sichern, nicht die Vergangenheit erhalten will."22
Im Anschluß an seine Vereidigung vor den Cortes führte Juan Carlos am 22. No-

vember 1975 in der ersten „Botschaft der Krone" (Mensaje de la Corona) aus23: „Heute
beginnt eine neue Etappe in der Geschichte Spaniens. Diese Etappe, durch die wir zu-

sammen fortschreiten werden, hat ihren Ausgangspunkt in Frieden, Arbeit und Wohl-
fahrt, sie ist die Frucht gemeinsamer Anstrengung sowie gemeinsamen und entschlos-
senen Willens. Die Monarchie wird der getreue Wächter dieser Erbschaft sein und
jederzeit versuchen, engsten Kontakt mit dem Volke zu bewahren. [...] Die Institution,
die ich verkörpere, verbindet alle Spanier miteinander; und heute, in dieser bedeutsa-
men Stunde, wende ich mich an Euch, da es die Pflicht aller ist, Spanien zu dienen. Laßt
uns alle im Geist des Großmuts und der Würde begreifen, daß unsere Zukunft auf der
wirklichen nationalen Einigkeit gründen wird. [...] Ich möchte ein Mittler sein, ein
Wächter der Verfassung und ein Wortführer der Gerechtigkeit. [...] Ich werde die Ge-
setze schützen und darauf achten, daß sie geschützt werden; ich werde Gerechtigkeit
als meinen Leitstern ansehen und wissen, daß der Dienst am Volke jener Auftrag ist,
der alle meine Funktionen rechtfertigt. [...] Der König wünscht, König aller zu sein
und zugleich jedes einzelnen in seiner eigenen Kultur, Geschichte und Tradition. [...]
Die Krone sieht es als ihre grundsätzliche Verpflichtung an, soziale und wirtschaftliche
Rechte anzuerkennen. [...] Eine freie und moderne Gesellschaft bedarf der Teilhabe
aller an den Entscheidungszentren, den Medien, den unterschiedlichen Ebenen des Er-
ziehungswesens und am nationalen Wohlstand."

Die Rede ließ allgemein aufhorchen, stellte sie doch
-

quasi als „Regierungspro-
gramm"

-

größere Partizipationsrechte der Bürger und eine Demokratisierung in Aus-
sicht. Vorerst änderte sich jedoch gar nichts: Arias Navarro bildete im Dezember 1975
erneut die Regierung, in der allerdings bereits etliche reformwillige Technokraten
saßen. Sehr schnell wurde klar, daß es Arias Navarro vor allem um eine Verbesserung
des bestehenden Systems ging, nicht jedoch um einen radikalen Neuanfang. Im Früh-
jahr 1976 zeigte sich immer deutlicher, daß eine konsequente Reformpolitik mit diesen
Vertretern des alten Regimes nicht zu machen war.

Die Frage, die sich dem König und den politisch Verantwortlichen stellte, lautete:
Bruch mit dem Franquismus (wie es die Opposition forderte) oder Kontinuität bei un-

wesentlichen Korrekturen am System (was die Rechte erstrebte)? Von seinen Beratern
gedrängt, verwarf Juan Carlos den „demokratischen Bruch", die abrupte Demontage

Newsweek vom 3.11.1975, zit. nach Vicente Palacio Atard, Juan Carlos I. y el advenimiento de la de-
mocracia, Madrid 1989, S. 53.
Mundo Hispänico Nr. 333 (1975), S. 18. Die „Botschaft der Krone"

-

die in mancherlei Hinsicht dem
genau hundert Jahre zuvor von dem ebenfalls restaurierten Bourbonenkönig Alfons XII. verlesenen
Sandhurst-Manifest entsprach

-

dürfte in ihrer endgültigen Formulierung von General Alfonso Ar-
mada stammen, dem früheren Lehrer von Juan Carlos und Hauptverschwörer des fehlgeschlagenen
Putsches vom 23.2. 1981. Ein sprachlicher Vergleich der beiden Texte hat ergeben, daß ganze Stücke
aus dem Manifest von 1875 übernommen worden sind; vgl. Palacio Atard, Juan Carlos I.,S. 59-61. Zur
Redaktion vgl. auch Alfonso Armada, AI servicio de la corona, Barcelona 1984, S. 194.



160 Walther L. Bernecker

des Franco-Systems; er setzte statt dessen auf den langsamen Wandel, auf das Aushan-
deln der Reformen, auf den „paktierten Ubergang". Diese Methode

-

der Versuch,
Kontinuität und Wandel zu vereinen

-

barg zweifellos Risiken, hat sich insgesamt aber
bewährt. Der Opposition wurde bald klar, daß sie angesichts der realen politischen
Kräfteverhältnisse im Land ihre Maximalforderungen nicht durchsetzen konnte. In
realistischer Einschätzung der machtpolitischen Situation, aber auch angesichts der
„von oben" eingeleiteten politischen Öffnung des Regimes, gab die Opposition die
Forderung nach ruptura allmählich auf und fügte sich in einen „paktierten" Übergang.

Die erste und wichtigste Aufgabe bestand für den neuen König darin, die Monarchie
zu stabilisieren. Nur eine parlamentarische Monarchie konnte die Defizite an Legiti-
mität ausgleichen, mit denen er ins Amt gekommen war. Andererseits durfte der Bruch
mit der franquistischen Vergangenheit nicht zu rasch erfolgen, da sonst sowohl die
Monarchie als auch der Demokratisierungsprozeß akuter Gefährdung ausgesetzt wor-

den wären. Die Rolle des Königs muß somit in einem Zwei-Phasen-Modell untersucht
werden: Zuerst ging es um die Konsolidierung der Krone, danach um die Stabilisierung
der Demokratie24.

Die Schwierigkeiten einer Konsolidierung der monarchischen Ordnung nach 1975
hatten vor allem mit der politischen Identifizierung zwischen restaurierter Monarchie
und franquistischem Regime sowie mit der engen persönlichen Beziehung zwischen
Franco und König Juan Carlos zu tun. Letztere ging auf das von Franco entworfene
Erziehungs- und Ausbildungsprogramm des Prinzen zurück; in den letzten Jahren des
Regimes hatte der Bourbonen-Sprößling auch immer häufiger staatliche Repräsentati-
onsaufgaben übernommen, so daß er nach außen hin als Werkzeug Francos und Ver-
treter der Diktatur erschien. Dieses Bild mußte korrigiert werden. Betrachtet man im
nachhinein die Strategie des Königs, so lassen sich klar drei Schwerpunkte feststellen:
Der erste war personalpolitischer Art, der zweite hatte die Gewinnung der Eliten, der
dritte die des Volkes zum Ziel.

Vom ersten Augenblick an war der Monarch bestrebt, reformwillige Politiker zu er-

nennen, denen er die politische Implementierung des Demokratisierungsprozesses
übertragen konnte. Dabei kam ihm in einem Fall der zeitliche Zufall zu Hilfe. Am
26. November 1975 endete nämlich die Amtszeit des Cortes-Präsidenten Alejandro
Rodriguez de Valcärcel. Gegen zähe Widerstände konnte Juan Carlos wenige Tage spä-
ter die Ernennung seines früheren Lehrers und Vertrauten Torcuato Fernändez Miran-
da zum Cortes-Präsidenten und Vorsitzenden des „Rates des Königreiches" durchset-
zen. Diese Ernennung sollte für die weitere Entwicklung des Demokratisierungspro-
zesses von großer Bedeutung sein. Schwieriger war der „Fall" Arias Navarro zu lösen,
dessen Ablösung unausweichlich war, sollte eine konsequente Reformpolitik betrieben
werden. Als allen reformbereiten Beobachtern klar geworden war, daß Arias Navarro
zu keinen substantiellen Änderungen bereit war, ergriff im Frühjahr 1976 der Monarch
die Initiative. Er nahm Kontakt mit der in der „Demokratischen Koordination" zu-

Nach Carlos Huneeus, Consolidation de la democracia y legitimation de partes del sistema politico:
El Rey, Ms. (Bad Homburg) 1982.
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sammengeschlossenen Opposition auf; auch sein Vater sprach mit den oppositionellen
Kräften über eine Fortentwicklung des Regimes. Im April kamen führende sozial- und
christdemokratische Politiker zu einem Gespräch in den königlichen Zarzuela-Palast.
Das größte Aufsehen erregte in jenem Monat allerdings ein Artikel in Newsweek, des-
sen Inhalt unmittelbar auf Aussagen des Königs zurückging, der damals gerade in den
Vereinigten Staaten war25. Darin wurde Arias Navarro als „unmitigated disaster" be-
zeichnet; der Regierungschef sei reformunfähig, trete nur als Vorkämpfer des extrem

reaktionären „Bunkers" auf und polarisiere die spanische Gesellschaft. Juan Carlos
war

-

auch auf dringendes Anraten seines Vaters hin
-

entschlossen, sich Arias Navar-
ros so schnell wie möglich zu entledigen. In seiner Rede vor dem US-Kongreß bekann-
te sich der König im übrigen erneut zu demokratischen Prinzipien, zu Rechtsstaatlich-
keit und sozialem Frieden.

Nach der Rückkehr von seiner erfolgreichen USA-Reise provozierte Juan Carlos
eine Regierungskrise und nötigte Arias Navarro zum Rücktritt. Aus der ihm vom

Kronrat vorgelegten Liste dreier möglicher Nachfolger berief der König den bisheri-
gen Generalsekretär der „Nationalen Bewegung", den erst 43jährigen Adolfo Suärez,
zum bis dahin jüngsten Premier in der spanischen Geschichte. Der König selbst hatte
die Aufnahme von Suärez in den Dreiervorschlag durchgesetzt. Die Ernennung des
neuen Premiers stieß bei der demokratischen Opposition auf erhebliche Skepsis, war

Suärez doch eindeutig aus dem franquistischen System hervorgegangen. Juan Carlos
war jedoch von der Reformbereitschaft des jungen Politikers überzeugt; der Monarch
wollte die entscheidenden Schritte in die Demokratie mit einem ungefähr Gleichaltri-
gen wagen, der durch sein Wirken im alten Regime nicht allzusehr belastet war.

Mit Fernandez Miranda als Cortes-Präsident und Suärez als Regierungschef hatte
der König zwei äußerst geschickte Politiker, die bereit waren, mit ihm zusammen den
Demokratisierungsprozeß voranzubringen. Bereits im August 1976 erfolgte, im Zu-
sammenhang mit einer Regierungskrise, eine weitere wichtige personalpolitische Ent-
scheidung. Verteidigungsminister Fernando Santiago y Diaz de Mendivil trat aus Pro-
test gegen den eingeschlagenen Demokratisierungskurs zurück. Die im Militär
einsetzende Unruhe konnte durch die Ernennung des liberalen Generals Manuel Gu-
tierrez Mellado zum Stellvertretenden Ministerpräsidenten beigelegt werden. Diese
von der gesamten demokratischen Opposition begrüßte Entscheidung sollte sich für
den Demokratisierungsprozeß der folgenden Jahre als äußerst nützlich erweisen.

Sollte der Reformkurs erfolgreich sein, so bedurfte er der Absicherung und Unter-
stützung durch die Eliten. Am 22. November 1975 hatte der König nicht nur eine Bot-
schaft an das spanische Volk gerichtet, sondern zugleich auch an das Militär. In diesem
Tagesbefehl26 brachte er seine Hoffnung auf Unterstützung durch die Streitkräfte zum

Ausdruck und erinnerte sie an ihre verfassungsmäßig festgelegten Pflichten und die
Gebote der Disziplin. Zum damaligen Zeitpunkt konnte der König der Loyalität der

Vgl. Cernuda u. a., Todo un Rey, S. 182f.; Cambio 16 vom 26.11. 1990, S. 95.
Vgl. Mario Hernandez Sänchez-Barba, La Corona y las Fuerzas Armadas, in: Las Fuerzas Armadas
Espanolas. Historia social e institucional, Bd. 8, Madrid 1986, S.94f.
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Streitkräfte sicher sein27, denn die Saharakrise der vorangegangenen Wochen hatten
Juan Carlos und das Heer einander angenähert.

Die von Juan Carlos benötigte Hilfe und Unterstützung „von oben" mußte vor

allem von den Militäreliten kommen, deren institutionelle Bedeutung im Franquismus
und in der Transiciön kaum überschätzt werden kann und deren vollständige Integra-
tion in das politische System für die Stabilisierung der Demokratie entscheidend war.

Juan Carlos war sich dessen völlig bewußt; entsprechend intensiv und regelmäßig
waren seine Kontakte mit den Streitkräften. Er selbst war und fühlte als Soldat; seine
Beziehungen zu den Militärs, die ihn als einen der ihren akzeptierten, waren und sind
enger als die Francos mit seinen Generalskollegen. Carlos Huneeus hat darauf hinge-
wiesen28, daß der König vor allem in den regelmäßig stattfindenden Militäraudienzen
den Kontakt mit den Streitkräften suchte und aufrechterhielt. Der weitaus größte Teil
seiner Gesprächspartner waren Generäle und höhere Offiziere des Landheeres

-

ein
Faktor, der bei dem Putschversuch vom 23. Februar 1981 bedeutsam werden sollte.

Die Gewinnung der Eliten war die eine Seite, die des „Volkes" die andere. Wollte
Juan Carlos Glaubwürdigkeit in der breiten Masse der Bevölkerung erringen, so

mußte er schnell Fortschritte auf dem Weg der Demokratisierung vorweisen. Ein erster

Testfall dafür war 1976/77 die Gewährung einer Amnestie, die von der (noch illegalen)
Opposition ungeduldig gefordert wurde29. Das erste Amnestiedekret war noch äußerst
zaghaft angelegt und wurde von den reformfreudigen Kräften mit Enttäuschung auf-
genommen. Im Juli 1976 wurde dann eine Generalamnestie angekündigt; der Gnaden-
akt war gewissermaßen der Preis der herrschenden Elite für das proklamierte politi-
sche Ziel: die nationale Versöhnung Spaniens, die Herstellung des inneren Friedens.
Begnadigt werden sollten alle Mitglieder der inhaftierten Opposition, die nicht das
Leben von Personen gefährdet hatten. Wegen der Schwierigkeit der Einordnung der
Inhaftierten erweiterte der dritte königliche Amnestie-Erlaß vom März 1977 den straf-
rechtlichen Gnadenakt auf alle Handlungen mit „politischer Absicht"

-

eine Art Ge-
neralpardon für die Vergangenheit.

Beim Versuch, Legitimierung „von unten" zu erhalten, läßt sich ferner auf die zahl-
reichen „Antrittsbesuche" verweisen, die der König seit Februar 1976 in die verschie-
denen spanischen Regionen unternahm. Zu den mit diesen Reisen verfolgten Absich-
ten dürfte zunächst auch der Wunsch gehört haben, die starre Regierung Arias
Navarro/Fraga Iribarne zu einer intensiveren Reformpolitik zu bewegen. Das Königs-
paar (das zumeist zusammen30 auftrat) wollte eine massive Mobilisierung der Bevölke-

Vgl. die Sondernummer 36(1986) der Revista Espanola de Investigaciones Sociolögicas. El papel e las
Fuerzas Armadas en la transiciön espanola (Koordination: Julio Busquets); sowie Romero Maura,
After Franco, S. 35-64. In der neuen Studie von Fernando Rodrigo, El Camino hacia la democracia. Mi-
litates y politica en la transiciön espanola, Madrid (Universidad Complutense) 1989 wird darauf ver-

wiesen, daß die Militärs 1975 zwar erheblichen Einfluß hatten, aber weder über eine klare Doktrin
noch über eindeutige Führer verfügten.
Huneeus, Consolidation.
Vgl. Volker Mauersberger, Amnestie statt Abrechnung, in: Die Zeit vom 4.5.1990, S.5.
Auf die Rolle von Königin Sophie wird im vorliegenden Beitrag nicht näher eingegangen. Sie wird aus-
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rung erreichen und diese für die Krone gewinnen, während die Regierung derartige
Reisen auf Kontakte mit Behörden und einem kleinen Kreis ausgewählter Honoratio-
ren beschränkt wissen wollte31. Juan Carlos durchbrach aber das vorgesehene Proto-
koll, mischte sich unter das Volk, wich von vorgesehenen Redetexten ab und beschloß
seine ersten öffentlichen Auftritte in Katalonien (im Februar 1976) auf Katalanisch,
womit er indirekt die kulturellen und sprachlichen Autonomieforderungen der katala-
nischen Opposition unterstützte. In Andalusien sprach er direkt die Probleme der von

einer heftigen Wirtschaftskrise geschüttelten Region an, und im Baskenland überstand
er (im Februar 1981) würdevoll eine spannungsgeladene Situation, als Mitglieder der
extremistischen Partei Herri Batasuna den offiziellen Akt in Gernika störten32.

Der wohl wichtigste Aspekt, durch den der Monarch Glaubwürdigkeit „von unten"
erringen konnte, lag aber nicht im juristischen Sektor (etwa durch Gnadenerlasse) oder
im symbolischen Bereich (zum Beispiel durch Gebrauch des Katalanischen), sondern
in seinem konkreten politischen Verhalten im Demokratisierungsprozeß. Sehr schnell
wurde einer breiteren Öffentlichkeit klar, daß der König der eigentliche „Motor des
Wandels"

-

wie ihn Außenminister Jose Maria de Areilza genannt hat
-

war und hinter
vielen der weitreichenden Reformmaßnahmen stand. Er tolerierte demokratische, das
heißt oppositionelle Organisationen in der ersten Phase nach 1975, als sie noch nicht
legalisiert waren. Er setzte sich, neben Adolfo Suärez, im Herbst 1976 nachdrücklich
für die Verabschiedung des entscheidenden „Gesetzes über die politische Reform" ein,
durch das der politische Weg zu einer Eliminierung der franquistischen Strukturen ge-
ebnet wurde. Er sicherte den Reformprozeß gegen politische Interventionen des Mili-
tärs ab

-

beispielsweise nach der Legalisierung der Kommunistischen Partei in der Kar-
woche 1977, als er die Militärs beruhigte und ihre heftige Kritik an dieser
Entscheidung dämpfte. Er warb vorsichtig, aber entschieden, wo immer er konnte, für
den Reformkurs und verstand es, auch im Ausland ein neues Bild Spaniens zu vermit-
teln, so daß auf internationaler Ebene das Vertrauen in die demokratischen Absichten
der neuen spanischen Führung wuchs.

Zur Legitimitätsproblematik
Das politische Handeln des Monarchen war auf den Erwerb von Legitimität und Le-

gitimation ausgerichtet. Dabei mußte er auf zwei Ebenen vorgehen: Zum einen mußte
er sich auf die Basis hin orientieren, um der Monarchie Anhänger im Volk zu verschaf-
fen, zum anderen auf die politischen und militärischen Eliten hin, die aus dem Fran-
quismus stammten und die Schlüsselpositionen im Staat innehatten. Seine erste „Bot-
schaft der Krone" begann Juan Carlos, unmittelbar nach seiner Vereidigung als König,

führlich in den verschiedenen Biographien des Monarchen berücksichtigt. Vgl. etwa Jose Luis
Herrera, Dona Sofia, Madrid 1984; Francoise Laot, Juan Carlos und Sofia, München 1988.
Bardavio, Los silencios, S. 168 f.
Oncto, Los ültimos dias, S. 55.
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mit den Worten: „Als König von Spanien
-

diesen Titel zu tragen berechtigen mich die
historische Tradition, die Grundgesetze des Königreiches und der legitime Auftrag der
Spanier

-

ist es für mich eine Ehre, die erste Botschaft der Krone, die aus dem Tiefsten
meines Herzens kommt, an Euch zu richten."33 Von den drei angesprochenen Legiti-
mierungstypen (nach den Kriterien Max Webers: der traditionalen, der legalen und der
charismatischen34) verfügte Juan Carlos zum damaligen Zeitpunkt (entgegen eigener
Aussage) eigentlich nur über die legale Legitimität. Er war in Ubereinstimmung mit
den „Grundgesetzen des Königreiches", das heißt aufgrund der franquistischen Nach-
folgeregelung, König geworden. Damit hatte er aber allenfalls für einige Sektoren des
alten Regimes eine Legitimitätsgrundlage; in der Terminologie von Giuseppe Di Palma
läßt sich für den Anfang seiner Regierungszeit nur von einer rückwärtsgerichteten Le-
gitimität sprechen35.

In seiner Thronrede vom 22. November 1975 bezeichnete Juan Carlos die Annahme
der Krone als eine Pflicht. Die explizite Erwähnung seines Vaters in diesem Zusammen-
hang kann als Hinweis auf die problematische dynastische Legitimierung verstanden
werden: „Diese Norm [der Pflichterfüllung] lehrte mich mein Vater von Kind auf, und
sie war eine Konstante in meiner Familie, die Spanien mit all ihren Kräften dienen woll-
te." Für überzeugte Monarchisten entbehrte der König der dynastischen, das heißt der
traditionalen Legitimität, die nach wie vor bei seinem Vater lag. Innerdynastisch gab es

zum damaligen Zeitpunkt aber bereits keine Schwierigkeiten mehr, was die Frage der
Nachfolge betraf. Offensichtlich hatte sich nämlich Don Juan schon kurz nach
Juan Carlos' Proklamation zum König in einer vertraulichen Botschaft („Operation
Dädalus") an seinen Sohn gewandt und ihm die historischen Rechte der Dynastie über-
tragen; die öffentliche Bekanntmachung dieser Übertragung sollte zu einem geeigneten
Zeitpunkt erfolgen36. Durch dieses Verhalten verhinderte Don Juan eine von vielen
Monarchisten befürchtete dynastische Dualität. Einen Monat vor den ersten demokra-
tischen Parlamentswahlen verzichtete dann Don Juan am 14. Mai 1977 in Anwesenheit
der königlichen Familie und des Notars des Reiches auf seinen Thronanspruch.

Die dadurch erlangte historisch-dynastische Legitimität ermöglichte es dem König,
an die monarchische Tradition Spaniens anzuknüpfen und den Makel einer franqui-
stisch „instaurierten" Monarchie zugunsten der Restauration der Monarchie abzu-
schütteln. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, daß in der Verfassungskommis-
sion des Senats auf Initiative des baskischen Senators Satrastegui dem Satz „Die Krone
Spaniens ist erblich in der Linie der Nachfolger S.M.Don Juan Carlos I. von Borbön"
der Zusatz hinzugefügt wurde: „des legitimen Erben der historischen Dynastie". (Dies

Text: Mundo Hispänico Nr.333 (1975), S. 18.
Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1980 (Erstveröffentlichung 1922).
Giuseppe Di Palma, Founding Coalitions in Southern Europe: Legitimacy and Hegemony, in:
Government and Opposition 15 (1980), S. 162-189; ders., Government Performance: An Issue and
Three Cases in Search of Theory, in: Geoffrey Pridham (Hrsg.), The New Mediterranean De-
mocracies, London 1984, S. 172-187.
Antonio Fontän, Las claves de la transition (1975-1985), Madrid 1985; Areilza, Diario de tin ministro.
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ist der endgültige Wortlaut von Art. 57.1 der Verfassung.) Durch diesen Zusatz wurde
die franquistische Genese der Monarchie gewissermaßen getilgt. Der Rückgriff auf die
historisch-traditionale Legitimation stellte insofern eine Einschränkung der Verfas-
sunggebenden Versammlung dar, als die Monarchie ein eigenes Recht erhielt, von dem
die Verfassungsväter als gegeben auszugehen hatten37.

Von entscheidender Bedeutung war aber letztlich weder die aus dem Franquismus
stammende noch die dynastische, sondern die demokratisch-charismatische Legitima-
tion der Monarchie durch die politische Rolle, die Juan Carlos im Demokratisierungs-
prozeß spielte. Von den verschiedenen Möglichkeiten, seine Herrschaft zu legitimie-
ren, wählten Juan Carlos und seine Berater daher die demokratisch-charismatische, da
dieser Legitimierungstyp die schnellsten Erfolge versprach, nachdem ja die legal-ratio-
nale und die traditionale Legitimierung aus historischen Gründen

-

wegen der struk-
turellen Schwäche der spanischen Monarchie im 19. und 20. Jahrhundert, den dynasti-
schen Auseinandersetzungen im Königshaus, der demokratischen Defizite in der
Restaurationsära und während der Diktatur Primo de Riveras

-

nicht primär oder al-
lenfalls im Hinblick auf einige Sektoren des alten Regimes in Frage kamen. Die Legiti-
mierungsstrategie entspricht dem, was Max Weber das Amtscharisma nennt; von der
Krone sollte das Charisma dann auf den Amtsinhaber zurückwirken.

Die politische Strategie von Juan Carlos ist ganz im Sinne dieses „vorwärtsgerichte-
ten" Legitimationsversuches (Giuseppe Di Palma) zu verstehen. Die einzelnen Re-
formmaßnahmen bedeuteten den schrittweisen Erwerb demokratischer Legitimität. In
den Jahren bis zur endgültigen Konsolidierung der Demokratie (1982) trat der König
als Protektor

-

und häufig auch als Antriebskraft
-

des rapiden Transformationsprozes-
ses auf. In diesem Bereich liegt sicher ein persönliches Verdienst des Monarchen. Unab-
hängig davon ist aber zugleich auf die Bedeutung der Krone im Institutionengefüge des
Staates zu verweisen, denn ihr war durch die franquistischen Gesetze gewissermaßen ex

officio eine herausragende Rolle für die Zeit nach Francos Tod eingeräumt worden.
Zweifellos war die für die meisten Spanier wichtigste Form von Legitimität diejeni-

ge, die auf der Leistung Juan Carlos' als „Pilot des Wandels" (Charles T. Powell) und
sichtbares Haupt der neuen Demokratie beruhte. Durch die Führungsfunktion im
Ubergang zur Demokratie gewann der Monarch die Unterstützung vieler, die gegen-
über Franco in Opposition gestanden hatten, auch der Republikaner38 und selbst der
Kommunistischen Partei. Die Zustimmung der überwältigenden Mehrheit zur Verfas-
sung bedeutete 1978 zugleich die Zustimmung zur parlamentarischen Monarchie, die
damit demokratisch legitimiert war.

Auf der Grundlage von Meinungsumfragen aus dem Jahr 1978 hat Juan Jose Linz die
damalige Akzeptanz des Königs untersucht. Lediglich 9,3 Prozent der entschiedenen

Vgl. Antonio Bar Cendön, La „Monarquia Parlamentaria" como forma politica del Estado Espariol
segün la Constitution de 1978, in: Manuel Ramire?. (Hrsg.), Estudios sobrc la Constitution Espanola,
Madrid 1979, S. 193-215, Zit. S. 202f.
Darauf ist der Titel des Buches von Nourry zurückzuführen; Philippe Nourry, Juan Carlos, un roi
pour les republicans, Paris 1986.
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Antifranquisten lehnten die Leistungen des Königs ab, während 40,3 Prozent seine
Leistungen als „gut" bzw. „sehr gut" bezeichneten. Von der Minderheit, die Franco
noch 1978 völlig akzeptierte, lehnten 6,8 Prozent Juan Carlos ab, während 70,3 Pro-
zent dem König zustimmten. Aus diesen Angaben läßt sich schließen, daß Juan Carlos
die Annahme der neuen Demokratie auch durch jene ermöglichte (oder zumindest er-

leichterte), die ihr am mißtrauischsten gegenüberstanden. Für jene erste, kritische
Übergangsphase in die Demokratie lautet das Fazit von Linz: „Wenn man das Mei-
nungsbild innerhalb der Bevölkerung betrachtet, so kann der König durch sein Eintre-
ten für die Demokratie nicht viel Unterstützung verlieren, sondern nur seine Unter-
stützung durch das Volk verstärken und in diesem Prozeß die Monarchie festigen. Die
formale Legitimation, die ihm aus der Instauration der Monarchie durch Franco zuge-
flossen ist, war ein Beitrag zum glatten Übergang zur Demokratie; die Legitimierung
der Institution als solcher hängt aber letztlich von den Antifranquisten ab. Ihre Unter-
stützung ist es, die ihn zum König aller Spanier macht."39

Weitgehende Übereinstimmung besteht darüber, daß sich der König durch sein Ver-
halten beim Putschversuch vom 23. Februar 1981 den Respekt der Demokraten erwor-

ben hat: 86 Prozent der Befragten äußerten sich anerkennend zur Rolle des Königs in
jener krisenhaften Situation. Während des gesamten Abends

-

als Regierung und Par-
lament von den Putschisten als Geiseln gehalten wurden und große Teile des Militärs
nur auf den Einsatzbefehl zum Losschlagen warteten

-

trat Juan Carlos nicht in der
Öffentlichkeit auf. Er arbeitete in jenen Stunden für die Rettung der parlamentarischen
Demokratie40. Er telefonierte mit den Generalkapitänen, den Oberkommandierenden
der elf Militärregionen, um zu verhindern, daß sie sich dem Putsch anschlössen; er

lehnte
-

beraten von seinem Generalsekretär, General Sabino Fernandez Campo
-

die
Forderung des Generalstabs der Gesamtstreitkräfte ab, die Regierung zu übernehmen.
Statt dessen ließ er eine Notregierung aus Staatssekretären unter der Führung des Po-
lizeiexperten Francisco Laina bilden. Mit Hilfe des loyal gebliebenen Oberkomman-
dierenden der Panzerdivision Brunete, General Jose Juste, gelang es dem König, das
Vorrücken der schlagkräftigen Division auf Madrid zu verhindern41.

Juan J.Linz, Das Erbe Francos und die Demokratie, in: Peter Waldmann/Walther L.Bernecker/Fran-
cisco Löpez-Casero (Hrsg.), Sozialer Wandel und Herrschaft im Spanien Francos, Paderborn 1984,
S.371-391, Zit. S.391.
Bis heute halten sich in der spanischen Öffentlichkeit Gerüchte und Verdächtigungen, denen zufolge
der König zwischen 18.30 Uhr (23.2. 1981) bis zu seinem kurzen Fernsehauftritt in den frühen Mor-
genstunden des 24.2.1981 angeblich unentschieden war und die Möglichkeit eines Zusammengehens
mit den Putschisten sondierte. Insbesondere wird vermutet, General Armada

-

langjähriger Lehrer
und Vertrauter von Juan Carlos

-

hätte einen derartigen Putschversuch nie ohne Kenntnis und Billi-
gung des Königs unternommen; vgl. hierzu auch John Hooper, Los espanoles de hoy, Madrid 1987,
S.58.
Inzwischen liegen mehrere Untersuchungen über den mißlungenen Putsch vor. Oneto, Los ültimos
dias; ders., Tejero; ders., La verdad; Busquets u. a., El golpe; Pilar Urbano, Con la venia... Yo indague
el 23 F, Madrid 1982; vgl. auch die Memoiren von Leopoldo Calvo Sotelo, Memoria viva de la tran-
sition, Madrid 1990. Neueste Untersuchungen haben deutlich gemacht, daß die Gefahr eines Erfolges
der Putschisten weit größer war als damals angenommen. Die meisten Generalkapitäne verhielten sich
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Die „duale" Strategie von Juan Carlos ging auf: Ihm gelang es, in einer Kombination
von rückwärts- und vorwärtsgerichteter Legitimation die Monarchie sowohl bei den
aus dem alten Regime stammenden Eliten als auch in breiten Schichten des Volkes zu

verankern. Damit konnte die Demokratie durchgesetzt und schließlich stabilisiert wer-

den. Im Verlauf dieses Prozesses wurde zwar die Akzeptanz des Königs in der Bevöl-
kerung ständig größer, seine reale Machtposition aber beschnitten und schließlich in
der

-

heute gültigen
-

Verfassung von 1978 festgeschrieben.

König und Monarchie in der Verfassung

Die Ausarbeitung der Verfassung begann nach der Konstituierung der ersten frei ge-
wählten Cortes von 1977. Dem Verfassungsrechtler Pedro Cruz Villalön zufolge kam
im Prozeß des Ubergangs von der verfassunggebenden Gewalt zu den verfaßten Ge-
walten dem König aus Gründen der personellen Identität die komplexeste Stellung
zu42, da Juan Carlos diejenige Person war, die seit der Thronbesteigung

-

welche im
Einklang mit der franquistischen Legalität erfolgt war

-

der eigentliche Impulsgeber
des politischen Wandels war, der schließlich zur Verfassung von 1978 führte. Als
Staatsoberhaupt unterstützte er aktiv die Strategie der „politischen Reform", setzte

einen neuen Ministerpräsidenten ein und ernannte nach freiem Ermessen ein Fünftel
der Mitglieder des Oberhauses. Bei der königlichen Verkündung der neuen Verfassung
wurde sodann bewußt jeder Ausdruck vermieden, der die Verfassung als „paktiert"
hätte erscheinen lassen können; der König hatte sich auf ihre Ausfertigung zu be-
schränken.

In den parlamentarischen Debatten über den Verfassungsentwurf war es nicht so

sehr um die klassischen Alternativen Monarchie oder Republik, sondern vielmehr um

die Legitimation der neuen Verfassungsmonarchie gegangen. Die Regierungspartei
Union des Demokratischen Zentrums und die rechtskonservative Volksallianz erblick-
ten die Berechtigung der Monarchie zum einen in der Geschichte, zum anderen galt sie
ihnen ganz aktuell als die geeignetste Form der Organisation des Staates, wobei die po-
litische Rolle des Monarchen in der Phase seit 1975 ein wichtiges Argument darstellte.
Dieser Aspekt bewog auch die Kommunisten, die Basken und die Katalanen im Parla-
ment, für die Monarchie zu stimmen. Die soziopolitische Realität der Übergangsjahre
hätte die Einführung einer Republik

-

so lautete ihre Überlegung
-

sehr erschwert.
Dieser Einsicht verschloß sich schließlich auch die Sozialistische Partei nicht. Sie stellte
ihre ideologischen Bedenken gegen die Monarchie hintan und bestand lediglich darauf,
daß über die Staatsform genauso wie über alle anderen Aspekte der Verfassung zu de-

„unentschicden" und warteten den Ausgang des Putschversuches ab, ohne sich klar für die Aufrecht-
erhaltung der verfassungsmäßigen Legalität auszusprechen. Vgl. ElPais vom 17.2.1991 (Beilage), S. 1-
4; vom 18.2. 1991, S.22; vom 19.2. 1991, S.20f.; vom 20.2. 1991, S.20f., vom 21.2.1991,S.20f.
Vgl. Pedro Cruz Villalön, Zehn Jahre spanische Verfassung, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der
Gegenwart 37 (1988), S.90f.
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battieren sei und die Monarchie nicht kommentarlos als Staatsform akzeptiert werden
dürfe43. Dieser Forderung entsprechend, wurden alle die Krone betreffenden Fragen
ausführlich in beiden Häusern des Parlaments diskutiert.

Art. 1 der Verfassung von 1978 legte schließlich fest: „Die politische Form des spani-
schen Staates ist die parlamentarische Monarchie." In der spanischen Verfassungstradi-
tion gibt es eine solche Formulierung nicht; sie stellt somit verfassungsrechtlich ein
Novum dar44. Frühere monarchische Verfassungen waren nie über die „konstitutionel-
le" Monarchie hinausgegangen, in der die Souveränität und die Legislativfunktionen
zwischen Krone und Parlament aufgeteilt waren45; demgegenüber liegt seit 1978 die
Souveränität beim Volk und die gesetzgebende Funktion ausschließlich bei den Cortes.
Titel II der Verfassung (Art. 56) regelt die Stellung der Krone: „Der König ist Ober-
haupt des Staates, Symbol seiner Einheit und Beständigkeit. Er wacht als Schiedsrich-
ter und Lenker über den regelmäßigen Gang der Institutionen, vertritt als höchster Re-
präsentant den Spanischen Staat auf dem Gebiet der internationalen Beziehungen, vor

allem mit den historisch eng verbundenen Nationen, und übt die Funktionen aus, die
ihm die Verfassung und die Gesetze ausdrücklich zuschreiben."46 Durch die Gegen-
zeichnungspflicht aller Handlungen der Krone bleiben dem König nahezu keinerlei
Befugnisse, deren Ausübung nicht von einem Kabinettsmitglied politisch zu vertreten

wäre. Art. 62 zählt die wichtigsten Aufgaben des Königs auf: Er bestätigt und verkün-
det die Gesetze, löst das Parlament auf und schreibt Neuwahlen aus, setzt Volksab-
stimmungen fest, schlägt den Regierungschef vor und entläßt ihn, ernennt die Regie-
rungsmitglieder, bestätigt die Regierungsverordnungen und hat den Oberbefehl über
die Streitkräfte sowie das Begnadigungsrecht inne.

Mit dem Inkrafttreten der Verfassung wurde der König zu einer weiteren Gewalt
unter den „verfaßten Gewalten". Seine Amtsübernahme und die Ausübung seiner Be-
fugnisse erfolgt im Einklang mit den verfassungsmäßig vorgesehenen Bestimmungen,
die übrigens keine Erklärung darüber enthalten, welcher Person anfangs der Thron zu-

stand; nur indirekt identifiziert die neue Verfassung
-

im Unterschied zu früheren
-

den König mit einer konkreten Person. Der Grund hierfür dürfte darin gelegen haben,
daß 1978 keinerlei dynastische Probleme mehr die Übernahme der Krone gefährdeten.

Die Verfassung von 1978 schreibt dem Monarchen eine Position zu, die in etwa an

die Befugnisse und Funktionen der britischen Krone erinnert; sie engt den Ermessens-
spielraum der Krone stark ein und regelt ihre Kompetenzen bis ins Detail. Zumeist
kann der Monarch nur als „Notar" parlamentarischer Vorgänge fungieren. Gleichwohl
herrscht aber nicht letzte Klarheit über die königlichen Prärogativen im Einzelfall47.
Entscheidend dürfte die Persönlichkeit des Monarchen im politischen Kräftespiel sein.

Die Parlamentsdebatten faßt zusammen Bar Cendön, Monarquia Parlamentaria, S. 200 ff.
Vgl. ebenda; vgl. auch Fernändez-Fontecha Torres/Perez de Arminän y de la Serna, La Monarquia.
Vgl. Bernecker, Sozialgeschichte Spaniens, S. 107-117,169-181.
Zit. nach der dt. Übs. der Verfassung in Keesing's Archiv der Gegenwart, vom 11.2.1979, S. 22378.

Vgl. Luis Sanchez Agesta, Significado y Poderes de la Corona en el Proyecto Constitucional, in: Estu-
dios sobre el Anteproyecto de Constitution, Madrid 1978, S. 95 ff.
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Die Verfassung überträgt dem König die Rolle eines „Schiedsrichters" und „Vermitt-
lers" im Funktionsgefüge der Institutionen

-

eine Funktion, die an die These der gemä-
ßigten Liberalen des 19. Jahrhunderts erinnert, derzufolge der Krone die Schlichtungs-
funktion einer vierten, moderierenden Gewalt (poder moderador) über Exekutive und
Legislative zugesprochen wurde48. Der heutige Monarch verfügt zur Ausübung seiner
politischen Funktionen weit mehr über auctoritas als über potestas; letztere hat er mit
der Unterzeichnung der Verfassung Ende 1978 abgetreten. Die „personale" Legitima-
tion von Juan Carlos ist durch die Annahme der Verfassung durch die Bevölkerung ge-
wissermaßen vom König auf die Monarchie, das heißt von der Person auf die Institu-
tion übertragen worden.

Monarchie und Demokratie

Die Monarchie als Staatsform ist in Spanien seit längerem bei praktisch allen politi-
schen Kräften unumstritten. Dies unterscheidet sie von früheren Staatsformen, der Re-
staurationsmonarchie von Alfons XIII., der Zweiten Republik der dreißiger Jahre und
dem Franquismus, die alle äußerst kontrovers eingeschätzt und schließlich erbittert be-
kämpft wurden. Zur positiven Beurteilung der heutigen Monarchie hat maßgeblich die
politische Persönlichkeit von Juan Carlos beigetragen. Die Frage der Staatsform spielt
für die meisten Spanier längst eine untergeordnete Rolle; viel wichtiger ist die Frage,
unter welchen Bedingungen sich die Demokratie stabilisieren kann.

Demokratisierung, das zeigt das spanische Beispiel, ist keineswegs die einzig denk-
bare „logische" Folge einer Krise autoritärer Herrschaft. Erst die Entscheidung maß-
geblicher politischer Akteure für bestimmte Strategien führt in einem konkreten Kon-
text zu einer Präferenz für demokratische Institutionen. Auch im spanischen Fall war

das schließlich erzielte Ergebnis nicht vorhersehbar, es ist vielmehr auf ganz konkrete
Entscheidungen bestimmter Akteure zurückzuführen. Die eingeschlagene Strategie
und die Ergebnisse im Demokratisierungsprozeß legitimierten und stabilisierten
schließlich das Gesamtsystem: „In Spain the King legitimated the monarchy rather
than the institution legitimating the royal incumbent. However, we should not forget
that initially the important role that the king would play in the transition was based on

his office more or at least as much as on his personal qualities that were still un-

known."49
Die Stabilisierung der Krone (als Teil des politischen Systems) war nur möglich,

wenn die Konsolidierung des gesamten politischen Systems gelang. Es mußte daher im
Interesse des Monarchen liegen, die neue (Verfassungs-)Ordnung so schnell wie mög-
lich zu festigen. In seiner Funktion als Staatsoberhaupt befand sich Juan Carlos dabei
in einer ambivalenten Situation. Politikwissenschaftler haben das Problem folgender-
maßen umschrieben: „Das Staatsoberhaupt befindet sich in einem Konflikt zwischen

Vgl. Bernecker, Sozialgeschichte Spaniens, S. 32.
Linz, Innovative leadership, S. 7 f.
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der erwarteten Rolle politischer Neutralität und der beobachteten Rolle politischer
Aktivität."50 Im Rückblick läßt sich für den König feststellen, daß er soviel Neutralität
wie nötig und soviel Aktivität wie möglich praktizierte, was zu einer Form von mon-

archischer Institutionalisierung führte, die zwar als relativ entfernt von Regierung und
Parlament erscheint (im Gegensatz zu Großbritannien etwa gibt es weder die Einrich-
tung des „King's speach" noch „His Majesty's Government"), in der politischen Praxis
aber große Nähe zu den übrigen Verfassungsorganen aufweist. Die Gegenzeichnungs-
pflicht ist eine Einrichtung, die es der Krone ermöglicht, am Rande der politischen
Aktivität zu verbleiben und ihre Rolle als pouvoir neutre (Benjamin Constant) zu

festigen. Die Funktionen der Krone sind heute symbolischer, moderierender und
repräsentativer Art.

Betrachtet man die Rolle der Krone in den beiden Demokratieversuchen Spaniens
im 20. Jahrhundert, so wird deutlich: In den zwanziger und dreißiger Jahren waren die
Zeitgenossen davon überzeugt, daß die Etablierung einer Demokratie nur durch die
Eliminierung der Monarchie möglich sein würde; dementsprechend war auch der erste

Versuch Spaniens, eine Demokratie zu errichten, republikanisch. Eine Generation spä-
ter geschah genau das Entgegengesetzte: Es war die Monarchie, die bei der Durchset-
zung der Demokratie und ihrer Konsolidierung einen entscheidenden Beitrag leistete.
Sowohl in der Analyse von Sozialwissenschaftlern wie in der Uberzeugung der großen
Mehrheit der spanischen Bevölkerung besteht heute

-

ganz im Gegensatz zur vorherr-
schenden Meinung vor ungefähr 15 Jahren

-

nicht nur kein Gegensatz zwischen Mon-
archie und Demokratie; erstere wird vielmehr übereinstimmend als der entscheidende
Faktor betrachtet, der den Übergang vom autoritären System des Franquismus in die
Demokratie ermöglichte.

Werner Kaltefleiter, Die Funktionen des Staatsoberhauptes in der parlamentarischen Demokratie,
Köln 1969, S. 10.
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Die Union des Demokratischen Zentrums

Der triumphale Erfolg des PSOE bei den Parlamentswahlen vom 28. Oktober 1982
und der Sturz der damaligen Regierungspartei UCD in die politische Bedeutungslosig-
keit markieren einen dramatischen Einschnitt in das Parteiensystem des nachfranqui-
stischen Spanien. Mit dieser Wahl war der cambio für mehr als ein Jahrzehnt vollzogen.
Unter Staats- und verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten könnte das Ende der Tran-
siciön bereits mit dem Referendum vom 6. Dezember 1978 über die neue spanische
Verfassung angesetzt werden. Die Wahlen vom 28. Oktober 1982 aber gerieten zum

demokratischen „Härtetest" insofern, als sich „die Stabilisierung der Demokratie [...]
nicht primär an die Stabilität des Parteiensystems gebunden" erwies1. Nach dem ge-
scheiterten Putsch vom 23. Februar 1981 war dies die entscheidende Bewährungsprobe
des demokratischen Spanien. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Transiciön
beendet.

Im vorliegenden Aufsatz kann keine erschöpfende Darstellung der Geschichte der
UCD geleistet werden. Vielmehr soll die UCD als Ausdruck der politischen Mitte
Spaniens in dieser Phase im Mittelpunkt stehen. Dabei sollen vor allem die Interdepen-
denzen zwischen der Transiciön -Phase und einem konkreten Parteiensystem sowie die
spezifische Leistung der UCD darin herausgearbeitet werden. Der Untersuchungs-
zeitraum reicht von der Gründung der UCD als Wahlkoalition 1977 bis zu ihrer Auf-
lösung Anfang 1983. Die schwerpunktmäßige Behandlung der UCD findet ihre Be-
rechtigung darin, daß sie das Parteiensystem zwischen 1977 und 1982 dominierte und
ihre Geschichte grundlegend für dessen Entwicklung nach den Oktoberwahlen 1982
blieb. Dies gilt für den Aufstieg des PSOE wie für die Formierungsprozesse des Mitte-
Rechts-Spektrums nach 1982 bis zur Gründung des Partido Popular im Jahr 1989.

Gründungsbedingungen des politischen Zentrums

Die Regierungszeit (1974-1976) des noch von Franco ernannten Ministerpräsiden-
ten Carlos Arias Navarro war die „letzte Etappe des Franquismus"2 und brachte keine
substantiellen Fortschritte auf dem Weg zur Demokratisierung Spaniens. Diese Phase

1 Hans-Jürgen Puhle, Die Sozialistische Arbeiterpartei: Analyse ihres Wahlerfolges, in: Bernecker/
Oehrlein (Hrsg.), Spanien heute, S. 19.
Huneeus, La Union, S. 159.
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glich einem Schwebezustand, in dem sich keine Gruppierung ihren Wünschen und In-
teressen entsprechend verhalten konnte: die Franquisten nicht mehr, die Opposition
noch nicht. Die in den Monaten nach Francos Tod im November 1975 entscheidende,
wenngleich wohl unbeabsichtigte Bedeutung der Regierung Arias Navarro hinsicht-
lich einer friedlichen Transiciön liegt darin, daß sie die Zielrichtungen und Sensibilitä-
ten der politisch relevanten Kräfte offen zutage treten ließ, ohne daß es zu einem ge-
waltsamen Versuch kam, die Macht zu stabilisieren bzw. an sich zu reißen.

Der eigentliche, mit substantiellen Veränderungen des franquistischen Systems ver-

bundene Demokratisierungsprozeß begann am 3.Juli 1976 mit der Ernennung von

Adolfo Suärez zum neuen Ministerpräsidenten. Dessen Reformprogramm versprach
demokratische Wahlen innerhalb eines Jahres und ein Verfassungsreferendum. Das viel
von der späteren Verfassung vorwegnehmende „Gesetz über die politische Reform"
wurde in einem Referendum am 15. Dezember 1976 mit überwältigender Mehrheit an-

genommen. Ein im Februar 1977 erlassenes Gesetzesdekret erlaubte die Zulassung der
faktisch bereits tätigen politischen Parteien. So war im Juni 1974 vor allem unter Betei-
ligung des Partido Comunista de Espana (PCE), der links-katholischen Izquierda De-
mocrätica (ID) sowie des Partido Socialista del Interior (PSI) dieJunta Democrdtica ge-
gründet worden. Im Juni 1975 konstituierte sich die im wesentlichen aus dem PSOE
und der Equipe der christdemokratischen Parteien Spaniens bestehende Plataforma de
Convergencia Democrdtica. Im März 1976 vereinigten sich diese beiden Organisatio-
nen zur Coordination Democrdtica, im Volksmund Platajunta genannt, die wesentli-
chen Anteil an der Demokratisierungspolitik der ersten Regierung Suärez hatte.

Obwohl es sich bei dem Demokratisierungsprozeß der ersten Regierung Suärez um

einen Prozeß „desde dentro", d.h. unter den Bedingungen der franquistischen Staats-
verfassung, und einen „desde arriba", d. h. von oben, von der Regierung initiierten und
durchgeführten Prozeß handelte, wurden sowohl die Bevölkerung wie die politische
Opposition zunehmend eingebunden. Damit wurde eine wesentliche Grundlage für
die nachfolgenden Phasen der Transiciön geschaffen, wie sich bei den Moncloa-Pakten
und der Verfassunggebung zeigen sollte.

Neben diesen Rahmenbedingungen der Transiciön und der Entwicklung des Partei-
ensystems sind einige spezifische Bedingungen für die Formierung des politischen
Zentrums (in Gestalt der UCD) zu berücksichtigen. Die Erfahrungen der ersten pro-
blematischen Gehversuche der bis dahin entstandenen Parteien sowie der Stimmungs-
umschwung in den ersten Monaten des Jahres 1977 hatten zur Folge, daß statt einer zu-

nächst feststellbaren Präferenz für ideologisch orientierte Parteien die Gründung einer
übergreifenden Zentrumspartei in den Mittelpunkt der Überlegungen rückte3. Ergeb-
nis war die Gründung der aus 15 Parteien bestehenden UCD. Diese Wahlkoalition
trug auch den Bedingungen des Wahlrechts Rechnung, das große Parteien bzw. Wahl-
bündnisse bevorzugte. Ein solcher übergreifender Zusammenschluß erschien schon
aufgrund der parteipolitischen Konkurrenzsituation geboten. Seitens der Opposition

3 Ebenda, S. 132 f.
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verfügten lediglich der PCE und seine Gewerkschaft Comisiones Obreras (CCOO)
sowie der PSOE über eine mehr oder weniger tragfähige Parteistruktur. Alle übrigen
oppositionellen Gruppierungen waren in den zurückliegenden Jahren über eine auf
wenige Führungszirkel beschränkte Organisationsform nicht hinausgekommen.
Gleichzeitig war nicht abzusehen, ob und in welchem Maße die jahrzehntelange Prä-
gung der Spanier durch das Franco-Regime sowie die zumindest faktisch noch beste-
henden Strukturen des Movimiento die Parteien der Rechten in Gestalt der Alianza
Popular (AP) bzw. der Fuerza Nueva (FN) begünstigen würden. Während der
rechtsextremen Fuerza Nueva unter Blas Pinar keine größeren Wahlerfolge zugetraut
wurden, befürchtete man, daß insbesondere die Alianza Popular vom sog. franquismo
sociolögico profitieren könnte. Diese Partei wurde 1976 von Manuel Fraga Iribarne als
Wahlbündnis mehrerer konservativer bis rechtsextremer Parteien gegründet4. Bei den
Parlamentswahlen 1977 erhielt dieses Bündnis aber nur 8,2 % der Stimmen und 16 Ab-
geordnetensitze. Erst mit den Regionalwahlen in Galicien im Oktober 1981 und paral-
lel zum Niedergang der UCD vollzog sich der Aufstieg der AP zur größten Opposi-
tionspartei. Die Politik der AP war in den Jahren der Transiciön von dem Bemühen ge-
prägt, sich in wechselnden Formationen auf regionaler wie nationaler Ebene und unter

Beibehaltung konservativer Standpunkte ein gemäßigtes Image zu geben und so ihre
Wählerbasis zu verbreitern. Die AP scheiterte in diesen Jahren jedoch mit ihrer Ab-
sicht, zum großen Sammelbecken aller Mitte-Rechts-Kräfte zu werden. Dies ist im we-

sentlichen darauf zurückzuführen, daß sie trotz ihrer Einbindung in den Verfassungs-
konsens einen franquistischen Anstrich („auch wenn Franco tot ist, sein Werk muß
bewahrt werden")5 behielt. Der allgemein bestehende Eindruck, die AP wolle einen
„Franquismus ohne Franco", sollte zur schwer abbaubaren Hypothek bei ihrer Ent-
wicklung zu einer moderaten Mitte-Rechts-Partei werden. Dies soll ihre wichtigste
Funktion in den Jahren der Transiciön jedoch nicht schmälern. Diese lag darin, daß sie
als Auffangbecken für rechtskonservative und aus dem Movimiento kommende Wäh-
ler dieses Potential in das parlamentarische System einband und so ihren Beitrag zu

einer friedlichen Umgestaltung Spaniens leistete.
Ein weiterer Faktor, der bei der Gründung einer Zentrumspartei Berücksichtigung

finden mußte, war die Tatsache, daß den Christdemokraten ein Stimmenanteil von bis
zu 40 % prognostiziert wurde. Auch wenn zum Zeitpunkt der UCD-Gründung ab-
sehbar war, daß es keine Einigung unter den verschiedenen christdemokratischen Par-
teien geben würde, wuchs die Notwendigkeit, für die bevorstehende Wahl eine mög-
lichst breite Grundlage zu schaffen.

Die Anfänge des Formierungsprozesses der politischen Mitte sind bis in die Franco-
Diktatur zurückzuverfolgen. Erkennbar wird, daß der zur UCD-Gründung führende
Prozeß (von regionalen Gruppierungen abgesehen) im wesentlichen von folgenden
ideologischen Strömungen dominiert wurde: den Liberalen, hervorgegangen und in-
spiriert aus den „Studiengesellschaften" Libra und Nueva Generation; den Sozial- und

4 Zur AP in der Phase der Transiciön siehe Lopez Nieto, Alianza Popular.
5 Munoz Alonso u.a., Elccciones, S. 136.
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den Christdemokraten, die sich aus der Gruppe Tdcito bzw. der Studiengesellschaft Fe-
disa entwickelten; sowie den Unabhängigen um Suärez und Rodolfo Martin Villa, die
sich einer eindeutigen programmatischen Einordnung entzogen, aber trotz ihrer Her-
kunft aus dem Movimiento als reformorientiert galten.

Eine Vorstufe der UCD bildete die Gründung des Centro Democrdtico (CD) im Ja-
nuar 1977, das ein umfassendes und regierungsunabhängiges Parteienbündnis werden
wollte. Beide Ziele wurden zum Schaden der späteren UCD nicht erreicht. In der Fol-
gezeit trafen zwei Entwicklungen zusammen: Innerparteiliche Auseinandersetzungen
über die Führung des CD führten zu einem mißglückten öffentlichen Start im April
1977. Gleichzeitig war Suärez, dessen „sozialdemokratische Option", d.h. seine Kan-
didatur für eine rein sozialdemokratisch orientierte Partei, sich nicht realisiert hatte,
auf der Suche nach einer parteipolitischen Basis zur Fortsetzung seiner Ministerpräsi-
dentschaft. Am 6. Mai 1977 konstituierte sich die UCD als Wahlbündnis. Die Auflö-
sung der daran beteiligten Parteien Ende des Jahres schuf die Voraussetzung für den ei-
gentlichen Gründungskongreß der UCD im Oktober 1978 und die Wahl von Suärez
zum Vorsitzenden.

Die Gründung der UCD war „keine lang überdachte Erfindung"6 und mit einigen
Defiziten verbunden, die geraume Zeit überlagert, insbesondere nach der Konsenspha-
se zunehmend virulent wurden. Diese Gründungsdefizite lassen sich wie folgt skizzie-
ren: Die UCD entstand aus einer Wahlkoalition, der es nicht gelungen war, alle der po-
litischen Mitte zuzurechnenden Gruppen zusammenzubinden. Damit wurde das erste
Ziel des CD nicht erreicht. Hinzu kam das Trauma der ältesten Führer der Opposition:
so viele Jahre der politischen Aktivität

-

und dann bei den ersten Parlamentswahlen
zusammen mit aus der Falange kommenden Politikern kandidieren7. Außerdem war

von den regionalen Parteien der drei historischen Regionen Katalonien, Galicien und
Baskenland lediglich eine kleine galicische Partei an der UCD-Gründung beteiligt.
Auch darauf ist es im wesentlichen zurückzuführen, daß die UCD in diesen Regionen
weder als Partei ausreichend und auf Dauer Fuß fassen konnte noch ein tragfähiger
Verbund mit dem Ziel einer Zusammenarbeit auf regionaler und nationaler Ebene,
etwa dem Modell der deutschen CDU/CSU vergleichbar, zustande kam. Von den zahl-
reichen regionalen Parteien sind aufgrund ihrer regionalen und landesweiten Bedeu-
tung der baskische Partido Nacionalista Vasco (PNV) (eine der ältesten politischen
Parteien Spaniens) und die katalanische Convergencia i Uniö (CiU) (eine 1979 gegrün-
dete Wahlkoalition) die herausragendsten8. Dabei entwickelte sich allerdings der poli-

6 Huneeus, La Union, S. 133.
7 Ebenda, S. 162.
8 Der Partido Nacionalista Vasco wurde 1895 gegründet. Mit dem Ziel der Wiederherstellung der

fueros, der historischen baskischen Sonderrechte, warder baskische Nationalismus, wie Valles es aus-

drückt, „ursprünglich der Widerstand der Agrargesellschaft und einiger kleinbürgerlicher Elemente,
verstärkt durch den starken Einfluß des Katholizismus". Er war nach Ansicht von Nohlendas Ender-
gebnis einer in doppelter Hinsicht antimodernen Bewegung: als Bewegung gegen den Konstitutiona-
lismus und den politischen Liberalismus. Der PNV entwickelte sich zum dominierenden Faktor der
baskischen Politik, ohne jedoch das Monopol der Vertretung des baskischen Nationalismus zu erlan-
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tisch organisierte katalanische Regionalismus in der Form der CiU nach 1975 langsa-
mer, politisch gemäßigter, hinsichtlich seiner dominierenden Rolle in der Region je-
doch konstanter und auf höherem Niveau als der baskische Nationalismus in Gestalt
des PNV9, wobei der „Katalanismus" und die Haltung der CiU weniger als Nationa-
lismus denn als ausgeprägter Regionalismus zu charakterisieren sind. Deutlich wurde
dies beispielsweise im unterschiedlichen Verhalten beim Verfassungsreferendum 1978:
Die CiU empfahl ihren Wählern, der Verfassung zuzustimmen, der PNV rief zur

Stimmenthaltung auf10.
Die Verankerung dieser beiden Parteien auch auf gesamtspanischer Ebene ist auch

Ergebnis einer bewußten Strukturentscheidung des Wahlgesetzes, das mit Blick auf die
schwierige Phase der Transiciön eine angemessene Repräsentanz dieser beiden histo-
risch und politisch hoch sensiblen Regionen im Abgeordnetenhaus gewährleisten
wollte. Auch wenn „Kontinuität beim Kern des Problems: Integration der soziokultu-
rellen Nationalismen in die Einheit der spanischen Nation, besteht"11, dürfen die un-

gen. Er war eine bürgerlich-mittelständische Partei, die sich zunehmend auch sozialen Fragestellun-
gen öffnete und so ihre Basis verbreiterte, wie die Gründung einer eigenen Gewerkschaft, der Solida-
ridad de Obreres Vascos (SOV), belegt. In der Phase der Transiciön verfügte der PNV über die beste
organisatorische und personelle Infrastruktur aller baskischen Parteien, auch wenn sich dies nur in be-
schränkter Form in den ersten Wahlergebnissen niederschlagen sollte. Der PNV war Mitglied der
Equipe der spanischen Christdemokraten und ist bis heute in die europäische Christdemokratie ein-
gebunden. Im Mittelpunkt seines bürgerlich-nationalistischen Programms stand die Erlangung der
baskischen Autonomie, die auch die französischen Baskenprovinzen umfassen soll. Als erster Schritt
zu diesem Ziel ist das von ihm erarbeitete „Statut von Guernica" anzusehen, das am 25.10. 1979 in
einem Referendum angenommen wurde. Zum PNV vgl. Josep M. Valles i Casadevall, Katalanen, Bas-
ken, Galicier, in: Spanien und Portugal

-

Rückkehr zur Demokratie? (=Der Bürger im Staat, 27.Jg.,
H.2), Juni 1977; Dieter Nohlen, Regionalismen in Spanien, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
B 12/80, S. 49.

9 Träger des katalanischen Regionalismus ist die Parteienkoalition Convergencia i Uniö. Sie ist ein
Bündnis zwischen der 1974 gegründeten Convergencia Democrätica de Catalunya (CDC), der Partei
des späteren katalanischen Regierungschefs Jordi Pujol, sowie der bereits seit 1931 bestehenden Uniö
Democrätica de Catalunya (UDC). Bei den Parlamentswahlen von 1977 waren beide Parteien in an-

deren Formationen angetreten. Während sich die CDC eher linksliberal bis sozialdemokratisch ein-
ordnet, ist die UDC in die europäische Christdemokratie eingebunden. Der katalanische Regionalis-
mus entstand nicht als Gegenbewegung zur Industrialisierung, sondern als Protest gegen die
machtpolitische Ausgrenzung der Katalanen durch die Zentralregierung in Madrid. Daher handelt es

sich bei aller Betonung vor allem auch der kulturellen Eigenständigkeit Kataloniens letztlich um einen
eher integrationistischen und kooperationsbereiten Regionalismus. Zur CDC vgl. Marcet, Conver-
gencia Democrätica de Catalunya.

10 Diese Tendenz findet eine interessante Entsprechung im Vergleich der Ergebnisse der Regional- und
Parlamentswahlen im Baskenland bzw. in Katalonien. Sowohl PNV wie CiU waren seit den ersten Re-
gionalwahlen im Jahr 1980 die in ihren jeweiligen Regionen (wenn auch unterschiedlich stark) domi-
nierenden Parteien. Ein entscheidender Unterschied zwischen beiden liegt darin, daß der PNV auch
bei den Parlamentswahlen (wenn auch teilweise knapp) vor den gesamtstaatlichen Parteien lag, wäh-
rend die CiU 1979 und 1982 nur jeweils rund die Hälfte der Stimmen ihres stärksten Konkurrenten,
des PSOE, erhielt.

11 Arias-Salgado, Parteiensystem, S.382.
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terschiedlichen Ausprägungen dieser beiden Nationalismen nicht verkannt werden. In
dem hier interessierenden Zusammenhang ist jedoch entscheidend, daß „der Regiona-
lismus vor allem die Parteien der rechten Mitte betrifft"12.

Mit ihrer ideologischen Bandbreite umfaßte die UCD einen großen Teil der in ande-
ren europäischen Parteiensystemen in selbständigen Parteien organisierten politischen
Strömungen. Auch wenn bis in die Endphase der UCD keine den correnti der italieni-
schen Democrazia Cristiana vergleichbaren institutionalisierten Gruppierungen exi-
stierten, war der faktische und zunehmende Einfluß der familias, d.h. der ideologi-
schen Strömungen, auf Dauer eine Belastung für das Zusammenwachsen der UCD.
Trotz umfangreicher theoretischer Vorüberlegungen bestand in der UCD ferner nie
Klarheit und Einigkeit über das anzustrebende Parteimodell. Dies liegt u.a. darin be-
gründet, daß parteiorganisatorische Erfahrungen aus der Franco-Zeit nicht bestanden,
da die Struktur der bestehenden staatlichen Organisationen bzw. der im Untergrund
oder im Ausland tätigen Parteien nicht oder nur eingeschränkt als Vorbild für den po-
litischen Wettbewerb in einem demokratischen Parteiensystem geeignet war. Zudem
verfügten die an der UCD-Griindung beteiligten Parteien über keinen nennenswerten

strukturellen oder personellen Unterbau. Überlagert wurde dies von einer latinischen
Tendenz zum „personalismo", der nicht zuletzt in einem personalisierten Politik- und
Gründungsverständnis der UCD zum Ausdruck kam. Die Gründungs- und Wahl-
kampfabsicht der UCD bestand denn auch darin, „die Politik des Präsidenten Suärez
zur Konsolidierung einer stabilen Demokratie in Spanien"13 zu unterstützen. Die ideo-
logische Heterogenität der UCD und dieses Gründungsverständnis führten zur Defi-
nition eines innerparteilichen wie regierungsamtlichen, in seiner allgemeinen Zielset-
zung von nahezu allen Parteien getragenen Minimalkonsenses: Verteidigung der
parlamentarischen Demokratie, konstitutionelle Monarchie, Wahrung der Einheit
Spaniens bei Gewährung von Autonomiestatuten für die Regionen, freie und sozial
fortschrittliche Wirtschaft14.

Die UCD sah sich, ohne über die absolute Mehrheit im Parlament zu verfügen, un-

mittelbar den Arbeitszwängen einer Regierungspartei unter den Bedingungen einer
Transiciön ausgesetzt. Daraus ergab sich ihr Selbstverständnis als Staats- und Regie-
rungspartei, was spätestens mit dem Putschversuch vom 23.Februar 1981 erhebliche
negative Rückwirkungen auf die UCD zeitigen sollte. Gegenüber der Dominanz von

Suärez in Partei und Regierung sowie den Eigengesetzlichkeiten eines Regierungsap-
parates konnte innerhalb der UCD wegen der fehlenden Organisations- und Mitglie-
derstrukturen der beteiligten Gründungsparteien und der UCD selbst kein relevantes
Gegengewicht geschaffen und somit auch das zweite Giündungsziel der CD nicht er-

reicht werden.

Ebenda, S. 383.
Ramirez, Asi'se ganaron, S. 120.
Vgl. El Pai'svom8.8.1982.
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Programmatische Entwicklung der UCD

Die Partei vermied es, sich ausschließlich mit dem Etikett einer der erwähnten fami-
lias zu identifizieren. Durch die Aufzählung verschiedener Grundwerte war gewähr-
leistet, daß sich die Anhänger dieser familias in der generellen Zieldefinition der UCD
wiederfanden. Diese ideologische Heterogenität der UCD wurde bewußt in Kauf ge-
nommen. Adolfo Suärez lehnte es immer ab, sich einer dieser Strömungen zuzuord-
nen. Er sah sich vielmehr als die Verkörperung der UCD, als „die Resultante all dieser
Richtungen"15. Nach ihren auf dem 1. Parteitag im Oktober 1978 verabschiedeten Sta-
tuten definierte sich die UCD als „eine demokratische [...] Partei, klassenübergrei-
fend, reformistisch und progressiv"16 und nannte als „ideologische Prinzipien" Perso-
nalismus, Demokratie, Freiheit, Humanismus und Gleichheit. Sicherlich handelt es

sich dabei um eine „Aneinanderreihung ideologische Aspekte", eine „vage und eklek-
tische Ideologie"17. Ob das entscheidende Problem der UCD darin lag, daß in ihrem
Programm auch widersprüchliche Aussagen, beispielsweise bei der Definition des
Verhältnisses zwischen den Grundwerten Freiheit und Gleichheit oder den sehr un-

terschiedlichen Vorstellungen über das künftige Wirtschaftssystem, anzutreffen sind,
muß jedoch bezweifelt werden. Solche sich vom theoretischen Ansatz her ausschlie-
ßenden oder in der politischen Umsetzung sich überschneidenden Grundwerte finden
sich in den Programmen vieler Parteien, vor allem bei denen, die sich als Volkspartei
begreifen. Zudem war die UCD von Beginn an in einen europäischen „Prozeß der
graduellen Entideologisierung"18 eingebettet. Zumindest in der Konsensphase der
Transiciön führte diese Widersprüchlichkeit im Programm nicht zu einer Aktualisie-
rung innerparteilicher Konflikte. Die UCD war nie eine ausgeprägte Programm-Par-
tei. Sie „formulierte niemals eine Ideologie im eigentlichen Sinne des Wortes, d. h. als
eine zusammenhängende und systematische Einheit von Ideen"19. Dies ist mit darauf
zurückzuführen, daß die Mehrzahl der an der UCD-Gründung beteiligten Gruppie-
rungen trotz ihrer ideologischen Orientierung kein ausgeprägtes programmatisches
Profil aufwiesen.

Die mit der Vorlage eines ersten Grundsatzprogrammentwurfs im Januar 1978
recht spät einsetzende programmatische Entwicklung der UCD läßt sich in verschie-
dene Phasen einteilen. Die für die Transiciön grundlegenden Politikbereiche wurden
von der ersten Regierung Suärez in ihrem Reformprogramm zu einem Zeitpunkt vor-

gegeben, als es die UCD weder als Wahlkoalition noch als Partei gab. Der Zusam-
menschluß zur Wahlkoalition UCD fand statt, als es im beginnenden Wahlkampf für

15 Ebenda.
16 Estatutos de UCD (=Schriftenreihe Nr. 5 der Secretaria General de Information der UCD), Madrid

1979.
17 Huneeus, La Union, S.247 sowie Gunther u. a., El sistema, S. 121.
18 Caciagli, Elecciones y partidos, S.240.
19 Huneeus, La Union, S. 246.
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die Parlamentswahlen im Juni 1977 nur noch darum gehen konnte, das Programm der
Regierung Suärez mehrheitsfähig zu machen. Bei ihrer Parteigründung im Oktober
1978 stand die UCD bereits als Regierungspartei in der Verantwortung. Sie verstand
sich noch stärker als im Jahre zuvor als Regierungs- und Staatspartei. Das entschei-
dende Versäumnis der UCD bestand dabei nicht einmal in erster Linie darin, daß sie
kein konsistentes Parteiprogramm vorzulegen vermocht hatte. Viel schwerer wog,
daß eine Chance insofern vertan wurde, als die gemeinsame Erarbeitung einer pro-
grammatischen, über die Konsensphase hinausreichenden und tragfähigen innerpar-
teilichen Grundlage zur Herausbildung konsensueller Mechanismen hätte führen
können. So blieb als ,,verbindende[s] Element [...] die gemeinsame Machtaus-
übung"20.

Als nach Abschluß der Konsensphase das Parteiensystem in seine kompetitive Phase
eingetreten war, wurde auch in der UCD die Notwendigkeit einer programmatischen
Profilierung und Abgrenzung zu anderen Parteien immer stärker erkannt. Damit ge-
wann auch die ideologische Heterogenität der UCD eine neue Qualität. Die nunmehr
im Mittelpunkt der Regierungsarbeit stehenden Themen und Probleme führten dazu,
daß sich die familias innerhalb der UCD mehr gegeneinander abgrenzten und definier-
ten (jedoch immer mit dem Anspruch, die Gesamt-UCD zu vertreten) als gegenüber
dem politischen Gegner. Dieser für die spätere Spaltung der UCD allerdings nicht al-
lein ausschlaggebende Prozeß führte zur „Ära der Fluchten". Dabei standen der
Wunsch und das Bemühen im Vordergrund, ein dem eigenen Herkommen und ideolo-
gischen Selbstverständnis entsprechendes Programm zu erarbeiten.

Das Ziel, die UCD-Programmatik zu schärfen, blieb auch nach der „Ära der
Fluchten", ja sogar über die Wahlniederlage von Oktober 1982 hinaus bestehen. Im
Mittelpunkt zahlreicher Überlegungen stand der Gedanke eines Acuerdo de Reno-
vation Centrista, einer Übereinkunft über die Neubelebung eines Zentrums21. Die
Schlagworte dieser Diskussionen wie der Beschlüsse des 2.UCD-Parteitages von

1981 gingen alle in die gleiche Richtung: kritische Selbstreflexion, Entwicklung einer
Ideologie eines „authentischen Zentrums", Vertiefung der ideologischen Grundlagen,
interne Demokratisierung: eine bezeichnende Defizitanalyse der spanischen Regie-
rungspartei.

Der Versuch einer Neubestimmung blieb jedoch im Bereich vager Absichts-
erklärungen stecken. Noch im Dezember 1982 kam es zu einer erneuten Programm-
diskussion. Die beiden wichtigsten Dokumente sind dabei die „Orientierungen für
eine größere Konkretisierung der ideologischen Grundlagen der UCD" sowie die
„Grundlagen für strategische Linien der UCD". Auch in diesen Papieren bezieht
sich die Rest-UCD auf die Ergebnisse ihrer Parteitage und bemüht sich um eine
Synthese der ideologischen Tendenzen innerhalb der UCD bei gleichzeitiger

Joachim Raschke (Hrsg.), Die politischen Parteien in Westeuropa, Hamburg 1978, S.508.
Siehe beispielsweise ein Thesenpapier von Pedro Luis Gamir vom 8.1. 1981, das Protokoll der IV
Asamblea Madrid vom 11./12. 7. 1981 sowie weitere, nicht namentlich gezeichnete Strategiepapiere
der UCD.
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Identifikation mit den europäischen Parteien christlich-sozialer Ausrichtung22. Hier-
in ist ein vorsichtiger Versuch zu erkennen, bei Wahrung des pluralistischen Ge-

samtgefüges der Rest-UCD eine Orientierung auf die Christdemokratie hin vorzu-

nehmen.
Deutlich wird diese Zielrichtung in zwei internen Positionspapieren der Christde-

mokraten in der UCD, dem Ergebnisprotokoll eines durch Alvarez de Miranda am

12. November 1982 in Madrid einberufenen Treffens sowie in einem Zehn-Thesen-Pa-
pier vom Dezember 1982. In diesen Dokumenten wird eine „größere ideologische Ko-
härenz" und der Beitritt der UCD zur christdemokratischen Europäischen Volkspar-
tei, bei der sie bereits Beobachterstatus hatte, gefordert. Dies ermögliche eine „größere
ideologische Klarheit zwischen einer liberal-konservativen Option (AP) und einer so-

zialistischen Option (PSOE) in Spanien". Man sei sich bewußt, daß der centrismo eine
Strategie sei, die auch andere Parteien verfolgten, aber keine Philosophie, die schon für
sich selbst ein Angebot enthalte. Daher solle ein Nuevo Equipo D. C. die Einheit der
spanischen Christdemokraten unter Einschluß des baskischen PNV und der katalani-
schen UDC verwirklichen.

Interessant ist festzustellen, daß in diesen Papieren eine ganze Reihe von Aspekten
angesprochen wird, die in den Jahren nach Auflösung der UCD die Diskussion um die
Neuformierung eines politischen Zentrums geprägt und in der Gründung des Partido
Popular (PP) 1989 durch Zusammenschluß von AP und DC eine wichtige Rolle ge-
spielt haben. Die UCD allerdings war zur Umsetzung dieser in der Gesamtpartei im
übrigen nicht unumstrittenen Ziele nicht mehr in der Lage.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die programmatischen Profilierungsver-
suche der UCD auch nach 1979 der Terminologie der Transiciön und der Konsenspha-
se verhaftet blieben. Die UCD kam über die Definition eines innerparteilichen Mini-
malkonsenses und den Entwicklungsstand einer Wahlkoalition nie hinaus. Noch im
Juli 1981 definierte sie sich als Partei, die versuche, „die verschiedensten Interessen zu

summieren"23. Dies reichte nicht zu einer überzeugenden Profilierung als centro

autentico.

Das Wählerpotential der UCD

UCD, AP, PNV und CiU konkurrierten im wesentlichen um das gleiche Wähler-
potential. Die geringste Bedeutung für die UCD hatte dabei aufgrund der schwachen
Wahlergebnisse der AP. Psychologisch und politisch entscheidender war für die
UCD die zunehmende Relevanz zweier regionaler Subsysteme. Der Umstand, daß
„mit dem Fehlen einer stabilen und dauerhaften Verbindung zwischen den kulturell-
nationalistischen oder regionalistischen Parteien einerseits und den Parteien mit ge-
samtstaatlicher Reichweite andererseits sich der politische Wettbewerb entlang der

Orientaciones parauna mayor concreciön de las bases ideolögicas de UCD vom 11./12.12.1982, S. 3.

Mitteilungen der Secretaria de Organization der UCD, Juli 1981, S. 69.
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Rechts-Links-Achse in den betreffenden Regionen mit der Konfliktlinie ,kultureller
Nationalismus-Zentralismus' überkreuzt"24, ging vor allem zu Lasten der UCD und
stellt eine Problemkonstante der parteipolitischen Mitte Spaniens auch nach der Tran-
siciön dar.

Die UCD verfügte zwischen den Wahlen von 1977 und 1979 über eine stabile Wäh-
lerbasis:

Tabelle 1: UCD-Wahlergebnisse zwischen 1977 und 1979

Stimmen Prozent Sitze
15.6. 1977
Parlamentswahlen 6337288 34,76 165
1.3. 1979
Parlamentswahlen 6268890 35,1 168
3.4. 1979
Kommunalwahlen

-

30,7 30214

Die regionale Verankerung der UCD blieb in diesen Jahren im wesentlichen kon-
stant25. Ihre besten Ergebnisse erzielte die UCD auf den Kanaren und Balearen, in
Kastilien-Leon, Galicien und Extremadura, die mit Abstand schlechtesten im Basken-
land und Katalonien. Letzteres ist vor allem auf die dortigen regionalen Parteiensy-
steme zurückzuführen, in denen die UCD die einzige nationale Partei war, die sich
mit einem regionalen Konkurrenten um das gleiche Wählerpotential konfrontiert sah.
1979 kam es zu besonders hohen Stimmenverlusten in den „Hochburgen", während
die UCD in bislang vom PSOE dominierten Regionen an Stimmen hinzugewann

-ein Phänomen, das auch in anderen europäischen Ländern bekannt ist. Diese regiona-
le Angleichung wird im Abstandsvergleich des besten mit dem schlechtesten Wahl-
ergebnis deutlich, der sich von 47,89 Prozent (1977) auf 41,63 Prozent (1979) ver-

ringerte.
In großstädtischen Ballungs- bzw. Arbeiterzentren wie beispielsweise Madrid, Bar-

celona, Asturien oder auch Andalusien erzielte die UCD unterdurchschnittliche Er-
gebnisse. Dagegen dominierte sie in den ländlichen Gebieten, was wesentlich zu ihrem
Wahlerfolg beitrug, da aufgrund der garantierten Mindestzahl von Abgeordneten in
jeder Provinz diese Gebiete gegenüber den bevölkerungsreichsten bevorzugt und
somit „die Repräsentation [...] in ganz entscheidender Weise vom Territorialprinzip
her gestaltet und verzerrt"26 wurde. Diese „wesentlichen Schwerpunkte der regionalen

Arias-Salgado, Parteiensystem, S. 383.
Siehe hierzu Buse, Neue spanische Demokratie, S. 159 ff. und Luis Lopez Guerra, Conclusion: La evo-

lution del electorado 1977-1979, in: Jorge de Esteban/Luis Lopez Guerra, Las Elecciones Legislativas
del 1 de marzo de 1979, Madrid 1979, S. 509f.
Carlos Huneeus/Dieter Nohlen, Der Regimewechsel in Spanien, in: Spanien und Portugal

-

Rück-
kehr zur Demokratie? (= Der Bürger im Staat 27, H. 2), Juni 1977, S. 94. So betrug die Einwohnerzahl
pro Mandat in Soria 33 474, in Madrid 141266.
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Verteilung der UCD-Wählerschaft [sind] auch 1982 erhalten geblieben, wenn auch auf
einem insgesamt niedrigeren Niveau"27. Aus dieser Verteilung erklärt sich auch die So-
zialstruktur der UCD-Wählerschaft28: Mit 56,1 Prozent (52,9)29 dominierten die weib-
lichen UCD-Wähler vor den männlichen mit 43,9 Prozent (47,1). In den Altersgrup-
pen unter 21 und von 21 bis 25 Jahren war die UCD mit 4,4 Prozent (6,8) bzw.
5,5 Prozent (9,2) deutlich unterrepräsentiert. 51,1 Prozent der UCD-Wähler kamen
aus Altersgruppen zwischen 36 und 60 Jahren, davon 20,7 Prozent (19,1) zwischen 36
und 45 Jahren und 30,4 Prozent (26,0), d. h. einem von der Gesamtbevölkerung erheb-
lich abweichenden Schwerpunkt, zwischen 46 und 60 Jahren. Die Wähler zwischen 26
und 35 Jahren stellten 17,4 Prozent (19,1), die über 60 jährigen 21,1 Prozent (19,5) des
UCD-Potentials. Das Durchschnittsalter lag bei 43 Jahren.

Bei der nicht sehr differenziert erfaßten Berufsstruktur der Wähler entfielen
42,1 Prozent (44,2) auf Arbeiter, 8,6 Prozent (8,7) auf Rentner, 3,2 Prozent (4,5) auf
Studenten. Mit 44,4 Prozent (39,5) stellten die Hausfrauen den überwiegenden Teil der
UCD-Wähler. Die Frage nach der Berufstätigkeit des Familienvorstandes wurde diffe-
renzierter gestellt. Danach wurden 65 Prozent von vier Berufsgruppen repräsentiert:
10 Prozent (9,4) mittlere Führungsebene, 12,6 Prozent (9,9) kleine Unternehmer,
15,4 Prozent (21,0) Facharbeiter und 28,8 Prozent (24,2) Landwirte. Die ungelernten
Arbeiter stellten 8,8 Prozent (12,1), die Angestellten 8,6 Prozent (7,7), die leitenden
Angestellten 6,1 Prozent (4,6).

Eine Analyse des monatlichen Familieneinkommens ergab: Weniger als 18000 Ptas.
verdienten 16,5 Prozent (15,3), zwischen 19000 und 35000 Ptas. 33,1 Prozent (30,6),
zwischen 36000 und 45000 Ptas. 13,4 Prozent (13,5), zwischen 46000 und 65000
8,3 Prozent (8,0) und mehr als 65 000 Ptas. 4,8 Prozent (4,99). Eine große Übereinstim-
mung zwischen UCD-Wählern und Gesamtbevölkerung ergab sich auch im Bereich
des Bildungsniveaus. 37,2 Prozent (37,9) wiesen weniger als Volksschulbildung auf,
37 Prozent (34,6) eine abgeschlossene Volksschulbildung, 5,2 Prozent (5,2) hatten
einen mittleren Bildungsabschluß, 15,2 Prozent (16,3) Abitur und 3,1 Prozent (3,1)
einen Universitätsabschluß. Der deutlichste Unterschied der UCD-Wähler zur Ge-
samtbevölkerung lag im Anteil der praktizierenden Katholiken mit 83,5 Prozent (68,4)
und der nicht-praktizierenden mit 14,6 Prozent (24,0). Lediglich 1,1 Prozent (6,2) be-
zeichneten sich als indifferent, Agnostiker oder anderen Religionen zugehörig.

Ein weiterer signifikanter Unterschied lag im politischen (Des-)Interesse der UCD-
Wähler30. Lediglich 4 Prozent (8) zeigten viel, 18 Prozent (22) regelmäßiges Interesse

Buse, Neue spanische Demokratie, S. 165.
Grundlage dieser Analyse ist eine vom Madrider Centro de Investigaciones Sociolögicas (CIS) zwi-
schen dem 22. und 25.2. 1979 mit 24395(!) Befragten durchgeführte Studie. Siehe hierzu Jose I.Wert,
El elcctorado de UCD: Una version sociolögica, Ms. (Kongreß der Vereinigung spanischer Politikwis-
senschaft! er in Zaragoza), März 1983. Eine Analyse der UCD-Mitgliedschaft ist wegen der fehlenden
Datengrundlage nicht möglich. Zur Analyse des Anteils der \3CD-familias siehe Buse, Neue spani-
sche Demokratie, S. 173 ff.
Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Gesamtbevölkerung.
Repräsentativ-Umfrage des CIS (1200 Personen) vom Februar 1980.
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an Politik. Noch deutlicher wurde dieses Desinteresse im Vergleich zu den anderen
Parteien: AP 15 Prozent bzw. 27 Prozent, PSOE 8 Prozent bzw. 31 Prozent, PCE
20 Prozent bzw. 35 Prozent. Insgesamt wies die UCD-Wählerschaft deutliche Paralle-
len zur Struktur der Gesamtbevölkerung auf, so daß der Beurteilung Werts zuge-
stimmt werden kann, „die Charakterisierung als klassenübergreifende oder Volkspar-
tei [habe] eine gesicherte empirische Basis"31.

Neben der programmatischen Entwicklung und der Wähleranalyse ist bei der
Frage nach der Repräsentanz der politischen Mitte auch die ideologische Selbstein-
schätzung der UCD-Wähler relevant. Auf einer von 1 (extrem links) bis 10 (extrem
rechts) reichenden Skala32 ordneten sich 46 Prozent (19 Prozent der Gesamtbevölke-
rung) unter 5, 11 Prozent (6) unter 6 und 7 Prozent (4) unter 7 ein. Der Mittelwert
lag bei 5,6 (4,5). Die UCD (1,1 Prozent) wies zusammen mit dem PSOE (0,9 Pro-
zent) die geringste Abweichung vom Durchschnittswert der Bevölkerung auf. Sie
erreichte mit 46 Prozent unter Faktor 5 den mit Abstand größten Konzentrations-
faktor aller beteiligten Parteien. Wert sieht darin die „perfekte ideologische
Übereinstimmung zwischen der Partei (das Etikett zentristisch verweist ja gerade auf
die Idee der Äquidistanz zwischen den Extremen) und ihren Wählern", weist jedoch
gleichzeitig zu Recht darauf hin, daß in dieser Selbsteinordnung auch „eine Form der
Nicht- Einordnung"33 zu sehen sein könnte. Neben dieser Mitte-Orientierung der
UCD-Wähler war eine eindeutige Tendenz zu „gemäßigt-rechts" festzustellen.
Insgesamt 27 Prozent ordneten sich auf der Skala zwischen 6 und 10 ein, davon
11 Prozent unter 6,9 Prozent unter 7 und 5 Prozent unter 8, lediglich 5 Prozent unter

4 und 3. Gleichzeitig lag der Anteil der die Einordnung Verweigernden mit
21 Prozent zwar erheblich unter den 34 Prozent der Gesamtbevölkerung, allerdings
deutlich über den Zahlen anderer Parteien. Aufgrund des bereits erwähnten politi-
schen Desinteresses erscheint die Feststellung berechtigt, die UCD habe die „am we-

nigsten durch ideologische Überlegungen bewegte" Wählerschaft34. Dies ist eine
weitere Bestätigung für die These, daß in jenen Jahren weniger die parteipolitisch-
ideologische als eine sehr funktional ausgerichtete Wahlmotivation vorherrschend
war.

Nach den Parlamentswahlen vom l.März 1979 begann der kontinuierliche
Erosionsprozeß der Wählerbasis der UCD. In den darauffolgenden sechs Wahlen
auf kommunaler wie regionaler Ebene mußte die UCD steigende Verluste hin-
nehmen.

Die Verluste waren im wesentlichen auf folgende Entwicklungen zurückzuführen:
Nach den Parlamentswahlen von 1979 verschob sich die Priorität der die Bevölkerung
bewegenden Themen von der Bewältigung des demokratischen Übergangs hin zu

wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, zu Terrorismus und Autonomieregelung

Wert, El electorado,S.5.
Repräsentativ-Umfrage des CIS (3457 Personen) zwischen Juli und September 1980.
Wert, El electorado, S. 8.
Ebenda.
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Tabelle 2: UCD-Wahlergebnisse35 zwischen 1980 und 1982
Stimmen Prozent Sitze

9.3. 1980
Baskenland 78 310 8,5 (16,9) 6
20.3. 1980
Katalonien 287616 10,5 (19,4) 18
20.10. 1981
Galicien 275203 27,8 (48,5) 24
23.5.1982
Andalusien 362606 14,5 (31,5) 15
28.10. 1982
Parlamentswahlen 1494 667 7,3 (35,1) 12

(um nur die wichtigsten zu nennen)36. Der UCD wurde aber aufgrund der zunehmen-
den innerparteilichen Instabilität die Kompetenz zur Lösung dieser innenpolitischen
Schwierigkeiten nicht mehr zugetraut. Gleichzeitig bemühten sich PSOE wie AP um

ein moderateres Erscheinungsbild; der Drang in die politische Mitte hatte, wenn auch
in unterschiedlichem Maße, diese beiden Parteien erfaßt. Konsequenz war, daß der
1977 stark ausgeprägte voto de miedo, d. h. die Stimmabgabe gegen die politischen Ex-
treme zur Vermeidung heftiger politischer Auseinandersetzungen, kaum noch eine
Rolle spielte. Vielmehr war mit den Regionalwahlen im März 1980 und verstärkt durch
das schlechte Erscheinungsbild der UCD beim Mißtrauensanstrag des PSOE im Mai
eine „Dynamik des voto ütil", d. h. des an Nützlichkeit und an dem mutmaßlichen Ge-
winner orientierten Wahlverhaltens zu beobachten37.

Eine Verfestigung des Negativ-Trends für die UCD war ab den Galicien-Wahlen
von Oktober 1981 feststellbar38. Während noch bei den Katalonien-Wahlen im März

lediglich 13 Prozent der mehrheitlich aus ehemaligen UCD-Wählern bestehenden
Wechselwähler Enttäuschung über ihre Partei angaben, waren dies in Galicien bereits
43 Prozent. In Katalonien erklärten 35 Prozent der Wechselwähler ihre Entscheidung
mit der Besonderheit einer Regionalwahl. In Galicien waren dies nur noch 13 Pro-
zent. Gleichzeitig gaben in Katalonien 70 Prozent an, damit sei keine Festlegung für
die nächste Parlamentswahl verbunden, während in Galicien 34 Prozent erklärten,
auch bei künftigen Parlamentswahlen nicht mehr UCD zu wählen. Dieser für die
UCD negative Befund steigerte sich bei den Regionalwahlen in Andalusien im Mai
1982. Hier gaben 52 Prozent Enttäuschung über die 1979 gewählte Partei als Wech-

Die Zahlen in Klammern sind die Ergebnisse bei den Parlamentswahlen 1979. Die sechste, in der Ta-
belle nicht berücksichtigte Wahl betraf Nachwahlen zum Senat in Almena und Sevilla, wo die UCD
Verluste bis zu 2/3 ihrer Stimmen hinnehmen mußte.
Jose L. Alvarez, La calidad de vida en un sistema democrätico. Vortrag vor dem Club Siglo XXI am

15.1. 1981, Madrid 1981, S. 12, der in dieser Prioritätenänderung das Ende der Transition sieht.
Wert, El electorado, S. 13.
Repräsentative Nachwahl-Umfragen des CIS in Katalonien (April 1980), in Galicien (November
1981) und in Andalusien (Mai 1982) mit jeweils 2000 Personen.
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selgrund an, lediglich 6 Prozent beriefen sich auf den Charakter der Regionalwahl,
und 40 Prozent wollten ihr geändertes Wahlverhalten auch in Parlamentswahlen bei-
behalten.

Von der Konsensphase zum Wahldebakel vom 28. Oktober 1982

Der im Zusammenhang mit der UCD-Gmndung beschriebene Minimalkonsens ist
auch für die Konsensphase der Transiciön charakteristisch. Die wesentlichsten Ziele
und Erfolge dieser Konsensphase lagen in der Erarbeitung und Verabschiedung einer
Verfassung, in der Weichenstellung für die künftige soziale und wirtschaftliche Ent-
wicklung des Landes und in dessen außenpolitischer Öffnung. Die Konsensphase war

von einem eingeschränkten parteipolitischen Wettbewerb geprägt. Das spanische Par-
teiensystem war noch nicht ganz in die kompetitive Phase eines demokratischen Sy-
stems eingetreten. Erleichtert wurde dies dadurch, daß in diesen beiden Jahren (1977-
1979) keine Wahlen anstanden. Die Konsensphase hatte für die UCD erhebliche
Konsequenzen: Sie mußte, konnte und wollte sich in diesen beiden Jahren als Staats-
und Regierungspartei darstellen. Sie wurde zur Initiatorin und Vollstreckerin der Kon-

senspolitik und zunehmend vor allem in dieser Rolle von der Bevölkerung auch gese-
hen. Der PSOE als wichtigster politischer Konkurrent konnte aufgrund seiner Bereit-
schaft zur Unterstützung dieser Konsenspolitik an den Erfolgen der Regierung
partizipieren, sich als regierungsfähig darstellen, ohne aber in gleichem Maße für die
ungelösten Probleme der spanischen Politik mitverantwortlich gemacht zu werden.
Bei den Wahlen 1982 sollte er davon profitieren.

Nachdem Suärez nach seiner Wiederwahl zum Regierungschef 1979 erklärt hatte:
„Der Konsens ist beendet", und bereits im Dezember 1978 eine Regierung gefordert
hatte, die „ohne die einer Periode der Transiciön inhärenten Bedingungen und Begren-
zungen"39 arbeiten könne, war die Dissens- bzw. kompetitive Phase der spanischen
Politik eröffnet. Mit diesem Begriff sollen keine negativen Implikationen vermittelt,
sondern lediglich die normale Situation und die Bedingungen eines demokratischen, in
vollem Umfang kompetitiven Parteiensystems gekennzeichnet werden. Der Wahler-
folg der UCD war 1979 im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Partei in der
Lage war, „to capitalize on its role as leader of the transition that culminates in the con-

stitution"40. Neben der wirtschaftlichen Entwicklung und der Bekämpfung des Terro-
rismus war die Autonomiepolitik die politisch und psychologisch für den weiteren
Demokratisierungsprozeß bedeutsamste Frage. Mit ihrer konzeptionslosen Politik ge-
rade auf diesem Feld verspielte die UCD leichtfertig viel politisches Vertrauen. Nach
ersten Irritationen in Galicien geriet die Autonomiepolitik der UCD in Andalusien
zum völligen Fiasko. Unter dem Stichwort „Rationalisierung der Autonomien" wollte

Huneeus, La Union, S.262 sowie Gunther, Elsistema, S.204.
Javier Tusell, The Democratic Center and Christian Democracy in the Elections of 1977 und 1979, in:
Howard R.Penniman u.a., Spain at thePolls, 1977, 1979 and 1982, Durham 1985, S. 128.
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die Partei die verfassungsmäßige Möglichkeit der Regionen unterlaufen, sich mittels
Volksabstimmung ebenfalls für den ursprünglich den drei „historischen" Regionen
Baskenland, Katalonien und Galicien vorbehaltenen schnelleren und zu mehr Kompe-
tenzen führenden Weg zu entscheiden. Da die UCD den Wählern in Andalusien
Stimmenthaltung in dem von ihr selbst initiierten Referendum empfahl, scheiterte die-
ses im Februar 1980 knapp41.

Dieser Vorgang war ein für die weitere Zukunft der UCD entscheidender und nicht
wiedergutzumachender Fehler. Zum einen geriet die UCD in einen Konflikt mit dem
PSOE, mit dem auch nach der Konsensphase der parteipolitische Konflikt auf anderen
Politikfeldern als der Autonomiepolitik und in anderen Regionen als der PSOE-
Hochburg Andalusien hätte gesucht werden müssen. Zum anderen wurde das Vertrau-
en der restlichen Regionen wie der Öffentlichkeit insgesamt in Politik, Zuverlässigkeit
und Effizienz der UCD beträchtlich gestört. Der nach dem andalusischen Referendum
zum Erliegen gekommene Autonomieprozeß wurde erst unter dem Schock des Put-
sches vom 23. Februar 1981 durch eine engere Zusammenarbeit zwischen UCD und
PSOE, etwa durch die LOAPA, das Harmonisierungsgesetz zur Autonomiefrage,
fortgeführt.

Eine der entscheidenden Ursachen des Scheiterns der UCD liegt in der Person von

Adolfo Suärez. Der spätere Rücktritt von Suärez als Partei- und Regierungschef ist je-
doch nur Ausdruck und Konsequenz zugleich einer viel tiefergreifenden Problematik:
der Unfähigkeit der UCD-Elite zur politischen Führung. Suärez war von Beginn an

der dominierende und stabilisierende Faktor der UCD in Partei und Regierung. Sein
Vorteil bei der Gründung der Partei bestand darin, daß er seit seinem Amtsantritt als
Ministerpräsident ihm gegenüber bestehende Vorbehalte wegen seiner Movimiento-
Vergangenheit durch seine demokratische Einstellung abbauen konnte. Solange die
Grundprobleme der UCD nur im Binnenverhältnis zwischen den familias spürbar
waren, konnte Suärez seine Rolle als ausgleichender Faktor spielen. Als sich die Dinge
änderten und er die zunehmend schwierigere Rolle nicht mehr ausfüllen konnte oder
wollte, wurde er auch als Partei- und Regierungschef immer stärker in diese Konflikte
mit einbezogen. Selbst wenn Suärez in der UCD von Beginn an lediglich über eine „to-
lerierte Führerschaft"42 verfügt haben sollte, war seine Ausgangsbasis 1979 erheblich
besser. Mit seinem zweiten Wahlsieg als UCD-Spitzenkandidat und seinem hohen An-
sehen in Partei und Öffentlichkeit hätte er mit etwas größerer Entschlossenheit zur

Machtausübung und zur Führung die UCD zu einer Partei umgestalten können, die
noch stärker als in der Vergangenheit dem Einheitsgedanken verpflichtet gewesen
wäre. Der in der Kabinettsbildung von März 1979 zu sehende Ansatz hierzu blieb der
einzige und war zum Scheitern verurteilt. Diese Kabinettsbildung von Frühjahr 1979,
bei der Suärez zwar die familias, nicht jedoch deren Führer, die barones, berücksichtig-
te, wurde zum Schlüsselereignis für die weitere Entwicklung der UCD. Mit dieser Ent-

41 Zur Autonomiepolitik der UCD vgl. ausführlich den Beitrag von Andreas Hildenbrand in diesem
Band.

42 Huneeus, La Union, S. 308.
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Scheidung bekräftigte Suärez wenigstens partiell seine Auffassung, „daß die Partei
weder Tendenzen noch familias habe, weshalb man nicht weiter die Kriterien des Juni
1977 (d.h. die zu Zeiten der UCD als Wahlkoalition geltenden, Anm.d. Verf.) zugrun-
de legen könne"43. Durch diesen Versuch einer Parteireform entstand jedoch ein erheb-
liches Konfliktpotential, das durch Suärez hätte begrenzt werden können, wenn er

seine Rolle als Parteivorsitzender konsequent wahrgenommen hätte. Gerade das woll-
te oder konnte Suärez jedoch nicht mehr tun.

Das passive, fast resignative Verhalten von Suärez bei der Parlamentsdebatte über
sein Regierungsprogramm führte zu einer wachsenden Distanz zwischen ihm, seiner
Partei und der Parlamentsfraktion. Einen ersten Niederschlag fand diese Entwicklung
im Ergebnis der Kommunalwahlen vom 3. April 1979, bei denen die UCD im Verhält-
nis zu den Parlamentswahlen 4,4 Prozent ihrer Wähler verlor. Auch unter Berücksich-
tigung der auf nationaler bzw. kommunaler Ebene durchaus differierenden Wahlmoti-
vationen war dies ein für die UCD erheblicher Rückschlag. Dieser Trend sollte eine
deutliche Bestätigung bei den Regionalwahlen von März 1980, d. h. kurz nach dem An-
dalusien-Fiasko, in Katalonien und dem Baskenland erfahren, bei denen die UCD je-
weils rund 50 Prozent ihrer Wähler einbüßte.

Der für den Untergang der UCD entscheidende Faktor lag darin, daß Suärez die ihm
offenstehenden Chancen nicht nutzte. Ob er diese nicht nutzen konnte oder nicht nut-

zen wollte, bleibt so lange Spekulationen überlassen, bis er selbst die Hintergründe sei-
nes Rücktritts im Januar 1981 nicht aufhellt. Ein aufgrund seiner Biographie und seines
Verhaltens plausibler Erklärungsansatz soll allerdings Erwähnung finden. Huneeus
geht davon aus, daß Suärez aufgrund seines Aufstiegs und seiner Politikerfahrungen im
Rahmen eines „reduzierten Szenarios"44 nur begrenzte Führungsfähigkeiten entwik-
keln konnte. Die von Suärez eingestandene Angst vor Parlamentsdebatten, dem Aus-
druck des öffentlichen politischen Wettbewerbs, mag diese These stützen. Damit stellt
sich die Frage, ob Suärez selbst ein nur für die Phase der Transiciön und des Konsenses
geeigneter Politiker war.

Der Führungsstil Suärez' und seine Erfolglosigkeit führten in Partei und Regierung
zu einem Machtvakuum, in das die 1979 ausgegrenzten barones mit neu erwachtem
Selbstbewußtsein eindrangen. Im März 1980 wurde die satzungsgemäß vorgesehene,
faktisch bis dahin jedoch nicht existente „Ständige Kommission" einberufen. Damit
war eine kollektive Führungsstruktur in der UCD geschaffen und letztlich ein Miß-
trauensvotum gegenüber den Führungsqualitäten des Parteivorsitzenden institutiona-
lisiert worden. Gleichzeitig aktualisierte sich ein Grundkonflikt innerhalb der UCD,
der sich bis in ihre letzten Strategiepapiere Ende 1982 verfolgen läßt. Auf der einen
Seite standen diejenigen, die nach wie vor an der UCD als Wahlkoalition interessiert
waren. Diese befürworteten den pluralismo interno, blieben auf die angesichts der zu-

nehmenden inneren Zerstrittenheit drängende Frage, wie dieser „interne Pluralismus"
ohne Gefahr für den Bestand der Partei organisiert werden sollte, jedoch ein überzeu-

Ebenda,S.279.
Ebenda, S. 307 ff.
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gendes Konzept schuldig. Dem standen die Befürworter einer „Entideologisierung der
Partei" gegenüber, die den Einheitsgedanken der UCD noch stärker verwirklichen
wollten.

Neben diesen innerparteilichen Entwicklungen lag das für die weitere UCD-Ge-
schichte entscheidende Moment darin, daß sich ihre Krise im Verständnis der Öffent-
lichkeit zunehmend zu einer Staatskrise, zu einer Krise des demokratischen Systems,
entwickelte. Diesen Eindruck nutzte der PSOE durch sein konstruktives Mißtrauens-
votum im Mai 1980, das Suärez zwar rechnerisch gewann, aufgrund seiner Passivität in
der Auseinandersetzung aber politisch verlor. Diese Debatte hatte einmal mehr den
Eindruck verstärkt, daß mit der Person und dem Stil von Suärez der Wechsel von der
Konsensphase zu einem kompetitiven Parteiensystem nicht zu bewältigen war. Diese
Entwicklung war ein hervorragender Nährboden für die innerparteiliche Kritik. Diese
blieb nicht mehr auf UCD-Führungszirkel beschränkt; Fraktion und Partei wurden in
vollem Umfang in diese Auseinandersetzung involviert, der UCD-Konflikt nahm
immer größere Ausmaße an.

Im Dezember 1980 wurde ein Manifiesto de los criticos vorgelegt, das eine umfassen-
de Demokratisierung der Partei forderte. Überlagert wurde diese Diskussion von dem
überraschenden Rücktritt Suärez' am 29.Januar 1981, dessen Gründe bis heute nicht
restlos geklärt sind. Trotz seines Rücktritts konnte sich Suärez aber auf dem zweiten
UCD-Parteitag im Februar 1981 mit seinen Vorschlägen für seine Nachfolge in Partei
und Regierung gegenüber der internen Opposition durchsetzen. Der während der
Wahl von Leopoldo Calvo-Sotelo zum neuen Regierungschef erfolgte Putschversuch
verstärkte den Eindruck in der Öffentlichkeit, daß die Parteikrise der UCD sich zu

einer Staatskrise ausgewachsen habe. Die infolge des Putschversuchs gestiegene Bereit-
schaft zur parteiübergreifenden Zusammenarbeit hätte für eine Stabilisierung der
UCD genutzt werden können. Statt dessen scheint innerhalb der Partei die Ansicht
vorgeherrscht zu haben, sich mit dem Projekt eines neuen Scheidungsgesetzes profilie-
ren zu können, einem Vorhaben, mit dem sie bei nüchterner Betrachtung angesichts
der Sensibilität dieses Themas nur scheitern konnte und das sich zum Katalysator der
UCD-Krise entwickeln sollte. Die Partei geriet nämlich in eine harte Auseinanderset-
zung mit der Kirche und dem PSOE und provozierte zudem eine ideologische Debatte
innerhalb der eigenen Reihen.

Konsequenz dieser Debatte war nicht zuletzt die Plataforma moderada, die „erste
organisierte Initiative"45 in der UCD um den Christdemokraten Oscar Alzaga. Alzaga
und der Fraktionsvorsitzende Miguel Herrero Rodriguez de Minön waren die ersten

führenden UCD-Politiker, die den Kurs ihrer Partei auch offen in Frage stellten und
nach neuen Konstellationen suchten. Begriffe wie centro-derecha oder nueva mayoria
moderada charakterisierten die Strategie, eine stärkere Konfrontation mit den Soziali-
sten anzustreben; sie führten bei Sozialdemokraten und Liberalen in der UCD aber zu

Befürchtungen einer derechizacion delpartido, eines Rechtsrucks der Partei. Ende Sep-

Ebenda, S.352.
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tember 1981 zogen die Sozialdemokraten um Francisco Fernandez Ordonez die Kon-
sequenzen, sie verließen die UCD und gründeten den Partido de Acciön Democrdtica
(PAD). Herrero Rodriguez de Minön wechselte im Januar 1982 zur AP, und die
Christdemokraten unter Alzaga gründeten wenige Tage nach der Wahl des Christde-
mokraten Landelino Lavilla zum neuen UCD-Chef den Partido Demöcrata Popular
(PDP). Ihnen folgte Ende Juli 1982 Suärez mit der Gründung des Centro Democrdtico
y Social (CDS), neben dem Auszug der Christdemokraten der sicherlich schwerste
Schlag für die UCD. Zum Abschluß der Parteifluchten gründeten die Liberalen um

Antonio Garrigues Walker im Oktober 1982 den Partido Demöcrata Liberal (PDL).
Festzuhalten bleibt, daß die UCD trotz dieser Abspaltungen bis zu ihrem Ende ein

(wenn auch stark dezimiertes) Abbild ihrer ursprünglichen ideologischen Gründungs-
vielfalt blieb. Begleitet wurden diese Neugiündungen von zwei schweren Wahlnieder-
lagen der UCD im Oktober 1981 in Galicien und im Mai 1982 in Andalusien, bei
denen die UCD im Verhältnis zu den Parlamentswahlen von 1979 jeweils rund 50 Pro-
zent ihrer Stimmen verlor. Die für die UCD entscheidende Bedeutung lag darin, daß
sie diese Niederlagen nicht wie bei den Regionalwahlen im Baskenland und in Katalo-
nien gegenüber regionalistischen Parteien, sondern nun gegenüber zwei Konkurrenten
auf nationaler Ebene, der AP (Galicien) und dem PSOE (Andalusien), hinnehmen
mußte. Diese beiden Regionalwahlen wurden so zu Vorboten des Wahldebakels im
Oktober 1982.

Das Wahlergebnis vom 28. Oktober 1982 markierte den letzten Höhepunkt im nicht
mehr umkehrbaren Zerfallsprozeß der UCD. Die Vorverlegung der erst 1983 anste-

henden Wahlen durch Ministerpräsident Calvo-Sotelo war überwiegend parteipoli-
tisch motiviert. Die Wahl Lavillas zum neuen UCD-Vorsitzenden bedeutete eine klare
Absage an das vor allem von der AP propagierte Konzept einer mayoria natural, d.h.
einer engen Zusammenarbeit zwischen AP und UCD. Die dadurch vermeintlich er-

folgte Stabilisierung der UCD sollte in einen Startvorteil bei vorgezogenen Parla-
mentswahlen umgemünzt werden. Damit verbunden war die Hoffnung, die von der
UCD wegstrebenden Kräfte halten zu können, da diesen angesichts der knappen zeit-
lichen Vorgaben die organisatorischen und finanziellen Voraussetzungen für eine er-

folgreiche selbständige Wahlkampfführung fehlen würden. Sollte das nicht eintreten,
so glaubte die UCD dennoch über die besseren organisatorischen Ausgangsbedingun-
gen zu verfügen. Beide Hoffnungen trogen. Weder konnte, wie die wenige Tage nach
der Parlamentsauflösung erfolgte Gründung des PDP durch Oscar Alzaga zeigte, die
„Ära der Fluchten", beendet, noch der angebliche Startvorteil der UCD in Wähler-
Stimmen umgesetzt werden.

Auf dem dritten Parteitag der UCD im Dezember 1982 traten die seit der Gründung
der Partei bestehenden, einige Zeit notdürftig überdeckten Probleme nur allzu deutlich
zutage: ideologisch heterogen, unfähig zum Konsens, und so sehr zerstritten, daß
selbst vor bösartigen Beleidigungen nicht zurückgeschreckt wurde. Aufgrund des Ab-
laufs dieses Parteitages, auf dem sich die Christdemokraten mit ihrer Forderung nach
Beitritt zur Europäischen Volkspartei und der Wahl Lavillas durchsetzen konnten, war

es nicht verwunderlich, daß die Absetzbewegungen in den Provinzen und Regionen
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anhielten und die Rest-UCD wegen der für Frühjahr 1983 angesetzten Kommunal-
wahlen in eine erneute Strategiediskussion geriet. Die ersten Wochen nach dem Partei-
tag sollten die Einschätzung Fraga Iribarnes bestätigen, daß es sich bei diesem Parteitag
„um einen Akt mehr bei der Auflösung der UCD" handelte46. Am 20. Februar 1983
faßte das Comite Ejecutivo der UCD den Auflösungsbeschluß. Die Partei, der Adolfo
Suärez nach seinem letzten Wahlsieg „107 Jahre UCD" prophezeit hatte47, war nach
nicht einmal sechs Jahren von der politischen Bildfläche verschwunden.

Die Heterogenität der UCD ermöglichte ihr eine gesellschaftspolitische Filterfunk-
tion, deren Bedeutung nicht hoch genug bewertet werden kann, deren schädliche Aus-
wirkungen auf den Zusammenhalt der Partei allerdings nur durch eine am Einheitsge-
danken der UCD orientierte Parteielite hätten in Grenzen gehalten werden können.
Das gravierendste Problem in der UCD war jedoch gerade die Unfähigkeit dieser Par-
teielite zum Konsens, zur Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen und somit zur

Führung einer Partei. Diese Elite vergaß, „daß fast alle Parteimitglieder in die UCD
eingetreten sind und nicht in die einzelnen Parteien, die die UCD in einem bestimmten
historischen Moment gegründet haben"48. Sie war nicht in der Lage, die Denkkatego-
rien der Gründungsphase zu überwinden. Die UCD, deren Gründung und Zielrich-
tung Vergleiche mit den Anfangsjahren der deutschen CDU nahelegt, blieb letztlich
ein Zweckbündnis, auf der Ebene der politischen Führer gelang die Integration nie.
Der innere Zusammenhalt schwand immer mehr, während der Einfluß der barones, die
als „authentic kamikazis"49 eigene Interessen als ideologische Unterschiede bemäntel-
ten und so zu den Zerstörern der UCD wurden50, wuchs. Persönliche Rivalitäten stan-
den im Vordergrund, die programmatische Profilierung wurde vernachlässigt, nicht
einmal mehr ein Vermittler stand zur Verfügung. So entwickelte sich die UCD nach
den Worten Lavillas zu einer Partei, deren einzige Empfehlung bis zu den Wahlen 1982
die Macht war51. Das Comite Ejecutivo der UCD sprach in einer Erklärung vom Juli
1982 von einer „hohen internen Konfliktivität", einer „hohen Personalisierung der
Konflikte und einer diffusen Projektion ihrer Prinzipien, der ideologischen Botschaft
und politischen Positionen der Partei"52. Eine offenere Selbstanalyse ist kaum denkbar,
das Wahlergebnis vom 28. Oktober 1982 war ihre dramatische Bestätigung.

Die ideologische Heterogenität der UCD stellte sicherlich eine Belastung für ihr in-
nerparteiliches Gefüge dar. Dennoch bleibt festzuhalten, daß die UCD trotz dieser
Heterogenität zwei große Wahlerfolge erringen und Spaniens Weg von der Franco-
Diktatur in eine parlamentarische Demokratie erfolgreich gestalten konnte. Hinzu
kommt, daß ideologische Vielfalt, gleichgültig ob organisiert oder nicht, in europäi-

46 Ya vom 17.12. 1982.
47 Die Welt vom 23.2. 1983.

Una cierta idea del Centra. Positionspapier von Pedro Luis Gamir von 1981.
49 Richard Gunther, The Parties in Opposition, in: Gunther u. a., Spain after Franco, S. 58.
50 Ricardo de la Cierva in einem Interview in: Interviü vom 12./18.11.1981.
51 El Pais vom 12.12. 1982 anläßlich des 3.UCD-Parteitages.
52 Ziffer 2 des Beschlusses des Comite Ejecutivo der UCD.
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sehen Parteien keine Seltenheit ist. Die UCD kannte bis zur Gründung des Colectivo
Centro Demöcrata-Social im November 1981 und der Plataforma Moderada Mitte
1982 keinerlei institutionalisierte Strömungen. Erst in der Endphase ihrer Geschichte
kam es erneut zu Diskussionen, ob sie als Partei weiterbestehen oder in eine Partei-
föderation umgewandelt werden sollte. Mit ihrer Gründungsvielfalt allein kann das
Scheitern der UCD sicherlich nicht begründet werden.

Das Ende der Transiciön führte zu einem Umbruch des Parteiensystems. Die Parla-
mentswahlen von 1977 und 1979 brachten ein Parteiensystem mit zwei dominierenden
Parteien, der UCD und dem PSOE, hervor. Zwischen diesen beiden größten Parteien
war ein Machtwechsel, sei es unmittelbar, sei es in Koalition mit einem kleineren Part-
ner, rechnerisch und politisch möglich. Dennoch ist die Charakterisierung als „Zwei-
Parteien-System" zumindest im klassischen Sinne des britischen oder amerikanischen
Parteiensystems nicht gerechtfertigt. Das spanische Parteiensystem nach 1977 und
1979 war vielmehr ein regional substrukturiertes Mehrparteiensystem. Demgegenüber
führte das Wahlergebnis vom 28. Oktober 1982 zu einer einschneidenden strukturellen
Änderung. Der entscheidende Unterschied lag darin, daß der PSOE nicht nur eine do-
minierende, sondern eine als hegemonial zu bezeichnende Stellung gewann, die er bis
in die neunziger Jahre hinein behaupten sollte. Aus dieser Situation resultiert die Cha-
rakterisierung des spanischen Parteiensystems als bipartidismo imperfecto, als unvoll-
kommenes Zwei-Parteien-System.

Ohne Zweifel fanden die Wahlen von Oktober 1982 vor allem aufgrund des Zerfalls
der Regierungspartei UCD in einer Ausnahmesituation statt. Als kennzeichnend dafür
wird auch angeführt, daß dem in dieser Wahl massiv veränderten Wahlverhalten kein
vergleichbarer ideologischer Wandel der Wählereinstellung zugrunde lag53. Die Fehl-
einschätzung zu diesem Zeitpunkt lag in der Prognose, wie lange eine solche Diskre-
panz von Wählereinstellung und Wählerverhalten andauern würde. Die Phase des bi-
partidismo imperfecto, der „elections without choice"54, hatte mit den Wahlen vom

28. Oktober 1982 begonnen. Die im spanischen Parteiensystem nach 1975 festzustel-
lende und in Übergangsphasen von diktatorischen zu demokratischen Systemen gene-
rell stark ausgeprägte „Entwicklungsdynamik"55 reduzierte sich nach 1982 im wesent-

lichen auf das vormals durch die UCD repräsentierte politische Spektrum, das nun von

den aus ihr hervorgegangenen Parteien bzw. der AP heftig umkämpft war.

Aufstieg, Erfolg und historische Leistung der UCD sind Ergebnis einer konkreten
historischen Situation, in der „die UCD in einem singulären und nicht wiederholbaren
Moment der Implantierung der Demokratie als Resultat eines auf nationaler Ebene
notwendigen Bündnisses, des ausdrücklichen Willens der politischen Führer und der
vorher bestehenden und ihre Gründung beschließenden Parteien [geboren wurde].
Zwischen den verschiedenen Wahlmöglichkeiten, die man im Juni [1977] den spani-

Puhle, Die Sozialistische Arbeiterpartei, S.22.
Eusebio Mujal-Leön/Rafael Löpez-Pintor, Conclusion, in: Penniman, Spain, S.314.
Michael Buse, Spanien nach den Wahlen von 1982/83, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 227/83,
9.7. 1983, S.28.
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sehen Wählern offerierte, präsentierte sich die UCD als [...] Partei mit der Fähigkeit
zum Regieren"56.

Die UCD war die Partei der Transicion. Die UCD als parteipolitische Entsprechung
des rupturapactada- Konzeptes und die Transicion bedingten einander. Damit entsteht
der Eindruck, der UCD sei nur eine zeitlich und funktional begrenzte Aufgabe zuge-
kommen

-

ein Eindruck, der spätestens 1982 in der UCD selbst wie in der spanischen
Öffentlichkeit weit verbreitet war. Die vor den Wahlen im Oktober 1982 als Erfolgs-
meldung zu verstehende Äußerung des UCD-Vorsitzenden Lavilla, die Partei habe
„ihre wesentlichen Verpflichtungen erfüllt, indem sie in Regierung und Parlament
einen einzigartigen und modellhaften Übergang dirigiert" habe, wurde nach den Wah-
len als Ursachenanalyse ihres Scheiterns übernommen57. Die Schlußfolgerung, die
UCD sei eine zeitlich und funktional begrenzte Partei und ihr Scheitern daher zwangs-
läufig gewesen, ist in ihrer monokausalen Betrachtungsweise ebensowenig haltbar wie
die Überbewertung ihrer Gründungsvielfalt. Dies wird auch deutlich aus einem Ver-
gleich mit der Entwicklung sonstiger Transicion-Parteien in anderen Ländern58. Der
Beitrag der UCD zu einer demokratischen Entwicklung Spaniens kann nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Die für die Entwicklung der spanischen Demokratie sowie
für die Gründung der UCD und ihre Erfolge maßgeblichen Rahmenbedingungen hat-
ten sich jedoch nach der Wahl vom März 1979 verändert. Die eklatante Fehleinschät-
zung von Suärez und der UCD lag darin, dies weder rechtzeitig noch in ausreichendem
Maße erkannt und in neue politische Strategien umgesetzt zu haben. Die Phase des
Konsenses ging für die UCD zu früh zu Ende. Daß auch Suärez selbst dieses Ende pro-
pagierte, beruhte auf einer Verkennung des inneren Zustandes der UCD und der noch
zu bewältigenden Probleme. Eine überzeugende Antwort auf die Herausforderungen
und Notwendigkeiten der „Nach-Konsens-Phase" konnte die Partei nicht mehr for-
mulieren. Die UCD wurde nicht nur Opfer ihrer eigenen Fehler, sie wurde auch Opfer
ihrer eigenen Erfolge.

Zitat aus einem weder unterzeichneten noch datierten UCD-Dokument: UCD como partido.
Landelino Lavilla in einem vor die 1982er Wahl zu datierenden Manuskript.
Huneeus, La Union, S. 22, nennt als Beispiele die deutsche CDU, die italienische DC, den portugiesi-
schen PS, die griechische ND sowie die venezolanische AD.
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Die Linksparteien

Kaum eine Betrachtung der Rolle der politischen Parteien in der Transicion kommt
daran vorbei, eine summarische Darstellung der Rahmenbedingungen des Ubergangs
zur Demokratie in Spanien nach 1975 vorauszuschicken. Dies erscheint im Falle der
Linken um so bedeutsamer, als sie sich schon bald nach Francos Tod dazu gezwungen
sah, bei der Wahl ihrer Strategien der Tatsache Rechnung zu tragen, daß ihr die Mittel
zur Erzwingung eines radikalen politischen Einschnitts fehlten. Der anfängliche Ver-
lauf des Demokratisierungsprozesses wurde in hohem Maße durch das geschickte Vor-
gehen reformbereiter Eliten franquistischer Provenienz bestimmt. Die politische Kräf-
tekonstellation machte für Sozialisten wie für Kommunisten die Kooperation mit
diesen Eliten zu einer unvermeidbaren Notwendigkeit, wollten sie nicht Gefahr lau-
fen, in der kritischen Periode des Umbruchs ins Abseits zu geraten.

Spanien kann als klassisches Beispiel für eine aus dem Inneren eines autoritären Re-
gimes selbst heraus eingeleitete Redemokratisierung1 gelten. Zwar bestand die politi-
sche Führung, anders als in vergleichbaren Fällen (wie etwa in Brasilien ab Mitte der
siebziger Jahre), dabei überwiegend aus Zivilisten. Gleichwohl handelte es sich um

einen Typ des Übergangs zur Demokratie, bei dem ehemalige Vertreter des autoritären
Herrschaftsapparats einen aktiven, ja entscheidenden Part übernahmen. Es ist charak-
teristisch für in diesem Sinne kontrollierte Prozesse der Öffnung und Liberalisierung,
daß zunächst Tendenzen zur Demokratisierung von oben überwiegen und die Oppo-
sition gegen das autoritäre Regime die Arena des politischen Wettbewerbs unter un-

gleichen Bedingungen betritt. Es findet kein klarer und uneingeschränkter Bruch mit
der alten Herrschaftsordnung statt. Vielmehr erfolgt ein Prozeß graduellen Wandels
(dessen Dauer von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sein kann), der im Idealfall schließ-
lich zur Herstellung demokratischer „Normalität" führt.

1 Für eine präzise Eingrenzung dieser Kategorie und eine eingehende Erörterung ihrer potentiellen Im-
plikationen für den Verlauf von Demokratisierungsprozessen vgl. Alfred Stepan, Path toward Rede-
mocratization: Theoretical and Comparative Considerations, in: Guillermo O'Donnell/Philippe
C. Schmitter/Laurence Whitchead (Hrsg.), Transitions from Authoritarian Rule. Comparative Per-
spectives, Baltimore 1986, S. 64-84; Juan J. Linz/Alfred Stepan, Democratic Transitions & Consolida-
tion: Eastern Europe, Southern Europe & Latin America, Ms. 1991. Aus einer anderen Perspektive
entwickeln Terry Lynn Karl/Philippe C. Schmitter, Modes of transition in Latin America, Southern
and Eastern Europe, in: International Social Science Journal, H. 128,1991, S. 269-284 eine Idealtypo-
logie zur Einordnung neuerer Demokratisierungen, die für den spanischen Fall die Bedeutung von

Paktstrategien dominanter Eliten hervorhebt.
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Vom Regime kontrollierte Pfade des demokratischen Übergangs weisen in der Regel
eine Reihe spezifischer Probleme auf. Nachdem ein signifikanter Teil der alten Macht-
haber zu der Überzeugung gelangt ist, daß es aufgrund veränderter Außenbedingun-
gen langfristig seinen Interessen entspricht, wenn eine Ablösung autoritärer Prozedu-
ren und Institutionen durch demokratische Regelungsformen erfolgt, soll eine
allmähliche Öffnung und Liberalisierung umsturzartigen Entwicklungen vorbeugen.
Sobald aber den reformistischen Regimekräften die Initiative verlorenzugehen droht
und

-

wie es Robert Dahl2 formuliert hat
-

die Kosten der Tolerierung einer Oppositi-
on die Repressionskosten übersteigen, besteht die Gefahr, daß Maßnahmen zur Libe-
ralisierung und zur Ausweitung politischer Partizipation wieder zurückgenommen
werden. Um angestammte Privilegien der Machtausübung nicht aus den Händen zu

geben und demokratische Veränderungen in engen Grenzen zu halten, kann das alte
autoritäre Establishment an formellen wie informellen Prärogativen festhalten. Eng
daran ist wiederum die Frage gekoppelt, in welchem Maße der staatliche Sicherheits-
apparat, in jedem Fall ein wichtiger Bestandteil der sich auflösenden autoritären Ord-
nung, die neue politische Situation akzeptiert und von Einmischungen in das Tauzie-
hen zwischen Kräften der Kontinuität und des Wandels absieht3.

Grob vereinfacht läßt sich der Zusammenbruch des Franquismus als Ergebnis der
Zuspitzung einer schleichenden Krise der Anpassung eines obsoleten Regimetyps an

eine durch den gewaltigen Modernisierungsschub der sechziger Jahre grundlegend
veränderte Gesellschaftsstruktur durch die manifeste Krise der Führungsnachfolge
nach dem Ableben des Diktators beschreiben4. Die von dieser Krisenkumulation ihren
Ausgang nehmende Transiciön bezeichnet Maravall5 mit plausiblen Argumenten als
dialektischen Prozeß des Zusammenwirkens von Reformbereitschaft „von oben" (d.h.
von veränderungswilligen ehemaligen Regimeanhängern) und politischem Druck
„von unten" (d.h. von der demokratischen Protestbewegung). Im nachhinein ist je-
doch kaum zu übersehen, daß die Mobilisierungsfähigkeit der antifranquistischen Op-
position außerhalb ihrer lokalen und regionalen Hochburgen (Madrid, das Baskenland
und Katalonien) rasch

-

im Kern bereits nach dem Referendum über die Ley para la
Reforma PoUtica im Dezember 1976

-

an ihre Grenzen stieß. Die Kanalisierung des
vorhandenen antifranquistischen Potentials, das in der Endphase der Diktatur etwa in
der zunehmenden Militanz der Arbeiterbewegung sichtbar geworden war, durch die
oppositionellen Linksparteien traf auf erhebliche Hindernisse: Politische Skepsis und
Illusionslosigkeit kennzeichneten als wichtige Hinterlassenschaft des Bürgerkriegs
und des autoritären Regimes die Einstellungen breiter Teile der Bevölkerung gegen-

2 Robert A. Dahl, Polyarchy, New Haven 1971, S. 15.
3 Peter A. Kraus, Elemente einer Theorie postautoritärer Demokratisierungsprozesse im südeuropäi-

schen Kontext, in: Politische Vierteljahresschrift, H.31, 1990, S. 191-213.
4 Die hier verwendete Terminologie greift auf die Bestimmung unterschiedlicher Typen der Krise auto-

ritärer Regimes durch Philippe C. Schmitter, Speculations about the Prospective Demise of Authori-
tarian Regimes and its Possible Consequences, in: EUI Working Paper, No. 85/165, Florenz 1985,
S.45f. zurück.

5 Maravall, La politica, S. 19 u. 173.
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über prononcierten Veränderungsbestrebungen. Selbst die regimefeindliche Protest-
kultur schwankte zwischen dem kurzfristigen Ziel der Durchsetzung spezifischer
Gruppeninteressen und einem alternativen Politik- oder Gesellschaftsmodell6.

Die hier nur angedeuteten Probleme erleichterten es der Regierung Suärez 1976/77,
im Transitionsprozeß die Hegemonie der Regimereformisten gegenüber den opposi-
tionellen Kräften in erheblichem Umfang zu sichern. Ursprüngliches Ziel letzterer war

die ruptura gewesen, der konsequente Bruch mit der diktatorischen Vergangenheit,
den es durch die Ausrufung einer Übergangsregierung und die Auflösung der wichtig-
sten repressiven Staatsorgane herbeizuführen galt. Der Mobilisierungsdruck reichte
zwar aus, um die Grundfesten des Franquismus zu erschüttern, zum Einsturz zu brin-
gen vermochte er sie jedoch nicht. So blieben die Vertreter der reforma in der Lage, die
staatlichen Institutionen weitgehend für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Darüber
hinaus mußten beide Blöcke, rupturistas wie reformistas, die Präsenz von Veto-Mäch-
ten, insbesondere in der hohen Staatsbürokratie, den Sicherheits- und Streitkräften,
mit deren geringer Bereitschaft zur Tolerierung tiefgreifender Umbrüche einkalkulie-
ren. Einerseits erhöhten die Furcht vor einer Involution und wiederholte Hinweise auf
eine Kraftprobe zwischen Reformanhängern und -gegnern innerhalb des alten Macht-
apparats

-

man denke etwa nur an die Spannungen nach der Legalisierung des PCE
durch Suärez7 im April 1977

-

die Verständigungsbereitschaft von Kommunisten, So-
zialisten und anderen Gruppen der demokratischen Opposition. Deren Unterstützung
wurde andererseits aber von den Reformisten um Suärez, die sich aufgrund der Vorbe-
halte im eigenen Lager selbst in einer prekären Position befanden, zur Legitimation
und Durchsetzung der politischen Reformvorhaben benötigt. Schon deshalb mußten
die reformbereiten ex-franquistischen Eliten um Suärez oppositionellen Forderungen
ernsthaft Gehör schenken und Verhandlungsspielraum signalisieren. Diese Kräftekon-
stellation ergab schließlich ein Modell der Kompromißbildung, für das nach wie vor

die Bezeichnung reforma pactada am zutreffendsten erscheint8.

Parteien als Akteure im Demokratisierungsprozeß
Der Systemwechsel von autoritären zu demokratischen Regimen durchläuft unter-

schiedliche Phasen. Die funktionalistischen Modernisierungstheorien, die sozioöko-
nomische Entwicklungsindikatoren zu demokratie-erzwingenden Faktoren verabso-

6 Vgl. Ludolfo Paramio, Crisis de Legitimaciön: Espana, 1975-1984, in: Pensamiento Iberoamerica-
no 5b, 1984, S.431-443.

7 Vgl. Josep Maria Colomer, El arte de lamanipulaciönpolitica, Barcelona 1990, S. 86 f.
8 Als „paktierte Reform" definieren den spanischen Transitionstyp u.a. Ludolfo Paramio, La cultura

politica durante la transition, in: Leviatän, H. 22,1986, S. 95-104; Julian Santamaria, Transition con-

trolada y dificultades de consolidation: el ejemplo espanol, in: ders. (Hrsg.), Transition, S.371-417
und

-

wenn auch mit einigen Einschränkungen
-

Juan J. Linz, Some Comparative Thoughts on the
Transition to Democracy in Portugal and Spain, in: Jorge Braga de Maccdo/Simon Serfaty (Hrsg.),
Portugal since the Revolution. Economic and Political Perspectives, Boulder, Col. 1981.
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lutierten, begaben sich der Konzeptualisierungsmöglichkeiten dieser Demokratisie-
rungsetappen. Ihre Perspektive verdunkelte den Blick auf die institutionellen Struktu-
rierungsprozesse und die in ihnen handelnden Akteure. Dankwart Rustows9 histo-
risch-genetische Antwort auf das funktionalistische Paradigma berücksichtigte
zweifellos stärker Rolle und Einfluß politischer Akteure. Doch erst in dem großen in-
ternationalen Forschungsprojekt „Transitions from Authoritarian Rule" unter der
Leitung von O'Donnell, Schmitter und Whitehead10 wurde insbesondere von Schmit-
ter eine idealtypische Sequenz von Etappen im Verlauf eines Systemwechsels herausge-
arbeitet, die differenziert die wechselnden Rollen und Funktionen von politischen
Akteuren in den Blick nimmt. Schmitter unterteilt die Entwicklung nach dem
Zusammenbruch des autoritären Regimes in „Transitions-" und „Konsolidierungs-
phase"11. Da idealtypisch konzipiert, lassen sich die Anfangs- und Endpunkte der Pha-
sen in konkreten Fällen nicht immer exakt benennen. Dennoch legen O'Donnell und
Schmitter überzeugend dar, daß die Transition jene Phase zwischen zwei politischen
Regimen bildet, in der die Spielregeln und Verfahrensweisen des neuen politischen und
ökonomischen Systems noch nicht festgelegt sind. Politische und soziale Akteure sind
in dieser Phase vor allem darauf bedacht, Institutionen und Verfahren der neuen demo-
kratischen Ordnung festzulegen. Denn diese entscheiden mit über Erfolg und Mißer-
folg des demokratischen Übergangs sowie über Macht und Einfluß der Akteure und
ihrer Klientel in der (demokratischen) Zukunft.

Allgemein läßt sich vom Ende der Transition sprechen, wenn die im Regimeüber-
gang entstandenen ad hoc-Verhaltensmuster in stabile Strukturen überführt worden
und die Zulassung von politischen Akteuren und der Ablauf politischer Entscheidun-
gen allgemeinen, bindenden Regeln unterworfen sind. Es muß also ein für die Demo-
kratie unverzichtbares „prozedurales" (Dahl) und „strukturelles Minimum" (Schmit-
ter) etabliert sein: die allgemeine, gleiche und geheime Wahl, Parteienwettbewerb,
Organisationsfreiheit, Verantwortlichkeit und parlamentarische Kontrolle der Exeku-
tive. In Spanien begann die Transition mit dem Tod Carrero Blancos 1973, spätestens
aber mit der Agonie des Diktators Franco. Das Ende dieser Phase sehen Maravall und
Santamaria im Jahre 1979, als die Regierung erstmals auf der Grundlage der neuen

Verfassung gewählt wurde12. Die Konsolidierung beginnt bereits, während die
Transitionsphase noch anhält. Nach Schmitter beginnt sie mit der ersten Sitzung eines
frei gewählten Parlaments. Ihren Abschluß findet die Konsolidierung, wenn die Re-
geln und Institutionen verwurzelt, geschützt und mit ausreichender symbolischer
und normativer Zustimmung ausgestattet sind, wenn sie, in der Begrifflichkeit

9 Dankwart Rustow, Transitions to Democracy, in: Comparative Politics, Vol.2,3/1970, S.337-363.
10 Guillermo O'Donnell/Philippe C. Schmitter, Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclu-

sions about Uncertain Democracies, Baltimore 1986.
11 Philippe C. Schmitter, Five Reflections on the Future of the Welfare State, in: Politics and Society, H. 4,

1988,S.503-516.
12 Jose Maria Maravail/Julian Santamaria, Political Change in Spain and the Prospects for Democracy, in:

Guillermo O'Donnell/Philippe C. Schmitter/Laurence Whitehead (Hrsg.), Transitions from Autho-
ritarian Rule. Prospects for Democracy, Baltimore, London 1986, S. 71-108.
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Eastons13, ausreichend „diffuse support" bei den Eliten und in der Bevölkerung be-
sitzen. Aus der institutionalistischen Perspektive heißt dies: Die fundamentalen Ver-
fassungsorgane der Legislative, Exekutive und Judikative müssen etabliert sein, Par-
teien und Verbände müssen eine funktionierende territoriale (Parteien) und
funktionale (Verbände) Interessenrepräsentation übernommen haben14.

Für die Konsolidierung der Demokratie in Spanien markiert das Jahr 1982 sicherlich
nicht das Ende, aber doch eine wichtige Etappe. Zu diesem Zeitpunkt war nach dem
Scheitern des Putsches rechter Militärs (Februar 1981) nicht nur die umfassende Entle-
gitimierung extrakonstitutioneller Interventionsformen sichtbar geworden; in diesem
Jahr fand auch zum ersten Mal nach 1975 ein richtungspolitischer Machtwechsel statt.

In den einzelnen Phasen der Transition und Konsolidierung haben die verschiede-
nen Parteien eine unterschiedliche Rolle gespielt. Generell kann festgehalten werden,
daß die Bedeutung der Parteien mit dem Fortschreiten der „Strukturierung" (Giddens)
des demokratischen Regimes wächst. In dem von den reformbereiten Eliten des alten
Regimes initiierten Demokratisierungsprozeß spielten die zunächst noch nicht legali-
sierten Parteien nur eine geringe Rolle. Zu zentralen politischen Akteuren wurden sie
erst mit den „founding elections" und der Konstituierung des ersten frei gewählten
Parlaments sowie der aus ihm hervorgehenden Regierung. Erst dann kommt die über-
ragende Rolle von Parteien in modernen repräsentativen Demokratien voll zum Tra-
gen15. Sie kanalisieren die politische Partizipation, übernehmen administrative Positio-
nen und Rollen im Staatsapparat und beeinflussen so die politische und materielle
Ressourcenverteilung in der Gesellschaft16. Daraus ergeben sich für politische Parteien
auf mindestens drei Ebenen wichtige Funktionen, die für die Endphase der Transition,
aber insbesondere für die demokratische Konsolidierung von fundamentaler Bedeu-
tung sind17: die Beziehung zwischen Parteien und Staat; die Interaktion der Parteien
untereinander; die Beziehung zwischen Parteien und Gesellschaft.

Für die linken Parteien ergeben sich im Prozeß des Systemwechsels von einem rech-
ten autoritären zu einem liberaldemokratischen Regime besondere Probleme. Hin-
sichtlich der Beziehung zum Staat sind linke Parteien zu Beginn der Transitionsperiode
gezwungen, ihre politischen und sozioökonomischen Reformvorstellungen zu mäßi-
gen, um nicht potentielle Vetomächte zu provozieren und den Demokratisierungspro-
zeß zu gefährden. Indem sie aber ihre radikaleren Reformvorstellungen aufgeben, auf-
schieben oder „verwässern", schmälern sie ihre Chancen, die Strukturierung des

13 David Easton, A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs 1965.
14 Wolfgang Merkel, Vom Ende der Diktaturen zum Binnenmarkt 1993. Griechenland, Portugal und

Spanien auf dem Weg zurück nach Europa, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 51 1990, S. 3—14.
Dies gilt natürlich in stärkerem Maße für das parlamentarische Regierungssystem Spaniens als für die
präsidentiellen Systeme Lateinamerikas. Vgl. Dieter Nohlen/Mario Fernändez (Hrsg.), Presidencia-
lismo versus Parlamentarismo, Caracas 1991.

16 Leonardo Morlino, Consolidamento democratico: definizione c modelli,in: Rivistaltalianadi Scienza
Politica, Vol. XVI, 2,1986, S. 25f.

17 Geoffrey Pridham, Securing Democracy. Political Parties and Democratic Consolidation in Southern
Europe, London/New York 1990, S. 109 ff.
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politischen Systems und der politischen Kultur stärker in ihrem Sinne zu gestalten.
Davon ist auch die zweite Ebene, jene der Beziehungen der Parteien untereinander, be-
rührt. Denn, da insbesondere die Kommunisten ihren „electoral advantage" (der häu-
fig aus der konsequentesten Opposition gegen das alte Regime und aus den klandesti-
nen Organisationsfälligkeiten resultiert) aufgrund des Konsenszwanges in einem
„paktierten Übergang" am Anfang nicht nutzen können und wollen, vergeben sie
zweifellos Startchancen, die sie in den sich herausbildenden kapitalistischen liberalde-
mokratischen Systemen kaum mehr haben, und zwar auch deshalb nicht, weil sie auf-
grund der Konzertierungszwänge die Mobilisierungsmöglichkeiten ihrer Anhänger in
der Gesellschaft (Ebene 3) bewußt nicht ausschöpfen, um ihre eigene demokratische
Legitimität und politische Bündnisfähigkeit im neuen politischen System unter Beweis
zu stellen. Dieser Zwang zur permanenten Bestätigung ihres eigenen demokratischen
Charakters wird für Kommunisten dann zur überragenden Handlungsmaxime, wenn

sie, wie in Spanien, mit den traumatischen Erfahrungen des Bürgerkriegs und repres-
siv-terroristischen politischen Praktiken in Verbindung gebracht werden. Die stete

Aufforderung, sich von der Orthodoxie des autoritären Sowjetkommunismus zu di-
stanzieren, erhöht diesen demokratischen Legitimationszwang nach außen und produ-
ziert ideologische Konflikte im Parteiinneren.

Die Formierung der Linken in der Anfangspbase der Transition

Es zählt zu den zahlreichen für die Transiciön so typischen Paradoxien, daß die bis
kurz vor 1975 noch zerrissenen Sozialisten zu einer einheitlichen und kompakten po-
litischen Kraft heranwuchsen, während die zunächst noch selbstbewußt und geschlos-
sen auftretenden Kommunisten in einen Sog der Spaltung und des Niedergangs gerie-
ten18. Für die Sozialisten stellte die Endphase des Franquismus eine Zeit tiefgreifender
Veränderungen dar. Der PSOE hatte im Widerstand gegen die Diktatur immer mehr an

Bedeutung gegenüber den Kommunisten eingebüßt, und sein Zustand war in den sech-
ziger Jahren von sich stetig vertiefenden Spannungen zwischen den wenigen Aktivi-
sten in Spanien selbst und derToulouser Exilführung um Rodolfo Llopis gekennzeich-
net. Die Parteiexekutive im Ausland, die aufgrund der Bürgerkriegserfahrungen an

einem rigiden antikommunistischen Kurs festhielt, hatte sich immer mehr von der po-
litischen Realität in Spanien entfremdet. Die Entstehung konkurrierender neuer Grup-
pierungen nach 1960

-

wie etwa der FLP, der PSI (später PSP) Tierno Galväns und ver-

schiedene kleinere regionale Parteien
-

legte Zeugnis von der Schwäche des PSOE ab.
Anfang der siebziger Jahre spitzten sich die innerparteilichen Konflikte bis zum offe-

nen Bruch zwischen den in Spanien operierenden jüngeren Aktivisten um Felipe Gon-
zälez und Alfonso Guerra und der in Frankreich sitzenden Exilleitung zu. Vor allem im
geographischen Dreieck Andalusien

-

Asturien
-

Baskenland vollzog sich der Neuauf-

18 Vgl. Raul Morodo, La transiciön polftica, Madrid 1984, S. 134f.
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bau der Partei, dieses Gebiet diente als Rekrutierungsbasis für die Revolte der Generati-
on der Erneuerer gegen die „Senioren" im Exil. Im Machtkampf zwischen bistöricos und
renovadores wurde die Unterstützung letzterer durch die Sozialistische Internationale
zu einem ausschlaggebenden Faktor. Der Parteikongreß im französischen Suresnes 1974
markierte den endgültigen Wendepunkt im Konflikt: Das Hauptgewicht der Parteiorga-
nisation verlagerte sich aus dem Exil nach Spanien selbst19. Mit der Wahl Gonzalez' zum

Generalsekretär kamen die Auseinandersetzungen innerhalb des PSOE
-

sieht man von

einem kurzen Zwischenspiel 1979 ab
-

weitgehend zum Erliegen. Bis weit in die achtzi-
ger Jahre hinein war die hochgradige innere Geschlossenheit um das Führungstandem
Gonzalez und Guerra, abgesichert durch eine stark zentralisierte und hierarchische Or-
ganisation, das hervorstechendste Charaktermerkmal, das sich auch der Öffentlichkeit
einprägte. Tendenzen zu parteiinternem Dissens wurden, soweit sie überhaupt aufka-
men, bereits im Keim erstickt. Die schon bald außerordentlich hohe Anzahl politisch-
administrativer Mandatsträger unter den Mitgliedern trug dabei mittelfristig nur zu

deren Disziplinierung bei. Der Anspruch, als „Partei ohne Risse" zu agieren, sollte sich
als eines der herausragenden Elemente im Erscheinungsbild des PSOE erweisen20.

Die Kommunisten, die bis zum Bürgerkrieg eine eher zweitrangige Rolle in Spanien
gespielt hatten, avancierten in den sechziger Jahren zum zentralen Bezugspunkt der an-

tifranquistischen Opposition. Diese Stellung wurde durch den scharfen Antikommunis-
mus der Regime-Propaganda noch zusätzlich gefestigt. Gegen Mitte der siebziger Jahre
war der PCE die einzige politische Kraft des Landes, die über einen effizienten Parteiap-
parat und eine auf breiter Basis aufgebaute, funktionsfähige Organisation verfügte. Zum
Zeitpunkt seiner Legalisierung im Frühjahr 1977 hatte er, Schätzungen zufolge, an die
200 000 Mitglieder und stellte damit alle anderen Gruppierungen in Spanien weit in den
Schatten21. In vielen Fällen erfolgte der KP-Beitritt allerdings weniger aufgrund ideolo-
gischer Überzeugungen als aufgrund des Umstands, daß die Partei als das wichtigste
Forum für oppositionelles Engagement erschien22. Sowohl auf die sich in den Comisio-
nes Obreras neu artikulierende Arbeiterbewegung als auch auf die Protestbewegung der
Studenten übten die Kommunisten einen deutlich spürbaren, oft dominanten Einfluß
aus. Nicht nur in kommunistischen Kreisen war die Erwartung weit verbreitet, daß der
PCE sich nach dem Ende der Diktatur als hegemoniale Kraft innerhalb der Linken
etablieren würde. Daß sich diese Erwartung nicht erfüllte, hängt zum einen mit dem Er-

19 Vgl. Jose Felix Tezanos, Continuidad y cambio en el socialismo espanol: El PSOE durante la transition
democrätica, in: ders., La transition democrätica espaiiola, Madrid 1989, S. 433^193.

20 Josep Pico, Los limites de la socialdemocracia europea, Madrid 1992, S. 209. Ausführliche Darstellun-
gen der Entwicklungsdynamik und Struktur des PSOE in der neuen Demokratie aus der Perspektive
eines

-

als Mitglied der Exekutivkommission der Partei
-

gewissermaßen „teilnehmenden" Beobach-
ters liefern die Arbeiten von Tezanos, Sociologia, und El papel social y politico del PSOE en la Espana
de los anos ochenta. Una decada de progreso y democracia, in: Alfonso Guerra/ders. (Hrsg.), La deca-
da del cambio, Madrid 1992, S. 21-56.

21 Vgl. Caciagli, Elecciones, S. 30. Tezanos, Continuidad y cambio, in: ders. u. a., Transition democrätica,
S. 433-493 gibt für den PSOE 1976 eine Zahl von ca. 9000 Mitgliedern an.

22 Vgl. Heywood, Mirror-images, S. 193-210.
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folg der reformistischen Suärez-Regierung zusammen. Sie durchkreuzte die Pläne der
KP-Führung, die von einem Machtvakuum nach Francos Tod und der Errichtung einer
„Regierung der demokratischen Sammlung" unter Einschluß der Kommunisten ausge-
gangen war, und zeigte die Grenzen ihrer Mobilisierungsfähigkeit auf23. Zum anderen
verkannte die Exilführung des PCE um Generalsekretär Santiago Carrillo, die

-

anders
als im Fall des PSOE

-

die Parteilinie weiterhin bestimmt hatte, das tatsächliche Ausmaß
der gesellschaftlichen Veränderungen in Spanien nach dem Modernisierungsschub der
sechziger Jahre, die u. a. im Aufkommen neuer Mittelschichten, der Auflösung traditio-
neller proletarischer Milieus und der Ausbreitung der für eine Konsumgesellschaft west-

lichen Typs charakteristischen Einstellungsmuster zum Ausdruck kamen24. Schließlich
scheiterte die eurokommunistische Suche nach einem „Dritten Weg" zwischen Sozialde-
mokratie und real existierendem Sozialismus25, mit beträchtlichen Kosten für die Identi-
tät des PCE. Das Verhältnis von PCE und PSOE nach 1975 war nicht komplementär,
sondern von programmatischer und wahltaktischer Konkurrenz bestimmt. Aus dieser
Konkurrenz ging der PSOE als eindeutiger Sieger hervor26.

Vgl. Juan Carlos Gonzalez Hernandez, El Partido Comunista de Espafia en el proceso de transiciön
politica, in: Tezanos u. a., Transiciön democrätica, S. 543-585; Eusebio Mujal-Leön, Decline and Fall
of Spanish Communism, in: Problems of Communism, H. 25,1986, S. 1-27.
Aus heutiger Sicht erscheint der Ausschluß der Mitglieder des Exekutivkomitees Fernando Claudin
und Jorge Semprün (der, ohne dem PSOE anzugehören, in der zweiten sozialistischen Legislaturperi-
ode Minister für Kultur wurde) aus dem PCE im Jahr 1964 als ein frühes Indiz für diesen Sachverhalt.
Claudin und Semprün hatten Kritik an der offiziellen Parteilinie geübt, der sie vorhielten, den politi-
schen Auswirkungen der rasanten kapitalistischen Entwicklung in Spanien nicht gerecht zu werden.
Vgl. hierzu Maravall, La politica, S. 166 f.
Die spanische KP verstand sich in den siebziger Jahren geradezu als Speerspitze des romanischen Eu-
rokommunismus; ihre „Revisionsbereitschaft" schien über die des PCF und PCI noch hinauszuge-
hen. Die Arbeiten von Carrillo, Eurocomunismo, und Azcärate, Crisis, geben einen Einblick in die
Debatte aus der Sicht unmittelbar an ihr beteiligter Zeitzeugen.
Vgl. Jose Maria Maravall, Spain: Eurocommunism and Socialism, in: Political Studies, H.27, 1979,
S.218-235, und Ludolfo Paramio, Tras el diluvio. Laizquierda ante el finde siglo, Madrid 1988, S. 182.
Andere Kräfte der Linken waren

-

sieht man einmal vom kleinen PSP ab, der nach seinem relativ
schlechten Abschneiden bei den Wahlen von 1977(4,5 % der Stimmen) im PSOE aufging-zu Beginn
der Transiciön vor allem auf regionaler Ebene aktiv, so etwa die in der Federation de Partidos Socia-
listas zusammengeschlossenen Gruppierungen, die sich aber bis auf einige wenige Ausnahmen (wie in
Galicien oder auf den Balearen) schon früh in den PSOE integrierten. Zu erwähnen bleibt nur die na-

tionalistische Linke im Baskenland und (in geringerem Maße) in Katalonien, wo die Dynamik der
Transition vom gesamtstaatlichen Kontext abwich und zu anderen politischen Kräfteverhältnissen
führte. Im Baskenland entwickelten sich im Umfeld von ETA die politischen Organisationen der
izquierda abertzale, der „patriotischen Linken", zuerst 1977 Euskadiko Ezkerra und ein Jahr später
dann Herri Batasuna, ein politisches Bündnis, das sich als Radikalopposition zum System der parla-
mentarischen Monarchie begreift und seit seiner Gründung faktisch als quasi-legales ETA-Sprach-
rohr fungiert hat. Vgl. hierzu Juan J. Linz, Conflicto en Euskadi, Madrid 1986; Waldmann, Militanter
Nationalismus. In Katalonien wiederum wurde die traditionsreiche Esquerra Republicana de Cata-
lunya nach einer Reihe personeller und programmatischer Kurswechsel in den Anfangsjahren der
neuen Demokratie nach und nach zum wichtigsten Sammelbecken für die sich als linksnationalistisch
definierenden Kräfte.
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Politische Reform und„founding elections"

Auf kommunistische Initiative hin hatte sich 1974 die Junta Democrdtica als partei-
übergreifendes Oppositionsbündnis gebildet, dem neben dem PCE noch der PSP und
verschiedene liberale und linke Gruppen angehörten. Mit der Begründung, sich nicht
den Vorgaben der Kommunistischen Partei unterordnen zu wollen, lehnte es der
PSOE ab, sich in dieJunta einzugliedern, und konstituierte seinerseits 1975 mit kleine-
ren Organisationen aus dem christdemokratischen und linken Spektrum die Platafor-
ma de Convergencia Democrdtica. Um eine einheitliche Vorgehensweise zur Beschleu-
nigung des Regimewechsels zu ermöglichen, fusionierten die zwei Aktionsbündnisse
im Frühjahr 1976 zur Coordinaciön Democrdtica (gemeinhin auch Platajunta ge-
nannt), in der die Sozialisten ihr Profil als den Kommunisten zumindest gleichwertige
Kraft schärfen konnten. Zur gleichen Zeit erfaßte eine Welle häufig spontan initiierter
Streiks und Demonstrationen das Land und verstärkte den Reformdruck auf die Re-
gierung Arias Navarro, die an einer Linie der Kontinuität gegenüber den Leitprinzipi-
en der späten Franco-Ära festhielt. Gemessen an den Mobilisierungen in den Fabriken
und auf den Straßen blieb das politische Artikulationsvermögen der linken Parteien je-
doch schwach und fragmentiert27.

Der Amtsantritt der Regierung Suärez im Juli 1976 erscheint im nachhinein als ent-
scheidender Wendepunkt der Transiciön. Suärez gelang es, mit seinem Reformkatalog,
der auf die graduelle Etablierung einer liberalen Demokratie abzielte, die Zustimmung
der politischen Institutionen des Franquismus zu einer „Selbsttransformation" des Re-
gimes zu gewinnen. Am 15. Dezember 1976 rief er die spanische Bevölkerung zu einem
Referendum über sein Reformvorhaben auf. PSOE und PCE, die von Suärez bei der
Planung der reforma nicht konsultiert worden waren, hatten zur Stimmenthaltung auf-
gerufen und hielten ihre Forderung auch nach der Bildung einer provisorischen Regie-
rung unter Einbeziehung der Opposition aufrecht. Angesichts des Ergebnisses des
Referendums, das bei hoher Wahlbeteiligung 94 Prozent Ja-Stimmen für die
Regierungsvorlage ergab, erwies sich diese Strategie als Fehlschlag. Die Linke geriet
nun unter Zugzwang, mußte rasche politische Kurskorrekturen vornehmen und sah
sich zum Dialog mit den Regimereformern gezwungen, die ihrerseits an der Legitima-
tion ihres Demokratisierungsprojekts durch das oppositionelle Lager interessiert
waren. Schließlich bildeten die Linksparteien eine Kommission, die Verhandlungen
mit der Regierung, insbesondere zur Vorbereitung demokratischer Wahlen, führen
sollte, und gaben ihr Beharren auf sofortigen tiefgreifenden strukturellen Veränderun-
gen zugunsten der Festigung der entstehenden parlamentarischen Demokratie auf.

Es begann eine Phase der Kooperation zwischen ehemaligen Regimeeliten und Re-
gimegegnern, die bis Ende 1978 anhielt28. Die Führung des im April 1977 trotz massi-

Vgl. Paul Preston, El triunfo de la democracia en Espana, Barcelona 1986, S. 89, 98 f., 108.
Vgl. Jose Maria Maravall/Juliän Santamaria, Crisis del franquismo, transiciön politicay consolidation
de la democracia en Espana, in: Sistema 68/69,1985, S. 79-129.
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ver Vorbehalte konservativer Armeekreise von Suärez legalisierten PCE unter Santiago
Carrillo sah in dieser Kooperation das spanische Äquivalent der von den italienischen
Kommunisten in den siebziger Jahren betriebenen Politik des compromesso storico und
meinte darin viele Elemente ihres vormaligen Konzepts einer „Regierung der demo-
kratischen Konzentration" erkennen zu können. Die PCE-Leitung rechtfertigte ihre
Bereitschaft zur Verständigung mit der Regierung Suärez gegenüber der Basis zunächst
noch mit dem Argument, auf die offizielle Zulassung der Partei hinwirken zu müssen.
Um jeden Zweifel an ihrer politischen Glaubwürdigkeit auszuräumen, überbot sie in
ihren Kooperationsangeboten an die Regierung sogar die Sozialisten29.

Um eine möglichst breite Legitimationsbasis für eine Transition zu erreichen, müs-
sen die ersten allgemeinen und freien Wahlen (founding elections) oppositionellen
Kräften eine faire Teilnahme erlauben und frei von manipulierenden Eingriffen der
alten Machthaber abgehalten werden. Dabei besteht allerdings die Gefahr, daß eine
drastische Veränderung der politischen Machtverhältnisse die Anhänger des alten Re-
gimes aus der Reserve lockt und

-

soweit sie weiterhin strategische Positionen besetzen

-

zu einer Veto-Reaktion provoziert. Auch in Spanien hätte ein überwältigender Sieg
der Linken und ein entsprechend schlechtes Abschneiden der Parteien der Rechten
und der Mitte die Involutionsgefahr zusätzlich erhöht. Dementsprechend ist es wenig
überraschend, daß die Regierung Suärez diese Gefahr vor den ersten freien Wahlen da-
durch bannte, daß sie, ohne größeren Widerstand von Kommunisten oder Sozialisten,
ein Verhältniswahlrecht durchsetzte, das die bevölkerungsarmen, ländlichen Regionen
gegenüber den urban-industriellen Ballungsgebieten deutlich bevorzugte. Daß damit
den potentiell konservativen Wählergruppen ein übermäßig großes Gewicht zufiel,
entsprach der Absicht der Regierung, einen linken Wahlsieg zu erschweren und die
Kontrolle des Reformprozesses nicht aus der Hand zu geben.

Die Wahlen brachten die erwartete Klärung der politischen Lage. Bemerkenswert
waren aus der Sicht der Linken die relative Schwäche des PCE (9,24 Prozent der abge-
gebenen Stimmen30) und der überraschend hohe Erfolg der Sozialisten (PSOE:
29,21 Prozent; PSP: 4,5 Prozent). Das Parteiensystem der Transiciön war durch bilate-
rale Wettbewerbssituationen innerhalb der Linken (PSOE/PCE) wie der Rechten
(UCD/AP) gekennzeichnet, wobei allerdings die zentripetalen, wiederum selbst in
Konkurrenz zueinander stehenden Optionen UCD und PSOE klar dominierten31.
Insgesamt bestand zwischen Rechts- und Linksblock eine tendenzielle Pattsituation,
was eine klare parlamentarische Mehrheitsbildung erschwerte. Die Vorzeichen für
einen parteienübergreifenden Kompromiß bei der anstehenden Ausarbeitung einer

Vgl. Roberto Dorado/Ignacio Varela, Estrategias polfticas durante la transiciön, in: Tezanos u.a.,
Transiciön demoerätica, S.251-274.
Spanien wies damit

-

und dies sollte sich auch in der Folgezeit nicht ändern
-

den niedrigsten Stim-
menanteil für kommunistische Parteien in ganz Südeuropa einschließlich Frankreichs auf. Vgl. hierzu
Maravall, La politica, S. 64.

Vgl. Juan J. Linz, The New Spanish Party System, in: Richard Rose (Hrsg.), Electoral Participation,
Beverly Hills 1980, S. 101-189.
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neuen demokratischen Verfassung waren demnach auf parlamentarischer Ebene ausge-
sprochen günstig.

Beide Linksparteien mußten bei der weiteren Bestimmung ihrer politischen Strate-
gie den Veränderungen des Handlungsrahmens durch die Wahlergebnisse Rechnung
tragen. Dem PCE, der zunächst als einzige politische Partei mit einem tatsächlich
funktionierenden Apparat noch eine hegemoniale Stellung innerhalb der Opposition
eingenommen hatte, wurde das enttäuschende Abschneiden bei den founding electi-
ons zum Menetekel, das den Anfang eines schleichenden Niedergangs ankündigte,
der im spektakulären Zusammenbruch der Partei 1982 endete. Die Kommunisten
waren während der Transiciön ausgesprochen gemäßigt. In Anbetracht der Erfolge
der Regierung Suärez bei der Festlegung der Ausgangsbedingungen des Regimeüber-
gangs machte die Führung des PCE, in der Absicht, nicht isoliert zu werden, die
Legalisierung der Partei zu ihrem obersten Ziel. Für die Zulassung bedankte sie sich
dadurch, daß sie die Militanz ihrer Anhängerschaft bremste und von Massenmobili-
sierungskampagnen zur Durchsetzung ihrer Forderungen kaum Gebrauch machte32.
Diese Strategie räumte der Konsolidierung des Demokratisierungsprozesses Vorrang
gegenüber der Erlangung unmittelbarer politischer Gewinne durch eine konflikt-
betonte Aktivierung der Basis ein. Das enttäuschende Wahlergebnis von 1977 si-
gnalisierte, daß auf dem eingeschlagenen Weg keine kurzfristigen Vorteile zu er-

reichen waren. Der gemäßigte Kurs brachte weder die erhoffte Regierungsbeteili-
gung, noch machte er den PCE zu einer dem PSOE auch nur annähernd gleichwerti-
gen Kraft.

Einerseits implizierte die Betonung der eurokommunistischen Programmatik auch
die Auflösung der Identität einer revolutionären Klassenorganisation und die Über-
nahme der Prämissen des reformistischen Sozialismus. Dadurch verschwamm das hi-
storische Profil der Partei, was massives Mißtrauen innerhalb der militanten Basis her-
vorrief, während sich gleichzeitig das Konkurrenzverhältnis zum PSOE verstärkte.
Andererseits stieß die Abwendung vom Stalinismus bei den Wählern nur begrenzt auf
Vertrauen. Dazu dürfte auch die personelle Kontinuität an der Parteispitze beigetragen
haben. Figuren mit starker Medienpräsenz wie Santiago Carrillo oder Dolores Ibärruri
wurden in breiten Teilen der Öffentlichkeit mit der als traumatisch erlebten Zeit des
Bürgerkriegs in Verbindung gebracht. Dem Eindruck, noch immer in der Vergangen-
heit verhaftet zu sein, leistete der PCE noch zusätzlich Vorschub, indem er bei der Auf-
stellung der Kandidaturen für die Wahlen von 1977 die ersten Listenplätze überwie-
gend mit Exilkadern besetzte. Schließlich schadete den Kommunisten auch die
Verlagerung des politischen Geschehens von den Straßen ins Parlament. Unablässig
darum bemüht, ihre Loyalität zur parlamentarischen Demokratie unter Beweis zu stel-
len, gab die spanische KP

-

ganz anders als etwa ihre portugiesische Schwesterpartei
-ihre Möglichkeiten zum Einsatz außerparlamentarischer Druckmittel nach und nach

preis und sah sich so gezwungen, unter für sie immer ungünstigeren Bedingungen mit

Vgl. dazu kritischJulio Rodriguez Aramberri, Origen y evolution del sistema de partidos en la Espaha
democrätica: un ensayo de interpretation, in: Claudin (Hrsg.), Crisis, S. 65-152.
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Gruppierungen zu konkurrieren, die primär zu Wahlkampfzwecken entstanden
waren33.

Anders als der PCE befand sich der PSOE 1977 noch in der Phase des Aufbaus34.
Die offensichtliche Präferenz der Wähler für Parteien der linken und rechten Mitte35
machte die Sozialisten zu den einzigen ernsthaften Kontrahenten der von Suärez kurz
vor den Wahlen ins Leben gerufenen Zentrumsunion und drängte die Kommunisten in
eine unbequeme Nebenrolle. Während die Kommunistische Partei (wie im übrigen
auch die von Altfranquisten dirigierte rechte Volksallianz) Erinnerungen an die einsti-
gen Bürgerkriegsfronten, die man endgültig zu überwinden trachtete, zu wecken
schien, erntete der PSOE die Früchte der in den Jahren zuvor vollzogenen Profilände-
rung: Es gelang ihm mit großem Erfolg, sich als eine von Grund auf erneuerte und den
veränderten Gegebenheiten angepaßte Gruppierung der modernen europäischen Lin-
ken zu präsentieren.

Bis zu den Wahlen von 1977 neigte der PSOE noch dazu, als radikal-sozialistische
Massenmobilisierungspartei aufzutreten; im Kampf um die Ausweitung demokrati-
scher Partizipationschancen zeigte er häufig eine größere Konfliktbereitschaft als der
PCE. Angesichts der Standfestigkeit der Regierung Suärez sowie der Imperative der
Wählerstimmenmaximierung rückte er jedoch rasch von seiner maximalistischen Rhe-
torik ab. Die zunächst vorherrschenden Postulate einer marxistischen Klassenpartei
traten gegenüber linksreformistischen Programminhalten in den Hintergrund. Die So-
zialisten stellten die politischen Reformpläne der Regierung nicht mehr grundsätzlich
in Frage und bekundeten Kompromißbereitschaft. Die Ergebnisse der founding elec-
tions bestärkten die Parteiführung um Felipe Gonzälez in dem Bestreben, den gemä-
ßigten Kurs fortzusetzen und dem PSOE das Profil einer Volkspartei sozialdemokra-
tischen Zuschnitts zu geben.

Die Politik der Konsensbildung

Unmittelbar nach den founding elections existierte noch kein konstitutioneller Rah-
men für das demokratische System. Das Gleichgewicht zwischen Links- und
Rechtsparteien, das sich in den Wahlen gezeigt hatte, blieb auf die Ebene des Parla-
ments beschränkt, da die politisch-administrativen Organe des Franquismus in ande-
ren Bereichen unverändert weiterwirkten. Aus der Sicht der Linken umriß der katala-
nische Staatsrechtler und kommunistische Abgeordnete Jordi Sole Tura

-

nach einem
Parteiwechsel in den achtziger Jahren seit 1990 sozialistisches Kabinettsmitglied

-

die

Zu diesen Aspekten vgl. Dorado/Varela, Estrategias; Heywood, Mirror-images; Gonzälez Hernan-
dez, El Partido Comunista.
Die Wahlergebnisse von 1977 brachten die reale gesellschaftliche Präsenz und Stärke der Partei, deren
Mitgliederbasis noch extrem schmal war, nur bedingt zum Ausdruck. Hierzu Share, Two Transitions,
S. 82-103.
Vgl. Gunther/Sani/Shabad, Spain, S. 53-58.
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damalige Problematik mit folgenden Worten: „Das franquistische System ist nicht
ganz zusammengebrochen und hat auch kein vollständiges politisches Vakuum hinter-
lassen. Es ist teilweise und ungleichförmig zusammengebrochen. Gewiß sind einige
seiner spezifischen Institutionen zerfallen. Aber die wichtigsten Apparate des franqui-
stischen Staates bestehen entweder unangetastet fort oder sind nur partiellen Eingriffen
ausgesetzt gewesen, wobei die bisherige Einführung demokratischer Elemente bei wei-
tem noch nicht ausreicht, um ihre globale Funktionsweise zu modifizieren."36

Zwar erwiesen sich die Linken immerhin als stark genug, um eine Verzögerung der
Demokratisierung zu verhindern, zumal die regierende Zentrumsunion keine stabile
Parlamentsmehrheit hatte. Doch vermochte die Exekutive um Suärez mit Hinweisen
auf das „Gespenst der Involution"37 PSOE und PCE weiterhin zu politischer Zurück-
haltung zu bewegen. Darüber hinaus drohte die rapide Verschlechterung der wirt-
schaftlichen Lage gerade während der kritischen Phase der Verfassunggebung zu einer
zusätzlichen schweren Belastung für die Transition zu werden. Sozialisten wie Kom-
munisten willigten vor diesem Hintergrund dazu ein, die Politik der Verständigung
mit der Regierung auszuweiten.

Das erste herausragende Ergebnis der politico, del consenso waren die im Okto-
ber 1977 von allen wichtigen parlamentarischen Kräften unterzeichneten Moncloa-
Pakte. Sie umfaßten im wesentlichen ein Austeritätsprogramm, das zur Sanierung der
Ökonomie und der öffentlichen Haushalte einkommenspolitische Richtwerte für 1978
aufstellte, Vereinbarungen zur Reduzierung der Arbeitskonflikte traf und Pläne zur

Durchführung einer Steuerreform vorlegte. Auf Drängen der Linken verpflichtete sich
die Regierung außerdem, die notwendigen Maßnahmen zur vollständigen Gewährung
demokratischer Rechte und Freiheiten zu ergreifen. In den Verhandlungen traten PCE
und PSOE stellvertretend für die ihnen jeweils nahestehenden Richtungsgewerkschaf-
ten CCOO und UGT auf, während die Zentrumsunion Standpunkte des Unterneh-
merverbandes übernahm. Gleichwohl ist fraglich, ob man den Pakten gerecht wird,
wenn man sie als Vorboten einer spanischen Variante des Neokorporatismus begreift38,
denn ihre Relevanz beruhte weniger auf ihren eher bescheidenen ökonomischen Re-
sultaten als auf ihren politischen und symbolischen Implikationen. Die Übereinkünfte
bekundeten offiziell die wechselseitige Anerkennung und die Kompromißbereitschaft
politischer Akteure, die sich kurz zuvor noch in offener Feindseligkeit gegenüberge-
standen hatten. Die eigentliche Bedeutung der Pakte lag in der Tatsache, daß überhaupt
paktiert worden war. Bezeichnenderweise sahen Carrillos Kommunisten, die die Pakte
mit weitaus geringeren Vorbehalten als die Sozialisten unterzeichnet hatten, darin eine
indirekte Bestätigung ihrer Linie der „demokratischen Konzentration". Aber auch

36 Jordi Sole Tura, La Constitution y la lucha por el socialismo, in: Gregorio Peces-Barba u.a., La
izquierday la Constitution, Barcelona 1978, S. 19-29, Zit. S. 20. Vgl. hierzu auch den Beitrag von Fran-
cisco Rubio Llorente in diesem Band.

37 Aguila Tejerina, Transition demoeracia, S. 101-127, Zit. S. 112.
38 Vgl. Perez Diaz, El retorno, S. 105 f. Zu den Pakten vgl. auch den Beitrag von Enrique Fuentes Quin-

tana in diesem Band.
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jenseits von Überinterpretationen zu propagandistischen Zwecken lag auf der Hand,
daß die Moncloa-Pakte einen geradezu idealen Ausgangspunkt für die im verfassung-
gebenden Prozeß erforderliche Politik der Konkordanz boten.

In den erzielten Verfassungskompromissen verdichteten sich einige Merkmale des
spanischen Übergangs zur Demokratie39. Der konstitutionelle Konsens war das Werk
von Parteieliten, die unter Ausschluß der Öffentlichkeit verhandelten. Den Repräsen-
tanten der Linken gelang es dabei, einige ihrer Forderungen durchzusetzen: so etwa die
Definition Spaniens als sozialer Rechtsstaat (Art. 1), das Recht auf Kriegsdienstverwei-
gerung (Art. 30) oder das Recht auf Arbeit (Art. 35). Im Gegenzug mußten sie aber
auch wiederholt große Konzessionen machen, wie etwa bei der Hervorhebung der po-
litisch-institutionellen Stellung der Streitkräfte (Art. 8), der Anerkennung der beson-
deren Bedeutung der katholischen Kirche durch den Staat (Art. 16) und der expliziten
Erwähnung der Gültigkeit des marktwirtschaftlichen Prinzips (Art. 38). In besonders
kontroversen Bereichen, wie zum Beispiel bei der Behandlung der Autonomieproble-
matik, traten oft dilatorische Formelkompromisse an die Stelle konkreter Regelungen.
Der consenso entpuppte sich dann letztlich als nicht ausgetragener Dissens, Zweideu-
tigkeit wurde zur Kompromißgrundlage40.

Ihrer Anhängerschaft präsentierten die Spitzen von PSOE und PCE die Verfas-
sungspakte als vollendete Tatsachen. Die am Elitenkonsens orientierten Parteiführun-
gen wurden damit den Erwartungen und Forderungen ihrer Basis nur partiell gerecht.
Zwar machten vertrauliche Verhandlungen zwischen einer begrenzten Anzahl von

Parteivertretern das Zustandekommen von Kompromißlösungen wahrscheinlicher als
in der Öffentlichkeit geführte Debatten; zwar bewährte sich der Konsensmechanismus
als Mittel zur Absicherung eines zeitweise durchaus prekären Demokratisierungsvor-
habens und zur institutionellen Stabilisierung des neuen Regimes. Auch gelang es, alt-
hergebrachte Konfliktpotentiale

-

wie etwa die Gegensätze zwischen Monarchisten
und Republikanern oder zwischen Katholiken und Laizisten

-

dauerhaft zu entschär-
fen und so einen gewichtigen Beitrag zur Normalisierung einer einst hochgradig span-
nungsgeladenen politischen Kultur zu leisten. Doch bargen die Elitendominanz und
die sie begleitende politische Demobilisierung gleichzeitig auch die Gefahr der Entste-
hung einer durch Partizipationsarmut geprägten Demokratie in sich. Ihre Bereitschaft
zur Kooperation war für die Linksparteien so mit nicht zu unterschätzenden Kosten
verbunden, die im Falle des PCE, der durch seine Mäßigung in der Transition keine
politischen Stellungsgewinne erzielen konnte, besonders groß waren.

Vgl. Andrea Bonime-Blanc, Spain's Transition to Democracy. The Politics of Constitution-Making,
Boulder, Col. 1987.
Hierzu Aguila Tejerina, Transition democracia Espana, S. 121; vgl. auch die Interpretation von Fran-
cisco Rubio Llorente in diesem Band.
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Die Linke und die Konsolidierung der Demokratie

Die Politik des Konsenses fand in der Verabschiedung der Verfassung ihren Höhe-
punkt. Der Verfassungskonsens erstreckte sich von der Mehrheit der rechtskonserva-
tiven Alianza Popular über die bürgerliche UCD-Regierung bis hin zu den linken
Oppositionsparteien. Diese breite Übereinstimmung symbolisierte den zunächst un-

komplizierten Übergang von der Transition zur demokratischen Konsolidierung.
Dies bestätigte sich in den Wahlen von 1979, die ähnliche Resultate erbrachten wie
1977. Die Kräfteverhältnisse zwischen dem linken und rechten Lager blieben ebenso
unverändert wie die Dominanz der Sozialisten gegenüber den Kommunisten inner-
halb der Linken. Allerdings ging die Wahlbeteiligung von 79,1 Prozent (1977) auf
68,3 Prozent zurück. Was in der angelsächsischen Demokratietheorie häufig kontext-
ungebunden als demokratiestabilisierende Normalisierung von politischer Überparti-
zipation interpretiert wird, wurde in Spanien zu Recht als desencanto, als massenhafte
Enttäuschung über die Entwicklung der Transition, gedeutet. Allerdings wurde der
desencanto als ein den Demokratisierungsprozeß destabilisierender Faktor häufig
überbewertet.

Unmittelbar nach den Wahlen von 1979 begannen sich die noch keineswegs konsoli-
dierten Strukturen des Parteiensystems mit dem beginnenden Zerfall der Regierungspar-
tei UCD aufzulösen. Dadurch öffnete sich in der Mitte des Parteienspektrums ein politi-
scher Raum, dervon einer modernen und gemäßigten Linkspartei besetztwerden konnte.
Die Parteiführung des PSOE um Felipe Gonzalez und Alfonso Guerra erkannte dies und
forcierte die programmatische Modernisierung der Partei, um sie als mehrheitsfähige Re-
gierungsalternative zu profilieren. Nur knapp zwei Jahre nach dem emphatischen Be-
kenntnis des 27. Parteitages desPartido Socialista Obrero Espanolzum Marxismus schlug
Gonzalez die Streichung des Adjektivs „marxistisch" aus der Selbstbeschreibung der Par-
tei vor, was angesichts der affektiven Bindung der Parteiaktivisten an die radikale politi-
sche Symbolik nicht sofort gelang41. So stimmten 61 Prozent der Delegierten des 28. Par-
teikongresses gegen Gonzalez' Streichungsvorschlag. Als dieser daraufhin als
Generalsekretär zurücktrat und die Parteilinke, die criticos, weder in der Lage noch wil-
lens waren, die Parteiführung zu übernehmen, erwies sich der Triumph der romantisch-
revolutionären Reminiszenz rasch als Pyrrhussieg. Mit dem von ihm kontrollierten Par-
teiapparat und mit einem neuen Delegiertenschlüssel bereitete Alfonso Guerra noch im
selben Jahr (1979) einen erneuten Parteitag vor, der eine perfekt inszenierte „plebiszitäre
Operation" (Caciagli) zugunsten Gonzälez' wurde. Das Adjektiv „marxistisch" wurde
aus der Selbstbeschreibung der Partei gestrichen, Gonzälez mit großer Mehrheit
wiedergewählt, die criticos wurden aus der Führung verdrängt und innerhalb der Partei-
organisation durch ein diskriminierendes Wahlsystem marginalisiert. In der folgenden
Phase bis zum 29. Parteikongreß 1981, der mit demokratisch-zentralistischer Diszi-

Merkel, Sozialdemokratische Politik, S. 629-654.
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plin42 und „leninistischen Mehrheiten" die alte Führung und den neuen Kurs bestätigte,
fand eine „Liberalisierung" der politischen und eine „Sozialdemokratisierung" der öko-
nomischen Forderungen statt43. Damit wurde vor den Parlamentswahlen von 1982 der
Ubergang vom ..Oppositions-" zum „Regierungssozialismus"44 vorbereitet.

Die Entwicklung der Ideologie und Programmatik von 1977 bis 1982 zeigt, daß sich
mit der Annäherung an die Regierungsmacht auch eine kontinuierliche Deradikalisie-
rung der Mittel, Strategien und Ziele vollzog. Dies wurde 1981/82 noch einmal beson-
ders deutlich, als mit dem Zerfall der bürgerlichen UCD im Zentrum des Parteiensy-
stems ein Vakuum entstand. Die Sozialistische Partei reagierte darauf mit einem
erneuten Deradikalisierungsschub (beschleunigt durch den Putschversuch von 1981)
und konnte nicht zuletzt dadurch einen großen Teil der ehemaligen UCD-Wähler-
schaft gewinnen. Der PSOE rückte damit in die wahlstrategisch privilegierte Position
einer „new center party"45. Dies mag aus der puristischen Perspektive sozialistischer
Ideologietreue als Verrat interpretiert werden, für die junge spanische Demokratie er-

wies es sich jedoch als stabilisierender Faktor. Denn in dem Moment, als die Regie-
rungspartei zerfiel und putschlüsterne Militärs Morgenluft witterten, füllten die Sozia-
listen ein Machtvakuum und präsentierten sich dem Lande als eine moderne,
homogene und handlungsfähige Regierungsalternative.

Es waren insbesondere vier Faktoren, die dem PSOE 1982 mit 48,4 Prozent der
Wählerstimmen die absolute Mehrheit der Parlamentssitze (57,7 Prozent) bescher-
ten46: 1. die gemäßigte Ideologie und ein modernes Reformprogramm; 2. die parteiin-
terne Kohäsion und Einigkeit; 3. die charismatische, medienwirksame Figur Felipe
Gonzalez und 4. die sozialstrukturelle catch «//-Orientierung. Vergleicht man den
PSOE in dieser Hinsicht mit der Kommunistischen Partei, so läßt sich die vernichten-
de Wahlniederlage des PCE von 1982 (4,1 Prozent) weitgehend erklären. Zwar folgte
die kommunistische Führung um Santiago Carrillo ihrer italienischen Schwesterpartei
auf dem eurokommunistischen Reformkurs, das Stigma einer stalinistischen Bürger-
kriegspartei blieb der Partei aber doch partiell erhalten. Die personelle Kontinuität an

der Parteispitze mit Carrillo, Camacho und Ibärruri verstärkte dieses negative Image
noch zusätzlich. Darüber hinaus verloren die eurokommunistischen Reformbemü-
hungen an Glaubwürdigkeit, weil intern weiterhin ein demokratisch-zentralistisches
Parteiregime aufrechterhalten wurde. Während es dem sozialistischen Führungsduo
Gonzälez-Guerra gelang, mit ihrem ebenfalls wenig demokratischen charismatisch-
oligarchischen Führungsstil die Partei zu kontrollieren und sich der Wählerschaft als
geeint und handlungsfähig zu präsentieren, provozierte Carrillos stalinistische Füh-
rung Dissidenz, Spaltungen und Parteiausschlüsse.

Hans-Jürgen Puhle, El PSOE: Unpartido dominante y heterogeneo, in: Linz/Montcro (Hrsg.), Crisis
y cambio, S. 289-344.
Garcia Santesmases, Evolution ideolögica, S. 61-78.
Anton Pelinka, Sozialdemokratie in Europa, München/Wien 1980, S. 98.

Serfaty/Maier, Spain's Socialists: A New Center Party?, in: Current Histoiy, H. 83, 1984, S. 164-184.
Jose Maria Maravall, Economic Reforms and New Democracy, Ms., Madrid 1991, S. 16.
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Die Partei zerfiel in drei sich befehdende Strömungen: erstens in die prosowjeti-
schen „Afghanen", die insbesondere im katalanischen PSUC vertreten waren, zweitens
in die reformbereiten renovadores, um die sich die herausragenden Intellektuellen der
Partei scharten, und drittens in Carrillos eigene Gefolgsleute47. Wahlstrategisch prä-
sentierte sich der PCE damit denkbar schlecht: Er wurde gleichzeitig als zu moderat,
undemokratisch, zerrissen und handlungsschwach wahrgenommen. Klassenbewußte
Arbeiter verließen die Partei aus Protest gegen die profillose Kompromißpolitik nach
außen, und die Mittelschichten mieden den PCE wegen der stalinistischen Praktiken
im Innern. Durch massenhafte Austritte und Ausschlüsse (v. a. von renovadores) verlor
die Partei von 1977 bis 1982 zwei Drittel ihrer Wähler und die Hälfte der Mitglieder.
Der PCE verpaßte den sozialstrukturellen Anschluß an die sich rasant modernisieren-
de spanische Gesellschaft und verabschiedete sich so als ein relevanter Akteur aus der
spanischen Politik.

Die Regierungspolitik der Sozialisten

Mit dem Wechsel in der Regierungsverantwortung wurde 1982 eine kritische
Schwelle im Konsolidierungsprozeß überschritten. Die dominante Stellung des
PSOE im Parteiensystem und die Effekte des verstärkten Verhältniswahlrechts ver-

schafften den Sozialisten eine komfortable absolute Mehrheit im Parlament. Darin
und in der Fragmentierung der bürgerlichen und linken Oppositionsparteien grün-
dete die Zuversicht, länger als ein Jahrzehnt zu regieren. Im Konsolidierungsprozeß
eines demokratischen Systems sind dies ideale Bedingungen, die es der Regierungs-
partei erlauben, ihrer Reformpolitik Kontinuität zu verleihen, und sie von dem
Zwang befreien, die Reformen in Anbetracht der nächsten „drohenden" Wahlen ver-

wässern zu müssen. Insbesondere auf drei policy -Ebenen hatte die sozialistische Re-

gierung einen gewichtigen Beitrag zur Konsolidierung der Demokratie in Staat und
Gesellschaft zu leisten: Reform des Militärs und seine Unterstellung unter zivile
Autoritäten; Reorganisation und demokratische Kontrolle der staatlichen Admini-
stration; Modernisierung der Wirtschaft und Ausbau sozialstaatlicher Sicherungs-
systeme.

Nach dem Putschversuch vom 23. Februar 1981 war die Reform und gesellschaftli-
che Integration des Militärs die dringlichste Aufgabe, um die demokratische Konsoli-
dierung des Militärs nicht zu gefährden. Von Anbeginn der Transition gab es in der
Armee starke Tendenzen zu einer korporativen Autonomie des Militärs gegenüber der
zivilen Regierungsgewalt. Auch nach dem mißglückten golpe war das Militär eine
„faktische Macht", die über ein großes Veto-Potential verfügte und sich dessen durch-
aus bewußt war. Den Sozialisten gelang es jedoch schon in der ersten Legislaturperi-
ode, mit einer Mischung aus „suasion and forcefulness"48 das Veto-Potential zu ent-

Heywood, Mirror-images, S.204.
Share, Dilemmas, S. 85.
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schärfen und die Armee ziviler Kontrolle zu unterwerfen. Dazu trug zweifellos die
Professionalisierung des Militärs bei. Der PSOE förderte die nationale Rüstungsindu-
strie, erhöhte die Ausgaben für militärische Forschung und Entwicklung, verjüngte
sukzessive die militärische Führung, reorganisierte die Wehrbereichskommandos und
reduzierte die Armeestärke. Das Militär wurde modernisiert, aber gleichzeitig strikter
ziviler Kontrolle unterstellt. Die autonome Militärgerichtsbarkeit wurde erheblich be-
schränkt und den Wehrpflichtigen zum ersten Mal ein Recht auf Kriegsdienstverwei-
gerung aus Gewissensgründen eingeräumt. Zur Professionalisierung der Armee hat
zweifellos auch die 1986 über ein Referendum bestätigte Mitgliedschaft Spaniens in der
NATO beigetragen.

Weit weniger erfolgreich verlief die Reorganisation und demokratische Kontrolle
der staatlichen Administration. Vereinfacht lassen sich die Beziehungen des Staates zur

Gesellschaft folgendermaßen charakterisieren: Einer zentralistischen Regierung ist
eine zentralisierte, aber schwache Verwaltung nachgeordnet, die in der Bevölkerung
aufgrund der autoritären Vergangenheit und ihrer geringen Leistungsfähigkeit nur ge-
ringe Akzeptanz besitzt. Obwohl die Reform der staatlichen Bürokratie der Schlüssel
zu einer ganzen Reihe weiterer Modernisierungsreformen ist, schob die PSOE-Regie-
rung die dringende Reform zunächst auf. Erst 1984 wurden die Gesetze zur Reforma
de la Funcion Publica verabschiedet. Am Ende der achtziger Jahre waren wichtige Teile
der Reform noch nicht implementiert49. Überdies hat die Dezentralisierung kaum zu

einer Entlastung der zentralstaatlichen Verfassung beigetragen, da nicht selten zentral-
staatliche Verwaltungsstellen in Madrid weiterexistierten und in den Autonomen Ge-
meinschaften nur ein Duplikat erhielten50. Beide Administrationsebenen wurden
zudem von den regierenden Sozialisten zu einer willkommenen Möglichkeit klienteli-
stischer Personalpolitik mißbraucht51, was weder die Professionalität der Verwaltung
noch deren Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhte.

Erfolgreicher, wenn auch mit manchen Schattenseiten behaftet, verliefen die soziali-
stischen Reformanstrengungen zur Modernisierung der Wirtschaft und zum Ausbau
des Sozialstaates. Unter dem Zwang der internationalen wirtschaftspolitischen Re-
striktionen, angesichts der Wettbewerbsschwäche der spanischen Wirtschaft und des
vom EG-Beitritt und der Vollendung des europäischen Binnenmarktes verursachten
weiteren Modernisierungsdruckes entschieden sich die Sozialisten von Anfang an zu

einer Politik der marktorientierten Modernisierung. Sie schlössen unrentable Staatsbe-
triebe, begannen den Arbeitsmarkt zu deregulieren und privatisierten staatliche Unter-
nehmen. Die unmittelbare Unternehmerrolle des Staates wurde reduziert. Industrielle

Miguel Villalva Beiträn, La Administraciön publica y los funcionarios, in: Salvador Giner (Hrsg.),
Espana. Sociedad y Politica, Madrid 1990, S. 315-352.
Peter J.Donaghy/Michael T.Newton, Spain: a Guide to Political and Economic Institutions, Cam-
bridge 1987, S. 96.
Obwohl die Sozialisten bei ihrer Regierungsübernahme verkündeten, nur 4000 politische Ernennun-
gen in der Verwaltung vornehmen zu wollen, sind allein in der Periode 1984-87 mehr als 25000 Ver-
waltungsstellen über sozialistische Kooptation und Patronage besetzt worden.
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Modernisierung rangierte vor Beschäftigungssicherung. Betont wurde die allokative
Rationalität des Marktes, gefördert die individuelle Aufstiegsmobilität. Die Preisgabe
staatlicher und kollektiver Handlungsmöglichkeiten ist unverkennbar. Die soziale Ge-
rechtigkeit verlor häufig dort an Boden, wo sich der Schutz kollektiver Rechte und In-
teressen mit der Effizienz des Marktes rieb.

Diese Politik bescherte der spanischen Wirtschaft in der zweiten Hälfte der achtzi-
ger Jahre Wachstumsraten, die zu den höchsten unter den OECD-Staaten zählten.
Selbst für die Periode 1981-1990 lag der spanische Durchschnittswert des BIP-Wachs-
tums mit 2,4 Prozent deutlich über dem Durchschnitt (1,6 Prozent) der OECD-Staa-
ten (OECD Historical Statistics 1960-1990). Erkauft wurde dieser Erfolg allerdings
mit der höchsten Arbeitslosenrate (1981-1990: 18,8 Prozent) unter den OECD-Län-
dern

-

für eine sozialistische Regierung eine bedenkliche Verschiebung wirtschaftspo-
litischer Präferenzen. Ein Festhalten an obsolet gewordenen nationalstaatlichen Steue-
rungskompetenzen oder eine globale keynesianische Nachfragepolitik im Stile der
französischen Linksregierung bis 1982/83 hätte aber vermutlich langfristig negativere
Folgen für die allgemeine ökonomische Wohlfahrt und eine sozialverträgliche Vertei-
lung gehabt als der rigide Modernisierungskurs der PSOE-Regierung. Diese folgte der
aus nationaler Sicht nur schwer abweisbaren Logik des Wettlaufes um Investitionen
und Exportanteile auf den spanischen, europäischen und globalen Märkten. Diese
Logik wäre allerdings kaum verletzt worden, hätte die PSOE-Regierung den sich nach
1985 erweiternden Verteilungsspielraum für einen schnelleren Aufbau sozialstaatlicher
Sicherungssysteme genutzt. Insbesondere der Aufbau einer aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik wurde vernachlässigt.

Schluß

Spaniens Sozialisten und Kommunisten haben, daran kann kein Zweifel bestehen,
einen fundamentalen Beitrag zum Erfolg der Demokratisierung geleistet. Allerdings
spielten beide Parteien unterschiedliche Rollen in den einzelnen Etappen des System-
wechsels. Die zurückhaltende Politik des Partido Comunista de Espana, seine Koope-
ration- und Konsensbereitschaft waren in den Jahren 1977-1979 von kaum zu unter-

schätzender Bedeutung. Eine radikalere Strategie hätte diepoderes fdcticos, allen voran

die Armee, herausgefordert und den noch fragilen Demokratisierungsprozeß gefähr-
det. Allerdings hatte dies für die Kommunistische Partei eine ebenso fatale wie unbe-
absichtigte Folge: Sie schwächte mit dieser Politik ihre eigene politische Position, weil
sie ihre Mobilisierungschancen am Beginn des Transitionsprozesses nicht nutzte.

Die Bedeutung der Sozialisten wuchs erst in der Überlappungsphase von Transition
und demokratischer Konsolidierung. Insbesondere mit dem Einsetzen des Verfalls der
UCD und der von ihr getragenen Regierung konnte sich der PSOE als eine moderne,
homogene und handlungsfähige Regierungsalternative präsentieren. Einmal in der Re-
gierung, trug dann ihre moderat reformorientierte Politik zweifellos zur weiteren
Konsolidierung der Demokratie bei. Freilich war die Konsolidierungswirkung ihrer
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Politik unterschiedlich und keineswegs immer frei von Ambivalenzen. So war die Re-
form des Militärs und dessen Unterstellung unter zivile Kontrolle erfolgreich und ein
wertvoller Beitrag zur Konsolidierung der Demokratie. Die Verwaltungsreform dage-
gen scheiterte weitgehend, und auch die wirtschaftliche Modernisierung des Landes
konnte nicht ohne erhebliche soziale Kosten verwirklicht werden.

Die Dominanz der sozialistischen Partei über zwei volle Legislaturperioden hinweg
stärkte die für die Kontinuität der Politik so wichtige Handlungsfähigkeit der Regie-
rung. Allerdings führte sie auch zu einer gewissen Arroganz. Im Wissen um die eigene
Stärke und die Schwäche der Opposition verlor das Parlament seine Bedeutung als Ort
der politischen Auseinandersetzung. Die Politik wurde im engsten Führungskreis der
Exekutive entschieden und dem Parlament und der mit eiserner Disziplin geführten ei-
genen sozialistischen Fraktion nur noch zur Ratifizierung per Akklamation vorgelegt.
Die sich in Regierung und Partei häufenden Korruptionsskandale sind ein weiteres
Zeichen des Machtverschleißes der Sozialisten. Damit sind zwar nicht die Grundfesten
des neuen Systems gefährdet, die Festigung der Demokratie in den staatlichen Institu-
tionen und die Weiterentwicklung einer demokratischen politischen Kultur scheinen
damit sjedoch zunächst eingefroren.
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Außenpolitik in der Übergangsphase

Die Zeitspanne, die 1975 mit dem Tod von General Franco begann, gehört zweifel-
los zu den ereignisreichsten Phasen in der neueren Geschichte Spaniens. Aus einem
Zustand, zu dessen Grundcharakteristika tiefgehende verfassungsrechtliche Defizite
gehörten, ist inzwischen eine neue Situation geworden: Es gibt eine echte Verfassung,
die das demokratische System garantiert. Der Diktator ist durch einen Monarchen er-

setzt worden, der das neue freiheitliche System, zu dessen Durchsetzung und Festi-
gung er selbst entscheidend beitrug, respektiert. Die relativ ausgeprägte Binnenorien-
tierung von Wirtschaft und Gesellschaft ist der vollen Eingliederung des Landes in die
europäischen Strukturen wirtschaftlicher, politischer und militärischer Zusammenar-
beit gewichen. Im Verlauf des Transiciön-Prozesses bemühten sich die Spanier, ein po-
litisches und institutionelles System zu schaffen und fortzuentwickeln, das in Einklang
mit den europäischen Nachbarstaaten steht.

Die spanische Außenpolitik förderte und flankierte diesen Wandel. Sie nahm die Ver-

änderungswünsche auf, die im Lande vorhanden waren, und erweiterte sie im Zusam-
menwirken mit zahlreichen auswärtigen Akteuren, die daran interessiert waren, die
Stabilität zu wahren und die Modernisierung Spaniens voranzutreiben. Schließlich trug
die Außenpolitik dazu bei

-

hierauf hat Fernando Morän mit seinem Buchtitel Espana
en su sitio scharfsinnig hingewiesen -, „Spanien an seinen [ihm gebührenden] Platz" zu

stellen1. Die Transiciön, die in der Außenpolitik zwischen 1975 und 1982 durchgeführt
wurde

-

also in der Zeitspanne, auf die zumeist die innere Transiciön begrenzt wird -,

gelangte allerdings erst während der Regierungszeit der Sozialisten zu ihrem Abschluß.

Die Erblast: Isolierung und fehlende Entfaltungsmöglichkeiten
Das franquistische Regime hatte eine kluge, genau auf seine Bedürfnisse zuge-

schnittene Außenpolitik betrieben2, der im wesentlichen folgende Motive zugrunde
lagen:

1 Morän, Espana.
2 Der Verfasser dieses Beitrags ist von der Richtigkeit dieser in der Literatur umstrittenen Aussage über-

zeugt. Bisher liegt keine quellenmäßig abgestützte Geschichte der Außenpolitik unterdem Franquis-
mus vor, obwohl es zahlreiche Einzelstudien gibt. Dank einer Verfügung von Minister Morän können
seit 1984 die Dokumente des Archivs des Außenministeriums frei benutzt werden, wenn sie nicht
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a) Das Bestreben, „Absolution" für seine „Erbsünde" zu erhalten, d.h. für sein Bünd-
nis mit den Achsenmächten während des Bürgerkrieges, seine faschistischen Nei-
gungen während des Zweiten Weltkrieges und seine anfangs unverkennbaren faschi-
stischen Züge, wenn diese im Laufe der Zeit auch zusehends verschwommener
wurden.

b) Die Suche nach einer Nische auf dem internationalen Parkett, in der man sich ein-
richten konnte, ohne befürchten zu müssen, daß es zu von außen angestoßenen
DeStabilisierungen der inneren Situation kommen würde. Letzteres war am Ende
des Zweiten Weltkrieges geschehen3 und hatte zu einer Bestätigung von Francos in-
nerster Uberzeugung beigetragen, daß im Ausland starke Mächte

-

etwa der Kom-
munismus, die Freimaurerei, der Sozialismus

-

am Werk waren, die darauf hinarbei-
teten, in Spanien einen Umsturz herbeizuführen4.

c) Die Suche nach einer zumindest minimalen äußeren Akzeptanz, die es dem Re-
gime

-

am Rande eines demokratischen, sich immer enger zusammenschließenden
Europas

-

erlaubte, seine Eigenarten wenigstens im politischen Bereich beizubehal-
ten und Legitimität zu erwerben, die die Diktatur im Innern zusätzlich stärken
könnte.

Das Ergebnis war für General Franco keineswegs schlecht: Auf internationaler
Ebene war das Regime seit Mitte der fünfziger Jahre wieder salonfähig, nachdem der
Vatikan 1953 in ein Konkordat eingewilligt hatte und die USA ihm Rückendeckung
verschafften, als sie es in einem bilateralen Abkommen der containment -Strategie
gegen die Sowjetunion angliederten. Später trat das franquistische Spanien der UNO,
den Bretton Woods-Institutionen und der OECD bei. Nach dem Stabilisierungsplan
von 1959 nahm das Regime eine geradezu kopernikanische Wende seiner Wirtschafts-
politik vor und liberalisierte die Austauschbeziehungen mit dem Ausland5. Damit

unter die 25jährige Sperrfrist fallen. Ab 1993 können die Archivalien bis zum Jahr 1968 benutzt wer-

den. 1991 wurde festgelegt, daß nach entsprechender Genehmigung die Sperrfrist weiter reduziert
werden könne. Ein erster allgemeiner Überblick ist enthalten in Manuel Espadas Burgos, Franquismo
y politica exterior, Madrid 1987. Zu einem Themenbereich, der während der Transition und der sozia-
listischen Etappe große Auswirkungen haben sollte, vgl. Antonio Marquina, Espana en la politica de
seguridad occidental, 1939-1986, Madrid 1986.

3 Gemeint ist insbes. das Eindringen der Guerilla von Frankreich aus. Zu Francos Rolle bei der Festle-
gung der Außenpolitik siehe Paul Preston, Franco, London 1993. Zum Weltkriegsende vgl. Florentino
Portero, Franco aislado. La cuestiön espanola (1945-1950), Madrid 1989.

4 Als Beleg für diese Einstellung vgl. den Brief von Admiral Luis Carrero Blanco an den damaligen
Außenminister Fernando Maria de Castiella vom 21.2. 1963 (Archiv des spanischen Außen-
ministeriums, leg. R-12028, exp. 2). Dort heißt es u. a.: „Die drei Totalitarismen (Kommunismus, So-
zialismus, Freimaurerei) verfolgen zwar unterschiedliche Endziele, aber alle drei

-

die im Geistlichen
atheistisch sind und im politischen Bereich die Welt zu beherrschen versuchen

-

haben das ge-
meinsame Ziel, die Regime beiseite zu schaffen, die, wie das unsrige (katholisch, antisozialistisch,
antikommunistisch, antikapitalistisch und bis aufs letzte unabhängig), ihrer Beherrschungsstrategie
widerstehen."

5 Die ersten Studien, die diese Zusammenhänge aufgrund der Dokumentation spanischer Archive ana-
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konnte es von der Wachstums- und Aufschwungphase der internationalen Wirtschaft
profitieren.

Zu Beginn der siebziger Jahre ruhte die franquistische Außenpolitik auch auf einem
soliden Beziehungsgeflecht

-

der Franquismus sprach von „privilegierten Beziehun-
gen"

-

mit den arabischen und den lateinamerikanischen Staaten6. Das Regime brüstete
sich, die allgemeine Ablehnung der Nachkriegszeit überwunden und Spanien in ein
dichtes Netz außenpolitischer Beziehungen eingefügt zu haben, die in etwa mit denen
anderer Länder vergleichbarer wirtschaftlicher Entwicklungsstufe übereinstimmten.
Nicht zuletzt wurde darauf verwiesen, daß das Regime noch immer über denselben
„großen Steuermann" verfügte, der die Gefahren des Weltkrieges überwunden und
nachdrücklich die „unnatürliche" Allianz der liberalen Demokratien mit dem Kom-
munismus verurteilt hatte7. Franco, der „Wächter des Abendlandes", wurde nicht nur

als „das sauberste Schwert Europas" dargestellt
-

wobei geflissentlich die Grausamkeit
der Repression in den vierziger und fünfziger Jahren übergangen wurde8 -, sondern
zugleich als echter Vorkämpfer in dem einzigen "Kreuzzug" gepriesen, der im 20. Jahr-
hundert zusammen mit den übrigen christlichen Ländern durchgeführt werden sollte:
der Kreuzzug gegen die ungläubigen und revolutionären Horden aus den östlichen
Steppen9.

Da Spanien aber nicht zu den demokratischen Staaten gehörte, bedeutete seine Ein-
gliederung in das internationale System keineswegs, daß es dort über echten Einfluß
verfügte. Außerdem wurde ihm der Beitritt zur EG und zur NATO verwehrt, so daß
es nicht bei Entscheidungen dieser Organisationen mitwirken konnte, durch die Spa-
nien betroffen wurde. Ferner wurde das Land von zahlreichen weiteren internationa-
len Gremien ferngehalten, was Passivität und Defensive bei den diplomatischen Akti-
vitäten erzwang. Schließlich hatte es seine Außenbeziehungen nicht beliebig ausweiten
können oder, in manchen Fällen (etwa mit den kommunistischen Ländern oder mit

lysierten, sind die von Angel Vinas/Julio Vinuela/Fernando Eguidazu u.a., Politica comercial exterior
en Espana (1931-1975), Madrid 1979, und Angel Viiias, Los pactos secretos de Franco con Estados
Unidos. Bases, ayuda econömica, recortes de soberania, Barcelona 1981.

6 Vgl. Silvia Enrich, Historia diplomatica entre Espana e Iberoamerica en el contexto de las relaciones
internacionales (1955-1985), Madrid 1989.

7 Solche Argumentationsweisen, die sich in Spanien heute noch einer gewissen Beliebtheit erfreuen, fin-
den sich in den Leitartikeln und Kommentaren spanischer Zeitungen, insbesondere bei Arriba und
ABC, in den auf Francos Tod folgenden Wochen zuhauf. In Arriba hatten manche Autoren, die das
von Carrero entworfene Selbstbildnis des Regimes voll übernahmen, keine Scheu, General Franco als
Bannerträger gegen Kapitalismus und Kolonialismus darzustellen.

8 Vgl. die Franco-Biographie von Luis de Galinsoga/Francisco Franco-Salgado, Centinela de Occiden-
te, Barcelona 1956. Franco-Salgado, ein Verwandter und enger Vertrauter des Generals, hat während
der Transition zwei Memoirenbände publiziert, Mis conversaciones privadas con Franco, Barcelona
1976, und Mi vida junto a Franco, Barcelona 1977, die die enormen Unterschiede erkennen lassen, die
zwischen dem hagiographischen Bild Francos und seinem tatsächlichen Verhalten bestanden.
Siehe Jose Maria Doussinague, Espana tem'a razön, Madrid 21950; vgl. auch den Brief des damaligen
Außenministers Graf Jordana an den US-Botschafter in Madrid, Carlton J.H. Hayes, im Oktober
1943, in: Archiv des spanischen Außenministeriums, leg. R-1374, exp. 8.
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Israel), wollen10. In einem tieferen Sinne läßt sich somit sagen, daß Spanien „nicht auf
der Landkarte lag"11.

Als im Herbst 1975 auf Massendemonstrationen im Ausland die im September er-

folgten Hinrichtungen von ETA- und FRAP-Aktivisten verurteilt wurden, wurde der
Manövrierraum des Franquismus auf dem internationalen Parkett stark beschnitten.
Die düsteren Jahrzehnte der Repression und der Beschränkungen wurden wieder in
Erinnerung gerufen. Einmal mehr brachte der Franquismus zum Ausdruck, daß er

nicht zögerte, Blut fließen zu lassen, selbst wenn er dadurch erneut die außenpolitische
Isolation riskierte.

Mehrere Faktoren, die übereinstimmend die Erblast des Franquismus ausmachen,
sollten während der Transiciön die Außenpolitik bedingen; zumindest zwei dieser
Faktoren müssen hier herausgestrichen werden: zum einen das Fortbestehen von Men-
talitäten, Praktiken und Vorgehensweisen in der Verwaltung, die von 40 Jahren Dikta-
tur zutiefst geprägt worden war; zum anderen das Zusammenwirken von einflußrei-
chen Eliten, die mit den Realitäten des internationalen Lebens wenig vertraut waren,
und von Gesellschaftsschichten, die dem Isolationismus zuneigten, bei der Bestim-
mung des außenpolitischen Kurses.

Ein Erbe, das Chancen enthielt

Das franquistische Vermächtnis bestand freilich nicht nur aus Einschränkungen und
Mängeln. Vor allem muß darauf verwiesen werden, daß die ökonomischen, kulturellen
und sozialen Realitäten Spaniens zu Beginn der Transiciön sich deutlich von den Ver-
hältnissen unterschieden, die die Diktatur während vieler Jahre charakterisiert hatten:
So hatte sich etwa die spanische Wirtschaft (mehr schlecht als recht) in das System in-
ternationaler Arbeitsteilung eingegliedert und allmählich ihre überkommene Unter-
entwicklung hinter sich gelassen. Die politischen Eliten hatten sich diversifiziert und
gewisse Verbindungen mit dem Ausland hergestellt, von dem sie Zuspruch und Unter-
stützung erhielten und an dem sie sich orientieren konnten. Das kulturelle Leben
schickte sich an, seinen Ethnozentrismus zu überwinden, der durch die lange Phase der
Unterdrückung gefördert worden war. Die Gesellschaft war heilsamen Schocks ausge-

„For almost 50 years Spain had a severely limited role in international affairs. This was largely the re-

sult of the Spanish Civil War and the nature of the Franco regime. Even as late as the early 1970's, Fran-
co's Spain was regarded as a pariah in a large part of the international community, and hence was ex-

cluded from many of the organizations which developed during the post WWII period, especially in
the European context. This limited what Spain could do internationally and limited the exposure of
the Spanish elites to international experience. Hence, we are dealing with a country where internatio-
nal relationships for a long period in the twentieth century were severely distorted, limited and self-
limiting." Kenneth Maxwell, Spain

-

From Isolation to Influence, in: ders. (Hrsg.), Spanish Foreign
and Defense Policy, Boulder 1991, S.3.

11 Zit. in Anlehnung an eine Überlegung des UN-Generalsekretärs Javier Perez de Cuellar im Gespräch
mit einem spanischen Politiker 1991.
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setzt gewesen: dem Schock externer und interner Migrationen, des Konsumismus,
nicht zuletzt der Säkularisierung12.

Als Folge dieser und anderer damit zusammenhängender Phänomene hatte die spa-
nische Sozialstruktur eine tiefe Veränderung erfahren und sich einigermaßen moderni-
siert. In dem Maße wie die politischen und institutionellen Strukturen der Diktatur zu

Anachronismen wurden, wurde auch die abweisende Haltung gegenüber dem Ausland
zunehmend zur Anomalie. Während der langen Jahre des Franquismus waren somit
unabdingbare

-

allerdings nicht hinreichende
-

Grundlagen entstanden, um ein neues

politisches System zu errichten und eine zeitgemäße Außenpolitik zu betreiben. Die
Aufgabe war allerdings hart und so risikoreich, daß sich das Ergebnis nicht leicht vor-

aussagen ließ13.

Die Last des „ Bunkers"

Einflußreiche Kreise in der Verwaltung, in den Institutionen des Regimes, den Si-
cherheitsdiensten, den Streitkräften und in der Einheitspartei traten 1975 nachdrück-
lich für einen Franquismus ohne Franco ein. An der Spitze dieses sog. Bunkers stand
der Regierungschef selbst, Carlos Arias Navarro, der stark in einige der dunkelsten
Phasen jener grausamen Repression verstrickt war, die die ersten Jahre des Regimes
charakterisiert hatte. Es war somit unvorstellbar, daß von dieser Regierung irgendeine
Neuerung, sei es außen- oder innenpolitischer Natur, ausgehen würde. Arias Navarro
war nicht daran interessiert, grundsätzliche Veränderungen vorzunehmen. Der Neu-
beginn im außenpolitischen Bereich mußte daher äußerst vorsichtig erfolgen.

Jose Maria de Areilza, Graf von Motrico, übernahm unter diesen schwierigen Um-
ständen das Außenministerium. Er war einer der Ideologen der Autarkiepolitik des
Regimes in seiner ersten Phase und dann Botschafter in Buenos Aires gewesen, als die
Verbindung zum Argentinien Peröns lebensnotwendig war, um die Versorgung des in
der unmittelbaren Nachkriegszeit isolierten Spanien sicherzustellen. In den fünfziger
und sechziger Jahren fungierte er als Botschafter in Washington und Paris, später ge-
hörte er der monarchistischen Opposition an.

In seinen Memoiren, die er kurz nach seiner Ministerzeit veröffentlichte, hat Areilza
ein lebendiges Bild der Bedingungen gezeichnet, unter denen er seine Arbeit erledigte.
Insbesondere geht er auf die Rolle von Arias Navarro ein: „Von dem, was außerhalb
des Landes geschieht, versteht er nichts, und da er weder reist noch Sprachen spricht,
entfernt er sich immer mehr vom Zeitgeist im Ausland und all seinen komplexen Zu-

12 Vgl. Salvador Giner (Hrsg.), Espana. Sociedad y Politica, Madrid 1990.
13 Über die Außenpolitik in der Transiciön liegen noch keine auf Archivmaterial basierende Arbeiten

vor, wohl aber zahlreiche Abhandlungen, die mit öffentlich zugänglichem Quellenmaterial erstellt
worden sind. Als knappe Auswahl vgl. Armero, Politica exterior; Emilio Menendez del Valle, Politica
exterior y transiciön democrätica en Espana, in: Tezanos/Cotarelo/Blas (Hrsg.), La transiciön;
Pollack/Hunter, The Paradox; und insbesondere Niehus, Außenpolitik im Wandel.
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sammenhängen, die sich so sehr auf unseren inneren Prozeß auswirken"14. In dem
guten halben Jahr, das Areilza im Amt war, setzte er zwar einige bemerkenswerte Ak-
zente. Eine neue außenpolitische Linie konnte aber in jener spannungsgeladenen Zeit
heftiger interner Auseinandersetzungen, in denen es um nichts weniger als um die Zu-
kunft Spaniens und der Monarchie ging, nicht entwickelt werden, obwohl Areilza klar
war

-

er befand sich dabei im Gegensatz zu Arias Navarro, hatte allerdings die Unter-
stützung des Königs -, daß die Außenpolitik neuer Impulse bedurfte: Es ging darum,
demokratische Institutionen zu schaffen, und um die Verbesserung der Beziehungen
zu demokratisch verfaßten Ländern. Unter Berücksichtigung des Interesses und (in ei-
nigen Fällen) der Sorge, die der spanische Fall hervorrief

-

die Instabilität Portugals
wurde damals in vielen Außenministerien ebenfalls sehr deutlich zur Kenntnis genom-
men -, konzentrierte sich Areilza auf die USA und Europa, während Lateinamerika
und die arabischen Länder, auf die sich die spanische Außenpolitik seit jeher stützte,
während seiner kurzen Amtsdauer kaum eine Rolle spielten.

Im Fall der USA konnte Areilza den Umstand ausnutzen, daß der Tod Francos zu

einem Zeitpunkt erfolgt war, als der Abschluß der Verhandlungen über die Fortset-
zung des (1953 zum ersten Mal abgeschlossenen) bilateralen Abkommens mit den Ver-
einigten Staaten anstand. (Das Abkommen war, ohne große Veränderungen, während
der Diktatur immer wieder verlängert worden.) Im Dezember 1975 unterbreitete
Areilza Henry Kissinger seine Vorstellungen. Die meisten waren nicht neu, etwa der
Abzug der mit Atomsprengköpfen versehenen U-Boote vom Marinestützpunkt Rota,
die Eliminierung der Geheimklauseln und die Aufstockung der amerikanischen Ge-
genleistungen. Einige seiner Forderungen stimmten mit den Vorstellungen mancher
politischen Kräfte in Washington überein und waren also durchaus erreichbar, etwa die
Forderung, daß das bisherige Exekutivabkommen

-

das nur der Zustimmung des ame-

rikanischen Präsidenten bedurfte
-

Vertragscharakter erhalte, was die Billigung und
explizite Unterstützung durch die Legislative voraussetzte. Da die Amerikaner an

einer Fortführung der bilateralen Beziehungen interessiert waren, wurde der Vertrag
am 24.Januar 1976 unterzeichnet15. Die größten Bedenken dagegen kamen aus spani-
schen Militärkreisen, die befürchteten, der amerikanische Alliierte würde den politi-
schen Wandel

-

den sie nicht wollten
-

unterstützen16. Eben dies geschah auch. Areilza,
der ehemalige Botschafter in Washington, bereitete zwischen der Unterzeichnung und
der Ratifizierung des Vertrages den ersten USA-Besuch des Königs vor. Er war es auch,
der mögliche Schwierigkeiten aus dem Weg räumte, die sich im amerikanischen Kon-

14 Areilza, Diario,S. 204.
15 Areilza, Diario, S. 70 schrieb hierzu, „Ich treffe mit Carlos Arias zusammen. Er gratuliert mir wegen

des Vertrages mit den USA, dessen Beachtung im Ausland ihn beeindruckt hat. Er ist eine klare Un-
terstützung sowohl der Regierung wie der Monarchie."

16 Dies ging so weit, daß Arlas selbst sie angeblich daran erinnern mußte, daß Franco den Unterhändlern
seinerzeit gesagt haben soll: „Wenn Sie schließlich das nicht erreichen, was Sie wollen, unterschreiben
Sie dann eben das, was man Ihnen vorlegt. Wir brauchen das Abkommen." Vgl. Areilza, Diario, S. 14.
Dieses Geistes waren die Beziehungen, die während der Diktatur zwischen Spanien und den USA be-
standen.
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greß ergeben konnten, der in bezug auf das Franco-Regime traditionellerweise gespal-
ten gewesen war.

Am 2.Juni 1976 identifizierte sich König Juan Carlos in seiner Rede vor dem US-
Kongreß unmißverständlich mit dem Demokratisierungsprozeß. Er führte u.a. aus:

„Die Monarchie wird darauf hinarbeiten, daß in Spanien unter den Prinzipien der De-
mokratie der soziale Friede und die politische Stabilität erhalten bleiben. Zugleich
muß, in Übereinstimmung mit dem frei geäußerten Willen des Volkes, der geordnete
Zugang zur Macht der verschiedenen Regierungsalternativen sichergestellt sein."
Diese erneute Absichtserklärung trennte den Monarchen deutlich vom franquistischen
„Bunker". Der Vertrag wurde ratifiziert17, auch wenn er im außen- und sicherheitspo-
litischen Bereich viele Fragen offenließ, die erst in den achtziger Jahren, unter soziali-
stischen Regierungen, gelöst werden sollten.

Dieselbe Bewertung läßt sich bezüglich der Tätigkeit Areilzas gegenüber der Euro-
päischen Gemeinschaft vornehmen. Seit 1962 hatte das franquistische Regime seinen
Wunsch zum Ausdruck gebracht, mit der EWG irgendeine Art von Beziehung herzu-
stellen, die zum Beitritt führen könnte. 18 Jahre später war man allerdings noch nicht
über ein Präferenz-Handelsabkommen hinausgekommen, das als Folge der ersten EG-
Erweiterung gewisser Anpassungen bedurfte. Die diesbezüglichen Verhandlungen
waren, nachdem die Hinrichtungen von ETA- und FRAP-Aktivisten im September
1975 im Ausland mit Empörung aufgenommen worden waren, unterbrochen worden.
Areilza wollte nun nicht nur diese Verhandlungen wieder in Gang bringen, sondern
generell die Annäherung an die Europäische Gemeinschaft vorantreiben. In beiden
Fällen beschleunigten die von Madrid ausgehenden Signale

-

auch wenn sie noch ver-

früht waren
-

einen Prozeß, der nicht mehr abreißen und später
-

als der politische
Wandel im Innern es zuließ

-

intensiviert werden sollte. Das demokratische Europa
wartete ab, was in Spanien vor sich ging; es beobachtete die Entwicklung und Intensi-
vierung des Demokratisierungsprozesses mit großer Aufmerksamkeit und unverhoh-
lener Sympathie.

Areilza unternahm auch vielversprechende Schritte zur Normalisierung der Bezie-
hungen mit Portugal, die als Folge der „Nelkenrevolution" und der Plünderung der
Residenz des spanischen Botschafters in Lissabon eine deutliche Verschlechterung
erfahren hatten. Erwähnenswert ist darüber hinaus seine Tätigkeit bei den langwieri-
gen Verhandlungen zur Anpassung des Konkordats an die Veränderungen, die in der
katholischen Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und in den Beziehun-
gen zwischen der Kirchenführung und dem in seiner Schlußphase erstarrten franqui-
stischen Regime stattgefunden hatten. Auch ein weiteres aus der Ära Franco ererbtes
Problem erfuhr in der Amtszeit Areilzas eine schnelle Lösung. Eine Woche vor dem
Tod Francos wurde mit den Abkommen zwischen Madrid einerseits und Marokko
sowie Mauretanien andererseits die Zeit der Verantwortlichkeit und Zuständigkeit

Areilza hielt in seinem Tagebuch seinen Eindruck fest: „Vollständiger Erfolg. Mit diesem Akt und mit
dieser Rede ist die Monarchie vor dem wichtigsten demokratischen Forum der Welt akzeptiert wor-

den." Areilza, Diario, S. 189.
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beendet, die Spanien über das Gebiet der West-Sahara hatte. Diese Abkommen ver-

hinderten eine Konfrontation mit Marokko, das
-

unter Ausnützung der langen
Krankheit des spanischen Diktators

-

den „grünen Marsch" gegen die frühere spani-
sche Kolonie durchgeführt hatte. Auf die West-Sahara bezogen sich die letzten impe-
rialen Ansprüche, die Spanien seit jeher in Nordafrika angemeldet hatte. Während
der Amtszeit Areilzas wurde der spanische Rückzug noch vor dem vorgesehenen
Termin durchgeführt. Spanien wandte sich dabei an die Vereinten Nationen, damit
unter deren Aufsicht das saharauische Volk sein Recht auf freie Selbstbestimmung
ausüben konnte. Die Anrufung der UNO bedeutete zugleich, im Hinblick auf die
Dekolonisierung, die Nichtanerkennung der Besetzung des Territoriums durch
Marokko18.

Die Amtszeit Areilzas stellt eine interessante Phase der spanischen Außenpolitik
dar. Es war eine Zeit des schwierigen Ausgleichs zwischen der Last, die der „Bunker"
darstellte, und der Notwendigkeit, deutlich zu machen, daß sich in Spanien etwas be-
wegte. In der Art der Amtsführung kamen zweifellos das politische Engagement des
Amtsinhabers und die Unterstützung durch den König zum Ausdruck. Von Anfang an

war allerdings ein tiefer Widerspruch unübersehbar: Aus diesen Akzenten ergaben sich
bestenfalls die groben Umrisse einer neuen Politik, deren Stunde noch nicht gekom-
men war. Dem Versuch war auch keine Dauer beschieden. Je weiter das Jahr 1976 vor-

anschritt, desto deutlicher wurde, daß
-

solange Arias Navarro an der Spitze der Regie-
rung stand

-

die innere Umwandlung dazu verurteilt war, (bestenfalls) in einem Pakt
oder (schlechtestenfalls) in der Regression zu enden. Nach der Rückkehr von seiner
Washingtonreise zog der König Konsequenzen. Anfang Juli erklärte Arias Navarro
dem Monarchen gegenüber seinen Rücktritt, und dieser ernannte zur allgemeinen
Überraschung den früheren Funktionär der franquistischen Einheitspartei Adolfo
Suärez zum neuen Regierungschef. Areilza sah seinen Wunsch, diesen Posten zu erhal-
ten, nicht erfüllt. Der Staatssekretär im Außenministerium, Marcelino Oreja, trat an

die Spitze der spanischen Diplomatie. Damit begann eine neue Epoche.

Die Außenpolitik in der Regierungszeit von Adolfo Sudrez:
die Früchte der Konsensstrategie

Zwischen 1976 und 1980 erlebte Adolfo Suärez seine Sternstunden. Bei den demo-
kratischen Wahlen von 1977 und 1979 konnte er seine Position als Regierungschef be-
haupten. Er stand damals an der Spitze der zusammengewürfelten UCD, die ein Amal-
gam unterschiedlichster Kräfte darstellte: franquistischer Wendehälse, alter und
jüngerer Oppositioneller gegen die Diktatur von außerhalb und innerhalb der Institu-
tionen sowie machtgewohnter Funktionäre. Die Partei vereinigte die vielfältigsten
Ideologien und Interessen. Die Debatten, die in der UCD über die Außenpolitik des

Vgl. Francisco Villar, El proceso de autodeterminaciön del Sahara, Valencia 1982.
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allmählich Gestalt gewinnenden demokratischen Systems geführt wurden, spiegelten
diese Divergenzen wider.

Diese Debatten wurden gleichzeitig mit anderen, allgemeineren geführt. Denn mit
der Konstituierung der Cortes von 1977, die de facto die Funktion einer Verfassungge-
benden Versammlung übernahmen, gab sich Spanien die Mechanismen, die es den ver-

schiedenen Oppositionsparteien ermöglichten, ihre eigenen Vorstellungen über eine
Politik zu präsentieren, die während der Diktatur ausschließlich von der Regierung
und der Staatsverwaltung aus konzipiert und realisiert worden war. Die außenpoliti-
schen Diskussionen mit der Linksopposition, die eben erst aus der Illegalität herausge-
treten war, betrafen viele Felder. Dabei war es nicht besonders schwierig, sich in
Grundfragen anzunähern. Allen war klar: Das entstehende demokratische System be-
durfte einer anderen internationalen Politik als der Franquismus. Es konnte auch
Ubereinstimmung bezüglich vieler Aktionen hergestellt werden, mit denen diese allge-
meinen Überlegungen in die Praxis umgesetzt werden sollten. Derartige Gemeinsam-
keiten ergaben sich aus dem Konsens, der sich zum Zwecke der Stärkung des zarten
demokratischen Pflänzchens herausgebildet hatte.

Im Außenministerium verfügte die Regierung mit Marcelino Oreja über einen dia-
logbereiten Mann. Er war Berufsdiplomat, früherer Mitarbeiter des ehemaligen Au-
ßenministers Castiella, ein herausragendes Mitglied der Gruppe Tdcito, begütert und
christdemokratischer Überzeugung. Oreja sollte zu einer wertvollen Stütze des neuen

Regierungschefs werden. Dieser wiederum trat, ganz im Gegensatz zu seinen Vorgän-
gern, sehr bald auf der internationalen Szene auf, vor allem in Lateinamerika und in
Europa. Die Auslandsreisen von Adolfo Suärez ließen eine dynamischere Gestaltung
der Außenpolitik erahnen, die nunmehr Teil einer Umwandlungsstrategie wurde, die
schließlich zu einer zunehmenden Marginalisierung des „Bunkers" führte.

Zu den Änderungen im Stil kamen weitere im ideologischen Bereich hinzu, die
schließlich zur Übernahme feierlicher Verpflichtungen multilateraler Art führten. Als
Beispiele lassen sich die Unterzeichnung der UN-Abmachungen über zivile und poli-
tische sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte erwähnen, die Aner-
kennung der europäischen Menschenrechtskonvention oder die Ratifizierung der
Abkommen des Internationalen Arbeitsamtes über Gewerkschaftsfreiheit und Streik-
recht. Übereinstimmung bestand auch in der Absicht, die diplomatischen Spielräume
Spaniens auszuweiten

-

einerseits durch die Aufnahme von Beziehungen mit Ländern,
mit denen bis dahin noch keine Beziehungen bestanden (Israel blieb weiterhin eine
wichtige Ausnahme), andererseits durch den Beitritt zu neuen internationalen Institu-
tionen, zu denen der Zugang in dem Maße möglich wurde, in dem der politische Wan-
del im Lande selbst sich bemerkbar machte. Zu den Ländern, zu denen diplomatische
Beziehungen aufgenommen wurden, zählen vor allem Mexiko, das seit dem Bürger-
krieg die immer gespenstischere Regierung der Spanischen Republik im Exil (die sich
schließlich selbst auflöste) anerkannt hatte, und die kommunistischen Länder, insbe-
sondere die Sowjetunion. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Moskau
hatte

-

nachdem bereits seit der Spätphase des Franquismus Handels- und Konsular-
beziehungen bestanden

-

geradezu symbolische Bedeutung. Im Hinblick auf neue
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Mitgliedschaften ragt der Beitritt (Ende 1977) zum Europarat heraus, was eine deutli-
che Stärkung der Kräfte bedeutete, die sich für die spanische Transiciön einsetzten.
Wichtig waren auch die Bemühungen, eines der periodischen Treffen der Konferenz
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Madrid stattfinden zu las-
sen; auf dem Belgrader Treffen vom März 1978 wurde dieses Ziel auch erreicht.

Bald nach den Wahlen vom Juni 1977 traf Suärez eine Entscheidung von größter
Reichweite. Im Juli beantragte die neue Regierung, in der Marcelino Oreja weiterhin
das Außenministerium leitete, formell die Eröffnung von Verhandlungen mit der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, die auf die Vollmitgliedschaft Spaniens zielten. Im Februar
1979 setzten die Verhandlungen ein. Mit dieser Entscheidung wurde der Wunsch be-
kräftigt, zu grundlegenden Veränderungen im spanischen Wirtschaftssystem zu gelan-
gen

-

Veränderungen, die die UCD allein nicht durchführen konnte. Die zunehmende
Akzeptanz Spaniens als Partner auf der internationalen Bühne und der im Lande vor-

handene Konsens über den außenpolitischen Kurs ließen den Wunsch entstehen, die
Veränderungen in Spanien von außen her zu flankieren.

Auch weitere wichtige und noch offene Fragen wurden konstruktiv angegangen.
Zumindest drei verdienen eine besondere Erwähnung: die Ersetzung des Konkordats
von 1953 durch mehrere Abkommen, die Anfang 1979 unterzeichnet wurden; die Au-
ßerkraftsetzung des unseligen „Iberischen Paktes" und der Abschluß eines Abkom-
mens über Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Spanien und Portugal im No-
vember 1977; die spanisch-britische Erklärung vom April 1980, in der beide Seiten ihre
Absicht bekräftigten, alle Gibraltar betreffenden Differenzen auf dem Verhandlungs-
weg zu lösen.

Die Grenzen der Konsensstrategie

Wenn es allerdings um grundsätzliche Fragen strategischer Art ging, wichen die
Meinungen sowohl innerhalb der UCD als auch zwischen Regierung und Opposition
deutlich voneinander ab. Die Hauptauseinandersetzungen drehten sich um die Ein-
gliederung in die westlichen Verteidigungsbündnisse und um die Rolle Spaniens bei
einer eventuellen Neuordnung der durch die Blockbildung und den Nord-Süd-Ge-
gensatz bestimmten internationalen Ordnung. Zu diesen Diskrepanzen kamen noch
taktische Divergenzen hinzu, vor allem als die wichtigste Oppositionspartei PSOE im
Vorfeld der zweiten demokratischen Wahlen von 1979 die soziale Basis der UCD zu

untergraben suchte, indem sie sich verschiedener Mittel
-

auch solcher aus dem außen-
politischen Bereich

-

bediente.
Allgemein trat die Linke zunächst für eine Außenpolitik strikter Neutralität ein19.

Später sahen die Sozialisten aber ein, daß die Beendigung der Beziehungen mit den
Vereinigten Staaten mehr Nach- als Vorteile brachte. Sie stellten diese Beziehungen

Vgl. Mesa, Democracia.
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deshalb nicht mehr in Frage, gaben der Regierung allerdings zu verstehen, daß sie die
Aufnahme in die Atlantische Allianz nicht betreiben solle. Die Regierung Suärez hat
diesbezüglich tatsächlich nie eine Entscheidung getroffen20, wenn Außenminister
Oreja auch immer eindeutiger in diese Richtung wirkte und in der UCD jene Kräfte,
die einem NATO-Beitritt positiv gegenüberstanden, die Oberhand gewannen. Suärez
war sich darüber im klaren, daß die NATO-Frage äußerst behutsam angegangen wer-

den mußte. Möglicherweise um den Prozeß hinauszuzögern und mehr innenpolitische
Glaubwürdigkeit zu gewinnen, zumal zu einem Zeitpunkt, da ihre Position harten An-
griffen von vielen Seiten ausgesetzt war, verfolgte die Regierung eine Strategie der Po-
tenzierung der spanischen Präsenz auf internationaler Ebene, vor allem in der UNO,
in Lateinamerika und im Mittelmeerraum

-

eine Strategie, die unverständlicherweise
die Bezeichnung „Dritte Welt-Option" (tercermundismo) erhalten hat. Aus solchen
Gründen versuchte man auch das große Ansehen, in dem die Transiciön gerade in Süd-
amerika stand, in politische Erfolge umzumünzen. Dabei wurden etwas gewagte Ma-
növer gestartet, die bei der Linksopposition gut ankamen: etwa der Besuch von Suärez
bei Fidel Castro in Havanna im Jahre 1978 oder der Beschluß (1979), als Beobachter
am Gipfeltreffen der Bewegung blockfreier Staaten teilzunehmen, und nicht zuletzt
die Einladung (1979) Arafats nach Madrid21. Suärez handelte dabei stets so, als sei die
Zeitbombe NATO ein Thema zweiter Ordnung22.

Die Grenzen des Konsenses wurden innenpolitisch seit dem sozialistischen Miß-
trauensantrag gegen Adolfo Suärez im Mai 1980 deutlich sichtbar. Auch außenpoli-
tisch machten sie sich klar bemerkbar, etwa in der Saharafrage, in der die Linke insge-
samt eher der Haltung des Frente Polisario als der marokkanischen Position zuneigte.
Die Beziehungen mit Nordafrika waren insgesamt konfliktbeladen. Algerien unter-

stützte damals eine winzige kanarische Unabhängigkeitsbewegung, die in der Organi-
sation für Afrikanische Einheit das „Afrikanertum" (africanidad) der Kanarischen In-
seln postulierte. Diese Haltung führte 1977 und 1978 zu enormen Spannungen und

Armero, Poh'tica exterior, S. 92 schreibt dazu: „Das NATO-Thema stellt den greifbarsten Fall fehlen-
der Stellungnahmen in der spanischen Außenpolitik der Transiciön dar. Die von Adolfo Suärez ge-
führten UCD-Regierungen waren nicht in der Lage, das zu erfüllen, was in ihrem Parteiprogramm un-

mißverständlich über den NATO-Beitritt stand [...] Beim NATO-Thema fehlte der Außenpolitik
Entscheidungskraft, um sich nicht mit breiten Sektoren der Partei anlegen zu müssen; die Entschei-
dung wurde daher immer wieder aufgeschoben."
Für Armero, Poh'tica exterior, S. 126, 133 war der Suärez-Besuch bei Castro „ein Fehltritt oder, besser
gesagt, ein Stolperstein für die Politik von Marcelino Oreja [...] Es wurde Einfluß auf Suärez ausgeübt,
er möge die Politik eines leader weiter links von der seines eigenen Kabinetts betreiben. Einige seiner
Minister zeigten ihre Empörung über die Annäherung an die blockfreien Staaten. Die Fäden hielten
die diplomatischen Berater des Regierungschefs in Händen [...]; wichtig war auch die persönliche
Haltung von Adolfo Suärez selbst, der unbedingt nach links rutschen wollte, um sein demokratisches
Ansehen

-

das er sich damals bereits voll verdient hatte, das aber noch nicht anerkannt war
-

zu ver-

bessern." Und was die „Umarmung zwischen Suärez und Arafat betrifft, so löste sie selbst unter den
Parteigängern von Suärez eine heftige Reaktion aus".
Vgl. hierzu Emilio A.Rodriguez, Atlanticism and Europeanism. NATO and Trends in Spanish
Foreign Policy, in: Gil/Tulchin (Hrsg.), Spain's Entry, S. 61.
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zwang die spanische Diplomatie, Afrika südlich der Sahara
-

wo sich Spanien traditio-
nellerweise, außer in seiner früheren Kolonie Äquatorialguinea, nicht engagierte

-

eine
gewisse Aufmerksamkeit zu schenken. Selbst im Hinblick auf Lateinamerika sah sich
die Regierung gewaltigen Vorwürfen ausgesetzt. Man warf ihr vor, lediglich die alte
Rhetorik fortzusetzen, ohne die Politik mit neuem Inhalt zu füllen. Insgesamt läßt sich
allerdings nicht bestreiten, daß die spanische Politik nicht nur gegenüber Lateinameri-
ka

-

hierbei spielte der König eine sehr große Rolle -, sondern ganz allgemein einer
Änderung unterworfen war.

Die Außenpolitik von Adolfo Suärez wirkte in der Hitze des politisch-ideologi-
schen Streits schlechter, als sie eigentlich war. Die strategischen Vorstellungen seiner
Regierung wurden außerordentlich heftig angegriffen. Es kritisierte sie die Rechte

-

die
nie die „Dritte Welt-Option" akzeptierte und der Verzögerung des NATO-Beitritts
mit Unverständnis begegnete

-

ebenso wie die eigene Partei UCD. Für die Linke wie-
derum war sie populistisch und improvisiert. Suärez' Nachfolger Leopoldo Calvo-So-
telo schließlich hielt sie für „romantisch" und quasi-franquistisch23. Möglicherweise
verfügen wir aber noch nicht über genügend Abstand, um Suärez' Außenpolitik ange-
messen zu interpretieren. Sie stellte m.E. den eigenständigen, wenn auch nicht erfolg-
reich zu Ende geführten Versuch dar, unter den Bedingungen zunehmender Fragilität
(sowohl der Regierung als auch der UCD) aus dem Korsett der Vergangenheit auszu-

brechen. Sie bedeutete im Hinblick auf das handelnde Personal einen Wechsel der Ge-
nerationen24, und sie enthielt eine gemäßigt-fortschrittliche Botschaft. Außerdem war

sie experimentierfreudig und zur Übernahme gewisser Risiken bereit. Sie hatte aller-
dings keinen Erfolg bei der zentralen Frage der Aufnahme in die Europäische Gemein-
schaft; die Verhandlungen verliefen langsamer und schwieriger als vorgesehen. Im Juni
1980 machte der französische Präsident Valery Giscard d'Estaing ihre Fortführung von

der vorherigen Lösung der Finanzprobleme in der EG-Agrarpolitik und von der Re-
form gewisser landwirtschaftlicher Sektoren abhängig. Damit kamen die Gespräche
abrupt zum Stillstand. Die Beziehungen mit Frankreich, die aufgrund des französi-
schen Unwillens zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den baskischen Terrorismus
ohnehin belastet waren, wurden damit noch schwieriger. Schließlich erblicken einige

Vgl. Calvo-Sotelo, Memoria, S. 123 ff, der allen Ernstes betont: „Unsere Rückkehr in das internatio-
nale Konzert, unsere Außenpolitik sollte acht weitere Jahre zwischen Anschluß an ein Lager und
Neutralismus, zwischen Westen und Dritter Welt, zwischen Utopie und Realität schwanken." Von
Suärez behauptet er: „Er war ein Mann, der wenig umhergekommen war [...] Daher empfand er die
Verhandlungshärte der Europäischen Gemeinschaft wie eine Ohrfeige [...] Er kehrte ohne Fingerspit-
zengefühl zu den franquistischen, arabischen und amerikanischen Koordinaten der internationalen
Politik zurück und vernachlässigte die äußere Transition." Schließlich behauptet er noch: „Was die
Atlantische Allianz betrifft, ließ sich bei Suärez bereits ein gewisser Antiamerikanismus erkennen."
Suärez umgab sich mit einer kleinen Gruppe von Diplomaten (unter ihnen war sein Kabinettschef Al-
berto Aza) und schuf im Amt des Regierungschefs (Presidencia del Gobierno) einen winzigen Unter-
stützungsapparat für internationale Angelegenheiten. Obwohl es hierfür mehr als genug Beispiele im
Ausland gab, reichte dies für den Vorwurf aus, er schaffe sich ein paralleles Außenministerium und sei
dem Einfluß der unmittelbar mit ihm zusammenarbeitenden Beamten hoffnungslos verfallen.



224 Angel Vinas

Beobachter im Widerwillen von Suärez, Spanien in die NATO zu führen, einen der
Faktoren, die zu seinem Rücktritt führten, da er sich mit dieser Haltung unausgespro-
chen im Gegensatz zum König befand25. Ende 1980 schien Suärez allerdings entschlos-
sen gewesen zu sein, die NATO-Frage anzugehen26.

Die Wende zur NATO

Am 18. Februar 1981 kündigte sein Nachfolger Leopoldo Calvo-Sotelo in seiner Re-
gierungserklärung unmißverständlich an, daß er die nötigen Schritte zum Beitritt Spa-
niens in die NATO unternehmen werde27. Er hielt Wort und setzte sich auch gegen die
aufgebrachte Linksopposition durch, die ihren Widerstand allerdings nicht so weit
trieb, daß es zum Sturz der schwachen Regierung gekommen wäre, die ja ohnehin die
Folgen des Staatsstreichversuchs vom 23.Februar zu überwinden hatte. Im November
1981 waren alle parlamentarischen Hürden genommen, die Regierung hatte nun freie
Hand, den Beitritt zum Nordatlantikpakt einzuleiten. Dem PSOE gelang es auch
nicht, Griechenland dazu zu bewegen, seine Einwilligung zum Beitritt hinauszuzö-
gern. Das griechische Parlament stimmte vielmehr am 27. Mai 1982 für den Beitritt,
und drei Tage später hinterlegte der spanische Geschäftsträger in Washington die Bei-
trittsurkunde. Kurze Zeit danach wurde auch die Revision des Vertrages mit den USA
zum Abschluß gebracht; der neue Vertrag erhielt wieder die frühere Form eines Exe-
kutivabkommens.

Calvo-Sotelo stellte die Wende zur NATO so dar, als handle es sich um eine Ange-
legenheit gleichsam natürlicher Zusammengehörigkeit: Spanien sei Teil der westlichen
Welt, es wolle der EG beitreten und müsse daher auch dem westlichen Verteidigungs-
system angehören28. Er schuf damit eine für Spanien qualitativ neuartige Situation, die
den PSOE dazu veranlaßte, in sein Wahlprogramm nicht die Ablehnung des Beitritts-
vertrages aufzunehmen, sondern nur die Unterbrechung der militärischen Integration
zu fordern, die unter Fin d'epoque-Bedingungen ausgehandelt worden sei. Außerdem

Sarasqueta, La agonfa, S.41 ff.
Ruperez, Espana en la OTAN. Ruperez war in der UCD Sekretär für Internationale Beziehungen; er

wurde auch zum Vertreter Spaniens im Atlantischen Rat.
Der auf außenpolitische Themen bezogene Teil des Entwurfs der Regierungserklärung war im Kabi-
nett der Presidencia del Gobierno ausgearbeitet worden. Calvo-Sotelo forderte die Aufnahme seines
Wunsches, Spanien in die Atlantische Allianz zu führen.
In einer US-Interpretation heißt es: „It was almost an act of desperation by a failing government that
was unable to end the impasse in the EC negotiations and was searching for surrogates for a foreign
policy it did not really have." Hierzu Gregory F.Treverton, Spain, the United States, and NATO: Stra-
tegic Facts and Political Realities, in: Gil/Tulchin (Hrsg.), Spain's Entry, S. 124. Am 4. April 1984 be-
hauptete Calvo-Sotelo selbst in einem Vortrag an der Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts
University), daß die Entscheidung für eine von der Linken gestellte Regierung oder eine Regierung
mit Beteiligung der Linken schwer zu treffen sei, daß aber eine derartige Regierung durchaus das Erbe
der Vergangenheit akzeptieren könne.
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enthielt das Programm die Verpflichtung, bei einem Wahlsieg der Sozialisten eine
Volksbefragung über den Verbleib im Nordatlantikpakt herbeizuführen29.

In bezug auf die Europäische Gemeinschaft konnte die Regierung keine vergleich-
baren Erfolge aufweisen. 1981 war wahrscheinlich das schwärzeste Jahr in der Ge-
schichte der Verhandlungen mit der EG. 1982 kam es zwar zu einer merklichen Be-
schleunigung, die Haltung Frankreichs

-

inzwischen unter der Führung von

Mitterrand
-

änderte sich jedoch kaum30. Die Konzentration auf die beiden großen
Themen NATO und EG ließ für andere politische Initiativen nur noch geringen Spiel-
raum. Allerdings war die öffentliche Meinung wegen des Malvinas/Falkland-Konflikts
gespalten. Die Regierung versuchte die Stellungnahme, die sie wegen ihrer Mitglied-
schaft in der NATO dazu bezog, mit der iberoamerikanischen Orientierung Spaniens
in Einklang zu bringen; Calvo-Sotelo zufolge bestand zwischen diesen beiden Haltun-
gen keinerlei Widerspruch. Mehr konnte die UCD-Regierung nicht erreichen. Am
28. Oktober 1982 errang die sozialistische Opposition in den vorgezogenen Neuwah-
len einen triumphalen Sieg, der allerdings von Gerüchten über neue Staatsstreichversu-
che überschattet war, die von renitenten Teilen der Streitkräfte ausgehen sollten.

Der überwältigende Sieg einer Partei, die erst fünf Jahre zuvor aus der Illegalität auf-
getaucht war, ließ die tiefen Wünsche breiter Bevölkerungsschichten deutlich werden,
die dem Wahlslogan des PSOE Gehör schenkten: Es ging um die Notwendigkeit eines
Wechsels. Das Wahlergebnis bedeutete zweifellos das Ende der inneren Transiciön. Zu
den vielen Problemen, die die neue Regierung lösen mußte, zählten nicht nur die Au-
tonomieansprüche der damals „militärische Gewalt" (poder müitar) genannten Kräfte,
sondern darüber hinaus einige unerledigte außenpolitische Fragen. Die Außenpolitik
war ja in der kurzen Etappe Calvo-Sotelos ganz im Zeichen des NATO-Themas ge-
standen, ein umfassendes Konzept lag nicht bereit31.

Die Strategie von Felipe Gonzalez und die Beendigung des Übergangs
Im Gegensatz zu Spanien selbst, wo die Übernahme der Regierungsverantwortung

durch den PSOE mit Begeisterung aufgenommen wurde, reagierte man im Ausland
etwas unruhig, was vor allem mit der früheren Haltung der Sozialisten zur NATO zu-

29 Der entscheidende Absatz lautete: „Die Regierung wird daraufhinarbeiten, einen größeren Autono-
mie-Spielraum für Spanien zu erlangen; hierfür wird sie das Land militärisch allmählich vomNordat-
lantikblock lösen. Demzufolge werden [auf einer schon früher vom PSOE vorgebrachten Linie] zu-

erst einmal als unmittelbare Maßnahme die Verhandlungen zur Integration in die Militärstruktur
eingefroren. Sodann wird die vom PSOE eingegangene Verpflichtung, ein Referendum abzuhalten,
eingelöst werden, damit es das spanische Volk sei, das über unsere Zugehörigkeit zur NATO entschei-
det."

30 Vgl. Pedro Solbes Mira, La economia espanola ante la CEE: el proceso de negociaciön, in: Garcia Del-
gado (Hrsg.), Economia espanola, S. 486. Der Autor ist einer der Protagonisten jenes Prozesses.

31 So lautet das strenge Urteil eines leidenschaftlichen Verfechters der Eingliederung in die NATO: Ar-
mero, Politica exterior, S. 150. Es gibt allerdings noch kritischere Einschätzungen.
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sammenhing. Der neue Regierungschef Felipe Gonzalez übertrug das Außenministeri-
um dem Intellektuellen und Berufsdiplomaten Fernando Morän, der zwei Jahre zuvor

ein bemerkenswertes Buch publiziert hatte: Una politico, exterior para Espana („Eine
Außenpolitik für Spanien"). Die Regierung, die sich auf eine breite parlamentarische
Mehrheit stützte, verfolgte die Absicht, ihre Außenpolitik so zu gestalten, daß sie zur

Konsolidierung des demokratischen Prozesses beitragen konnte. Gleichzeitig wollte
sie die Veränderungen im Lande dazu nutzen, eine Politik zu betreiben, die

-

ohne fal-
sche Rhetorik und ohne Selbstgefälligkeit

-

die spanischen Interessen verteidigte, wie
sie sich aus der neuen politischen Situation ergaben. Morän hat die ersten außenpoliti-
schen Maßnahmen, die nunmehr ergriffen wurden, in ihren Grundzügen beschrie-
ben32. Die Träger der neuen Politik erhielten in den USA schnell die Bezeichnung
young Spanish nationalists.

Zwischen Dezember 1982 und Frühjahr 1986
-

in nur etwas mehr als drei Jahren
-konnte von Felipe Gonzälez die bedeutsamste außenpolitische Operation in der neue-

ren Geschichte Spaniens durchgeführt werden. Sehr schnell wurden die traditionellen
Grundlagen, auf denen die spanische Sicherheitspolitik seit den düsteren Jahren des
Franquismus ruhte, entscheidend verändert. Als erstes forcierte die sozialistische Re-
gierung die zuvor etwas vernachlässigten EG-Beitrittsverhandlungen; fortan standen
die Gespräche unter der straffen Kontrolle des neuen Staatssekretärs Manuel Marin.
Auch die Taktik wurde geändert: Zuerst wurde eine Verbesserung der Beziehungen zu

den Nachbarländern angestrebt, die in einigen Fällen (Frankreich) einen Tiefpunkt er-

reicht hatten. Sodann wurde eine Abstimmung mit dem anderen EG-Kandidaten Por-
tugal vorgenommen, und schließlich wurden bis ins kleinste Detail alle außenpolitisch
günstigen Situationen genutzt. Die Fortschritte bei der (wenn auch nur vorübergehen-
den) Lösung der EG-Haushaltsprobleme, die permanente Unterstützung durch die
Bundesrepublik Deutschland und die inzwischen ausgezeichnet gewordenen Bezie-
hungen zu Frankreich führten zu einer Beschleunigung des Verhandlungsprozesses.
Die Beitrittsurkunde wurde im Juni 1985 unterzeichnet. Der Beitritt selbst erfolgte am

1.Januar 1986. Damit ging ein politischer Wunsch in Erfüllung, der die fortschrittli-
chen Intellektuellen33 und die Kräfte beflügelt hatte, die immer wieder für eine Moder-
nisierung Spaniens eingetreten waren.

Im Oktober 1984 legte Felipe Gonzälez die Grundprinzipien seiner Friedens- und Si-
cherheitspolitik dar. Hierzu zählten u. a. der Verbleib in der Atlantischen Allianz (aller-
dings außerhalb der integrierten Militärstruktur), der Beitritt zur Westeuropäischen
Union, die Reduktion der US-Militärpräsenz in Spanien, der eventuelle Beitritt zum Ver-

Morän, Espana, S.21: „Nachdem wir aufgrund unserer Lage, unserer Kultur und unserer eindeutigen
Option zum Westen gehören, mußte unsere Position im westlichen Lager unseren Interessen und Ver-
teidigungsszenarien entsprechen. Eine rein mechanische Mitgliedschaft, aufgesogen durch die Träg-
heit des Systems, wäre ohne Berücksichtigung dieser Interessen schließlich unbefriedi gend [...] Des-
halb mußte ganz besonders darauf geachtet werden, daß die Dynamik bei uns keine Ausrutscher
provozierte, die uns weiter geführt hätten, als die Realitäten es erforderten."
Vgl. hierzu Frey, Spanien und Europa.
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trag über Nicht-Weitergabe von Atomwaffen34 und die Erklärung Spaniens zur atom-

waffenfreien Zone. Schließlich wandte sich die Regierung in der NATO-Frage in einem
Referendum an das Volk, und Felipe Gonzalez setzte sein ganzes Charisma und seine per-
sönliche Glaubwürdigkeit ein, um das Referendum zum Erfolg zu führen. Die Abstim-
mung wurde im März 1986 gewonnen, die Spanier bekräftigten ihren Willen zum Ver-
bleib in der Allianz, allerdings unter den restriktiven Bedingungen, die anderthalb Jahre
zuvor bereits bekanntgegeben wordenwaren35. Pardoxerweiseempfahl die Rechtsoppo-
sition, die die Regierung und den PSOE pausenlos angegriffen und ihnen Inkohärenz,
Demagogie und billigen Antiamerikanismus' vorgeworfen hatte, die Enthaltung36.

Der Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft und der Verbleib in der Allianz bedeu-
teten, nach übereinstimmender Meinung, die feste Verankerung Spaniens in internatio-
nalen Bündnis- und Gemeinschaftseinrichtungen

-

ein Novum in der neueren Ge-
schichte des Landes37. Die Neuerungen blieben allerdings nicht auf die beiden
aufgezeigten Bereiche beschränkt. Im heiklen Problemfeld Gibraltar etwa wurden
wichtige Fortschritte ohne Beeinträchtigung der spanischen Interessen erzielt38. Ge-
genüber dem Mittelmeerraum und Nordafrika wurde eine neue Strategie eingeschla-
gen, und mit Israel wurden diplomatische Beziehungen aufgenommen. In Lateiname-
rika kam es zu einer Verstärkung des spanischen Einflusses, wobei versucht wurde, die
spanische Politik und die Interessen der Europäischen Gemeinschaft aneinanderzu-
koppeln39. Selbst das neu erwachte Interesse Spaniens am afrikanischen Raum südlich
der Sahara wurde nun stärker zum Ausdruck gebracht, wobei der Schwerpunkt auf
Ländern wie Angola, Mocambique, Nigeria und Namibia lag. Die Öffnung gegenüber
Osteuropa hatte zur Folge, daß die Politik der Perestrojka und der politische Wandel
in jener Region unterstützt werden konnten.

Die Außenpolitik blieb europafreundlich und zielte auf die Stärkung der Gemein-
schaft ab. Erinnert sei daran, daß die spanische Regierung als eine der ersten ihre Un-

Dem Vertrag über die Nicht-Weitergabe von Atomwaffen nicht beizutreten war eine aus der Diktatur
ererbte Doktrin. Vgl. hierzu Josef Goldblat/Angel Vinas, La no proliferation de armas nucleares, Ma-
drid 1985.
Eine Begründung der Angemessenheit, derartige Bedingungen einzuführen, findet sich bei Angel
Vinas, Soberania nacional y pactos militares, in: Leviatän 21, Herbst 1985.
Vgl. die allgemeine und kritische Diskussion der innerspanischen Spannungen bei Javier Tuscll, The
Transition to Democracy and Spain's Membership in NATO, in: Gil/Tulchin (Hrsg.), Spain's Entry.
Als regierungsnahe Interpretation vgl. Angel Vinas, Spain and NATO: Internal Debate and External
Challenges, in: Chipman (Hrsg.), Nato's Southern Allies.
Es verdient festgehalten zu werden, daß die Erfahrung Portugals beim EG-Beitritt ganz anders war.

Portugal gehörte von Anfang an der NATO an; es war auch von Beginn an Mitglied der OECD und
der EFTA gewesen. Die Salazar-Diktatur rief im Ausland nie eine der Franco-Diktatur vergleichbare
Ablehnung hervor.
Trotzdem war keine Lösung in Sicht. Ende 1992 war der spanisch-britische Streitfall die Ursache für
die Verzögerung des Inkrafttretens des EG-Abkommens über die Außengrenzen. Nicht umsonst ist
Gibraltar die einzige auf dem europäischen Kontinent verbliebene Kolonie.
Vgl. hierzu Angel Vinas, La politica exterior espafiola frente a Iberoamerica: pasado y presente, in:
Ibero-Amerikanisches Archiv Nr.2,1992 [1993].
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terstützung der deutschen Vereinigung zum Ausdruck brachte. Allgemein läßt sich
sagen, daß Spanien beim Aufbau Europas nicht mehr abseits stand, sondern sich

-neben anderen Ländern
-

an die Spitze der europäischen Einigungsbewegung stellte.
Diese (heute als normal angesehene) Dynamik stellt in der jüngeren spanischen Ge-
schichte eine außergewöhnliche Erfahrung dar, die vor zwanzig Jahren noch ganz un-

denkbar gewesen wäre.
Die Mitgliedschaft in der NATO und in der Europäischen Gemeinschaft ermöglich-

te auch den Beitritt zur Westeuropäischen Union (WEU) und führte zu einer substan-
tiellen Neufestlegung wesentlicher Bereiche der spanischen Sicherheitspolitik, die
nunmehr europäischen Charakter erhielt. Infolgedessen setzte die Regierung

-

wie an-

gekündigt und vom spanischen Volk gebilligt
-

auf eine Normalisierung der Beziehun-
gen zu den Vereinigten Staaten, mit denen am 1. Dezember 1988 ein neues Verteidi-
gungsbündnis geschlossen wurde, aus dem demütigende Klauseln entfernt wurden, die
noch aus der Zeit der Diktatur stammten. Dieses Ergebnis konnte erst nach der Über-
windung erheblicher Schwierigkeiten erreicht werden; das Resultat ist aber äußerst po-
sitiv zu bewerten, da die bilaterale Beziehung zu den USA gefestigt und auf die Basis
gegenseitiger Akzeptanz gestellt wurde, während zugleich alle Elemente spanischer
Inferiorität getilgt wurden, was keine vorhergehende spanische Regierung hatte errei-
chen können40.

Die volle Teilhabe an den europäischen Sicherheitsinstitutionen erfolgte nicht zu La-
sten der spanischen Interessen in anderen Teilen der Welt. Im Gegenteil: Man kann
sogar sagen, daß diese Teilhabe und die strategische Neuausrichtung der spanischen
Außenpolitik zu einer Vertiefung der Beziehung zu Lateinamerika (bis hin zur Institu-
tionalisierung der Treffen der Staatsoberhäupter der iberischen und lateinamerikani-
schen Länder) und zu einer Festigung der Beziehungen zu den Mittelmeerländern ge-
führt haben. Es war kein Zufall, daß die erste Sitzung der Nahost-Friedenskonferenz
Ende 1991 gerade in Madrid stattfand.

Unter der sozialistischen Regierung, in der die Leitung der Außenpolitik zwischen
Juli 1985 und Juni 1992 der hochkarätige Transiciön-Politiker Francisco Fernändez
Ordonez41 innehatte, wurden auch die Beziehungen zu den Vereinten Nationen be-
trächtlich intensiviert. Spanien beteiligte sich nun an friedenserhaltenden Operationen
in Afrika, Lateinamerika und Bosnien-Herzegowina. Im Rahmen der Westeuropäi-

Für die gesamte sozialistische Regierungszeit vgl. Juan Antonio Yänez-Barnuevo/Angel Vinas, Diez
anos de politica exterior del Gobierno socialista (1982-1992), in: Alfonso Guerra/Jose Felix Tezanos
(Hrsg.), Ladecadadel cambio, Madrid 1992. Juan Antonio Yänez-Barnuevo war bis April 1991 Leiter
der Internationalen Abteilung des Gabinete de la Presidenciadel Gobierno und enger Mitarbeiter von

Ministerpräsident Gonzalez. Vgl. auch Carlos Alonso Zaldivar/Manuel Castells u.a., Espana fin de
siglo, Madrid 1992, Kap. 6.
Fernändez Ordonez trat aus Gesundheitsgründen auf eigenen Wunsch aus der Regierung aus und
starb kurz darauf im August 1992. Nach Castiella und Martin Artajo hat er im 20. Jahrhundert das Amt
des Außenministersam längsten innegehabt. Ersetzt wurde er durch den Erziehungsminister, Prof. Ja-
vier Solana, einen herausragenden Vertreter der antifranquistischen Studentenopposition; Solana ist
eines der frühesten PSOE-Mitglieder.
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sehen Union verließen spanische Seestreitkräfte während der Golfkrise und der Aus-
einandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien mit Beobachtungsaufträgen die eigenen
Hoheitsgewässer42. Schließlich muß noch erwähnt werden, daß in den letzten Jahren
ein Grundkonsens bei entscheidenden außenpolitischen Themen wiederhergestellt
werden konnte. Das zeigte sich nicht zuletzt daran, daß die spanische Verfassung 1992
zum ersten Mal geändert wurde, um sie den Anforderungen des Vertrages von Maas-
tricht anzupassen

-

mit vollem Einverständnis aller im Parlament vertretenen politi-
schen Parteien.

Kontinuität und Wandel in der spanischen Außenpolitik
Wenn die Transiciön im Innern kein revolutionärer Bruch, sondern eine ausgehan-

delte grundlegende Reform war, so wäre es äußerst unwahrscheinlich gewesen, wenn

auf einem traditionell stark von Kontinuitäten bestimmten Gebiet wie der Außenpoli-
tik zunächst nicht vieles so geblieben wäre, wie es in der langen Nacht des Franquis-
mus gewesen war. Wenn etwa darauf verwiesen wird, daß heute die zentralen Achsen
der spanischen Außenpolitik wie zuvor Europa, Lateinamerika oder der Mittelmeer-
raum sind, so spiegelt diese Aussage lediglich die dreifache internationale Ausrichtung
Spaniens wider, die auf geographische, politische, wirtschaftliche, historische und kul-
turelle Gründe zurückgeht43. Andererseits kann allerdings nicht übersehen werden,
daß in all diesen (und anderen) Bereichen die in der Transiciön entwickelte und wäh-
rend der Regierungszeit von Felipe Gonzälez intensivierte Politik immer neue Akzen-
te gesetzt und grundlegend andere Ziele verfolgt hat, als das während der Diktatur der
Fall gewesen war. Schon in der Anfangsphase der Transiciön wurde deutlich, daß die
Außenpolitik in enger Beziehung zum demokratischen Wandel stand; sie sollte ihn
flankieren, und er war zugleich die Basis für eine neue Politik, die nun Ziele anpeilen
konnte, die im franquistischen Spanien unerreichbar oder undenkbar gewesen wären.

Allerdings gelangte die Transiciön im außenpolitischen Bereich erst viel später zum

Abschluß als in der Innenpolitik. Unter den historischen und konkreten Bedingungen,
Die spanische Marine hatte im gesamten 20.Jahrhundert an solcherlei Operationen nicht teilgenom-
men; abgesehen vom Bürgerkrieg (1936-1939), hatte sie sich seit dem Krieg von 1898 zwischen Spani-
en und den USA dem Risiko gegnerischen Feuers nicht mehr ausgesetzt. Es ist daher nicht verwunder-
lich, daß diese Entscheidung während des Golfkrieges in der öffentlichen Meinung entsprechende
Emotionen hervorrief. Im Juli 1992 und später gab es, im Zusammenhang mit der Krise des ehemali-
gen Jugoslawien, kaum Kritik.
Celestino del Arenal, Democracia y politica exterior: el largo Camino hacia el cambio, in: Jose Vidal-
Beneyto (Hrsg.), Espana a debate. Bd. 1: La politica, Madrid 1991, S. 46, behauptet zutreffend: „Nicht
die äußeren Bedingungsfaktoren der Außenpolitik haben sich geändert; die Mehrzahl ist vielmehr
gleich geblieben. Nicht die großen Konstanten, die von jeher die spanische Außenpolitik charakteri-
siert haben, haben sich radikal geändert; davon kann keine Rede sein. Was sich geändert hat, ist die Phi-
losophie und der globale Entwurf der außenpolitischen Aktion: warum und wozu man überhaupt
Außenpolitik macht. Das hat bereits bestehenden Dimensionen dieser außenpolitischen Aktion einen
neuen Sinn gegeben, und es ermöglicht, dieser Außenpolitik neue Dimensionen zu erschließen."
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unter denen der Übergang zur Demokratie stattfand, erfuhr die Transiciön im außen-
politischen Bereich ihren endgültigen Durchbruch erst durch den Beitritt Spaniens zur

Europäischen Gemeinschaft. Es erscheint verlockend, darüber zu spekulieren, was ge-
schehen wäre, wenn die Eingliederung in die Europäische Gemeinschaft sich verzögert
hätte. Wäre das Referendum über den Verbleib in der NATO dann auch erfolgreich ge-
wesen? Wären die Veränderungen der konzeptionellen Grundlagen, auf denen die spa-
nische Sicherheitspolitik heute ruht, ähnlich ausgefallen? Die kontrafaktischen Über-
legungen werden dadurch kompliziert, daß (unabhängig von der Politik der Madrider
Regierung) die Veränderungen in Osteuropa und in der Sowjetunion in jedem Fall
stattgefunden hätten

-

und mit ihnen die Neuausrichtungen zahlreicher europäischer
Positionen, einschließlich der NATO-Politik.

Tatsache ist, daß den Spaniern in den Jahren 1985 und 1986 klar wurde, daß der von

vielen lange Zeit gehegte Wunsch, zum demokratischen Europa zu gehören, durch den
Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft endlich Wirklichkeit geworden war. Damit
(und nicht schon früher, wie es Regierungschef Calvo-Sotelo verkündet hatte) waren

die Bedingungen geschaffen, um eine Teilnahme an anderen Aufgaben ins Auge fassen
zu können. Die Verankerung in der EG, in der WEU und in der Atlantischen Allianz
führte schließlich auch zur endgültigen Überwindung derjenigen Aspekte in den Be-
ziehungen zu den Vereinigten Staaten, die den Prinzipien von Partnerschaft widerspra-
chen und anachronistisch geworden waren. Davon ausgehend, kann man mit Recht
behaupten, daß in der spanischen Außenpolitik nach Franco die Elemente des Wandels
gegenüber denjenigen der Kontinuität überwogen.
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Die Kultur in der Zeit des politischen Umbruchs

In den letzten Jahren der Franco-Diktatur hatte im Bereich der Kultur (zumindest
dem Anschein nach) eine Kampfansage an das bestehende politische System stattge-
funden. Paisajes despu.es de la batalla (Landschaften nach der Schlacht) ist der Titel
eines Romans von Juan Goytisolo, der eine allgemeine Mobilmachung der Intellektu-
ellen gegen das Regime anzudeuten scheint. Francos Spanien war aber kein „kulturel-
les Ödland" gewesen. Wenn das Land am Ende des Bürgerkrieges auch einen großen
Teil der intellektuellen und kulturellen Elite durch Exilierung verlor, hatte sich in den
Jahren der Diktatur doch ein nicht unbedeutendes kulturelles Leben entwickelt. Man-
che Vertreter aus dem Bereich der Kultur arbeiteten mit dem Regime zusammen, ande-
re lebten am Rande des politischen Geschehens, ohne mit dem Regime in Konflikt zu

geraten.
Diese Situation änderte sich 1975. Nur wenige Wochen vor Francos Tod fand ein

Streik der Schauspieler statt, an dem sich einige der populärsten Darsteller beteiligten
und der zur Festnahme der Anführer der Protestbewegung führte. Dieses Ereignis
war symptomatisch für das politische Konfliktpotential, das unter Künstlern und In-
tellektuellen entstanden war und als Zeichen für unmittelbar bevorstehende politische
Veränderungen betrachtet werden kann. Gleiches läßt sich auch an den Werken eini-
ger Cineasten feststellen: In Victor Erices El espiritu de la colmena (Der Geist des
Bienenkorbes) oder in Carlos Sauras La prima Angelica (Die Cousine Angelika)
kommt Antifranquismus nahezu unverblümt zum Vorschein1. Damals wurden auch
Romane verboten, die Ausdruck der stärkeren Politisierung des Kulturlebens waren.

So konnten etwa Recuento (Erinnerung) von Luis Goytisolo (1973) oder Si te dicen
que cai (Wenn man dir sagt, ich sei gefallen) von Juan Marse (1973) nur im Ausland
herausgebracht werden2. Selbst in den bildenden Künsten konnte unverhohlene Re-
gimekritik wahrgenommen werden, der sich einige der bedeutendsten spanischen
Künstler anschlössen. Encuentro (Begegnung) von Juan Genoves beispielsweise
konnte damals als bildhafte Umsetzung der von der Kommunistischen Partei ange-

1 Zu La prima Angelica vgl. ausführlich Hans-Jörg Neuschäfer, Macht und Ohnmacht der Zensur. Li-
teratur, Theater und Film in Spanien (1933-1976), Stuttgart 1991, S.233-251.

2 Recuento erschien 1973 in Barcelona, wurde aber in Mexiko gedruckt und 1974 in Spanien beschlag-
nahmt. Zur wechselhaften Geschichte von Site dicen que cai vgl. Samuel Amell, La narrativa de Juan
Marse, Madrid 1984. Allgemein zum Romanschaffen vgl. Jose Maria Martinez Cachero, La novela
espanola entre 1936 y 1980. Historia deuna aventura, Madrid 1986.
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mahnten Versöhnung Spaniens mit sich selbst interpretiert werden. Auf diese Weise
wurde auch die Kultur (ähnlich wie die Presse) zu einem Motor des politischen
Wandels.

Das spanische Kulturleben hatte bereits seit Mitte der sechziger Jahre grundlegende
Veränderungen erfahren. Ohne politischen Anspruch, war dieser Prozeß mit den so-

zialen Veränderungen einhergegangen, die von der wirtschaftlichen Entwicklung aus-

gelöst worden waren. Das hatte auch zur Bildung eines kleinen Kulturmarktes und an-

satzweise zu einer Organisationsstruktur geführt, die ihrerseits bald größere Freiheiten
einfordern sollte. Hieraus ließ sich die Annahme ableiten, daß das Entstehen eines de-
mokratischen Systems unmittelbare (und natürlich positive) Auswirkungen auf alle
Bereiche des künstlerischen Schaffens haben würde.

1975 trat dies aber nicht ein. Tatsächlich fand die Transiciön auf dem kulturellen
Sektor zeitlich verzögert statt. Die politischen Freiheiten brachten die kulturelle
Landschaft nicht unmittelbar zum Blühen. Obwohl alle Einschränkungen der künst-
lerischen Freiheit aufgehoben wurden, blieb die erwartete explosionsartige Entfal-
tung des künstlerischen Schaffens aus. In der spanischen Kulturszene standen dieje-
nigen Künstler unverändert im Vordergrund, die bereits Mitte der sechziger Jahre
hervorgetreten waren. Damals war nicht nur eine Szene von Kunstschaffenden und
Trends entstanden, sondern es hatten sich auch jene Vermarktungszirkel und jene In-
frastrukturen ausgebildet, die unerläßlich sind, um nach außen zu wirken. Erst Mitte
der achtziger Jahre, also zehn Jahre nach Francos Tod, traten neue Künstler und
Kunstrichtungen in Erscheinung. Somit kann von einem Kulturzyklus gesprochen
werden, der von Mitte der sechziger Jahre bis Mitte der achtziger Jahre, als eine neue

Generation die Bühne betrat, reicht. Das herausragendste Merkmal dieses Zyklus
scheint auf den ersten Blick die starke Politisierung der Kunst und der Kunstszene
zu sein, ein Phänomen, das weder für die Zeit davor noch danach festgestellt werden
kann. Allerdings darf nicht übersehen werden, daß der Weg zur „Selbstanalyse" oder
zur „Wiederentdeckung der Intimität" bereits Mitte der siebziger Jahre wieder
eingeschlagen worden war. In der Literatur etwa war der „soziale Realismus", den in
den fünfziger Jahren Autoren geprägt hatten, die sich dem Kommunismus ver-

pflichtet fühlten, längst überwunden. Die Einheit, die diesen rund zwanzigjährigen
Zyklus charakterisiert, läßt sich daher wohl vor allem an der ungebrochenen
Dominanz ein und derselben Gruppe von Kunstschaffenden ausmachen. So führten
in diesen Jahren Persönlichkeiten wie Luis Garcia Berlanga die Riege der Filme-
macher an; bei den Dramatikern waren es Francisco Nieva und Fernando Fernän
Gömez, und für die Malerei müssen die Mitglieder der Gruppe El Paso genannt
werden.

Die Kultur hatte während der Transiciön einen besonderen Stellenwert. Das erklärt
sich durch das Zusammentreffen bestimmter Umstände wie den in kulturellen Kreisen
besonders ausgeprägten Freiheitsdrang, die persönliche Ausstrahlung populärer
Künstler oder die Tatsache, daß die Kultur in immer breiteren Schichten der Gesell-
schaft Verbreitung fand. Jose Carlos Mainer kommt sogar zu dem Ergebnis, daß der
Begriff Kultur nie einen so hohen Stellenwert hatte wie in der Zeit des Demokratisie-
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rungsprozesses3. Der Zauber, der ihr anhaftete, entstand aus der Aura des „Wider-
spruchsgeistes", der sie umgab. Die Bedeutung der Kultur wuchs auch mit dem zuneh-
menden Kunstbedürfnis in der Gesellschaft, was die Politiker wiederum veranlaßte,
größere Freiräume für deren Entfaltung zu schaffen.

Hinter dem Begriff Kultur verbergen sich natürlich ganz unterschiedliche Bereiche.
Mit Kultur verbinden sich ja oft eher emotionale Gemütsregungen als eine intellektu-
elle und kritische Auseinandersetzung mit Zeitströmungen. Charakteristisch hierfür
ist die Verleihung von Preisen aller Art. Eine Preisverleihung ist nicht nur eine Aus-
zeichnung für einen Künstler, sie ist in gleicher Weise Ausdruck des Engagements und
der Sorge um die Kunst von Seiten des Preisstifters. Preisverleihungen machen die
Kunst zudem zur Nachricht. Diese Entwicklung ist für die heutige Zeit besonders
kennzeichnend, sie bedeutet aber nicht, daß damit gleichzeitig eine Steigerung des Ni-
veaus einhergegangen ist. Diese „inflationäre" Entwicklung brachte es zudem mit sich,
daß manche Künstler überdurchschnittlich oft bedacht wurden und nahezu ein Mono-

pol für die Entgegennahme von Preisen erhielten. Auf diese Weise sind in Spanien be-
stimmte Künstler zu „lebenden Denkmälern" geworden. Hierbei handelt es sich aber
um Einzelfälle, die nicht über die zahlreichen Schwierigkeiten hinwegtäuschen dürfen,
gegen die junge Künstler ankämpfen müssen.

Politischer Umbruch und neue kulturelle Erscheinungen

Der Ubergang zur freien Entfaltungsmöglichkeit in der Kunst ging schnell von-

statten und bereitete im großen und ganzen keine besonderen Probleme. Im Jahr
1976 wurden beispielsweise nur noch zwei ausländische Spielfilme (der Regisseure
Nagisa Oshima und Pier Paolo Pasolini) zensiert und ihre Aufführungen in Spanien
verboten. Das geschah zudem nicht unbedingt aus politischen Gründen. Andere
Filme wie Canciones para despues de una guerra (Gesang für die Zeit nach dem
Krieg) von Martin Patino oder „Der große Diktator" von Charlie Chaplin hingegen,
die bis dahin verboten gewesen waren, durften nun gezeigt werden. Im Februar 1976
waren die ersten Normen erlassen worden (sie wurden Ende des darauffolgenden
Jahres vom Parlament bestätigt), um die Zensur abzuschaffen4. Natürlich traten

immer wieder kleinere Schwierigkeiten auf, und auch nach Inkrafttreten der Verfas-
sung wurde noch eine Vielzahl von Prozessen angestrengt. Die freie Meinungsentfal-
tung bahnte sich aber mit der Zeit ihren Weg, ohne auf wirklich ernsthafte Hinder-
nisse zu stoßen, und so wurden auch einige hartnäckige Relikte aus der
Vergangenheit, etwa die Zensurmaßnahmen bei Synchronisierungsarbeiten, nach und
nach überwunden.

3 Jose Carlos Mainer, Diezanos de vida cultural: sfntomas, crisis ycambios, in: Camp del'arpa 101-102,
7/1982, S. 7-13.

4 Zu der Nachwirkung derfranquistischen Zensur über 1975 hinaus vgl. Neuschäfer, Macht und Ohn-
macht, S. 69 ff.; vgl. auch M.L. Abellän, Censura y literatura peninsulares, Amsterdam 1987.
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Lediglich einmal fand in jener Zeit noch ein ernster Anschlag auf die freie künst-
lerische Meinungsäußerung statt: das 18monatige Aufführungsverbot für Pilar Miros
Spielfilm El crimen de Cuenca (Das Verbrechen von Cuenca). Die Zensurstellen
waren gegen die Aufführung dieses Films tätig geworden, weil in ihm im Rahmen
der Darstellung eines Justizirrtums, der Anfang des Jahrhunderts stattgefunden hatte,
Foltermaßnahmen durch die Guardia Civil gezeigt wurden. Für die Regierung
wurde der Vorfall zu einem peinlichen Problem, da der Antrag auf Aufführungsver-
bot von der Guardia Civil selbst gestellt worden war. Ein Aufführungsverbot war

keineswegs zu rechtfertigen; zudem muß aber bedacht werden, daß die Ordnungs-
kräfte während der Transiciön immer wieder (und oftmals nicht zu Unrecht)
beschuldigt wurden, Mitglieder der Terrororganisation ETA oder deren Sympathi-
santen zu foltern5.

Obwohl sich ein großer Teil der Intellektuellen nach wie vor zur politischen Linken
zählte, fand sich in der Kulturszene (wie auch in anderen Bereichen der spanischen Ge-
sellschaft) keine ausgesprochene Aggressivität weder im Anklagen noch im Verteidi-
gen des franquistischen Regimes. Allerdings wurde in der Kunst sehr häufig auf die
Geschichte Spaniens, insbesondere die dreißiger Jahre, Bezug genommen. Die sarkasti-
sche Beschreibung der vielen Jagdgesellschaften Francos in Luis Garcia Berlangas
Spielfilm aus dem Jahr 1977 La escopeta national (Das Jagdgewehr der Nation) lädt zur

Distanzierung des Betrachters von den Ereignissen ein. Dieses Stilmittel hat Berlanga
auch in späteren Werken immer wieder eingesetzt. Ebenso läßt sich der Erfolg der Ro-
mane von Fernando Vizcaino Casas nur durch ihren humoristischen Grundton erklä-
ren. Hätte dieser nicht bestanden und wäre die Politik mehr in den Mittelpunkt der Be-
trachtung gerückt worden, dann wären diese Romane6 wohl kaum so erfolgreich
gewesen. Es ist jedenfalls paradox, daß im Verlauf eines Demokratisierungsprozesses,
den die Gesamtheit der Spanier befürwortete, gerade ein Autor, der eindeutig der
Rechten zuzuordnen ist, zum meistgelesenen Bestseller-Autor wurde. So entsteht der
Eindruck, daß es zwar der ausdrückliche Wunsch der Spanier war, politische Freihei-
ten zu erlangen, sie gleichzeitig aber Wert darauf legten, den Umbruch nicht zu drama-
tisieren.

Es ist immer wieder darauf verwiesen worden, daß die Lehren des Demokratisie-
rungsprozesses der dreißiger Jahre (der schließlich in den Bürgerkrieg von 1936 mün-

dete) zu den wichtigsten Faktoren gehörten, um die allgemeine Mäßigung während des
politischen Umbruchs der siebziger Jahre zu erklären. Die Erinnerung an diese schlim-
me Vergangenheit wirkte sich nicht nur auf die Politik, sondern auch auf die Kultur

5 Vgl. Augusto M.Torres (Hrsg.), Cine Espanol (1896-1988), Madrid 1989, S. 305. Eine Stellungnahme
der Autoren findet sich in Peter Besas, Behind the Spanish Lens, Denver (Col.) 1985.

6 Besonders erfolgreich waren die Romane: De „camisa vieja" a chaqueta nueva (Crönica de una evo-

luciön ideolögica), Barcelona 1976; Hijos de papä, Barcelona 1977; La bodadelsenorcura, Barcelona
1978;

...

y al tercer ano, resucitö, Barcelona 1978; Ninas
...

;al salön!, Barcelona 1978; Un ano

menos, Barcelona 1979; jViva Franco! (con perdön), Barcelona 1980. Zu Vizcaino Casas vgl. Julio Ro-

driguez Puertolas, Literatura Fascista Espanola, 2 Bde. Madrid 1986 (Bd. 1 Geschichte, Bd. 2 An-

thologie).
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aus. Spielfilme wie Las bicicletas son para el verano (Die Fahrräder sind für den Som-
mer) von Fernando Fernän Gomez (1982), La vaquilla (Das Kalb) von Luis Garcia
Berlanga (1984) oder der erst 1989 erschienene Streifen ./Ly Carmela von Carlos Saura
haben die Erfahrungen des Bürgerkrieges zum Thema. In der Literatur finden sich ana-

loge Beispiele, etwa im Roman Las guerras de nuestros antepasados (Die Kriege unserer

Vorfahren) von Miguel Delibes.
Die Änderung der politischen Struktur des Landes hatte in drei Bereichen unmittel-

bare Auswirkungen auf die Kultur: zum einen in der Schaffung eines Ministeriums für
kulturelle Angelegenheiten, zum anderen in bestimmten Aspekten der neuen Verfas-
sung, schließlich in der Auseinandersetzung mit der Vielsprachigkeit Spaniens. Es ist
unerläßlich, auf diese Aspekte (insbesondere auf letzteren) einzugehen, um die Ent-
wicklung der Kultur in Spanien richtig beurteilen zu können.

Das Kulturministerium entstand im Juli 1977, unmittelbar nach den Wahlen. Es
war damals für einen großen Aufgabenbereich, der etwa auch die „soziale Wohl-
fahrt" umfaßte, zuständig. Dadurch wurde natürlich zugleich seine Handlungsfähig-
keit stark eingegrenzt. Diese großen Aufgabenfelder hatten sich daraus ergeben, daß
dem Kulturministerium der größte Teil der Zuständigkeiten des früheren Movimien-
to Nacional samt seines Beamtenapparats übertragen worden war. Obwohl kurz dar-
auf die Zuständigkeit für die „soziale Wohlfahrt" bereits wieder aus dem Aufgaben-
bereich des Ministeriums ausgegliedert wurde, blieb ein gravierendes Problem
bestehen, das bei der Schaffung des Kulturministeriums entstanden war: Es hatte
einen Beamtenstab übernommen, der zwar enorm groß, aber für die Verwaltung von

Museen, Bibliotheken oder Archiven kaum vorbereitet war. Dieser Mangel an geeig-
neten Mitarbeitern sollte zu einem chronischen Problem für das Kulturministerium
werden.

Zu diesen Startschwierigkeiten kamen jene Probleme hinzu, die sich aus der instabi-
len politischen Situation unter den UCD-Regierungen ergaben. Damals wurde dem
Kulturministerium nur geringe Bedeutung beigemessen, und so standen an seiner Spit-
ze Personen, die entweder keinerlei Interesse für das Ressort aufbrachten oder ledig-
lich aus parteipolitischen Gründen im Kabinett vertreten sein mußten. Das blieb nicht
ohne Konsequenzen: Zwischen 1977 und 1982 wurde das Amt des Kulturministers
fünfmal neu besetzt, die durchschnittliche Verweildauer an der Spitze des Ministeri-
ums betrug somit keine 50 Wochen. In einigen „Generaldirektionen" des Ministeriums
war die Fluktuation sogar noch größer. Von 1978 bis 1981 wurde der Posten des Direc-
tor General de Cine (Ressortchef für das Filmwesen) fünfmal neu besetzt. Diese Situa-
tion beruhigte sich erst mit der Regierungsübernahme durch die Sozialisten und der
siebenjährigen Amtszeit von Javier Solana als Kulturminister. Erst dann erhielt dieser
Verwaltungsapparat Stabilität.

Während der Ausarbeitung der Verfassung gab es nur wenige Dissenspunkte in kul-
turellen Fragen. Im Parlament wurde damals nur wenig über diesen Bereich debattiert.
Gleichzeitig ergaben sich aber aus den Bestimmungen der Verfassung eine Vielzahl von

Konsequenzen für das Kulturwesen. So legte die Verfassung etwa fest, daß die offizielle
Landessprache Kastilisch (und nicht Spanisch) war, räumte anderen Regionalsprachen
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aber ebenfalls einen offiziellen Status ein7. Die Kompetenzenaufteilung zwischen den
Regionalverwaltungen und der Zentralregierung sah zudem vor, daß die Autonomen
Gemeinschaften entsprechend dem Art. 8 der Verfassung weitgehende Rechte im Kul-
turbereich erhalten sollten. Der Zentralregierung blieb lediglich die Zuständigkeit für
einige wenige Bereiche sehr allgemeinen Charakters; außerdem erhielt sie die Aufgabe
übertragen, das Kulturwesen der einzelnen Regionen miteinander in Verbindung zu

bringen. Diese Situation hat dazu geführt, daß die Notwendigkeit eines Kulturministe-
riums inzwischen sogar grundsätzlich in Frage gestellt worden ist, da dessen Kompe-
tenzen sehr eingeschränkt seien und die Ausgaben des Ministeriums, so ein häufiger
Vorwurf, außerdem fast ausschließlich der Hauptstadt zugute kämen. In der Tat wird
über die Hälfte des Etats in Madrid ausgegeben. Dieser Umstand ist aber darauf zu-

rückzuführen, daß versucht wurde, in der spanischen Hauptstadt endlich eine (bis
dahin inexistente) moderne kulturelle Infrastruktur zu schaffen. Ein beachtliches
Problem ist in der Zwischenzeit daraus entstanden, daß schon die Existenz eines Kul-
turministeriums von den autonomen Verwaltungen als Gefahr für ihre Eigenständig-
keit betrachtet wird. Dieser Konflikt wurde beispielsweise bei der Aufteilung des
Nachlasses von Salvador Dali zwischen der katalanischen Generalität und der Zentral-
regierung in Madrid nur allzu deutlich. Katalonien ist es auch, das bisher am häufigsten
und nachdrücklichsten die Notwendigkeit eines zentralen Kulturministeriums in
Frage gestellt hat. Gleichzeitig war es aber, wie sich im Ubereinkommen zwischen
Kulturminister Jorge Semprün und seinem katalanischen Kollegen Guitart aus dem
Jahr 1990 gezeigt hat, auch durchaus in der Lage, konkrete Kulturprogramme mit Ma-
drid zu vereinbaren.

Das folgenreichste Problem, mit dem sich das Kulturwesen nach der Verabschie-
dung der Verfassung konfrontiert sah, betraf die Vielsprachigkeit des Landes8. Im Hin-
blick auf die Sprachen Katalanisch, Baskisch und Galicisch, die bis dahin keinerlei Son-
derstatus gehabt hatten, haben sich in sehr kurzer Zeit bedeutende Veränderungen
ergeben. Zum einen haben verschiedene Gesetze die rechtliche Gleichstellung dieser
Sprachen mit dem Kastilischen bewirkt9. Zum anderen ist diese Gleichstellung durch
den Aufbau eines entsprechenden regionalen Erziehungswesens erst möglich gewor-
den10. Diese beiden Faktoren haben, zusammen mit der Existenz autonomer Verwal-
tungen, schließlich dazu geführt, wie das Beispiel Katalonien zeigt, daß in einem nur

kurzen Zeitraum eine tatsächliche Gleichstellung der Sprachen erreicht werden konn-
te. Die Veränderungen sind unübersehbar: So müssen beispielsweise in Katalonien seit

7 Vgl. hierzu die Beitrage von Francisco Rubio Llorente und Andreas Hildenbrand in diesem Band
sowie allgemein Miguel Siguän, Espana plurilingüe, Madrid 1992.

8 Zur Entwicklung der Kultur in den ersten 15 Jahren nach Francos Tod vgl. Amell/Garcia Castaneda,
La cultura espanola; Benassar/Bessieres, Le defi espagnol; Conte, Una cultura; Equipo Resena, Doce
anos; Marias, Reflexion; Sistema Nr. 100, 1, (1991), (darin die Beiträge von Roberto Mesa und Jose
Luis Abellän zu kulturellen Aspekten).

9 Vgl. u.a. Rafael Alemany Ferrer (Hrsg.), Eis processos denormalitzaciö lingüistica a l'Estatespanyol
actual, Alacant 1988.

0 Vgl. die entsprechenden Artikel in Bernecker u. a., Spanien-Lexikon.
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1988 Kenntnisse im Katalanischen nachgewiesen werden, um ein Lehramt überneh-
men zu können, während noch 1981 drei Viertel aller Lehrkräfte dieser Sprache nicht
mächtig waren. Die junge Generation ist inzwischen bereits zweisprachig. Diese Tatsa-
che birgt auch Probleme in sich, die in Euskadi (Baskenland) allerdings größer als in
anderen Regionen sind, denn zum einen wird das Baskische dort lediglich von einem
Viertel der Bevölkerung gesprochen, und zum anderen weitet sich der Gebrauch des
euskara in dieser Region nur sehr langsam aus. Nur jeder fünfte Lehrer hat beispiels-
weise Kenntnisse im Baskischen. In der Nachbarregion Navarra wird die baskische
Sprache auch gesprochen, allerdings nur in bestimmten Gegenden. Dort hat das Baski-
sche ebenfalls einen offiziellen Status. Bei allen Schwierigkeiten leisten aber regionale
Fernsehsender (die allerdings sehr kostspielig sind) einen entscheidenden Beitrag, um

die eigenständigen Sprachen in den verschiedenen Regionen immer stärker zu eta-
blieren11.

Das Sprachenproblem hat vielerorts Sorgen hervorgerufen. Die Real Academia de la
Eengua (Akademie für Sprache) befürchtete etwa Nachteile für diejenigen, die ledig-
lich Kastilisch sprechen. Das bedeutendste Problem im Zusammenhang mit der Uber-
tragung der Kulturhoheit an die verschiedenen autonomen Verwaltungen ist allerdings
die Neigung der Autonomen Gemeinschaften, sich in kulturellen Angelegenheiten ab-
zuschotten und sich ausschließlich auf die regionale Eigenständigkeit zu konzentrie-
ren. Damit geht ein regionen- und länderübergreifendes Kulturverständnis verloren.
Diese Tatsache wird in Katalonien besonders deutlich, da diese Region früher ein Ein-
gangstor für neue kulturelle Strömungen aus dem Ausland war. Heute hingegen neigt
Katalonien dazu, sich abzukapseln und lediglich die eigenen Traditionen zu pflegen
(etwa durch die ewige Betonung der Verbindung Barcelonas mit dem Jugendstil Gau-
dis und Güells). Auf diese Weise verschließt sich die katalanische Hauptstadt neuen

Ideen und verliert vor allem jene avantgardistische Rolle, die sie zuvor gehabt hatte.

Hauptmerkmale der spanischen Kulturszene

Ein bestimmendes Kennzeichen der Kultur während des Übergangs zur Demokra-
tie waren zweifelsohne die Anstrengungen zur Wiedergewinnung jenes geistigen
Gutes, das aus politischen Gründen verschüttet oder verbannt worden war. Das hat al-
lerdings oft den Eindruck erweckt, daß die spanische Kultur in dieser Zeit rückwärts-
gewandt gewesen sei und sich epigonenhaft an Vergangenem orientiert habe, anstatt
sich neuen Ideen zu öffnen. Dieser Prozeß der Wiedergewinnung war allerdings nichts
anderes als die Fortsetzung eines Prozesses, der bereits Mitte der sechziger Jahre be-
gonnen hatte. In den Jahren der Transiciön wurde er jedoch bis Mitte der achtziger
Jahre entschlossener und umfassender fortgeführt. Die Verleihung des Nobelpreises
für Literatur an Vicente Aleixandre im Jahr 1977 sowie die feierliche Begehung des

Vgl. Diputaciön General de Aragon, I jornadas sobre television autonömica, Zaragoza 1984.



238 Javier Tusell/Genoveva Garcia Queipo de Llano

hundertsten Jahrestages der Gründung der Institution Libre de Ensenanza (Freie Bil-
dungsanstalt) im Jahr davor können in diesem Zusammenhang als Zeugnis der An-
strengungen Spaniens gewertet werden, an seine liberalen Traditionen anzuknüpfen12.
Der Tendenz nach kann gesagt werden, daß die UCD-Regierungen auf die liberalen
Traditionen Bezug nahmen, während die Regierungen des PSOE die Wiedergewin-
nung „linken" Gedankengutes anstrebten. Die Wiederanknüpfung an unterbrochene
kulturelle Traditionen hatte für UCD und PSOE einen ähnlich hohen Stellenwert. Die
Rückkehr einer großen Gestalt des spanischen Kulturlebens, die während des Fran-
quismus im Exil gelebt hatte, bot stets einen willkommenen Anlaß für ausgedehnte
Feierlichkeiten, Preisverleihungen und Gedenkveranstaltungen. Auf diese Weise bot
sich gleichzeitig die Möglichkeit, die wiedergewonnenen und rehabilitierten Teile der
spanischen Kultur einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln.

Allerdings nahm diese Praxis mit der Zeit überhand, und der gezeigte Eifer, „ver-
schüttete" Kulturgüter wieder ans Tageslicht zu bringen, nahm teilweise groteske und
lächerliche Formen an. Selbstverständlich mußte die Verstümmelung der Kultur wäh-
rend des Franquismus überwunden werden, nach und nach begann aber ein gewisser
„Vergangenheitsfetischismus" um sich zu greifen. Das kam beispielsweise darin zum

Ausdruck, daß allen möglichen Institutionen, etwa dem Centro de Estudios Historicos
(Historisches Institut) oder der Residencia de Estudiantes (Akademisches Gästehaus),
Bezeichnungen aus früheren Zeiten verpaßt wurden, wodurch der Eindruck entstehen
sollte, daß allein diese Umbenennung den genannten Institutionen zusätzliches Anse-
hen verleihen würde. Zuweilen verhielt man sich auf der einen Seite auch sehr unkri-
tisch gegenüber den „ausgegrabenen" Kulturgütern, während auf der anderen Seite mit
der Kulturproduktion des Franquismus recht ungerecht verfahren wurde. Immer wie-
der wurde der unrichtige Eindruck erweckt, als sei Spanien in den Jahren der Franco-
Diktatur ein kulturelles Brachland gewesen. Es erscheint auch paradox, daß in einer
Zeit, in der so großer Wert auf die Vergangenheit gelegt wurde, die Frühpensionierung
von Ordinarien vorangetrieben wurde. Die „Rückbesinnung" ging wohl von einer Ge-
neration aus, die von der unmittelbaren Vergangenheit nichts wissen wollte und diese
bewußt überging, um an weiter zurückliegende Zeiten anzuknüpfen13.

Die entscheidenden Maßnahmen zur Wiedergewinnung von Kulturgütern wurden
von den UCD-Regierungen ergriffen. In jenen Jahren kehrten auch die großen Gestal-
ten des spanischen Kulturlebens nach und nach aus dem Exil zurück. Zuerst kamen ei-
nige Mitglieder der sog. „Generation von 1914", etwa Salvador de Madariaga oder
Claudio Sanchez Albornoz. Nach den Wahlen des Jahres 1977 folgten dann Rafael Al-
berti, Jorge Guillen und Juan Larrea, die der „Generation von 1927" zugeordnet wer-

den. Es dauerte auch nicht lang, bis die Theaterstücke von Rafael Alberti auf spani-
schen Bühnen aufgeführt wurden. Auch die Werke anderer Autoren wie Ramön Maria

Zu Aleixandre vgl. Winfried Kreutzer, Grundzüge der spanischen Literatur des 19. und 20. Jahrhun-
derts, Darmstadt 1982, S. 158 ff.; zur Institution Libre de Ensenanza und den Einfluß, den die Philo-
sophie des „Krausismo" auf sie hatte, vgl. Bernecker, Sozialgeschichte, S. 176-178.
Vgl. Miclescu, Bildungsreform.
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del Valle-Inclän oder Federico Garcia Lorca, die zwar keine Zeitgenossen, aber nach
wie vor politisch brisant waren, konnten sich nun endgültig durchsetzen14. Auch einige
bildende Künstler kehrten jetzt zurück. Manche, etwa der Maler Eduardo Arroyo,
waren Exilierte15; andere wie beispielsweise Carlos Saura waren zwar nicht ins Exil ge-
zwungen worden, hatten es aber vorgezogen, während des Franquismus im Ausland
zu leben. Diese Haltung hatten auch Schriftsteller wie Jorge Semprün und Juan Goyti-
solo eingenommen. Der berühmteste aller „Exilierten" war zweifelsohne Picassos
Guernica. Das Bild kam nach langwierigen und ungewöhnlich hartnäckigen Verhand-
lungen im September 1981 nach Spanien zurück. Guernica war das Symbol für die
Aussöhnung des Landes mit sich selbst. Mit einer umfangreichen Retrospektive seines
Werkes

-

die Ankunft des Bildes fiel zudem mit dem 100. Geburtstag des Künstlers zu-

sammen
-

gehörte Picasso schließlich wieder zu Spanien16. Die Wiedergewinnung der
Werke anderer Maler, etwa von Joan Miro, hatte teilweise schon früher begonnen. Die
„Rückholung des Exils" bildet auch den Hintergrund des Films Volver a empezar
(Neuanfang) von Jose Luis Garci; bemerkenswerterweise erhielt gerade dieser Film
1982 einen Oscar. Natürlich besteht hier ein direkter Zusammenhang mit den politi-
schen Ereignissen, die damals in Spanien stattfanden17.

Mit dem Regierungsantritt der Sozialisten wurde diese Politik fortgeführt, wenngleich
das Gros der Arbeit zu diesem Zeitpunkt bereits geleistet war. Hatte etwa unter einer
UCD-Regierung eine sachliche Ausstellung über den Spanischen Bürgerkrieg stattge-
funden, so gab es jetzt unter dem PSOE eine zum Exil in Mexiko. 1984 war mit der Rück-
kehr von Maria Zambrano, die 45 Jahre im Ausland verbracht hatte, schließlich auch das
spanische Exil zu Ende. Die Wunden aus den Zeiten des Bürgerkrieges waren im Kultur-
leben inzwischen eigentlich schon verheilt. Pedro Lain war einer der wenigen Intellektu-
ellen, die noch mit ihrer eigenen Vergangenheit abrechneten, als er unter dem Titel
Descargo de conciencia (Gewissensentlastung) 1976 seine Memoiren veröffentlichte.

In der Zeit der UCD-Regierungen wurde die Bemühung um die Rückgewinnung
von Kulturgütern von einer weiteren Maßnahme begleitet, die am besten mit „Wieder-
gutmachung" umschrieben werden kann. Dahinter stand der Gedanke, daß jeder den
Platz in der Gesellschaft einnehmen sollte, der ihm aufgrund seiner Leistungen zukam.
Damit sollten politisch motivierte Benachteiligungen beseitigt werden. So wurde etwa
den bildenden Künstlern Antoni Tapies und Eduardo Chillida, neben vielen weiteren
Ehrungen und Ausstellungen ihrer Werke, die Medalla de Oro de Bellas Artes („Me-
daille der Schönen Künste in Gold") verliehen. Bei dieser Gelegenheit sagte Tapies,
diese Ehrung sei nicht nur eine Anerkennung seiner Person, sie stelle vielmehr auch
seine Anerkennung der kulturellen Einrichtungen des Landes dar.

4 Als Überblick über das Theater in der Demokratie vgl. Equipo Resena, Doce anos.
15 Zu Arroyo sowie allgemein zur spanischen Kunst in den achtziger Jahren vgl. Kunstforum, Bd. 94,

April/Mai 1988.

Vgl. ausführlich Jutta Held (Hrsg.), Der Spanische Bürgerkrieg und die bildenden Künste, Hamburg
1989.

17 Vgl. Mainer/Hopewell, El eine espaiiol.
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Damit ging auch auf der kulturellen Ebene in Erfüllung, was Adolfo Suarez auf der
politischen vorexerzierte: Es ging um die Übertragung der gesellschaftlichen Verände-
rungen auf die Institutionen. Dieser Vorgang kann anhand vieler Beispiele veranschau-
licht werden. Auf den Bühnen etwa wurden Stücke von Antonio Buero Vallejo oder
Jose Martin Recuerda gespielt, deren Aufführung bis dahin untersagt gewesen war; das
Ballet Nacional wurde unter die Leitung des als radikal geltenden Antonio Gades ge-
stellt usw. Nur vereinzelt könnte von einer gewissen Parteilichkeit bei der Anerken-
nung künstlerischer Leistungen gesprochen werden. So erhielt etwa Rafael Alberti
zwar den Premio Nacional de Teatro, doch wurde ihm der Premio Cervantes, die
höchste kulturelle Auszeichnung, die in Spanien vergeben wird, erst unter der soziali-
stischen Regierung verliehen. Selbst König Juan Carlos spielte beim Versuch, das Kul-
turleben mit den verschiedenen offiziellen Organismen und Institutionen zu verbin-
den, eine bedeutende Rolle. Die Monarchie erhielt auch aus künstlerischen Kreisen
weitaus mehr Unterstützung als andere Monarchien Europas. Juan Carlos setzte hier
ganz bewußt neue Akzente; der Unterschied zu seinem Großvater Alfons XIII. war in
dieser Hinsicht eklatant.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Kultur bestand in den Jahren der Transiciön
darin, daß sie in allen gesellschaftlichen Schichten auf eine immer größere Akzeptanz
stieß. Anders als früher ging von der Kunst nun eine allgemeine Anziehungskraft aus.

Sie entwickelte sich zu einem „Konsumprodukt" für breite Bevölkerungsschichten.
Diese Entwicklung zeigt sich beispielsweise an den Besuchern, die zu Hunderttausen-
den die großen Dali- und Picasso-Ausstellungen besichtigten. Sie schlägt sich aber auch
in der Zahl der in Spanien herausgegebenen Bücher nieder (Anfang der achtziger Jahre
war diese Zahl auf 40 000 angestiegen). Auch die deutliche Vergrößerung des Angebotes
auf dem Musikmarkt oder die Bedeutung, die eine Kunstmesse wie ARCO heutzutage
in Spanien besitzt, sind für diese neue Situation kennzeichnend18. Die Veläzquez-Aus-
stellung im Madrider Prado-Museum Anfang 1990 zog in zwei Monaten mehr Besucher
an (es wurden in dieser Zeit zudem fast 500000 Ausstellungskataloge verkauft) als wäh-
rend der dreieinhalb Monate, in denen die Ausstellung im Metropolitan Museum of Art
in New York zu sehen gewesen war. Für die städtische Mittelschicht sind Konzert- oder
Ausstellungsbesuche am Wochenende zu einem normalen Ereignis geworden. Das kul-
turelle Angebot Madrids oder Barcelonas kann zudem mit dem jeder anderen europäi-
schen Großstadt mithalten. Diese „Vermassung" der Kunst ging auch nicht unbedingt
zu Lasten der Qualität des Angebots. Die Filmproduktionen etwa, die den größten Pu-
blikumserfolg hatten, wurden durchaus hohen künstlerischen Ansprüchen gerecht. Als
Beispiel kann die Verfilmung zweier Romane von Camilo Jose Cela und Miguel Delibes
dienen, den beiden herausragendsten Autoren im Spanien Francos: La colmena (Der
Bienenkorb) und Los santos inocentes (Die heiligen Narren). Gleichzeitig hat aber auch
eine Tendenz eingesetzt, alles Mögliche als Kultur und Kunst zu bezeichnen, selbst
wenn es sich dabei lediglich um Amüsementveranstaltungen handelt. Diese Tendenz

Vgl. Uta Maria Reindl, Das Forum, in: Kunstforum, S. 237-240.
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kann wahrscheinlich in erster Linie auf das Prestige zurückgeführt werden, das vom Be-
griff Kunst mittlerweile ausgeht. Die allgemeine „Vergesellschaftung" der Kultur, die
sich 1991 durch 45 Millionen verkaufte Tonträger widerspiegelt, ist allerdings mehr
Kennzeichen einer Freizeitgesellschaft als Ausdruck einer „Kultivierung" von Rang.

Die Zahlen, die bisher genannt wurden, täuschen über die tatsächlichen kulturellen
Gewohnheiten der Spanier hinweg. 1992 ist die Einstellung zur Musik oder zu den bil-
denden Künsten wohl dem ähnlich, das in Frankreich anzutreffen ist. Es darf aber
nicht vergessen werden, daß in Spanien gerade im Bereich Musik, sowohl bei der Mu-
sikausbildung als auch bei der Bildung eigenständiger Orchester, nach wie vor große
Defizite zu beklagen sind. Madrid bietet, gemessen an seiner Einwohnerzahl, nicht
einmal die Hälfte an Aufführungen, die etwa in Paris besucht werden können. Die
größten Unterschiede im kulturbezogenen Verhalten der Spanier und der übrigen Eu-
ropäer sind allerdings in den Lesegewohnheiten festzustellen. Die audiovisuelle Tech-
nik hat in Spanien nicht nur Einzug gehalten, sie hat den Markt vielmehr überrannt.
Die Anzahl der herausgegebenen Bücher sagt somit nichts über die Lesefreudigkeit der
Spanier aus. Spaniens Büchermarkt braucht zwar den internationalen Vergleich nicht
zu scheuen, die Auflagen sind aber sehr klein. Ein Großteil dieser Bücher sind zudem
Übersetzungen, was darauf hinweist, daß der spanischen Literatur eigentlich eine nur

periphere Bedeutung beigemessen wird. Etwa 25 Prozent aller Haushalte in Spanien
kaufen für gewöhnlich keine Bücher, und lediglich ein gleich großer Prozentsatz er-

wirbt mehr als ein Buch im Monat. Außerdem verfügen nur 28 Prozent aller Haushalte
über etwas, was im entferntesten als Hausbibliothek bezeichnet werden könnte, und
die Zahl der Bibliotheksbesucher nahm in den letzten Jahren um nur 3 Prozent zu. Am
besorgniserregendsten ist aber die Situation auf dem Zeitungsmarkt: In Spanien wer-

den weniger Zeitungen gelesen als beispielsweise in Irland19.
Diese Gewohnheiten müssen mit dem Bildungsniveau und vor allem dem Bildungs-

angebot in Zusammenhang gebracht werden. Während der Transiciön fand die drin-
gend notwendige Umstrukturierung des Erziehungswesens nicht statt. Meinungsver-
schiedenheiten innerhalb der Regierungspartei UCD verhinderten damals die dafür
erforderlichen legislativen Reformen. Diese Situation sollte sich erst mit der Macht-
übernahme durch den PSOE ändern. Die Pactos de la Moncloa hatten allerdings dazu
beigetragen, die drängendsten Probleme zu entschärfen, indem eine Vielzahl neuer

Schulplätze geschaffen und die Stellensituation für einen Großteil des Lehrkörpers
konsolidiert wurden. Damit erhielt insbesondere die Sekundarstufe endlich eine solide
Grundlage. Zwischen 1975 und 1985 stiegen die Schülerzahlen in diesem Bereich um

50 Prozent an, und heutzutage ist der Besuch des Gymnasiums allgemein üblich ge-
worden. Das Hochschulwesen befindet sich inzwischen auf einem ähnlichen Weg.
Hier ist beispielsweise der Frauenanteil deutlich größer geworden, ein Emanzipations-
prozeß, in dem sich die Veränderungen widerspiegeln, die in der spanischen Gesell-
schaft stattgefunden haben.

19 Vgl. Helmuth Bischoff, Die spanische Presse.
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Gesetzgebung und kulturelle Einrichtungen

Wenn die freie künstlerische Entfaltung und der allgemeine Zugang zur Kultur zu

den positivsten Ergebnissen der Transiciön zählen, so zeigten sich andererseits im
Übergangsprozeß legislative und strukturelle Mängel, die allerdings ein Vermächtnis
des Franquismus waren. Die spanische Kulturgesetzgebung war durchweg veraltet.
Gleichzeitig ergaben sich aus der neuen politischen Situation bestimmte Probleme, die
aus den veränderten Erfordernissen der Kulturschaffenden und aus deren Verhältnis
zum neuen Staatswesen entstanden waren. Die politische Instabilität der UCD-Regie-
rungen und die Vorrangigkeit anderer Reformen verzögerten zudem die Verabschie-
dung notwendiger Gesetze, etwa zur Förderung von Stiftungen oder zum Schutz des
kulturellen Erbes. Was dieses letztgenannte Vorhaben anbelangt, sollte erst nach der
Regierungsübernahme durch den PSOE ein entsprechendes Gesetz verabschiedet
werden, wenngleich eine von der UCD ausgearbeitete Vorlage inhaltlich wohl nur un-

wesentlich anders ausgefallen wäre. In der Ley de Patrimonio Historico („Gesetz über
das kulturelle Erbe") aus dem Jahr 1985 sind alle nur möglichen Vorkehrungen getrof-
fen worden, um das Kulturerbe zu schützen, das zu den reichsten und wertvollsten
der Welt gehört. In diesem Punkt waren sich die Vertreter aller politischen Parteien
einig.

Dieses Verhalten entspricht gleichzeitig einer gewandelten inneren Einstellung zur

eigenen Kultur: In Spanien war das Verantwortungsgefühl für die Bewahrung und Si-
cherung des kulturellen Erbes allmählich gewachsen. Das eigentliche Problem lag nicht
in der Formulierung solcher Absichtserklärungen, sondern in der Art und Weise, wie
diese später umgesetzt werden sollten. Trotz guter Vorsätze ist dem Staat möglicher-
weise zuviel zugemutet worden, indem ihm die Verantwortung für eine Vielzahl von

Plänen und Projekten übertragen wurde, deren Durchführung er nicht garantieren
konnte. So ist noch Jahre nach der Verabschiedung dieses Gesetzes kein Inventar der
Kulturdenkmäler in Spanien erstellt worden. Auch das Vorhaben, ein Prozent des
Etats für öffentliche Baumaßnahmen an kulturbezogenen Projekten zu verwenden, ist
bis heute nicht realisiert worden. Möglicherweise hatten jene Maßnahmen den größten
Erfolg, die die private Initiative stimulierten, etwa indem die Möglichkeit geschaffen
wurde, Steuerschulden mit Kunstwerken zu begleichen. In anderen Bereichen, wie
zum Beispiel beim Urheberrecht, sind ebenfalls Verbesserungen der Rechtslage vorge-
nommen worden, doch hat bisher die gesetzliche Neuregelung für das Stiftungswesen
nicht stattgefunden.

Ein deutliches Merkmal der Veränderungen ist die zunehmende Bedeutung der Pri-
vatinitiative bei der Pflege des Kulturerbes. Schätzungen von 1988 zufolge erbrachte
das private Engagement in diesem Bereich etwa zehn Prozent der für Kultur insgesamt
ausgegebenen Finanzmittel. Die Tendenz ist weiter steigend, und der private Anteil
könnte

-

obwohl diese Gelder nicht immer in wünschenswerter Weise verwendet wur-

den
-

noch deutlich größer sein, wenn die nötigen Anreize bestünden. Die zur Zeit gel-
tenden gesetzlichen Regelungen sind nach wie vor unzureichend, und so wird die
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Transicion in gewisser Weise erst dann zum Abschluß kommen, wenn die civil society
auch in diesem Bereich zum Protagonisten geworden ist.

Gesetzliche Bestimmungen führen nicht automatisch zu einer Steigerung der künst-
lerischen Kreativität, sie verbessern aber die Ausgangssituation. Die gleiche Wirkung
geht von den verschiedenen Einrichtungen und Institutionen aus, die der Förderung
der Kultur dienen. Zu Beginn der Transicion war die Situation allerdings äußerst
schwierig, da zum einen die für Kulturausgaben vorgesehenen Haushaltsmittel völlig
unzureichend waren, zum anderen ein nur geringer Mitarbeiterstab zur Verfügung
stand. In ganz Spanien wurde beispielsweise weniger Museumspersonal beschäftigt als
im Pariser Louvre allein. Die sardische Stadt Sassari beschäftigte, um ein weiteres Bei-
spiel zu nennen, mehr Archäologen als der gesamte spanische Staat. Bereits die UCD
unternahm beachtliche Anstrengungen, um den Kulturetat aufzustocken; so verdrei-
fachten sich etwa die Summen, die für die Instandsetzung von Denkmälern vorgesehen
waren. Unter den PSOE-Regierungen wurde diese Entwicklung fortgesetzt, insbeson-
dere nachdem Mitte der achtziger Jahre die Wirtschaftskrise überwunden war. (1986
stieg das Budget des Kulturministeriums um über 60 Prozent.) Auch in diesem Bereich
wird somit der Beitrag deutlich, den die Sozialisten für die Stabilisierung der Demo-
kratie geleistet haben. Die Vorhaben für radikale Innovationen, die noch im PSOE-
Programm von 1982 zu lesen gewesen waren (etwa der „kulturelle Nationalismus"
oder die Instrumentalisierung der Kultur für politische Zwecke), waren allerdings bald
vergessen oder zeitigten nach deren Umsetzung eine nur begrenzte Wirkung. Indes
führte der PSOE die zu Beginn der Transicion angepackte Arbeit fort: Wiedergewin-
nung der während des Franquismus „verbannten" Kulturgüter sowie Errichtung einer
geeigneten Infrastruktur für das Kulturwesen.

Nach und nach entstanden so neue staatliche Kultureinrichtungen. Dieser Vorgang
hatte unter der UCD zwar etwas zögerlich eingesetzt, war aber für die spätere Ent-
wicklung richtungsweisend. Nach dem Machtantritt der Sozialisten gewann er zusätz-
lich an Dynamik, obgleich sich insgesamt von einem Kulturbereich zum anderen deut-
liche Unterschiede ausmachen lassen. So ist es eigentlich ein Rätsel, weshalb gerade die
Schaffung des Institute) Cervantes (1990) zur Vermittlung der spanischen Kultur und
Sprache im Ausland so lange auf sich warten ließ. Die Liberalisierung des Buchmarktes
ging ebenfalls nur sehr schleppend voran. Erst unter der sozialistischen Regierung
wurde schließlich die Auflösung der Editora Nacional (Staatliches Verlagshaus) und
des Instituto Nacional del Libro Espahol (Staatliches Institut für das Buchwesen) ver-

fügt. Im Bereich des Films fanden schon früh institutionelle Veränderungen statt. So
wurde von einer UCD-Regierung die Filmoteca Nacional (Staatliches Zentrum für das
Filmwesen) ins Leben gerufen und deren Leitung Luis Garcia Berlanga übertragen.
Auch die Schaffung des Centro Dramdtico Nacional (Nationales Institut für das
Schauspielwesen) ging auf eine UCD-Initiative zurück20. Weitere öffentliche Institu-
tionen, die der Förderung des klassischen oder experimentellen Theaters dienen soll-

Siehe Equipo Resena, Doce anos.
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ten, entstanden allerdings erst Mitte der achtziger Jahre, als die wirtschaftliche Situati-
on des Landes eine deutliche Aufstockung des Etats für diese Art Ausgaben möglich
machte. Auch im Bereich der Musik ging sowohl die Verpflichtung erstrangiger Diri-
genten, die im Ausland beachtliche Erfolge gefeiert hatten, als auch das Programm für
den Bau von Konzerthallen auf Initiativen der UCD-Regierungen zurück. Die ent-

scheidenden staatlichen Förderungsinitiativen für die bildenden Künste wurden aller-
dings von der sozialistischen Regierung ergriffen, obwohl auch hier die UCD bereits
beachtliche Vorarbeiten geleistet hatte. Sowohl die Einrichtung des Museo y Centro de
Arte Reina Sofia als auch die Unterbringung der Sammlung Thyssen-Bornemisza in
Madrid wären aber nicht möglich gewesen, wenn nicht ein entsprechendes Bedürfnis
der Bevölkerung nach zeitgenössischer Kunst bestanden hätte. Durch diese und andere
kulturelle Einrichtungen in verschiedenen Autonomen Gemeinschaften, etwa Katalo-
nien, Valencia oder den Kanaren, hat das spanische Kulturleben ein stark kosmopoliti-
sches Flair erhalten. Die Kontinuität zwischen der Politik der UCD und der des PSOE
ist unübersehbar. Sie kommt nicht zuletzt auch darin zum Ausdruck, daß nach dem
politischen Machtwechsel die Leitung einiger neugeschaffener Institutionen keine per-
sonellen Veränderungen erfuhr; Luis Garcia Berlanga oder Adolfo Marsillach bei-
spielsweise blieben auf ihren Posten.

Die Schaffung einer Infrastruktur für die Kultur reicht für gewöhnlich nicht aus, um

die Kreativität in bestimmten Bereichen zu fördern. Dies beweist sich insbesondere in
jenen Sektoren des kulturellen Schaffens, die

-

wie die Filmwirtschaft
-

einen eigen-
ständigen Industriezweig darstellen. Mit 188 produzierten Spielfilmen stellt das Jahr
1976 einen Höhepunkt in der spanischen Filmwirtschaft dar. Seitdem geriet der Sektor
in eine Krise, die trotz einer zwischenzeitlichen Erholungsphase bis heute andauert. Im
ersten Quartal von 1989 wurden beispielsweise lediglich zehn Spielfilme produziert;
bis 1986 hatten sich binnen zehn Jahren die Anzahl der Lichtspielhäuser halbiert und
die Preise der Eintrittskarten verfünffacht. Die Krise dieses Sektors scheint inzwischen
chronische Ausmaße angenommen zu haben21.

Die zwischenzeitliche Erholung schlug sich auf zwei Ebenen nieder. Zum einen wurde
zwischen 1981 und 1984 eine Reihe bedeutender Spielfilme gedreht, die auch internatio-
nal erfolgreich waren. Dazu zählen die bereits erwähnten Volver a empezar und La col-
mena sowie außerdem El Sur (Der Süden) von Victor Erice, Deprisa, deprisa (Los,
Tempo!) von Carlos Saura, Demonios en eljardin (Böse Geister im Garten) von Manuel
Gutierrez Aragon und Los santos inocentes (Die unschuldigen Narren) von Mario
Camus. Zum anderen erreichte im Jahr 1983 die Zahl der Kinobesucher mit über 28 Mil-
lionen ihren Höhepunkt (was zugleich auch für die Qualität der spanischen Kinopro-
duktionen spricht). Daraufhin setzte jedoch ein gegenläufiger Trend ein. Die Arbeit der
Directora General de Cine, Pilar Miro, trug in dieser Zeit zweifelsohne viel dazu bei, die
Spielfilmindustrie zu fördern. Neben der Einführung einer besonderen Kennzeichnung
für pornographische Produktionen oder Filme mit vielen Gewaltszenen wurde ein Sy-

Vgl. Torres (Hrsg.), Cine Espanol.
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stem entwickelt, das die Filmindustrie kräftigen sollte: Der Staat wurde durch die Verga-
be von finanziellen Beihilfen zum Ko-Produzenten von Spielfilmen. Dieses System er-

möglichte die Durchführung einiger hervorragender Projekte, hatte aber den Nachteil,
daß auch einige Produktionen unterstützt wurden, die, wie sich später herausstellen soll-
te, wenig förderungswürdig waren. Für die Herstellung des Films Quimera (Chimäre)
beispielsweise wurden 88 Millionen Peseten veranschlagt. Der Staat gewährte einen fi-
nanziellen Zuschuß in Höhe von 26 Millionen. Am Ende spielte diese Produktion aber
lediglich 3 6 Tausend Peseten ein. Bis heute sind noch keine Wege gefunden worden, um

die Filmindustrie zu fördern, ohne gleichzeitig solche Schattenseiten in Kauf nehmen zu

müssen. Auch sind die Vorteile einer engeren Zusammenarbeit von Filmindustrie und
den staatlichen Sendeanstalten bisher nicht hinreichend genutzt worden.

Wie bei der Filmindustrie fand auch im Bereich des Schauspiels eine (wenn auch
weniger drastische) Krise statt. Obwohl Mitte der achtziger Jahre das Budget für Kul-
turausgaben erhöht wurde, konnte damit nicht verhindert werden, daß in einigen spa-
nischen Großstädten eine Reihe von Bühnen geschlossen werden mußte. Bedauer-
licherweise sind Kino und Theater nicht in der Lage, sich selbst zu finanzieren. Um
überleben zu können, sind sie auf staatliche Unterstützung angewiesen.

Eine Analyse der Kunstszene in der Zeit nach 1985 stößt unweigerlich auf mehrere
Schwierigkeiten. Damals begann ein Abschnitt, der noch nicht abgeschlossen ist und in
dem sich noch keine endgültigen Ausdrucksformen herauskristallisiert und durchge-
setzt haben. Obwohl sich die kreativen Entwicklungen innerhalb einer Epoche nicht
unbedingt gleichen müssen, können im künstlerischen Schaffen dieser Jahre doch be-
stimmte übereinstimmende Tendenzen ausgemacht werden. Die spanische Kultur ist
in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre weltoffener geworden. Sowohl in der Regie-
arbeit von Pedro Almodövar als auch in den Arbeiten von Javier Marias kommen zum

Beispiel immer stärker länderübergreifende Elemente zum Tragen, eine Tendenz, die
sich auch in den bildenden Künsten erkennen läßt. Diese Weltoffenheit zeigt sich auch
in der Einbindung Spaniens in das internationale Ausstellungsgeschehen, und sie
kommt in den unter der Schirmherrschaft des spanischen Staates im Ausland durch-
geführten Ausstellungen Europdlia (1985) und Paris (1987) zum Ausdruck. Die Werke
einiger spanischer Nachwuchskünstler wie Miguel Barcelö oder Jose Maria Sicilia
scheinen zudem viel mehr an das Schaffen von Matisse oder an den deutschen Expres-
sionismus anzuknüpfen, als den Bezug zu spanischen Traditionen zu suchen22. In der
Literatur wiederum ist es schwierig, eine Verbindung zwischen der jungen Autoren-
generation und dem Werk von Miguel Delibes oder Camilo Jose Cela herzustellen.
Schriftsteller wie Javier Marias oder Antonio Munoz Molina suchen sich ihre Vorbil-
der eher im angloamerikanischen Kulturkreis23.

In den Jahren des Regimewandels erhob sowohl die Literatur (Guerra Garrido, Tor-
bado, Semprün usw.) als auch die Filmkunst (Jaime Chävarri, Manuel Gutierrez

Zu Barcelö und Sicilia vgl. Kunstforum, S. 108-155, bzw. S. 122-125.
Zu Marias und Muüoz Molina vgl. Dieter Ingenschay/Hans-Jörg Neuschäfer (Hrsg.), Aufbrüche. Die
Literatur Spaniens seit 1975, Berlin 1991, S. 133-142, bzw. S. 153-159.
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Aragon usw.) einen gesellschaftspolitischen Anspruch. Das künstlerische Schaffen nach
1985 hingegen hat diesen fast aufgegeben und beschäftigt sich vielmehr mit der Kunst
um ihrer selbst willen. Die Kreativität beschränkt sich jetzt auf die Auseinandersetzung
mit künstlerischen Ausdrucksmitteln und vermeidet es, das eigene Schaffen auf andere
gesellschaftliche Bereiche zu übertragen, so daß man

-

etwas zugespitzt
-

von einem
Ubergang von einer „Kultur des Widerstandes" zu einer „narzißtischen" Kreativität
sprechen könnte. Die Überhöhung des Bedeutungslosen war nach 1975 das Kennzei-
chen der movida madrilena. Heute ist der Drang in die Öffentlichkeit von einer Flucht
ins Private abgelöst worden; die Staatsräson hat den Gefühlen Platz gemacht. All dies
sind Kennzeichen einer Wahrnehmungsveränderung, eines Wechsels der Generationen
und der Empfindungen. Die Dramatik scheint verschwunden zu sein. Das kann sogar
in der Farbigkeit der abstrakten Bilder der Gruppe El Paso (Rivera, Lucio Munoz usw.)
nachvollzogen werden: Der Expressionismus von einst ist „milder" geworden.

Ein herausragendes Merkmal der gegenwärtigen Kunstszene ist die Sorglosigkeit ge-
genüber oder der ironische und humoristische Umgang mit sozialen Problemen. Die-
ses Kennzeichen trifft sowohl für die Filme Almodövars als auch für das jüngste litera-
rische Schaffen, etwa von Javier Marias, zu. Es klingt durchaus paradox, daß dieser
Wandel just mit dem Machtantritt der Sozialisten einsetzte. Selbst politische Aktivisten
früherer Jahre verwandelten sich zu „sympathischen Zeitgenossen" der Madrider Ko-
mödie. Fernando Truebas Opera prima (1980) ist hierfür ein glänzendes Beispiel.

Intellektuelle und Politik

Alles in allem wird man sagen können, daß die Bedeutung der Intellektuellen für den
Regimewandel nach 1975 verhältnismäßig gering war. Sie sollte aber auch nicht unter-
schätzt werden. So waren etwa nach den Wahlen von 1977 zahlreiche Universitätspro-
fessoren in den Cortes vertreten. Selbst bedeutende Autoren wie Cela, Alberti oder
Marias saßen damals im Parlament. In ironischer Form kommentierte Amando de Mi-
guel dieses Interesse der Schriftsteller, ein politisches Amt zu bekleiden, indem er sie
als intelectuales bonitos (hübsche Intellektuelle) bezeichnete24. (Während der Regie-
rungszeit von Isabel II. im 19. Jahrhundert wurden jene Generäle so bezeichnet, die
sich lieber anderen Aufgaben, etwa der Politik, widmeten, als ihrer eigentlichen Be-
schäftigung nachzugehen. Analog dazu schienen die Intellektuellen der Transiciön vor

allem Interesse daran zu zeigen, den Boletin Oficial del Estado, den Staatsanzeiger, mit-
zugestalten.) Parallel hierzu vollzog sich der bereits beschriebene Prozeß der Abkehr
der Künstler und Intellektuellen vom politischen Engagement. Die Beschäftigung mit
der Kunst um ihrer selbst willen nahm immer stärker zu. Der Putschversuch vom

23. Februar 1981 unterbrach diesen Prozeß zeitweilig und löste eine einmütige politi-
sche Reaktion zur Verteidigung der geistigen Freiheiten aus. Auch anläßlich der Parla-

Miguel, Los intelectuales bonitos.
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mentswahlen von 1982 erwachte das gesellschaftspolitische Interesse der Intellektuel-
len für kurze Zeit wieder; viele der bekanntesten Künstler und Intellektuellen wie
Aleixandre oder Lain Entralgo unterzeichneten das manifiesto por el cambio, um den
PSOE im Wahlkampf zu unterstützen. Nach dem Wahlsieg der Sozialisten läßt sich al-
lerdings eine eindeutige Abkehr der Intellektuellen und Künstler von der Politik und
insbesondere von der Parteinahme für konkrete politische Gruppierungen konstatie-
ren. Dabei bedingen sich aber neue künstlerische Tendenzen und ein wachsendes poli-
tisches Desinteresse in der spanischen Öffentlichkeit gegenseitig.

Ein Kongreß, der 1987 in Valencia zur Erinnerung an eine während des Bürgerkrie-
ges abgehaltene Intellektuellen-Tagung veranstaltet wurde, ist ein treffliches Beispiel,
um diese Veränderungen aufzuzeigen. Während die Intellektuellen 1937 ein flammen-
des Bekenntnis zum Kommunismus und Stalinismus abgelegt hatten, wurden ein hal-
bes Jahrhundert später die Ideale von einst zu Grabe getragen. Die von der Kommuni-
stischen Partei während des Franquismus unterstützte politische Selbstverpflichtung
der Intellektuellen war in Vergessenheit geraten. Demgegenüber war es ein Zeichen der
„neuen Zeit", daß die eigentliche Zielsetzung des Kongresses von 1987 die Verurtei-
lung des Sowjetsystems war25.

In Frankreich hatte diese Distanzierung vom Marxismus-Leninismus bereits früher
stattgefunden. Dort war daraufhin eine intellektuelle Bewegung mit radikal-liberaler
Orientierung entstanden. In Spanien hingegen fand lediglich eine intellektuelle Abkehr
von der Politik statt

-

übrigens nicht vom öffentlichen Leben. So wächst seit einigen
Jahren die Zahl der Intellektuellen, die in Forschung und Lehre tätig sind und zugleich
über die Medien die Möglichkeit nutzen, sich an eine breite Öffentlichkeit zu wenden.
Diese Personen haben jetzt vielleicht sogar mehr Einfluß als in früheren Zeiten, als sie
über die politischen Parteien zu wirken versuchten. Der Kunst- und Kulturhistoriker
Valeriano Bozal nennt sie „intellektuelle Außenseiter", die stets das Gefühl haben,
gegen Konventionen anrennen zu müssen, ein Verhalten, das aber gleichzeitig von Po-
litikern und Öffentlichkeit erwartet wird. In gewisser Weise übt dieser Intellektuellen-
typ in subtiler Form die Funktion eines Mandarins aus, und man könnte sogar behaup-
ten, er habe ein „sadomasochistisches" Verhältnis zur Politik. Diese Intellektuellen
wollen ständig gerufen werden und beanspruchen für sich das Recht, mit wem oder
was auch immer hart ins Gericht gehen zu dürfen. Die Politiker suchen ihren Rat, be-
handeln sie aber mit jenem gewissen Vorbehalt, den ein Politiker einem Schriftsteller
oder Künstler immer entgegenbringt. Innerhalb der intellektuellen Kreise wächst hin-
gegen gleichzeitig die Übereinstimmung im Grundsätzlichen. Meinungsverschieden-
heiten zwischen Intellektuellen haben ihre Ursache meistens in der Auseinanderset-
zung um eine Klientel und nicht in tiefgreifenden Weltanschauungsdifferenzen.
Angesichts dieser Lagebeschreibung kann somit der Vorwurf nicht verwundern, daß
die in der Transiciön erreichte Erweiterung der Möglichkeiten im intellektuellen und
kulturellen Sektor nicht in angemessener Weise genutzt worden sei.

Vgl. Victor Märquez Reviriego, Congreso de ponencias y pendencias, in: Cambio 16 vom 6.7. 1987,
S. 106-110; Nur Erinnerung ist wahr, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26.6.1987, S.29.



Chronologie

20.11.
22.11.
5.12.

6.-21.1
28.1.
3.-9.3.

8.-10.3

26.3.

5.4.
7.4.
15.4.
22.4.
28.4.

4.5.
14.5.

25.5.
2.6.
9.6.
21.6.
1.7.
3.7.
8.7.
17.7.
4.8.
18.8.
23.8.

22.9.

23.9.
4.10.

27.10.

1975
Tod Francos
Vereidigung von Juan Carlos I. als König
Neue Regierung unter Carlos Arias Navarro

1976
Ausgedehnte Streikwelle in Madrid
Regierungserklärung von Arias Navarro: Verkündigung eines politischen Reformprojekts
Unruhen im Baskenland nach Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstran-
ten in Vitoria
Kriegsgericht gegen Mitglieder der Union Militär Democrdtica; Strafmaß zwischen zwei-
einhalb und acht Jahren
Einigung zwischen der Junta Democrdtica und der Plataforma zur Bildung der Co-
ordination Democrdtica
Rückkehr aus dem Exil von Salvador de Madariaga
Erstmals Pensionen für „republikanische" Opfer des Bürgerkrieges
Eröffnung des 30. UGT-Kongresses, erstmals seit dem Bürgerkrieg in Spanien
Erscheinen von Avui, der ersten katalanischen Tageszeitung seit dem Bürgerkrieg
Ankündigung eines Referendums durch Arias Navarro über die von ihm initiierte politi-
sche Reform und von allgemeinen Wahlen für Anfang 1977
Erscheinen der ersten unabhängigen Tageszeitung El Pais
Resolution des Europäischen Parlaments zur politischen Entwicklung in Spanien; Forde-
rung nach „Parteien, Gewerkschaften und Amnestie"
Aufhebung des Verbots politischer Versammlungen und von Demonstrationen
Erste offizielle Auslandsreise von Juan Carlos in die USA
Gesetz über politische Zusammenschlüsse (Parteiengesetz)
Neuer Freundschafts- und Kooperationsvertrag zwischen Spanien und den USA
Rücktritt von Regierungschef Carlos Arias Navarro
Ernennung von Adolfo Suärez Gonzälez zum neuen Regierungschef
Bildung der Coordinadora de Fuerzas Sindicales durch UGT, USO und CCOO
Verkündigung des Reformprogramms der Regierung Suärez
Umfangreiches Amnestiegesetz für politische Täter
Abbruch der Gespräche zwischen der Coordination Democrdtica und der Regierung
Vorbereitung der Versammlung aller oppositionellen Gruppen, die zur Gründung der
Plataforma de Organismos Democrdticos del Estado Espanol führen wird
Absetzung von Heeresminister General Santiago y Diaz de Mendivil wegen einer öffent-
lichen Erklärung und Ersetzung durch General Manuel Gutierrez Mellado
Erste Gespräche zur Gründung von Alianza Popular
Ermordung des Presidente de la Diputatiön Provincial der Guipüzcoa, Jesüs Maria Ara-
luce, durch ETA; danach tagelange Ausschreitungen rechtsextremer Gruppierungen
Juan Carlos in Frankreich; Gespräche über EG-Beitritt und französische Rüstungsliefe-
rungen
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12.11. Generalstreik unter Beteiligung von ca. 2 000000 Beschäftigten
18.11. Gesetz über die politische Reform (faktische Selbstauflösung der franquistischen

Cortes)
5.12. Erster Kongreß des PSOE in Spanien seit dem Bürgerkrieg, Teilnahme von Willy Brandt
15.12. Volksabstimmung billigt Reformgrundgesetz

1977
19.1. Genehmigung der Verwendung der ikurrina, der baskischen Fahne
19.1. Entstehung des Centro Democrdtico aus einem Bündnis zwischen dem Partido Popular

und dem Partido Demöcrata-Cristiano unter Alvarez de Miranda
5.2. Wahl von Pio Cabanillas zum Vorsitzenden des Partido Popular
9.2. Errichtung diplomatischer Beziehungen mit der UdSSR, der Tschechoslowakei und

Ungarn
17.2. Registrierung von PSOE, ID, PSP u.a. als Parteien
2.3. Erstes eurokommunistisches Gipfeltreffen in Madrid unter Beteiligung von Enrico Ber-

linguer, Georges Marchais und Santiago Carrillo
5.3. 1. Parteikongreß von Alianza Popular
15.3. Verabschiedung des Wahlgesetzes
18.3. Abbruch der Beziehungen Mexikos zur Exilregierung der Spanischen Republik
24.3. Austritt von Areilza aus dem Partido Popular auf Druck von Suärez
30.3. Erlaß eines neuen Gewerkschaftsgesetzes, Legalisierung freier Gewerkschaften
1.4. Auflösung der Secretaria General del Movimiento
4.4. Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR
9.4. Legalisierung des PCE
15.4. Erste Versammlung des PCE-Zentralkomitees in Spanien seit dem Bürgerkrieg: Annah-

me der Monarchie
20.4. Bruch des Equipo de la Democracia Cristiana mit dem Centro Democrdtico
27'.4. Unterzeichnung der UNO-Menschenrechtscharta durch Suärez
3.5. Kandidatur Suärez' als „Unabhängiger" für die Listenverbindung des „Zentrums"
13.5. Rückkehr der legendären PCE-Führerin Dolores Ibärruri („La Pasionaria") aus sowjeti-

schem Exil
14.5. Verzicht von Don Juan, Vater von Juan Carlos, auf alle dynastischen Rechte
31.5. Rücktritt von Fernändez Miranda als Präsident der Cortes
15.6. Erste nachfranquistische Parlamentswahlen: Wahlsieg der UCD (34,76%); PSOE erhält

29,21 % der Stimmen
19.6. Konstituierung der Asamblea Parlamentaria Vasca in Guernica
22.7. Konstituierung der Cortes
28.7. Formeller EG-Beitrittsantrag
12.8. Erste Gespräche über Fusion UGT-USO
20.9. Beschluß des EG-Rates über die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen
29.9. Vorläufige Wiederzulassung der katalanischen Generalität
6.10. Literatur-Nobelpreis für Vicente Aleixandrc
14.10. Verabschiedung eines Gesetzes über Generalamnestie für alle politischen Verbrechen der

Franco-Zeit
18.10. Ernennung von Josep Tarradellas zum Präsidenten der provisorischen Generalität in Ka-

talonien
25.10. Pactos de la Moncloa zwischen Regierung und Oppositionsparteien zur Uberwindung

der Wirtschaftskrise
27.10. Unterzeichnung eines Abkommens zwischen Regierung und Opposition über weitere le-

gislative Arbeit, insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit
1.11. Einsetzung des Thronfolgers Felipe de Borbön y Grecia als Principe de Asturias
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21.-22.11. Unterzeichnung eines neuen Freundschaftsvertrages zwischen Spanien und Portugal zur

Ablösung des Pacto Iberieo
24.11. 20. Vollmitglied des Europarats
2.12. Beschluß der einzelnen UCD-Parteien, zu einer einheitlichen Partei zu fusionieren
5.12. Rücktritt von Raul Morodo als Generalsekretär von PSP
19.12. Gründung der Nationalistischen Partei von Kastilien und Leon in Tördesillas
31.12. Vorläufiges Autonomiestatut für das Baskenland

1978
30.1. Gründung der ACL (Liberale Bürgeraktion) durch Areilza und Martinez Rodas
17.2. Bildung des baskischen Generalrats in Vitoria; Sozialist Ramön Rubial wird Ratspräsi-

dent
25.2. Regierungsumbildung nach Rücktritt des stellvertretenden Ministerpräsidenten Enrique

Fuentes Quintana
27.2. Wiederwahl von Kardinal Vicente Enrique y Tarancön zum Vorsitzenden der Spanischen

Bischofskonferenz
9.3. Verabschiedung des Kommunalwahlgesetzes
10.-11.3. Dekrete zur vorläufigen Autonomie für Galicien, Valencia, Aragon und die Kanarischen

Inseln
27.3. Sieg von CCOO und UGT bei ersten Betriebsratswahlen
10.4. Abschluß der Arbeit der Verfassungskommission
19.-22.4. 9. Parteitag des PCE: abermaliges Bekenntnis zum Eurokommunismus, Abwendung vom

Leninismus
30.4. Zusammenschluß des PSOE mit dem Partido Socialista Popidar (PSP)
1.5. Erstmalige Genehmigung der Feiern zum „Tag der Arbeit"
21.6. Erster Kongreß der Comisiones Obreras
22.-28. 7. Bildung des Generalrats von Kastilien-Leön, der Balearen und der Extremadura
28.7. Verabschiedung eines Anti-Terrorgesetzes
25.8. „Prä-autonomer" Status für Murcia und Asturien
30.9. „Prä-autonomer" Status für Kastilien-La Mancha
2.10. Erweiterung der Rechte der Generalität
19.-21.10. Erster Kongreß der Regierungspartei UCD; Entscheidung für den Beitritt Spaniens zur

NATO
31.10. Verabschiedung der neuen Verfassung
2.11. -15.12. Erweiterung der Rechte des baskischen Generalrats
16.11. Aufdeckung einer Militärverschwörung (Operation Galaxia)
7.12. Billigung der neuen Verfassung durch Volksabstimmung
29.12. Inkrafttreten der Verfassung
29.12. Ausschreibung von Neuwahlen

1979
2.1. Ermordung des stellvertretenden Militärgouverneurs von Guipüzcoa durch ETA
3.1. Ermordung des Militärgouverneurs von Madrid, General Ortin Gil
3.1. Ablösung des Konkordats aus dem Jahr 1953 durch vier Einzelverträge
8.1. Aufkündigung der Mitarbeit des PSOE in der baskischen Exilregierung von Jesus Maria

de Leizaola
17.-20.1. Erster offizieller Besuch des spanischen Außenministers in der UdSSR
26.1. Einzug der Dichterin Carmen Conde als erste Frau in die Real Academia
30.1. Aufhebung des Flüchtlingsstatus für Spanier in Frankreich
1.3. Parlamentswahlen: erneuter Sieg für die UCD (35,0 %; PSOE (30,5 %)
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3.4. Kommunalwahlen: Übernahme vieler Stadtverwaltungen durch PSOE-PCE-Bündnisse;
Madrider Oberbürgermeister: Enrique Tierno Galvän (PSOE)

22.4. Kommunalen Verwaltungen werden nach Wahlerfolgen extremistischer Parteien im Bas-
kenland und anderen Regionen die Kompetenzen in allen Fragen der öffentlichen Ord-
nung entzogen

5.5. Umbildung des baskischen Generalrats; neuer Ratspräsident wird Carlos Garaicoetxea
17.-20.5. 28. PSOE-Kongreß; Rücktritt von Felipe Gonzalez als Generalsekretär
18.-19.5. Gespräche über NÄTO-Beitritt mit US-Verteidigungsminister Brown
17.7. Einigung über die Autonomie des Baskenlandes nach Verhandlungen zwischen Suärez

und Garaicoetxea: Statut von Guernica
28.-30.9. Außerordentlicher PSOE-Kongreß: Wiederwahl von Felipe Gonzalez als Generalsekretär
25.10. Annahme durch Volksentscheide der Autonomiestatute für das Baskenland und

Katalonien
19.-21.11. Besuch von Außenminister Gromyko als erstes sowjetisches Regierungsmitglied
26.11. Verabschiedung des Autonomiestatuts für Galicien
30.11. Billigung der Autonomiestatute von Guernica (Baskenland) und Sau (Katalonien) durch

die Cortes
29.12. Verabschiedung eines zwischen UCD und PSOE ausgehandelten neuen Arbeitsgesetzes

1980
5.1. Erstmals seit 40 Jahren Abschluß eines Rahmenabkommens über Tarifverträge zwischen

der Unternehmerorganisation CEOE und der Gewerkschaft UGT
25.1. Beschluß des Stadtrats von Madrid, einigen unter Franco umbenannten Straßen ihren

alten Namen zurückzugeben
28.2. Ablehnung des Autonomiestatuts für Andalusien in einer Volksabstimmung
9.3. Wahl zum baskischen Regionalparlament; Sieg der nationalistischen Parteien
13.3. Verabschiedung eines neuen Schulgesetzes, das die Förderung privater Schulen vorsieht
20.3. Wahl zum katalanischen Regionalparlament; knapper Sieg der bürgerlichen Nationalisten
10.4. Wahl von Carlos Garaicoetxea zum baskischen, von Jordi Pujol zum katalanischen Re-

gierungschef
I. 5. Inkrafttreten des Freihandelsabkommens mit der EFTA
30.5. Knappe Ablehnung des Mißtrauensantrags des PSOE gegen die Regierung Suärez
19.6. Tod des früheren Cortes -Präsidenten Torcuato Fernandez Miranda
25.-26.6. Besuch von Präsident Carter, der Spaniens Beitritt zur NATO befürwortet
3.7. Offizieller Besuch des französischen Regierungschefs Raymond Barre; Gespräche über

EG-Beitritt und ETA-Terrorismus
12.7. Formelle Einsetzung des Verfassungsgerichtshofs; Manuel Garcia Pelayo wird Präsident

des Gerichts
24.7. Das Gesetz über Religionsfreiheit tritt in Kraft; Trennung von Staat und Kirche
28.7. Tod des liberalen Politikers Joaquin Garrigues Walker
21.10. Oreja Aguirre Generalgouverneur für das Baskenland, Josep Meliä für Katalonien
29.10. Verabschiedung eines neuen Gesetzes durch die Cortes über die öffentliche Sicherheit,

das eine bessere Bekämpfung des Terrorismus ermöglichen soll
II. 11. Beginn der KSZE-Folgekonferenz in Madrid
3.12. Bericht von Amnesty International über Folterungen an Untersuchungshäftlingen
9.-11.12. Reise von Ministerpräsident Suärez durch das Baskenland
21.12. Volksabstimmung in Galicien über das Autonomiestatut; über 70 % sprechen sich dafür

aus (bei einer Wahlbeteiligung von nur 29 %)
23.12. Beschluß der Zentralregierung, der baskischen Regierung die Aufstellung eines eigenen

Polizeikorps zu genehmigen
29.12. Einigung bezüglich der Übertragung finanzieller Kompetenzen auf das Baskenland
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1981
5.1. Beschluß des PSUC auf seinem 5. Parteitag, den Begriff Eurokommunismus aus dem Par-

teiprogramm zu streichen; Stärkung der sowjetfreundlichen Linie; Konflikte mit der
Zentralpartei PCE

29.1. Rücktritt von Adolfo Suärez als Parteivorsitzender und Regierungschef
3.-5.2. Besuch des Königs im Baskenland
6.-9.2. Parteitag der UCD in Palma de Mallorca; Agustin Rodriguez Sahagün wird neuer Partei-

vorsitzender
8.2. General Santiago y Diaz de Mendfvil ruft in El Alcäzar die Streitkräfte zur Rettung Spa-

niens auf
20.2. Leopoldo Calvo-Sotelo, designierter Ministerpräsident, erhält im ersten Wahlgang nicht

die notwendige Mehrheit
23.-24.2. Putschversuch; Oberstleutnant Tejero besetzt die Cortes und nimmt Parlament und Re-

gierung vorübergehend als Geiseln; Ansprache des Königs zur Verteidigung der verfas-
sungsmäßigen Ordnung

25.2. Wahl von Leopoldo Calvo-Sotelo zum neuen Regierungschef
31.3. Annahme im Eilverfahren mit 301 zu drei Stimmen eines „Gesetzes zur Verteidigung der

Verfassung" als Zusatz zum Strafgesetzbuch
2.4. Hirtenbrief der Bischöfe im Baskenland verurteilt die „repressiven Maßnahmen" der Re-

gierung und den Einsatz des Militärs in den drei Provinzen
7.4. Verabschiedung des Scheidungsgesetzes
8.-9.4. Besuch des US-Außenministers Alexander Haig in Spanien
20.5. Billigung des „Gesetzes für den Alarm-, Belagerungs- und Ausnahmezustand"durch die

Cortes, das der Regierung Sonderrechte zuerkennt
19.6. Verabschiedung eines Gesetzes über die vorzeitige Pensionierung von Militärs
23.6. Vereitelung einer Verschwörung gegen den König
2.7. Calvo-Sotelo in Paris; Verhandlungen über Terrorismusbekämpfung und EG-Beitritt
27.-31. 7. 10. Parteitag des PCE; Wiederwahl Carrillos; Verteidigung des Eurokommunismus und

des demokratischen Zentralismus
2.8. Abkommen zwischen UCD und PSOE über die Umwandlung Spaniens in einen dezen-

tralisierten Staat
1.9. Rücktritt des Justizministers Fernandez Ordonez wegen UCD-interner Kritik am

Scheidungsgesetz und wegen des von seiner Partei befürworteten NATO-Beitritts
Spaniens

10.9. Rückkehr von Picassos,Guernica' nach Spanien
30.9. Billigung des Autonomiestatuts für Asturien durch die Cortes
20.10. Annahme des andalusischen Autonomiestatuts bei Referendum
20.10. Wahlen in Galicien zum Regionalparlament: Sieg von Alianza Popular
21.11. Calvo-Sotelo neuer UCD-Vorsitzender
26.11. EG-Gipfel über Beitritt Spaniens
2.12. Antrag auf NATO-Mitgliedschaft
4.12. Rückgängigmachung des Autonomiebeschlusses der Provinz Segovia; Anschluß Segovias

an Kastilien-Leon
5.12. Durch 100 Militärs unterzeichnetes Manifiesto de los 100 fordert Respektierung der Au-

tonomie der Streitkräfte

1982
15.1.-16.4. Auswechslung der Führungsspitze der Streitkräfte (Teilstreitkräfte, Generalkapitanate,

Militärrat)
1.2. Inkrafttreten der Autonomiestatute für Asturien und Kantabrien
7.3. Gründung der „Demokratischen Aktion" (PAD) unter Fernandez Ordonez
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22.3. Sieg der Eurokommunisten auf PSUC-Kongreß; Spaltung der Partei; drastischer Mitglie-
derrückgang

26.3. Seit 1968 Tod von 349 Menschen (davon 152 baskische Zivilisten) durch ETA-Attentate
18.4. Erneuter Beschluß des Kabinetts zum Einsatz des Militärs in der Terrorismusbekämp-

fung
20.5. Aachener Karlspreis an König Juan Carlos
23.5. Parlamentswahlen in Andalusien; absolute Mehrheit für den PSOE
30.5. 16. Mitglied der NATO
3.6. Urteile gegen die Putschisten vom 23.2. 1981
24.6. -7.7. Rücktritt von Calvo-Sotelo als Parteivorsitzender
30.6. Gesetz über die „Harmonisierung des Autonomieprozesses"
30.6. Billigung des Autonomiestatuts für Navarra durch die Cortes
3.7. Unterzeichnung eines neuen Stützpunktvertrages zwischen Spanien und den USA
14.7.-13.9. Krisen, Parteiaustritte und Abspaltungen in der UCD; Gründung der „Demokratischen

Volkspartei" (PDP) unter Oscar Alzaga und Otero Novas; Bildung des „Demokratischen
und Sozialen Zentrums" (CDS) unter Adolfo Suärez

20.7. Vorzeitige Auflösung des Parlaments; Ausschreibung von Neuwahlen
1.9. Selbstauflösung von ETA politico militar
28.10. Parlamentswahlen: Sieg des PSOE (48,4 %); Niedergang der UCD (7,26 %)
31.10.-9.11. Besuch von Papst Johannes Paul II. in Spanien
7.11. Rücktritt von Santiago Carrillo als Generalsekretär des PCE; Gerardo Iglcsias wird

Nachfolger
2.12. Wahl von Felipe Gonzälez zum Ministerpräsidenten



Abkürzungen

AAA Alianza Apostölica Anticomunista
ABI Acuerdo Basico Interconfederal
ACL Action Ci'vica Liberal
AES Acuerdo Econömico y Social
AI Acuerdo Interconfederal
AIC Agrupaciones Independientes de Canarias
AISS Administration Institutional de Servicios Socioprofesionales
AMI Acuerdo Marco Interconfederal
ANE Acuerdo Nacional de Empleo
AP Alianza Popular
ARCO Feria International de Arte Contemporäneo
BIP Bruttoinlandsprodukt
BNG Bloque Nacionalista Galego
BOE Boletin Oficial del Estado
CCOO Comisiones Obreras
CD Centro Democrätico
CD Coalition Democrätica
CDC Convergencia Democrätica de Catalunya
CDS Centro Democrätico y Social
CEE Comunidad Econömica Europea
CEOE Confederation Espanola de Organizations Empresariales
CEPYME Confederation Espanola de Pequefias y Medianas Empresas
CIS Centro de Investigaciones Sociolögicas
CiU Convergencia i Uniö
CNT Confederation Nacional del Trabajo
COS Coordinadora de Organizaciones Sindicales
CP Coalition Popular
CSUT Confederation de Sindicatos Unitarios de Trab aj adores
DC Democracia Cristiana
EA Eusko Alkartasuna
EDIS Equipo de Investigation Sociolögica
EE Euskadiko Eskerra
EFTA European Free Trade Association
EG Europäische Gemeinschaft
ELA-STV Euzco Langilleen Alkartasuna

-

Solidaridad de Trabajadores Vascos
ERC Esquerra Republicana de Catalunya
ETA Euskadi Ta Askatasuna
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
FAI Federation Anarquista Iberica
FCI Fondo de Compensation Interterritorial
FEDISA Federation de Estudios Independientes S. A.
FLP Frente de Liberation Popular
FN Fuerza Nueva
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FNJ Frente Nacional de Juventudes
FRAP Frente Revolucionario Antifascista y Patriota
GRAPO Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
HB Herri Batasuna
HOAC Hermandades Obreras de Acciön Catölica
ID Izquierda Democrätica
IU Izquierda Unida
JOC Juventud Obrera Catölica
JONS Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista
JUJEM Junta de Jefes de Estado Mayor
KSZE Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
LOAPA Ley Orgänica de Armonizaciön del Proceso Autonömico
LODE Ley Orgänica del Derecho a la Educaciön
LOFCA Ley Orgänica de Financiaciön de las Comunidades Autönomas
LPA Ley del Proceso Autonömico
MPAIAC Movimiento para la Autodeterminaciön del Archipielago Canario
NATO North Atlantic Treaty Organization
OAE Organisation für Afrikanische Einheit
OECD Organization for Economic Cooperation and Development
OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries
OTAN Organizaciön del Tratado del Atläntico None
PAD Partido de Acciön Democrätica
PAR Partido Aragones Regionalista
PCE Partido Comunista de Espana
PCF Parti Communiste Francais
PCI Partito Comunista Italiano
PDP Partido Democrätico Popular
PNV Partido Nacionalista Vasco
PP Partido Popular
PR Partido Riojano
PSA Partido Socialista de Andalucia
PSC Partido Socialista de Cataluna
PSI Partido Socialista del Interior
PSOE Partido Socialista Obrere Espaiiol
PSP Partido Socialista Popular
PSUC Partit Socialista Unificat de Catalunya
SOC Sindicato de Oberos del Campo
STC Sentencia del Tribunal Constitutional
SU Sindicato Unitario
UCD Union de Centre Democrätico
UGT Union General de Trabajadores
UMD Union Militär Democrätica
UNED Universidad Nacional de Educaciön a Distancia
UNO United Nations Organization
UPCA Union para el Progreso de Cantabria
UPN Union del Pueblo Navarro
USO Union Sindical Obrera
WEU Westeuropäische Union
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